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Arkundenstudien zunächst zur Geschichte 
der Komtureien Schlochau und Tuchel.

Von P. Panske.

In dem Buch von R. Trautmann, Die altpreußischen Personennamen, 
Göttingen 1925, findet sich S. 11 notiert: „Abstik 105, 233" (1340) Comt. 
Schlochau". Dies veranlaßte mich, wie ich im September 1931 Gelegenheit 
hatte, das Königsberger Staatsarchiv aufzusuchen, den Ordensfolianten 105 
um des Abstik willen und wegen etwaiger sonst noch zu erhoffenden Funde 
zunächst mit Bezug auf die Komturei Schlochau einzusehen. Hatte ich doch 
bei Trautmann S. 3 gelesen: „Ordensfoliant 105 II. Fol. 222—254", un- 
gemein wichtig; Pergamenthandschrift aus dem 3. Viertel des 14. Jahr­
hunderts, enthält lateinische und deutsche Handfesten, sowie Auszüge aus 
solchen der Jahre 1338—1357 . . . 1. Fol. 223—234 v privileKm in lerru 
Oulmen8i . . dann Gebiete links der Weichsel; 2. Fol. 235—237 Gebiet 
Mewe; ... 235" wird Eykant in den „bona OppeUn", Kr. Stuhm, er­
wähnt".

Am mit der letzten Angabe zu beginnen, so liegt wohl ein bloßes Ver­
sehen vor; gemeint ist Opalenie, zu deutsch Münsterwalde genannt, ehemals 
zum Kreise Marienwerder gehörig und links der Weichsel gelegen*). 
Abrigens von „Auszügen" aus Handfesten kann nicht mehr die Rede sein, 
seitdem R. Grieser in den Mitteilungen des Österreichischen Instituts für 
Geschichtsforschung Bd. 44 (Innsbruck 1930) S. 417—456 den überzeugenden 
Nachweis erbracht hat, daß es sich bei den obengenannten 33 Pergament­
blättern, die dem papiernen Handfestenbuch beigebunden sind, nicht um ein 
Kopiar handelt, sondern um ein Originalregister der Hochmeisterkanzlei, und 
zwar um das älteste dieser Art überhaupt, umfassend die Jahre 1337—1358. 
Sonach haben nicht Reinschriften von Arkunden zur Eintragung vorgelegen, 
vielmehr bestenfalls das Konzept für eine oder auch mehrere nach demselben 
Wortlaut auszufertigende Handfesten; oder aber es wurde überhaupt erst 
die Form festgelegt. Letzteres ist der Fall auf Blatt 236 gleich zu Anfang 
(wo sich schon die Schrift durch ihre Größe von den dahinter folgenden Ein­
trägen abhebt): hier kommen Litthauer in Frage, die „tot unco8 in tuli 
campo 8ito8" erhalten — bei der wirklichen Ausstellung waren natürlich 
Zahl und Namen einzufügen, auch die Beliehenen selbst im Texte zuvor zu 
benennen; für den Fall der künftigen Anterjochung Litthauens, so wird vor­
gesehen, sind die Ordensbrüder gehalten, denselben ihre Erbgüter im Stamm­
lande zurückzugeben, ip8i uutem tunc i8to8 unco8 pre8cripto8 in cumpo tali 
1rutribu8 no8tri8 ckebent re8i§nare; usw.

1) Auch der Oominv8 iUstdiss äe Opely (zu lesen Opel^n) in Nr. 657 des Pommerellischen 
Urkundenbuchs (13V7) ist hierher zu ziehen.
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Der gegenwärtige Aufsatz zielt in erster Linie darauf ab, herauszu- 
bringen, was sich aus dieser neuen Quelle an Handfesten für die einst von 
mir bearbeiteten Komtureien Schlochau und Tuchel hinzugewinnen läßt. 
Es ist ja doch anzunehmen, daß die im Register vermerkten Arkunden auch 
wirklich zur Ausstellung gelangt sind, obwohl natürlich in der ausgegebenen 
Handfeste hie und da, sei es ein einzelnes Wort, sei es selbst ein ganzer 
Passus, mag modifiziert worden sein; auch waren nachträgliche Einschübe 
nicht ausgeschloffen. Doch im großen und ganzen wird die ausgestellte Ar­
kunde, denke ich, das Ansehen gewahrt haben, wie dies in dem Register uns 
entgegentritt.

Das ist durchaus der Fall bei der Handfeste für Gersdorst), datiert 
Marienburg 29. Juni 1338 (- Handfesten der Komturei Schlochau Nr. 9). 
Die Abweichungen gegenüber unserm Druck sind völlig belanglos; doch 
seien sie notiert, um an diesem (und weiter unten einem zweiten) Beispiel 
aufzuzeigen, wie es darum steht. Zeile 3 des Druckes: 83pientum; im Re­
gisterband 83nctorum mit einem Verweisungszeichen dahinter: am Rande 
dies Verweisungszeichen mit 83pientum. Z. 5 kuturu, R. 8ucce88ur3; burc- 
Arnvju8, R. bur§r3viu8. Z. 6 ^lclinbur^, R. ^Iclenbur§; Hieu —, R. 
tkew —. Z. 7 M3§l8ter R. Z. 8 blnr' R. Z. 9 8ey§er28e, R. 8e^§er6e; 
Oerlmrtckorkk, R. Oerk3rcki8ckork. Z. 10/11 l3n§e Henniken, R. L3n§e 
Henneken. Z. 13 §r3nicei8, R. §r3nicii8. Z. 14 Ie§itimi8, R. Ie§ittimi8. 
Z. 23 ^cliciente8, R. ^clckiciente8; pretacti, R. pretactam. Z. 25 ero§3bunt, 
R. erro§o§3bunt. Z. 27 pl3tenclin8t, R. pl3tkenckin8t. Z. 33 nmrckunt, 
R. M3rckpiunt. Z. 34 clen3rio8, R. cken3rü. Z. 35 In quorum evickenci3m, 
R. In quorum omnium ev. Z. 37 XXX°oct3VO R. (Schluß). Am Rande 
ist hier (in alter, gleichzeitiger Schrift) notiert: Oerk3rcki8ckorl.

Auf diese Gersdorfer Handfeste folgt im Registerband unmittelbar eine 
vom gleichen Tage für 8ri8en (so am Rande in alter, gleichzeitiger Schrift) 
auszustellende, folgenden Wortlauts:

In nomine Oomini 3men. ()uoni3m rei A68te 8erie8 etc. (d. h. wie 
in der vor st ehenden Arkunde). Huock no8 iruter 1keock(ericu8) 
cle ^Ickenbur§ etc. §rntn et ucceptu 8ervici3 Iickeli8 no8tri 33cobi nobi8 et 
orckini no8tro 8epiu8 exbibitu et inpo8terum exkibenckn concki§ni kuvorig 
Zraciu pro8equi cupiente8 eitlem tnmqunm benemerito cle mnturo krntrum 
no8trorum con8ilio, voluntnte et 388en8u cl3MU8, conlerimu8 et clonnmus 
viZinti et quinque M3N8O8 in boni8 ckicti8 8r^8en 8ub certi8 et 388i§N3ti8 
§r3nicii8, preclictu bonn 3b eoclem 8M8que veri8 bereckibu8 et Ie§ittimis 
8ucce88oribu8 iure Oulmen8i libere, perpetuo et Kereclit3rie pO88iclencl3 
Huiu8 3utem no8tre clon3cioni8 et coll3cioni8 pretextu ickem 3ucobu8 3c 
8ui p08teri cle mm ckicti8 boni8 unum 8ervicium cum tbornce, quock vul§3- 
riter pl3tkenckjn8t nuncuputur, nobi8 lickeliter k3cere tenebuntur 3ck ex- 
peckicione8, terr3rum clelen8ione8, municione8 cke novo in8t3ur3ncl38 et 
vetere8 rekorm3nck38, ubi et quuncko incli§uerimu8 nece88it3te in§ruente. 
clum per no8tro8 kr3tre8 luerint requi8iti, contr3 no8tro8 et terr3rum

2) Im Ordensfolianten 105 auf Blatt 230 zu finden. Zwischen dieser und der unmittelbar 
darauf folgenden steht der auf beide bezogene Vermerk: Krater rlieoä(ericu8) äe ^läenburx äeäit. 
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nostrarum quosUbet inv38ore8. ^ääicient68, csuocl pretucti 6e c;uo1ibei 
urutro äu38 men8ur38 8iU§ini8 et 6e quovi8 unco unum men8ur3m 8ili§im8 
nobi8 2NM8 8in§uli8 eroA3bunt. In 8IANUM eci3m äominü prenomin3tll8 
^3cobu8 et 8ui 8ucce88ore8 äe ium äicto 8ervicio unum tulentum cere, 
quock vu1§3riter murckpiunt äicitur, et unum co1onien8em äenurium aut 
loco iUiu8 quinque äen3rio8 monete U8U3Ü8 8in§uli8 3nni8 nobi8 8o1vere 
tenebuntur. In Quorum omnium eviäencium et robur kirmit3tis perpetue 
pre8ente8 6eclimu8 3ppen8ione N08tri 8i§i1U communit38. vutum et uctum 
6ie et loco, ouibu8 8upr3 (d. h. wie in der Handfeste von Gers­
dorf).

Wenn auch das Briesen der vorstehenden Urkunde nicht genauer be­
stimmt ist, so unterliegt es doch kaum einem Zweifel: es ist Adlig Briesen 
gemeint, das mit 25 Hufen an Zacob verliehen wird. Wieder 1374, sonach 
36 Jahre später, wurde eben diese Ortschaft mit 84 Kufen an her Jacosch 
lantrichter und Jacob Rutke ausgetan (Handfesten der Komturei Schlochau 
Nr. 100). Jacosch ist nur eine in slavischem Munde abgewandelte Form 
des Namens Jacob. Ob aber der Jacob von 1338 mit einem der zwei 
eben genannten in irgendwelcher Beziehung steht, läßt sich bei dem Fehlen 
jedweden weiteren Anhaltspunktes aus dem bloßen gleichen Vornamen nicht 
feststellen. Eher dürfte die Tatsache, daß ein Sohn des Landrichters Jacosch, 
und zwar entweder der Zweitälteste (oder war es gar der älteste?) den Na­
men Dobislaw führte, der Vermutung Raum geben, daß der Landrichter 
selbst zum Vater einen Dobislaw hatte und demgemäß mit dem Zacob des 
Dobislaws Sohn, der 1354 vom Hochmeister Winrich 54 Hufen zu einem 
Lehngut erhielt (Handfesten der K. Schl. Nr. 49), ein und dieselbe Person 
ist. Übrigens begegnen Jacob Rutke und Jacob Landrichter zusammen schon 
1357 als mitbegabt mit einem Teile des in vier Dörfer aufgelösten Zbeniner 
Güterkomplexes, und zwar, wie es scheint, mit Groß Zbenin selbst (Nr. 62): 
ein Beweis mehr, wenn ein solcher überhaupt nötig wäre, daß der Land­
richter Jacob 1357 und der Landrichter Jacosch 1374 dieselbe Person dar- 
stellt. — Wenn 1338 nur 25 Hufen zu Briesen verlehnt wurden, 1374 aber 
84, so möchte ich dafür halten, daß inzwischen an Ort und Stelle mehr 
Land gerodet und anbaufähig gemacht war; an sich liegt natürlich auch die 
Möglichkeit vor, daß 1338 das Gut nur zu einem Teil vergabt wurde. Die 
4 Hufen über 80 hinaus — ich möchte sie überhängende nennen — verstehe 
ich hier (und in weiteren derartigen Fällen) wohl richtig so, daß damit für 
eine an dem betreffenden Orte zu gründende Pfarrstelle vorgesorgt war')- 
Wie bald eine solche in Briesen zustande kam, weiß ich nicht zu sagen; aber 
zustande kam sie und war, bzw. ist noch heute adligen Patronats. Daß bei 
dem großen Areal neben den üblichen kleinen Leistungen nur e i n Platen- 
dienst gefordert wurde, findet vielleicht in der geringen Ertragsfähigkeit des 
Briesener Ackers seine Erklärung. Die Verlehnung aber zu gesamter Hand

s) Wenn hier einmal ein Analogieschlus; Platz greifen darf, so will es nach den Auf­
stellungen, die Fr. Schultz im 39. Lefte der Zeitschrift des Westpreußischen Geschichtsvereins 
(1899) S. 44ff. über das Deutsch Kroner Land im 14. Jahrhunderte bringt, den Anschein ge­
winnen, als ob Ortschaften mit 60 Lufen Land (und darüber) stets auch als Sitz einer Pfarr-, 
zum mindesten aber einer Filialkirche beabsichtigt waren.

1* 3



an zwei Männer hatte wohl den Sinn, daß sie die Nutznießung unterem- 
ander nach Belieben teilen sollten.

Daß aber die Handfeste für Briesen vom Jahre 1338 nicht etwa bloß 
im Registerband figuriert, sondern tatsächlich auch ausgegeben wurde, will 
um so weniger zweifelhaft scheinen, als in dem Bande gleich nach der Brie- 
sener Handfeste noch eine weitere (dritte) von demselben Datum (29. Juni 
1338) folgt, zu der am Rande (Blatt 230") mit alter (gleichzeitiger) Schrift 
notiert steht: 8cbonenue1t (^ Handfesten der Komturei Schlochau Nr. 10). 
Auch hier scheint es zweckmäßig und können wir andererseits uns damit 
begnügen, die geringen Abweichungen des Textes festzustellen. Z. 5 des 
Druckes fehlt im Registerband das Wort burc§r3viu8. ^Ickinbur§, R. ^1- 
ctenbur§. Dahinter folgt unmittelbar §ener3li8 nmMter etc. Arata. Z. 7 
bi^colm, R. lAcolm. Z. 8 inp08terum (ein Wort) R. Z. 9 t3ngu3in, 
R. tumquum. Z. 12 8cboneke1t, R. 8ckonenve!t. §r3nicei8, R. §r3nicii8. 
Z. 13 b^colno, R. biicol3o. Z. 14 Ie§itimi8, R. IeKittimi8. Z. 18 toruce, 
R. 1kor3ce. pl3tenckin8t, R. pl3tkenckin8t. Z. 23 ^ckiciente8, R. ^ckcki- 
ciente8. Z. 24 nobi8 et kr3tribu8 N08tri8 iuKiter, R. nobi8 8in§uli8 3nni8 
(die Worte et kr. n. iuZiter fehlen). Z. 25 pre8cnt3bunt, R. ero§3bunt. 
Z. 27 marcplunt, R. mnrckpkunl. Z. 30 3ctum iVl3rienbur§, R. 3ctum ckie et 
loco quibu8 8Upr3 (Schluß).

Gehen wir chronologisch vor, so stoßen wir (Rückseite des Blattes 234 
des Registerbandes) auf eine eigenartige Arkunde; sie ist dort dem vollen 
Wortlaute nach, wie folgt, ausgezeichnet:

In nomine 83ncte et inckivickue 1rinit3ti8 amen. bio8 Irater ItieoMri- 
cu8) burc§r3viu8 cke ^IckenburA, M3§i8ter §en^3Ü8 orckini8 kr3trum 
Ko8pit3li8 be3te IVl3rie ckomu8 tke^v(tunicorum) 4rlmi (^ 4ero8o0mit3ni) 
in public3m omnium tnm prc8encium qunm iuturorum ckeckucimu8 no- 
cionem, quocl quin ob8equi3 iickelium no8trorum Henrici L>verk3rcki Ocbe- 
knrcli 'li^cemnnni frickerici et 3ok3nni8 Irntrum äictorum cke 8cbinckemon8 
ckevocio non 8o1um pre8titi8 cupit Meere ob8eguii8, 8eä pre8t3ncki8 innnten 
pociu8 plnciturn 8perntur: ickeo §rnt3 et ncceM 8ervici3 eorunckem nobi8 
et orckini no8tro Ü3ctenu8 Inuclnbiliter exkibitn et inp08terum exkibenckn 
concki§ni k3vori8 Arncin ubere pro8equi cupiente8, ut meritn meritorum 
vici88ituc0ne 8e compen83re §3ucke3nt: cke mnturo krntrum no8trorum 
con8ilio, voluntnte et con8en8u cl3MU8, c0nkerimu8 libernliter et ckon3mu8 
ei8ckem tnmgunm benemeriti8 et ip8orum veri8 Kereäibu8 3c 1e§ittimi8 8uc- 
ce88oribu8 bon3 ckict3 ^trercino^) in terrn no8trn ?omer3nie, que in certi8 
8i§n3ti8 et Umit3ti8 §r3nicii8 centum et ckecem M3N8O8 ckebebunt continere, 
iure (2ulmen8i cum omni utilitnte perpetuo Obere et kereckitnrie p088i- 
ckencko8. ?retere3 vo1umu8, quock iu8 P3tron3tu8 8uper pnrockin in boni8 
ckicti8 con8truencl3 et ip8iu8 collncio 3ck eo8<1em et eorum x>O8tero8 ckebebit 
libere pertinere. Incku1§emu8 itnque prenot3ti8 et eorum Kereckibu8, ut in 
ip8i8 boni8 liberum korum bubere et unum motenckinum 8Upr3 3qu3 (so) 
Lr3N8toxv con8truere vnlennt 3b ei8ckem Obere p088iäenckum. kur8U8

«) Am Rande von einer Land des 16. Jahrhunderts wiederholt: l^lre-eino. Wenn ich 
bei den vorigen Urkunden hinsichtlich der Randnotiz von einer alten gleichzeitigen Land 
sprach, so ist damit eine solche des 14. Jahrhunderts gemeint.
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aMcimu8, quoä iickem omne8 proventu8, que 6e 1k3berni8 ei M3cce11i8 
quibu8cunque punum curnium et uliorum 3c eci3m mellikiciorum U8U8 in 
prek3ti8 boni8 provenire et kieri 8uece6enter pokerunt, ckebebunk percipere 
et ksbere. Inuuper conkerimu8 et 6onamu8 prenomm3b8 ir3tribu8 M3ior3 
et minor3 iuckicm in eiuckem boni8 libere per ip8O8 K3benck3 et exercenä3, 
preter vi3rum iu6ici3, c^ue nobi8 et N08tri8 kr3tribu8 re8erv3mu8; re8er- 
V3nt68 6L13M nobi8 et n08trl8 lr3tribu8 miner38 83118 et met3lli cuiu8Übet, 8t 
que invente tuerint in boni8 prenot3ti8, preter miner38 ierri, qu38 3ä ip8O8 
et eorum kereckeu libere vo1umu8 pertinere. venique conceäimu8 et cion3mu8 
ip8i8 et eorum pO8teri8 Incum ciictum ?8re6uMNO per nliqunlem cki8t3nci3M 
3b ei8äem boni8 8itum 8ui8 U8ibu8 et pro1ecbbu8 libere 3pplic3n6um. k3cione 
nutem Kuiu8 no8tre clon3cioni8 et coll3cioni8 iickem et eorum 8ucce88ore8 
cum equi8 et 3rmi8 8ecunclum pO88e eorum 8eu po88ibilit3ti8 8ue moclulo 
contru no8tro8 et terrurum no8trurum c^uo8libet inv38ore8 8ub ä3mpni8 
eorum et expen8i8 8ervire kiäeliter tenebuntur cum 8ui8 bominibu8, prout 
no8tri tucere con8ueverunt, 36 expeclicione8, terr3rum 6eken8ione8, muni- 
cione8 cke novo con8truenä38, vetere8 rekorm3nck38 8eu eci3M ckirimenck38, 
qu3nclocunque, ubicunque et quocien8cunque per no8 8eu no8tro8 !r3tre8 
kuerint requi8iti. ^c!6iciente8, quock 8i contin§eret 8epeäicto8 kr3tre8 8eu 
eorum pO8tero8 inter 8e ckivickere bonu prelibutu, extunc tot 8ervici3 nobi8 
kieri volumu8, quot pnrte8 per 6ivi8ionem no8cuntur tieri cke boni8 preno- 
t3ti8. ln 8i§num yuoque clominü preckicti et 8ucce88ore8 eorum cke ei8clem 
boni8 unum tulentum cere, quock vul§3riter e^n murkpkunt nominutur, 
et unum colonien8em clenurium 8eu loco illiu8 quinque 3U08 clen3rio8 
monete U8U3li8, in8uper cke cfuolibet urutro äu38 men8ur38 8iU§ini8 necnon 
cke quovi8 unco unum men8urnm 8iIiAini8, cum quo unco urntur, in 
ke8to beuti iVlnrtini nobi8 et no8tri8 kr3tribu8 8M§uIi8 8olvent 3nni8. In 
quorum omnium te8timonium etc. vutum et uctum lViurienbur^ clomo 
no8tr3 principuli 3imo vomini lVlille8imo trecente8imo qu3är3^e8imo in 
vi§ili3 puriiic3cioni8 deute vir§ini8 (I.Febr.). Huiu8 rei te8te8 8unt etc.

Aus der vorstehenden Llrkunde seien nur einige Punkte herausgehoben. 
Da fällt zunächst die Größe des verliehenen Besitztums auf: 110 Lufen; 
weiter die Verleihung an 6 Brüder zu gesamter Land; die Marktberechti- 
gung und so manches andere: es macht fast den Eindruck, als versah sich 
der Orden, die Brüder würden hier binnen kurzem die Grundlagen für eine 
städtische Siedlung schaffen können. Doch ist es dazu nicht gekommen«); 
die Schindemanschen Brüder haben anscheinend den Besitz in Bälde 
wieder aufgegeben"), da zwölf Jahre später (1352) der Orden eine Neu-

2) In etwa ein Analogon hierzu möchte ich in der Landfeste für Falkenwalde (Nr. 82) vom 
Jahre 1363 finden. Freilich wird hier die Ortschaft nur einem Schulzen zur Lokation über­
tragen, doch wird diesem im Text der Urkunde außer dem üblichen Drittel vom Gericht und 
vom Krugzinse auch ein Drittel der Einnahmen aus (den?) Brot-, Schuh- und Fleischbänken 
zugebilligt. Auch wie 32 Jahre später (1395) der Nachbarort Lammerstein als Stadt privilegiert 
wurde, verblieb die Lammersteiner Stadtkirche im Filialverhältnisse zur Kirche von Falken­
walde. — Sonst ist aus altpommerellischer Zeit Gerdin als Beispiel einer geplanten, aber nicht 
zustande gekommenen Stadtgründung bekannt (Pommerell. Urkundenbuch Nr. 427 vom Jahre 1287).

v) Lenricus Schindeman begegnet noch 1348 und 1350 als Zeuge in zwei Landfesten, die 
der Schlochauer Komtur Johann von Barkenfeld ausgestellt hat. Der ersame ritter her Fritzsche 
Schindeman ist 1353 Zeuge in einer Urkunde, durch welche Elisabeth, Äbtissin des Iungfrauen- 
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Verleihung vornimmt. Dem Entwurf dieser Neuverleihung begegnen wir 
auf Blatt 237 des Ordensfolianten 105. Überschrift: V7inricu8 cle Xn^proäe.

D3MU8 äomino ?au1o militi 8t3li§en, 8ui8 Kereäibu8 et 8ucce88oribu8, 
in vill3 8trec2in centum et clecem M3N8O8 iure Ou1meii8i libere, Kere6it3rie 
et perpetuo cum omni uti1it3te 8ub 388i§N3ti8 8ibi §r3nieÜ8 po88i6enäo8, 
re8erv3to t3men nobi8 iuäicio vie publice, liberum !orum k3bebunt et mo- 
lenclinum eon8truere poterunt 8Uper 3(^U3M Lr3N8to>v^ libere 3b ipsis 
pO88iäenäum. Item iu8 P3tron3tu8 in pnrocbin knbebunt. ?roventu8 
M3ce1lorum, p3iium, cnrnium et quorumlibet 3Üorum et mellikiciorum et 
yuo8cunque 3lio8 U8U8, c^ui nunc 8unt vel kieri poterunt, libere et integre 
tollent eum mineri8 kerri et cuiu8libet 3lteriu8 eri8, mineri8 et veni8 83Ü8 
nobi8 re8erv3ti8. Item conceclimu8 ei8<1em Incum ?8reckicc?m, nliquuliter 
3b illi8 0i8t3ntem boni8, pro utilit3te et prolectu ip8orum libere k3benclum. 
l^3cione buiu8 tri3 V3lenci3 8ervici3 cum tkor3cibu8, boc 68t elri^ plutin- 
clin8t tu§intle, kucient 8ub eorum 03mpni8 et expen8i8 3(1 expeäicione8, 
terr3rum äeken8ione8 etc. qu3näo, quocien8 et ubi requi8iti luerint. 03- 
vere etc. äen3r(io8) Eulmen(868), cl3bunt M3rc. (offenbar M3rcpkunt ge­
meint) et cle quolibet 3r3tro clu38 men8ur38 8Üi§mi8 et cle unco UN3M men- 
8urnm 8ili§ini8 nnnuntim. Ontum 3nno quo 8upr3 s 13521 in IVl3r(ienbur§).

Der Entwurf zeigt, daß der Ritter Äerr Paul Stange Stretzin mit 
wesentlich denselben Berechtigungen erhielt, wie zwölf Jahre zuvor die 
Schindemanschen Brüder. Auf eine Einzelheit kommen wir gleich noch 
zurück; hier aber sei hervorgehoben, daß drei Platendienste abverlangt 
wurden, während in der Vorurkunde nur ein „8ecunclum po88e" stipuliert 
und im Falle einer Teilung des Gutes eine der Teilzahl gleiche Anzahl der 
Dienste vorgesehen war.

Paul Stange erhielt noch eine weitere Vergünstigung. Gleich hinter 
dem eben mitgeteilten Eintrag steht folgendes. Überschrift: V7inricu8.

Eonceäimu8 eitlem clomino ?3ulo militi cum in8trumenti8 P3rvi8 pro 
M6N83 8U3 tuntum, in 8t3§no circa Vreckelunt, per huock lluit Dobernic^, 
pi8c3tur3m in no8tr3 ip8iu8 8t3§ni purte. Ip8o uutem ckekuncto licet plure8 
Kerecke8 religuerit, unu8 tumen 8olum lmbebit pi8c3tur3m cum purvi8 
in8trumenti8, ut premittitur, in purte no8trn clicti 8t3§ni Mcuturum pro 
M6N83 8U3. Datum Nar(ienbur§) anno quo 8llpra.

klosters zu Culm, erklärt, vom Lochmeister Winrich die Pfarrei Pezc (Pehsken bei Mewe) zu 
einem Seelgeräte erhalten zu haben mit der Verpflichtung, den emeritierten (bisher dortigen) 
Pfarrer Lertwic zeit seines Lebens zu unterhalten (Woelky, Arkundenbuch des Bistums Culm, 
Danzig 1887 Nr. 301). Lanke Schyndeman, 1382 erwähnt, hatte 16 Lufen Landes verkauft, die 
in das Lehngut Klausfelde einbezogen wurden (Landfesten des K. Schlochau Nr. 141). Auch 
in diesen beiden sind die in der Arkunde von 1340 an letzter Stelle genannten Brüder an­
scheinend noch wiederzuerkennen. Einer späteren Generation aber gehört Riclos Schindeman 
aus dem Tuchler Gebiete an, der im Treßlerbuch (Ausgabe von Joachim S. 537) zum 
10. April 1409 Erwähnung findet. — Noch sei hier eine sprachliche Bemerkung angebracht. 
Wenn der sechs Brüder in der Arkunde als äictorum äs 8ckinäemons Erwähnung geschieht, so 
denkt man fürs erste natürlich an einen Ort, von dem sie den Namen tragen möchten. Doch 
glaube ich nicht, daß dies im vorliegenden Fall zutrifft. Ich fasse den Zusatz äs 8cb. als 
Persvnenplural — die Schindemans; muß selbstverständlich zugeben, daß diese in späteren Jahr­
hunderten gäng und gäbe Bezeichnungsweise — ich meine die Vorsehung des Artikels vor 
dem in der Mehrzahl stehenden Familiennamen, hinter den Vornamen der einzelnen in 
Betracht kommenden Mitglieder dieser Familie — für das 14. Jahrhundert etwas Angewöhn- 
liches und Auffallendes an sich hat.

6



Friedland, zum erstenmal urkundlich 1346, doch nur als cumpu8 be­
gegnend, wurde zwei Jahre nach 1352 (1354) als Stadt beseht. Möglich, 
daß Paul Stange zuvor von der Erhebung Stretzins zu einer Stadt seiner­
seits Abstand zu nehmen erklärt hatte. Jedenfalls blieb er nur Dorfherr. 
Wohl infolge der obigen ihm zusätzlich verliehenen Fischereigerechtigkeit bei 
Friedland verkaufte er aus „syner hantfesten"^) 1357 an Nicolaus Soldan 
„den See, der gelegen ist in dem Gute Schonenwerder", des Namens Tirze- 
beczin (handfesten der Komturei Schlochau S. 82): das ist natürlich der 
See, von dem es in der Urkunde von 1340 heißt, er sei per uljquulem cÜ8t3n- 
cium von den verliehenen bonu gelegen — er ist dort Psreduzcino ge­
schrieben; in dem Entwurf von 1352 glaube ich eher Psredicczin als Psre- 
duczin lesen zu sollen. So wird wohl in der ersten Silbe (nach heutiger 
Schreibweise) Prze— (nicht Trze—) anzusetzen sein. Der Name ist ver­
mutlich längst verklungen; die Lage des Sees aber wird durch die Ort­
schaft Schönwerder bestimmt: diese wieder ist 1356 als Lehngut offenbar 
von frischer Wurzel ausgetan worden. Der Lehnsmann Nicolaus Soldans 
kaufte dann das Jahr darauf den zugehörigen See. — Herr Paul Stange 
richtete 1358 in Stretzin ein Schulzenamt ein: das Privileg darüber ist 
datiert als „auf unserm Hof alldaselbst" gegeben. Wir haben damit den 
Anfang einer Vorwerkswirtschaft vor Augen. Das Schulzenamt erhielt 
der „getreue Diener" Nikolaus Stegers — möglicherweise ist es derselbe, 
nach dem später das vordem Marienau genannte Dorf Stegers diesen neuen 
Namen erhielt.

In dem Privileg für die Stretziner Schulzerei ist als Zeuge an erster 
Stelle benannt „Herr Peter, unser Pfarrer in demselben Dorfe". Die 
Gründung einer Pfarrei in Stretzin war in der Verleihungsurkunde von 
1340 in Aussicht genommen: die Gebrüder Schindeman sollten das Pa­
tronatsrecht über die zu errichtende Pfarrstelle (purocllm con8truencl2) aus­
üben einschließlich der Verleihung derselben. 1352 heißt es in der Neu- 
verleihung: Item iu8 patronutu8 in puroLÜm kubebunt; möglich somit, 
daß Kirche und Pfarre in der Zwischenzeit schon ins Leben getreten waren. 
Vor 1340 aber hat es in Stretzin ein Gotteshaus nicht gegeben. Ich hebe 
diese Tatsache hervor, weil es seit der Arbeit Kujots, Kto ^aloL^I puruiie 
02i8ies8rej cl^ece^i ckelmin8kiej? (in den Kocrmiki lovv. nauk. l'oruniu 
Bd. 9—12, 1902—05; auch separat) für gewisse Geschichtsforscher eine Art 
Dogma geworden ist, zu Zeiten der Herrschaft des Deutschen Ritterordens 
seien in Pommerellen Kirchengründungen in irgend erheblichem Maße gar 
nicht mehr nötig gewesen, der Orden habe im großen und ganzen die noch 
heute bestehenden (oder auch die inzwischen eingegangenen) Gotteshäuser 
fast alle schon vorgefunden; Kujot verlegt deren Gründung mit Vorliebe in 
weite, weite Vorzeiten zurück: die pommerellischen Herzöge (seit etwa 1140) 
und vor ihnen die Könige Polens sollen die Gründer sein. Nach Kujot 
fand das Christentum in Pommerellen zur selben Zeit wie in Großpolen, 
also schon um 966 nach Chr. oder sehr bald darauf Eingang. Die Gründung 
gottesdienstlicher Stätten hält er für ein Vorrecht des Herrschers, und dieses

7) Ein klarer Beweis, daß es nicht beim bloßen Entwurf geblieben, sondern die Urkunde 
auch wirklich ausgestellt worden ist.
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Vorrechts hätten sich die Machthaber erst sehr allmählich entäußert, und 
zwar zunächst nur zu Gunsten größerer geistlicher Korporationen, als bischöf­
licher Stühle, Domkapitel und hervorragenderer Klöster. Weltliche Mag­
naten, und lediglich solche, wären erst gegen Ende des 13. Jahrhunderts an 
Errichtung von Pfarreien beteiligt gewesen; auf einfachen adligen Gütern 
käme dies in Polen bis Mitte des 14. Jahrhunderts nicht vor (a. a. O. 
S. 78). So findet man denn in seinen Aufstellungen immer wieder, diese 
oder jene pommerellische Kirche sei von einem Herzog, ja wohl gar noch 
früher von einem polnischen König gegründet worden. Man gewinnt beim 
Lesen seiner Arbeit fast den Eindruck, als sei die Versorgung der Unter­
tanen mit Gotteshäusern und Seelsorgestellen eine der Hauptbeschäftigungen 
jener alten Herrscher gewesen. Auch unser Stretzin hat so glücklicherweise 
noch in der Epoche der Einführung des Glaubens (also vor dem Jahr 1000) 
seine Kirche erhalten (S.323)! Auch Flötenstein (ebenda)! Woher weiß 
Kujot das? Der Weg seiner Beweisführung ist etwas umständlich; doch 
lassen wir es uns nicht verdrießen, ihm nachzuspüren. Kujot geht von den 
ungewöhnlich langen (9) Freijahren aus, die Alexander Stange — nach 
der bekannten schier unausrottbaren Gepflogenheit jener Geschichtsforscher 
wird aus dem Stange mir nichts dir nichts ein Stanko — in der 1356 von 
ihm „mit rate"^) seines Bruders „her Pauls Stangen" ausgestellten Hand­
feste für das Dorf Flötenstein verwilligte, und sieht den Grund für die lange 
Dauer der Freijahre in dem Llmstande, daß Herr des Dorfes hier nicht 
die Landesherrschaft selbst (der Orden), sondern ein Privatmann war 
(S. 65f.). In der Handfeste werden „der kirchen und dem pferrer in dem 
selbin gute Wonende" die üblichen 4 Hufen zugebilligt. S. 150 kommt Ku­
jot auf diese Lokation von Flötenstein (Komata) seitens des Alexander 
„Stanko", der hier den (falschen) Zusatz r^cerr r Zttrecronzk (Ritter aus 
Stretzin) erhält, zurück und erwähnt des ferneren, Alexanders Bruder Paul 
„Stanko" habe im selben Jahre (1356; richtig 1358) das Schulzenamt zu 
Stretzin mit 6 Hufen ausgegeben. 1378 sei Alexander schon nicht mehr am 
Leben gewesen, da sein Sohn Pietsch") Stange — hier erscheint Stange 
auch einmal richtig wiedergegeben — damals mit Mutter und Brüdern die 
Mühle zu Flötenstein vergabt habe. Da von Brüdern die Rede ist, so 
lebten zu jener Zeit also noch etliche (junge) männliche Sprossen dieses 
Zweiges. Wenn Kujot weiter schreibt, der Schlochauer Komtur Wilhelm 
Folkolt (zum wenigsten 1395—1401 im Amte) habe Stretzin an Bauern 
ausgetan, so ist urkundlich nur eine Handfeste für die Windmühle daselbst 
bekannt. Immerhin mag zutreffen, daß der Orden — etwa gegen Ende 
des 14. Jahrhunderts — die Güter der Stanges ausgekauft hat. Ganz ab­
wegig aber ist, wenn Kujot hieraus ableitet, die Stangesche Familie sei 
dem Orden nicht genehm gewesen, und daraus des weiteren folgert, der 
Orden habe die „Stankos" nicht nach Pommerellen verpflanzt, vielmehr sie 
hier schon vorgefunden; sie stammten, meint Kujot, aus der Dirschauer 
Gegend, wo noch jetzt der Name des Dörfchens Stangenberg die Erin-

8) Richt mit Erlaubnis (prryrwolenie), wie Kujot S. 299 jchreibt.
«) Petzche (Peczche) — so, nicht Pietsch, steht im Landfestenbuch — wird ein Sohn 

Alexanders gewesen sein, vbschon dies nicht ausdrücklich in der Arkunde vermerkt ist. 
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nerung an sie wachhalte. And so möchte Kujot denn auch den bekannten 
Dietrich Stange gar zu gern zu einem pommerellischen Magnaten 
stempeln^); Beweis: Dietrich fungiert 1303 zusammen mit den höchsten 
Würdenträgern des Landes zu Danzig als Mitglied des obersten Gerichts, 
in dein der Statthalter des damaligen Landesherrn, des böhmischen Königs 
Wenzel II., den Vorsitz führt — Pommerellisches Arkundenbuch Nr. 620. 
Schlägt man die Arkunde nach, so ist darin weder von einem Gericht — und 
nun soll es noch gar das höchste des Landes sein — noch von irgendwelchen 
Richtern die Rede; 1lleo6ericu8 äictuZ 8tun§o ist lediglich als Zeuge be­
nannt, steht allerdings in der Reihe der Zeugen (1e8te8) gleich hinter dem 
palutinus Oäanen8i8, vor drei weiteren pommerellischen (geringeren) Wür­
denträgern: sollte darin nicht eine einfache Artigkeit gegen den auf Besuch 
weilenden fremden Magnaten zu sehen sein? Gestützt aber auf die Tatsache, 
daß „Stankos" nachweislich im 14. Jahrhundert im Besitz von Stretzin und 
Flötenstein waren, verlegt Kujot die Güter Dietrichs eben in diese Gegend, 
d. i.in die Castellanei Ziethen, und meint, es dürften der Güter mehr ge­
wesen sein als die uns bekannten zwei, nur daß sich kein Schenkungs-, Ver­
kaufs- oder Besetzungsakt über sie erhalten habe. — Eine Kirche zu Stretzin 
findet Kujot (S. 319) erst in einer Visitation von 1680") bezeugt, hält aber 
dafür, daß der Orden sie schon vorgefunden habe; noch mehr: auch Dietrich 
„Stanko" fand sie bereits vor, und Herzog Mestwin II. hat (nach Kujots 
Auffassung) gelegentlich der Besitzübertragung dieser Kirche mitsamt der 
Ortschaft an Dietrich die benachbarten Dörfer von ihr abgelöst und für diese 
eigene Pfarreien gestiftet, nur daß wir letztere nicht genauer zu bezeichnen 
wüßten (S. 315, 319, 321). Damit stoßen wir auf einen eigenen, prin­
zipiellen Gesichtspunkt in Kujots Forschungen. S. 79 f. führt er aus, neben 
der Bequemlichkeit für die geistlichen Bedürfnisse des Antergebenen sei in 
zweiter Linie für die Neugründung von Kirchen der Amstand maßgebend 
gewesen, daß im Mittelalter mehr wie heutzutage die Herrschaften ihr 
Augenmerk darauf richteten, ihre Antergebenen in keinem Punkte, auch nicht 
in kirchlichen und Pfarrangelegenheiten, von irgend jemandem außerhalb 
des Amfangs ihrer eigenen Besitzung abhängig zu wissen; der Herr wollte, 
daß sein Antertan in allem nur ihm unterstehe, höchstens wurde ein 
Zwischenglied geduldet, das dann seinerseits wieder von dem Herrn in 
einer wie immer gearteten Abhängigkeit sich befand. Diesen — an sich un­
zweifelhaft zutreffenden — Gesichtspunkt^) nutzt nun Kujot waidlich aus,

10) Kujot wiederholt damit nur eine Aufstellung von W. Ketrzynski, o lullnosci polskiej w 
prusieck nie^ci^s krrxrsclcicli, Lemberg 1882 S. 180.

") 1680 ist offenbar nur ein Flüchtigkeitsfehler. Gemeint ist die Trebnicsche Visitation von 
1652 (s. Thorner Fontes Bd. 11, 1907 S. 63 f.). — Auch der plebsnus lle treuer vom Jahre 1348, 
den Kujot (S. 319) dem Lollex lliplomsticua maioris poloniae Nr. 1214 folgend für Stretzin in 
Anspruch nimmt, gehört sehr viel wahrscheinlicher nach Trensatz, Kreis Bromberg. Wie sollte 
auch Streczin sich haben in Trencz umformen können?

12) Durch die Urkunde 376 des Pommerellischen Arkundenbuchs vom 15. Sept. 1284 ermächtigt 
der Bischof Wislaus von Leslau den deutschen Orden, in dem diesem von Lerzog Mestwin 
abgetretenen Mewer Gebiet Kirchen zu bauen, volentes et orcünsntes eccle8iss constructas 8ive 
conatruenllas omnino e88e llivi8L8 exnuac ul extunc ab eccle8Ü8 et parocbÜ8 vicini8 et circumsllia- 
centibus extra 1ermino8 8uprallicto8, ita quoll nec illi parockiani all i8t08 nec >8ti all Mo8 re8pectum 
Kabere teneantur. Die hier getroffene Bestimmung hat eine andere Bedeutung als das im Text 
Gesagte. Lier handelt es sich um gegenseitige Scheidung, die durch die neu entstandene 
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um wer weiß wie viele neue Kirchen und Pfarreien entstehen zu lassen. 
Meines Erachtens schießt er da vielfach weit über das Ziel hinaus: der 
Theorie entspricht längst nicht immer die Praxis, und wir können Beispiele 
aufzeigen, die Kujots Auffassung nicht bestätigen: 1485 gehörten zur Pfarrei 
Frankenhagen die Allodialgüter Rakelwitz, Götzendorf und Butzkendorf; die 
Pfarrei Frankenhagen selbst war seit 1435 mit der zu Osterwik in Personal­
union verbunden; zu Osterwik wieder hatte zu Ordenszeiten das (1485 schon 
nicht mehr existierende) Lehngut Kosmin gehört"). Osterwik aber und 
Frankenhagen waren mit Bauern besetzte Zinsdörfer. Ebenso gehörte zur 
Pfarrkirche des Bauerndorfes Reetz u. a. das Gut Wittstock"). Nichts 
tut hier zur Sache, daß zu polnischer Zeit (1466—1772) Besitzer von Allo- 
dial- oder dann sog. Rittergütern sich gelegentlich im Hause einen eigenen 
Priester, meist einen Ordensgeistlichen hielten: das war zu ihrer persön­
lichen Bequemlichkeit; der Pfarrverband wurde dadurch in keiner Weise 
berührt"). Übrigens ist aus Ordenszeiten mir eine solche Gepflogenheit 
nicht bekannt. Ich erwähne diesen Punkt auch nur, um in Erinnerung zu 
bringen, was ich schon vor Jahren betont habe: so anregend und dankens­
wert die Kujotschen Aufstellungen auch sein mögen, so bedürfen sie dock im 
einzelnen der Nachprüfung auf Schritt und Tritt"). Mit Maß ange­
wendet, können sie für die Forschung sich hie und da fruchtbar erweisen.

Im vorliegenden Fall ist damit nichts anzustellen. Die angebliche Be- 
güterung der Stangeschen Familie schon zur herzoglich-pommerellischen Zeit 
in der Ziethener Castellanei (d. i. mehr weniger der späteren Komture» 
Schlochau) schwebt völlig in der Luft. Wir können aus der Vorordenszeit 
für diese Gegend nur eine einheimische Adelsfamilie namhaft machen, und 
das ist die der Besitzer von Konarzyn"). Was die Stanges angeht, so 
hören wir von ihnen zum erstenmal insofern, als ein Heinrich Stange 
1249—52 Komtur von Christburg war"). Vermutlich hat er Mitglieder der 
Familie, der er entstammte, nach sich ins Preußenland gezogen, wie wir 
dergleichen auch sonst nachzuweisen imstande sind"). Als ihre Heimat hat 
v. Mülverstedt durch einen allerdings recht wirren Aufsatz im 42. Hefte der

Landeshoheit über Mewe und sein Gebiet bedingt war — wir haben ja nach 1920 ein 
gleiches erlebt — und Kujot (S. 197) zieht, wie ausdrücklich bemerkt sei, diese Stelle auch 
nicht für seine Theorie heran. Doch wie steht es hier mit dem von ihm behaupteten Regal 
der Kirchenerbauungen? Wozu dann die Erlaubnis des Bischofs?

13) Vgl. Bd. 12 der vom Thorner locvsrr^two nsukowe herausgegebenen Fontes S. 215f., 225.
") Ebenda S. 229 s.
15) Ebenda S. 226, 228.
i«) Handfesten der Komturei Schlochau S. 13.
1?) Ebenda S. 6 f.
18) Man findet ihn unter den Zeugen der im Jahre 1251 erneuerten Kulmer Landfeste.
1») So macht F. Lorentz im 66. Lest der Zeitschrift des Westpreußischen Geschichtsvereins 

(1926) S. 62 auf Diterich und Conrad von Lehsten aufmerksam, die offenbar nahe Verwandte 
des damaligen Tuchler Komturs Albrecht von Lehsten waren. In R. Wegners Werk über 
Schwetz, 2. Teil (Der Schwetzer Kreis unter der Lerrschaft des deutschen Ordens) wird im 
Register S. 398 eine Urkunde des Tuchler Komturs Dietrich von Lichtenhayn vom 22. Juni 1339 
für das Kloster Bhszewo erwähnt; in der Klammer dahinter lieft man: „Urkunde Johanns von 
Lichtenhain d. d. Tuchel 8. Juni, denselben Gegenstand betreffend". Und ob nicht auch der Ewald 
von Gerlachsheim, von dem 1432 250 leichte Mark für die bauliche Instandhaltung (pro irbrica) 
der Kirche zu Osterwik, Kreis Konitz, vermacht waren (s. Thorner Fontes Bd. 12, 1908 S. 213 
und 225), verwandtschaftlich mit dem ehemaligen Tuchler Komtur Siegfried von Gerlacksheim 
zusammenhing?
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Zeitschrift des historischen Vereins für den Reg.-Bezirk Marienwerder das 
Altenburgische wahrscheinlich gemacht. Die bestbekannte Persönlichkeit im 
Ordenslande ist der schon oben genannte Dietrich Stange; vgl. über ihn u. a. 
E. Wernicke im Beiheft zu Heft 64 der eben gedachten Zeitschrift (1925) 
S. 8—10, wo auch das der Familie vom Landmeister Konrad von Thierberg 
1285 mit der Burg und 100 Hufen verliehene Gut Stangenberg S. 9 Er­
wähnung findet. Dies Stangenberg liegt im Kreise Stuhm; und in dem 
dortigen (jetzt Graf Rittbergschen) Archiv ist die eben erwähnte Ver­
leihung in einem Transsumpt von 1288 beurkundet (Lodex Oiplom. V^nr- 
mien8i8 II nr. 542). In welcher Beziehung das kleine Gut Stangenberg 
bei Dirschau, links der Weichsel, zu Dietrich oder seinen Nachkommen ge­
standen haben mag, und ob überhaupt eine solche Beziehung je vorhanden 
war, wird sich schwer feststellen lasten: in dem „Kleinen Handfestenband" 
Nr. IX (Bezeichnung v. Dregers, jetzt Abt. 29 Nr. 166 des Danziger 
Staatsarchivs), dessen zweite Hälfte die Arkunden des Dirschauer Gebiets 
enthält, sucht man eine Handfeste der gedachten Ortschaft vergebens. Wenn 
dann Kujot weiter aufstellt, die „Stankos" (als landeseingeborne Adels­
familie) seien dem Orden unlieb gewesen, und deshalb habe er sie aus­
gekauft, so hätte dies doch nur einen Sinn, wenn dieser Auskauf bald nach 
1310 getätigt worden wäre, nicht aber erst um etwa 1400'°). Nein, nein! 
Von „Herrn" Paul Stange, Ritter zu Strehin, wissen wir jetzt, daß er 1352 
den Besitz des Gutes, nach dem er sich dann zubenennt, vom Orden verliehen 
erhalten hat; hinsichtlich seines Bruders Alexander fehlt es uns an jeder 
Handhabe, herauszubringen, wie dieser in den Besitz von Flötenstein ge­
kommen ist. Das einzige wäre noch, an den herkömmlichen polnischen Na­
men des Dorfes, Koczala, anzuknüpfen. Ich glaube nicht, daß dieser Name 
einen wirklich polnischen Arsprung hat. Es liegt meines Erachtens der 
deutsche Personenname Gottschalk zugrunde. Aus der nachlässigen Sprech­
weise im Polnischen Gottschall entstand dann leicht Koczal, und Koczala 
ist dazu einfach der besitzanzeigende Genetiv: Dorf des Koczal (vgl. Tuchola, 
Wapels und aus späterer Zeit Locken, Besitz eines Loka, sowie zahlreiche 
andere Beispiele). Trifft diese Vermutung, die ich mit allem Vorbehalt 
aufstelle, zu, dann war die Ortschaft ehedem im Besitz eines Gottschalk; da 
aber dieser Vorname bei den Stanges sonst nirgends begegnet, wäre es da­
mit wohl auch um den Stangeschen Altbesitz von Flötenstein getan.

Doch verlassen wir dies unfruchtbare Kapitel'*) und wenden wir uns 
noch einmal zurück zum Jahr 1340. Da lesen wir im mehrerwähnten Ordens­
folianten auf Blatt 233: km. 1lleock(eriLU8) cle ^lckenbur§ ckeckit.

20) Ein dominus ruciov/icus 8tLNAbe Mlie8 gehört zu den sechs Compromissarien, die auf 
der Tagfahrt zu Culmsee am 28. Februar 1330 von den dort versammelten Bewohnern des 
Culmerlandes und Pommerellens beauftragt wurden, einen Vertreter in dem Streite wegen 
des Peterpfennigs zu bestellen: Woelky, Arkundenbuch des Bistums Culm, Danzig 1887 Nr. 227. 
Schon diese einfache Tatsache bekundet den hier genannten Stanghe als im Srdensinteresse 
tätig.

21) Eine sonderbare Ironie des Schicksals zwingt Kujot, nachdem ihm Perlbachs Aussatz 
„Zur Geschichte des ältesten Großgrundbesitzes im Deutschordenslande Preußen" (erschienen in 
der Altpreußischen Monatsschrift Bd. 39, 1902) bekannt geworden, anzuerkennen, daß die 
Stangesche Familie doch nicht eine einheimische pommerellische gewesen ist, sondern aus 
Mähren (und noch ursprünglicher aus „Sachsen") herstammte: Ergänzungen zum ersten Teil
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Item 86LMtur 3liu6 Privilegium. pO8t 3reng3m 63MU8 etc. kiäeli no8tro 
^olmnni cle Lumm^n bon3 äictu 8umm^n in terra no8tr3 ?omor. que in 
certi8 et 388ign3ti8 8eu ctemon8truti8 gr3nicii8 trigintu M3N8O8 äebebuat 
continere. I3M clict3 bona ab eoäem ^okanne 8ui8que veri8 Kereclibu8 ac 
Iegittimi8 8ueee88oribu8 iure Lulmen8i perpeluo libere et bereclilarie 
po88iclcn6a. kacione etc. 8ecunäum terre ?omer. con8uetuclinem. cum 
equi8 et 3rmi8 etc. iuxt3 omnem Iorm3m privilegii 8uperiu8 in 8ecunclo 
kolio a Lini8tri8 annotuti 8uper bon3 ^lgenow. Datum et actum in Zwecz.a 
anno Domini lViille8imo LLL°. quaärage8imo keria inkra octava8 
pentk(eco8te8 — 8. Juni). Duiu8 rei te8te8 etc.

Es ist verwiesen auf das Privileg über Algenow, das sich auf Bl. 2Z1 
vorfindet. Dieses lautet: (Überschrift) H.Igenc»v.

In nomine 83ncte et in6ivi6ue Irinit3ti8 3men. 1^08 kruter 1beocl(eri- 
cu8) burgr3viu8 cle Oldenburg, irutrum orclini8 Ko8pit3li8 deute lViarie 
clomu8 tkew(tunicorum) ^ero8olimit3ni gener3li8 M3gi8ter, in publicam 
omnium pre8encium et luturorum äeäucimu8 nocionem, quocl qui3 ob- 
8equio83 kiäeli8 no8tri clomini ^od3nni8 cle l^obin8tein militi8 äevocio non 
8olum pre8titi8 cupit plucere ob8equÜ8, 8eä pre8l3näi8 in3nte3 pociu8 
plucitura 8per3tur, icleo grutu et ucceptu ip8iu8 8ervici3 cligni k3vori8 gr3ci3 
pro8equi cupiente8 cle muturo krutrum no8trorum con8ilio, voluntute et 
con8en8u cl3mu8, conkerimu8 liberuliter et clon3mu8 preclicto 8ui8que veri8 
dereclibu8 et legittimi8 8ucce88oribu8 in terru no8tr3 ?omor3me bonu clicta 
Algenow, que in certi8 et 388igN3ti8 8eu äemon8tr3Ü8 §r3nicii8 quaclru- 
gintn M3N8O8 6ebebunt continere, iure 0ulmen8i perpetuo libere et kerecli- 
turie p088iäencl3. kucione uutem no8tre äon3cioni8 et coll3cioni8 preclictu8 
clominu8 ^ob3nne8 et pO8teri ip8iu8 3c 8ucce88ore8 cum equi8 et armi8 
8ecunclum p088e 8eu pO88ibilit3tem ip8orum contru terrurum no8tr3rum 
quo8libet inv38ore8 8ervire tenebuntur kiäeliter cum 8ui8 bominibu8, prout 
no8tri luciunt: 3cl expeclicione8, terrurum cleken8ione8, municione8 cle novo 
con8truencl38, vetere8 rekorm3n638 8eu ecium clirimenä38 8ub proprii8 
6umpni8 et expen8i8, quunäocunciue, ubicunque et quocien8cunque per 
no8tro8 Ir3tre8 8eu no8 kuerint requi8iti. ^äiecto, quoä 8i contingeret 
preäictum clominum ^okunnem 3ut 8UO8 Kerecle8 cliviclere bonu preno- 
minutu, extunc tot 8ervici3, c^uot per clivi8ionem p3rte8 erunt, nobi8 lieri 
clebebunt cle boni8 prenot3ti8. ?retere3 iiclem cle quolibet urutro II men-

seiner Arbeit, kocrniki Bd. 12, 1905, S. 279. Der Phantasiereiche Wojciech K?trzynski eatte 
ja einst klar bewiesen, daß der bekannte Dietrich Stange ein Enkel des heidnischen Pomesaniers 
Pipin sein müsse (O nsrociovvosci polskiej, Krakau 1874, S. 48 f.)! Nur gerade eine Seite 
zuvor (47) ist bei ihm der „Bruder Conrad Stange"' mit unter den Zeugen der 1278 erneuerten 
Landfeste für die polnischen Ritter des Ordensstaates abgedruckt; aber beileibe darf Dietrich 
mit einem solchen Namensvetter nichts zu schaffen haben. In dem späteren, 1882 zu Lemderg 
erschienenen Buche O luänoLci polskiej w Pru8ieck niexüys Krr/Laclcicb (S. 180) gibt K. zwar die 
pomesanische Abstammung Dietrichs preis, macht dann aber die Familie, der dieser angeherte, 
zu einer polnischen, die aus Pvmmerellen stammhaft gewesen sei, wo noch Dietrich 1286 zu den 
Würdenträgern des Lerzogs Mestwin ll. gehört habe. Wie demnach ersichtlich, stand Kujvt 
hier (wie auch sonst nicht selten) unter dem Bann von „Ketrzynskis Forschungen", wie er denn 
in seiner Anzeige des Ketrzynskischen Buches von 1882 dies eine „epochemachende Erscheinung" 
auf dem Gebiet der preußischen Geschichtsschreibung genannt hat (Altpreußische Monatsschrift 
Bd. 20, 1883 S. 374 ff.) Doch ehrt es Kujot, daß er nach Gewinnung einer besseren Erkenntnis 
die ganze Aufstellung hinsichtlich der Stankos (!) hat fallen lasten.
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8ur28, UN3M tritici et 3Ü3M 8ili§ini8, 6t de quolibet unco, cum quo 3r3tur, 
unam men8uram tritici 8m§uli8 3nni8 nobi8 d3bunt. Iii8uper in 8i§num 
dominii preli(b3tu8) et 8ui 8ucce88ore8 de pret3ti8 boni8 unum t3lentum 
Lere, quod vul§3riter dicitur ein M3rclr-pkunt^) et unum colonien8em de- 
nurium 8eu loco illiu8 quinque den3rio8 monete u8U3li8 nobi8 quolibet 
3nno 8olvere tenebuntur. Outum et uctum N3rienbur§ 3nno Oomini 
iVi"LLL°XXX° nono in die 83nctorum Viti et iViode8ti s15. Junis.

Wo liegt Algenow? „in terrn no8tr3 ?omor3nie". Wo aber da? 
Die Ortslexika lassen uns, soviel ich sehe, im Stich. So will ich denn einer 
Vermutung Raum geben. Mit dem im slavischen Pommerellen sehr ver­
breiteten Vorschlags-w und unter Ausstoßung des unbetonten e kommen wir 
leicht zur Form Walchnow, dann hinter dem weichen l (wie vielfach üblich) 
ein (nur graphisches, nicht gesprochenes) i eingesetzt und die Pluralendung 
—y angehängt, haben wir Walichnowy vor uns, bzw. ohne die Endung Wa- 
lichnow, das dann in deutschem Munde sich bald in Falknau, Falkenau um- 
gestaltete. Zu altpommerellischer Zeit wird in der Gegend n. von Mewe 
eine vill3 l?o8cirkin3^) genannt (zuerst 1276), die von Perlbach mit Kl. Fal­
kenau gleichgesetzt wird (Pommerell. Llrkundenbuch S. 237 Anm. 1); weshalb 
gerade und nur mit Klein Falkenau, ist mir nicht recht klar (ob nur, weil 
dies noch etwas näher zu Gartz liegt?). Äbrigens sollten wir mit der Gleich- 
setzung Algenow—Falkenow das richtige getroffen haben, so war 1339 an 
diesem Orte noch keine Kirche vorhanden. Ich finde eine solche zuerst ge­
nannt auf einem großen Pergamentblatt (Abt. 8 Nr. 12 des Danziger 
Staatsarchivs), das leider undatiert ist: es zählt die Kirchen des zur Diözese 
Leslau gehörigen Archidiakonats Pommerellen hinsichtlich einer gewissen 
(nicht näher feststellbaren) Abgabe auf und benennt „In dec3N3tu IVIewu" 
der Reihe nach: Mewe (s i c) mr. 2, Libenow mr. 2, Falkenow mr. 1, Je- 
naschow mr. Garcz mr. 1 usw. Setzen wir die Zeit (vermutungsweise) 
mit rund 1400 an, so ergibt sich, daß Falkenau im Laufe des 14. Jahr­
hunderts (doch nach 1339) sein Gotteshaus erhalten hat. Da in den späteren 
Zinsregistern Falkenau stets als Zinsdorf erscheint, so ist Wohl anzunehmen, 
daß der Orden das 1339 als Lehngut ausgetane Algenow später wieder 
an sich gezogen und mit Bauern besetzt hat, wobei möglicherweise die Feld­
mark des Dorfes vergrößert, jedenfalls aber eine Kirche daselbst erbaut 
wurde. Kujot (S. 142) setzt diesen Bau sonach zu früh an, wenn er von 
den „Anfängen" des 14. Jahrhunderts redet''*).

22) In das p (so) ist ein feines k hineingeschrieben.
23) 1282 1-ossitr^ns geschrieben und kossitcina (stossitrins), Ko88l8ckino. Das läßt auf eine 

Ramenfsorm etwa koscicino oder sto8ei?cino (in späterer Schreibart) schließen.
2«) Eine Landfeste für das Zinsdorf Falkenau ist mir nicht bekannt. In einem Sammel- 

bände des Culmer Diözesanarchivs zu Pelplin ist nach einer „Copeylichen Verschreibung", die 
aus einem Registranten des Königsberger Geheimarchivs unter dem 29. April 1745 genommen 
ist, eine Abschrift gefertigt, die man seinerzeit (im 18. Jahrhundert) auf unser Falkenau be­
zogen hat. Der Lochmeister Bruder Merten Truchses bekundet im Jahre 1482, „wie das vor 
uns gekommen und erschynen sein Lans Spitzhutt mit sampt seinen Eldisten des Dorffes 
FalSenav, und haben uns thun fürbrengen, wie ihne ire alde Landtfeste inn diesen unsren 
und unsers Ordens harten nechst vergangenen Krigen abhendig oder verbrant sey, ... haben 
wir angesehen ihre vleißige und mögliche bete und zuforderst ihre getrave dinste, die sie uns 
und unserm Orden manchfaltig gethan haben und noch imm czukommenden Zeiten thun 
sollen" — ich kann wohl abbrechen: es handelt sich sonach keineswegs um das Pommerellische
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Nach dem Texte denn des Algenower Privilegs sollte 1340 eine Land- 
feste für Johannes von Summyn ausgefertigt werden. Da fällt nun auf, 
daß auf Bl. 235" desselben Folianten aus dem folgenden Jahre (1341) für 
denselben Johannes von Summyn eine Landfeste mit ganz anderem Text 
eingetragen ist. Ob die von 1340 zurückgezogen wurde? Jedenfalls erscheint 
Johannes Summyn schon am 28. April 1341 als Zeuge in der Landfeste für 
das Dorf Sluppi mit dem Zusatz keock3li8, während die neue Arkunde erst 
vorn 30. Mai 1341 datiert ist. Diese lautet:

In nomine Oomini amen. Huoninm rei §e8te etc. proincke no8c3t pre86N8 
et38 et 8ucce88uru pO8terit38, quock nc>8 krnter Okeock(ericu8) etc. cke muturo 
krutrum no8trorum con8ilio, voluntnte et con8en8u ckumu8, conkerimu8 
liberuliter et ckonumu8 kickeli no8tro ^okunni cke 8umm^n ob kickelit3ti8 8ue 
ob8equiu nobi8 et orckini no8tro mu1tocien8 exibitu (!) et nckbuc inpo8terum 
exbibenckn 8ui8que veri8 bereckibu8 3c Ie§ittimi8 8ucce88oribu8 triAintu 
M3N8O8 in boni8 8vmmz^n ckicti8 8ito8, 8icuti 8ibi per 1rntre8 no8tro8 
388i^N3ti 8unt et ckemon8tr3ti, iure Lulmen8i perpetuo libere et kerecki- 
tarie po88ickencko8. ^ckiecto, c^uock ickem 3okanne8 cke 8vmmz^n 8uiqfue veri 
Kerecke8 et p08teri cke quolibet srntro in preckicti8 boni8 cku38 men8ur38 
8iIiAini8 et cke quolibet unco, cum quo arntur, nimm men8ur3m 8ili§ini8, 
in 81ANUM ecinm ckominii unum ckennrium colonien8em 3ut loco i1Iiu8 
quinque 3ÜO8 cken3rio8 U8U3Ü8 monete cum uno talento cere, quock e^n 
M3rcpkunt vul§3riter ckicitur, nobi8 et no8tri8 kr3tribu8 8in§u1i8 3nni8 in 
1c8to 83ncti iVlnrtini epi8copi 8olvere tenebuntur. Volumu8 ecinm, quock 
3nteckictu8 4ok3nne8 cke 8vmmzm cum 8ui8 veri8 Kereckibu8 et pO8teri8 86- 
cunckum terre con8^vetuckinem cke ei8ckem boni8 iurn epi8cop3li3 Incere 8inr 
38tricti. Kncione vero Kuiu8 no8tre ckon3cioni8 et coll3cioni8 8epeckictu8 
ckok3nne8 cke 8vmmzm 8uique Kerecke8 veri 3c 8ucce88ore8 Ie§ittimi cum 
equi8 et 3rmi8 eorum 8ecunckum terre con8vvetuckinem necnon cum ko- 
minibu8 eorum, prout no8tri luciunt, 3ck expeckicione8, terrurum ckeken8ione8, 
municione8 cke novo con8truenck38, vetere8 rekorm3nck38 8eu eci3M ckiri- 
menck38, qu3nckocuncfU6, ubicunque et quocien8cunque requi8iti kuerint. 
nobi8 et no8tri8 kr3tribu8 8ervire kickeliter tenebuntur contrn no8tro8 et 
terrnrum no8trnrum quo8libet inv38ore8. ^ckckicim.U8 ecinm, quock 8i con- 
tin§eret prelntum ^oknnnem cke 8vmmzm 8eu 8UO8 berecke8 nut po8teros 
inter 8e ckivickere bonn prelibntn, extunc tot 8ervicin nobi8 kieri vo1umu8, 
quot pnrte8 per ckivi8ionem kieri no8cuntur cke boni8 prenotnti8. In quorum 
etc. Ontum et actum in iVInrienbur^ ckomo orckini8 N08tri principnli nnno 
Oomini U. Ld x1° primo qunrtn kerin inkrn octnvn8 pentkeco8te8. bluir'8 
rei te8te8 8unt etc.

Doch auch damit nicht genug. Lannus^) von Summyn erhält 1352 
erneut eine Verschreibung über sein Lehngut von 30 Lufen vom Lochmeister

Falkenau, sondern offenbar um das gleichnamige Königl. Bauerndorf mit Kirche im Land-- 
rätlichen Kreis Angerburg, im Iustizkreis und Hauptamt — oder Domänenamtsbezirk Rasten- 
burg (Goldbeck Topographie des Königreichs Preußen). Der Vollständigkeit halber sei noch 
schon angeführt, „nach Inhaldung eyner Copien, die sie uns geczeigt", verschreibt ihnen der 
Hochmeister 64 Lufen, wovon 4 Lufen dem Pfarrer und 6 dem Schulzen zufallen sollen.

2s) Vor Jahren — vgl. Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kumt, 
Lest 21 (1913) S. 65f. — war ich geneigt, die Namensform Lannus für undeutsch anzusehen: 
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Winrich von Kniprode mit eben den Verpflichtungen, die schon 1341 auf- 
gegeben waren — abgesehen von Vermehrung der Dienste bei etwaiger 
Teilung des Gutes (s. Arkunden der Komturei Tuchel Nr. 40). Was die 
Neuverschreibung veranlaßt haben mag, weiß ich nicht zu sagen. Nur soviel, 
daß der Hochmeister am 6. Mai 1352 persönlich in Tuchel anwesend war, 
und daß von eben dem Tage noch drei weitere Arkunden datiert sind, die 
in den eben genannten gedruckten „Arkunden" als Nr. 41, 38 und 39 er­
scheinen. Im OFol. 105 finden wir sie mit folgendem Wortlaut aufge­
geben: Bl. 236" (am Rande) >Vmricu8.

^bsoIvimuZ et 8oluto8 climittimu8 cive8 no8tro8 in luckol mpcrpetuum 
u 8olucione VI uruarum melli8, uck qu3ium 8oluclonem nobi8 ienebuntur 
unnuutim cle meric3 pertinenle 3ck ip8orum libertutem. Datum luckol 3nno 
quo 8upru s1352s.

Weiter (wieder am Rande) XVinricu8.
Item conceckimu8 >V3NKeri8cb, 8ui8 Kereclibu8 et 8ucce88oribu8, XXII 

M3N8O8 8ito8 in Oorekin et cluo P3rv3 prutu 8it3 ex 3lter3 P3rte kluvü 
6ecl3 in meric3 Velm8clm clict3 iure N3§clebur§en8i libere, bereclitm'ie et 
perpetuo 8ub ckemon8tr3ti8 8lbi per Ir3tre8 §r3mcÜ8 pO88iclenclo8. Dnum 
t3ntum 8ervicium cum tkoruce, ezm pl3linckin8t lucient ack expeclicione8 etc., 
quuncko, quocien8 et ubi requi8iti luerint. I'ulentum cere et clen3r(io8) Lul- 
men(868) clubunt in reco§nicionem clominii. Datum lucdol anno quo 8Upra.

Endlich auf Blatt 237:
Item ckamu8 lViiri8lao, 8ui8 Kereclibu8 et 8ucce88oribu8, XXV man8O8 

8ito8 in ?ametoxve, iure Lulmen8i libere, kereckitarie et perpetuo 8ub cle- 
8iKnati8 8ibi per Iratre8 Aranicii8 po88iclenclo8 cum meclietate molenclini 
con8tructi in Iluvio Kempnit^ et eciam cum meclietate ip8iu8 iluvii inlra 
eorunclem bonorum Kranicia8. Onicum 8ervicium cum tkorace ez^n plutin- 
ckin8t tacient acl expeclicione8 etc. quanclo, quocien8 et ubi requi8iti luerint, 
et clu38 men8ur38 8jlj§ini8 cle c^uolibet ar3tro et UN3M men8ur3m cle 
quolibet unco cl3bunt 3nnu3tim IViurtini. Dulentum cere et clen3r(io8) Lul- 
men(868) in 8i§num reco§nicioni8 clominii. Dutum Duckol 3nno csuo 8Upra.

Da wir nun einmal in die Tuchler Komturei geraten sind, so sei auch 
noch schon die Handfeste für Sehlen, wie sie sich im OFol. 105 auf Blatt 234 
vorfindet, hier mitgeteilt. Krater Dkeocl(erjcu8) cle ^Ickenbur§ cleclit. Am 
Rande 8e1en.

Item clumu8, conlerimu8 liberuliter et clon3mu8 bcleli no8tro ^3nmoni 
clicto cle 8elen bonu clictu 8elen ob fickelitati8 8ue ob8equi3 nobi8 3c orclini

ich dachte dabei an Lanus — Janusz, Ianusius. Doch vielfaches Vorkommen dieser Form, sowie 
auch der mit o in der letzten Silbe (Lannos) bei unzweifelhaft deutschen Männern haben mich 
von dieser Meinung abgebracht. Lier sei nur ein einziges Beispiel angeführt: Lamms Fleming 
von Wusen (Zs. des Westpr. Gv. Bd. 54 S.64). Meiner heutigen Ansicht nach ist aus den Formen 
Lannos, Lannus für die Nationalität des Trägers schlechterdings nichts zu erschließen: der 
Name wurde in dieser oder auch in anderer Gestalt einfach dem lateinischen Johannes gleich- 
gesetzt. — Auch bezüglich des nicht eben seltenen Namens Clauko bin ich mir nicht mehr sicher, 
ihn von Nikolaus herzuleiten. Das au in Clauko scheint nicht diphthongisch, sondern aw ge­
sprochen worden zu sein. Freilich sehe ich meine frühere Auffassung auch von Bender in den 
Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte Bd. 27 (Breslau 1920) S. 52 vertreten; 
doch zieht Trautmann, Die altpreußischen Personennamen S. 46 Clauko unter die stamm- 
Preußischen Namen. Wer hat Recht?

15



no8tro exkibits et inpO8terum exbibendu 8ui8que veri8 beredibu8 3c !e- 
Alttimi8 8ULce88oribu8: c^ue quidem don3 8e1en in 8M8 388i§N3ti8 et 
demon8tr3ti8 §r3nicÜ8 quinqu3Zint3 quincsue M3N8O8 dcbebunt continere, 
necnon l3cum dictum 8elen 8itum in ei8dem boni8, iure Lu1men8i perpetuo 
libere et kereäitnrie pO88idend3; 3diecto, quod idem l3nmo et 8ui Kerede8 
3c 8ucce88ore8 de quolibet 3rutro du38 men8ur38 8i1i§ini8 et in 8i§num 
dominü unum colonien8em denurium etc. cum tulento cere etc. in ke8to 
83ncti iVlurtini no8tre domui 8inZu1i8 8olvent 3nni8. Volumu8 ecium, quod 
8i contin§eret prekutum lunmonem 3ut berede8 8UO8 8eu 8ucce88ore8 
dividere bonn 8elen memorutu: extunc tot 8ervici3, quot per divi8ionem 
P3rte8 erunt, nodi8 kieri debebunt de boni8 preno(min3)ti8. l^ncione vero 
Kuiu8 N08tre don3cioni8 et coll3cioni8 prek3tu8 lunmo et 8ui berede8 36 
expedicione8 et ceter3 cum equi8 et 3rmi8 eorum con8ueti8 necnon cum 
Kominibu8 eorum, 8icut N08tri Komine8 kuciunt, 8ub dumpni8 propriis et 
expen8i8 contru no8tro8 etc. quundocunque, quocien8cunque et ubicunque 
requi8iti kuerint, nobi8 et no8tri8 kr3tribu8 8ervire kideliter 8int 38tricti. 
Outum et uctum ^urienbur^ nnno Oonmini lVk" qu3dr3§e8imo primo 
in die 83nctorum fubiuni et 8eb38ti3ni (20. Januar).

Auch für dies Gut gibt es eine spätere Handfeste, ausgestellt 1346 vom 
Hochmeister Ludolf König: in dieser ist die Abgabe vom Pfluge weggelassen, 
dafür aber aufgegeben, dem Bischof sein Recht zu tun nach des Landes Ge­
wohnheit. Zudem ist hier wieder wie oben S. 15 bei Summin, von einer 
vermehrten Dienstpflicht bei eventueller Teilung des Gutes nicht mehr die 
Rede.

In der Tuchler Komturei war vom Hochmeister Heinrich Tusemer 1346 
der getreue Ritter, Herr Michael von Kossow mit dem Gute Bralewitz gegen 
die üblichen Verpflichtungen belehnt worden (Arkunden der Komturei Tuche! 
Nr. 23). Derselbe erhielt 1352 ein neues Lehngut in der Schwetzer Kom­
turei. Wir lesen diesbezüglich im OFol. 105 auf Bl. 236": (Am Randei 
Krater V7inricu8.

Item conkerimu8 domino Uictmeli cle Ko88o>v'°) militi, 8ui8 Keredibu8 
et 8ucce88oribu8, villum dictum Vro8dovv'°) iure iVl3§debur§en8i libere, 
berediturie et perpetuo 8ub 8ui8 §r3nicÜ8 po88idend3m. Kucione cuiu8 
8ervire tenebuntur 3d expedicione8 etc. quundo, quocien8 et ubi requi8iti 
kuerint, et II M3rc38 denuriorum et XV 8coto8 dubunt unnuutim nobi8 pro 
decimu, quum K3beb3mu8 in M3 villu, in ke8to Nurtini, et tulentum cere, 
et denurium 0olonien8em vel quinque Lu1men868 in reco^nicionem dominü. 
vatum 8vvetr nnno quo 8Upr3 immediute s1352s.

R. Wegner, Ein Pommersches Herzogthum und eine Deutsche Or- 
dens-Komthurei, Posen 1872, nennt unter den „Diensten im Gebete zur 
Schwetz"'^) Drosdaw unmittelbar hinter Cossaw (Teil 2 S. 54): ein Finger-

2«) Über dem Schluß-w sowohl in Kossow als in Drosdow steht ein Zeichen, das etwa 
wie ein gespreiztes n aussieht. Vielleicht ist Xossowe und Vrv8äo>ve gemeint.

27) Nach Wegner ist das betreffende Verzeichnis nach dem Jahre 141V anzusetzen. 
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zeig, daß eben diesem Kossow unser Herr Michael seinen Zunamen verdankte 
— vielleicht war es das Stammgut der Familie^).

Auf Blatt 233" des OFol. 105 findet sich eine Handfeste für Gezorow, 
deren Wortlaut herzusetzen schon aus dem Grunde notwendig erscheint, weil 
zwei gleich dahinter stehende, auf den eben gedachten Wortlaut verwiesene 
Arkundenausstellungsbefehle in die Komturei Schlochau einschlagen. Der 
Text ist folgender: Oe^oroxv.

In nomine Vomini amen, Noverint univer8i pr68encium noticiam 
tmbituri. Huoä no8 fruter Ikeoä(ericu8) burgr3viu8 6e ^Iclenburg, oräini8 
batrum Ko8pit3li8 deute lVlarie äomu8 tkexv(tunicorum) 3rlm §eneruli8 M3- 
Aister, äe muturo krutrum no8trorum con8ilio, voluntute et con8en8u äu- 
MU8, conkerimu8 et 60NUMU8 kicleli no8tro Lv8t3cbio 8M8que veri8 bereclibu8 
3c Iegittimi8 8ucce88oribu8 ob 1iclelit3tj8 8ue ob8ecsui3 nobi8 et orclini 
nv8tro exkibitu et inp08terum exkibenclu in boni8 6icti8 Oeroro^v viginti 
Ouinque M3N8O8, iure Lulmen8i perpetuo libere et berediturie po88iclenclo8. 
Kacione autem buiu8 no8tre äon3cioni8 et coll3cioni8 precüctu8 Lu8tuckiu8 
et 8ui Kere6e8 3c 8ucce88ore8 cum equi8 et 3rmi8 ip8orum contra terrarum 
N08trarum quo8libet inv38ore8 8ervire tenebuntur däeliter cum 8ui8 bomini- 
bu8, 8icut no8tri kaciunt, 36 expeäicione8, terrarum 6eken8ione8, municione8 
6e novo con8truenäu8, vetere8 rekorm3nä38 8eu eciam qu38libet äirimenä38 
sub ä3mpni8 proprii8 et expen8i8, qrmnäocunque, ubicunque et quocien8- 
ounque per NO8 8eu no8tro8 Ir3tre8 kuerint requi8iti. ?retere3 iäem Lu8t3ckiu8 
el 8ui po8teri 6e quolibet 3r3tro 6u38 men8ur38, un3m 8iligini8 et 3U3M tri- 
tici, et äe quolibet unco, cum quo urutur, unum men8urum tritici necnon in 
reco§nicionem äominii unum tulentum cere, quoä vulg3riter ein M3rc- 
pkunt äicitur, et unum Oolonien8em äenarium, 8eu loco illiu8 quinque 6e- 
N3rio8 monete U8U3U8, nobi8 8inguli8 3nni8 in te8to 83ncti IViurtini 8olvere 
tenebuntur. In quorum etc. vutum et uctum NurienburA 3nno Vomini 

qu3<1r3Ae8imo in die 83ncti Vominici conke88ori8 (5. August). 
^e8te8 etc. c^ui tunc kuerunt.

Gleich dahinter figurieren folgende Einträge:
Item 3liuä Privilegium ^b8tik. X M3N8O8 in boni8 äicti8 IVlo8tnic2!. 

per totum 8imili korme tenore ut preclicitur exceptu 8ol3 6ut3 in 8t3rg3rtken. 
anno 8imili 8ecuncl3 keri3 pO8t 3ä vinculn 83ncti ?etri (7. August). Am 
^ande: IV1o8tnic2.

Item uliuä privile§ium. clutum Ouuconi in boni8 gue ucliucent boni8 
0ivit3ti8 8Iockoxv cum äuoäecim m3N8i8 8ub certi8 et 388ign3ti8 gr3nicii8. 
per totum 8ub 8imili iormu, ut prekertur. Am Rande angemerkt: luxtn 
8lockovv.

Die letztgedachte Anmerkung beruht auf den Worten des Textes, doch 
ist hier ein Irrtum unterlaufen. Es handelt sich um 12 Hufen, die an das 
Weichbild der Stadt Konitz angrenzen; so ist auch in der ausgestellten 
Arkunde richtig eingesetzt worden: s. Handfesten der Komturei Schlochau 
Nr. 11. Nach dem Beliehenen hieß der Ort bei den slavischen Amwohnern

28) Aus der Schwetzer Komturei stammte vermutlich auch der 1338 mit Schönfeld (s. oben 
S. 4) belehnte Nikolaus von Maletzkow (- Maleczechowo: Landsesten der Komturei Schlochau 
S. 232 Anm. 1).
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Klawkowy, während er deutscherseits bald (wohl noch im 14. Jahrhundert) 
Grunsberg benannt wurde. In der Ausgabe der gedachten „Handfesten" 
ist das Datum in den 5. August (1340) zu ändern'").

Mit dem Abstik aber, der ja für diesen Aufsatz die Veranlassung ge­
wesen ist, geraten wir unter die Stammpreußen, denen der Orden Güter 
in Pommerellen verliehen hat. Es waren deren doch mehr, als beispiels­
weise Kujot noch in einem seiner letzten Aufsätze (s. ?upi8ki 1oxv. nuuk. xv 
IHruniu Bd. 2, 1913, S. 204—224) speziell für das Gebiet zwischen Mewe, 
Stargard und Dirschau zugestehen wollte. Nun aber bringt der Ordens­
foliant 105 auf Bl. 235 unter der Überschrift: in Vi8tricti iV1e>ven8i den Wort­
laut für 11 auszustellende Handfesten, von denen die ersten 9 sich auf Ver­
leihung von je 2lH Hufen im Dorfe Obicz (Owidz) bei Preußisch Stargard 
beziehen, die letzten 2 auf ebensoviel in villa 2cke!in. Die in Obitz Be­
sehenen heißen: I.Wissemyrs; 2. Myre; 3. Kanthiem und Nydruys; 
4. Trenis und sein Bruder Zo. (gemeint Johannes); 5. Milige (Miligen 
wohl Dativ); 6. Abstik, Nadrow und Erwicz, Brüder; 7. Lykocz und Meron, 
Brüder; 8. Lewbis (erhält ?/» des verliehenen Besitzes) und sein Bruders­
sohn Nycolaus (56); 9. Tulnik (^s) und sein Bruderssohn Santirme (V»). 
In Zchelin (die Lage dieses Ortes weiß ich nicht anzugeben): 1. Bruno; 
2. Micosko (—oni in der Llrkunde Dativ), Nycolaus und Johannes. Für 
diese Letztgenannten ist aus ihren Namen nichts zu entnehmen; nur die 
Kleinheit des verliehenen Besitzes deutet anscheinend auf deren preußische Ab­
stammung hin. Dagegen die Obitzer zeigen alle ein waschechtes preußisches 
Gesicht; auch ein Abstik findet sich unter ihnen wieder. Ich weiß nicht, ob 
ein solch ausgesprochenes Preußendorf noch sonst links der Weichsel 
wiederkehrt; immerhin haben wir damit einen Beweis in Händen, daß der 
Orden nicht ungern Stammpreußen in seine neuerworbenen pommerellischen 
Besitzungen verpflanzte.

Genug davon. Wir kehren zu Gezorow zurück, für das vom selben 
Tage (5. Aug. 1340) noch eine zweite Handfeste im OFol. 105 auf Bl. 233" 
verzeichnet steht. Sie lautet: (Am Rande) Krater 1keock(6ricu8) cke ^lcken- 
bur§ ckeckit.

bloverit pre8en8 et38 et 8ucce88ivu pc>8teritu8, yuock no8 kruter l'keock^- 
ricu8) burc§ruviu8 cke ^1ckenbur§ etc. cke maturo Irutrum no8trorum con- 
8ilio, voluntute et con8en8u ckamu8, conkerimu8 liberaUter et ckonamuZ^) 
kickeli no8tro Icker Kenkcnv ob fickelitati8 8ue ob8equiu nobi8 et orckini no8tro 
8epiu8 exkibita et uckkuc inp08terum exkibencku in boni8 ckicti8 Oerero>v 
vi^inti quinque man8O8: preckictu bonu ab eockem bler 8ui8que veri8 ke- 
reckibu8 uc 1e§ittimi8 8ucce88oribu8 iure Oulmen8i perpetuo Übere et bere- 
ckitarie p088ickencka. I^scione uutem no8tre ckonacioni8 ickem Her et 8ui 
pO8teri cum equi8 et urmi8 con8ueti8 uck expeckicione8, terrarum ckeken8ione8,

2») Diese Verbesserung verdanke ich der liebenswürdigen Belehrung des Lerrn Staats­
archivdirektors vr. Lein, der darauf aufmerksam machte, daß der Tag des hl. Dominikus 
ehedem am 5. August gefeiert wurde. Vgl. jetzt auch Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung, 
6. Aufl. Lannover 1928 S. 48: „vominici ck. (— conkes8oris) Aug. 5 (heute Aug. 4)."

so) Ursprünglich war hier fortgefahren: in terra no8tra 8Iockouien8i dons vulxariter 6icts 
l.^80>v, gue in <Ü8tincti8 Iimitsti8 et 8iAnati8 xrsnicii8 gusUraxintn mnn8O8. Diese Worte sind aber 
durch einen darunter gesetzten Strich getilgt. Auf Lysow kommen wir sogleich zurück. 
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municione8 6e novo con8truenÜ38, vetere8 rekorm3liä38 8eu ecium üiri- 
menä38, guunäocunque, ubicunque et quocien8cunque requi8iti kuerint, 
8ervire iiOeliter tenebuniur contra no8tro8 et terrarum no8trarum quo8libet 
inva8ore8. In 8i§num quoque Oominii iäem bler et 8ui 8ucce88ore8 de 
boni8 ei8äem unum talentum cere, quoä dicitur e^n markplunt, et unum 
Oolonien8en denurium vel quinque 3ÜO8 monete U8U3Ü8 loco iUju8 nobi8 
8lNAuIis anniZ 8o1vere 8int 38tricti. Item de quolibet aratro du38 men- 
8ur38, unam tritici et 3Ü3M 8i1i§ini8, 3c de c^noviZ unco, cum quo urutur, 
un3M men8ur3m tritici 8inKu1i8 3nni8 nobi8 8olvere tenebuntur. In Quorum 
etc. Datum et nctum iVl3r(ienbur§) 3nno Domini ^1° xl° in die 83ncti 
Dominici conke88ori8.

Gleich hinter der vorstehend mitgeteilten Arkunde ist zu lesen:
Item ^colao Dryxvunc^ bona dictu Lz^ovv, que in Iimit3ti8 et di8tincti8 

8l3nicii8 quadruZintu M3N8O8 debebunt continere. 8ub eadem kormu, 8er- 
vicio, datu et te8tibu8, 8icut 80N3t privile§ium, quod precedit. ^diecta 
dnc cl3U8uIa in kec verbu. freieren concedimu8 et dumu8 predicto >1^. et 
8ui8 pO8teri8 in 3qu3 dictu Dbra 3deo remote, 8icut 8U3 bonn 86 extendunt, 
pro men83 eorum et coquinu cum p3rvi8 in8trumenti8 liberum pi8c3tur3m.

Wie aus der letzten Anmerkung zu ersehen, hatte der Schreiber anfangs 
die Absicht, den Text des Privilegs für Lissau festzulegen, ging aber davon 
ab, um vielmehr mit Bezug auf Gezerow, für dessen eine Hälfte (25 Hufen) 
er die Verleihungsurkunde bereits niedergeschrieben, nun auch mit etwas ver­
ändertem Text die zweite Arkunde über ein ebenso großes Areal zu ent­
werfen. Die Handfeste für Lissau wurde dann auf eben diesen Text fixiert, 
nur daß noch eine Fischereigerechtigkeit für den Hausbedarf zugelegt wurde 
( — Handfesten der Komturei Schlochau Nr. 12: Datum 5. August 1340).

Was aber stellen wir mit Gezorow (Gezerow) an? In Ortsverzeich­
nissen sucht man, glaube ich, den Ort vergebens. Da muß eine Vermutung 
aushelfen. Ich meine, es könnte Iserau in Frage kommen: allerdings 
müßen wir da von einer Form Iezorow, Zezerow ausgehen, was m. E. keine 
Schwierigkeit macht"). Der Vorschlag eines n vor I ist im Altpommerelli- 
schen eine bekannte Erscheinung: ich erinnere nur an Niedamowo - Ada- 
mowo^). Niezerow erscheint dann um 1400 (und später) in Ordens­
urkunden als Nezerow, Nyscherow: woraus weiter neupolnisch Nierorawa 
geformt wurde. Trifft die Vermutung zu, so war Iserau, sw. von Czersk in 
der terru Zabor gelegen und damit zur Komturei Tuchel gehörig, 1340 als 
Doppellehngut zu je 25 Hufen geplant, hat aber hinterher den Erwartungen 
nicht standgehalten. Der Lehnsmann von Nezerow im Jahre 1400 bekundete, 
er habe keine Handfeste (Arkunden der Komturei Tuchel S. 123) — was 
nicht ausschließt, daß über das Gut früher einmal solche vorhanden ge­
wesen sind. Eine Handfeste für Nyscherow wurde dann 1403 ausgestellt und 
1425 dieselbe erneuert. — Mit dem Eustachius, der 1340 25 Hufen zu Ge­
zorow erhielt, ist am Ende der Ostechz in der 1356 für Porsetze (nicht eben 
weit von Iserau) verliehenen Handfeste ein und dieselbe Person. Vgl. auch

'") Auch Ieziorki (Jesurk) erscheint im Schlochauer Landfestenband als Geiserich.
3P Die vesperae heißen Polnisch niesrpor/: irre ich nicht, so wird auch hier eine Zwischen- 

form vorn mit j (statt v - w) anzunehmen sein.
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das bei L. Weber, Preußen vor 500 Zähren, Danzig 1878 S. 369 mit einem 
Fragezeichen versehene Lehngut Ostaciz, mit dem kaum etwas anderes ge­
meint ist als eben Porsetze oder, wie man später lieber sagte, Zarzecze"), das 
dann schließlich um 1870 in Karlsbraa umgetauft wurde.

Aber den zweiten 1340 in Gezerow angesetzten Lehnsmann läßt sich 
etwas mehr herausbringen. Er ist in dem Folianten Her Renkow ge­
schrieben, mit „Her" ist Hermanus gemeint"). Die Familie, der er angehört 
bzw. entstammt, begegnet, soweit mir bekannt, erstmalig in zwei Arkunden"), 
die der Mewer Komtur Heinrich von Bucholcz im Jahre 1319") und am 
12. Januar 1320 ausgestellt hat — es handelt sich in beiden um Grenz- 
regulierungen von Besitzungen des Klosters Pelplin: in der ersten erscheint 
unter den Zeugen Heinricus Reynneko") civi8 IVle^venbis, in der zweiten 
Heinricus Renneku, qui luit interpre8 in eodem iudicio. Somit ein Mewer 
Bürger, der auch der polnischen Sprache, bzw. des damaligen pommerelli- 
schen Dialekts kundig war. Am dieselbe Person handelt es sich natürlich, 
wenn der preußische Landmeister Friedrich von Wildenberg im Jahre 1324 
das Gut Kleine Francz vitmuro 8cu1teto de Uevu et blenrico dicto ken- 
neku verlieh (Handfestenband IX jetzt Abt. 29 Nr. 166 des Danziger 
Staatsarchivs, Bl. 63). Aber „Francze das gutt" (ob dazumal noch unge­
teilt?) ist (ebenda) eine Verschreibung des Peter von Neuenburg sür blen- 
ricv8 dictu8 de summier: vom Jahre 1307 verzeichnet, die im Pommerelli- 
schen Arkundenbuch unter Nr. 657 abgedruckt ist"). 1354 in der Landfeste 
über 230 Hufen, gelegen zu der Jene, also über die Zahnschen Güter (ebenda) 
werden bei deren Grenzbeschreibung 3 Frantzsche Güter genannt: Iokusch- 
vrantz, Bartusch-vrancz und Rynickus-vrancz: in letzterem, später Rin- 
kowken (Nynkowka) genannt, hat sich der Name des 1324 Mitbeliehenen 
bis auf unsere Tage erhalten. — Nach Rynickus-vrancz wird in der Grenz­
beschreibung dann ein Fließ genannt, in dem die Grenze weitergeht bis in 
den See Adzesch. Nach diesem See wieder trug und trägt noch heute eine 
Ortschaft den gleichen Namen (AdzieL). Auch über diese ist in dem hier 
schon mehrfach herangezogenen Handfestenband IX auf Bl. 72 eine Ver­
schreibung zu finden: Bdzesch (so) der Sehe mit dem Walde und 9 huben 
Ackers. Der Hochmeister Karl von Trier verleiht 1315 ?etro de minori 
frantr 8tu§num uniu8 (?), quod dicitur Ld?e8ck. Es wird festgesetzt, 
was ?etru8 vel uxor eiu8 uc Kaerede8 zu leisten haben. cueteri8 vero 
cen8uum §eneribu8, ut puta vuccurum et porcorum et con8imilibu8 . . . 
ab8oluto8 pror8U8 decrevimu8 et exempto8. Von dem späteren Verhalten 
dieses Peter und dessen Folgen erlangen wir Kunde aus einem Einträge im 
OFol. 105, auf Bl. 234, mit dessen Wiedergabe wir dann auch zu unserm

33) Das heißt „hinter dem Flusse" (Brah), auch z. B. von Zserau her. porsetre heißt „nach 
dem Fluß zu", r. B. von Konitz her.

2«) Vgl. Lerman Templin: Landfesten der Komturei Schlochau S. 2V1, gegenüber der 
rempelyu S. 44: und unten S. 22.

35) Mir bekannt aus dem l-iber secunäus privilexiorum mons8ierii Pelplmen8i8 Bl. 67v—69. 
3«) Ohne Tagesdatum, nur mit „incüccione 8ecun<la".
3?) Der Name ist getrennt: am Schluß einer Zeile Key, zu Anfang der folgenden nelco 

(Übrigens im Ablativ: Kre8entibu8 .. . Ueinrico k.)
33) In ihr begegnet als Zeuge ^atkis8 üe Opely(n): s. oben S. 1 Anm. 1.

20



Äerman Renkow zurückgeführt werden, (über- bzw. hier Llnterschrift) Krater 
5beoä(ericu8) äe ^läenbur^ äeäit.

In vei nomine amen. bloverint univer8i pre8encium noticinm kubituri, 
quoä no8 krnter 1beoä(ericu8) Lur§r3uiu8 äe ^läenbur§, M3§i8ter Ae- 
neruli8 oräini8 bo8pit3li8 beule IVinrie äomu8 ^be>vt. äero8olimit3ni, äe 
muturo trntrum no8trorum con8ilio, voluntnte et con8en8u änmu8, con- 
!erimu8 liberaUter et äonnmu8 bäeli no8tro tter?°) Renneko^v 8culteto 
äe blv>venbur§ 8ui8que veri8 Kerec1ibu8 3c 1e§ittimi8 8ucce88oribu8 ob 
kickeUtuti8 eorum ob8eguiu nobi8 et oräini no8tro 8epiu8 exbibitu et in- 
p08terum exkibenäu bonu Orce8cke, c^ue in 8ui8 äi8tincti8, Umituti8 et 
388i§nuti8 §runicii8 vi§inti M3N8O8 ciebebunt continere, iure Lulmen8i per- 
petuo libere et bereäiturie po88iäenäo8. In8uper conceäimu8 et äonumu8 
preäicto läer et 8ui8 8ucce88oribu8 lucum äicti8 boni8 uäiucentem, äictum 
^^riter 8imili moäo O2ce8cbe, perpetue et libere pO88iäenäum. ^ääi- 
eiente8 expre88e, cfuoä iäem bler et 8ui pO8teri nobi8 et äomui no8tre 
8in§uÜ8 unni8 8olvent unum murcum äenuriorum monete U8ua1i8 äe ei8äem 
boni8, guumäiu eu non locuverint et per cultum 3ä cen8U8 8olucionem iure 
Lulmen8i non perckuxerint. Oum vero ip83 locutu et 3ä cen8um iure Lul- 
men8i reäuctu luerint, tunc prelibutu8 tter et 8ui 8ucce88ore8 äomino 
epi8copo äe quolibet M3N80 äimiäium tertonem äenuriorum u8U3lium loco 
ckecime 8in§uli8 3nni88olvere tenebuntur. Lt in8uper äe 8uperkluo cen8ucuiu8- 
bbet mun8i 8extum äenurium no8tre äomui 8in§uli8 8olvent 3nni8. kucione 
autem no8tre äon3cioni8 prek3tu8 Icker et 8ui p08teri cum egui8 et 3rmi8 con- 
8xveti8 iuxtu po88e eorum uck expeckieione8, terrurum ckefen8ione8,municione8tle 
novocon8truenäu8,vetere8 reiormunäu8 8eu ecium äirimenclu8, guunäocungue, 
ubieungue et ciuocien8cunc;ue regui8iti tuerint, 8ub proprü8 clumpni8 et 
expen8i8 8ervire kickeliter 8int 38tricti eontru no8tro8 et terrurum no8trurum 
guo8libet invu8ore8 cum eorum Kominibu8, prout N08tri kacere con8xve- 
verunt. ?orro uclciicimu8, guoch 8i 8ucceäenter eaclem dona äivicii contin- 
Mrent (so), ut tunc tot 8ervicia, guot per äivi8ionem parte8 erunt, cle ip8i8 
nobi8 kiunt. In 8i§num guogue äominii iäem tter et 8ui 8ucce88ore8 äe 
preäicti8 boni8 unum t^lentum cere, quoä vulAuriter äicitur ez^n marlcpkunt, 
et unum Lolonien8em äenarium aut quingue äenario8 u8U3le8 loco illiu8, 
item äe guoUbet arutro äu38 men8ura8 8ili§ini8 et äe quovi8 unco, cum quo 
3rutur, un3m men8urum 8ili§ini8 nobi8 et no8tre äomui 8in§uli8 nnni8 
solvere tenebuntur. läec in Ie8to 83ncti Martini äexivari et 8olvi nobi8 
äebent. preterea notum e88e volumu8, quoä prenotata bona O2ce8cke 
olim pertinuerunt uä ?etrum äe O2ce8cbe, gui 8ecunäum ri§orem iuri8 
et ec^uit3ti8 IrLmitem non immerito peräicione bereäitäti8 et bonorum 
plectenäu8 erat eo, guoä in nece88i1ati8 no8tri8, äum in8ultibu8 k'o- 
lonorum percelleremur, proku§u8 Iactu8 kuit: propter c^uoä ip83 bon3 3ä 
N08trum reäire volumu8 äominium, äe ei8äem prek3to bler et 8ui8 po8teri8 
proviäente8; äecernente8 expre88e: privile§i3 8i gu3 8Uper ei8äem boni8 
cuicunciue coniect3 extiterunt, nulliu8 e88e robori8 uut momenti. In

»«) Zu Ne7 mit nachfolgendem Punkt (Ner.) vgl. A. Cappelli, virionsrio Ui ^bbreviature 

lstme eä italisne, 2. Aufl. >lilsnc> 1912 S. 159: — Nermanus.

21



Quorum omnium te8timonium et robur 1irmitatj8 perpetue pre8ente8 cke- 
ctimu8 no8tri 8i§i11i appen8ione communita8. Datum et actum ^iarienburA 
in vi§ilia a88umpcioni8 beate vir§ini8 pre8entibu8 reli§io8i8 viri8 1ratribu8 
nobi8 äiiecti8 I^uäol(pko) Xvnin§ ma§no commenclatore, Ikeoä(erico) äs 
8Iumen8tein tke^aurario etc. 8ub anno Domini (14. Aug.
1340.)

Somit: Peter, hier schon nach seinem Besitz 6e Drucke zubenannt, 
hat sich in Ordensnöten aus dem Staube gemacht; dafür trifft ihn jetzt Ein­
ziehung des Gutes und Ungültigkeitserklärung der darüber einst verliehenen 
Handfeste. Neu beliehen wird mit dem (um 11 Hufen vergrößerten) Gute 
der Neuenburger Schulz, Hermann Rennekow. Das Amt eines Schulzen oder, 
wie es in der betreffenden Urkunde genannt wird, des Richters und Erb- 
vogts in Neuenburg erhielt 1302 bekanntlich Walther Grelle von dem 
Woywoden Swenza und dessen drei Söhnen verliehen (Pommerell. Ar­
kundenbuch Nr. 604). 38 Jahre später bekleidete es Herman Rennekow, 
zweifelsohne ein Sohn (oder Bruder) des Mewer Bürgers Heinrich Ren- 
neku. 1350 wieder wird Gerhard Storm vom Hochmeister Heinrich Tusemer 
ermächtigt, die Stadt nach culmischem Recht zu besetzen, wobei ihm dann 
das Schulzenamt mit 51/2 Freihufen zufällt (Wegner a. a. O. S. 381). Wir 
ersehen, meine ich, aus diesem wiederholten Wechsel, wie die Verhält­
nisse in einem solchen städtischen Wesen zur Ordenszeit sich erst allmählich 
consolidierten. Herman Rennekow, bei der Ordensherrschaft offenbar gut an­
geschrieben, mag sich um ein Lehngut oder auch deren mehrere beworben 
haben. So erhielt er denn am 5. Aug. 1340 halb Gezerow (25 Hufen) und 
etwas über eine Woche später das nicht eben weit von Neuenburg gelegene 
Adzesch (mit 20 Hufen). Daß Lehnleute gelegentlich geographisch von 
einander getrennte Güter empfingen, kommt auch sonst vor: hier sei nur 
aus der Schlochauer Komturei auf Herrn Lerman Schutsak und Nickel 
(Nitze) Trebenitz hingewiesen.

Gehen wir zum Jahr 1341 über, so bringt der OFol. 105 auf Bl. 234^ 
eine Verschreibung für Prechlau des folgenden Wortlauts. (Am Rande) 
Krater 1Äeock(ericu8) 6e ^IclenborA.

In nomine Domini amen. Huoniam rei §e8te etc. proincke no8cat 
pre8en8 eta8 et 8ucce88ura po8terita8, yuock no8 Irater 1keock(ericu8) etc. 
äamu8, conkerimu8 liberaliter et ckonamu8 liäeli no8tro litroläo äe ^one- 
ber§ ob kickeljtati8 que etc. 8M8 que veri8 Kerecljbu8 et Ie§ittimi8 8ucce88ori- 
bu8 in cÜ8trictu no8tro 81ockouien8i 8eptua§in1a man8O8 et 8ex man8O8 cum 
tribu8 iu§eribu8 in boni8 ckicti8 Lrecklovv 8ito8, 8icuti 8ibi per kratre8 
no8tro8 388i§nati 8unt et ckemon8trati, iure Lulmen8i perpetuo libere et 
kereclitarie libere que po88ickent1o8: quorum m3N8orum 8eptua§in1a ex un3 
Parte Huvii Dbra et 8ex man8i cum tribu8 iu§eribu8 ex altera parte ckicti 
kluvii iacere <Iino8cuntur. Damu8 eciam preclicto litrolcko et 8ui8 bereckibu8 
lacum Laketelt? nominatum; inlluxum tamen kluvii Dbra aä eunclem lacum 
et ellluxum cke eockem nobi8 et no8tri8 kratribu8 1ibero8 re8ervamu8. In8Uper 
iu8patronatu8, 8i ecc1e8ia aut parocbia in ckicti8 boni8 kunckata kuerit, pre- 
kato ^itrolck 8ui8que bereckibu8 ac p08teri8 conkerimu8 et ckonamu8. Vo­
lume eciam, quocl anteckictu8 Holcku8 ac 8ui berecle8 8ecunckum terre 
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con8vvetudmem iura epi8copalia kacere 8int 38tric1i. ^diecto, c^uod idem 
Ht2o1äu8 cum 8ui8 beredibu8 in prek3ti8 boni8 de quolibet aratro 3c unco 
in 8i§num dominü et ceram 8o1vere tenebuntur ut in proximo privi1e§io 
8upr3"). Kncione vero Kuiu8 no8tre don3cioni8 et coI1acioni8 8epedic1u8 
1'it2o1äu8 de I^oneber§ 8uique Kerede8 cum equi8 et 3rmi8 eorum 8ecuncium 
terre con8wetuäinem necnon cum Kominibu8 eorum, prout no8tri kuciunt 
Komine8, 3d expedicione8 etc. ut 8upr3 quunäocunque etc. ^ddiciente8, 
quod 8i contin§eret prekutum litroldum 8eu 8UO8 Kerede8 uut pO8tero8 
inter 8e dividere bonu prelibuta, extunc tot 8ervicm nobi8 kieri vo1umu8, 
quot parte8 per divi8ionem kieri no8cuntur de boni8 prenominuti8. 
pre8cripto uutem 8ervicio d3mu8 prekato l'it^oldo et 8ui8 beredibu8 3c 
PO8teri8 3 ästa pre8encium per 8ex annorum 8pacium libert^tem. In 
Quorum etc. Datum et actum in iVkarienbur^ anno Domini U°Ld°xI" 
primo die dominica, qua okkicium qu38i modo §eniti ab eccle8i3 decan- 
tatur (15. April). 1e8te8 etc.

Der Name des Sees Baketeltz ist erhalten in dem Dorfnamen Pako- 
tolsk, der sich in deutschem Munde dann etwas eigenartiger Weise um- 
geformt hat in Pagdanzig; damit ist auch der See selbst bestimmt: auf der 
Karte erscheint er heute als der große Ziethener See; der Einfluß der Braa 
ist in der Nähe von Pagdanzig, der Ausfluß zwischen Ziethen und Zawadda. 
kona dicta Packetilcz werden bereits 1352 erwähnt: circa bona dicta ?. 
waren dem Landrichter Dobrowoy 8 Kufen versprochen gewesen; der 
Schlochauer Komtur Ludolf Hake nimmt diese zurück und verleiht Dobrowoys 
Söhnen dafür 2 Freihufen zu Pollnitz nebst weiteren Gerechtigkeiten da­
selbst"). Der See Pakindanczk wieder erscheint in der Handfeste von Prech- 
lau vom Jahre 1377, aus der wir übrigens ersehen, daß aus dem 1341 als 
möglich in Aussicht genommenen Bau einer Kirche bis dahin nichts ge­
worden war. Denn sonst wären in dieser Arkunde neben den 4 Schulzen- 
und 56 (bäuerlichen) Zinshufen auch die Pfarrhufen erwähnt worden. Wenn 
Kujot (S.315f.) daraufhin meint, in Prechlau sei überhaupt zu Ordens­
zeiten keine Kirche und kein Pfarrsystem ins Leben getreten, dies wäre viel­
mehr erst unter der polnischen Herrschaft geschehen, so spricht auch hier 
wieder seine Neigung, den Orden möglichst auszuschalten, mit. In der 
gedachten Urkunde bekundet der Schlochauer Komtur, „nu das Dorf unsrem 
Hufe ist worden", sei der Schulz von Prechlau samt den Einwohnern vor ihm 
mit der Bitte erschienen, ihm seine Handfeste zu erneuern: in unmittelbaren 
Besitz des Ordens war also das Dorf erst vor kurzem gekommen. Für jetzt 
werden also die Verhältnisse schriftlich so fixiert, wie sie sich vorfanden. Das 
schließt nicht aus, daß der Orden in einiger Zeit ein paar Bauerhöfe an sich 
brächte und damit eine neue Pfarrei fundierte; denn nach allem, was wir 
sonst diesbezüglich wissen, ist es nicht glaublich, daß der Orden ein Bauern­
dorf von 60 Hufen ohne Gotteshaus gelassen hätte"). Ebenso urteile ich

Gemeint ist das von uns S. 4 f. mitgeteilte Privileg über Ltreüin für die sechs Brüder 
Schindemons vom 1. Febr. 1340.

»1) Landfesten der Komturei Schlochau Nr. 39.
«-) Bei Privatbesitzern, also im Ordensstaate Lehnleuten, kam dies schon vor, obwohl 

es kaum im Sinne der Ordensherrschaft war.
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über Pollnitz, wo Kujot gleichfalls Kirche und Pfarrei erst zu polnischer 
Zeit will gegründet sein lasten. Die von ihm erwähnten Handfesten von 
1344, 1352 und 1358 betreffen Lehnmänner zu 2, 2 und 4 Hufen — wir 
nennen diese wohl am besten kleine Freie — haben sonach mit kirchlichen 
Dingen nichts zu tun. Hierfür kann lediglich auf die Handfeste von 1414 
Bezug genommen werden: doch ist dies nicht diejenige, die ursprünglich in 
das gegen das Jahr 1400 geschriebene Handfestenbuch der Komturei 
Schlochau eingetragen war (vgl. die Einleitung zur Druckausgabe S. XI). 
So liegt der Gedanke nahe, daß auch Pollnitz erst kurz vor 1414 in unmittel­
baren Besitz des Ordens gekommen ist, und wenn jetzt von den zur Besetzung 
ausgetanen 56 Hufen zwar 6 Schulzen-, aber keine Pfarrhufen ausgesondert 
werden, so braucht man sich eben nur die damals für den Orden ungemein 
schwierigen Zeitverhältnisse ins Gedächtnis zu rufen, um die Tatsache richtig 
zu würdigen. Nachdem diese sich einigermaßen gebessert hatten, ist der 
Orden zweifelsohne auch den Pollnitzern das Gotteshaus nicht schuldig 
geblieben.

Kehren wir zu dem mit Prechlau Erftbeliehenen zurück, so weist sein 
Name Titzold genau dieselbe Weiterbildung von Ticze auf wie der noch 
heute weitverbreitete Familienname Peczolt (Petzold) zu Pecze^). Der 
Zuname von Roneberg") gibt zu erwägen, ob nicht an Altenburgische Her­
kunft (jetzt Stadt Ronneburg) zu denken ist, zumal der verleihende Hoch­
meister ja der Altenburger Burggrafenfamilie entstammte. Titzold erhielt 
6 Freijahre: es scheint nicht, daß sein Besitz sich gefestigt hat. Denn 1350 
schon begegnen wir einem andern Dorfherrn zu Prechlau, Alrich von Lichten- 
berg. Dieser trat später in den Ritterorden ein und war bereits 1372 Haus­
komtur von Schlochau. In dem genannten Jahre 1350 hatte er 6 Hufen an 
Herman Templin vergabt und damit in Prechlau den Grund zu (später 
sogenannten) Lehmannshufen gelegt. Der Lehmann selbst verrät durch den 
Zunamen seine Herkunft aus der Ackermark. Ebenderselbe erkaufte am 
24. April 1370 die Vogtei der erzbischöflich-Gnesenschen Stadt Kamin^), 
und in der Amgegend von Kamin hat sich das Templinsche Geschlecht jahr­
hundertelang fortgepflanzt. Ich führe nur an, daß Christian Templin (aus 
Drausnitz) seit 1716 auf dem einen der zwei Damrauer Schulzenhöfe saß, 
und daß am 24. Juli 1701 in Kamin Jakob, Sohn des Ehepaars Andreas 
und Elisabeth Templin zu Drausnitz, getauft wurde. Jakob widmete sich 
dem geistlichen Stande und wurde am I.Juni 1733 als Pfarrer von Prech­
lau instituiert; das Jahr darauf wurde er auch Dekan des Schlochauer De­
kanats und Canonicus des Collegiatstifts zu Kamin (1752 erlangte er da­
selbst die Prälatur als Custos), 1741 luäex 8urro§utu8 des Kammer 
Osfizialats. Er starb am 28. Oktober 1759 und wurde in seiner Prechlauer

Vgl. über diese Bildung L. Reichert, Die Breslauer Personennamen des 13. und 
14. Jahrhunderts, Breslau 1908 S. 25.

") Ein Niclaus Ronenberg erhielt 1356 121/2 Lehnshufen zu Tunkelshain (Dunkershagen) 
bei Konitz: Landfesten der K. Schl. Nr. 57.

is) Loäex 6ipl. maioris polonise Nr. 1633: „Lcivocacism proviäo viro Uermsno äictol'empl/n . . . 
pro centum sexa^ints marcis monete seu paAsmeoti Ikorunensis veaüiäimus et presentibus resizna-
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Pfarrkirche bestattet^). Ob er darum gewußt hat, daß 400 Jahrhunderte 
früher sein Vorfahr ebenfalls in Prechlau gehaust hat? — Übrigens gibt es 
(oder gab es wenigstens noch zur Zeit, wo ich auf dem Gymnasium war) 
Templins auch im Schlochauer Kreise (in Heinrichswalde). Das Alter 
dieser Familie in Pommerellen ist somit ein vielhundertjähriges.

Auf Bl.225" besagt der OFol. 105: in Eommenäutorm 81oekouien8i 
sub 3mio Domini N°ceeoivii° inkr38cript3 privileZm sunt conce883.

(Am Rande hier und bei den drei weiteren Einträgen kruter Mnricu8 
lle Kn^procle.) Item contulimu8 l^ic^oni Orelle XII M3N8O8 cum XII 
iuAeribu8, ^use nominuntur vul§3riter 3pu<1 XII M3N8O8 iure Lul- 
men8i cum uno molenclino inkru 8uorum bonorum termmo8 con8truenclo: 
cle cfuo. clumpnum ucsue 8ui8 in8t3ret^^) vicini8 per 3gue retencionem, iuxtu 
cou8ilium Lommencl3tori8 tenebitur 3<l 83ti8k3ccionem; et nolumu8 8upplere 
0ekectu8 bonorum eorunclem. Item in lucu 1.3nc2e^) pi8c3N<li libertutem cum 
P3rvi8 in8trumenti8 pro 8U3 men83. kuciet uutem unum 8ervicium cum tllo- 
race, quunclo et guocien8 requi8itu8 kuerit, et clubit 6e c^uolibet M3N8O unum 
3vene men8ur3m. Datum et uctum 81ocllo>v keriu Quinta pO8t ?Iii1ippi et 
4acobi. Vgl. handfesten der Komtur ei Schlochau Nr. 63.

Item Loncroni LunZnin xxxvi M3N8O8 iure Oulmen8i I4erm3N86ork 
<licto8 cum pi8c3tur3 in lucu Imnc?e pro 8U3 men83: cle Huibu8 kuciet unum 
8ervicium cum ttioruce, guunclo et cfuocien8 re^ui8itu8 tuerit. Lt clubit cle 
c^uolibet M3N80 unum men8urnm uvene. 8uorum clekectum donorum non 
8upp1ebimu8. Datum ut 8upr3 in primo. Ebenda Nr. 61.

Item Lbbükoni 8ckiläber§ centum M3N8O8 in vi1Ii8 8teynborn et 
hell.. derc*°) iure IVl3§clebur§en8i: cle quibu8 cluo kucient 8ervici3 cum 
tliorace, et cle quolibet M3N8O UN3M uvene men8urum. Lonorum 8uorum 
clekectum non 8upp1edimu8. Dutum et uctum anno, clie, ut 8upra etc.

Item 8teplmno äe E1oäo>v, ^ucobo et 3e8koni kratribu8, Xiatkeo 
cle V^ormä^t civi in Ltionicr, 33cobo kuäke et 3acobo lunärickter bon3 
contulimu8 iure Oulmen8i 86)nin nominata, 8icut 63 36 olim 3 m3Ai8tro 
K3rulo cum 8ui8 §3äibu8 tenuerunt et po88eclerunt: gue nunc in quntuor 
vill38 8unt P3rtit3, viOcliLLt iVl3Anum 86^nin, Eloclovv, Eruiuntlle et P3r- 
vum 8b^mn: cle quibu8 kucient cluo 8ervici3 cum tkoruce, et äe quolibet 
M3N8O qui urutur, clabunt unum uvene men8ur3m; eci3m clon3mu8 ei8 
lacum O8tir>vite. Datum et actum ut 8upr3 etc. Vgl. handfesten 
Nr-62.

Aus dem letzten Einträge ersehen wir, daß schon zu des Hochmeisters 
Karl von Trier Zeiten (1311—24) ein großer Güterkomplex nordöstlich von 
Konitz, dazumal noch unter dem einen Namen Sbynin zusammengefaßt, an 
mehrere Personen (man beachte den Plural: tenuerunt et po88eäerunt) ver- 
lehnt worden ist; daß es dieselben waren, die jetzt (1357) benannt werden, 
wird man nicht gerade annehmen brauchen; wohl aber, wenn dieser oder

««) Er schrieb sich Templinski: vgl. die Thorner Ponies Bd. 13 (1909) S. 540 f.
47) Ist dies Wort richtig gelesen (was ich nicht gerade verbürge), so ist vor äsmpnum das 

Bindewort si zu ergänzen. . ..
««) Lier und in dem folgenden Eintrag heißt der See Lancze, nn Schlochauer Sandfesten, 

bund steht Lande.
") Ob stekilberc? Vor —b'c ist im Pergament ein Loch.
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jener aus der Zahl der Erstbelehnten nicht mehr am Leben war, werden 
Nachkommen oder sonst nächste Verwandte an die Stelle getreten sein. Der 
von den 1357 von neuem Belehnten an erster Stelle genannte Stephan hat 
hier ausdrücklich den Zusatz de Clodow, so daß er vermutlich in Kladau 
seinen Wohnsitz gehabt hat; hinter den zwei nächsten Namen steht 1ratribu8, 
wobei nur nicht klar ist, ob bloß diese beiden Brüder waren oder ob das 
Wort auch noch auf Stephan mit zu beziehen ist. Mag dem sein, wie ihm 
wolle, eine Realteilung des Komplexes ist 1357 noch nicht in die Wege ge­
leitet gewesen. Das ab o1im unsers Eintrages erscheint in der (ge­
druckten) Landfeste als von aldirs wieder, statt des ma§i8ter Karulus 
ist nur allgemein von unsren vorfarendie Rede.

Mit Ebbilko Schildberg im vorletzten Eintrag stoßen wir auf einen alten 
Bekannten. Sowohl in der Landfeste für die Damnitzer Mühle vom 
Jahre 1348 wie einer zweiten für eine andere Mühle von 1350°"), 
beide vom Schlochauer Komtur Johann von Barkenfelt ausgestellt, be­
gegnet unter den Zeugen weltlichen Standes gleich hinter dem Landrichter 
(Dobislaus) Ebelo Schiltberg (Eblo cke Sch.) und nach ihm beide Male noch 
Lenricus Schindeman und Gotzko cke Obirov (Godeo cke Obrow). Wie der 
Ebelo von 1348 und 1350 hier (1357) als Ebbilko erscheint, so der Gotzko aus 
den genannten Jahren") als Götze (ohne die Verkleinerungsform) schon 
1332 in einer vom Schlochauer Komtur Günther Snoze ausgestellten Land­
feste, 1344 in einer solchen des Komturs Leinrich Ernst und 1355 einer des 
Leinrich von Thabach, inzwischen 1338 wieder einmal als Goczko (in der 
Landfeste für Osterwick, Komturei Tuchel). Wenn eine (natürlich ganz 
subjektive) Vermutung erlaubt ist, handelte es sich bei beiden vielleicht um 
jüngste Söhne je der Familie, der der eine wie der andere entstammte: was 
leicht (noch heutigen Tages) dazu führt, daß solche dann die Koseform ihres 
Namens auch in vorgeschrittenerem Alter nicht ganz los werden können. 
Doch das nebenbei. Sicher haben wir in den genannten Männern, Lein­
rich Schindeman einbegriffen, die nächsten Vertrauten der damaligen Or­
denskomture aus dem landsässigen Adel vor uns. Alle drei erhielten dann 
auch Lehngüter aus der Land des Lochmeisters: Leinrich Schindeman (mit 
seinen Brüdern) bereits 1341 durch Dietrich von Altenburg, die andern 
beiden durch Winrich von Kniprode: zunächst Götze 1354 15 Lufen zu 
einem neu anzulegenden Gute, das noch heute seinen Namen trägt: Götzen­
dorf (Gockowice) unweit Frankenhagen, Kreis Konitz. Von hier ging 1374 
Stephan von Götzendorf aus, um in Grabow (Kreis Schlochau) den Grund 
zu einer Familie zu legen, die sich jahrhundertelang zwar in den engen Ver­
hältnissen des kaschubischen Kleinadels bewegte, um schließlich mit dem 
Schlochauer Landrichter Andreas Theodor Grabowski 1733 zunächst senatori- 
schen Rang zu erlangen, mit dessen Söhnen aber in die Reihe der polnischen 
Magnaten einzutreten").

sv) Landfesten der Komturei Schlochau Nr. 24 und 26.
si) Aus dem Jahre 1348 noch ein zweites (früheres) Mal in einer ebenfalls von Johann 

von Barkenfelde (für das Zinsdorf Deutsch Briesen) ausgestellten Landfeste Gotzko genannt. 
Lier steht er hinter den beiden Landrichtern. Nr. 22. _

52) Andreas Theodor, schon 1725 als iuäex ierrestris Lrlucboviensis vorkommend, wurde 
1733 Kastellan von Culm. Sein Sohn Adam Stanislaus, -s- 15. Dez. 1766 als Fürstbischof von
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Für Steinborn hat in den Schlochauer Handfestenband, der, wie schon 
erwähnt, gegen das Jahr 1400 angelegt wurde, eine 17 Jahre jüngere Hand­
feste (von 1374) Aufnahme gefunden — gedruckt als Nr. 105. Die Über­
schrift lautet dort: Schiltberg, Steynborn; der Beliehene ist Herr Herburt 
von Schiltberg, das Areal ist dasselbe (100 Hufen), nur ist an die Stelle 
des Magdeburger Nechts das (bessere) Culmi^che getreten. Auch Herburt 
erscheint in der Deminutivform, und zwar schon 1358 als Bortchin von dem 
Steynborn, 1382 aber als Herbortke; bei Bortchin ist vielleicht nur durch 
Unachtsamkeit des Schreibers die erste Silbe (Her-) ausgefallen. Wenn aber 
1357 die beiden Ortschaften Steynborn und Reh..berc hießen, 1374 aber 
Steynborn und Schiltberg, letzteres sogar an die erste Stelle gerückt, so ist 
möglicherweise der Name Schiltberg von der besitzenden Familie an die 
Stelle des alten Reh.. berg getreten. Natürlich muß in diesem Falle das 
Geschlecht seinen Namen aus der deutschen Heimat schon mitgebracht haben. 
— Wie Flötenstein, Stretzin, Prechlau und Pollnitz ist späterhin auch 
Steinborn (mit Schildberg) in den unmittelbaren Besitz des Ordens ge­
kommen. Zn der Handfeste von 1374 liest man: Ouch gebe wir in von sun- 
dirlichen gnaden, das sie daz kirchleen in dem selbin gute haben sullen. 
Meines Erachtens ist damit nicht notwendig eine schon bestehende Pfarrei 
erwiesen; der Satz hat seinen vollen Sinn auch dann, wenn die Begründung 
einer solchen nur in baldige Aussicht genommen war. Wohl aber wird 
daraus abzunehmen sein, daß Steinborn sein erstes Gotteshaus der Schild­
berg-Familie verdankte.

Zusammenfassend können wir sagen, daß uns von den Handfesten, 
welche Hochmeister im Bereich der Komturei Schlochau an Lehnleute ver­
liehen haben, angefangen vom Jahre 1338 bis einschließlich 1341, die Ent­
würfe, ja teilweise auch der vollständige Text im OFol. 105 sämtlich er­
halten sind; etliche dieser Handfesten sind später gegenstandslos, bzw. durch 
eine neue Verschreibung überholt worden und darum auch in dem gegen 
1400 angelegten Handfeftenband nicht zu finden. Nach 1341 sind Güter der 
genannten Art längere Zeit nicht ausgetan worden; bei Borzyszkowo 1352 
handelt es sich nicht um eine Verleihung in dem Sinn, wie der Orden eine 
solche zu handhaben pflegte, vielmehr bestätigt hier der Komtur nur einen 
getätigten Kauf und stellt dann allerdings in der auch sonst üblichen Weise 
Rechte und Pflichten des Neuerwerbers fest. Lehngüter, vom Hochmeister 
vergabt, finden sich erst unter Winrich von Kniprode wieder und heben in 
der Schlochauer Komturei nicht vor dem 15. Nov. 1354 an; am 20. Nov. des 
gedachten Jahres erhält dann auch Borzyszkowo eine Verschreibung des 
Hochmeisters. 1355 wird vom Komtur ein Panengut (Lottyn) in feinen 
alten Grenzen ausgetan. Vom 4. Mai 1357 aber finden wir die Entwürfe 
für 4 Lehngüter wieder gebucht, von denen eben die Rede war. Auffallen 
könnte, daß die Buchung für Hennigsdorf, das nur einen Tag später (den 
5. Mai 1357) sein Privileg erhielt, fehlt: es will aber scheinen, daß hier 
nur eine Abzweigung von dem schon 1338 privilegierten Gersdorf vorliegt.

Ermland, lebt dort noch heute im Andenken durchaus als OrsnUseiAneur fort. Dessen Bruder 
Johann Michael war erst Kastellan von Danzig, dann von Elbing (s-1770). Von diesem wurde 
zu Iakobsdorf ein Bernhardinerkloster gestiftet.
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Aber diesen Zeitpunkt gehen die mehrgedachten Einträge nicht hinaus. Be­
merkt muß noch werden, daß die vorhandenen Einträge alle lateinisch ge­
schrieben sind: somit sind die wirklich ausgestellten Handfesten wenigstens 
bis 1357 sicher auch lateinisch abgefaßt gewesen und wohl erst in der Zu­
sammenstellung für den Handfestenband (zum Teil) ins Deutsche über­
tragen worden. Als erste Handfeste, die von Hause aus deutsch nieder­
geschrieben wurde, tritt uns da für den Bereich der Schlochauer Komturei 
mit Bestimmtheit die Handfeste für die Stadt Konitz vom Jahre 1360 ent­
gegen (Handfesten der Komturei Schlochau Nr. 74). Verfolgen wir die 
Handfesten weiter, so ergibt sich, daß die hochmeisterlichen seit 1360 (ein­
schließlich) alle in deutscher Sprache abgefaßt sind, während die übrigen 
noch das Lateinische festhalten, bis unter Heinrich von Gröbitz (1372) auch 
von der Komturei dies aufgegeben wird und das Deutsche als Arkunden­
sprache auch hier sich durchsetzt.

Für die Tuchler Komturei bzw. die mit dieser verbundene terru Zabor 
ist aus dem Folianten weniger herauszuholen. Vielleicht gehören in diese 
terru (das Sabirsche Gebiet) die zwei Handfesten für Gezorow (Gezerow) vom 
Jahre 1340. Vom selben Jahre noch etwas früher datiert der Entwurf zu 
einer ersten (ob hinterher auch wirklich ausgestellten?) Handfeste für Sum- 
min im engeren Tuchler Gebiet. Wohl aber dürfte die genau ein Jahr 
darauf im vollen Wortlaute vorliegende Handfeste für das gedachte Gut zur 
Ausstellung gelangt sein (freilich wurde diese durch ein gleich noch anzu- 
führendes Privileg des Hochmeisters Winrich 1352 wieder überholt). Aus 
demselben Jahr (1341) liegt dann auch eine Verschreibung für Sehlen vor; 
ins Tuchler Handfestenbuch aber, das ebenfalls kurz vor 1400 angelegt wurde, 
ist eine Sehlener Handfeste von 1346 eingetragen worden. Sonst sind im Fo­
lianten 105 noch die Entwürfe zu drei Handfesten enthalten, alle drei vom 
Jahre 1352, lateinisch niedergeschrieben. Im Handfestenbuch sind sie sämt­
lich vom 6. Mai 1352 datiert und in deutscher Sprache zu lesen. Vom 
selben Tage trägt auch die schon erwähnte neue Summiner Handfeste das 
Datum und erscheint im Handfestenbuch ebenfalls deutsch. Erweislich gleich 
in deutscher Sprache ausgestellte Arkunden können wir hier erst verhältnis­
mäßig spät aufzeigen: 1378 eine von einem Privatmann gegebene, 1389 die 
erste von einem Hochmeister. Doch ist damit nichts gesagt gegen die oben aus­
gesprochene Vermutung, daß seit rund 1360 zunächst in der Hochmeister­
kanzlei das Deutsche als Arkundensprache Eingang gewann.

Noch eine andere Beobachtung möge hier ihre Stelle finden, die aller­
dings nur für die Komtureien Schlochau und Tuchel Geltung hat. Die äl­
testen Verleihungen in diesen Gebieten sind durchgängig seitens der Komture 
ausgestellt. Auf den Hochmeister Werner von Orseln gehen nur zwei zurück: 
eine vom Jahre 1325 für Malachin, die zweite für Sampohl und Konarzyn 
1326. Bei beiden handelt es sich indes um keine Neuverleihung: bei Ma­
lachin wird ein gewisser Albrecht als Nachfolger seines Schwiegervaters be­
stätigt; Sampohl und Konarzyn aber, Stammgüter der Familie, erhalten 
Miroslaus und seine Brüder nach dem Tode ihres Vaters mit Culmischem 
Recht bewidmet. Mit 1338 setzen dann für die Komturei Schlochau Ver­
gabungen einer Reihe von Lehngütern durch den Hochmeister Dietrich von 
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Altenburg ein, die in diesem Aufsatz besprochen sind; sie ziehen sich hin bis 
1341. Aus der Tuchler Komturei sind aus des gedachten Lochmeisters Zeit 
nur drei Landfesten von Lehngütern bekannt, aus den Jahren 1339 und 1341, 
alle drei vom Komtur ausgestellt. Vorn Lochmeister Ludolf König (1342—45) 
liegen zwei Landfesten für Lehngüter der Komturei Tuchel vor, zwei andere 
hat zu dessen Zeit der Komtur gegeben; für Schlochau sind aus eben dieser 
Zeit drei von Komturen für Lehngüter ausgestellte Landfesten nachzuweisen, 
hinsichtlich einer vierten (für Bärenwalde) läßt sich nichts Gewisses sagen. 
Anter Leinrich Dusemer aber setzt sich hier als Regel fest, daß Landfesten für 
Städte und Lehngüter vom Lochmeister ausgestellt werden, Landfesten für 
Zinsdörfer von Komturen. Letzteres war schon immer so gehandhabt 
worden. Ausnahmen kommen vor, doch nur selten. Für Zinsdörfer sind 
hinsichtlich der Komtureien Schlochau und Tuchel auch aus späterer Zeit 
Landfesten eines Lochmeisters unbekannt, mit einziger Ausnahme einer 
solchen für Orlik (Arnsnest) vom Jahre 1417: der Hochmeister war damals 
nahebei (in Cissewie) anwesend; auch war Orlik vordem ein Lehngut gewesen. 
Wenn aber gelegentlich noch Landfesten für Lehngüter, von Komturen aus­
gestellt, begegnen, so hat es mit diesen wohl ausnahmslos seine eigene Be­
wandtnis. Entweder es werden nur ein paar Lehnhufen vergabt, so in 
cumpo Friedland 1346 4 Lufen; in Pollnitz 1344 2, 1352 2, 1358 4 Lufen; 
im Zinsdorf Buchholz 1358 2 Lufen — diese ein echtes Bauerlehn, um den 
rheinischen Ausdruck zu gebrauchen. Oder es war ein Kauf (bzw. Tausch) 
zu regeln, wobei ein Lehngut in Frage kam: so bei Borzyszkowo 1352 — 
hiervon war schon oben S. 27 die Rede. Gerade Borzyszkowo wieder leitet 
uns zu einer dritten Kategorie über, den Panengütern. Llnter Panen ver­
stehen wir eingeborne kleine Freie, die der Orden in Pommerellen vorsand: 
sie saßen vielfach verzweigt auf Gutsanteilen und lebten (und leben noch 
heute) kümmerlich von dem geringen Ertrag des von ihnen bebauten Landes. 
In Borzyszkowo waren Cosko et omne8 8ui compo88e88ore8 von alters (ab 
antiquo) ansässig gewesen; Johannes Schade hatte sie ausgekauft, und der 
Schlochauer Komtur bekundet nur, was der Lochmeister inbetreff des Er- 
werbers verfügt hat. 1355 ordnet der Nachfolger des gedachten Komturs die 
Besihverhältnisse der Panen zu Lottyn: hier werden die „alten Grenzen" 
bestätigt, das Culmische Recht wird verliehen und nebst sonstigen Leistungen, 
wie bei Lehngütern üblich, ein Platendienst ausbedungen. Dasselbe Lottyn 
vergabt 1407 der damalige Komtur mit 60 Lufen an Leinrich Marlow: die 
Panenwirtschaft hatte also aufgehört. Sonst ist aus der Schlochauer Kom­
turei kein weiterer Fall dieser Art bekannt. Umgekehrt vielmehr finden wir 
längst auch Panengüter durch den Lochmeister verliehen (erstes Beispiel 
Lanken 1354), ja selbst einfache Bauerlehen (1365 im Zinsdorf Rosenfelde 
4 Lufen); Michael Küchmeister hatte das Dorf Remmen gegen 12 Lufen 
zu Leinrichswalde eingetauscht (Landfesten der K. Schl. Nr. 182). In der 
Tuchler Komturei finden wir die regelrechte Verleihung von Lehn­
gütern durch den Lochmeister ebenfalls mit Leinrich Tusemer einsetzend: 
erstes Beispiel Bralewitz 1346. 1352 beurkundet der Komtur nur, daß ein 
Lehnsmann (vom Lochmeister schon 1343 anderweitig beliehen) und sein 
Bruder halb Sicinni gekauft haben, wobei er ihnen darin die hohe und 
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niedere Gerichtsbarkeit gewährt. Dann folgt, vom Komtur mit einer hand­
feste ausgestattet, 1352 das Panengut Odri, weiter wird vom Komtur Mese- 
win 1353 an einen einzelnen (Czeske) verliehen, 1365 abermals ein Panengut 
Mestziwo ausgetan, 1370 Glowczewitz an Gloptze vergeben: es waren das 
alles „Güter zu polnischem bzw. pommerschem Recht" (F. Lorentz, Zeitschrift 
des Westpr. Geschichtsvereins, heft 66, 1926, S. 61), gelegen in der terra 
Zabor; „die Besitzer dieser Güter waren unzweifelhaft Slaven und wohl 
alle Einheimische" (S. 62). Damit erklärt sich wohl auch, daß sie nur vom 
Komtur ihre Verschreibung erhielten; in der handfeste für Glowczewitz ist 
nicht einmal die Zustimmung des Hochmeisters erwähnt; der Komtur bezeugt 
mit bloßem „reifen Rat" des Tuchler Konvents „dem ehrbaren manne Gloptze, 
daß er soll haben 20 Hufen" in den Grenzen so und so. Stipuliert wird einzig 
die Abgabe von 1 Mk. für „Kuh und Schwein"; als Recht für Gloptze wird 
das polnische bestimmt. So weicht die ganze Verschreibung erheblich ab von 
dem sonst üblichen Typus der Ordenshandfesten. Bauerlehen — ich möchte 
diesen terminu8 festhalten, obschon mir natürlich bekannt ist, daß zu pol­
nischer Zeit dieselben (aus Anlaß ihrer Zinsfreiheit) höher bewertet wurden 
und für Adlige ausreichten, sie als pO88e88ion3li zu qualifizieren; doch 
zu Ordenszeiten sind diese „Kölmer" nie anders als Bauern (kleine „Freie") 
taxiert worden — also Bauerlehen wurden einige auch in der Tucheler 
Komturei geschaffen: schon 1320 4 Hufen zu Reetz durch den bekannten 
Magnaten Peter von Neuenburg; 1383 vom Zinsdorf Groß Mangelmühl 
4 Hufen, die vom Hochmeister zusammen mit 12 Hufen zu Bruchau 
verliehen wurden; 1397 bekundet der Komtur einen Tausch der 5 Petztiner 
Schulzenhufen gegen 5 des „Erbes" Grochowo; 1447 verleiht der Komtur 
2 Freihufen dem Schulz zu Gostoczyn — hier hatte es schon vordem eine 
„Freiheit" gegeben, die aber etwa 1375 vom Komtur ausgekauft wurde. Zum 
Schluß verlieh der Hochmeister noch 1449 einem Koniher Bürger 2 Hufen 
zu Lichnau, die an sich nur als lebenslänglicher Besitz gedacht waren, dann 
aber auch zu „Lehmannshufen" geworden sind. Sonst sind auch hier ganz 
regelrecht für Lehngüter nur mehr vom Hochmeister, für Zinsdörfer vom 
Komtur handfesten ausgestellt worden. Dürfen wir einen allgemeinen 
Gesichtspunkt darauf gründen, so wird zu sagen sein: in diesen etwas abge­
legenen Gegenden hatte die lokale Verwaltungsstelle (und deren Haupt war 
der Komtur) in erster Linie für die Sicherstellung und Mehrung des Zinses 
und anderer Gefälle zu sorgen, während die Zentrale zu Marienburg für die 
Schaffung der nötigen Wehrmacht in Form von Reiterdiensten selbst eintrat.

Auf Bl. 235 v des OFol. 105 findet sich die handfeste für Costerin 
vor^); daß sie wirklich ausgestellt wurde, ergibt sich aus zwei Abdrücken 
derselben, die je auf verschiedenen, natürlich abgeleiteten Quellen beruhen: 
der eine steht im 35. hefte der Zeitschrift des historischen Vereins für den 
Regierungsbezirk Marienwerder (1897) S. 80, der andere in den Mitteilun­
gen des Westpreußischen Geschichtsvereins, Jahrgang 20 (1921) S. 6. Wenn 
ich hier nun nochmals einen Abdruck bringe, so geschieht es in dem Sinn,

s») Aus Costerin ist später bekanntlich die Stadt Berent hervorgegangen. 
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diesen der wirklich ausgegebenen Urkunde auch in der Schreibung der ein­
zelnen Worte so nahe wie möglich zu bringen. (Am Rande) blnr. 1'u8mer.

In nomine vomini amen. Noverint universi pre8ente8 et kuturi pre86N8 
scriptum uudituri 8eu vi8uri, quod no8 krater dlenricu8 Hru8mr. ordini8 
dutrum Ko8pituli8 deute Narie domu8 tkeutk. mu§i8ter §ener3li8^) de 
muturo Irutrum no8trorum con8ilio, voluntate et con8en8u, expo8uimu8 
Iidelibu8 no8tri8 8uli8ck et ^.ndree 8culteti8 villum no8trum Oo8terin, que 
sexuKintu M3N808 inkr3 8U38 §runiciu8 debet continere, iure 0ulmen8i lo- 
cundum modi8 et condicionidu8 inkru8cripti8. Vumu8 enim de i8ti8 8exu- 
8rnt3 M3N8I8 et conlerimu8 predicti8 n08tri8 8culteti8 8uli8cd et ^ndree 
et eorum deredibu8 et 8ucce88oribu8 8ex M3N8O8 eodem iure perpetuo et 
libere pO88idendo8, cum terciu purte mulcturum iudiciulium, re8idui8que 
duubu8 p3rtibu8, quidquid de iudicio provenerit, cum viurum judicÜ8 nobi8 
et Irutridu8 re8erv3ti8. ve re8idui8 vero m3N8i8 induditutore8 eiu8dem 
ville et eorum pO88688ore8 de c^uolibet M3N8O nobi8 et Irutribu8 nc>8tri8 
dimidium murcum denuriorum u8U3lium et duo8 pullo8 in ke8to beuti l^i- 
colui epi8copi et plebuno ibidem dimidium kertonem 8inKuIi8 3nni8 8o1vere 
tenebuntur: libertute tamen ip8i8 d3t3 penitu8 ex8pir3t3. Vumu8 vero pre- 
dicti8 ink3bit3toribu8 8eu po88688oribu8 ville Oo8terin 3 d3t3 pre8encium 
per trium 3nnorum revolucionem Iibert3tem, quibu8 ex8pir3ti8 cen8um et 
pullo8, ut pre8criptum e8t, 8olvere tenebuntur. In quorum omnium te8ti- 
monium et robur perpetuum pre8ente8 dedimu8 3ppen8ione no8tri 8i8illi 
communit38. Vutum et uctum ^urienbur§ 3nno vomini MIle8imo trecen- 
te8imo xlvi" die deute Lurbure vir§ini8. Iduiu8 te8te8 8unt donor3bile8 et 
reli^io8i viri Ir3tre8 no8tri in veo dilecti V7inricu8 M3ANU8 commendutor, 
dok3nne8 I^un^eruk tde23ur3riu8, 1'keod(ericu8) de I^icbtinbnxn, Irnter V8ir, 
dominu8 ^ok3nne8 n08ter c3peIl3NU8, ^ok3NN68 de V3lkin8t(ein), Lr^vinu8 
de 8tokdeim 8ocii N08tri, 83ulu8 et i^3ulu8 not3rii no8tri et c;u3mplure8 3lii 
lidedi^ni. — 4. Dezember 1346.

Hier haben wir ein Beispiel vor uns, daß der Hochmeister Heinrich 
Tusemer für ein Zinsdorf die Handfeste ausstellte. Costerin gehörte, wenn 
ich nicht irre, zur Vogtei Dirschau, und für diese Vogtei benennt uns der 
OFol. 105 auf Bl.236 noch etliche andere Zinsdörfer, die von dem ge- 
dachten Hochmeister 1347 eine Handfeste erhielten: Speisewinkel, Rosen- 
berg, Pintschin, Kischau, Gartschin, Damerau und Klempin.

' Um zum guten Schluß sozusagen zum Anfang zurückzukehren, sei hier 
noch mitgeteilt, was der Foliant 105 auf Bl. 235" über Münsterwalde (Opu­
lente) bringt:

Item no8 truter 1.udol(pku8) Koni§ mu§i8ter §ener3Ü8 contulimu8 
ddeli no8tro Lykunt quutuor M3N8O8 in boni8 Oppelin iure ?omorun(ico) 
I-ucione buiu8 collucioni8 8erviet cum urmi8 et eciui8 ud expedicione8 etc., 
quundocunque, quocien8cunque et ubicunque requi8iti luerint. vutum et 
uctum in 0886k unno vomini ^LOO-xIim" in cru8tino U8cen8ioni8 vo­
mini (14. Mai).

Man beachte: auch hier wieder ein Preuße im Mewer Gebiet.

54) In der ausgestellten Landfeste ist hier vermutlich, wenn schon nicht an ganz richtiger 
Stelle, Nierosolimitam eingesetzt worden, möglicherweise abgekürzt (irlm).
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Eine merkwürdige samländische Arkunde.
Von Christian Krollmann.

Man ist im Allgemeinen geneigt anzunehmen, daß wichtigere urkundliche 
Quellen zur Geschichte des ersten Jahrhunderts des Ordensstaates Preußen 
kaum noch aufzufinden sind. Doch kann man in dieser Beziehung immer 
noch Überraschungen erleben. An höchst entlegenen Stellen, wo niemand 
etwas Preußisches gesucht hätte, taucht plötzlich ein Stück auf, das einen ganz 
neuen Beitrag zur preußischen Geschichte bietet. Im Jahre 1921 begann der 
Marburger Historiker Pros. Edmund E. Stengel unter dem Titel 
^lanmnnme ein höchst interessantes Arkundenwerk zu veröffentlichen, das in­
folge der Angunst der Zeit bis heute noch nicht zum Abschluß gekommen ist. 
Es enthält zwei von dem Trierer Notar und Offizial, auch Domdekan zu 
Mainz, Rudolf Losse aus Eisenach (geb. um 1310, gestorben am 7. Januar 
1364), angelegte Arkundensammlungen zur Geschichte seiner Zeit. Die eine 
im Staatsarchiv zu Darmstadt befindlich, besteht in der Hauptsache aus Ent­
würfen und Arschriften, die andere, in Kassel, aus Kopien. Stengel hat viel­
fach noch ergänzende und erläuternde Stücke hinzugefügt. Die Sammlungen 
bieten einerseits außerordentlich wichtiges Material zur Geschichte des Kampfes 
Kaiser Ludwigs des Bayern mit der Kurie, andererseits geben sie ein über­
raschend intimes Bild von dem Privatleben eines hohen Geistlichen jener 
Zeit, da Losse mit besonderem Fleiße alle Arkunden, die ihn selbst, seine 
Familie und Freunde persönlich betreffen, gesammelt hat. Daneben ist auch 
manches in die Sammlungen ausgenommen, was weder mit den damaligen 
kirchenpolitischen Vorgängen, noch mit der Person des Sammlers in engerem 
Zusammenhänge steht. Hierher gehört auch eine Arkunde des samländischen 
Bischofs Siegfried von Reinstem, die bisher in Preußen völlig unbekannt 
war und trotz der vor zwölf Jahren erfolgten Veröffentlichung bis heute 
unbeachtet geblieben ist. Ihre Aufnahme in die Sammlung verdankt sie ohne 
Zweifel dem großen Interesse, das man in Thüringen, der Heimat Losses, 
gerade den samländischen Verhältnissen lange Zeit entgegengebracht hatte. 
Der Bischof Siegfried und sein unmittelbarer Vorgänger Kristan von Mühl- 
hausen waren Thüringer gewesen. Die engen Beziehungen zwischen Thüringen 
und Preußen habe ich an anderer Stelle geschildert. Hier sei nur an die 
berühmte Satire des Nikolaus von Bibra erinnert, in der die „samländische 
Pfründenverteilung" ein Kabinettstück ist.

Für die Geschichte des Bistums Samland, darüber hinaus für die 
Kirchengeschichte des Ordensstaates, bedeutet die Veröffentlichung der Arkunde 
eine wichtige Bereicherung. Sie nennt sich „Ltaluta 83mbien8is epmcopi 
p08t vj8itacionem",und enthält Satzungen, die Siegfried nach einer Visitation 
durch den Propst des samländischen Kapitels den Geistlichen seiner Diözese 
gegeben hat. Sie hat nur ein Tagesdatum, den 4. August. Die Jahreszahl 
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dürfte 1302 oder 1303 sein. Da im Text der heilige Adalbert als Schutz­
patron der samländischen Kirche bezeichnet wird, seine Ernennung aber erst 
am 11. Januar 1302 erfolgt war*), kann sie frühestens in diesem Jahre ent­
standen sein, wahrscheinlich doch bald nach diesem Termin, spätestens 1310, 
dem Todesjahre Bischof Siegfrieds. Als Pröpste werden in dieser Zeit ge­
nannt Gerwinus und Johannes Cläre, der Nachfolger Siegfrieds.

Die „8tatutn Lambiensis epi8copi" sind die ältesten für Preußen über­
lieferten Diözesanstatuten. Ihr Inhalt entspricht im großen und ganzen den 
allgemeingültigen kanonischen Regeln, ist aber doch in vielen Stücken den 
besonderen preußischen Verhältnißen angepaßt, con8Üio et N88en8u pre- 
PO8iti et canonicorum no8trorum et tociu8 cleri. Der Herausgeber, mit 
dessen gütiger Erlaubnis wir die Arkunde abdrucken, hat die einzelnen 
Satzungen durch den Druck herausgearbeitet und numeriert — im ganzen 23 — 
so daß es leicht ist, das spezifisch preußische herauszuheben.

Nr. 1 handelt von der Verpflichtung des Pfarrers zum Messelesen.
Nr. 2 u. 3 von Begräbnissen. In 3) findet sich die erste besondere Be­

ziehung auf Preußen. Es wird dort verboten, daß jemand vom Gesinde des 
Pfarrers bei Begräbnissen kirchliche Funktionen ausübe und von den 
Preußen oblntionem 8eu okkertorium verlange und entgegennehme, höchstens 
dem Scholar, in Abwesenheit des Pfarrers, sei es erlaubt.

Es wird also darauf gehalten, daß die Preußen in religiösen Dingen 
nicht übervorteilt werden.

Nr. 4 schreibt vor, daß die Priester, die die Sprache der Beichtkinder 
nicht verstehen, die Beichte nur durch einen erwachsenen Dolmetscher hören 
dürfen, es sei denn bei dringender Todesgefahr oder sonstiger gesetzmäßiger 
Dringlichkeit.

Hier erkennt man die Schwierigkeit, die durch die Ankenntnis') der 
Sprache der Bevölkerung für den deutschen Geistlichen entstand. Man ließ 
zwar, wie es schon der Christburger Friedensvertrag von 1249 bestimmte, 
Preußen zum Priesterstande zu, es sind sogar Stammpreußen Bischöfe von 
Samland und Pomesanien geworden, aber die Zahl der deutschen Geistlichen 
überwog bedeutend, und sie waren nicht verpflichtet, die Sprache der Ein­
geborenen zu erlernen.

In Nr. 5 bestimmt der Bischof, daß das Gedächtnis des ruhmreichen 
Märtyrers und Bischofs Adalbert, des Patrons der Kirche Samland, täglich 
zur Vesper durch die Antiphonie „l8te 8nnctu8", zur Matutin durch die 
Antiphonie „lAm Aranum krumenti", mit der Collecte „l'uam qune8umu8 
nobis" und den Versen „ve uno martere" begangen und sein Geburtstag 
(23. April) gefeiert werden solle, indem man das auf den gleichen Tag 
fallende Georgsfest auf den nächsten freien Tag verschiebe.

Bischof Siegfried hat also ganz besonders für die Verehrung des heiligen 
Adalbert in seiner Diözese gewirkt.

Nr. 6—15 sind allgemeingültige Vorschriften über Tracht und Verhalten 
der Geistlichen. ,

n Saml. U.-B. Nr. 200.
-) Vgl. Blanke, Der innere Gang d. ostpreuß. Kirchengeschichte. S. 23 f.
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Nr. 16 enthält wieder eine Sonderbestimmung für Preußen:
Die Geistlichen sollen sich sorgfältig fernhalten von Zecherei und Trunken­

heit, insbesondere von jener Trinkunsitte, durch die sie sich zu Gleichtrunk und 
unmäßigen Zügen verpflichten, und von den Trinkgelagen der Preußen, 
die 8 erme genannt werden, und auch von jenen, die bald bis Mitternacht 
oder gar darüber hinaus sich erstrecken. Mit Recht macht der Herausgeber 
hierzu auf eine bekannte Stelle bei Dusburg aufmerksam, wo es heißt: „Die 
Preußen haben die Gewohnheit, daß sie sich bei ihren Trinkgelagen zu Gleich- 
trünken und unmäßigen Zügen verpflichten, woher es kommt, daß die ein­
zelnen Hausgenossen ihrem Gast einen abgemessenen Trunk anbieten unter 
der Bedingung, daß, nachdem sie selbst ausgetrunken haben, der Gast auch 
ebensoviel heruntertrinkt, und dieses Vorkommen wird so oft wiederholt, bis 
der Gast mit den Hausgenossen, die Frau mit dem Gatten, der Sohn mit 
der Tochter allesamt betrunken sind." Die Übereinstimmung dieser Stelle mit 
den Statuten läßt darauf schließen, daß Dusburg dieselben gekannt hat. (Er 
schrieb seine Chronik ja auch in Königsberg und stützte sich vielfach auf Ur­
kunden.) Aber er verschmäht das heidnische Wort „8erme", das in den 
Statuten seine älteste Überlieferung hat. Aus dem 15. Jahrhundert ist es in 
der Form „8irmen" erhalten'^). Heute ist es noch höchst lebendig als

Während Nr. 17—19 wieder lediglich allgemeingültige Vorschriften 
enthalten, dürfte Nr. 20 mittelbar auf preußische Verhältnisse Hinweisen. Es 
heißt dort nämlich: Von Rechts wegen ist jeder Pfarrer verpflichtet, täglick 
in seiner Kirche bei Tag und Nacht die kanonischen Hören zu vollziehen, dock 
will der Bischof wegen der Entfernung ihrer Behausung die Strenge der 
Vorschrift mildern insofern, daß sie nur bei totum ckuplicibu8 unck 8emicku- 
p1icibu8 Festen in ihrer Kirche die Verse, Matutinen und Messen, soweit sie 
Notenbücher haben, singen, sonst lesen. Zu anderen Zeiten mögen sie die 
kanonischen Stunden lesen oder singen, wo es ihnen angebracht erscheint. 
Diese Milderung hat offenbar ihren Grund in der übergroßen Ausdehnung 
des Kirchspiels in Preußen, die ja bis auf den heutigen Tag auffällig ist.

Nr. 21 ist wieder allgemein, während 22 ausschließlich auf preußische 
Verhältnisse gemünzt ist:

Außerdem, heißt es, müssen die Pfarrer oder ihre Vikare an den ein­
zelnen Sonntagen und hohen Festen, wenn die Preußen und andere zur 
Kirche kommen, sie im Glaubensbekenntnis unterrichten, ihnen das Vater­
unser und das Symbolum vorsprechen, und zwar so, daß sie nach jedem Satze 
eine Pause machen, bis die Preußen und andere die gesprochenen Worte 
gut wiederholen können, und dabei müssen sie bis zu Ende beharren und sie 
auch allmählich durch das Wort der Predigt unterrichten, wie es ihr Seelen­
heil zu fördern scheint.

In dieser Anordnung kommt bestimmt und klar zum Ausdruck, daß die 
Kirche von den Pfarrern eine gründliche und eingehende Katechisation der 
preußischen Bevölkerung verlangte. Damit wird aber auch der oft erhobene 
Vorwurf entkräftet, der Orden habe nichts für die Christianisierung der ünter-

«) Vergl. Nesselmann, Altpreuß. Mtschr. 8. S. 72 f. Toeppen, Alten d. Ständetage l. S. 472 
(1427).
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tanen getan, ja sie wohl gar absichtlich gehindert. Das Bistum Samland 
war dem Orden inkorporiert, und wenn der Bischof auch in geistlichen Dingen 
frei verfügen konnte, so würde er doch in einer so wichtigen Prinzipienfrage 
nicht gegen den Orden gehandelt haben, zumal wenn es ein Mann wie Sieg­
fried von Reinstem war, dem man später mit Nachdruck vorgeworfen hat, 
er habe die (wirtschaftlichen) Ansprüche seines Stiftes gegenüber dem Orden 
nicht genügend gewahrt.

Man wird einwenden, diese Katechisation fand — da die Geistlichen 
überwiegend Deutsche waren — nicht in preußischer Sprache statt, die 
Preußen lernten die Gebete usw. also rein mechanisch auswendig. Gewiß 
war das ein Nachteil, namentlich vom protestantischen Standpunkte aus ge­
sehen. Für die katholische Kirche aber wog er nicht eben schwer. Der katho­
lische Geistliche leistete seiner Pflicht als Seelsorger Genüge, wenn er seinen 
Pfarrkindern die Formeln beibrachte, die für ihr Seelenheil für notwendig 
erachtet wurden. Die Sprache derselben zu erlernen, war er nicht verpflichtet. 
Die mittelalterliche Geistlichkeit hat sich nur in Ausnahmefällen bemüht, 
durch Erlernung der Sprache tiefer in das Seelenleben der Fremdvölker ein- 
zudringen, die sie dem Christentum zuführen wollte. Mit Recht sagte Blanke^), 
die Regel war diese Spracherlernung (wie sie Wilhelm von Modena trieb) 
in der Mission des Mittelalters nicht. Selbst die großen Missionare wie 
Otto von Bamberg, Adalbert von Prag und mehr haben die Sprache ihres 
Missionsvolkes nicht gekannt, sondern sich der Dolmetscher bedient. Aber 
sie haben darnach gestrebt, diesen Zustand durch Heranbildung eines ein­
geborenen Klerus aufzuheben. Das ist aber auch in Preußen geschehen. Es 
sei nur auf die vielgenannte Preußenschule in Heilsberg und auf das oben 
über die Preußen im Priesterstande Gesagte verwiesen.

Man darf zur Beurteilung der kirchlichen und sittlichen Verhältnisse in 
Preußen zu Anfang des 14. Jahrhunderts nicht die Diözesanverordnungen 
der preußischen Bischöfe aus der Zeit der Reformkonzilien") heranziehen, so­
wohl was die Geistlichkeit, als auch was die Pfarrkinder angeht. Der im 
Klerus herrschende Geist war 1310 ein anderer, als hundert Jahre später. 
Daraus ist auch die im 15. Jahrhundert wahrnehmbare Neigung der preußi­
schen Bevölkerung zum Rückfall in das Heidentum zu erklären. Nicht, daß 
früher das Heidentum ganz aus ihren Herzen ausgerottet gewesen wäre. Das 
anzunehmen ist ein unbilliges Verlangen. Gewiß hat in Preußen nach Ein­
führung des Christentums als Staatsreligion das heidnische Feuer noch 
Jahrhunderte lang unter der Decke geschwelt. Aber daraus darf man weder 
dem Orden noch seiner Geistlichkeit einen Vorwurf machen. Wie sah es denn 
im deutschen Mutterlande aus? Hat nicht auch dort das Heidentum nach der 
formalen Christianisierung noch Jahrhunderte lang seine stille Existenz be­
hauptet? Noch im 12. Jahrhundert waren die Bewohner des Vogtlandes zu 
einem großen Teile Heiden und erst durch den Deutschen Orden wurde dort 
die Christianisierung abgeschlossen")! Erst der gotische Mensch um 1300 hat 
Deutschland ganz christlich gemacht. Man tut dem Deutschen Orden dieser

a. a. O.
5) Vergl. Iacobson, Kirchenrecht d. preuß. Staats k.
v) Sommerlad, Der Deutsche Orden in Thüringen. S. 140 f.

3* 35



Zeit Anrecht, wenn man ihm christliches Fühlen und Streben — in mittel­
alterlichen Formen, nicht in reformatorischen und nachreformatorischen — 
abspricht. Wenn die preußischen Reformatoren über heidnische Bekundungen 
der eingesessenen Bevölkerung so sehr erstaunt waren und der katholischen 
Kirche in ihrer Kampfesstimmung einen Vorwurf daraus machten, so über- 
sahen sie, daß diese in sich geschlossene Bevölkerung eben noch Neophyten 
waren.

Den Schluß unserer Arkunde macht die Anordnung (Nr. 23), daß die 
gegebenen Vorschriften von den Pfarrern genau beachtet, innerhalb drei 
Monaten ausgeschrieben und im Chor ihrer Kirche an sichtbarer Stelle ange­
heftet werden sollten, damit durch den beständigen Anblick daran erinnert 
werde, was erlaubt und was verboten sei.

(1302—1310.f August 4. — Bischof Siegfried von Samland erläßt im 
Anschluß an eine Visitation Statuten für die Geistlichen seiner Diözese.

In nomine 83ncte et inckivickue trinit3ti8 amen. 8criptum e8t in cunone, 
quock non ni8i nece88it3te in8t3nte 8t3tui ckebent iurn. d^eminem i^itur movere 
riebet, 8i iurn 8eu 8t3tut3 tenckuntur, ckum nece88it38 koc exp08cit. 1. Oncke no§ 
kruter 8ikkricku8 ckei Arntin eccle8ie 83mbien8i8 epi8copu8, qui continui8 curi8 
8ollicit3mur et 388icku3 meckitncione ur^emur, ut iuxtn creckite nobi8 cki8pen- 
83cioni8 okkicium 8ubckitorum conmocki8, qunntum nobi8 3 ckeo conce888um 
68t, 8ollicituckini8 8tuckio intenck3mu8 et I3bore8 volunt3rio8 3ppetimu8, ut eis 
quietem prep3remu8, public3ti8 cor3m nobi8 et intellecti8 Kii8, que in vi8i- 
tucione 3 no8tro prepo8ito noviter I3ct3 not3t3 Iuer3nt, et inventi8 multi8 
c3U8i8 t3m in clero qunm in populo nobi8 8ubiecto, que correctione, rekor- 
M3cione et inkorm3cione plurimum incki^ebnnt, cke ckicti prep08iti et cnnoni- 
corum no8trorum et tociu8 cleri eon8ilio et 3886N8U nece883rio ckuximu8 
8t3tuenckum et nuctoritnte nobi8 3 ckeo conce883 et be3torum?etri et ?3uli 
3po8tolorum 8t3tuimu8, ut quilibet 83cercko8 pleb3NU8 no8tre ckyoce8i8 3ckmi- 
nu8 ter in kebckomnckn (!) mi883m celebret in eccle8i3 8U3, 1icet 8ecunckum 
L3NON68 3ck plure8 8it 38trictu8, ni8i inkirmit38 vel 3Ü3 L3U83 le§itim3 inter- 
venint, que 3b koc ip8um p088it et ckebe3t excu83re. 2. Item quocien8cunque 
3licui eorum cke kunere mortui 8epeliencko t3m M3ture nunci3tur, quock 8e 
3ck mi883m p088it conmocke prepnrnre, mi883M celebret pro ckekuncti8 et p08t 
mi883m in orn3tu preter c38ul3m 8equ3tur ip8um kunu8 3ck 8epulckrum 
ibique lecto oklicio 8epulture et 38per8O eo cum 3qu3 beneckict3 monito po­
pulo 38t3nte, ut pro 83lute unime pre8enti8 ckekuncti et omnium leckelium (!) 
ckekunctorum 8uppliciter ckeum ro§ent. 8eck 8i uliter qunm 8Upr3 ckictum 68t, 
ei oblutum kuerit, inckutu8 8uperpellicio et 8tol3 lectociue ckicto oklicio circa 
8epulckrum et 38per8ione et monicione preckicti8 k3cti8 iubeut ip8um trucki 
eccle8i38tice 8epulture. 3. blolumu8 uutem, quock 3liqui8 cke kumilin pleb3ni 
3licuiu8 preter 8col3rem nec ip8e 8col3ri8 ni8i 3b8ente ckomino 8uo et inckutus 
8uperpellicio IeKen8que p83lmum ,Mi8erere mei ckeu8" vel „ve prokuncki8" 
vel ulium 3liqu3m orntionem et 38per§en8 kunu8 cum 3qu3 beneckictu mor- 
tuo8 8epeli3t 3ut oblucionem 8eu okkertorium exi§3t 3ut recipint 3 ?rutkeni§. 
4. ?retere3 83cerckote8, qui lin^u3m volencium 8ibi conkiteri non noverint, 
non ni8i per interpretem virum 3ckultum conke88ionem 3ucki3nt, ni8i conti- 
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§erit ex morti8 3rticu1o 3ut 3li3 nece88it3te le§itim3 nliter i3cien6um. 
5 8t3tuimu8 ecinm, ut §Iorio8i M3rt^ri8 et pontikici8 benti ^63lberti eccle8ie 
no8tre pntroni memorin 8inAuli8 6iebu8 36 ve8per3 per 3ntipboni3m „l8te 
83nctu8"36 M3tutin3m per 3ntipboni3M„Ki8i §r3num krumenti" cum collect3 
,,^U3M que8umu8 6omine" et ver8iculi8 „l)e uno M3rt^re" 3b omnibu8 
83cer6otibu8 no8tri8 brmiter od8ervetur et tr3N8l3to ke8to de3ti Oeor^ü in 
proxim3m ieri3m V3c3ntem 6ie8 N3t3li8 eiu8 8ollempniter celebretur. 6. ?re- 
tere3 6icit c3non: I§nor3nti3 M3ter omnium errorum in 83cer6otibu8, qui 
6ocen6i olkicium in ciei populo 8U8ceperunt, mnxime e8t vit3n6u; et licet 
nulln iurn cnnonicn vel civilin precipue illn, quorum noticinm qui8 6e incili 
per 8e vel per iuri8 perito8 po88it bnbere, 6ebe3t i^nornre, no8 t3men 3cl 
iniorm3cionem 3liquorum, ut nullu8 8e p6r iZnor3nci3m pO88it 3liqu3liter 
excu83r6, iurn 3liqu3 kic ponemu8, 8cilic6t quo6 clerici, cuiu8cunque 8int 
vr6ini8, qui cl6ric3li volu6rint uti privile§io, 3rm3 non port6nt ni8i iu8t3 
L3U83, put3 cum tr3N8itum kucinnt P6r loc3 pericul083, tunc licct 6i8 port3r6 
nrmu 36 terrorem lutronum, licct percutere non 6ebe3nt. 7. Oom3M non 
nutriunt, 8e6 li3b63nt ton8urum 8uo or6ini con§ruentem. 8. I4o8pit3lit3tem 
cl6rici8 ct reli§io8i8 6t 3lÜ8 Kon68ti8 P6r8oni8 6xbib63nt. 9. lVluli6r68 6t 
M3xim6, 66 quibu8 8ini8tr3 pO88it k3beri 8U8picio, 86cum in Ko8picio non 
K3b63nt. 10. Okiiciu 86U comm6rci3 non 6X6rc63nt, M3xim6 inkon68t3. 
N. lVlimi8, iocul3toribu8 6t by8trionibu8 non inten63nt. 12. I3dern38 pror- 
8U8 6Vit6Nt ni8i kort6 L3U83 N6c6883ri3 in itiN6r6 cON8lituti. 13. ^6 31638 6t 
t3xill08 non luäunt N6c buiu8M06i 3llt 3lÜ8 lu6i8 60rum or6ini incon§rui8, 
put3 ckor6i8 6t tripu6ü8, in6ecenter non int6r8int. 14. V68t68 6eker3nt 6e- 
cente8 NON nimi3 brevit3te 3llt lon§itu6ine not3n638. 15. k*3nni8 viri6i8 3ut 
rubei colori8 668Up6r 3ut cin§uli8 c6ric6i8 6e3ur3ti8, no6uli8 3r§entei8 6t 
orn3M6nti8 V68tium, culciorum 3ut equorum, M3nici8 in 3p6rto con8utilibu8 
et omnibu8 3IÜ8 8uperiluit3tibu8 3ur3ti8 8eu 3r§entei8 non utuntur. 16. Item 
3 cr3pul3 et ebriet3te et illo 3bu8o (!) pot3n6i, quo 8e 36 equ3le8 potu8 et 
immo6er3to8 obli§3nt, et 3 pot3cionibu8 ?rutkenorum, que 8erme 6icuntur, 
et 3b il1i8 ecium, que lere 36 me6ium nocti8 vel ultr3 8e exten63nt, 3b8ti- 
ne3nt 6ili§enter. 17. ?retere3 3lt3ri3 6ecor3t3 et in ip8i8 >m3§ine8 et cruci- 
bxum knbennt. 18. Lorpornlin mun6n 8ervent. 19. K3pti8terium, cri8M3, 
83nctum corpu8 6omini N08tri ^e8U Lkri8ti brmutu teneunt in conclnvi. 
20. Leterum, cum expre88um 8it in iure, quo6 quilibet 83cer6o8 in ecc1e8i3 
8U3 8in§uli8 6iebu8 Kor38 c3nonic38 tum nocti8 quum 6iei per8o1vere tene- 
3tur, NO8 tumen ei8 propter 6i8t3nci3m 6omiciliorum 8uorum con6e8cen6ere 
volente8 ri^orem iuri8 uliquuliter in boc miti§3mu8, ut 8cilicet tuntum in 
Ie8ti8 totum 6uplicibu8 et 8emi6uplicibu8 in 8U3 eccle8i3 ver8U8, M3tutin38 
et mi883m bü, qui Iibro8 cum notu bubent, 8ollempniter cuntent, 3lü nutem 
le^unt. 1^e1iqui8 vero 1emporibu8 pO88unt Kor38 c3nonic38 ledere vel cun- 
ture, ubicunque vi6ebitur ei8 expe6ire. 21. Item nu11um clericum V3K3- 
bun6um 3ut pereZrinum 83cer6otem vel 6^3conum vel 8ub6y3conum 36 
execucionem 8ui or6ini8 vel okkicii 6imitt3nt ni8i 6e no8tr3 Iicenci3 8peci3li. 
22. ?retere3 8in§uli8 6iebu8 6ominici8 et 8ummi8 Ie8ti8, qunn6o ?rutkeni 
et 3lii 36 eccle8i3m conveniunt, 6ebent pleb3ni vel eorum vic3rü ip8O8 
in8truere in ki6e conke88ioni8, iormnm orntionum 6ominicnm et 8imbolum 
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preäicere, it3 quoä in qunUbet 8ententi3 mornm inciant tacenäo, quou8que 
?rutkeni et 3lii äictn verba po88int commoäe repetere, ei koc moäo con- 
tinuent u8que 36 tinem, et eo8 ecinm verbo preäicacioni8 inkormare P3ul3- 
tim, prout 83luti eorum viäebitur expeäire. 23. 8eä quin k3cilit38 venie 
ineontinuum tribuit clelinquenäL, precipimu8 in virtute 83ncte obeäientie, ut 
preäictn8 con8titucione8 cum mnturn cteliberncione conäit38 quivi8 pre8b^ter 
nobi8 8ubäitu8 kirmiter cu8to6int et ob8ervet et 638 inkra III men868 n 6ie 
pre8enti 38cribi kacint et pnlnm ip8N8 in clioro ece1e8ie 8ue in nliquo loco 
pntenti extencint, ut per continuum 38peetum earum, quiä conce88um quiäve 
prokibitum 8it, 36 memori3m iu§iter reäuc3tur.

v3tum in cr38tino invencioni8 benti Ltepknni protkom3rtiri8.
Überschrift: 8t3tut3 83mbien3i8 epi8copi pO8t vi8it3cionem.
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Der Verlauf der Besiedlung des ostpreußischen 
Amtes Zohannisburg bis 1818.

Von Roland Seeberg-Elverfeldt.

Masuren, das südöstlichste Gebiet Ostpreußens, ist durch die Volks­
abstimmung von 1920 und durch das damals wie heute zutage getretene ein­
mütige Bekenntnis zum Deutschtum in den Gesichtskreis des gesamten 
deutschen Vaterlandes getreten. In geradezu überwältigender und erhebender 
Weise hat damals die masurische Bevölkerung laut und vernehmlich ihren 
klaren und festen, durch nichts abzuändernden Willen bewiesen, Leid und 
Freude mit dem deutschen Mutterlande zu teilen^).

Mitten im Herzen dieser deutschen Grenzlandschaft liegt das ehemals 
herzogliche Amt Zohannisburg, das 1752 in dem landrätlichen Kreise 
Oletzko und am 1. Februar 1818 — unter Vergrößerung durch die Gegend 
um Arys — im heutigen Kreise Zohannisburg aufging. Der Ver­
lauf der Besiedlung des Amtes Zohannisburg soll im folgenden dar­
gestellt werden. Was nun die Quellen-) betrifft, so sind wir, besonders für 
die älteste Zeit, oft auf Vermutungen und Rückschlüsse aus den Forschungs­
ergebnissen anderer ostpreußischer Gebiete angewiesen. Denn in kaum einem 
Amte fließen diese Quellen so spärlich, wie gerade in Zohannisburg. Fragen, 
wie die der Herkunft der Siedler, des genaueren Zeitpunktes ihrer Ein­
wanderung, des Volkstums der Kolonisten, ihrer Zahl wie der Besitz­
verhältnisse können teilweise nur angeschnitten, nur in wenigen Fällen be­
antwortet werden. Immerhin gilt es, Ausgangspunkt wie Ausdehnung der 
Kolonisation auch mit den vorhandenen Anterlagen darzustellen. Vorweg­
genommen sei, daß eine die Jetztzeit mit am meisten interessierende Frage, 
die nach dem zahlen- und blutsmäßigen Verhältnis von Deutschen und Polen, 
infolge der Unzulänglichkeit der Quellen ebenfalls nicht geklärt werden kann. 
Scharfe Nationalitätsunterschiede waren den früheren kirchlichen wie welt­
lichen Behörden des Amtes fremd und dadurch erklärt sich auch das leichte 
Hinübergleiten aus dem eigenen Volkstum in ein fremdes: zur Zeit der 
staatlichen Selbständigkeit Ostpreußens nicht selten in das masurische, seitdem 
in stets steigendem Maße in das kulturell höherstehende deutsche.

i) Vgl. M. Worgitzki: Geschichte der Abstimmung in Ostpreußen. Der Kampf um 
Ermland und Masuren. Leipzig 1921. — 14 (!) haben für Polen, Z3817 für Deutschland gestimmt.

2) Aus dem Königsberger Staatsarchive wurden benutzt: die Prästationstabellen und 
Lufenschoßprotokolle für das Amt Zohannisburg. Ferner folgende Laus- und Lehnbücher: Ost- 
preußische Folianten (abgekürzt: Ostf.) 125, 207, 208, 208s, 416, 417, 418, 418b, 419 sowie die 
Ostpr. Fol. 911» Nr. 12; 4649 ; 4672; 4692; 4698; 12844. Außerdem die Abteilungen 57 und 1111: 
des Etatsministeriums (abgekürzt: Et.-Min.).

Es sei mir gestattet, an dieser Stelle Lerrn Staatsarchivdirektor Dr. Lein und Lerrn 
Archivassistent l)r. Kleinau für manchen Rat und Linweis meinen vorzüglichen Dank aus- 
zusprechen.
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Wenn wir von der vorgeschichtlichen Zeit abseherL), so müssen wir für 
die altpreußische uns ebenfalls nur auf wenige Hinweise beschränken. 
Denn für altpreußische Siedlungen läßt sich außer dem noch zu erwähnenden 
Burgwall bei Bialla bisher nur der Name der heutigen Stadt Bialla: 
Gaila (in den Quellen auch Gehele, Gehell, Geylle und eingedeutscht Gelau, 
Gellau, Gilau genannt) als Beweis erbringen. Es bedeutet „weiß"*), hält 
sich in der preußischen Form, etwa bis 1600, wird aber schon stellenweise 
früher°) und vollends seit dem 17. Ih. durch die masurisch-polnische Über­
setzung „Bial y" verdrängt. Sicher haben auch schon zu altpreußischer Zeit 
einige menschliche Niederlassungen sich in dem Zohannisburger Gebiet be­
funden. Wir werden sie vor allem an der alten Handelsstraße Rastenburg— 
Rhein—Eckersberg—Arys—Z o h a nni s b ur g, die sich vermutlich am 
Pissek entlang nach Polen hinzog, zu suchen Habens.

In das Helle Licht der Geschichte tritt jedoch dieses östlichste Gebiet des 
Deutschordensstaates erst verhältnismäßig spät. Hier, in der den Grenzwall 
zwischen Litauen und Polen einerseits, dem Deutschen Orden andererseits 
bildenden sogenannten „W ildni s", den fast undurchdringlichen Wäldern, 
die zu Anrecht bisher von der Forschung als künstlich angelegt oder absichtlich 
gehegt angesehen wurden?), hatte der Orden allmählich Fuß gefaßt. Am die 
Mitte des 13. Jahrhunderts war das Zohannisburger Gebiet erobert^), im 
Laufe des 14. Ih. ging er zielbewußt daran, diese Eroberungen durch die An­
lage von Burgen zu sichern: 1335 entstand Angerburg, 1336 Znster - 
bürg, 1337 Lötzen. Ins Jahr 1345 fällt die Gründung der Feste I o - 
hannisburg°) an der vorerwähnten alten Heer- und Handelsstraße ge­
legen, in günstiger Lage am Pissek, benachbart den wildreichen Wäldern und 
fischreichen Seen.

Mit dieser Neuanlage war eine der wichtigsten Vorbedingungen für die 
Besiedlung auch dieses Gebiets, die militärische Sicherung, erfüllt. Immerhin 
hat sich vorerst nur um das Schloß Johannisburg eine Ansiedlung in üblicher 
Weise gebildet, der der Komtur von Balga und Vogt von Natangen Alrich

S) Vgl. vor allem W. Gaerte, Urgeschichte Ostpreußens. Königsberg 1929. Ferner die 
Fundberichte in der „Prussia", so z. B. im Lest 26 (Königsberg 1926), wo S. 305 ein Fund bei 
Kumilsko als das älteste Zeugnis sür das Vorkommen von Menschen in 
Ostpreußen angesehen wird, indem man sein Alter auf 12—1Z0V0 Jahre schätzt. In dem 
Kumilsko benachbarten Poseggen, aus dem am Sexter See gelegenen Sdorren und 
dem am Warschau-See befindlichen Nibittwen sind gleichfalls Funde zu verzeichnen. 
Vgl. auch die vorgeschichtliche Übersichtskarte von Ostpreußen mit Begleittext von Emil 
Lvllack (Glogau-Berlin 1908) und die dort verzeichneten ftein- u. eisenzeitlichen Funde sowie 
die Ausführungen über die vorordenszeitliche Besiedlung Iohannisburgs bei O. S ch l ü t e r: 
Wald, Sumpf und Siedlungsland in Altpreußen vor der Ordenszeit (Lalle 1921) S. 86.

«) G. Gerullis: Die altpreußischen Ortsnamen. Berlin 1922 S. 35. Vgl. auch R. T r a u t - 
mann: Die altpreußischen Sprachdenkmäler. Göttingen 1910 S. 334.

S) So z. B. Et.-Min. 58ee: 1553: Geylle und latinisiert Bielnensis.
«) Vgl. Zachau, Zur Grttndungs- und Besitzgeschichte des Kreises Johannisburg. Leimat- 

Glocken (abgekürzt: L.-Gl.) ... Monatsbeilage der Zohannisburger Zeitung 1926 Nr. 1.
') L. Gollub: Die Masuren (In: W. Bolz, Der ostdeutsche Volksboden. Breslau 1926, 

S. 286 und derselbe, Zur Ordenskolonisation in Ostpreußen (In: Ostpreußen 700 Jahre 
deutsches Land. Königsberg 1930) S. 23.

n) M. ToePpen , Geschichte Masurens (Danzig 1870) S. 68 ff. Gollub , Masuren 
S. 288 und d ers., Ordenskolonisation S. 21.

") Vgl. Toeppen a. a. O. S. 64.
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Fricke 1367 unter gewissen Einschränkungen freie Jagd und Fischerei verlieh"). 
Es handelt sich hier vor allem um BeuLne r"), die die bienenreichen Wäl­
der schon von früheren Streifzügen kennen mochten und nun die für den 
Orden so ertragreiche und infolge des starken Bedarfs an Äonig und Wachs 
wichtige Bienenzucht betreiben mußten"). Wir haben jedoch beredte Schilde­
rungen, daß die junge Anlage, in der sich bald zahlreiche Krüge unter einem 
Schulzen befanden, schon im Gründungsjahr und später unter den Raub­
zügen der Litauer zu leiden hatte. Wenige Jahre darauf hat Winrich von 
Kniprode auf dem Schiffswege auch Johannisburg einen Besuch abgestattet").

Erst nach dem, wenn auch nur für verhältnismäßig kurze Zeit geschlossenen 
Frieden mit Polen ist der Deutsche Orden darangegangen, das Johannis- 
burger Gebiet planmäßig mit Dörfern zu besetzen. Aus dem deutschen 
Mutterlande waren Siedler nicht zu erwarten; und auch die deutschen Be­
wohner des Westens des Ordensstaates kamen nur vereinzelt, vor allem als 
Bewohner größerer Ansiedlungen, wie der Ortschaft Johannisburg, sowie als 
Ordensdiener und Beamte in Frage. So griff der Orden bzw. der Komtur 
von Balga, zu dessen Amtsbereich die Johannisburger Wildnis gehörte, 
auf polnische Masovier zurück, die ihn, den Deutschen, umdeuLsches Land 
gebeten hatten. „Nationale Bedenken spielten damals noch keine Rolle. Ent­
scheidend über die Zugehörigkeit bzw. Llntertänigkeit waren allein Treugelübde 
und Eid. Den mußte man bei seinem Seelenheil halten. Wem man aber 
zugeschworen hatte, der war der rechtmäßige Lerr... (So haben) auch die 
Masauer... der neuen Landesherrschaft die Treue ehrlich und unerschütterlich 
gehalten")."

Am 27. September 1422 ward der Frieden am Melno-See geschlossen, 
durch den die Jahrhunderte überdauernde Grenze zwischen dem Deutschordens­
gebiet und Masovien endgültig festgesetzt wurde"^). Die in den Pissek (Pisch) 
fließende Wincenta bildete hier teilweise eine naturgegebene Länderscheide. 
Gerade über die ersten Anfänge der Kolonisation sind wir durch „eine Art 
Bereisungsprotokoll einiger Ordenskommissare im Amt Johannisburg""') 
vorzüglich unterrichtet, das vom 19. März 1424 datiert ist. Da es uns mit 
wünschenswerter Klarheit das Verfahren der Deutschordensbeamten bei der 
Kolonisation eines unbesiedelten Gebietes zeigt, ist eine wörtliche Wiedergabe 
des Stückes gerechtfertigt, um so mehr als sie uns eindeutig zeigt, daß das 
Land deutsch war und durch die vom Deutschen Orden gebilligte Zu-

1») T o e p p e n a. a. O. S. 106 ff.
") Vgl. die Überschrift der um 1538 entstandenen deutschsprachigen Abschrift (Ostf. 125, 341 

„Beuthner hantfest vorm Schloeß Iohannispurck") des erhaltenen lateinischen Originalprivileqs. 
Vgl. Voigt , LoU. dipl. pruss. IN, 125 f. U. IV, 9.

12) Vgl. K. Stadie, Jagdliches aus Ostpreußens Vorzeit (Prussia 26, Königsberg 1926) 
S. 111 ff. Ferner E. Lartmann: Biener, Beutner oder Zeidler (H.-Gl. 1927 Nr. 5) sowie 
E. Saborowski, Besiedlung und Nationalitätenverhältnisse des Hauptamtes Ortelsburg 
(zur Zeit der Herrschaft des Deutschordens). (In: Mitt. d. Lit. Ges. Masovia H. 30, Lötzen 1925 
S. 147.)

1«) Toepven a. a. O. S. 74.
") H. Gollub: Vor der Besiedlung des Kreises Johannisburg (L.-Gl. 1927, 12).
"s) Vgl. ToePPen , Historisch-comparative Geographie von Preußen (Gotha 1858) S. 87 

und E. Kröhnert, Die deutsch-russische Grenze von Eydtkuhnen bis Soldau (Mitt. d. Lit. 
Ges. Masovia 18, (Lötzen 1913), S. 81 ff.

12) Gollub, Besiedlung a. a. O. Hier gibt der Verfasser den gesamten Inhalt wieder, 
unter Verzicht aus einen wörtlichen Abdruck.
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Wanderung polnischer Masovier, die vorher dort nicht gesessen hatten, ihren 
deutschen Charakter teilweise verlor.

„Disse nochgeschreben dammerauwen^) und gelegede ummelang 
2 ohansburg die seyn besehen am Suntage Remniscere im XXIIIIten Zore 
und seyn geannamet also hirnoch stehet geschreben. Czum Zrsten:

Die Polen aus der Masaw begeren dis nochgeschreben:
(1) Bey eynen Sehe Komelichten genant do legen dammerauwen 

wol van hundert huben addir mee, von der Moel Stefsansflies eyn 
firtel Weges. Dorumme bittet Swellyn mit synen srunden und wolden das 
dorff besetczen wol mit czwentczig syner srunde addir mee und ouch den- 
selbigen Sehe mete dorine czubeslissen.

Dis ist unser Wille wol, das sie das dorff annamen und besetczen, noch 
deme also andere dorffe seyn geannamet. Sünder den Sehe habe wir aus- 
genomen.

(2) Ouch so legen dammerauwen bey derVincent wol van 4.X huben, 
dorumme entczweyen sich czwene, eyner Ienuschke, der ander Petreschke ge­
nant und an der Grenitcze ist wesewachs genug. And do lege ouch wol eyn 
gut dorff dobey und eyne Moel und ist wesewachs genug.

Dis lose man besten so lange bis das wir hinhindern komen und von den 
czwen vorneme, was sie schelunge czwoschen In haben.

(3) Ouch legen dammerauwen van I. huben do das flies seyn ansprung 
Hot, Paulczinstog genant, das wellen drey Brudere nemen, Jocop 
etcetera.

Dis is unser Wille wol, das sie Is annamen also die andern darffern 
seyn geannamet doummelang.

(4) Ouch so leit eyn sehe Pissewode genant und noe dobey czwene 
kleyne Sehe. Dobey were wol eyn h o ff czulegen van XXX huben und wese­
wachs genug. And von dem hoffe eyn firtel Weges do mochte man eyn dorf 
legen an eyn flies van 4.X huben mit wesewachs genug.

So spricht wol Roegkofske, das Im diselbe vorgenante gegenunge der 
Meister Hot gegen und leit i/2 myle van Steffans Moel.

Dis lose wir czu unserm homeister und wie veil her huben czu eynen 
dinste wil geben das setcze wir czu Im.

(5) Ouch so legen dammerauwen bey dem Mispelwalde wol van 
llXX huben, dorumme bittet eyn Masauwer mit czwen brudern und 
Ienike (Jemke) scholtis czu Johansburg.

Dis habe wir also gelosen, ap sie Zo X huben czu eynen dinste wellen 
nemen so sal Is unser Wille seyn.

(6) Ouch leit eyne dammeraw bey der Pissa eyn firtel Weges, van 
4.X huben und van eyner Moel drey firtel Weges. Die begeret Ione mit 
synen frunden.

Dis haben wir ouch gelosen Io czu X huben eyn dinst.

i«) Die Wiedergabe erfolgt nach dem im Staatsarchiv Königsberg (Ordensbriefarchiv 1424 
III 19) aufbewahrten zeitgenössischen Original. Zeichensetzung und Sperrdruck stammt von mir, 
die Rechtschreibung ist — bis auf das durch u ersetzte vokalische v — beibehalten, die Eigen­
namen sind durchweg, abweichend von der Vorlage, groß geschrieben.

über die Bedeutung des Wortes .Damerau" vgl. Abramowski in den Mitt. d. Lit. Ges. 
Masovia 32/33 (Lötzen 1928) S. 45 f.
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(7) Andrewis begeret eyne dammeraw van I.X huben von der Pissa 
myle gelegen und ist der czweir dameraw, eyne bey Steffansflies 

und dorczu veil wesewachs.
Dis habe wir ouch gelosen Zo czu X huben eyn dinst.
(8) Ouch so leit noe bey den Burgwal e^) eyn dorf czu besetczen, das 

Paschte Hot geannamet van 1.XX huben und haben ouch wesewachs genug.
Dis Hot Vorgang noch deme also her van unserm homeister ist gescheiden."
Es folgen nun noch einige Wünsche Johannisburger Einwohner:
„(9 ) Czum Jrsten. Nederhalben dem slisse Pauloczinstog genant 

legen dammerauwen wol van I^XX huben, die Begeret Raphael und Bartusch 
czu Iohansburg von eynem Borgwale drey firtel Weges. Ouch so lege wol 
eyn dorf aldo und eyne Moel bey demselben flisse.

(10) Ouch so legen damerauwen bey dem Swentczk sehe wol van 
1.X huben, dorumme bittet der Böttcher und Mattis Weip, der ffedeler und 
Bogusch und Mertin czu Iohansburg gesessen.

Disse nochgeschreben dammerauwen und gelegeden Hot nach nymant 
begeret und seyn ouch nach nicht geannamet:

(11) Czum Jrsten bey Steffans flies ist wol czulegen eyn dorff 
van 1.X huben und eyne Moel und do ist genug wesewachs.

(12) Ouch so legen dammerauwen von dem Komelischen sehe wol 
eyne halbe myle van XXX huben und hundert und Hot nicht wesewachs. And 
legen czwoschen czwen Molen, die eyne bey Steffans flies legende und 
die ander uf der Gayle van enander drey firtel Weges.

(13) So leit bey der Gayle eyn Burgwal und dammerauwen dobey 
wol van XI. huben addir mee und wesewachs genug und eyne Moel herte 
dobey czulegen.

14) Ouch so legen dammerauwen von den flisse genant Paul oczins - 
Lok van XI. huben mit wesewachs genug.

(15) Ouch so legen dammerauwen van XI. huben addir me bey Zenike 
scholtis beuten.

And was diselbigen vorgeschreben dorffere und ouch die freyen van 
Beuthen werden haben, das man Zs domethe mit In also sal Halden, als 
man is helt mit den andern Polen alhir Im lande, die do ouch Beuche 
Halden. Also das sie sollen geben dovan Ire Rantczken gleiche den andern. 
So sal man In den honing beczalen ouch gleiche den andern Polen im lande."

Es ist leider nicht möglich, die genannten Gegenden genauer festzulegen, 
doch handelt es sich durchweg um östlich des Pissek gelegenes Land, 
worauf die Namen Kumilsko, Bialla (Gayle), Wincenta usw. Hinweisen. 
Im Einzelnen müssen wir den Deutungsversuchen von Gollub") beistimmen. 
Bei 1 scheint es sich in der Tat um die Gegend von Kumilsko, das ja 
an einem See gelegen ist, zu handeln. Die Gründungshandfeste von Ku­
milsko ist uns zwar nicht erhalten — die älteste ist aus dem Jahre 1499 für

Diesen Burgwall finden wir südsüdwestlich von Bialla bei Lvllaü a. a. O. ein­
gezeichnet. Vgl. Absatz (13).

") Vgl. Anm. 14.
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die Mühle überliefert^) —, doch wird Kumilsko 1471 in der Handfeste von 
Itzken") und Gusken (Sdrojewen)"") als scheinbar schon längst bestehend er­
wähnt. Das Stefansfließ wird schon 1445 in der Handfeste von Groß-Kessel 
genannt^). Verfolgen wir auch die übrigen Ortsangaben auf der Karte, so 
scheint es sich demnach um die Gegenden umKumilsko, an der Win - 
centa, um Pawloczinnen,Rakowen, um die Gegend am Pissek, 
um Wiesenheim ( — Pietrzycken)""), vielleicht um das Land bei Dry - 
gallen, das dem Schwenzek-Bach benachbart liegt sowie um die Gegend 
um Bialla zu handeln'"). Ausgangspunkt der Kolonisation ist also Io- 
hannisburg, und sie erstreckt sich, soweit man die Ortsangaben zu deuten 
vermag, bis zur Gegend Drygallen - Pawloczinnen. Nicht besiedelt 
ist demnach die ganze Wildnis westlich von Iohannisburg sowie der östlichste 
Teil des Amtes, die Gegend um Groß-Rosinsko. In erster Linie lehnen sich 
die Siedlungen an wohl aus der preußischen Zeit stammende Burgwälle, 
sodann erklärlicherweise an die zahlreichen Seen und Flüsse an, wo 
vielleicht schon ältere menschliche Siedlungen bestanden hatten und die zur 
Anlage von Mühlen wie zur Fischerei geeignet waren und über genügend 
Wiesen verfügten.

Nach dem Wortlaut der Aufzeichnungen handelt es sich um große 
Dörfer oder gar Güter von über 30, 50, 60, 70 und sogar 100 Hufen. Tat­
sächlich stehen so große Hufenzahlen im Amte Iohannisburg nur vereinzelt 
da: Kumilsko hatte 46, Bialla 60, Kallischken 74 und Drygallen 85 Hufen. 
Alle übrigen reichten an dieses Ausmaß nicht heran. So gehen wir nicht 
fehl, wenn wir die Zahlenangaben als ungefähre ansehen, die erst der Be­
richtigung durch genauere Vermessung bedurften. Es handelte sich also um 
eine erstmalige Bestandsaufnahme des gesamten Gebiets, das der Orden 
Kolonisten zu vergeben gesonnen war.

Schon in diesen ersten Anfängen der Kolonisation ist eine gewisse Plan­
mäßigkeit zu spüren. Dieser Eindruck wird bestärkt, wenn wir die 4 Jahre 
darauf, 1428 von Iost Strupperger, Komtur zu Balga, ausgestellten 5 ersten 
Handfesten betrachten. Alle sind unter Gewährung von 15 Freijahren zu 
kulmischem Rechte unter Vorbehalt der Jagd und des Waldwerkes 
ausgestellt: drei Freidörfer: Lissaken (22 Hufen)"*), Sokollen 
am Berg (30 Hufen)"') und Kowalewen (ebenfalls 30 Hufen)""); alle

18) Ostf. 125, 406. Im folgenden beschränke ich mich auf die Angabe nur einer Belegstelle, 
obgleich die Landfesten meist außer im Original noch in zahlreichen Abschriften erhalten sind. 
Diese sind nur bei stärkeren Abweichungen herangezogen worden.

i») Ostf. 125, 355v.
so) Ostf. 125, 392v.
-r) Ostf. 125, 405v.
22) Nach Ostf. 125, 342v; 366v; und 389v ist Steffenstog (tog, tok-Fließ) mit Miesen- 

heim gleichzusetzen.
2») Im einzelnen sind Gollubs Deutungsversuche zu vergleichen. Den kleinen See 

Schwenzek beschreibt genauer das Beständnisbuch (Ostf. 208a, 41v). Er liegt „auf jenseit 
Ruhden in der Drygallischen Leide", hat einen Zufluß vom Kossel-See und fließt durch die 
morastigen Wiesen bei Ruhden in den Warschau-See ab.

2«) Ostf. 125, 353. Empfänger ist ein Andreas, mit dem oben unter (7) aufgeführten Andrewis 
kaum gleichzusetzen, da Lissaken weit vom Pissek und dem Stefansfließ entfernt liegt.

2») Ostf. 125, 353. Empfänger ist ein Mathias.
2«) Ostf. 125, 381. Der Empfänger, Paßko Przeboroffsky, stammte sicher aus dem masovischen 

Grenzorte Przyborowo. (Das Beispiel belegt die von Gollub, Die Masuren a. a. O. 
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drei nahe der masovischen Grenze, ja ihr direkt parallel laufend, so daß sich 
das Bild der Grenzsicherung durch Burgen hier im Kleinen wiederholt: alle 
Empfänger sind dem Orden zu Kriegsdiensten mit Hengst und Harnisch ver­
pflichtet. Landeskultur und Landesverteidigung schreiten Hand in Hand. — 
Durch weitere Verleihung von 15 Hufen an Kowalewen wurden die von 
diesem Dorfe zu leistenden Dienste auf drei erhöht^).

Verfolgte der Orden mit diesen Gründungen vor allem militärische 
Zwecke — die Beliehenen waren für sich und ihre Erben frei von Zehnten 
und bäuerlicher Arbeit, also tatsächlich Freie — so lag den weiteren Grün­
dungen eine mehr wirtschaftliche Absicht zugrunde: es sind die zu 
Abgaben und Stellung von Arbeitern verpflichteten, an Hufenzahl meist 
größeren Zinsdörfer Belzonzem'b) ^d Bialla'") („ein ge° 
beuerisch dorff zui kolmischem Rechte auf der Gaylenn gelegen, das 
4.X huben... fall behalden, das wir haben Struppergen genannt"). Da 
es sich, wie aus dem Wortlaut einwandfrei hervorgeht, im Gegensatz zu den 
vorherigen Besitzbestätigungen um bisher unbesetztes Land handelte, so haben 
wir dieses unter dem von der Kommission erwähnten, noch zu besetzenden 
Gebiete (oben 11—15) zu suchen. Belzonzen sollte 46, Bialla 60 Hufen 
umfassen. In beiden Zinsdörfern erhalten die Lokatoren (Wlostiber in 
ersterem Dorfe, Peter in Bialla) die üblichen Bedingungen. Wichtig ist, 
daß Bialla — wohl gleichzeitig mit Kumilsko und Drygalle n'^) — 
als Kirchdorf gedacht ist; 4 Hufen werden dem Pfarrer als Widme 
ausgesetzt. Nicht uninteressant ist auch die Tatsache, daß der Komtur von 
Balga seinen eigenen Namen (Strupperger) dem von ihm begründeten 
Dorfe verleiht. Ebenso wie auch in anderen Dörfern mit ursprünglich 
deutschen Namen^) wird aber auch dieser — in diesem Falle von vorn­
herein, da der alte preußische Name der Gegend noch im Volksbewußtsein 
lebt — unberücksichtigt gelassen.

Auch weitere Verleihungen galten der Grenzsicherung: 1429 stellte 
Strupperger dem getreuen Ordensdiener Niklas von Sernau ein Privileg 
über 50 Hufen zu Turowen, östlich des Pissek, nahe der masovischen 
Grenze, mit — bis auf das Fischereirecht im Pissek — den obengenannten 
Freidörfern gleichen Bedingungen aus. Niklas von Sernau stammt wohl 
aus Sernau (heute Scharnau, Kreis Neidenburg) oder dem gleichnamigen 
pomesanischen Orte (heute Groß-Sehren, Kreis Rosenberg)^'). — 1431 ist 

S. 2öv betonte Übertragung von Ortsnamen aus dem polnischen Masovien ins preußische 
Masuren. Paßke läßt sich wohl mit dem oben genannten Paschke (8) gleichsetzen. Dann wäre 
der unter 8 erwähnte Burgwall der m Bialla l— 13).

-7) Osts. 125, 381 f.
28) „G r o ß d o r f" benannt. Osts. 125, 404v.
2») Osts. 125, 403.
-8») Die Landfeste von Drygallen stammt a. d. 1. 1436. Rosinsko war anfangs Filiale von 

Drygallen. (Vgl. T o e p p e n , Geographie a. a. O. S. 279). Die Pfarreien des Amtes Io- 
hannisburg gehörten in katholischer Zeit zu Rössel (Vgl. T o e p P e n , Geographie. S. 238).

3i) Vgl. R. Seeberg-Elverfeldt, Deutsche Ortsnamen Masurens (L.-Gl. 1933 
Nr. 4), wo zahlreiche Beispiele für ursprünglich deutsche, durch masurische verdrängte Srts- 
bezeichnungen angeführt sind. Vgl. auch A. Zweck, Die Bewohner Masurens (Stuttgart 1909) 
S. 173 (Beispiele für diesen Entdeutschungsvorgang aus Angerburger Kirchenrechnungen).

»2) Vgl. A. Döhring , über die Lerkunft der Masuren. Mit besonderer Berücksichtigung 
der Kreise Ssterode und Neidenburg (Königsberg 1910) S. 96.
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auch das baufällige Schloß Iohannisburg erneut befestigt worden^). 1435 
folgen Verschreibungen für eine Reihe weiterer kölmischer Freidörfer, die 
alle innerhalb des von der Kommission bereisten Gebietes liegen: Dlot- 
towen (10 Lufen, an der Mündung der Wincenta in den Pissek gelegen)"), 
Ko suchen (48 Lufen, nahe von Belzonzen im Innern des Amtes)^), 
Pietrzyken (^ Wiesenheim. 16 Lufen, am Stefansfließ auf den Piffa- 
wodawiesen gelegen)^) und eine gemeinsame Landfeste über 64 Lufen für 
die 4 Freidörfer Pawloczinnen, Plachten, Konopken und 
Lisse n'') (nordöstlich von Bialla). Auch hier wiederum die planmäßige Ver­
gabung des vor einem Jahrzehnt in Augenschein genommenen Gebietes. 
Wir werden es ebenfalls unter dem damals noch nicht besetzten Lande zu 
suchen haben.

Von Iohannis 1436 datiert eine der eigenartigsten Landfesten des 
Amtes Iohannisburg, nämlich die fürDrygallen (Drigelsdorf)^). Sie 
bringt uns einen erneuten Nachweis, daß das Siedlungsgebiet, wie ja der 
Bericht von 1424 zeigt, schon eine geraume Zeit vor Ausstellung der Land­
feste aufgeteilt war""). Ein sonst nicht in Erscheinung tretender Martin Dri- 
gall verleiht „aus dem gutte als ich begnadet bin" 6 Lufen zu denselben 
Bedingungen „alzo das myn hovetbrieff außweyßet", dazu einen zins- 
pflichtigen Krug und einen Garten von der Größe eines Morgens. Als 
Zeugen werden Johannisburger Ordensdiener und Einwohner genannt. 
Wichtiger als diese Verleihung ist die ebenfalls von Martin Drigall bald 
darauf, 1438, ausgestellte Arkunde über die Besetzung von 85 Lufen — wie 
wir oben sahen, das größte Dorf im Iohannisburgschen — im „Drigels- 
dorff" zu benennenden Drygallen. Für die Bewältigung dieser Aufgabe 
hatte er gar zwei Lokatoren, Gerroch und Matzke, ausersehen, die je 4 Lufen 
als Schulzenhufen nebst einem Krug und einem Morgen Gartenland er-

3») I. V o i g t, Geschichte Preußens (Königsberg 1836) Vd. 7 S. 579.
3«) Ostf. 207, 224: für Niklas Kretzem; die spätere Abschrift Ostf. 208, 119 macht daraus 

Niclas Kreytzen. 1478 erhält der Ordensschreiber Mathias Sevringk 5 Lufen Übermaß in 
Dlottowen (Ostf. 207, 226 u. a.)> 1656 wird Dlottowen noch als Freidorf erwähnt, 1718 liegen 
von den 15 Lufen dieses Freidorfes 7i/z wüst (Lufenschoßprot. Iohannisburg Nr. 2 S. 1019), es 
geht aber dann in adlige Lände über (Vgl. L.-Gl. 1927, 5; 1931, 1).

3s) Ostf. 125, 391.
3«) Ostf. 125, 366v. Vgl. Ostf. 125, 342v: 389v und 405v.
3?) Ostf. 125, 354.
38) Ostf. 125, 350 u. 395. Außerdem 4 weitere Abschriften erhalten.
3») Zahlreich lassen sich die Beispiele für schon vorher besiedeltes Land, das erst nachträglich 

eine Landfeste erhielt, erbringen. Formelhaft sind die Wendungen bei den Grenzbeschreibungen 
„als sie ihnen von alters her beweiset sind" oder „als sie ihnen von unseren Brüdern sind be­
weiset" (z. B. Ostf. 125, 391). Wenn es sich um Wildnisgebiet handelte, ist es besonders ge­
kennzeichnet (z. B. Ostf. 125, 367: 10 Lufen Wildnis). Von Kurziontken heißt es 1473 aus­
drücklich „das selbige ist ein eytell wiltnis". Wie wir oben sahen, waren Bialla (1428), Bel­
zonzen (1428), Kessel (1445), Sdorren (1508) — um nur einige Namen zu nennen — vorher nicht 
besiedelt. Läufig wird ausdrücklich erwähnt, daß die alte Landfeste verbrannt (so die des 
Schulzen zu Drygallen: Ostf. 125, 411v) oder verdorben war (z. B. die des Krügers zu 
Belzonzen: Ostf. 125, 418: Neuausstellung der Landfeste von 1476 i. 1.1528). Simon Mölknecht 
bringt 1495 über sein erkauftes Gut Symken gleich zwei ältere, im Text erwähnte, Landfesten 
mit (Ostf. 125, 342). Erhalten sind sie uns nicht. 1505 heißt es beim Verkauf von 15 Lufen in 
Mysken: „gelegen bey den XIII Hufen über welche gedachter Jacob Mißke zuvorn eine hantfeste 
hott" (Ostf. 125, 428). Von 1484 datiert das älteste erhaltene Privileg für Kosten (Ostf. 125, 
360v). Dennoch handelt es sich um das Land, das nach dem Wortlaute der Landfeste schon der 
Vater des Beliehenen besessen hatte.
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halten sollten. Einzigartig ist die Bestimmung des wechselnden Schulzen­
dienstes: jeder sollte abwechselnd zwei Jahre das Amt bekleiden. Eingehende 
Bestimmungen regeln — wieder unter Berufung auf den uns nicht er­
haltenen Hauptbrief — die Krugs-, Zins- und Scharwerksfragen.

Diese von einem reichen Grundbesitzer ausgehende Privatunternehmung 
steht im Iohannisburger Gebiet einzig da, da alle übrigen früheren wie sich 
nun in rascher Folge anschließenden Vergabungen bis zum Ende der Ordens­
zeit durchweg von deutschen Ordensbeamten, dem Komtur zu Balga und 
seit 1465 auch mit dessen Einverständnis vom Pfleger zu Johannisburg, aus­
gehen. 1445 erhielt das kölmische Freidorf Groß-Kessel (aus bisher 
unbesiedeltem Lande, 46 Hufen, nahe dem Warschau-See)"), eine Handfeste. 
Ebenfalls 1445 wird erstmalig ein Dorf zu magdeburgischen Rechten 
besetzt: das Kessel benachbarte Gentken (30 Hufen)"). Es ist bekannt, daß 
der Orden schon im vierzehnten, in stärkerem Maße aber seit den ersten Jahr­
zehnten des fünfzehnten Jahrhunderts — im Ortelsburgschen z. B. sogar erst 
seit 1468") — daran ging, das kulmische") durch das magdeburgische Recht 
zu ersetzen. Dadurch erlangte er, da das magdeburgische Recht in ursprüng­
licher Form weibliche Erbfolge ausschloß"), leichtere Verfügungsgewalt über 
seinen Grund und Boden, was er besonders in den letzten Zeiten des Nieder­
ganges zur Belohnung verdienter Ordensdiener nötig hatte. Erst später 
setzte die rückläufige Bewegung mit der Verleihung des magdeburgischen 
Rechtes „zu beider Kinder Rechten" ein, die einem verständlichen Bedürfnis 
der Beliehenen nach Sicherstellung auch ihrer weiblichen Nachkommenschaft 
entsprang").

Die Kolonisation der 1424 besichtigten Gebiete nahm ihren weiteren 
Fortgang: 1447 wird an der Straße Groß-Kessel—Bialla ein Hans Flot- 
tau mit 70 Hufen in Kallischken belehnt"). Von 1448 datieren die 
Handfesten für die gleich Kallischken ebenfalls zu magdeburgischem Rechte 
verschriebenen 30 Hufen zu Orlowen und Symannen, die Adam 
Segemunth, sein Sohn und sein Eidam Simon erhalten"). Im gleichen 
Jahre werden auch zwei Brüder auf 10 magdeburgischen Hufen zu Po­
se g g e n"), nahe Turowen, angesetzt.

Vermutlich erst mit der Besetzung von Mysken (13 Hufen zu magde­
burgischem Rechte") erfolgte die endgültige Erschließung der „Damerau 
jenseits Iohannisburgs", soweit sie das Kirchspiel Groß-Rosinsko umfaßte. 
Denn in der Grenzbeschreibung von Mysken, das zum Kirchspiel Drygallen 
gehörte, werden schon das dem Barbensee benachbarte Dmussen und Ie-

«») Ostf. 125, 405v.
«i) Ostf. 125, 374v.
«2) Vgl. Saborowski a. a. O. S. 136.
4») Darüber vgl. z. B. Z. Voigt, Gesch. Preußens Bd. 6 (Königsberg 1834) S. 587 ff.
") Vgl. Voigt a. a. O. S. 595 ff. und F. G r i g a t, Besiedlung des Mauerseegebiets im 

Rahmen der Kolonisation Ostpreußens (Königsberg 1931) S. 41. R. Stein, Die Umwandlung 
der Agrarverfassung Ostpreußens durch die Reformen des 19. Ih. Bd. I (Jena 1918) S. 136.

«s) Vgl. Voigt a. a. O. S. 598.
4») Ostf. 125, 372v.
47) Ostf. 125, 385v.
48) Ostf. 125, 389v.
4«) Ostf. 125, 398. Vgl. Anm. 39.
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brammen (Pomian) — dieses zum Kirchspiel Groß-Rosinsko gehörig — 
erwähnt.

In diese Zeit fällt der Versuch, neben dem Schlöffe Zohannisburg eine 
regelrechte Stadt auf 200 Hufen Land anzulegen^). Es ist uns leider nicht 
überliefert, aus welchen Gründen von der Verwirklichung dieses für die 
Iohannisburger Gegend hochbedeutsamen Planes Abstand genommen wurde. 
Sicher trifft es aber zu, daß „auch die allgemeinen Verhältnisse, die einer 
schweren Krise im Innern des Staates entgegendrängten, wenig geeignet zu 
einer Anternehmung auf so weite Sicht" waren°P

Aber auch der weiteren Besiedlung war die Zeit nicht mehr günstig. 
Die Kette der Besitzbestätigungen und Verleihungen reißt zwar nicht völlig 
ab; so folgten 1452 die Handfesten für die schon vorher besiedelten magde- 
burgischen Freidörfer Bogumillen (40 Hufen)^), zwischen dem Piffek 
und Kumilsko gelegen und Skarzinnen^) (45 Hufen). Mit Skarzinnen 
erfolgt ein abermaliger Vorstoß in der Richtung zum Nachbaramt Lyck, 
liegt es doch nahe der polnischen Grenze im Osten des Amtes. Das Skar- 
zinner Privileg stellt einen der ältesten urkundlichen Beweise für die nun 
immer stärker werdende Binnenkolonisation dar. Es ist für einen 
aus dem benachbarten Pawloczinnen stammenden Zennich Groß (Große 
Ienniche) ausgestellt. — Aber auch bei dem letzten vor der Katastrophe aus­
gestellten Privileg — über 48 kölmische Hufen (ein großer Hof samt Inventar 
an Gebäuden und Vieh) in Adl. Rakowen (Ksp. Zohannisburg)^) handelt 
es sich um Besitzbestätigung. Der ehemalige Besitzer ist ausdrücklich genannt. 
Es folgen 1465°°) und 1469°°) noch einige weitere Privilegien über — ab­
gesehen von Gr. Pogorzellen (Brennen) — geringfügigen Besitz.

Die Kolonisation des Gebietes östlich des Piffek war in der Hauptsache 
durchgeführt, das Land verteilt. Zudem ging die ganze Kraft des Ordens im

so) 1451: vgl. Ordensfoliant S7b, 224 f.
S1) R. Grieser, Ein Stadprivileg Zohannisburgs aus der Ordenszeit. (Mitt. Ver. Gesch. 

v. Ost-- und Westpr. 1930, 5 S. 9 ff. (dasselbe in L.-Gl. 1930 Nr. 11).
sr) Ostf. 125, 359v „alzo alzy ym von unsern forfarn her Eberharth von Wesentall und 

unßern bruedern beweyset". Lt. Voigt, Namen-Codex der Deutschen Ordens-Beamten . . . 
(Königsberg 1843) S. 21 war Eberhard von Wesenthau 1441 bis Avril 1452 Komtur zu Balga.

s») Ostf. 125, 384v.
s«) 1453: Ostf. 125, 37vv Abschrift u. a. Et.-Min. 57ä Rakowen.
ss) 1465 für Gr. Pogorzellen (40 Lufen), L i s s e n (8. L.), Pilchen (16 L.), Ksp. Iohannis- 

burg, am Warschau-See gelegen, die erste Siedlung nördlich des Sees), Ribittwen (10 L-, 
südlich des Warschau-Sees), — diese alle zu kölmischem Rechte — und Wallisko (bei Gr. Po­
gorzellen, 10 Lufen zu magdeburgischem Rechte). Aussteller ist der Pfleger zu Zohannisburg 
und Lyck, Ulrich von Sttenberg. Der in Wallisko mit 10 magdeb. Lufen begabte Stenzel 
Okuroffski (Stencken von Okuroffske: Ostf. 125, 387v) stammte vermutlich aus dem masovischeu 
Okurowo jenseits der Grenze und ist wohl mit dem Stenzel Okurowski gleichzusetzen, der 1483 
22i/., .Hufen (die früher dem Simon Mölknecht aus Zohannisburg gehörten vgl. Ostf. 125, 414v. 
über Simon Mölknecht, der u. a. 1476 Grodzisko (— Burgdorf) und 1495 Symken besessen hat, 
Vgl. W. Ktztrzyüski, O iuclnosci pol8kiej w prusieck niexclz's Krr^Lackick (Lemberg 1882 
S. 447) in dem Grenzdorfe Grodzisko — nahe dem polnischen Okurowo — gleichfalls zu magde- 
burgischen Rechten erhielt (Allerdings wird schon 1471 ein Okuroffski als Grenznachbar von 
Zakubben erwähnt: Ostf. 125, 361 v). Von Interesse ist die Grenzbeschreibung für Grodzisko und die 
Genehmigung zum Betrieb einer erkauften Mühle „an dem flyssze Vinczentz genanth welchs flis 
die grentze ist zwissen unsers ordens lande grenßen und der furstum in der Masaw und 
dy selbigen lande scheydet, doch so .. das es unsers ordens grennitze unschedlich sey" (Ostf. 
125, 356v.

s«) Für Klein-Zechen, zu kölm. Rechte: Ostf. 125, 399v.

48



Kampfe gegen innere und äußere Feinde auf. Erst durch den furchtbaren 
Krieg, besonders aber infolge der Abtretung der ertragreichsten Gebiete, sah 
sich der Orden gezwungen, durch Erweiterung des Einkünfte bringenden 
Gebietes auf friedlichem Wege, schon wenige Jahre nach dem 2. Thorner 
Frieden zur Abtragung seiner gewaltigen Schulden auch die Erträge seiner 
Wald- und wasserreichen Ländereien stärker heranzuziehen. Größte Verdienste 
um das Iohannisburger Gebiet hat sich der rührige Komtur zu Balga, Sieg­
fried Flach von Schwarzburg (1459—1481) während seiner lang­
jährigen Verwaltungstätigkeit erworben. Seinen Obliegenheiten gemäß galt 
auch seine Fürsorge in gleicher Weise der Urbarmachung wie Besetzung 
wüsten Landes. In seine Amtszeit fallen die Mehrzahl der Dorfver- 
schreibungen im Amt Zohannisburg, alle zu dem von nun an fast allein 
herrschenden magdeburgischen Rechte. Die Größe der Landstücke, 5—60 Hufen, 
zeigen uns aber deutlich, daß es sich meistenteils nicht um Neusiedler handelte. 
Es sind meist Landlose, die von früheren größeren Vergabugen abgetrennt 
werden, vielfach wird es auch „Abermaßland" gewesen sein, das sich bei 
genauerer Besichtigung des Gebietes ergab. Die Dörfer füllen die Lücken 
der bisherigen Kolonisation des östlichen Teiles des Iohannisburger Amtes 
aus. Suchen wir die von Flach von Schwarzburg mit Handfesten begabten 
Dörfer auf der Karte auf, so sehen wir, daß sie sich über das gesamte von 
vornherein zur Kolonisation bestimmte Gebiet unter Einschluß des Kirchspiels 
Groß-Rosinsko erstrecken. Eine Planmäßigkeit der Besiedlung ist also nur 
bedingt wahrzunehmen. Sie folgt nicht mehr ausgesprochenermaßen be­
stimmten Straßen oder Wasserläufen, sondern paßt sich den jeweiligen 
Wünschen der Landempfänger an. Allein in dem einen Jahre 1471 sind 
21 Handfesten ausgestellt worden^): über 5 Hufen zu Jeroschen (Ksp. 
Kumilsko); 10 Hufen in Masten (bei Pietrzyken), Niegossen (bei 
Kosken), Gusken (Ksp. Kumilsko), Itzken (ebenda), Bagensken 
(ebenfalls nahe Kumilsko) und Gursken (an den ehemaligen Schulzen des 
anstoßenden Kessel, der die 10 Hufen vom angrenzenden Rakowen erkauft 
hatte). 11 Hufen hatte Kuckeln (nördlich Kumilsko), 12 Hufen Frö- 
lichen (bei Pawloczinnen), 13 Hufen Brzosken (-- Birkenberg) 
(Grenzdorf mit Polen) und Sabielnen (südöstlich vom Warschau-See)-"). 
16 Hufen: Lipinsken (Ksp. Drygallen); 17 H.: Jakubben an der 
polnischen Grenze; 22 Hufen Groß - Z w a l l i n n e n°°). Schließlich sind 
damals noch mehrere an Hufenzahl größere Dörfer teils an der masovischen 
Grenze, teils im Kirchspiel Groß-Rosinsko, das ja, wie wir sahen, bisher am 
dünnsten besiedelt war und über Landreserven verfügte, entstanden: Woy- 
nen (27 Hufen); Groß - R o g a l l e n (30 H.); Lodigowen (30 H.; 
mehrere Empfänger); Wlosten (34 H.); Cziborren(35 H.); Schwid - 
dern (40 H.) und endlich Groß-Rosinsko selbst, das auf 60 Hufen

5?) Die meisten Landfesten finden sich in glaubwürdigsten Abschriften im Ostf. 125.
58) Die Lufenzahl ist im Privileg — Ostf. 125, 36Z — nicht angegeben. Nach dem Lufen- 

schoßprotokoll Zohannisburg Nr. 2 S. 327 — hier wird das vorgelegte Originalprivileg auf 
1461 datiert — sollen es 13 Lufen 3 Morgen gewesen sein.

5») Diese 22 Lufen hatte Michael Zwallinna vom benachbarten Dlugikont (— Klarheim) 
gekauft.
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berechnet war°"). Als einzige Ausnahme erhielt 1471 ein Andres Mölncr 
die Mühle zuRuhden (östlich des Warschau-Sees) zu kölmischem Rechte").

Bei mehreren der obengenannten 21 magdeburgischen Freidörfer, die 
1471 teils neuangelegt, teils in ihrem Besitz bestätigt wurden, handelt es 
sich um von Nachbarn erkauftes Land (so bei Gr. Zwallinnen und Gursken). 
Empfänger sind fast durchweg — bis auf Jtzken, Frölichen, Gursken — 
mehrere Personen, meist Verwandte, vorwiegend Brüder. So sind es in 
Groß-Rosinsko 8, in Schwiddern gar 11 Empfänger. Das bestätigt die 
Beobachtung Steins^) über das typische, meist dicht bebaute masurische 
Straßendorf, daß in ihnen die Güter mehrerer Freien fast ausnahmslos zu 
Dörfern vereinigt waren.

Mit den weiteren von Siegfried Flach von Schwarzburg angelegten 
oder bestätigten Dörfern^) ist der westliche Teil des Kirchspiels Groß-Rosinsko 
so gut wie vollends besiedelt: Kurziontken (1473: 30 Lufen), Je- 
brammen (1480: 32 Lufen), Karpinnen (1480: 21 Lufen) erhalten 
damals ihre Landfesten. — Von Interesse ist das 1474 ausgestellte Privileg 
für Monethe n"). Ein Matz Paulotzin°°) erhielt in Monethen und dem 
benachbarten Rakowen zusammen 40 Lufen und durfte dafür, daß er „die 
moele dy er Hot fall abethun... auff das sich unzers ordens moelen auff der 
dameraw deste bas mögen erneren" 40 Beuten im Rosinskoschen Gebiet 
machen.

Auch in den letzten Jahren des selbständigen Ordensstaates hat die 
innere Kolonisation wie die Einwanderung aus dem benachbarten Masovien 
nie ganz aufgehört. Davon legen ein beredtes Zeugnis ab die mannigfachen 
weiteren Privilegien, die Siegfried Flach von Schwarzburgs Nachfolger 
Lieronymus von Gebsattel und Erasmus von Reitzenstein ausgestellt haben, 
die das Netz der Besiedlung des Amtes Johannisburg östlich der Pissek 
weiter vervollständigten: 1481 erhielten Dupken (-^ Lindensce, Ksp.Dry- 
gallen 49 Lufen) und Sokollen (24 Lufen am Barbensee bei Rosinsko). 
1483 die Besitzer von Lupken (10 Lufen, südlich des Warschau-Sees)^) 
ihre Landfesten. Es folgen weitere für Kosken (10 Lufen 20 Morgen, 
bei Niegossen, östlich von Kumilsko) im Jahre 1484. Aus dem gleichen 
Jahre stammen die Privilegien für Klein -Pogorzellen (^ Brandau. 
nordöstlich von Drygallen), Rostken (40 Lufen, im Norden des Warschau-

so) 8 Empfänger. Wohl nicht gleich besetzt, da kurz darauf, 1476 (Ostf. 125, 429; Abschr. Et.- 
Min. 57ä Rosinsko) eine abermalige Verschreibung an Andreas Ortlifs erfolgte.

si) Ostf. 125, 369v.
«2) Stein, a. a. O. I S. 402 ff., besonders S. 404.
«») Außer oben erwähnten noch: 1472: Salleschen bei Drygallen; Rittken (nördlich 

davon); die Mühle zu Groß-Kessel an einen Bauernführer aus der Masau verkauft (Ostf. 206. 
26 und Et.-Min. 57ä Kessel). 1473: Sawadden, 1474: Slapien; 1475: Gehsen am 
Pissek; 1476: Grodzisko (— Burgdorf; Vgl. Anm. 55); Lissaken, Schedlisken und 
Kossaken; 1478: Soldahnen; 1479/80: Dannowen; 1480 schließlich noch Klein- 
Zwallinnen, Czhprken, Osranken und Gurken.

«») Ostf. 125, 380v. Vgl. Ostf. 208s, 132v.
ss) Der Zuname kennzeichnet die Lerkunft aus Pawlotzinnen, ein weiterer Beleg für die zu­

nehmende Binnenkolonisation.
ss) Ostf. 125, 345s. 1555 wird der Kämmerer und Lofmann zu Lupken (Ostf. 207, 126), 155» 

ebenfalls der Lofmann (Ostf. 207, 117) erwähnt. 1561 werden dem Lerzog 151/2 Lufen zu L. 
abgetreten (Ostf. 207, 180) u. es wird erstmalig Vorwerk genannt (125, 259). Als solches 
besteht es noch 1718 (Ostf. 208, 548). Vgl. auch I. Z a ch a u, L.-Gl. 1926 Nr. 2.
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Sees, nächst Pilchen die zweite Siedlung westlich des Grondowker Forstes) 
und Skodden (38 Hufen, an der Straße Kumilsko—Bialla gelegen). 
1486: Gutten bei Groß-Rosinsko (41 Hufen), 1491: Lipniken (20 Hufen, 
an der Wincenta); 1495: Dmüssen (Pölken, 10 Hufen, Ksp. Drygallen), 
Dziadowen (10 H., südwestlich von Bogumillen), Symken (35 Hufen, 
zwischen Rakowen und Kumilsko gelegen), Gutten bei Groß-Kessel 
(21 Hufen), Adl. Borken an der Pissawoda und Pasken (3H. 15 M.). 
— Wie oben erwähnt, ist von 1499 erst eine Handfeste für das längst be­
stehende Kumilsko erhalten. Es folgen: 1501: Cziernien (— Dorn­
berg, 15 Hufen, nahe der Grenze des Amtes Lyck); 1506 Olschewen 
(22 H. 8 M., nördlich von Groß-Rosinsko), 1507: Tatzken (Äbermaßland, 
bei Cziernien).

1508 erfolgte der erste Vorstoß in die Wildnis nördlich von Zo- 
hannisburg: 2 Brüder erhielten 6 kölmische Hufen mit dem Schulzenamt in 
Sdorren und sollten dafür 60 Hufen in der Wildnis zwischen dem 
„Fichtenwerder", dem Spirding und Sexter See und dem Rheinischen 
Ouicka belegen, besetzen. Nach Ablauf von 12 Freijahren hatten auch die 
Bauern von Sdorren zu zinsen und zu scharwerken gleich den anderen Zins- 
dörfern „auff der dameraw"^). Erst einige Jahre darauf, 1515, folgte die 
vom Hochmeister Albrecht von Brandenburg ausgestellte Bestätigung der 
Verleihung eines Kruges und einer Mühle im westlich Johannisburg ge­
legenen Snopken, worüber sein Vorgänger, Friedrich von Sachsen, wie 
es in der Handfeste heißt, keine Verschreibung ausgestellt hatte.

In die Zeit von 1509 bis zum Ende des Ordensstaates fallen dann noch 
die Handfesten von Bilitzen (am Nordufer des Warschau-Sees 1509), 
Marchewkcn und Klein-R o g a l l e n (20 gemeinsame Hufen im Ksp. 
Gr.-Rosinsko im nordöstlichsten Zipfel des Amtes liegend), 1511: Ki- 
bissen, 1513: Trzonken, 1514: Dybowen (am gleichnamigen See), 
1515: Valenzinnen, 1516: Kommorowen, 1517: Oblewen, 
1519: Konopken und endlich 1522 Kallenzinnen.

Wenn wir auch die letztgenannten Ortschaften auf der Karte aufsuchen, 
so können wir eine gewisse Gesetzmäßigkeit in der Kolonisation des Zohannis- 
burger Gebietes östlich der Pissek wahrnehmen. Neben der weiteren Be­
siedlung auch des nordöstlichsten Teiles des Amtes (Kirchspiel Groß-Ro­
sinsko) schreitet die Binnenkolonisation des 1424 umrissenen Gebietes. Als 
Mittelpunkte der Besiedlung sind zwar die Kirchdörfer (Bialla, Kumilsko, 
Drygallen, Groß-Rosinsko) hervorzuheben, die Siedlermasse ergießt sich aber 
gleichmäßig über das ganze Gebiet, soweit noch Land verfügbar war. Bis 
zum Llntergange des Ordensstaates war demnach die ganze „Damerau" 
östlich des Pissek besiedelt; der westlich davon liegende Raum bis auf die 
erwähnten Ansätze (Sdorren, Snopken und Johannisburg selbst) so gut wie 
menschenleer. Hier herrschte in unberührter Schönheit die „Wildnis", Be­
amte des Ordens und hernach der Herzöge, Jäger und Beutner hegten und 
pflegten sie und belieferten mit ihren Erträgen den Orden wie späterhin die 
herzogliche Tafel und die Küche des Amtshauptmanns.

«7) Sstf. 125, 402.
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Mit der Friedenszeit seit 1525 war auch für die Iohannisburger Gegend 
endlich eine über ein Jahrhundert währende Spanne der politischen Ruhe 
gekommen. Zwar ist das Amt, wie das Gebiet seit 1525 hieß, von einer 
der verheerendsten Plagen, den zahllosen Einfällen einzelner masovischer 
Nachbarn nie völlig frei gewesen. Wie ein roter Faden ziehen sich durck 
die Geschichte des Amtes Johannesburg die kleineren oder größeren privaten 
Fehdezüge raublustiger polnischer Adliger wie beutelustiger masovischer 
Bauern. Bei den oft nahen Verwandtschaftsverhältnifsen gaben Erbschafts­
angelegenheiten oft einen willkommenen Anlaß, sich am Besitz der begüterteren 
preußischen Masuren schadlos zu halten. Zahllos sind die uns erhaltenen 
diesbezüglichen Interzessionalschreiben des preußischen Herzogs an polnische 
Gerichte, ebenso zahlreich sind die Klageschriften der Betroffenen aus dem 
Amte°P Zu diesen äußeren Feinden gesellten sich die unvermeidbaren inneren 
wie Mißwachs und vor allem die in ihren Auswirkungen auf Volkswohlstand 
wie Bevölkerungszahl nicht zu unterschätzende Pest^). Diese wie das nie 
versagende Geldbedürfnis des Staates sowie die anhaltende natürliche Ver­
mehrung der Bevölkerung erklären uns die unter Herzog Albrecht 
erneut einsetzende Anlage neuer Dörfer wie die Besetzung „wüster" hufen°°). 
1526 verkauft der Iohannisburger Amtshauptmann Friedrich Herr zu hey- 
deck den Einwohnern von Nowaken (an der Lycker Grenze) zu ihren bis­
herigen 8 Hufen 11 weitere Hufen Wald zu je 12 Mark?"). 1529 entsteht 
auf Pawloczinner Grunde Krussewen^). Eine Reihe weiterer Be­
stätigungen von Verkäufen und Tauschverträgen folgen^).

Am 1538 erfolgte eine erneute Landesaufnahme; ihr verdanken wir ein 
genaues Verzeichnis der damals vorhandenen Privilegien''), die Aus­
stellung zahlreicher neuer handfesten sowie die Besitzbestätigung und Er­
neuerung älterer verlorengegangener Arkunden. Aus dieser Zeit (1539—1540) 
sind uns auch eine Reihe einzigartiger und in ihrer Vollständigkeit inter­
essanteste Ergebnisse bietender Quellen^) erhalten, die uns nicht nur den Zu­
stand des Amtes schildern, sondern, was für die Bewertung der Besiedlung 
von ganz besonderer Bedeutung ist, auch eine genaueste Bevölkerungs­
aufnahme des ganzen Gebiets bringen.

S7) Im Etats-Min. zahllose erhalten. Vgl. auch Ostf. 1299—1301.
«8) Vgl. vor allem W. S a h m, Geschichte der Pest in Ostpreußen (Leipzig 1905). Pest 

zeiten waren u. a. 1527/28: 1548/49: 1588: 1710.
««) Vgl. auch L. Plehn, Zur Geschichte der Agrarverfasiung von Ost- und Westpreußen 

(Forsch, z. Brandenb.-preuß. Gesch. Bd. 17 u. 18). Besonders Bd. 18 S. 98 f. Plehns Be­
hauptung (a. a. O. S. 99), daß die Besiedlung Masurens mit dem 13jährigen Kriege ins Stocken 
geraten war, trifft in dieser Verallgemeinerung für das Iohannisburger Gebiet nicht zu, wenn 
auch, wie wir sahen, die Intensität der Besiedlung nachgelassen hatte.

7») Ostf. 125, 424.
7Y Ostf. 207, 253.
72) So 1533 für SParken (an dem Pissek), das ein langjähriger Iohannisburger Käm­

merer verliehen bekam. Ebenfalls 1533 erhielten zwei Einwohner von Gusken für ihre dort ab­
getretenen Lufen Schadenersatz in Sulimmen (Ostf. 207, 275). An ihre Stelle rückten die 
Lupker, die schon vor 1561 in Gusken angesiedelt wurden (Ostf. 207, 180).

7») Ostf. 125.
7«) Ostf. 4649 und 911a Nr. 12. Zinsregister, Anlage des Pfennigs vom Stof Bier, Register 

der bewilligten Anlage u. a.
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Nach dem „Register der gesessenenn Wirth von freyhen, bawrenn, gert- 
nern und instleuten über das gebieth Zohanspurg Anno 1540"^) gab es da­
mals im Amte Zohannisburg 926 Freie, 232 Bauern, 37 Beutner, 
37 Krüger, 411 Gärtner (also Leute ohne eigenen Acker und Gebäude) 
und 29 Znstleute. Damals gab es z. B. im Freidorf Gehsen 15 Freie 
und 4 Gärtner, in Monethen 9 Freie und 8 Gärtner, in Groß-Rosinsko 
31 Freibauern und 2 Gärtner. Dagegen lebten vor dem Schlosse Zohannis- 
burg folgende Einwohner: 37 Beutner, 8 Krüger, 13 Gärtner (davon 5 in 
Gusken) und 11 Znstleute. In den 7 Zins d örfern war das Verhältnis 
wie folgt: Bialla („Gelle"): 38 Bauern, 15 Krüger, 17 Gärtner und 
14 Znstleute. Belzonzen: 27 Bauern und 4 Gärtner. Groß - Kess el: 
28 Zinsbauern und 1 Znstmann. Drygallen: 44 Bauern, 3 Krüger und 
15 Gärtner. Sdorren: 30 Bauern, 3 Gärtner und 1 Znstmann. Ku- 
milsko: 30 Bauern, 5 Krüger und 6 Gärtner. Listen: 30 Bauern, 
4 Krüger und 9 Gärtner.

Es standen also 7 Zinsdörfern 106 Freidörfer gegenüber. Insgesamt 
lebten demnach 1540 im Amte Zohannisburg 1672 Freie, Bauern, Beutner, 
Krüger, Gärtner und Znstleute. Nehmen wir ebensoviele Feuerstellen an, zu 
je 5 Personen gerechnet, so kommen wir auf eine Gesamtbevölkerung 
von 8360 Personen. Zu diesen sind dann noch die Geistlichkeit und die 
Beamten des Lerzogs, vor allem die Schloßbewohner von Zohannisburg 
zuzurechnen.

Vergleichsweise sei erwähnt, daß sich 250 Zahre später die Zahlen keines­
wegs wesentlich verändert haben. GoldbeF°) führt um 1789 2026 Feuerstellen 
in 162 Dörfern auf. Dabei ist zu berücksichtigen, daß Goldbeck schon die 
Bewohner der nach 1540 in der Zohannisburger Wildnis entstandenen 
Siedlungen mit aufzählt. Zm Amte Ortelsburg werden 1539 784, 1785 
1031 Laushaltungen berechnet. Insgesamt kann man die Ortelsburger Be­
völkerung auf 5000 Einwohner festsetzen").

Wir sehen also, daß der Amtshauptmann zu Zohannisburg schon um 
1540 auf eine bedeutende Bewohnerzahl des Amtes blicken konnte. Die 
erwähnten Pestfälle, der Tatareneinfall von 1656/57 und vor allem die große 
Pest von 1710 erklären uns das verhältnismäßig geringfügige Anwachsen 
der Bevölkerungszahl im Laufe von 250 Jahren^).

7S) Osts. 9113 Nr. 12.
7«) Goldbeck (Topographie Ostpreußens) 1 S. 40.
77) S a b o r o ws k i a. a. O. S. 121 f. Lierbei muß berücksichtigt werden, das) nach einer 

Ausstellung von 1663 2361 Lufen im Amte Ortelsburg (666 adlige, 664 freie und 1031 Bauern- 
husen) 4269 Lufen (davon 1174 adlige, 2542 freie und 551 Bauernhufen) im Amte Zohannisburg 
gegenüberstanden. Die Bevölkerungs- wie die Lufenzahl ist demnach im Amte Zohannisburg 
annähernd doppelt so groß wie im Amte Ortelsburg (Vgl. A. Lorn , Die Verwaltung Ost­
preußens seit der Säkalarisation (1525—1875). (Königsberg 1890) S. 260 s.

7») Zum Vergleich sei schließlich die Bevölkerungszahl des heutigen Kreises angegeben. 
Nach dem Gemeindelexikon sür den Freistaat Preußen. Bd. 1: Provinz Ostpreußen (Berlin 
1931) S. 55 gab es 1925 55 242 Einwohner mit 11210 Laushaltungen (davon 10195 E. mit 
765 Laushaltungen in den Städten). Die Zahl gibt jedoch ein falsches Bild wieder, da der 
heutige Kreis um die Gegend um Arys herum das einstige Amt an Größe übertrifft.
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Einen vorzüglichen Einblick über den Zustand des Amtes Iohannisburg 
1539 gewährt uns das schon erwähnte Zinsregister^). Damals gab es in 
Iohannisburg selbst 8 Krüge, in Bialla 13, in Kumilsko 5, in Drygallen 
und Listen je 3, in Kessel 2 und in Belzonzen, Sdorren, Krzywinsken, 
Osranken, Kallischken und Skarzinnen je 1 Krug. An Mühlen werden 
genannt: 3 zu Bialla (davon eine Walkmühle), je eine zu Iaschkowen, 
Dziadowen, Kumilsko, Drygallen, Bogumillen, Zwallinnen und Snopken. 
Auch der Eisenbläser (wohl zu Ruhden) besaß eine Mühle. 1710 gab es 
an Stelle dieser 12 Mühlen schon 17^). — Außer zu Iohannisburg gab es 
damals auch zu Drygallen, Salleschen, Mysken, Kurziontken, Orlowen. 
Sdorren, Konopken, in Bialla und Kosuchen Beutner.

Interessante Hinweise zur Binnensiedlung ergeben die Verzeichnisse der 
verkauften Hufen: Freie aus Brzosken kaufen sich in Cziborren an, andere 
vergrößern ihren Besitz in den Dörfern, wo sie schon ansässig waren.

Zu denEinnahmen des Amtes gehörten auch Bußegelder für Wund­
schlag, Schweineschlag, Honigraub und verübte Gewalt. Außer Zins und 
Bußgelder bestanden die Einkünfte auch aus den Erträgen von verkauftem 
Wachs, Met, Hecht, Zander, Brachsen, Weißfischen, Brückenzoll vom 
Niederfließ, für Ochsen- und Wildhäute, Knappkäse, Schwarzbier, Getreide 
(Weizen), Wolle (diese wurde, wie so manches andere, nach Lomra verkauft).

Zu den Ausgaben gehörten die Entlöhnungen der Fischer bei den 
Wintergarnen, der Quartiermeister, Garnknechte, Keiper, des Garnmeisters, 
den Beutnern für Hechte, Aale, Zahlungen für masauische Fischertücher und 
enge deutsche Tücher, Laufleinen, Leinwand, Floßholz, für von den Freien 
und Beutnern gelieferten Honig und Wachs. Für die Küche mußten 
Weißkraut, Ochsenrümpfe, Hasel- und Birkhühner, Rindfleisch, Lasen, 
lebende Schweine, Gänse, Rehe, Rebhühner, Zwiebeln und deutsche Rüben 
angeschafft werden. Dazu Llnschlitt und Hopfen fürs Brauhaus. Stahl 
und Eisen wurden ebenfalls gekauft. Außer dem Back- und Brauhaus 
und dem Keller erforderte auch der Hof vor dem Schloß und der zu 
Gusken besondere Ausgaben. Daneben finden sich Ausgabenposten wie 
z. B. für 15 Buch Papier zu Registern, „Vhor kupfferwasser, galles und 
gumy zu d inten", „den beuthnern, die den jungen ellenth auf den sehe 
gefangen" u. a.

Zeigt diese kurze Aufzählung schon, ein wie reges wirtschaftliches Leben 
sich im Amte abspielte, wie herzogliche Beamte und Amtsuntertanen auf 
Gedeih und Verderb zusammengehörten und voneinander abhängig waren, 
so zeigt sich das noch mehr, wenn wir die einzelnen Orte betrachten, mit denen 
reger Handelsverkehr herrschte: Naturgemäß war der Verkehr in die Landes­
hauptstadt am lebhaftesten: Honig, Pech, Wachs, Fleisch, Kapaunen, 
Butter, Aale und Wiltpret wurden nach Königsberg befördert, Salz 
und Flößholz kamen von da. Auch mit dem benachbarten Rhein herrschten 
engste Beziehungen. Nicht uninteressant ist die Mittlerstellung Iohannis-

7«) Ostf. 4649. Vgl. auch L. S ch w e i ch l e r, Das Domänenwesen unter Äerzog Albrecht 
in Preußen (1525—1568). Mitt. d. Lit. Ges. Masovia 17 (Lötzen 1912) S. 74ff. und besonders 
S. 99 und 114.

n») Ostf. 208s, 18 ff.
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burgs nach dem polnischen Masovien hin; besonders mit den Grenzstädten 
Lomrn und Wonsosz („Wagenschoß" genannt) bestand ein reger Waren­
austausch. Aus Lomra wurden z. B. Ochsenrümpfe, lebende Schweine, Eisen 
und Kessel, aber auch Anschlitt, Licht, Kraut und Garn eingeführt.

Sind also die Handelsbeziehungen mit Masovien auch noch rege, so 
werden Zuzügler aus dem polnischen Masovien immer seltener. Die Refor­
mation hatte auch Masuren ergriffen und gestaltete in der Folge dieses 
Gebiet zum Zufluchtsort für ihres Glaubens wegen bedrängte protestantische 
Masovier. Dagegen mieden die katholisch gebliebenen Masovier das luthe­
rische Masuren und nichts hat die völlige Loslösung der Masuren von ihren 
Verwandten jenseits der Grenze so beschleunigt wie ihr Luthertum und 
das Hand in Hand damit rasch fortschreitende Deutschtum. Stammten 
anfangs die Prediger noch meist aus polnischen Gebietsteilen^), so änderte 
sich das seit der Reformation, indem immer mehr Söhne des eigenen Landes, 
aus Masuren, den übrigen Teilen Preußens wie auch aus dem Westen des 
deutschen Mutterlandes die Pfarren besetzten.

Bei der Besiedlung handelte es sich nunmehr fast durchweg um 
Binnensiedlung und Binnen wanderun g^), wie z. B. die er­
wähnte Amtsrechnung des Jahres 1540 deutlich zeigt. Fortzug ins Innere 
Preußens, Tod, größere Kinderzahl, machten dauernd Besitzveränderungen 
notwendig, so daß jetzt wie auch schon früher durch Teilungen größerer 
Dörfer, auf „Äbermaß"land und auf wüsten, d. h. unbesetzten Hufen mehrere 
kleinere entstehen. Zu Herzog Albrechts Zeiten erhielten 1538 die Freidörfer 
Klein-Ro si nsko (in dem 1540 schon 4 Freie als wohnhaft aufgeführt 
werden)^), das Rosinsko benachbarte Bzurren (1540: 2 Freie und 
4 Gärtner), und Niedzwedzen (^- Reinersdorf, südlich von Iohannis- 
burg an dem Pissek; 1540: 5 Freie) ihre Handfesten. 1539 wurde das nörd­
lich von Zohannisburg gelegene Freidorf Ieglinnen (1540: 4 Freie) und 
1549 auf ebenfalls bisher unerschlofsenen Gebiete Andreaswalde (Kost- 
nowen), das nachmals der unitarischen Gemeinde gehörte^), angelegt. 1555 
folgte das zwischen dem Kessel- und Bialolafker See gelegene Klein -Kessel 
als adliges Gut. 1557 erhielten Pulpanken (1789 „ein unbebauter 
kölmischer Ort")^), 1563 Dombrowken (Ksp. Drygallen), 1565 das 
adlige Gut Borken, das auf ehemals Gutter Gebiet entstanden, nebst 
dem adligen Gute Symken der im Zohannisburgschen als Prediger wie 
Gutsbesitzer und herzogliche Beamte gleich bedeutenden Familie von Blum- 
stein gehörte^"), ihre Handfesten. Lagen diese Güter und Freidörfer — bis 
auf Zeglinnen — im bisher besiedelten Gebiet, so befindet sich der Schlaga- 
krug, den der Krüger von Koslowen Andreas Schlaga 1561 erhielt, im 
äußersten Norden des Amtes, am Rande des Grondowker Forstes. Der 
Siedlungsraum wird eng, die Blicke schweifen über das gesamte dem Zo-

8g Gollub, Masuren a. a. O. S. 287.
8g Vgl. ToePPen a. a. O. S. 182. Vgl. Anm. 72.
8») Laut Ostf. 911a Nr. 12.
8«) Vgl. Goldbeck (Topographie Ostpreußens) l S. 40. Siehe auch unten Anm. 114.
8s) Nach Goldbeck a. a. O. S. 126.
8«) Vgl. K. A. M a c z k o w s k i: Urkunden über die Güter Borken und Shmken (Mitt. d. 

Lit. Ges. Masovia 4 (Ldtzen 1898) S. 71 fs.
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hannisburger AmLshauptmann unterstellte Gebiet. 1563 erfolgte daher erst­
malig ein energischer Vorstoß in die Wildnis westlich von Iohannisburg: 
dem herzoglichen Schützen und Wildnisbereiter im Amt Iohannisburg, 
Abraham Batorschen, werden etwas über 4 Äufen zu Sowirog (am 
Nieder-See) zu kölmischem Rechte zins- und scharwerksfrei verliehen, wofür 
er nach wie vor mit Schießen, Bereiten der Wildnis und jeglicher sonstiger 
Aufsicht dienen sollte^).

Anker Herzog Albrechts Nachfolgern verändert sich das Siedlungsbild 
des Amtes nur in unwesentlichen Zügen. Neue Ortschaften entstehen nichts. 
— Den Bestand an Ortschaften um 1600 vergegenwärtigt uns die von 
Kßtrzynski seinem Werke über die Bevölkerung Masurens beigegebene Karte. 
Auch die folgenden Jahre bringen geringe Veränderungen. 1611 entsteht 
westlich von Iohannisburg der Wohnplatz Wonglick (5 Hufen und einen 
Ort zum Wohnhaus innehaltend), den der Wildnisbereiter Balzer Ebert 
erhielt. 1612 werden etwas über 5 Hufen im nahe bei Iohannisburg ge­
legenen Maldaneyen angewiesen. Das sind, im Vergleich zu früher, 
nur dürftige Ansätze einer Siedlungspolitik, die unter Kurfürst Georg 
Wilhelm ganz aufhören; aus seinen 20 Regierungsjahren sind nur ver­
einzelte Bestätigungen von Besitzübertragungen zu erwähnen.

Anders gestaltete sich das Bild jedoch unter der für die Stammlande so 
bedeutsamen Regierung seines Sohnes Friedrich Wilhelm, des 
Großen Kurfürsten. Zu seiner Zeit erhielt 1645 Iohannisburg das 
Stadtrecht""), eine verheißungsvolle Entwicklung brach auch für diese Stadt 
an. 1650 entstand durch Absonderung von Sokollen bei Kumilsko das 
15 Hufen umfassende magdeburgische Gut Dlugikont (^ Klarheim)""). 
Die günstige Entwicklung des Amtes wurde jäh durch die Tatareneinfälle 
des Jahres 1656 und 1657 unterbrochen^). Allein gegen ein Viertel der 
Gesamtbevölkerung, 2177 Personen (davon 871 Männer und 1306 Frauen) 
wurden damals auf Nimmerwiedersehen verschleppt"'). Das sind zusammen 
mit den furchtbaren Verwüstungen Wunden, die nur jahrzehntelange mühe­
volle Arbeit zu schließen vermochte.

In den Zustand des Amtes kurz nach dem Einfall führt uns die von 
Josef Naronski gezeichnete Karte des Amtes Iohannisburg, das einzige 
ältere genauere Kartenbild des Gebietes""). Wir sehen da unsere bisherigen 
Ausführungen bestätigt: dichter Forst bedeckt die Gegend westlich von Zo-

87) Ostf. 12 844, 359.
88) Vgl. die Kirchenvisitation des Jahres 1579 im Amte Iohannisburg (Ostf. 1283, 253 ff.).
8») Vgl. G. Conrad: Die Verschreibung über die Erhebung des Fleckens Iohannisburg 

zur Stadt v. I. 1645. (Mitt. d. Lit. Ges. Masovia 5 (1899) 153 ff. Ferner: G. C. P i s a n s k i: 
Lollectsnea zur Beschreibung der Stadt Iohannisburg in Preußen (Mitt. d. Lit. Ges. Masovia 8 
(Lötzen 1902), 59 ff.

»o) Vgl. L. L. Loffmann, Die Geschichte des Rittergutes Dlugikont (Mitt. d. Lit. Gei. 
Masovia 19 (Lötzen 1914) S. 87 ff.

«i) Vgl. G. C. Pifanski, Nachrichten von dem i. 1. 1656 geschehenen Einfall der Tar- 
taren in Preußen (Mitt. d. Lit. Ges. Masovia 7 (Lötzen 1901) S. 85 ff. Ferner: ebenda 6 (Lötzen 
1900) S. 10ff.: Beiträge zur Geschichte des II. schwedisch-polnischen Krieges (1655—1660) und der 
Tartareneinfälle in Preußen (1656 und 1657).

82) Vgl. N. Seeberg-Elverfeldt: Der Tatareneinfall in das Amt Iohannisburg 
im Oktober 1656 (erscheint in: Mitt. Ver. f. Gesch. v. Ost- u. Westpreußen, Ig. 8 (1934) Nr. 4.

«8) Staatsarchiv Königsberg, Kartensammlung L 380.

56



hannisburg, Sumpf zieht sich an dem Pissek hin, geringer ist der Wald­
bestand der Landschaft östlich des Pissek. Kirchspielsgrenzen, Mühlen sind 
eingezeichnet, adlige, freie und Zinsdörfer unterschieden. Bei den meisten ist 
die Lufenzahl mitangegeben. 1663") war das Verhältnis der adligen Lufen 
zu den der Bauern und Freien:

Iohannisburg Sehesten Rhein Lyck
adlige 1174 L. 15 M. 1189 L. 15 M. 159 L. 264L.29M. 
Freie 2542 „ 23 „ 567 „ 29 „ 1134 „ 1304 „ 9^2 M.
Bauern 551 „ 25 „ 1216 „ 6 „ 2218 „ 22 M. 1577 „________

4269 Ä. 3M. 2973 Ä. 20 M. 3511Ä.22M 3151 L. 26 M.

Iohannisburg stand also bezüglich der adligen wie freien Äufenzahl mit 
an erster Stelle unter den masurischen Ämtern; demgegenüber ist die Zahl der 
Bauernhufen geringfügig, was sich auch ohne weiteres aus der geringen Zahl 
der Zinsdörfer (7) ergibt. Auch die adligen Güter, deren es nur wenige 
gab"), spielen im Verhältnis zu den Freidörfern keine erhebliche Rolle. 
Immerhin hatte der Landesherr an den ungeheuren Forsten noch einen 
unerschöpflichen Rückhalt. Durch die endgültig begonnene Erschließung der 
„Wildnis" hat sich der Große Kurfürst ein bleibendes Verdienst erworben. 
Äier entstanden die zahlreichen, im Amte Iohannisburg erst seit 1679 
nachweisbaren Schatullsiedlungen zu kölmischen Rechten ).

Es ist bekannt, daß als erster Markgraf Georg Friedrich daran ge­
gangen ist, sich eigne, der ständischen Kassenverwaltung nicht unterworfene 
Einnahmen zu verschaffen. Dazu eigneten sich in besonderem Maße die seit 
se den Landesherren vorbehaltenen Forsten. Die „Berahmungen ge­
nannten Verschreibungen stellte nun nicht mehr der Landesherr, sondern in 
dessen Namen der Oberforstmeister aus; die Einkünfte flössen direkt der kur- 
fürstlichen „Schatulle" zu. Erst seit 1714") waren die Schatullgüter - 
Schatullkölmer überwiegen — den Domänenämtern unterstellt. Doch handelte 
es sich im Iohannisburgschen durchweg um an Lufenzahl äußerst gering­
fügige Besitzungen. 13 Lufen 24 Morgen Linterpogobien) sind eine 
Ausnahme. Von den Schatullgütern ist seiner Berahmung nach Kursoren 
das älteste. 1679 und erneut 1694 und 1699 wurde die Berahmung über 
3 Lufen 10 Morgen zu kölmischem Rechte nebst einer Mühle (die damals 
wüst lag, aber schon um 1659 als Eisenhammermühle angelegt war) sowie 
einem Kruge von den Oberforstmeistern Fr. W. von Oppen und A. v. Kreytzen 
ausgestellt und vom Landesherrn bestätigt"). Aber erst unter König Fried­
rich!. setzte die eigentliche Vergabung von Forstgebiet zu Schatullgutern 
ein, für die sein Vorgänger die Vorbedingungen geschaffen hatte. Die

Lt. A. H orn a. a. O. S. 260. . .
Val. Mülverstedt: Die Vasallentabellen und -Register der Hauptämter in Masuren. 

— Iur Geschichte masurischer Ortschaften. II. 3. Hauptamt Johannisnurg. In: Mitt. d. Lit. Ges. 
Masovia (Lätzen 1907) S. 11 ff. und besonders S. 13. Borken, Kl. Kessel, Andreaswalde, 
Kalischken, Wlosten, Dlottowen, Dlugikont, Symken und Rakowen.

Die Schatullgüter behandelt ausführlich Stein a. a. O. l. S. 162 ff. und G v l d b e ü 
a. a. O. S. 64. Vgl. auch Toeppen a. a. O. S. 277 f.

0^4698," ^ Ostf-12 844, 323 ff. Im Ostf. 12 844 finden sich die Berahmungen bis 1713. 

57



Schatullrechnung von 1723"°) nennt uns von 22 Schatullgütern (Breiten­
heide, Kreuzofen, Kurwien, Dietrichswalde, Gr. Wiartel (— Zeschkowen), 
„Bey Ieglinnen", Karpa, Kowallik, Lippa, Mühle Klein-Paasken, Vorder-, 
Mittel- und Linterpogobien, Przyroscheln (^ Walddorf), Rakowen, Schaft, 
Snvpken, Sdunowen, Turoscheln, Wilkilaß, Wollisko und Wnenta), die 
zusammen 114 Lufen 249 Ruten groß waren, an

1. beständigen Zinsgefällen.................................... 393 Rtlr. 25 Gr.
2. unbeständige Schatullgefälle (Schutzgeld von den

Landwerkern, Losgängern und Instleuten) .... 4 „ 60 „
3. Kopfakzise............................................................................83 „ 15 „
4. Tranksteuer..................................   5 „ 30 „
5. Bienenzins für insgesamt 61 Bienenstöcke in 10 Ort­

schaften zu je 15 Groschen.............................  - 10 „ 15 „

496 Rtlr. 55 Gr.
6. Dazu kamen aus den beiden Beritten Iohannisburg

und Drygallen an stehenden Forstgefällen .... 91 Rtlr. 59 Gr.
7. Llnstete Forstgefälle............................................................129 „ 51 „
8. Für Lolz und Wildniswaren..............................  . 890 „ 58 „

Insgesamt: 1608 Rtlr. 43 Gr.

Die Arbeit seines Vaters setzte auch Friedrich Wilhelm I. fort. Ihm 
verdankt Turofcheln (1718) im südlichen Teil der Iohannisburger Leide 
seine Entstehung. Zu seiner Zeit erhielt das stark angewachsene Bialla 
Stadtrecht 1722)'°"). Wie sein Vater, so hatte auch er mit den verheerenden 
Wirkungen der großen Pest von 1710'°') zu kämpfen. Gegen rund 
15 000 Toten in ganz Ostpreußen im Durchschnitt der früheren Jahre starken 
1709/10 weit über 230000 Personen, d. h. ein reichliches Drittel der Gesamt- 
bevölkerung'"-)! Auch im Amte Iohannisburg starken allein im Jahre 1710 
4512'°°) oder nach einer anderen Berechnung 4659'°^) Menschen. Das mag 
ein Drittel der gesamten Einwohnerschaft des Amtes gewesen sein. Ganze 
Dörfer lagen damals wie ausgestorben da, und es bedurfte jahrzehntelanger 
planvoller Arbeit, um alle wüsten Lufen erneut zu besetzen. Dieser Zeit der 
Neuordnung und des Wiederaufbaus verdanken wir eine übersichtliche Be­
standsaufnahme des ganzen Amtes'°P Seen, Flüsse, Teiche, Forsten, Krüge 
und Mühlen, die einzelnen Güter und Dörfer werden mit ihrem Landbesitz 
aufgeführt, der Zustand desselben geschildert. Wir erfahren, daß das Vor­
werk Lof Drygallen 1671 aus 14 wüsten und öden Bauernerben (ins­
gesamt 21 Lufen) und aus 29 Lufen des wüsten Bauerndorfes Dombrowken 
entstanden war. Drygallen, Belzonzen, Bialla, Kumilsko und Lisken hatten

s») Ostf. 4698. Zusammengestellt vom Amtmann Gottfried Reinke.
ivo) ToePPen a. a. O. S. 310 ff.

Vgl. S a h m a. a. S. S. 96 ff. und 160 ff.; O. Barkowski. Die Besiedlung des 
Hauptamtes Insterburg— II (Prussia 30,1; Königsberg 1933) S. 92.

E) Sahm a. a. O. S. 148.
ios) Sahm a. a. S. S. 161. Vgl. auch die dort S. 162 f. für die einzelnen Ortschaften an­

gegebenen Zahlen.
10«) Sahm a. a. O. S. 150.
io.->) Erhalten im Ostf. 208s. Aus den Jahren 1717/18 stammend. 
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dazu zu scharwerken""), während Sdorren, Gr. Kessel und Babrosten zum 
Vorwerk Lupken (von dem allein 8 Äufen „mehrentlich in fliegendem 
Sande" bestanden) scharwerken mußten^). Im ganzen Amte gab es damals 
2 Wildnisbereiter (zu Zohannisburg und zu Drygallen) sowie 32 Warten. 
Diese Beritte lieferten Eichen, Fichten, Rotwild, Elen, Rehe, Äasen^). In 
Drygallen gab es eine Ziegelscheune, einen Kalkofen bei Zohannisburg, 2 Eis­
gruben beim Schloß und bei BrowarnE"").

Einen vorzüglichen Einblick in die Ertragfähigkeit des Amtes vor und 
nach der großen Pest gewährt die Aufstellung über die Einkünfte aus Lufen- 
schoß-, Kopf-Akzise und Tranksteuer, halbem Kopfschoß, Lorn- und Klauen- 
schoß und allen ordinären Schößen. Als Beispiel führen wir die 2609 köl- 
mischen und freien magdeburgischen Äufen des Amtes an, die 127 Ritter­
dienste zu stellen hatten"").

Jahre Volle Lufenzahl Zu verschossende Äufen Summa des 
Ertrages

1700 2609 Lufen 1977 Äufen 4305 Rtlr.
1705 2036 „ 5790 „
1706 2033 „ 5839 „
1707 1998 „ 6026 „
1708 1997 „ 7006 „
1709 2002 „ 5571 „
1710 2002 „ 4264 „
1711 2004 „ 2504 „
1712 2004 „ 3791 „
1713 2005 „ 4800 „
1715 2008 „ 4267 „

Besonders deutlich werden die Folgen der Pest am Ertrag des Lufen- 
schoßes der Kölmer in den Jahren 1710 und 1711 ersichtlich: 889 Rtlrn. 
(1710) stehen 1711 nur noch 222 Rtlr. gegenüber! Der Adel zahlte 18 (!) 
statt 79 Rtlr., die Bauern gar nur 4 an Stelle der im Vorjahr gezahlten 
34 Rtlr. — Eine andere, leider nicht über 1710 hinausgeführte Statistik^) 
zeigt uns die durch alle Jahre hindurch ziemlich gleichbleibende Zahl der 
wüsten, unbebauten Äufen. Während solche beim Adel überhaupt nicht zu 
finden waren, lagen bei den Kölmern, magdeburgischen Freien und den

1»«) Ostf. 208s, 14 ff.
il»7) Ostf. 208s, 8 sf.
108) Ostf. 208s, 51 ff. Vgl. auch E. Grjgoleit, Wald und Heide im Amte Zohannisburg 

(L.-Gl. 1SZ2 Rr. 5).
10«) Ostf. 208s, 53.
Ho) Lt. Lufenschoßprotokoll Zohannisburg Nr. 1 („Spezialtabelle von den Kontributions- 

gefällen de anno 1700 bis 1715 inclusive von Adel, Kölmer und Bauern..." In unserem Bei­
spiel beschränken wir uns auf die kölmischen und magdeburgischen Freien, da die Bauern und 
der Adel, wie wir sahen, den Freien an Bedeutung nachstanden. 239 adligen und 
427 Bauernhufen standen die nacherwähnten 2609 kölmischen und magdeburgischen Lufen 
der Freien gegenüber. — In der Tabelle sind Morgen- und Rutenzahlen sowie Groschen und 
Pfennige fortgelafsen.
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Bauern in den Jahren 1701 1705 1707 1709 1710
Kölmer und Freie 163 140 138 135 108 Hufen
Bauern 216 207 203 207 164

379 347 341 342 272 Hufen
wüst.

Die SchaLullsiedlungen hören auch zu Friedrich des Großen 
Zeit nicht auf. Es entstehen die Schatulldörfer Wondollek (1749; 
kölmische Wassermühle), 1764 Bärenwinkel, 1775 Erdmannen, 
Heydick, Klein -Weyßuhnen, 1782 Malilaß bei Turowen. Bis 
zur Auflösung des Amtes (1818) reißt die Kette der Neusiedlungen auf 
bisher unbewohntem Gebiet neben der natürlichen Vergrößerung oder Ver­
kleinerung von Ortschaften durch Abtrennung oder Hinzufügen von einzelnen 
Gebietsteilen nicht ab""). Die beginnende Industrialisierung, das Anwachsen 
der beiden Städte des Amtes, die verbesserten Verkehrsverhältnisse bewirkten 
eine stärkere Bevölkerungswanderung; die Minderung der Säuglings­
sterblichkeit ließ die Bevölkerungszahl rasch anwachsen, so daß sich immer 
erneute Gründungen und Landvergabungen erforderlich erwiesen. So ent­
standen bis zur völligen Umwandlung des Amtes in den heutigen Kreis noch 
folgende Ortschaften in der Iohannisburger Leide: um 1802 Gnaden- 
feld , 1803 Alt- und Neu-A ßanni sowie Zymna (-- Kaltenfließ), 1803/04 
Blumenthal und Karwik,vor 1811 Lenriettenthal. Weitere 
Siedlungen folgten dann""), so daß die moderne Siedlung unserer Tage auf 
eine fast ununterbrochene, wenn auch naturgemäß in ihrer Stärke nicht stets 
gleiche, Vergangenheit blicken kann.

Fassen wir das Ergebnis unserer Untersuchung zusammen: geringfügig 
sind unsere Nachrichten über Geschichte und Bewohner des Amtes Iohannis- 
burg vor der Besitzergreifung durch den Orden. Vorgeschichtliche Funde, 
Ortsnamen, ein Burgwall bei Bialla — hier ist nächst Kumilsko eine der 
ältesten menschlichen Niederlassungen anzunehmen — weisen auf frühere Be­
wohner hin, die jedoch das weite Wald- und seenreiche Gebiet nur spärlich 
bevölkerten. Im 14. Jahrhundert setzte der Deutsche Orden seine erste 
Burg (Johannisburg) in diese „Wildnis", im 15. Jahrhundert begann er 
mit der planmäßigen Kolonisation, die sich zuerst für mehrere Jahrhunderte 
ausschließlich auf das Gebiet östlich des Pissek erstreckte. 1424 wird dieser 
Raum erstmalig von Ordensbeamten in näheren Augenschein genommen, 
1428 setzten die Gründungsurkunden für die Dörfer ein. Bis auf wenige 
Zinsdörfer handelt es sich ausschließlich um Freidörfer, bis 1445 nur zu 
kölmischem Recht. 1445 entsteht das erste Dorf zu magdeburgi- 
schem Rechte (Gentken). Waren erstere in männlicher wie weiblicher Linie 
vererblich, dazu von Scharwerk, Vorspann, Postfuhren frei und nur zu 
Kriegsdiensten verpflichtet, so schuf sich der Orden in den Gütern und Dörfern

m) Vgl. I. S e m b r i tz k i: Die topographischen Veränderungen in den sieben masurischen 
Kreisen des Regierungsbezirkes Gumbinnen während des neunzehnten Jahrhunderts. (Mut. 
d. Lit. Ges. Masovia 10 (Lötzen 1904) S. 10 ff. u. besonders S. 48 ff. Kreis Johannisburg.

"2) Vgl. die Prästationstabellen des Kreises Johannisburg. Zu nennen wären: 1820 Ußea, 
1821 Zielvnigrund, Grodza, 1823 Piskorzken, 1824 Eichenwalde, um 1824 auch Iannin, 1825 Za- 
blonken, 1827 Dziadken, 1831 Lirschtal.
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zu magdeburgischem Rechte einen leichter in seine Land zurückfallenden und 
daher für Belohnungen, Verpfändungen, Entschädigungen jederzeit ver­
fügbaren Besitz, da diese anfänglich nicht auf die Töchter vererbt werden 
durften. — Eine zweite Welle der Besiedlung setzte in den 70er Jahren nach 
dem 13jährigen Kriege ein. Da der deutsche Bauer in durch die Zeitereignisse 
erklärlicher geringerer Zahl einwanderte, erfolgte der Zuzug von polnischen 
Masoviern aus den Grenzgebieten, die vom kulturell und geistig führenden 
deutschen Element, in stärkerem Maße erst seit der Reformation, in 
unaufhörlichem Zuge eingedeutscht wurden. Denn die größeren Grundbesitzer, 
der Adel, vielfach die Geistlichkeit, vor allem die Mehrzahl der Beamten 
des Ordens"^) und der späteren Landesherren waren Deutsche. Deutsches 
Wesen und deutsche Kultur gaben dem Lande das Gepräge.

Die Reformation scheidet die dies- und jenseits der jahrhunderte- 
alten und seit je feststehenden Grenze lebenden Bewohner. Luthertum und 
Katholizismus, masurisches Deutschtum und masovisches Polentum stehen 
sich gegenüber, der evangelische Glaube und die höhere Kultur der Llmwelt 
sind starke Bindemittel mit dem deutschen Mutterlande der Reformation.

Mit Äerzog Albrecht hört der Zuzug von Polen zwar noch nicht 
völlig auf"^) — dieses ist erst eine Erscheinung des 17. Jahrhunderts, ja noch 
späterer Zeiten, als der Volkstumsgedanke Gestalt erhielt —, es setzt aber 
eine lebhafte Binnenkolonisation ein. Erstmalig erfolgten auch 
Vorstöße in die westlich Iohannisburg gelegenen gewaltigen Forsten; Beut- 
ner, Warten, Teerbrenner waren bisher die einzigen Bewohner dieser 
Gegenden gewesen. — Das 17. Jahrhundert brächte neben einer anfangs 
schwächeren Siedlungstätigkeit den verheerenden Tatareneinfall, 
dessen Folgen, in manchen Dörfern die Pestzeiten von 1588 und 1710 an 
Menschenverlust übertreffend, noch lange spürbar waren. Erst der Große 
Kurfürst, zu dessen Zeit sich aus Polen vertriebene Sozinianer in mehreren 
Dörfern niederließerL"), ist, seit etwa 1679, an die planmäßige Erschließung 
und Besiedlung der „Wildnis" gegangen, indem er dort mit der Anlage 
der für die landesherrlichen Einkünfte wertvollen Schatullsiedlungen 
begann. Diese Tätigkeit setzten besonders seine unmittelbaren Nachfolger fort.

Was das Volkstum der Bewohner des Amtes Iohannisburg be­
trifft, so muß als eindeutiges Ergebnis der Llntersuchung festgeftellt werden, 
daß die KolonisaLion des Amtes allein eine Großtat desDeutschen 
Ritterordens ist. Ähnlich wie in anderen masurischen Ämtern ist die zum 
nicht geringen Teil polnische Siedlermasse aber erst gegen Ende der Ordens- 

ii2z) So z. B. neben der Besatzung des Schlosses auch die meisten der Amtmänner, Amts- 
schreiber, Kämmerer, Köche, Bäcker, Wildschützen und Jäger, Schmiede und nicht wenige auch 
des niederen Personals. Vgl. I. Zach au, Die Einwohnerschaft des Dorfes Drygallen um 
1740 (Altpreuß. Geschlechterkunde. 7. Ig. L. 2/3) S. 63 Anm. 9.

113) Einzigartig steht Lerzog Albrechts Entscheid betr. das Gut Borken, im Amte Lyck, vom 
24. Mai 1566 da. Der Besitzer desselben, Gregor Langheim, darf zwecks Ankauf der Lälfte 
dieses Gutes von seinen Vettern, einige wüste Lufen „andern unsern Antterthanen und keinem 
Masuren verkauffen" „fürnemblich weyl sie gesonnen, solches an Masuren, an die wir solch 
gutt keineswegs gelangen zulassen gestatten wollen" zu verkaufen. (Ostf. 229, 223. Vgl. auch 
Döhring a. a. O. S. 107 f.

i") Vgl. G. C. Pisanski, Lollectanea a. a. O. S. 76 u. E. Lartmann, Die Sekte 
der Sozinianer im Kreise Iohannisburg (L. - Gl. 1931 Nr. 2) u. ebda 1929 Nr. 10: M. I e - 
Lramzik, Arianer im Kreise Iohannisburg.
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zeit emgewandert, um auch hier Nutznießer und Erben deutscher kultureller 
Arbeit zu werden*"). Ebenso wie auf dem flachen Lande"«) das deutsche 
Element zahlenmäßig durch das masovische, sind auch die deutschen Orts­
bezeichnungen durch polnische in den Hintergrund gedrängt worden*"). Da 
vergleichende Volkstumsaufstellungen für die behandelte Zeit naturgemäß 
nicht vorhanden sind, ist es eine große Fehlerquelle, der auch Kßtrzyüski^) 
zum Opfer gefallen ist, allein auf Grund von vielfach verderbt überlieferten 
Vor- und Zunamen auf das Volkstum der Träger zu schließen*").

Llnaufhaltsam, aber stetig, macht die Eindeutschung der gesamten Be­
völkerung Fortschritte, Kirche und Schule**^), und in neuester Zeit, wie mit 
Recht betont wurde""), die modernen Verkehrsmittel, der Rundfunk und die 
dadurch dem abgeschlossenen masurischen Dorf nahegebrachte größere deutsche 
Stadt haben das Ergebnis von 1920 zuwege gebracht, das von polnischer 
Seite als für Polen „einfach niederschmetternd und beschämend", ja als 
„lOO^oiger Reinfall" gekennzeichnet worden ist"*). Daß das Ergebnis kein 
zufälliges ist, haben unsere Ausführungen gezeigt. Über 500 Jahre deutscher 
kultureller Leistungen in einem Gebiet, das nie Polen gehört hat, stehen 
unbegründeten Ansprüchen entgegen. Diese Kulturgemeinschaft hat auch 
den Masuren zum nicht zu missenden Bestandteil des deutschen Volkes, zum 
Grenzlanddeutschen schlechthin, geformt, ebenso wie er sich auch stets als 
Preuße gefühlt hat.

11S) Vgl. F. Gause, Polnische Einwanderung in die Komturei Osterode nach dem 
2. Thorner Frieden (1466). Ein Beitrag zu der Frage nach der Herkunft der Masuren. Zu: 
Altpreußische Forschungen, Lest 2 (Königsberg 1924), S. 25 sf. und besonders S. 40. Vgl. auch 
Saborowski a. a. O. S. 176, wo noch das preußische Element in älterer Zeit berücksichtigt 
werden mußte.

ii6) Die ganz anders gelagerten Verhältnisse in den beiden Städten Johannisburg und 
Bialla, wo das Deutschtum von Anfang an stärker war, konnten im Rahmen vorliegender 
Untersuchung nicht in Betracht gezogen werden.

117) Vgl. R. Seeberg-Elverfeldt, Deutsche Ortsnamen Masurens (L.-Gl. 1833 
Rr. 4.) Vgl. auch R. K ö tz s ch k e s Ausführungen über die Orts- und Flurnamen in .Der 
ostdeutsche Volksboden" hrsg. v. W. Bolz, Leipzig-Breslau 1926 S. 174 sowie Döhring 
a. a. O. S. 104ff.

118) K? trzynski a. a. O. S. 446. Hier behauptet der Verf. auf Grund der Namen, daß 
das Amt Johannisburg „von Anfang an" dicht mit Polen bevölkert war, während die 
wenigen Deutschen gar nicht in Betracht gezogen werden könnten. Für K. waren eben alle 
mit irgendwie polnisch anklingenden Namen bezeichnete Personen Polen. Vor allem hat er 
auf das genauere Studium der ältesten Handfesten verzichtet, in denen doch gerade die Menschen­
leere der „Wildnis" (im weitesten Sinne, also des ganzen Amtes) zum Ausdruck kommt.

11«) Ähnlich habe ich es für ein anderes Grenzgebiet deutscher Kultur, für die Stadt Dorpat 
in einer demnächst erscheinenden Untersuchung nachgewiesen, daß es selbst im 17. Jahrhundert 
völlig unmöglich ist, allein auf Grund des Namens die einzelnen Träger derselben einem 
bestimmten Volkstum (Deutscher, Este, Russe, Pole, Lette) zuzuweisen. Hier helfen Kirchen- 
rechnungen, Zunft- und Gewerksrollen u. ä., die fürs Land meist in Fortfall kommen.

n»s) Für Einzelheiten der preußischen Kulturpolitik in Masuren vgl. I. Brehm, Ent­
wicklung der evangelischen Volksschule in Masuren (Bialla 1914).

wo) Gollub, Die Masuren a. a. O. S. 305.
121) So in einem anonymen Artikel im „Dziennik Bydgoski" Nr. 293 vorn 21.12. 1933. Der 

Verfasser weist hier nach, daß Masuren bis 1920 für Polen „terra incoxnita" war und daß 
die Masuren, von denen man annahm, daß sie zu 70-80^- Polen wären, sich als 100Mge 
Preußen erwiesen hätten.
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Die ersten 50 Jahre des Königsberger 
Provinzialschulkollegiums.

Von Martin Latrille.

I.

Die Vorgeschichte.

Fast immer ist eine anscheinend neue Erscheinung nicht etwas völlig 
Neues, sondern sie ist durch viele Fasern mit der Vergangenheit verknüpft. 
Dies gilt auch von den Provinzial-Schulkollegien (PSK.). Als sie 1825 be­
gründet wurden, waren sie der vorläufige Abschluß einer langen Entwicklung; 
sie waren die letzte Behörde, die der preußische Staat errichtete, um seinen 
Einfluß auf das Schulwesen, insbesondere auf die höheren Schulen, aber 
durch die Lehrerbildungsanstalten auch auf die Volksschulen, unmittelbar 
und nicht mittelbar durch die Kirche auszuüben. Deshalb ist es nötig, zuerst 
einen Blick auf die entferntere Vergangenheit zu werfen, und in großen 
Zügen die Vorgeschichte dieser Behörde darzulegen; auch hierbei sollen die 
ostpreußischen Verhältniße im Vordergrund stehen.

Früher war, wie überall, auch in Preußen das höhere Schulwesen der 
Hauptsache nach Angelegenheit der Kirche. Neben ihr waren vielfach die 
Städte, hier und da auch ständische Organisationen an der Erhaltung und 
Beaufsichtigung von Lehranstalten beteiligt. Z. B. erfreuten sich in Ost­
preußen die Fürsten- später Provinzialschulen zu Tilsit, Lyck und Saalfeld 
lange Zeit des Interesses der Stände. Der Staat nahm sich dieses Ver­
waltungszweiges zielbewußt eigentlich erst seit Friedrich Wilhelm I. an. Von 
weniger Wichtigem abgesehen, kommt für Ostpreußen das umfassende Ne- 
skript vom 25.10.1735 in Betracht: Kgl. erneute und erweiterte Verord­
nung, wie es in denen Lateinischen Schulen, bei der Universität, mit der 
Wahl der kectorum und ?rüceptorum an denen Schulen, im gleichen mit 
anderen zum Kirchen- und Schulwesen gehörigen Dingen im Königreich 
Preußen (d. h. hier „in Ostpreußen") zu halten*).

In diesem Reskript werden einmal die Mindestforderungen für die zur 
Aniversität zu entlassenden Schüler festgesetzt, die für alle ostpreußischen ge­
lehrten Schulen während des XVIII. Jahrhunderts von ausschlaggebender Be­
deutung gewesen sind, auf die hier aber nicht näher eingegangen werden kann. 
Vor allem aber werden Bestimmungen für die Wahl und Beaufsichtigung 
der Lehrer getroffen. Bei Erwählung aller Schulleute war zunächst das 
SonMum lickele (Zeugnis der Rechtgläubigkeit) seitens der In8pectorum 
8ckolae, der ?L8torum primuriorum oder der Erzpriester (der heutigen Su-

i) Akt. d. Staatsarchivs i. Königsberg, Etatsmin. gen. 42s.
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perintendenten) anzufordern. Damit man aber auch der Geschicklichkeit der 
zu bestellenden Schulleute versichert sein könnte, sollte jeder erwählte Rektor, 
Conrektor, Cantor usw. vor ausgefertigter Vokation zur Prüfung an die 
theologische Fakultät verwiesen werden und von derselben ein Zeugnis bei- 
zubringen schuldig sein. Weil aber der Kirche Gottes nimmermehr recht auf- 
zuhelfen sei, wenn nicht redliche und tüchtige Leute zu Predigtämtern bestellt 
würden, diese aber die Akademie nicht zu liefern vermag, wenn die jungen 
Leute in den lateinischen Schulen nicht recht präpariert und zubereitet werden, 
so sollten die Kon8i8toriu mit höchstem Ernste dahin sehen, daß insbesondere 
die ?räceptore8 dieser Schulen an ihren Schülern mit aller Applikation das 
Ihrige tun, auch allen Ili8pektoribu8 darin alle erforderliche ^88i8tence 
leisten, und wenn die ?rüceptore8 diesen nicht folgen, ohne Nachsehen gegen 
dieselbigen verfahren.

Hiernach waren die Konsistorien die eigentliche Aufsichtsbehörde für die 
höheren Schulen. Die oftpreußischen Konsistorien stammten bereits aus dem 
Jahre 1587; und zwar gab es zwei, das samländische in Königsberg und 
das pomesanische in Saalfeld. Nach der administrativen Trennung Li­
tauens von dem übrigen Ostpreußen (1734) wurde für jenes in Gumbinnen 
ein besonderes Kirchenkollegium errichtet, das dieselben Befugnisse hatte wie 
die beiden Konsistorien. Das Saalfelder Konsistorium und das litauische 
Kirchenkollegium bestanden nur bis 1751. Dann hob Friedrich der Große 
beide Behörden auf und verschmolz sie mit den Kriegs- und Domänen- 
kammern''). So blieb nur das Königsberger Konsistorium, und zwar als 
Provinzialbehörde, übrig.

Die Konsistorien ihrerseits unterstanden der Regierung, der aus der 
herzoglichen Zeit stammenden obersten Landesbehörde. Die Befugnisse dieser 
Regierung und des Königsberger Konsistoriums regelte Friedrich der Große 
durch die Instruktion vom 30.7.1774^). Nach ihr verblieben der Regierung, 
die von 1781 an die Bezeichnung Ostpreußisches Etatsministerium erhielt, 
unter anderem die geistlichen Angelegenheiten mit Inbegriff der die hohen 
und niederen Schulen, Erziehungs- und Anterrichtsanstalten angehenden 
Sachen.

Das Konsistorium, dessen Präsident immer ein Etatsminifter sein 
mußte, hatte hinfort nichts mehr mit den kxterni8 zu tun, für die die Re­
gierung und zum Teil auch die Kriegs- und Domänenkammern zuständig 
waren, sondern nur mit den Interni8. Es examinierte alle zu einem Pre­
digt- oder Schulamte votierten Kandidaten, bei den Stellen, die durch die 
Regierung vergeben wurden, berichtete es über die Eignung der Anwärter. 
Auch wurde ihm erneut die Aufsicht über Lehre, Leben und Wandel aller 
Kirchen- und Schulbedienten übertragen. Endlich hatte es in allen geist­
lichen und Schulsachen der Regierung, wenn solche das verlangte, Gutachten 
zu erstatten. Nach allem war das Konsistorium, wie das auch in § 6 der 
Sektion 5 ausdrücklich hervorgehoben wird, ein der Regierung zur Hilfe ge­
gebenes Kollegium, das nur von dem König, dem Etatsministerium in

2) Lorn, die Verwaltung Ostpreußens seit der Säkularisation S. 188/9.
3) diovum Lorpus Lonstit. Pruss.-Brandenb. Bd. V. Teil 3. S. 347 ff.
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Berlin und der Regierung Reskripte anzunehmen, auch nur an diese In­
stanzen zu berichten hatte.

Von den Schulen unterstanden dem Konsistorium nur die gelehrten*) 
und die Kirchenschulen, letztere, weil die Lehrer wegen des oft damit ver­
bundenen Kirchendienstes meist Litteruti (Studierte) waren. Das übrige 
Schulwesen wurde von der Spezial-Kirchen- und Schulkommission beauf­
sichtigt, die gleichfalls der Regierung unterstand und deren Vorsitz ebenfalls 
ein Mitglied dieser Behörde führte.

Aber das Gesagte galt nur von den evangelischen höheren Schulen Ost­
preußens. Für die katholischen Anstalten im Ermlande, in Westpreußen 
und im Netzedistrikt sorgte Friedrich der Große nach Erwerbung dieser 
Lande in anderer Weise, und zwar im Anschluß an die für die katholischen 
Schulen Schlesiens getroffene Regelung. Durch Verfügung vorn 1.6.1781°) 
wurde in Alt-Schottland, einem Kirchspiel bei Danzig, ein gemeinschaftliches 
Schulinstitut (In8tilutum litterurium) gebildet. Ihm unterstanden die Gym­
nasien in Graudenz, Marienburg, Konitz, Bromberg, Rößel und Deutsch- 
Krone, sowie die akademischen Gymnasien in Braunsberg und Alt-Schott­
land. An letzteren wurden auch theologische und philosophische Wissen­
schaften in dem Amfange getrieben, daß die Jünglinge, die sich dem geist­
lichen Stande widmen wollten, dort ihre Ausbildung beendigen konnten. An 
der Spitze der Verwaltung stand der Xouüjutor des Bischofs von Kulm als 
Protektor insituti Merarü; staatlicherseits wurde die Aufsicht durch die west- 
Preußische Regierung in Marienwerder ausgeübt.

Die reformierten Schulen endlich unterstanden dem Reformierten 
Kirchenkollegium in Berlin.

Ein durchgreifender Einfluß auf das innere Leben der Schulen war 
diesen Organisationen nicht beschieden. Das verhinderte einmal die Vielheit 
der Instanzen, die sich in ihren Befugnissen teilweise überschritten. Vor 
allem aber bestanden die einzelnen Behörden nicht aus hauptamtlichen Mit­
gliedern. Die mangelhafte Organisation geht aus einem etwas späteren Be­
richt der Spezial-Kirchen- und Schulkommission hervor, durch den sie die 
gerügte verzögerte Geschäftsführung mit folgenden Gründen zu entschuldigen 
suchteP Die Schulsachen hiesiger Provinz würden durch verschiedenen Kol­
legien bearbeitet, wodurch mancherlei Aufenthalt entstehe. Auch hätten sie 
keine eigene Kanzlei, nicht einmal einen gehörig besoldeten Registrator, und 
seien so schon durch den Mangel an geeigneten Subalternen bei den ohnehin 
nicht wenigen Geschäften an der Beschleunigung größerer Berichte behindert. 
Das Etatsministerium, durch das ja die Berichte nach Berlin gingen, fügte 
noch hinzu, daß jedes der beiden Kollegien (Spez.-Schulkommission und Kon­
sistorium) mit mäßig oder fast gar nicht besoldeten Arbeitern besetzt sei, die 
auch andere Ämter zu versehen hätten. So waren z. B. die geistlichen Mit­
glieder des Konsistoriums gleichzeitig Pastors primurü der großen Ge­
meinden Königsbergs und meist auch Professoren der theologischen Fakultät.

4) Eine Ausnahme machten das Friedrichskollegium und die Schule des Kgl. Waisenhauses 
in Königsberg. Sie unterstanden auch hinsichtlich der Interna unmittelbar der Regierung.

») Rabe, Samml. preuß. Gesetze u. Verordn. Bd. I, Abt. 6. S. 514.
«) Bericht v. 6. Xl. 18V0, Akt. d. Staatsar. Etatsministerium gen. 42a.
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Anker diesen Amständen konnte die Beaufsichtigung der höheren Schulen der 
ganzen Provinz durch das Konsistorium keine gründliche sein.

Eine Besserung war nur zu erhoffen, wenn der Schulverwaltung eine 
größere Selbständigkeit gegeben wurde. Den ersten Schritt dazu unternahm 
der bekannte Minister Friedrichs des Großen, v. Zedlitz. Nach dem Thron­
wechsel schlug er dem König die Errichtung einer diesem unmittelbar unter­
stehenden obersten Landesschulbehörde vor, damit nicht bei einem Minister­
wechsel die gemachten Erfahrungen immer wieder verlorengingen, sondern 
die erforderliche Kontinuität in die Verwaltung käme. Ein weiterer Grund 
war offenbar, die staatliche Schulverwaltung von den mannigfachen Hem­
mungen unabhängiger zu machen, denen sie durch kirchliche und provinzielle 
Behörden und allerlei Lxemptionen ausgesetzt warP

Der König schloß sich diesem Vorschläge an und errichtete unterm 
22.2.1787 „zu mehrerer Erweiterung und Verbesserung des gesamten Schul- 
und Erziehungswesens in Anseren Landen ein eigenes von Ans unmittelbar 
abhängendes Oberschulkollegium". (OSKP).

Durch die maßgebende Instruktion wurde dem OSK. die allgemeine 
Oberaufsicht über das gesamte Schulwesen übertragen. Es sollte darauf be­
dacht sein, sich von dem Zustande und dem Etat jeder Schule in allen Pro­
vinzen genau zu unterrichten. Zwar sollte den Privatrechten der adligen und 
anderen Schulkuratoren, den Magistraten und Konsistorien, welche das Vo- 
kationsrecht bisher gehabt, nicht im geringsten Eintrag geschehen. Doch dürfe 
künftig keine Kriegs- und Domänenkammer, kein Kgl. Amt, kein Magistrat 
oder sonstiger Patron einen Lehrer bestellen, der sich nicht durch ein Zeugnis 
des OSK. legitimieren könne. Die nötigen Prüfungen sollten entweder von 
dem OSK. selber oder von Beauftragten dieser Behörde abgehalten werden. 
Damit das OSK. seine Aufgabe auf die wirksamste Weise erfüllen könne, 
wurde ihm die Befugnis beigelegt, an alle Landesregierungen und Kon­
sistorien, auch an das Preußische Etatsministerium Reskripte und Befehle 
zu erlassen, weshalb es auch alle Verfügungen im Namen des Königs 26 
manäatum speciule und mit der Unterschrift des Ministers expedieren zu 
lassen hatte.

Das OSK. faßte seine Aufgabe in Ostpreußen mit aller Energie an, 
veranlaßte eine genaue Enquete über sämtliche Schulen, um auf Grund 
derselben seine Maßnahmen treffen zu können, ergänzte sie durch eine um­
fassende Revision, die es einem seiner erfahrensten Mitglieder, Meierotto, 
übertrug, und scheute sich auch nicht, im Einzelfalle kräftig durchzugreifcn. 
Ein solcher Fall betraf das Königsberger Friedrichskollegium. Dieses hatte 
innerlich und äußerlich seine frühere Blüte eingebüßt; die Schuld lag zum 
großen Teil an dem wenig geeigneten Oberinspektor. Als längere Ver­
handlungen nicht zum Ziele führten, erklärte das OSK. jenen pro k^merito 
und ernannte einen anderen. Das Etatsministerium, das den Berufenen 
nicht für geeignet hielt, erhob gegen die Ernennung Bedenken, wurde aber 
mit der Bemerkung abgefertigt: Wir sind versichert, daß der P.P. sich in

Paulsen, Geschichte d. gelehrt. Unterrichts Bd. 2 S. 92.
«) Die Errichtung wurde auch dem ostpr. Etatsministerium mitgeteilt. Die Akten befinden 

sich im St.-Archiv, Etatsmin. gen. 42a, 1787—1800.
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dem anvertrauten Amte um so mehr Mühe geben wird, weil ihm bis jetzt noch 
das Zutrauen des dortigen Etatsministeriums fehlt").

Es war selbstverständlich und auch schon in der Instruktion angedeutet, 
daß das OSK. nicht alle ihm übertragenen Geschäfte von Berlin aus er­
ledigen konnte, sondern daß es dazu der Unterstützung provinzieller Be­
hörden bedurfte. Demgemäß teilte es dem Etatsministerium unterm 4.3.1788 
mit, daß es sich entschlossen habe, bei jedem Konsistorium eine eigene Schul- 
kommission zu errichten, zu der außer einem oder ein paar Räten einige ge­
schickte Rektoren oder allenfalls ein Geistlicher von bekannter Geschicklichkeit 
in Schulsachen zugezogen werden könnten, die aus Trieb zum allgemeinen 
Besten die Prüfung der Schullehrer unentgeltlich zu übernehmen geneigt 
seien. Das Etatsministerium solle für diese Kommission Vorschläge machen. 
Dieses aber erwiderte in Übereinstimmung mit dem Konsistorium, für Ost­
preußen seien besondere Maßnahmen nicht nötig, da die 1735 getroffene Re­
gelung den beabsichtigten Zweck vollständig erfülle. And auch die theologische 
Fakultät verwandte sich dafür, daß ihr die Prüfung der Schullehrer nicht 
genommen werden möge. Die weiteren Verhandlungen, die außer den Prü­
fungen auch die Besetzung der Lehrerstellen betrafen, gingen hin und her. 
Schließlich sah das OSK. von der Errichtung einer besonderen Schulbehörde 
ab und übertrug am 14.10.1788 dem Konsistorium das Geschäft eines Schul- 
kollegiums für den Bezirk der Provinz. In dieser Eigenschaft eines Pro - 
vinzial-Schulkollegiums (hier dürfte diese Bezeichnung zum 
ersten Male für eine ostpreußische Behörde gebraucht sein) sollte es die Prü­
fungen sämtlicher Lehrer übernehmen und auch alle staatlichen Schul- und 
Küsterstellen besetzen; nur wenn deren Einkommen 60 Thl. erreichte, hatte 
es vorher die Approbation des OSK. nachzusuchen.

Diese Regelung entsprach den ostpreußsischen Verhältnissen in keiner 
Weise; denn sie ignorierte das Etatsministerium und die Spezial-Schul- 
kommission vollständig. Darauf wies auch das E. M., das sich in seinen 
Rechten beeinträchtigt fühlte, hin. Ihm sei die Oberaufsicht über die geist­
lichen Sachen, wozu vorzüglich die Besetzung der Prediger- und Schulstellen 
gehöre, aufgetragen, das Konsistorium diene ihm dabei nur als Hilfs- 
kollegium. Es bat daher, ihm die Besetzung der Lehrerstellen zu belassen. 
Andererseits sei die Anstellung der Dorfschullehrer eine Gerechtsame der 
Spez.-Schulkommission, die ihr nicht entzogen und dem Konsistorium über­
tragen werden dürfe. And wenn in Zukunft die Prüfungen nicht mehr von 
der Theolog. Fakultät, sondern von dem Konsistorium abgehalten werden 
sollten, so sei das überhaupt keine Änderung; denn die 3 geistlichen Mit­
glieder dieser Behörde seien auch die Professoren der Universität.

Dieser Einspruch wurde in der Hauptsache abgewiesen; denn da die 
neue Einrichtung von der Allerhöchsten Person selbst getroffen sei, dürfe sich 
das E.M. nicht mehr auf ältere Verordnungen berufen. Zwar wurden der 
Spez.-Schulkommission die früheren Rechte wieder übertragen, aber sonst 
sollte das Konsistorium die ihm übertragenen Geschäfte übernehmen, es bliebe

») Zippel, Geschichte d. Friedrichskollegiums S. 518/9 u. Rethwisch, d. Staatsmin. Frh. v. 
Zedlitz u. Preußens höheres Schulwesen, S. 156 ff.
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trotzdem eine dem Etatsministerium untergeordnete Behörde. Wenn endlich 
dieselben Personen die Prüfungen abhielten, so täten sie das doch nicht mehr 
als Aniversitätsprofessoren, sondern als Provinzialschulräte. (Auch dieser 
Titel dürfte hier zum ersten Male auftreten.)

Gleichwohl muß das E.M. die Möglichkeit gehabt haben, seine Be­
denken an höchster Stelle wirkungsvoll vorzutragen. Denn in den Akten 
findet sich ein Brief des bekannten Ministers Wöllner an den Landeshof- 
meister, das OSK. habe das E.M. nicht kränken wollen und sei bereit, auf 
besonderen Antrag für Ostpreußen die Verfügung abzuändern. Der Antrag 
wurde gestellt, und unterm 3. 3. 1789 erging dann die endgültige Ent­
scheidung:

1. Das Konsistorium übernimmt als PSK. die Prüfung aller sich zu 
Schulstellen meldenden Kandidaten oder überträgt sie besonderen Kommissio­
nen. Die Besetzung der Kgl. Kirchen- und Schulstellen bis zu 60 Thl. Ein­
künften verbleibt dem E.M., bei den höher dotierten Stellen ist an das OSK. 
zu berichten.

2. Wegen der Lehrer bei den Stadtschulen, bei denen nicht das E.M., 
sondern das Konsistorium bisher die Konfirmation und Vokation gehabt hat, 
wird auch in Zukunft das Konsistorium berichten.

3. Dorfschulmeisterstellen mit Einkünften bis zu 60 Thl. gehören wie 
bisher zum Ressort der Spezial-Kirchen- und Schulkommission.

In Abereinstimmung mit dieser Lösung vermerken auch die ältesten Hand­
bücher für den Preußischen Hof und Staat: Das ostpreußische Staars- 
ministerium und das Konsistorium zu Königsberg versehen die Geschäfte des 
Provinzial-SchulkollegiL").

Durch diese Instanzen wurde das ostpreußische höhere Schulwesen bis 
zum Beginn des 19. Jahrhunderts verwaltet. Die erste Änderung erfolgte 
beim OSK. Hatte man unter dem Einfluß der Aufklärung begonnen, die 
Schulen dem Einfluß der Kirche zu entziehen, so hatte der unter den fol­
genden Königen erstarkende Pietismus die entgegengesetzte Tendenz. Das 
OSK. wurde wieder in engere Beziehungen zu dem Oberkonsistorium ge­
bracht; beide erhielten einen gemeinsamen Präsidenten. And der König 
sagte in seiner Kabinettsorder vom 13.12.1801: Durch die Vereinigung der 
Präsidien beider Kollegien können die nachteiligen Folgen verhütet werden, 
welche aus der gänzlichen Trennung der Schulsachen von den Kirchensachen 
zu besorgen sind. Ich setze daher diese Vereinigung für immer fest und 
würde sogar die völlige Vereinigung verfügt haben, wenn dadurch nicht auch 
das Gute hätte aufgeopfert werden müssen, welches mit der separaten Be­
handlung in mancher Hinsicht verbunden ist.

Einschneidender waren die Veränderungen in der Provinzialinstanz. 
Durch das Reglement vom 21.6.1804 über die Verteilung der Geschäfte 
zwischen den Landeskollegien in Ostpreußen und Litthauen") § 5 wurden das 
Etatsministerium und das Konsistorium aufgehoben und ihre Befugnisse, 
darunter nach Nr. 5 die Direktion und Aufsicht über alle Schul- und Er-

10) Dieses ältere PSK. scheint in Vergessenheit geraten zu sein, selbst Paulsen erwähnt 
es nicht.

") Rabe, Bd. 8 S. 104.
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ziehungsanstalten und die dabei angestellten Lehrer mit Ausschluß der 
Äniversität Königsberg, wurden den Kriegs- und Domänenkammern über­
tragen. Dabei erhielt aber die Königsberger Kammer den Vorrang; denn 
von ihr wurden bis auf weitere Bestimmungen die geistlichen und Schul- 
angelegenheiten der ganzen Provinz bearbeitet. Ihr wurden zu diesem 
Zweck die Konsistorial-, Kirchen- und Schulräte zugeordnet. Doch mußten 
alle in das litthauische Departement gehenden Verfügungen sowie alle zu 
erstattenden General- oder das litt. Depart. betreffenden Spezialberichte unter 
der Anterschrift Kgl. Ostpr. und Litth. Kriegs- und Do- 
mänenkammer ausgeführt und zur Mitvollziehung eines Direktors oder 
zweier Räte nach Gumbinnen übersandt werden, wobei diese befugt und 
verpflichtet waren, dem gemeinsamen Präsidenten etwaige Bedenken an- 
zuzeigen.

Dann kam der Zusammenbruch des Staates 1806/7 und sein Wieder­
aufbau durch den Freiherrn von Stein. Auch für die Schulverwaltung ist 
als maßgebend das Publikandum vom 16.12.1808") zu nennen. Das OSK. 
wurde aufgehoben. An seine Stelle trat die zweite Llnterabteilung der 
III. Sektion des Ministeriums des Inneren „Für den öffentlichen Unterricht", 
zu deren Geschäftsbereich alle Lehranstalten ohne Unterschied der Religion 
gehörten. Ihr zur Seite standen die neu zu errichtenden Deputationen für 
den öffentlichen Unterricht in Berlin, Breslau und Königsberg.

Die neue Zentralinstanz begann ihre Tätigkeit unter W. v. Äumboldt in 
Königsberg; seine beiden tüchtigsten Mitarbeiter, Nikolovius und Süvern, 
waren durch ihre amtliche Tätigkeit in unserer Provinz für ihre Aufgabe vor­
bereitet. Der erstere, in Königsberg geboren und hier auf dem Friedrichs­
kollegium und der Albertusuniversität vorgebildet, war dauernd in der 
preußischen Provinzialverwaltung tätig gewesen, erst als Konsistorialrat, 
dann als vortragender Rat und Kurator der Aniversität. Süvern, zwar in 
Lippe-Detmold geboren, hatte sich als Gymnasialdirektor in Thorn und El- 
bing besonders bewährt und war dann Professor an der Albertusuniversität 
geworden. Der bekannte Oberpräsident v. Schön, der sonst an den Männern 
seiner Zeit eine scharfe Kritik übte, nannte die drei Männer einen herrlichen 
Äebel, um wenigstens dem gebildeten Teil der Nation auf der Schule einen 
besseren Schwung zu geben").

hinter dieser Zentralinstanz verwalteten, wie früher, die Kriegs- und 
Domänenkammern, die aber jetzt die amtliche Bezeichnung Regierungen 
erhielten, die Schulangelegenheiten. Bei jeder Regierung wurde eine Geist­
liche und Schul-Deputation gebildet. Sie versah sämtliche Geschäfte, die sich 
auf den öffentlichen Kultus und Unterricht und die öffentliche Meinung be­
zogen, darunter die Direktion und Aufsicht von sämtlichen Kirchen, Schulen 
und Erziehungsanstalten"). Zu ihren Befugnissen gehörte die Besetzung 
der Stellen landesherrlichen Patronats und die Bestätigung der von 
Privatpatronen zu dergleichen Stellen gewählten Subjekte (§ 62). Nur

12) Rabe, Bd. ö S. 38Z.
13) Aus den Papieren d. Min. P. P. v. Schön, Bd. 4 S. 477, Anm. 
") Instruktion v. 26. XU. 1808, Rabe, Bd. 9 S. 415. 
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hinsichtlich der Rektoren und oberen Lehrer der Gymnasien und gelehrten 
Schulen war die Entscheidung der obersten Instanz bzw. dem Landesherrn 
vorbehalten (§ 38).

Diese Regelung hatte den Vorteil, daß jetzt zum ersten Male die höheren 
Schulen sämtlicher Religionsbekenntnisse unter einer Instanz vereinigt 
wurden; sie hatte den Nachteil, daß auch diese Schulen von den Bezirks- 
regierungen verwaltet wurden. Denn bei der geringen Zahl der Gymnasien 
— z. B. gab es nach der Reform im Regierungsbezirk Königsberg nur 4, 
in Gumbinnen nur 3 solcher Schulen — fehlte diesen Behörden die Mög­
lichkeit, ausreichende Erfahrungen zu sammeln und zu vergleichen. Auch 
wäre es auf die Dauer wohl kaum möglich gewesen, in so kleinen Bezirken 
die für das Schulwesen so besonders wichtige Personalfrage zweckmäßig zu 
lösen.

Diesen Nachteil beseitigte die Verordnung wegen verbesserter Einrich­
tung der Provinzialbehörden vom 30.4.1815"). Nach ihr sollte der Ober­
präsident die Geschäfte führen, die zweckmäßig einer Behörde anvertraut 
würden, die nicht auf einen einzelnen Regierungsbezirk beschränkt war. Dazu 
gehörte nach § 3 die obere Leitung der Angelegenheiten des Kultus und des 
öffentlichen Unterrichts. Zwecks Durchführung dieser wurde am Hauptorte 
jeder Provinz ein Konsistorium errichtet, dessen Präsident der Oberpräsident 
war (§ 15). In jedem Reg.-Bezirk — anfänglich nur in denen ohne Kon­
sistorium, später in allen — sollte eine Kirchen- und Schulkommission von 
Geistlichen und Schulmännern bestehen, die unter der Leitung und nach An­
weisung des Konsistoriums diejenigen Geschäfte desselben besorgte, die einer 
näheren persönlichen Einwirkung bedurften (§ 17).

Hiernach war also das Konsistorium als Aufsichtsinstanz für das gesamte 
Schulwesen der Provinz gedacht. Die ausführliche Instruktion vom 23.10. 
1817") ging aber von dieser Absicht ab und kehrte zu der Trennung des höheren 
von dem übrigen Schulwesen zurück, wie sie in Ostpreußen seit der Errichtung 
der Spezial-Kirchen- und Schulkommission üblich geworden war. Sie ver­
fügte nämlich in § 6: Sämtliche Elementar- und Bürgerschulen, so wie 
die Privaterziehungs- und Anterrichtsanstalten bleiben der Aufsicht und 
Verwaltung der Regierungen und der mit ihnen verbundenen Kirchen- und 
Schulkommissionen unterworfen. In Rücksicht derselben steht dem Kon­
sistorium nur die obere Leitung in wissenschaftlicher Hinsicht, imgleichen die 
Sorge für die Ausbildung der Elementarlehrer zu. Diese neuen Konsistorien 
wurden für Ostpreußen in Königsberg und für Westpreußen in Danzig er­
richtet. Ihre speziellen Befugnisse gingen fast unverändert auf die Pro- 
vinzial-Schulkollegien über; auf sie soll deshalb erst später eingegangen 
werden.

Fast gleichzeitig mit der zuletzt erwähnten Instruktion erfolgte eine für 
das Schulwesen äußerst wichtige Änderung bei den Zentralinstanzen. Durch 
die Kabinettsorder wegen der Geschäftsführung bei den Oberbehörden in 
Berlin") verordnete der König: Der Minister des Innern gibt das De-

Preuß. Gesetzsamml. 1815 S. 85.
1») Preuß. Gesetzsamml. 1817 S. 2Z7.
i7) Kabinetsord. v. Z. XI. 1817, Pr. Gesetzs. 1817 S. 28S.
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Partement für den Kultus und den öffentlichen Unterricht ab. Die Würde 
und Wichtigkeit der geistlichen und der Erziehungs- und Schulsachen macht 
es rätlich, diese einem eigenen Minister anzuvertrauen.

Es ist übrigens möglich, daß die Errichtung des selbständigen Mi­
nisteriums der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten we­
nigstens zum Teil auf eine ostpreußische Anregung zurückging. Denn der 
Ober-Präsident v. Schön hatte dem Staatskanzler unterm 13. 7. 1817 eine 
Denkschrift übersandt, in der er seine Ansicht über die Lage der preußischen 
inneren Verwaltung niedergelegt hatte. Hierin erklärte er einen besonderen 
Minister des Kultus und des öffentlichen Unterrichts für durchaus not­
wendig").

Mit der Errichtung dieses Ministeriums hatte die Zentralinstanz fast 
für ein Jahrhundert ihre endgültige Gestalt erhalten. Nicht lange darauf 
erfolgte der entsprechende Schritt bei der Provinzialverwaltung; die Pro- 
vinzial-Schulkollegien wurden ins Leben gerufen, die länger als ein Jahr­
hundert die Aufsicht über die höheren Schulen und die Lehrerbildungs­
anstalten ausüben sollten.

II.

Das Königsberger Provinzialschulkollegium 
bis zur Abtrennung Westpreußens von Ostpreußen 1878.

Seine Befugnisse und seine Zusammensetzung.

Das Konsistorium, dem 1815 die Aufsicht über die höheren Schulen aller 
Konfessionen übertragen wurde, war und blieb eine Behörde der evangeli­
schen Kirche. Das war aus paritätischen Gründen nicht zweckmäßig; es 
konnte sich zu leicht das Mißtrauen einschleichen, daß die Schulen der ver­
schiedenen Bekenntnisse verschieden behandelt würden. Daher war es für eine 
gedeihliche Entwickelung des höheren Schulwesens von Bedeutung, daß eine 
mehr neutrale Behörde mit ihrer Verwaltung betraut wurde. Das geschah 
durch die Kabinettsorder, betreffend eine Abänderung in der Organisation 
der Provinzial-Verwaltungsbehörden"). Hier heißt es unter B. 1.:

Das Kollegium (d.h. das bisherige Konsistorium) teilt sich in 2 Ab­
teilungen; die eine bearbeitet unter dem Namen „Konsistorium" die evan­
gelischen geistlichen Sachen und die andere unter dem Namen „Provinzial- 
Schulkollegium" die dem Kollegium durch die Dienstinstruktion vom 23.10. 
1817 überwiesenen Llnterrichtsangelegenheiten. Dem Oberpräsidenten wird 
überlassen, die Mitglieder, mit Berücksichtigung ihrer persönlichen Quali­
fikation, zu den Arbeiten der einen oder der anderen oder beider Abteilungen 
zuzuziehen.

Auch diese organisatorische Änderung war bereits von v. Schon emp­
fohlen worden. Schon 1817 hatte er dem Minister v. Altenstein einen Vor-

18) Aus den Papieren ... v. Schöns, Bd. 4 S. 402. 
i») Kab.-Order v. 31. XII. 1825, Pr. Gesetzs. 1826 S. 5. 
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schlag über eine Abänderung der Instruktion der Konsistorien übersandt, in 
dem er riet, aus den Mitgliedern, die bisher die Geschäfte der Schulen und 
Erziehungsanstalten verwaltet hatten, unter der Benennung „Kgl. Pro- 
vinzial-Schulkollegium" eine besondere Behörde zu bilden'").

Die Befugnisse der PSK. erstreckten sich, entsprechend der Instruktion 
von 1817, mit Berücksichtigung der Abänderungen von 1825, auf folgende 
Gegenstände:

1. Alle sich auf den pädagogischen Zweck der Anterrichtsanstalten im 
allgemeinen beziehenden Angelegenheiten.

2. Die Prüfung der Grundpläne oder Statuten der Schulen und Er­
ziehungsanstalten, insofern sie deren innere Einrichtungen betreffen.

3. Die Prüfung neuer, die Revision und Berichtigung schon vor­
handener spezieller Schulordnungen und Reglements, imgleichen der Diszi­
plinargesetze; nicht minder die Abgabe zweckmäßiger Vorschläge behufs Ab­
stellung eingeschlichener Mißbräuche und Mängel.

4. Prüfung der im Gebrauch befindlichen Lehrbücher, Bestimmung der 
abzuschaffenden oder neu einzuführenden und Regulierung ihrer Anwendung 
nach vorheriger Genehmigung des Vorgesetzten Ministern.

5. Abfassung neuer Schulbücher, welche aber nicht ohne vorherige Ge­
nehmigung des vorgesetzten Ministerii zum Gebrauch für inländische Schulen 
gedruckt werden dürfen.

6. Abfassung und Revision der Pläne zur Gründung und inneren Ein­
richtung von Schullehrer-Seminarien, sowie der Anstalten zum Behuf weiterer 
Ausbildung schon angestellter Lehrer; ferner die Leitung und Aufsicht der 
gedachten Seminarien, die Anstellung und Disziplin der Lehrer bei denselben.

7. Die Prüfung pro kueultute ckocenäi aller Kandidaten bei den ge­
lehrten Schulen, nach der Verordnung vom 12. 7. 1810, imgleichen die 
Prüfung der Lehrer pro loco und pro uscensione.

8. Abordnung von Abiturienten-Prüfungskommissarien und Beurteilung 
der Abiturienten-Prüfungen bei den gelehrten Schulen nach der darüber er­
lassenen Ordnung und Vorschläge zur Vervollkommnung dieser Maßregel.

9. Die gesamte Vermögensverwaltung und das Kassen- und Rechnungs­
wesen der Gymnasien, der gelehrten Schulen und Schullehrerseminarien, 
sowie der mit den genannten Instituten in unmittelbarer Verbindung stehen­
den Erziehungs- und Llnterrichtsanstalten. Dem Oberpräsidenten wird 
überlassen, hierbei einen Sachverständigen der betreffenden Regierung zu- 
zuziehen^).

10. Die Aufsicht, Leitung und Revision der gelehrten Schulen, welche 
zur Universität entlassen.

11. Die Anstellung, Beförderung, Disziplin, Suspension und Entlassung 
der Lehrer bei den gedachten Schulen.

Nur zur Anstellung der Rektoren der gelehrten Schulen und der Di­
rektoren der Schullehrer-Seminaren hatten die PSK. die Genehmigung des

ro) Aus d. Papieren ... v. Schöns, Bd. 7 S. 142 und 231.
2») Bis 1825 waren die Regierungen für diese Extern« zuständig gewesen.
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Vorgesetzten Ministern nachzusuchen. Auch waren sie verpflichtet, in vor­
kommenden Fällen dessen Anweisung hinsichts der neuen Anstellung der 
Beförderung oder Versetzung einzelner Individuen nachzukommen, dem­
selben auch auf Erfordern von eintretenden Vakanzen vor der Besetzung 
Anzeige zu machen?').

Das waren die Befugnisse der neuen Behörde, bei deren Namen man 
auf die Bezeichnung zurückgriff, die das Oberschul-Kollegium für die ihm 
unterstellten Provinzialinstanzen eingeführt hatte. Aber damals war sie ein 
Sammelname für die in den verschiedenen Landesteilen verschieden organi­
sierten Provinzialbehörden. Jetzt wurde sie die amtliche Bezeichnung eines 
in allen Provinzen gleichartigen Kollegiums mit einer genau umschriebenen 
umfassenden Aufgabe, oder richtiger, wenigstens fürs erste, einer Abteilung 
einer solchen Behörde. Denn zunächst blieb sie mit dem anderen Zweige, 
dem Konsistorium, eng verbunden. Das drückte auch die vollständige An­
schrift aus, an die das Ministerium seine Erlasse in der nächsten Zeit richtete; 
sie gingen meist an das Kgl. Preuß. Konsistorium und Pro- 
vinzial -Schulkollegium. Auch das Landbuch für den preußischen 
Lof und Staat führte bis zum Jahre 1850 beide als Zweige einer Be­
hörde auf, erst 1851 erscheinen sie dort völlig getrennt.

Bei dem knappen Wortlaut der grundlegenden Kab.-Ord. ist es ver­
ständlich, daß die verschiedenen Provinzen bei der Einrichtung der PSK. 
nicht einheitlich vorgingen. So gab der Posener Oberpräsident bereits im 
Januar 1826 bekannt, daß das Kgl. Konsistorium und das Kgl. PSK., als 
jedes für sich bestehend, förmlich niedergesetzt seien, und ordnete an, die Be­
richte und Eingaben, ihrer Zuständigkeit entsprechend, an sie zu richten??). In 
unserer Provinz dagegen erging kein solcher Erlaß, obwohl der Llmstand, daß 
dem Königsberger Ober-Präsidenten, nachdem 1824 Ost- und Westpreußen 
zu einer Provinz vereinigt waren, 2 Konsistorien, also auch 2 PKS. (in Kö­
nigsberg und Danzig) unterstanden, sein Eingreifen zwecks einheitlichen 
Vorgehens besonders nötig gemacht hätte.

Zwar gab das Danziger Konsistorium und PSK., allerdings erst ein 
halbes Jahr später, die neue Organisation bekannt?*), aber in Königsberg, 
dem Sitz des Ob.-Präs., geschah auch das nicht. Lier trat das SPK. ganz 
ohne offizielle Ankündigung ins Leben. Ja, als der Direktor des Gumbinner 
Gymnasiums amtlich anfragte, ob er, der neuen Instruktion entsprechend, in 
Verwaltungssachen nicht mehr der Regierung, sondern dem PSK. zu be­
richten habe, erhielt er unterm 31.3.1826 die Antwort, das Konsistorium sei 
noch nicht im Sinne der Allerhöchsten Kab.Ord. organisiert, und die Ver­
waltungssachen ressortierten daher noch vor die Regierungen^).

Diese Verzögerung findet in den gesamten Verhältnissen ihre Erklärung. 
Denn die Errichtung der PSK. war nur ein Punkt einer umfassenden

22) Bei den unter 2, 3, 4, 7 und 8 erwähnten Geschäften hatten sich die PSK. der Mithilfe 
der 1816 an Stelle der Wissenschaftlichen Deputationen errichteten Wissenschaftlichen Prüfungs­
tommissionen zu bedienen. Doch kann bei dem beschränkten Raum hier nicht näher daraus 
eingegangen werden.

2») V. Kamptz, Annalen 1826 S. 80.
2«) Amtsblatt d. Danziger Regier, vom 17. VII. 26.
22) Akten d. Gumbinner Gymnasiums.
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Reform, die den Zweck hatte, die Verwaltung des preußischen Staates zu 
vereinfachen und zu verbilligen. Die Grundzüge der Reform waren bereits 
im Jahre 1824 von einer Kommission aufgestellt und dann im Januar 1825 
in einer Konferenz im Staatsministerium durchberaten worden. Die eird- 
gültigen Richtlinien gingen im Laufe des Sommers den Ob.-Präs. mit dem 
Auftrage zu, Vorschläge für die Durchführung in den ihnen unterstellten 
Provinzen einzureichen und Entwürfe für die neuen Etats vorzulegen. Äerr 
v. Schön erstattete den Bericht nicht so schnell, wie Berlin das wünschte; er 
hatte auch keine leichte Aufgabe zu lösen. Zu dem großen Llmfange der 
nunmehr vereinigten Provinz Preußen kam der Llmstand hinzu, daß sämtliche 
4 Regierungsbezirke neue Präsidenten erhalten hatten, was naturgemäß 
namentlich die Bearbeitung der Personalien erheblich erschwerte. Erst am 
8.11. ging sein Bericht ab, und da er wesentliche Abänderungen der all­
gemeinen Grundzüge beantragte, schlug er vor, in Ostpreußen mit der Durch­
führung der Reform bis zum 1. 4. 1826 zu warten. Bei den damaligen 
Postverbindungen erforderte der weitere Schriftwechsel viel Zeit; so ging 
auch der 1. April vorüber, ohne daß das PSK. ins Leben treten konnte, 
und das Ministerium mußte in seinem Erlaß vom 16.4. den Termin für die 
Durchführung in der Provinz Preußen auf den 1.7. verschieben. Als dann 
von Äerrn v. Schön weitere Abänderungsanträge pinliefen, erging der 
Allerhöchste Befehl, die neue Organisation am 1. 7. ins Leben treten zu 
laßen. Jetzt mußte natürlich jede weitere Verzögerung aufhören; am 13.7. 
teilte der Ob.-Präs. den Konsistorien die Entscheidung mit und veranlaßte 
sie, die nötigen Vorbereitungen zu treffen, damit die neue Einrichtung in der 
Mitte des kommenden Monats durchgeführt werden könne-'"). Aber irgend­
welche Direktiven wurden nicht gegeben, der Ob.-Präs. überließ die weitere 
Entwickelung offenbar dem Ermessen der ihm unterstellten Behörden. — Die 
ganze Verwaltungsreform war nicht so verlaufen, wie v. Schön das ge­
wünscht hatte. Er war wie früher für eine größere Selbständigkeit der 
Proinzivalverwaltungen eingetreten und erstrebte an deren Spitze Provin- 
zialminister mit weitgehender Verantwortlichkeit. Seine Bemühungen 
hatten aber keinen Erfolg gehabt, die neue Ordnung wurde im Gegenteil ein 
Schritt zu einer strafferen Zentralisation. Vielleicht sind diese Verhältnisse 
auf das oben dargelegte Vorgehen nicht ohne Einfluß gewesen^).

Da generelle Anordnungen nicht erfolgten, gingen die beiden Kon­
sistorien und Provinzialschulkollegien verschieden vor. In Danzig trugen sehr 
bald im Amtsblatt die zum Ressort des PSK. gehörigen Verfügungen und 
Bekanntmachungen die Anterschrift: Kgl. Preuß. Prov.-Schul- 
Kollegium von Westpreußen,diein kirchlichen Angelegenheiten: 
Kgl. Konsistorium von West Preußen, und nur, wenn es sich 
um gemeinsame Angelegenheiten handelte, wie bei der Anordnung der Sä- 
kularfeier der Augsburger Konfession: das Kgl. Konsistorium und

2«) Die Vorgänge sind in den Akten des hies. Staatsarchivs enthalten, Rep. 2, Ob.-Präs. 
Tit. 3. Bd. 88.

27) Maurenbrecher charakterisiert ihn (Allgem. Bibliogr. Bd. 22, S. 785): Er war in seiner 
Prov.-Verwaltung ziemlich selbständig und unabhängig von den Berliner Ministerien; als un­
umschränkter Herrscher schaltete er in seiner Provinz, ohne sich viel von seinen Vorgesevten 
dreinreden zu lasten.
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Provizial-Schulkollegium von West Preußen. In Kö­
nigsberg ergingen zunächst auch alle Schulsachen noch unter der Firma des 
Konsistoriums, dann wechselten, als verantwortlich zeichnend, das PSK., 
das Konsistorium und die Gesamtbehörde, ohne erkennbaren Grund. Aber 
vom Anfang der 30er Jahre ab setzte sich die Anterschrift: Kgl. Provin- 
zial-Schulkollegium immer mehr durch. Dazu trug sicher bei, daß 
in steigendem Maße Männer der Behörde angehörten, die nicht gleichzeitig 
Mitglieder des Konsistoriums waren.

Was die Zusammensetzung des PSK. betrifft, so war anfänglich nur 
das Präsidium festgelegt. Der Chef oder Präsident war der Oberpräsident, 
und das war schon dadurch gegeben, daß dieser höchste Beamte der Provinz 
auch der Präsident des Konsistoriums war. Sein Vertreter, der als solcher 
den Titel Direktor des PSK. führte, war der Präsident bzw. Vizepräsident 
der am Orte befindlichen Regierung. Diese Regelung empfahl sich schon 
im Interesse der Sparsamkeit; denn da die Genannten für die Leitung des 
PSK. keinerlei Vergütung erhielten, belastete das Präsidium der neuen 
Behörde den Etat überhaupt nicht. Beim Konsistorium verfuhr man zwar 
anders. Es erhielt sehr bald in der Person des Generalsuperintendenten 
einen Nichtjuristen als hauptamtlichen Direktor, und der Regierungs­
präsident, der zuerst im Staatshandbuch auch als Direktor des Konsistoriums 
geführt wurde, schied völlig aus. Aber die Möglichkeit, daß dement­
sprechend das PSK. einen Schulmann als Direktor erhalten könnte, lag 
jener Zeit gänzlich fern.

Man muß aber auch die damaligen innerpolitischen Verhältnisse be­
rücksichtigen. Die Errichtung der PSK. geschah ja nicht lange nach den 
Karlsbader Beschlüssen, durch die Metternich und die von ihm beeinflußten 
Regierungen die sogenannten demagogischen Bestrebungen unschädlich zu 
machen suchten. Vor allem wurden zwar die Universitäten von jenen Maß­
nahmen betroffen, aber auch die Gymnasien waren nicht frei von dem Ver­
dacht staatsgefährlicher Bestrebungen, besonders nicht der Lehrernachwuchs, 
der auf den Universitäten ausgebildet war. Am die vermeintliche Gefahr 
abzuwenden, war bereits 1822 Nikolovius als Ministerialdirektor auf die 
geistlichen Angelegenheiten beschränkt und statt seiner der bekannte Direktor 
im Polizeiministerium, v. Kamptz, auch zum Direktor der Abteilung für den 
öffentlichen Anterricht im Kultusministerium ernannt worden. Ferner war 
es unterm 25. 5. 1824 den Regierungspräsidenten zur Pflicht gemacht 
worden, dahin zu wirken, daß die jungen Beamten, sie möchten in der eigent­
lichen Administration oder in jedem anderen öffentlichen Dienstverhältnis 
stehen, in dasselbe nicht die verderblichen Bestrebungen und Grundsätze der 
Burschenschaften übertrügen. Mit diesen Vorgängen stimmte es nur über- 
ein, daß die PSK. mit den politischen Instanzen auf das engste verknüpft 
wurden. Für Königsberg suchte allerdings Äerr v. Schön eine andere 
Lösung durchzusetzen; er wies wiederholt darauf hin, daß der Regierungs­
präsident zu Königsberg bei der Größe des Bezirks mehr zu tun habe, als 
der fähigste und tüchtigste Mann leisten könne, und deshalb nicht imstande 
sei, ihn in der Leitung des PSK. zu vertreten. Er schlug daher die Er­
nennung eines hauptamtlichen Direktors vor und empfahl als solchen einen
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Regierungsdirektor, der infolge der Reform in den Ruhestand übergetreten 
war. Natürlich vergebens, auch in der Provinz Preußen mußten die all­
gemeinen Grundsätze durchgeführt werden.

Aber zu seiner tatsächlichen Vertretung scheint er den ersten Regie­
rungspräsidenten nicht herangezogen zu haben. Weder in den Anstaltsakten, 
noch unter den zahlreichen Berichten an den Minister, die eingesehen wurden, 
findet sich der Name Meding, obgleich nicht wenige darunter sind, die bei 
Abwesenheit v. Schöns nur die Unterschriften der schultechnischen Mitglieder 
tragen. Erst Ende der 30er Jahre erscheint in den Akten der Name des 
damaligen Reg.-Präs. Graf Dohna, und unter Lerrn v. Schöns Nachfolgern 
wurde es zur Regel, daß die Reg.-Präs. die hinausgehenden Schreiben 
unterzeichneten, wenn der Oberpräsident verhindert war. Sie haben also die 
Funktionen des Direktors des PSK. wirklich ausgeübt.

Über die Befugnisse der Präsidenten sagt die Instruktion für die Ob.- 
Präs. vom 31.7.1825, daß ihnen der Vorsitz und die Leitung der Geschäfte 
zustehe. Zwar war die innere Verfassung der PSK. wie die der Konsistorien 
kollegialisch, und alle Gegenstände wurden nach Mehrheit der Stimmen ent­
schieden, bei deren Gleichheit die des Vorsitzenden den Ausschlag gab (§ 13 
d. Instr. f. d. Konsistorien). War aber der Präsident von der Richtigkeit 
eines Beschlusses nicht überzeugt, so war er in Analogie zu der Instr. für die 
Reg.-Präs. befugt, der Ausführung eines solchen „Anstand zu geben". Lind 
was das Verhältnis des Präsidenten zu den Mitgliedern, zu ihrer und der 
Beamten Dienstdisziplin und Verantwortlichkeit betraf, so fanden auch in 
dieser Beziehung die Bestimmungen der Regierungsinstruktion entsprechend 
Anwendung (§ 15 d. Instr. f. d. Konsist.). Die Dienstführung und Lauter­
keit der Genannten sollte Gegenstand der besonderen Aufmerksamkeit des 
Präsidenten sein. Sobald ihm Anzeigen von begangenen Pflichtwidrig­
keiten zukamen, hatte er sofort eine Untersuchung anzuordnen, auch nach Um­
ständen die Suspension selbst zu verfügen.

Die Männer, die während des ersten halben Jahrhunderts an der Spitze 
des PSK. gestanden haben, sind:

Staatsminister v. Schön bis 1842,
Ob.-Präs. Bötticher bis 1848,
Ob.-Präs. v. Auerswald bis 1850; wegen seiner politischen Tätigkeit in 

Berlin — er stand zeitweilig an der Spitze des Ministeriums und 
leitete dann die Erste Kammer — wurde er meist durch den Ob.- 
Präs. v. Flottwell vertreten.

Ob.-Präs. Eichmann bis 1869,
Ob.-Präs. v. Äorn bis 1882.
Wie bereits erwähnt, war es in der grundlegenden Kab.-Ord. dem 

Ob.-Präs. überlassen worden, die Mitglieder nach ihrer persönlichen Eignung 
zu den Arbeiten der beiden Abteilungen zuzuziehen. Auch in dieser Be­
ziehung ließ Lerr v. Schön alles beim Alten. Da damals die Reinschriften 
der Verfügungen mit den Unterschriften aller beteiligten Mitglieder an die 
Anstalten gingen, kann man die Bearbeiter leicht feststellen. Llnd da finden 
sich in den Schulakten die Namen sämtlicher Mitglieder des Konsistoriums: 
v. Borowski, Wald, Woide, Dinter, Kühler und später Sartorius und
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Österreich. In Übereinstimmung damit gibt das Staatshandbuch von 1828 
das PSK. in folgender Zusammenstellung an:

Das Konsistorium und Provinzial-Schulkollegium für Ostpreußen und 
Litthauen zu Königsberg.

Das Provinzial-Schulkollegium.
u) Präsidium (wie beim Konsistorium)

Chef: S. Exz. v. Schön.
Direktoren: Meding, Reg.-Präs.

vr. Borowski, Bischof der evangelischen Kirche ... 
b) Mitglieder: vr. Sam. Gottl. Wald, Konsist.-Rat u. Professor,

Dr. Woide, Konsist.-Rat u. Hofprediger, 
vr. Dinter, Kons.- u. Schulrat, auch Professor, 
vr. Busolt, Reg.-Schulrat,
Freih. v. Eichendorff, Reg.-Rat'"), er bearbeitete als kath.

Rat die kathol. geistlichen und Schulangelegenhciten), 
Heyne, Reg.-Rat, Justitiar.

Da dem PSK. damals nur 7 Gymnasien und 5 Lehrerseminare unter­
standen, so war das ein außerordentlich zahlreiches Kollegium. Aber der 
Kreis der Mitglieder war noch größer; denn nach dem Staatshandbuch ge­
hörten auch alle bei den Regierungen angestellten Konsist.-Räte und 
Assessoren, sowie die Regierungsschulräte dem PSK. an.

Im Gegensatze dazu sah der erste Etat, der 1826 in Berlin für das 
PSK. aufgestellt worden war, nur 2 Schulratsstellen vor. Die eine hatte 
der als Schulmann bewährte Dinter inne, die andere wurde nicht sofort be­
setzt. Herr v. Schön war aber der Ansicht, p. Dinter bedürfe einer Hilfe für 
die schriftlichen Arbeiten, wogegen er die Revisionen und den persönlichen 
Verkehr mit den Schulmännern beibehalten solle. Als solche Hilfskraft schlug 
er den eben 30 Jahre alt gewordenen Oberlehrer vom Altstädtischen Gym­
nasium in Königsberg Lukas vor'").. Das war ein gewagter Schritt, den nur 
eine so selbständige Persönlichkeit wie Herr v. Schön unternehmen konnte; 
denn es war noch nicht lange her, daß der Vorgeschlagene wegen seiner Be­
teiligung an den burschenschaftlichen Bestrebungen verfolgt worden war. Die 
Antwort lautete natürlich ablehnend, p. Lukas sei einer der jüngsten ange­
stellten Lehrer seines Gymnasiums, vor allem aber sei er wegen seiner Teil­
nahme an politischen Ümtrieben vor noch nicht langer Zeit in Antersuchung 
und bis vor kurzem unter polizeilicher Aufsicht gewesen. Wenn auch das 
Ministerium gern annehmen wolle, daß er von seiner verkehrten Richtung 
zurückgekommen sei, so ließe sich doch auf keinen Fall eine solche Auszeichnung 
rechtfertigen. Da ein Versuch, einen geeigneten Ersatz zu gewinnen, aus 
finanziellen Gründen fehlschlug und v. Schön auf die Besetzung der Stelle 
drängte — der Minister habe selber die Mangelhaftigkeit der Bearbeitung 
der ostpreußischen Schulangelegenheiten gerügt —, kam der Minister selber 
ein Jahr später auf Lukas zurück, und zwar mit Rücksicht auf die sehr 
günstigen Zeugnisse, die von mehreren Seiten über ihn eingegangen seien,

S8) Das ist der bekannte Romantiker, er wurde im Staatshandbuch bis 1841 beim PSK. 
geführt, von 1832 an mit dem Zusatz: in Berlin.

-'«) Bericht v. 13. VU. 26, Staatsar. Rep. 2. Oberpräs. Tit. 3, Nr. 88.
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und genehmigte zunächst auf 6 Monate seine versuchsweise Beschäftigung. 
Da der Versuch günstig auslief, wurde Lukas am 12. II. 28 zum Schulrat bei 
dem PSK. und bei der Regierung in Königsberg ernannt. Mit ihm trat 
der erste Schulrat in die Behörde ein, der keine theologische Vorbildung besaß.

Kurze Zeit darauf wurde der Bestand der Behörde um 2 Ehren­
mitglieder vermehrt, den Konsist.-Rat und Professor Rhesa und den Schul­
rat und Professor Äerbart. Letzterer war in dem PSK. wirklich tätig, so war 
er z. B. bei der ersten Direktorenversammlung beteiligt und führte auch den 
Vorsitz bei Reifeprüfungen, unter anderem bei der ersten an dem Kneip- 
höfschen Gymnasium in Königsberg. Erst mit seiner Übersiedelung nach 
Göttingen 1833 schied er aus dem PSK. aus.

Inzwischen waren die Bestrebungen, die Verwaltung zu vereinfachen, 
weiter gegangen. In der Rheinprovinz, die auch 2 Verwaltungszentern be­
sessen hatte, waren diese zusammengelegt worden, und entsprechend beschloß 
man, in Preußen die beiden Konsistorien und Prov.-Schulkollegien zu ver­
einigen. Man verkannte in Berlin nicht, daß die große räumliche Aus­
dehnung der Provinz dieser Vereinigung erhebliche Schwierigkeiten bereiten 
würde. Daher schlug der Minister vor, die unmittelbare Einwirkung auf die 
westpreußischen Seminarien, Gymnasien und Progymnasien der Regierung 
in Danzig zu übertragen und dem PSK. zu Königsberg nur die Generalia 
der Schulangelegenheiten zu belassen. Bei Durchführung dieses Vorschlages 
hätte in unserer Provinz eine Einheitlichkeit in der Beaufsichtigung des 
höheren Schulwesens nicht mehr bestanden. Äerr v. Schön hielt in seinem 
Bericht'") die Verwaltung der westpreußischen Schulen von Königsberg aus 
mit Rücksicht auf die Entfernungen für sehr schwierig, ja für unausführbar, 
konnte sich aber gleichwohl mit dem Vorschläge des Ministers nicht ein­
verstanden erklären. Denn nach ihm würde die Regierung in Marienwerder 
der Danziger gegenüber in eine Stellung geraten, die dem Verhältnis koordi­
nierter Behörden nicht entsprach. Die ganze Verwaltung müsse daher auf 
das PSK. in Königsberg übergehen; die spezielle Aufsicht und Leitung der 
in den beiden Reg.-Bezirken Danzig und Marienwerder belegenen Anstalten 
möge den Schulräten der zuständigen Regierung übertragen werden, die als 
Mitglieder und Kommissare des PSK. diese Aufsicht auszuüben hätten. 
Präsident und Schulrat jeder Regierung sollten ein Kuratorium für die 
einzelnen Anstalten bilden, das den Schriftwechsel mit diesen vermittelte, 
ohne eine förmliche Zwischeninstanz zu sein. Der Chef des PSK. habe die 
Mitglieder dieser Kuratorien nach Bedarf zu den Sitzungen des PSK. 
einzuberufen, auch Kommissare zur Inspizierung westpreußischer Schulen zu 
entsenden.

Die Annahme dieser Vorschläge hätte die Verwaltung der west­
preußischen Anstalten sehr erschwert. Aber der Minister ging nicht darauf 
ein, sondern wählte eine Regelung, die einerseits eine einheitliche Leitung 
durch das PSK. ermöglichte, andererseits die Regierungen zur Aushilfe 
heranzog, aber dies in einer so dehnbaren Fassung, daß eine allmähliche Aus-

»«) Bericht v. 25. IX. 1830, desgl. die anderen Vorgänge in St.-Arch. Rep. 2 Oberpräs. Tit. 3 
Rr. 89.
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schaltung dieser Behörden damit vereinbar war. Das Nähere ergibt sich aus 
der Bekanntmachung, die der Oberpräsident am 18. XI. 1831 in beiden Amts­
blättern veröffentlichte. Danach wurde die Auflösung des Konsistoriums und 
des PSK. in Danzig und deren Vereinigung mit den Behörden gleichen 
Namens in Königsberg angeordnet, wegen der Geschäfte des PSK. aber 
festgesetzt, daß solche zum Teil im Wege der Delegation an die Regierungen 
in Danzig und Marienwerder übergehen sollten, wozu besonders die Ver­
waltung der äußeren Angelegenheiten der Gymnasien, Progymnasien und 
Lehrerseminare gehörte. Außerdem wurde es dem PSK. freigestellt, auf 
Requisition einzelne andere Geschäfte durch Unterstützung der Regierungen 
vollziehen zu lassen.

Die Übersiedelung erfolgte am 1.1.1832, und die genannten Behörden 
nahmen mit einer im Amtsblatt veröffentlichten Erklärung von der bisherigen 
Stätte ihrer Wirksamkeit Abschied. Die nunmehrige Zusammensetzung des 
PSK. war nach dem Staatshandbuch folgende:

Chef: Lerr v. Schön,
Direktor: Grf. zu Dohna-Wundlacken, Reg.-Präs., 
Mitglieder: Ör. Woide, Konsist.-Rat und Äofprediger, 
Dr. Iachmann, Geh. Reg.-Rat"), 
Dr. Lukas, Schulrat,
Dr. Breßler, Konsist.-Rat und Superintendent zu Danzig"), 
Dr. Rhesa, Konsist.-Rat u. Professor (Ehrenmitglied), 
Dr. Lerbart, Schulrat u. Professor (Ehrenmitglied), 
Wisselink, Konsist.-Assessor u. Superintendent zu Elbing"). 
Justitiar: vucut.

In dem Etat") des PSK. wurde als Mitglieder noch je ein Schulrat 
der 4 Regierungen aufgeführt, und Lerr v. Schön hatte auch ihre förmliche 
Ernennung beantragt. Aber der Minister war darauf nicht eingegangen, 
sondern hatte darauf hingewiesen, daß grundsätzlich die Mitglieder der 
Konsistorien, Prov.-Schul-Kollegien und Regierungen, soweit sie dem dies­
seitigen Ressort angehörten, vice ver83 an den Geschäften dieser Behörden 
cum voto in den Angelegenheiten ihres speziellen Faches teilnehmen sollten. 
Bei der Sparsamkeit der damaligen Verwaltung war der Staat auf vollste 
Ausnutzung seiner Beamten bedacht.

Die Vergrößerung des Amtsbereichs war für Äerrn v. Schön die Ver­
anlassung, für die beiden Schulräte neue Amtsbezeichnungen zu beantragen, 
und zwar für Iachmann „Geheimer Schulrat" und für Lukas „Oberschulrat". 
Auf den ersten Antrag ging der Minister mit der Abänderung ein, daß er 
seine Beförderung zum „Geheimen Regierungsrat" veranlaßte"), den zweiten 
aber lehnte er mit Rücksicht auf die kurze Dienstzeit des Lukas ab, auch stehe

3*) P. Iachmann war von Danzig an das Königsberger PSK. übergegangen.
»2) p. Breßler und Wisselink waren Mitglieder des Danziger PSK. gewesen und wurden 

noch einige Zeit bei dem Königsberger PSK. geführt, offenbar, um ihnen im Sinne des 
Erlasses noch gewisse Geschäfte übertragen zu können.

n«) Nach den Akten d. Staatsarchivs a. a. O.
") Iachmann war nach d. Staatshandbuch der erste und zunächst anch der einzige Prov.. 

Schulrat, der diesen Titel führte.
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der Titel Oberschulrat nicht mehr in der Reihe der gebräuchlichen, — und 
heute nach 100 Jahren heißen alle technischen Mitglieder der Behörde 
Oberschulrat!

1832 übernahm Dr. Lukas das Direktorat des Kneiphöfschen Gym­
nasiums; er blieb aber Ehrenmitglied des PSK. und wurde auch zu einzelnen 
Geschäften herangezogen. Sein Nachfolger wurde der bisherige Danziger 
Gymnasialdirektor Dr. Schaub (1833); auch er wurde gleichzeitig bei der 
Schulabteilung der Königsberger Regierung geführt und beschäftigt. Denn 
ein Ministerial-Erlaß aus dem Jahre 1832 besagte, die Geschäfte der Prov.- 
Schulräte seien bekanntlich nicht von solchem Llmfange, daß sie ihre ganze 
Tätigkeit in Anspruch nähmen, daher sollten beide Räte nebenamtlich bei der 
Regierung beschäftigt und in Zukunft grundsätzlich als Schulräte auch bei 
dieser Behörde angestellt werden. Dr. Schaub blieb nicht lange in Königs­
berg, 1838 wurde er nach Magdeburg verseht, und seine Stelle durch Nichr- 
besehung eingespart. Geh. Rat Iachmann übernahm das Referat über die 
Gymnasien, abgesehen von den 4 östlichsten, und die Oberaufsicht über die 
Lehrerseminare, während das Ehrenmitglied Dr. Lukas mit dem Dezernat 
über die 4 Gymnasien in Gumbinnen, Tilsit, Rastenburg und Lyck be­
traut wurde.

Nach dem Tode Dr. Iachmanns wurde der Bestand des PSK. noch 
kleiner; sein Nachfolger wurde (1843) Dr. Lukas, und dessen Stelle wurde 
nicht wieder beseht. Daher führt das Staatshandbuch von 1844 außer dem 
Präsidenten und dem Direktor nur 2 Mitglieder auf:

Dr. Lukas, Schulrat und Professor,
Zander, Reg.- u. Oberpräsidialrat, Justitiar.

Dieser bescheidene Kreis von Mitarbeitern steht in vollem Gegensatz zu 
dem Bestände der ersten Jahre; aber er hatte den Vorteil, daß die Ein­
wirkung auf die Schulen ganz einheitlich wurde. Doch ohne Unterstützung 
hätte p. Lukas die sämtlichen Geschäfte nicht erledigen können; den oben dar­
gelegten Grundsätzen entsprechend zog man den Schulrat Dr. Dieckmann von 
der Königsberger Regierung zur Mitarbeit heran. Dieser kannte nicht nur 
das Lehrerbildungswesen gründlich, sondern hatte als früherer Direktor der 
Königsberger Domschule auch reiche Erfahrung auf dem Gebiete des höheren 
Schulwesens. Er hatte schon früher dem PSK. wertvolle Dienste geleistet 
und übernahm jetzt vorzugsweise die Aufsicht über einige Lehrerseminare.

In den 40er Jahren regelte sich auch das Verhältnis des PSK. zu dem 
Konsistorium. So lange Lerr v. Schön im Amte war, also bis zum Juni 1842, 
hatten beide Behörden nicht nur denselben Präsidenten, sondern auch ge­
meinsame Sitzungen und gemeinsame Geschäftsführung; erst im Juli des 
genannten Jahres änderte sich das^). Dann erging die Neuordnung der 
Konsistorien vom 27. VI. 1845; auf Grund derselben erhielt das Königsberger 
Konsistorium einen eigenen Präsidenten, und das bedeutete einen weiteren 
Schritt zur vollständigen Selbständigkeit des PSK. Nun schien dem 
Minister auch die Zeit gekommen, für die beiden Behörden gesonderte Etats 
aufzustellen. Bei den Verhandlungen darüber stellte der Ob.-Präsidem

»») Verwaltungsber. d. Konsistoriums v. 9. VHI. 43, Akt. d. Konsist.
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3 Anträge, nämlich Errichtung eines eigenen Sekretariats für das PSK. — 
bis dahin hatten Oberpräsidium, Konsistorium, PSK. und Medizinal- 
Kollegium zusammen nur ein Büro —, Anstellung eines hauptamtlichen 
Justitiars für Konsistorium und PSK. gemeinsam, endlich Berufung eines 
katholischen Schulrats für das PSK. und die Königsberger Regierung. 
Allen 3 Anträgen wurde in den nächsten Jahren entsprochen; der haupt­
amtliche Justitiar trat 1847 in die Behörde ein, der Etat, der für das PSK. 
ein eigenes Sekretariat vorsah, trat 1848 in Kraft, und im nächsten Jahre 
wurde auch ein katholischer Schulrat nach Königsberg versetzt, und zwar der 
Direktor Dr. Dillenburger vom Gymnasium in Emmerich.

Namentlich durch die letzte Maßnahme wurde eine andere Geschäfts- 
verteilung nötigt), vr. Lukas war im Äerbst 1848 nach Posen versetzt 
worden, sein Nachfolger wurde der Prov.-Schulrat Giesebrecht aus Stettin. 
Er übernahm die evangelischen Gymnasien und Progymnasien der Provinz, 
sowie die höheren Bürgerschulen des Königsberger Bezirks, die damals noch 
der Regierung unterstanden, Dr. Dillenburger die katholischen höheren 
Schulen und Lehrerseminarien, außerdem die katholischen Elementarschulen 
desselben Bezirks. Er wurde deshalb im Staatshandbuch auch bei der Be­
zirksregierung als Schulrat geführt. vr. Dieckmann endlich hatte das De­
zernat über die evangelischen Seminare und über die evang. Volksschulen im 
Bezirk Königsberg. Nach den Akten der hiesigen Regierung fiel die Aufsicht 
über die höheren Bürgerschulen sehr bald an diese Behörde zurück; aber 
sonst blieb die obige Geschästsverteilung bis in die Mitte der 70er Jahre 
bestehen. Daran änderten auch verschiedene Personalveränderungen nichts. 
So trat an Stelle des 1856 verstorbenen Prov. - Schulrats Giesebrecht 
vr. Schrader, bisher Direktor am Gymnasium in Sorau, an Stelle von 
vr. Dillenburger, der 1866 an das PSK. in Breslau versetzt wurde, als 
katholischer Rat der Direktor des Konitzer Gymnasiums Göbel, und auch auf 
den in den Ruhestand übertretenden vr. Dieckmann folgten verschiedene 
andere Regierungsschulräte. Erst kurz vor 1878 ergaben sich wesentliche 
Änderungen.

Im Zusammenhang mit dem Kulturkampf hatte sich der Standpunkt der 
preußischen Llnterrichtsverwaltung hinsichtlich der Konfessionalität der höheren 
Schulen geändert. Während früher die engste Beziehung zu einem be­
stimmten Bekenntnis, die dann auch in der Zusammensetzung des Lehr­
körpers ihren Ausdruck fand, für ein wesentliches Stück ihrer Zweckbestimmung 
galt, trat jetzt mehr und mehr an Stelle der Konfessionalität die Parität^). 
Diese Änderung der Auffassung wirkte auf die Zusammensetzung des Königs­
berger PSK. zurück. Die Anordnung von 1849, daß hier einer der beiden 
Prov.-Schulräte der katholischen Konfession angehören sollte, blieb nicht 
mehr in Kraft, und, als vr. Göbel 1875 nach Magdeburg versetzt wurde, 
trat ein zweiter evangelischer Schulrat an seine Stelle. Das war der Direktor 
vr. Kruse vom Greifswalder Gymnasium; er blieb aber nicht lange in Kö­
nigsberg tätig, sondern ging schon 1878 nach Danzig und hat sich dort viele 
Jahre um das westpreußische Schulwesen wohl verdient gemacht.

-'S) Zeitschrift f. d. Gymnasialwesen 1851 S. 581.
3?) Wiese, das preußische höhere Schulwesen, Bd. lll S. 18.
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Noch einschneidender war eine zweite Änderung. Westpreußen wurde, 
was damals aus nationalpolitischen Gründen in Ostpreußen vielfach be­
dauert wurde, von Ostpreußen losgelöst und zu einer selbständigen Provinz 
erhoben. Ein neues Prov.-Schulkollegium wurde in Danzig errichtet, und 
das Königsberger PSK. mußte die westpreußischen Anstalten, die es 
46 Jahre betreut hatte, an dieses abgeben. Die dadurch bedingte Personal­
veränderung machte es möglich, ein immer dringender werdendes Bedürfnis 
zu befriedigen. Das Lehrerbildungswesen hatte in steigendem Maße an 
Amfang und Bedeutung gewonnen. Den stets größer werdenden Aufgaben- 
kreis konnte ein Reg.- und Schulrat nebenamtlich nicht mehr bewältigen, 
und man griff zu dem Notbehelf, zwei dieser Beamten heranzuziehen und 
dem PSK. anzugliedern^). Das konnte aber auf die Dauer nicht so bleiben, 
und als durch die Übersiedelung Dr. Kruses nach Danzig eine Stelle frei 
wurde, besetzte man sie mit dem einen jener beiden Räte und schuf so eine 
hauptamtliche Stelle für die Bearbeitung des Lehrerbildungswesen. Nach 
Eintritt dieses Prov.-Schulrats Gawlick bestand das PSK. aus dem Präsi­
denten, dem Direktor und 2 schultechnischen Mitgliedern, von denen das eine 
das Dezernat über die höheren Schulen, das andere das über die Seminare 
und die Präparandenanstalten hatte, soweit diese dem PSK. unterstanden. 
Damit war die Zusammensetzung erreicht, die weit über das Jahr 1878 be­
stehen blieb.

Aber eine reibungslose Erledigung der eigentlichen Verwaltungs­
geschäfte war hierdurch noch nicht gewährleistet. Anfangs waren dafür 
überhaupt keine Mittel bereitgestellt worden, und der Präsident mußte, 
entsprechend der S. 12/13 dargelegten Befugnisse, Sachverständige der Re­
gierungen hinzuziehen, die dann die Geschäfte unentgeltlich zu übernehmen 
hatten. Erst 1832 wurde für einen Justitiar eine jährliche Remuneration von 
400 Tl. ausgesetzt, und das PSK. konnte nun auch die äußere Verwaltung 
der Anstalten übernehmen. 1847 wurde, wie bereits erwähnt, ein haupt­
amtlicher Justitiar für PSK. und Konsistorium gemeinsam angestellt. Dieser 
Zustand dauerte bis 1879. Dann machte die Zunahme der Geschäfte die 
Verwendung dieses Beamten bei dem Konsistorium allein nötig; und damit 
wurde das letzte Band gelöst, das noch zwischen Konsistorium und PSK. be­
stand. Jetzt mußte sich das PSK. für die Verwaltungsgeschäfte wieder eines 
Äilfarbeiters bedienen, meist eines Assessors oder Rates der Königsberger 
Regierung, erst im Jahre 1910 erhielt es einen hauptamtlichen Justitiar und 
Verwaltungsrat. So lange dauerte es, bis die 1825 errichtete Behörde ihre 
wesentlichen Aufgaben mit eigenen Kräften erfüllen konnte.

Eine der Pflichten des PSK. war, die Zentralinstanz über den Zustand 
und die Entwickelung der von ihm beaufsichtigten Schulen zu unterrichten. 
In dieser Beziehung wurde früher sehr viel verlangt, es mußte außer­
ordentlich eingehend berichtet werden. Alle Jahre war ein umfassender Ver­
waltungsbericht über sämtliche Anstalten fällig; erst von 1854 an brauchte er 
nur alle 3 Jahre erstattet zu werden. Außerdem verlangte jede Revision 
einer Schule einen ausführlichen Bericht über die gemachten Wabr-

»«) Vgl. z. B. den Staatskalender von 1876. 

82



nehmungen. Jede Anstellung oder Bestätigung eines Lehrers veranlaßte 
einen Schriftwechsel mit dem Ministerium usw. Dagegen wurde von den 
Anstalten im allgemeinen nicht gerade häufig berichtet, wenigstens wenn man 
den heutigen Maßstab anlegt. Als 1859 die Realschulen erster Ordnung 
dem PSK. unterstellt wurden, übersandte es den neuen Anstalten den amt­
lichen Terminkalender. Er umfaßte nicht mehr als 12 Nummern""), und doch 
klagte man schon damals über die viele unnötige Schreibarbeit!

Ein wichtiges Mittel, engere Beziehungen zu den Direktoren und 
Lehrern anzubahnen, waren die Dienstreisen. Für sie wurde auch gleich im 
ersten Etat des PSK. besondere Mittel ausgeworfen, und zwar für Kon­
sistorium und PSK. zusammen 950 Tl., bei den großen Entfernungen Ost­
preußens, die mit der Post oder im eigenen Wagen zurückgelegt werden 
mußten, keine große Summe. Als der PSK. einen eigenen Etat erhielt, 
wurde der entsprechende Posten auf 800 Tl. festgesetzt und mit allem Nach- 
druck verlangt, daß diese Summe nicht überschritten werden dürfe. In den 
30er Jahren waren die Reisen lediglich zu Prüfungszwecken unternommen 
worden, die eigentlichen Revisionen waren in den Hintergrund getreten. Das 
beanstandete der Minister*"). Die dem PSK. obliegende Aufsicht und 
Leitung der gelehrten Schulen sei ohne regelmäßig wiederkehrende Revisionen, 
zu denen nach Bedürfnis noch außerordentliche kommen müßten, kaum mög­
lich. Sollten die ausgesetzten Fonds für Prüfungs- und Revisionsreisen 
nicht die nötigen Mittel gewähren, so könnten die Prüfungsreisen künftig 
ganz unterbleiben und zu Kommissaren bei den Prüfungen geistliche und 
Schulräte der Regierungen oder andere in der Nähe der Gymnasien wohn­
hafte Männer geistlichen oder weltlichen Standes ernannt werden, die mit 
der erforderlichen Bildung ausgerüstet seien. In Zukunft seien also alle 
Gymnasien in einem regelmäßigen Turnus von 3 oder 4 Jahren zu revidieren. 
Diese Anordnung war durchaus segensreich; denn was in den alten Zeiten 
vor Errichtung der PSK. die Schulaufsicht oft so wenig wirksam machte, 
war, daß sie meist vom grünen Tische aus erfolgte.

Zum Schlüsse dieses Abschnittes möge noch folgen, was der Prov.- 
Schulrat Schröder in seinen Lebenserinnerungen über die Dienstreisen in der 
Provinz Preußen sagt"):

Die Reisen waren, besonders in der ersten Hälfte meiner dortigen Amts­
zeit, bei dem Mangel an Eisenbahnen und den langen Postfahrten, zumal 
zur Winterszeit, sehr anstrengend; weder das Verschneien der ungebahnten 
Wege noch das Llmwerfen der Postwagen ist mir erspart geblieben, und die 
Fahrt über die Weichsel während des Eisganges war keineswegs unbedenk­
lich. Auch die Möglichkeit, auf den Poststationen einige erfrischende Nahrung 
zu erhalten, war nur spärlich vorhanden, so daß ich bald zu der Überzeugung 
kam, die Staatsregierung dürfe für die Provinz Preußen nur körperlich 
kräftige Männer zu Schulräten nehmen, denen dann die dortigen Jahre, wie 
in Kriegszeiten, doppelt anzurechnen seien. — Llnd dabei hat Schrader die 
ganz eisenbahnlosen Zeiten nicht einmal durchgemacht!

»») Akt. d. Königsberger Buraschule 1865.
*°) Erl. d. Ministers v. 16. II. 41, Geh. Staatsar. zu Berl. Rep. 76. VI Sect II.
") Hchrader, Erfahrungen u. Bekenntnisse, S. 181.
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m.

Das Provinzial-Schulkollegium 
im Verhältnis zu anderen Instanzen.

^) Zu dem Ministerium.
Das PSK. als Prov.-Behörde war selbstverständlich an die Weisungen 

der Zentralinstanz gebunden, und es war nach alter preußischer Beamten­
disziplin ganz ausgeschloffen, daß es bei der Leitung der ihm unterstellten 
Anstalten Wege einschlug, die nicht mit den Richtlinien des Ministeriums 
übereinstimmten. Dieses Verhältnis wurde aber noch in der Instruktion 
von 1817 ausdrücklich hervorgehoben. Bei verschiedenen Punkten (vergl. 
S. 12) war die Genehmigung des Ministers erforderlich, und § 10 sagte ganz 
allgemein, daß außer diesen Fällen teils die Analogie der Regierungs­
instruktion, teils der allgemeine Grundsatz maßgebend sei, daß die Nach­
geordneten Behörden nur innerhalb schon gegebener Vorschriften und 
Bestimmungen handeln dürften. Wo es dagegen auf Feststellung von allge­
meinen Grundsätzen, auf neue Anordnungen und Einrichtungen oder auf 
Abänderung bereits bestehender ankomme, müsse in jedem Falle die Ge­
nehmigung des Ministeriums eingeholt werden.

Diese für die Konsistorien getroffenen Bestimmungen galten auch für 
die PSK. als deren Rechtsnachfolger. Aber solche allgemeinen Anordnungen 
sind dehnbar und können von der vorgesetzten Behörde unter 2 verschiedenen 
Gesichtspunkten durchgeführt werden. Sie kann den Nachgeordneten Stellen 
möglichste Freiheit gewähren, sie kann aber ihre Aufgabe auch in straffster 
Zentralstation sehen. Während Humboldt die Schulverwaltung im ersteren 
Sinne leitete, waren der Minister v. Altenstein und der unter ihm maß­
gebende Min.-Rat Zoh. Schulze Anhänger der zweiten Richtung. Sie 
hatten, wie Paulsen in seiner Geschichte des gelehrten Unterrichts sagt, einen 
großen Glauben an Gesetze und Verfügungen. Von seiner Begründung (1817) 
bis zu dem Abiturienten-Reglement (1834) hat das Ministerium Altenstein 
748 Verfügungen erlassen, die das höhere Schulwesen betrafen, von da bis 
zum Ausscheiden des Ministers (1838) weitere 438^). Bei solcher Geschäftig­
keit der Zentralinstanz blieb naturgemäß für die Eigentätigkeit der PSK. 
keine großer Spielraum. Immerhin gewährte die ihnen gestellte Aufgabe 
(Abgabe zweckmäßiger Vorschläge behufs Abstellung eingeschlichener Miß­
bräuche und Mängel) die Möglichkeit fördernder Mitarbeit. In Kamptz 
Annalen sind die hauptsächlichsten Verordnungen für das höhere Schul­
wesen abgedruckt, und da kommen auch andere PSK. nicht selten mit wich­
tigen Verfügungen und Bescheiden zu Wort; aber das Königsberger sucht 
man dort fast vergeblich, so lange Dinter die Feder führte. Später ent­
wickelte die Behörde eine größere Initiative. Der wichtigste Fall betraf eins 
der wesentlichsten Rechte der PSK., nämlich die Anstellung der Lehrer.

Bereits den Konsistorien war durch § 7, 11 ihrer Znstr. die Anstellung, 
Beförderung, Disziplin und Entlastung der Lehrer übertragen worden. Doch

") Schmid, Encykl. d. ges. Erzieh.- u. Anterrichtswesens Bd. VI. S. 185. 
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dieses Recht wurde ihnen bald darauf wieder genommen; denn infolge der 
Karlsbader Beschlüsse übertrug die Allerhöchste Order vom 20. IX. 1819 die 
Besetzung aller Lehrerstellen bei den Gymnasien und Seminaren unmittelbar 
dem Ministerium. Zwar wurde den PSK. bei ihrer Errichtung das An- 
stellungsrecht anscheinend wieder verliehen; aber schon am 5. III. 1826 ver­
fügte der Minister, die aus besonderen und erheblichen Gründen für die 
Besetzung der Lehrerstellen erlassenen Bestimmungen seien durch die Kab.- 
Ord. v. 31. XII. 25 keineswegs aufgehoben. Die Behörde habe daher auch 
in Zukunft von jeder Vakanz Anzeige zu erstatten und dann die Anweisung 
des Ministers abzuwarten.

Als nicht lange darauf die Demagogenverfolgungen wieder auflebten, 
traten weitere Erschwerungen ein. Die PSK. wurden angewiesen^), bei 
allen Individuen, die seit 1827 die Universität verlassen hatten, vor jeder 
Anstellung im Schulamt und vor jeder Beförderung direkt bei der Mi- 
nisterial-Kommission zur Untersuchung politischer Verbrechen anzufragen, ob 
Bedenken dagegen vorlägen. War das der Fall, so teilte die Kommission 
diese Bedenken dem Minister unmittelbar mit; war aber nichts zu erinnern, 
so wurde das dem PSK. bekanntgegeben, und das konnte nun die An­
gelegenheit in der vorgeschriebenen Form weiter verfolgen. Diese Regelung 
blieb bis zum Tode Friedrich Wilhelms III. in Kraft. Sein Nachfolger 
gewährte allen politischen Verbrechern volle Amnestie, die berüchtigte 
Ministerial-Kommission wurde aufgehoben, allen, denen infolge ihres poli­
tischen Verhaltens die Anstellungsfähigkeit abgesprochen war, dieselbe wieder 
zuerkannt, und angeordnet, daß die Anfragen nach dem politischen Ver­
halten vor jeder Anstellung oder Beförderung nicht mehr stattfinden sollten").

Jetzt hielt das Königsberger PSK. die Zeit für gekommen, die Frage 
nach dem Anstellungsrecht wieder aufzurollen. Es war ja seinerzeit den 
Provinzialbehörden mit der Begründung entzogen worden, der Minister 
müsse selber die Verantwortung dafür übernehmen, daß an den Schulen 
keine Lehrer angestellt würden, die der Jugend, statt sie gründlich zu unter­
richten, verderbliche Grundsätze einflößten. Da der Anlaß zu einer solchen 
Besorgnis fortgefallen war, beantragte das PSK. noch unter dem Präsi­
dium Äerrn v. Schöns, den PSK. das Anstellungsrecht in den Grenzen der 
Kab.-Ord. von 1825 wieder beizulegen"). Erst auf erneute Anfrage erfolgte 
die Kgl. Entscheidung^), und zwar in folgendem Sinne: Das Recht zur An­
stellung und Beförderung von Lehrern an den Gymnasien und Seminaren 
und, wo diese Anstalten dem Patronat einer Stadt oder einer Korporation 
unterworfen sind, das Recht zur Bestätigung steht den PSK. zu; diese 
müssen jedoch zu jeder Anstellung, Beförderung oder Bestätigung die Ge­
nehmigung des Ministers einholen, sofern es sich nicht um auf Kündigung 
angestellte Äilfs- und technische Lehrer handelt. Auch blieb die Verpflichtung, 
von jeder Vakanz dem Minister Anzeige zu erstatten, um diesen in die Lage 
zu versetzen, die Stelle je nach den Umständen selber zu besetzen. Die Er-

") Erlaß v. 11. XI. 34, Kamptz Annalen 1835 S. 94.
") Mtnist.-Blatt d. Inneren Verwalt. 1840 S. 337 u. 435.
*5) Akt. d. Prov.-Schulkollegiums.
") Preuß. Gesetzsamml. 1843 S. 1.
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nennung und Bestätigung der Direktoren blieb selbstverständlich der Zentral- 
instanz bzw. dem Staatsoberhaupte Vorbehalten.

Nach allem hatte sich eigentlich nur die Firma der anstellenden Behörde 
geändert, formell ging die Anstellung der Lehrer von dem PSK. aus; 
aber das ganze schwerfällige Verfahren war geblieben, und die eigentliche 
Entscheidung stand nach wie vor bei dem Minister. Eine wirkliche Änderung 
trat erst 20 Jahre später ein. Durch die Kab. Ord. vom 10. XI. 62 wurde 
die Verpflichtung der PSK., für die Anstellung der Lehrer die Genehmigung 
des Ministers einzuholen, auf die Oberlehrer an den Gymnasien, den 
Realschulen I.Ord. und den mit Berechtigungen ausgestatteten Progym­
nasien eingeschränkt. Die Anstellung, Beförderung oder Bestätigung aller 
übrigen Lehrer an diesen Schulen wurde den PSK. übertragen. Das war 
ein wertvolles Recht; das war aber auch die einzige erhebliche Änderung 
in den Befugnissen der PSK., die während des ersten halben Jahrhunderts 
ihres Bestehens eintrat.

6) Verhältnis zu den kirchlichen Instanzen.
1. Zu den evangelischen.

Zu den evangelisch-kirchlichen Instanzen gehörten außer den Konsistorien 
die Generalsuperintendenten. Die Stellen dieser höchsten Geistlichen wurden 
1828 geschaffen. Nach der für sie maßgebenden Instruktion vom 14.V.29 hatten 
sie ihr Augenmerk vorzüglich auf die religiöse und kirchliche Tendenz der ge­
lehrten und höheren Bürgerschulen zu richten. Bei den ihnen hierzu 
obliegenden Revisionen der religiösen Seite des höheren Schulwesens konnten 
sie sich durch Mitglieder der Konsistorien und durch Konsistorial- oder Schul- 
räte bei den Regierungen vertreten lassen^). Bei Anstellung von Religions­
lehrern war, und das galt für beide Konfessionen, die Übereinstimmung der 
kirchlichen mit der Schulbehörde erforderlich. Geistlichen durfte nur dann 
Religionsunterricht übertragen werden, wenn die zuständige kirchliche Be­
hörde keine Einwendung erhoben hatte. Ebenso bedurften neue Lehrbücher 
für den Religionsunterricht der Genehmigung der kirchlichen Instanzen.

Oben wurde dargelegt, wie sich das PSK. allmählich von dem Kon­
sistorium gelöst hatte. Diese Trennung wurde von der Kirche bedauert, da 
sie fürchtete, jeden Einfluß auf den Geist des Unterrichts zu verlieren. 
In Königsberg milderte man die Bedenken dadurch, daß der General­
superintendent Sartorius auch weiterhin den Sitzungen des PSK. bei- 
wohnte; er bezeichnete sich noch 1859 in einem Schreiben an den Vorsitzenden 
des Oberkirchenrats als Ehrenmitglied des PSK.^). Nun waren die 
40er Jahre für die evangelische Kirche eine Zeit heftiger religiöser Kämpfe 
zwischen der neu erwachten Orthodoxie und den Nachwirkungen des Ratto­
nalismus. Lind dem Minister Eichhorn lag es besonders daran, den kirch­
lichen Einfluß auf die Gymnasien zu verstärken und Religionslehrer zu be­
rufen, die im Sinne der Orthodoxie wirkten. Er erließ im Jahre 1844 ein 
Reskript, durch das die PSK. verpflichtet wurden, bei den Vorschlägen für

") Wiese, Verord. u. Gesetze f. d. Löh. Schulen i. Preußen Bd. I S. 10. 
««) Dies u. d. Folgende aus d. Akt. d. Konsist.-K- ll, Rr. 2. 
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die Anstellung von Religionslehrern jedesmal ein Gutachten sowohl des 
Generalsuperintendenten als auch des Konsistoriums über den 
Vorgeschlagenen beizufügen. Hieraus schloß das Königsberger Konsistorium, 
daß ihm noch die Überwachung des Religionsunterrichts zustehe. Es hielt 
sich daher für berechtigt, unmittelbar an einzelne Anstalten heranzutreten, 
etwa um Auskünfte zu erbitten u. dergl. Das PSK. war anderer Meinung. 
Nach längerer Zeit (am 4.1.54) unterbreitete das Konsistorium die Ange­
legenheit dem Oberkirchenrat, um die Frage zu klären, ob es als Konsistorium 
die Aufsicht über den evangelischen Religionsunterricht an den Gymnasien 
habe, wozu dann auch das Recht zu Revisionen durch vom Konsistorium 
bestimmte Kommissare gehören würde, oder ob die Aufsicht auf die PSK. 
übergegangen sei und die Rechte der Kirche lediglich von den General­
superintendenten ausgeübt würden. Es konnte sich dabei auf die Entscheidung 
des Ministers in einigen Fällen berufen, die jedenfalls nicht gegen seine Auf­
fassung sprachen.

Aus Anlaß dieser Königsberger Anfrage regelten Minister und Ober­
kirchenrat die Frage endgültig durch die Anordnung vom 14. XI. 54. Nach 
ihr waren die Generalsuperintendenten dasjenige Organ, durch das der Zu­
sammenhang der Kirche mit dem höheren Llnterrichtswesen vermittelt wird, 
und durch welches einerseits die kirchliche Behörde von dem religiösen Stande 
der höheren Schulen Kenntnis erhält, andererseits diese des Segens teil­
haftig werden, den die persönliche Teilnahme des ersten Geistlichen der Pro­
vinz diesen Anstalten und ihren Lehrern zuzuführen vermag. Ihre Wahr­
nehmungen hatten die Gen.-Superintendenten den Llnterrichtsbehörden zu 
unterbreiten und dabei etwaige Anträge zu stellen. Zu Anweisungen an die 
Schulen waren aber nur die PSK. berechtigt, „auf deren bereitwilliges Ent­
gegenkommen sich die Gen.-Sup. verlassen könnten".

Diesen Bestimmungen gemäß hat sich dann in Königsberg die Zu­
sammenarbeit bis in die neuste Zeit reibungslos vollzogen.

2. Das Verhältnis zu den katholischen Instanzen.
Nach der Organisation der katholischen Kirche handelt es sich hierbei 

lediglich um die Bischöfe; daher besagt auch § 8 der Instr. für die Konsist., 
die getroffenen Bestimmungen finden auch auf das römisch-katholische Er- 
ziehungs- und ünterrichtswesen Anwendung. Jedoch bleibt den katholischen 
Bischöfen ihr Einfluß, soweit er verfassungs- und gesetzmäßig ist, auf den 
Religionsunterricht in den öffentlichen Schulen und auf die Anstellung der 
besonderen Religionslehrer Vorbehalten^). Bei den ihnen hiernach zu­
stehenden Inspektionen durften sie sich durch einen höheren Geistlichen oder 
durch einen Professor der Theologie vertreten lassen^").

Für den Bezirk des Königsberger PSK. waren folgende Bischöfe 
zuständig:

der Bischof von Ermland für die Anstalten Ostpreußens und für 
Elbing,
der Bischof von Culm für die meisten westpreußischen Anstalten, 
der Erzbischof von Gnesen u. Posen für das Gymnasium in Dt. Krone.

") Preuß. Gesetzsamml. 1817.
rw) Wiese, Verord. u. Gesetze Bd. I. S. 35.
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Die bischöfliche Zustimmung zu der Anstellung der Religionslehrer er­
folgt nach hergebrachter Weise durch die mi38io cunonicu. Die Auffassung 
über deren Tragweite war aber verschieden. Nach katholischer Auffassung 
konnte der Bischof sie wieder zurückziehen; dann fehlte dem betreffenden 
Lehrer eine der grundlegenden Voraussetzungen seiner Tätigkeit, und der 
Staat war verpflichtet, ihn aus seinem Amte zu entfernen. Die staatliche 
Auffassung war eine andere. Llnter normalen Verhältnissen war diese Ver­
schiedenheit ohne Bedeutung, in kritischen Zeiten aber barg sie schwere Ge­
fahren in sich. Eine solche Zeit war die des Kulturkampfes, und die sich 
ergebenden Konflikte rückten zeitweilig das ostpreußische höhere Schulwesen 
in den Brennpunkt dieses Kampfes.

An dem Braunsberger Gymnasium hatten anfangs die meisten Lehrer, 
darunter der Religionslehrer und der Direktor, die Beschlüsse des Vati­
kanischen Koncils nicht anerkannt; der zuständige Bischof aber wünschte nicht 
nur, daß das neue Dogma in den Religionsunterricht der Schulen aus­
genommen würde, sondern verlangte auch von dem Religionslehrer als ihm 
unterstellten Geistlichen die Verlesung eines Sendschreibens in der Anstalts­
kirche, das die neue Lehre darlegte und die Anhänger der altkatholischen 
Richtung mit dem Banne bedrohte. Da hierdurch die Disziplin gefährdet 
erschien, veranlaßte das PSK., das selbstverständlich in engster Fühlung 
mit dem Ministerium vorging, den Direktor, die Verlesung zu verbieten. Der 
Minister ging dabei von der Anschauung aus, daß die Gymnasialkirchen 
lediglich als Schulzwecken dienende Anstaltskapellen anzusehen seien, über 
die dem Bischof eine direkte Disposition nicht zustehe. Es gelang, die Streit­
frage durch einen Kompromiß zu beseitigen. Der Bischof verzichtete auf die 
Verlesung des Teiles, der eine Bloßstellung des Lehrkörpers vor den eige­
nen Schülern involviert haben würde, und die Schulbehörde gestattete dann 
die Verlesung des Restes. Daraufhin wurde die dem Direktor angedrohte 
Exkommunikation und das gegen die Gymnasialkirche verhängte Interdikt 
zurückgenommen^).

Doch blieb die Schwierigkeit bestehen, daß an einem katholischen Gym­
nasium der Religionsunterricht von einem Lehrer erteilt wurde, der sich 
beharrlich weigerte, sich den Beschlüssen des Vatikanums zu unterwerfen. 
Nach wiederholter Androhung entzog der Bischof als oberster Wächter über 
die Reinheit der Kirchenlehre dem Betreffenden die ihm erteilte mi88io 
canonica und bedrohte ihm bei weiterer Weigerung mit der 8u8pen8io ab 
orcline. Der Minister erkannte die Aufhebung der mi88io nicht als ge­
rechtfertigt an, da der Lehrer jetzt nichts anderes lehre, als was er früher 
gelehrt habe. Daß die Kirche den Inhalt ihrer Lehre geändert habe, be­
rechtige den Staat nicht, die Anhänger der alten Lehre als Abtrünnige zu 
behandeln und ihnen seinen Schutz zu entziehen. An dieser Stellungnahme 
hielt die Staatsverwaltung auch fest, als die Suspension und bald darauf 
die große Exkommunikation über den Lehrer verhängt wurde; der Religions­
unterricht wurde also weiter von ihm erteilt. Der Bischof sah darin eine 
schwere Verletzung der Gewissensfreiheit sowie der verfassungs- und gesetz-

51) Wiese, das höh. Schulwesen i. Preußen, Bd. III S. 9 ff., die Jahresberichte d. Brauns­
berger Gymnasiums und die Mten d. PSK.
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mäßigen Rechte der Kirche. Er begnügte sich nicht damit, feierlichen Protest 
zu erheben, sondern verbot auch den Zöglingen des dem Gymnasium ange- 
gliederten bischöflichen Konvikts die Teilnahme an dem von ihm nicht ge­
billigten Religionsunterricht und entfernte diejenigen Alumnen, die gleich­
wohl jenen Unterricht weiter besuchten.

Nun galt damals der Religionsunterricht als absolut verbindliches 
Fach, von dem es keine Befreiung gab. Auf Grund dieser Auffassung ließ 
die Aufsichtsbehörde zur Abwehr des bischöflichen Vorgehens alle Schüler 
aus dem Gymnasium entfernen, die dem offiziellen Religionsunterricht fern 
blieben. Jetzt wurde die Erregung immer größer, sie ergriff nicht nur das 
Ermland, sondern das ganze katholische Deutschland, überall wurden Geld­
spenden gesammelt, um den aus dem Gymnasium entlassenen Schülern außer­
halb die Fortsetzung ihrer Ausbildung zu ermöglichen. Auf einer Ver­
sammlung in Fulda beschlossen die preußischen Bischöfe, die Braunsberger 
Angelegenheit zu einer gemeinsamen zu machen. Sie richteten im Sep­
tember 1871 eine Vorstellung an den König und etwas später eine Be­
schwerde über das Vorgehen des Ministers an das Abgeordnetenhaus, 
beides vergeblich. Die Elternschaft nahm ihre Söhne von dem Gymnasium 
fort, die Schülerzahl ging außerordentlich zurück, und die Existenz der Schule 
war ernstlich bedroht.

Aus dieser verworrenen Lage fand der neue Minister Falk einen Aus­
weg. Er erkannte, daß der Charakter des Religionsunterrichts doch ein 
anderer ist als der der übrigen Fächer und daß man die Teilnahme an jenem 
nicht mit Gewalt erzwingen kann. Dementsprechend verfügte er, und zwar 
aus Anlaß des ostpreußischen Falles für alle Schulen, unterm 29. II. 72:

1. Zn den öffentlichen höheren Lehranstalten ist hinfort die Dispensation 
vom Religionsunterricht zulässig, sofern ein genügender Ersatz dafür nach­
gewiesen wird.

2. Die Eltern und Vormünder, welche eine solche Dispensation wünschen, 
haben ihre Anträge mit Angabe jenes Ersatzes an das zuständige PSK. 
zu richten.

3. Die genannten Behörden haben darüber zu befinden, ob der Ersatz 
genügend ist. Ein von einem ordinierten Geistlichen oder qualifizierten Lehrer 
erteilter, der betreffenden Konfession entsprechender Unterricht wird in der 
Regel dafür angenommen werden können.

Dadurch wurde eine Regelung möglich, die wieder zum Frieden führte. 
Schon vorher hatte sich der Bischof bereit erklärt, besonderen kirchlichen 
Religionsunterricht einzurichten. Diese Absicht wurde jetzt ausgeführt, und 
das PSK. erkannte ihn als ausreichenden Ersatz an. Schnell kehrte das Ver­
trauen der ermländischen Bevölkerung zu dem Gymnasium zurück, die 
Schülerzahl erreichte wieder ihre frühere Äöhe, und der außerkirchliche Re­
ligionsunterricht fand bald fast keine Teilnehmer mehr. Schließlich ermög­
lichte die Versetzung des altkatholischen Religionslehrers die Anstellung eines 
anderen, der das Vertrauen des Staates und der Kirche besaß.

Da die geschilderten Vorgänge nicht durch willkürliche Maßnahmen her­
vorgerufen, sondern ein unvermeidliches Moment in dem großen Ringen 
zwischen Staat und Kirche über die gegenseitigen Rechte auf dem Gebiet 
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der Schule waren, so stellte sich nach der erfolgten Klärung das gute Ver­
hältnis zwischen den beiden Konfessionen in dem höheren Schulwesen unserer 
Provinz sehr bald wieder her. Im PSK. selber war es niemals erschüttert 
worden. Als Beleg mögen die Worte dienen, mit denen der evangeliscke 
Schulrat Schrader über seine katholischen Amtsgenossen spricht^): „Vor 
allem hatte ich mich einer weitgehenden Übereinstimmung der wissenschaft­
lichen und pädagogischen Grundanschauungen mit meinem katholischen 
Kollegen Dillenburger zu erfreuen; die Verschiedenheit des Bekenntnisses 
störte nicht, da jeder in dem anderen die Glaubenswärme achtete. Auch mit 
seinem Nachfolger Göbel habe ich immer in gutem Einvernehmen gelebt."

0. Das Verhältnis zu den Regierungen.

Bereits im Abschnitt II ist auf die Beziehungen zwischen PSK. und 
den Regierungen eingegangen worden; es bleibt also nur übrig, einige Er­
gänzungen zu geben, zunächst über die Entlastung des PSK. durch die ge­
nannten Behörden. Schon das Konsistorium hatte seine Befugnisse in dem 
entfernter liegenden Reg.-Bezirk Gumbinnen dem dortigen Reg.-Schulrat 
Wagner übertragen, und zwar fast vollständig. Dinter schreibt darüber^): 
Sobald mein Freund Wagner dort Konsistorial-Kommissarius wurde, hielt 
ich es nicht für nötig mich dort einzumischen. W. fragte selbst, warum ich 
nicht einmal die litthauischen Anstalten besuche? Ich antwortete: Das me 
ich nicht. Entweder sehe ich, was Sie sehen, dann bin ich dort nichts nüye. 
Oder ich sehe etwas anderes, und dann zanken wir uns. Das PSK. behielt 
diese Regelung bei, und ernannte noch 1831, als Wagner durch den Reg.- 
Schulrat Dieckmann ersetzt wurde, diesen zum Spezial-Kommissar für die 
Gymnasien und Seminare des Gumbinner Bezirks. Er hatte die Geschäfte 
in demselben ümfange zu versehen wie sein Vorgänger, und die Direktoren 
wurden angewiesen, ihre Berichte über die Anstalt und die Lehrer durch seine 
Vermittelung an das PSK. einzureichen'P

Ein Jahr später wurde p. Dieckmann nach Königsberg versetzt, und nun 
wurde ein solcher Spezialkommissar nicht wieder ernannt. Man begnügte sich 
mit der allgemein angeordneten Zugehörigkeit der Reg.-Schulräte zu dem 
PSK. und delegierte sie nur zu bestimmten Zwecken, z. B. zu dem Vorsitz bei 
den Reifeprüfungen. Je mehr sich aber die Verhältnisse des PSK. kon­
solidierten, und je besser die Verkehrsmöglichkeiten wurden, desto mehr traten 
diese Delegationen zurück, bis sie schließlich ganz aufhörten.

Aber 2 Gebiete gab es, wo eine Zusammenarbeit beider Behörden auf 
die Dauer nötig war; das erste war das Lehrerbildungswesen. Da die Be­
aufsichtigung der Lehrerseminare immer zu seinem Ressort gehört hatte, war 
das PSK. für die Ausbildung des Volksschullehrernachwuchses ver­
antwortlich. Die jungen Schulamtskandidaten aber traten sofort in den 
Dienst der Regierungen, und jede Änderung in der Ausbildung machte sich

5->) Schrader, Erfahrungen u. Bekenntnisse, S. 185.
55) Dinters Leben von ihm selbst, S. 27Z/4.
s«) Akten d. Gumbinner Gymnasiums.
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sofort in den Schulen fühlbar. Diese Gemeinsamkeit der Interessen verlangte 
ein enges Zusammenarbeiten. Bei den Abschlußprüfungen der Seminare 
wirkten die Reg.-Schulräte mit, und die zweiten Lehrerprüfungen, für die 
die Regierungen zuständig waren, wurden an den Seminaren, oft im Beisein 
des Vertreters des PSK., abgehalten. So konnte man gemeinsam Er' 
fahrungen sammeln und weitere Maßnahmen vereinbaren.

Als sich im Laufe der Zeit die Notwendigkeit herausstellte, den Volks­
schülern den Eintritt in das Seminar durch eine besondere Vorbildung zu 
erleichtern, und man Präparandenanstalten zu errichten begann, unterstanden 
diese anfangs ganz den Regierungen. Erst 1872 gingen die öffentlichen An­
stalten dieser Art auf die PSK. über, während die privaten — und das 
waren in der Provinz Preußen die meisten — bei den Regierungen ver­
blieben. Auch diese Regelung verlangte die engste Fühlung zwischen den 
beiden Behörden. Die Zusammenarbeit auf diesem Gebiete dauerte, so lange 
die Lehrerseminare bestanden, also die PSK. für die Ausbildung der Volks- 
schullehrer zuständig waren.

Das zweite hier zu nennende Gebiet sind die Realschulen. Diese An­
stalten waren anfangs keine höheren Schulen im vollen Sinne des Wortes, 
sondern bildeten in sehr verschiedenen Abstufungen, was ihre äußeren Ein­
richtungen und ihre Leistungsfähigkeit betraf, einen Übergang von den 
Elementar- zu den gelehrten Schulen. Da nur die letzteren den PSK. unter­
standen, verblieben die Realschulen folgerichtig unter den Regierungen. Aber 
die Entwickelung ging weiter, die Realschulen gewannen an Bedeutung und 
strebten immer mehr dem Charakter der höheren Schulen zu. Das gab dem 
Ministerium den Anlaß, bei ihrer Verwaltung auch die PSK. zu beteiligen. 
So waren bei verschiedenen Gelegenheiten die Berichte der Regierungen 
über die genannten Schulen durch die PSK. an den Minister einzusenden, 
ebenso mußten alle Anträge auf An- oder Aberkennung von Realschulen 
zunächst an das PSK. und erst mit dessen Gutachten an die Zentralinstanz 
gehen. Auch erhielten 1843 die Kommissare des PSK. das Recht, die Real­
schulen zu revidieren und über ihre Wahrnehmungen zu berichten. Dieser 
Zustand war wenig befriedigend, und es war ein Fortschritt, daß 1859 die 
Realschulen I. Ord. und von 1872 an sämtliche anerkannte Realschulen den 
PSK. unterstellt wurden. Seitdem ist der Grundsatz konsequent durchgeführt, 
daß alle wirklichen höheren Schulen zu dem Ressort der PSK., alle anderen 
zu dem der Regierungen gehören, und damit schieden die Realschulen als 
Gebiet gemeinsamer Tätigkeit für das PSK. und die Regierungen aus.

Aber auch abgesehen von diesen besonderen Gebieten sorgte die Zentral­
instanz dafür, daß die beiden Behörden in engerer Fühlung blieben. Im 
Jahre 1847 wies der Minister darauf hin, daß die alte Bestimmung seit 
vielen Jahren nicht mehr beachtet würde, nach der die geistlichen und Schul- 
räte der Regierungen regelmäßig unter dem Vorsitz des Oberpräsidenten im 
Konsistorium zu gemeinsamer Beratung zusammentreten sollten. Da aber solche 
Beratungen besonders geeignet seien, die Einheit in der Leitung des Unter­
richts in der Provinz zu erhalten, wurde angeordnet, daß in Zukunft solche 
Tagungen in der Regel jährlich einberufen wurden. Die Teilnehmer waren 
die schultechnischen Räte des PSK. und die Schulräte der Regierungen, den
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Vorsitz hatte der OberpräsidenL oder ein von ihm bestellter Vertreter, der 
Kreis der Beratungen sollte sich auf ünterrichtsgegenstände beschränken. 
Zeit und Tagesordnung waren dem Minister vorher anzuzeigen, da er sich 
eine Einwirkung vorbehielt; ebenso war an ihn das Ergebnis zu berichten, 
bzw. Anträge bei ihm zu stellen. Nach diesen Grundsätzen sind dann solche 
Beratungen, wenn auch nicht ohne Unterbrechungen, bis in die letzte Zeit 
abgehalten worden.

v) Das Verhältnis zu den Patronaten, Kuratorien und dergl.

Gymnasialkuratorien waren hauptsächlich in den westlichen Provinzen 
verbreitet; aber ganz fehlten sie auch in der Provinz Preußen nicht. Das 
Braunsberger Gymnasium hatte als frühere Zesuitenschule einen wertvollen 
Besitz an Ländereien und Kapitalien. Sie wurden früher mit dem der 
anderen Zesuitenschulen von dem S. 3 erwähnten In8titutum litterarium ver­
waltet. Als 1811 die Anstalt als Gymnasium anerkannt wurde, machte die 
Klärung der ganzen Besitzfrage die Mitarbeit eines erfahrenen Geschäfts­
mannes nötig. Man bestellte daher einen Kurator locali8 und wählte dazu 
den Kommerzienrat Ostreich. Zu seinem Geschäftsbereich gehörte die Ver­
waltung der Kapitalien, die Verpachtung der Ländereien, Einziehung der 
Pachtgefälle, Beaufsichtigung der Gymnasialkasse, die Berichterstattung über 
alle Rechnungsangelegenheiten und die Anfertigung der Etatsentwürfe. Zbm 
verdankt die Braunsberger Anstalt die Ordnung seines umfangreichen Be­
sitzes^). Nach seinem Tode wurde der Landrat sein Nachfolger; ihm verblieb 
aber nur noch die Überwachung und Revision der Gymnasialkasse. Alles 
andere konnte nun, nachdem Ordnung geschaffen, dem Direktor überlasten 
werden. Als der zweite Kurator starb, wurde ein Nachfolger nicht wieder 
ernannt, und auch in Braunsberg gab es von da an zwischen Aufsichts­
behörde und Direktor keine Zwischeninstanz mehr.

Ein weiteres Kuratorium bestand bei dem Gymnasium zu Marien- 
Werder; es wurde 1823 errichtet^), ihm gehörten der Präsident und der 
Schulrat der dortigen Regierung an. Nach den Feststellungen des jetzigen 
Direktors befaßte es sich anscheinend nur mit den äußeren Angelegenheiten 
der Schule. Auf dieses Kuratorium wies Lerr v. Schön hin, als er bei der 
Vereinigung des Danziger PSK. mit dem Königsberger die Bildung solcher 
Verwaltungskörper für alle westpreußischen Anstalten beantragte (S. 78). Da 
der Minister diese Einrichtung ablehnte, bestand das Marienwerderer Kura­
torium nur bis 1832.

Weitere Einrichtungen ähnlicher Art gab es an staatlichen Anstalten 
nicht; an diesen wurde also in unserer Provinz frühzeitig volle Einheitlichkeit 
erreicht.

Anders lag es bei den städtischen Schulen, und hier ist zu unterscheiden, 
ob diese ganz von der Stadt erhalten wurden oder ob sich der Staat mit 
einem Zuschuß beteiligte. War das letztere der Fall, so beanspruchte der 
Staat seit 1842 auch eine Beteiligung an der Verwaltung, und zwar durch

55) Genaueres s. Geschichte des Braunsberger Gymnasiums 1865 S. 84/5.
5«) Wiese, d. höhere Schulwesen Preußens, Bd. l S. 76.
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Bestellung eines Kompatronatsvertreters. Dabei waren folgende Grundsätze 
maßgebend: 1. Da die Rechte der Patronate sich in der Regel auf die Ver­
waltung der äußeren Schulangelegenheiten beschränkten, konnte auch nur bei 
diesen eine geeignete Mitwirkung der Kompatronatskommissare eintreten. 
2. Durch diese Mitwirkung durften die Rechte der Patronate nicht ge­
schmälert werden. — Für Ostpreußen wurde die Frage von Bedeutung, als 
das Insterburger Gymnasium 1863 einen regelmäßigen Zuschuß von 1500 Thl. 
erhielt. Das Statut für den Insterburger Kommissar wurde im Wiese^) 
als Muster abgedruckt. Nach ihm ernannte das PSK. einen am Ort wohn­
haften Kommissar, dem Minister blieb die Bestätigung vorbehalten. Jenem 
lag die Wahrnehmung der durch die Gewährung des Zuschusses erworbenen 
Rechte ob. Zu diesem Zwecke hatte er nicht nur mit dem Magistrat zu ver­
handeln, sondern er hatte auch bei Beratung der darauf bezüglichen Gegen­
stände Sitz und Stimme im Magistrat, seine Stimme galt der eines 
Magistratsmitgliedes gleich, der Vorsitz aber kam dem Bürgermeister zu.

Der Kommissar war nach den damaligen Anschauungen ein Jurist, der 
erste ein Appellationsrat. Für Znsterburg hörte diese Einrichtung mit der 
Verstaatlichung der Schule 1872 auf. Später legte der Staat auf die Aus­
übung der fraglichen Rechte keinen Wert mehr; sie hat demgemäß für unsere 
Provinz keine größere Bedeutung bekommen.

Etwas anders lagen die Verhältnisse in Thorn, dort wurde das Gym­
nasium von Staat und Stadt gemeinsam unterhalten. Deshalb trat an die 
Stelle eines Kompatronats ein Gesamtpatronat. Die Llnterrichtsverwaltung 
entsandte in dieses den Vorsitzenden (Ephorus), der eine Doppelstimme führte. 
Der andere Partner, der Magistrat, war mit 2 Mitgliedern vertreten, von 
denen jedes aber nur eine Stimme hatte. Im Falle der Nichteinigung ent­
schied die Llnterrichtsverwaltung. Das Gesamtpatronat übte auch das Wahl­
recht für den Direktor und sämtliche Lehrer aus. Der Ephorus war auch 
hier gewöhnlich ein Jurist.

Es ist begreiflich, daß diese Gleichberechtigung von Staat und Stadt die 
Verwaltung sehr erschwerte. In den Verwaltungsberichten des PSK. wird 
wiederholt darüber geklagt, daß jede organisatorische Änderung z. B. eine 
Klassenteilung sich nur mit großer Mühe durchsetzen lasse. 1879 wurde diese 
Anstalt verstaatlicht, und damit verschwand auch diese Verwaltungsform für 
unsere Provinz.

Am wichtigsten sind aber die Städte, die imstande waren, ihre Gym­
nasien mit eigenen Mitteln zu erhalten. Bei seiner Begründung unterstand 
dem Königsberger PSK. nur eine städtische Schule, das Stadtgymnasium 
in Königsberg. Durch die Angliederung Westpreußens kamen als Patronate 
Danzig und Elbing und später noch einige andere Städte hinzu. Infolge 
seiner Bedeutung war Königsberg für die anderen Städte vorbildlich und 
war auch am besten in der Lage, die Rechte der Städte zu vertreten. An 
dem Beispiel dieser Stadt sollen daher die Verhältnisse etwas genauer dar­
gelegt werden.

s?) Wiese, das höhere Schulwesen i. Preußen, Bd. l S. 623.
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Die ersten Versuche, der Königsberger Schulverwaltung eine festere 
Form zu geben, gehen auf die Zeiten des Oberschulkollegiums zurück und 
führten 1806 zu der Errichtung einer lokalen Aufsichtsbehörde, des Schul- 
Kollegiums^). Ihm sollten auch die am Orte befindlichen königlichen Schulen 
unterstehen; deshalb wurde ihm ein Eommi88uriu8 re§iu8 beigegeben. Wich­
tig wurde dieses Kollegium in den Zeiten der Reform. Es bekam die Auf­
gabe, die Richtlinien für die Gestaltung des gesamten Königsberger Schul­
wesens festzulegen, und selbst Humboldt verschmähte es nicht, seinen Sitzungen 
beizuwohnen. Dann wurde die Städteordnung erlassen, die den Städten die 
Errichtung einer Schuldeputation auferlegte. In Königsberg kam man dieser 
Forderung sofort nach, und nun wies der Magistrat^) darauf hin, daß die 
Mitwirkung mehrerer Behörden nicht nur eine unvermeidliche Verschiedenheit 
der Meinungen verursache, sondern selbst in den Fällen, in denen man einig 
sei, eine rasch fortschreitende Wirksamkeit verhindere. Er beantragte daher, 
daß, abgesehen von den wichtigsten Fragen, die dem Pleno des Magistrats 
verbleiben müßten, alle städtischen Schulangelegenheiten nur von der Schul­
deputation bearbeitet werden sollten. Diesem Anträge wurde von der Staats­
verwaltung zugestimmt.

Zwar wurde durch das Statut des Altstädtischen Gymnasiums eine neue 
Aufsichtsinstanz, das Ephorat°°) geschaffen, das den ganzen Gang der 
Gymnasialgeschäfte überwachen sollte. Aber diese Aufgabe Krachte es bald 
in Konflikt mit der Schule und dem PSK.; es löste sich infolgedessen auf 
und die Schuldeputation wurde wieder das einzige Organ der städtischen 
Schulverwaltung. Sie wirkte ganz als Vorgesetzte Behörde, bearbeitete die 
Interna und die Externa und übte sogar Disziplinarbefugnisse aus. So ver- 
hängte sie Ordnungs- meistens Geldstrafen gegen Mitglieder des Lehrkörpers 
und gegen den Direktor, und griff gegen den letzteren, als selbst recht hohe 
Geldstrafen und wiederholte Monitoria ihn nicht zu pünktlicher Bericht- 
erstattung bewegen konnten, zu einem für unsere Begriffe recht drastischen 
Mittel. Sie legte — das letzte Mal 1833 — einen Stadtwachtmeister als 
Magistratsexekutor mit dem strikten Befehl in die Wohnung des Direktors, 
nicht eher wieder abzuziehen, als bis der fragliche Bericht erstattet sei. Der 
Direktor mußte die Einquartierung noch mit einer täglichen Gebühr von 
15 Sgr. erkaufen").

Aber trotz allen kräftigen Eingreifens setzte sich in Königsberg, wie in 
den anderen Städten, die allgemeine Tendenz durch, die darauf hinzielte, der 
Stadtverwaltung nur die Externa zu überlassen, während die Interna immer 
ausschließlicher der staatlichen Aufsichtsbehörde zufielen. Die Städte standen 
ja damals dem absoluten Staate gegenüber, und, wenn sie sich gegen die 
Entscheidung des PSK. bei dem Minister beschwert und vielleicht gegen 
dessen Anordnung eine Immediateingabe an den König gerichtet hatten, 
dann waren alle Mittel erschöpft, und es blieb ihnen nichts anderes übrig, 
als sich zu fügen.

ss) Mt. d. Stadtarchivs Nr. 4295 Vol. 1.
5«) Ebendort Nr. 4344.
so) Unterm 28. VI. 23 von dem Minister bestätigt. Zu den Mitgliedern gehörte auch Lerdart. 

Näh. Stadtar. Nr. 4368, Schulord. d. Altst. Gymn.
si) Stadtar. Nr. 4368, Beschwerden geg. d. Direktor, u. Nr. 4367. Lektionsplan.
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Am so verständlicher ist es, daß die Städte sich kräftig dagegen wehrten, 
wenn die Staatsverwaltung ihren Einfluß auch auf die Gestaltung der 
Externa auszudehnen suchten, z. B. als das PSK. 1854 von dem Magistrat 
die Etats und die Rechnungen der beiden städtischen Gymnasien zur Super- 
revision und Decharge verlangte. Auch in diesem Falle nutzte dem Magistrat 
der Widerstand zunächst nichts; erst 1879 wurden die zuschußfreien Städte 
von einer solchen Kontrolle befreit. Besonders schwierig wurden die Ver­
handlungen, wenn es sich um so große Aufgaben wie die Erweiterung oder 
Neugründung eines Gymnasiums handelte. Gesetzliche Bestimmungen gab 
es dafür nicht, die Städte erkannten die Verordnungen des Ministers nicht 
an; und so blieb nichts anders übrig, als auf dem Wege des Kompromisses 
zum Ziele zu kommen, was denn auch bei der Gemeinsamkeit der Interessen 
in der Regel gelang.

Endlich ist hier noch ein ganz eigenartiges Patronatsverhältnis zu er­
wähnen. In Ostpreußen gab es eine bedeutende höhere Schule, die unter 
dem alleinigen Patronat einer nicht einmal großen Kirchengemeinde stand, 
die große reformierte Stadtschule, spätere Burgschule in Königsberg. Sie 
war zur Zeit des Großen Kurfürsten gegründet und von diesem mit einem 
Stiftsgut von 100 Hufen ausgestattet worden"'). Zuerst als Lateinschule, dann 
nach der Humboldt'schen Reform als höhere Bürgerschule hatte sie schon 
fast 2 Jahrhunderte überdauert, als sie 1859 als Realschule I. Ord. unter 
die Aufsicht des PSK. kam. Aber immer noch stand sie unter dem Patronat 
des Burgkirchenkollegiums, und dieses berief mit der Anterschrift „Direktor, 
Hofprediger und Assessoren der evang. reformierten Kollegii der Burgkirche" 
Direktoren und Lehrer. Dabei übte es seine Rechte aus, ohne wesentlich zu 
den Kosten der Anstalt beizutragen. Die eigenen Einnahmen der Schule aus 
dem Stiftsgute, den Zinsen von Kapitalien und aus dem Schulgeld, welche 
letztere bei der großen Schülerzahl recht bedeutend waren, genügten neben 
einem Staatszuschuß nicht nur, um die Ausgaben zu decken, sondern warfen 
oft noch einen Überschuß ab""). Aber als später der Besuch der Realschulen 
stark abnahm und die Kosten der Erhaltung einer höheren Lehranstalt immer 
größer wurden, reichten die eigenen Einnahmen nicht mehr. And da es der 
Kirchengemeinde unmöglich war, erhebliche finanzielle Opfer zu bringen, so 
blieb nichts anderes übrig, als die Schule zu verstaatlichen (1888). Damit ge­
hörte auch dieses eigenartige Patronatsverhältnis der Vergangenheit an.

Aberblickt man die ganze Entwickelung dieser Verhältnisse, so hatte sie 
unverkennbar die Tendenz nach Vereinheitlichung und Vereinfachung. Für 
die staatlichen Anstalten war dies Ziel bis 1878 annähernd erreicht, für die 
städtischen noch nicht; aber auch hier war die weitere Entwickelung, die schließ­
lich zu einer einheitlichen Verwaltungsordnung führte, vorbereitet. Vom 
Standpunkt der Verwaltung ist dieses Ergebnis ein Fortschritt; denn je ein­
facher die Bestimmungen sind, desto reibungsloser lassen sich die Geschäfte 
erledigen. Aber kulturgeschichtlich ist die Mannigfaltigkeit früherer Tage 
nicht ohne Interesse, und darum ist hier darauf eingegangen worden.

«r) Näh. s. Lollack u. Tromnau, Gesch. d. Königsb. Schulwesens S. 140 f.
«») Z. B. Etat von 1847, Akt. d. Königsberg. Regier., betreffend Realschulen.
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In dem vorstehenden wurde dargelegt, wie sich das Königsberger Pro- 
vinzialschulkollegium als staatliche Behörde für die höheren Schulen und 
die Lehrerbildungsanstalten entwickelt hat, welches seine Zusammensetzung 
und seine Befugnisse waren, und mit welchen anderen Instanzen es bei dieser 
Aufgabe zusammenwirken mußte. Es bleibt noch zu erörtern, wie sich das 
Schulwesen der Provinz, soweit es dem PSK. unterstand, innerlich und 
äußerlich entfaltet hat, und wie andererseits ostpreußische Stellen auf die 
Gesamtentwickelung eingewirkt haben. Diese Aufgabe kann aber hier nur 
angedeutet, doch bei dem beschränkten Raume einer Zeitschrift nicht mehr 
in Angriff genommen werden.
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Die staatsrechtliche Begründung der Erwerbung 
Westpreußens durch Friedrich den Großen 

und der Deutsche Orden.
Von Bruno Schumacher.

Als im September 1772 Friedrich der Große nach dem am 5. August 
erfolgten Abschluß des Polnischen Teilungsvertrages zwischen Preußen, 
Rußland und Österreichs) zur Besetzung der ihm zugefallenen Gebietsteile: 
Pommerellen, Netzedistrikt, Kulmerland, Marienburg - Elbinger Gebiet 
und Ermland schritt, begleitete er diese Maßnahme durch das „Patent an 
die sämtlichen Stände und Einwohner der Lande Preußen und Pommern 
usw.", vom 13. September, kurz genannt das „Besitzergreifungspatent", in 
dem die staatsrechtlichen bzw. geschichtlichen Gründe für die Erwerbung in 
Kürze gegeben waren?). In diesem Patent wurde auf eine ausführliche, ge­
druckte „Deduktion" verwiesen. Schon am 27. Februar 1771 hatten in Fried­
richs Auftrag die beiden Minister des auswärtigen Departements, Graf 
von Finckenstein und E. F. v. Äertzberg, die Grundzüge der Ansprüche 
Preußens auf polnische Gebietsteile in einem ,Memoire" dem König über­
reicht"). Im Anschluß daran und wieder auf Befehl des Königs arbeitete 
Äertzberg eine längere Rechtfertigungsschrift aus*), die im Sommer 1772 
gedruckt wurde") und die er am 30. Oktober 1772 dem König überreichte; auf 
dessen Befehl wurde sie vom Ministerium im Manuskript am 23. November 
an den preußischen Gesandten in Warschau, Benoit, geschickt mit der Maß-

1) Auf die bekannten politischen Vorgänge vor und während der 1. Polnischen Teilung ein- 
zugehen, ist nicht der Zweck der nachstehenden Abhandlung, die nur ein Beitrag zur Geschichte 
der politischen Publizistik und des Reichsgedankens im Deutschland des 18. Jahrhunderts sein 
will. Sie ist die Erweiterung eines Vortrages, den der Verfasser am 7. September 1933 auf 
der Hauptversammlung des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine in 
Königsberg hielt.

2) Abgedr. bei Bär, Westpr. unter Friedr. d. Gr. (1909), 2, S. 72—75; in französischer 
Sprache („k-ettres-pstentes äu roi äs prusse etc.") bei Mariens (G. .), kkecueil äes 1rsits8, 1 
(Götting. 1791), S. 462—466, und (aus der gleich;. „Qsrette äs l.eyäe, suppl. äu dir. 78") bei 
sFerrands, Nistoire äe8 trois äemembremeot8 äs Is poloMe, Paris 1820, II, S. 112—116; in 
lateinischer Ausfertigung u. d. T. ..kexise dlsjeststis Lorussicae litterse potentes sä orälNS8 
st incols8 terrsrum Nru88iae et pomeranise" im „k e c u e i I äe8 äeäuctic>N8 pp. psr Lomte äe 
Nertrber x", I, 2e. sä., Berlin 1790, S. 319—323. Nach Bär a. a. 0.1, S. 30, Anm. 2, wurde 
auch eine polnische Übersetzung von Amts wegen angefertigt; einen Abdruck von ihr habe 
ich aber nicht auffinden können. Gegengezeichnet ist das Patent von Finckenstein und Hertzberg; 
sein Verfasser ist aber wahrscheinlich Hertzberg allein; vgl. auch u., Anm. 13.

F.de

») Vgl. Pol. Korresp. Friedr. d. Gr., Bd. 30, S. 487. Das diemoire ist nicht gedruckt. 
Kurze Inhaltsangabe bei Bolz, G. B>, Friedr. d. Gr. u. d. die erste Teilung Polens (Branden- 
burg.-Preuß. Forsch. 23, 1910, S. 71—143), S. 80, 129.

«) Pol. Korr. 30, S. 487; ein erster Entwurf der Deduktion wurde dem König am 5. März 
1772 überreicht und auf seinen Befehl vom 24. März mit Min.-Erl. vom 25. März an den 
Grafen Solms in Petersburg als Grundlage für seine Verhandlungen mit Rußland geschickt; 
Pol. Korr. 31, S. 8, 40, 46 s.; vgl. auch Bär a. a. O. II, S. 119.

s) Bär a. a. 0.1, S. 32, Anm. 2.
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gäbe, sie „unter der Land" kursieren zu lassen«). Im übrigen sollte sie aber 
auf Ersuchen der beiden anderen Teilungsmächte, besonders Rußlands, erst 
bei Zusammentritt des polnischen Reichstages, der über die Abtretungen in 
Form Rechtens zu entscheiden hatte, zusammen mit den Deduktionen der 
beiden anderen Mächte überreicht und veröffentlicht werden?).

Die Mächte beschränkten sich zunächst darauf, am 18. September 1772 
ein gemeinsames Manifest zu übergeben, das die Lerstellung der inneren 
Ordnung in Polen als das Lauptziel der Verbündeten hinstellte und erst 
an zweiter Stelle ganz kurz die Gebietsabtretungen auf Grund älterer Rechte 
erwähnte, die seinerzeit in besonderen Deduktionen begründet werden 
würden«). Diese Deduktionen wurden, da die Eröffnung des polnischen 
Reichstages sich sehr verzögerte, am 9. März 1773 dem polnischen Mi- 
nisterium übergeben und danach veröffentlicht. Das polnische Ministerium 
verfaßte eine Widerlegungsschrift und stellte sie am 18. April den Gesandten 
der Teilungsmächte in Warschau zu"). Der Reichstag, der am Tage darauf

«) Pol. Korr. 32, S. 617f.; 33, S. 68 f. L. hatte sie am 22. 10.72 zunächst an den Geh. 
Kabinettsrat Galster zur Begutachtung geschickt (Bär a. a. O. II, 119).

7) Vgl. Bär a. a. O. I, S. 32; ürbanek, Friedr. d. Gr. und Polen usw., l, Altpr. Mon.- 
Schr., 54 (1917), S. 290 s., 314 s. In der Pol. Korr. wird die Frage des Aufschubs bzw. der 
Gemeinsamkeit der Veröffentlichung der Deduktion wiederholt erörtert, vgl. 3 2, S. 15, 95, 235, 
289, 305 f.; 3 3, S. 33, 161, 196 f., 231, 303 f., 306, zum letztenmal am 21. Februar 1773; s. auch 
u. Anm. 9.

») Nach ürbanek (a. a. O. S. 292) ist dies Manifest in der russischen Deklaration vom 18.9.72 
zu suchen, die den Deklarationen Österreichs vom 11. 9. und Preußens vom 13. 9. (s. o., 
Anm. 2), folgte. Während aber diese beiden als „Besitzergreifungspatente" sich an die Be­
wohner der annektierten Gebiete wandten, spricht die russ. Deklaration, immer im Namen der 
drei verbündeten Mächte, zu dem polnischen Gesamtvolk. Die österreichische Deklaration ist 
abgedr. bei Martens sG. F. des a. a. O., S. 461 f. und bei Ferrand, a. a. O., S: 111 f. (nach der 
„Oarette 6s k.e^6e, suppl. 6u Kr. 79"), die russische, unt. d. Tit. „Oeclarstion que le bsroa 6e 
LtackelberZ, min. plen. 6e kussie, kit su koi pp. äs poloxne" bei Martens, a. a. O., S. 466—469, 
und bei Ferrand a. a. S., S. 117—119; in deutscher Übersetzung bei Leman, Einl. in die 
Prov.-Rechte Westpr. (Marienw. 1830), S. 76—78, der sie übrigens auch bereits als gemeinsame 
Note der drei Mächte anspricht. Kurze Inhaltsangabe der österr., preuß. u. russ. Deklaration 
bei Beer, A., Die erste Teilung Polens, Bd. 2 (Wien 1873), S. 204—206.

») Daß tatsächlich auch Österreich und Rußland ihre Deduktionen zusammen mit der 
preußischen überreichten und daß die polnische Regierung darauf am 18.4. 1773 mit einer 
Widerlegungsschrift antwortete, geht lediglich aus einer Note des poln. Ministeriums vom 
5.5.73 an die Gesandten der 3 Mächte und aus deren Antwortnote vom 6.5. hervor; beides 
Lei Ferrand, a. a. O. S. 151 f. (danach ürbanek a. a. O. S. 317), und bei F. Preuß, Die 
Abtretg. Wpr. durch den Reichstag zu Warschau, 1773, Culm, 1879 (Progr.), S. 29 f. Der Titel 
der russischen Denkschrift lautete: „Lxpose äs la conäuite äs la cour imperisle äs Kassie 
vis-L-vis 6e I» serenissime rep. 6e Kolonne, »vec I» äeäuction äes tiires etc." (8t. petersbourZ) 1773, 
16 S., 40), derjenige der österreichischen: „jurium blunxsrise in kussiam minorem et Koäo- 
lism, Lokemiseque in Oswicensem et ^storiensem äucatus prsevis explicstio (Vinäob. 1772, 44 
U. 42 S„ 4»).

Beide Druckschriften sind sehr selten; die russische ist vorh. auf der üniv.-Bibl. zu Göttingen 
(Nist. Pol. 37b), die österreichische auf der Staatsbibl. zu Berlin (v 6 1242, 4»). In der neueren 
Literatur scheinen sie bisher nirgends (auch bei Beer, a. a. 0., nicht) benutzt worden zu sein, 
abgesehen von A. Th. Preuß , Biogr. Sertzbergs (1909), der aber lediglich die Titel angibt 
(S. 40 f., Anm. 34). Die (anon.) Nist, äes revolutions äs Kolonne, Vol. 2, Warschau 1775, gibt 
S. 255 wenigstens eine kurze Inhaltsangabe der russischen Denkschrift. Die ö st e r r e i ch i i ch e 
Denkschrift (Verfasser: Ios. B e n c z u r) sucht alte Rechte Angarns auf Rotrufiland (ins­
besondere auf Galizien und Lodomirien) seit dem Anf. des 11. Ihdts. quellenmäßig zu belegen, 
vor allem aber nachzuweisen, daß der bekannte Beuthen-Bendziner Vertrag vom 9. 3.158S zw. 
Österreich und Polen kein Aufgeben dieser Rechte in sich beschlossen habe (S. 3—34); ferner mhrt 
sie die Ansprüche Böhmens auf die Lerzogtümer Oswieczim und Zator (auf dem Wege über 
Schlesien) bis z. 1.1179 zurück (S. 34—44). (Auf diese hatte auch Preußen Anspruch gemacht, 
vgl. Pol. Korr. 31, S. 8; 33, S. 70, 140.) Die österreichische Deduktion wurde gegen die Ab­
machungen früher bekannt, was Friedrich am 16.1. und 30. 1.1773 tadelte (Pol. Korr. 33, S. 197, 
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endlich zusarnmentrat"), genehmigte am 30. September 1773 die Abtretungen, 
zugleich sprach er den Verzicht auf das Rückfallsrecht Preußens an Polen 
bei Aussterben des brandenburgischen Laufes aus dem Vertrag zu Wehlau 
1657 aus").

In seiner Schrift „Ausführung der Rechte Sr. Königl. Majest. von 
Preußen auf das Lerzogthum Pommerellen und auf verschiedene andere 
Landschaften des Königreichs Pohlen. — Mit Beweis-Llrkunden" hat nun 
Lerhberg die in dem Besitzergreifungspatent kurz angeführten Momente mit 
dem Rüstzeug gelehrter historischer Forschung unterbaut. Sie erschien in 
Buchform in Berlin bei G. I. Dekker in 4°, 56 Seiten stark, mit dem Er­
scheinungsjahr 1772 auf dem Titelblatt"), in französischer, lateinischer und 
deutscher Sprache, übrigens anonym. Die französische Form ist das 
Original").

230 f.). Die russische Denkschrift ist dürftig; sie betont Rußlands vergebliche Bemühungen um 
Ruhe und Frieden in Polen, Übergriffe des polnischen Adels, wie z. B. die Verlockung russischer 
Bauern, auf polnisches Gebiet überzulaufen, Zollplackereien u. ä. und geht nur sehr kurz auf 
territoriale Fragen ein, wie z. B. die Erweiterung der Grenzen Polens gegenüber den Friedens­
verträgen von 1523, 1686 und 1705. Hertzberg kritisiert sie mit Recht abfällig (Bär, Westpr., 
2, S. 120); des Königs günstigeres Urteil über sie (Pol. Korr. 32, S. 327 und 334) erklärt sich 
aus seiner politischen Stellungnahme. Sonst schweigt sich die Pol. Korr. seit dem 21. 2.1773 
(s. o. Anm. 7) ganz über die Deduktionen aus.

über die Gegenschrift des polnischen Ministeriums läßt sich z. Z. nichts ermitteln. Nach 
gütiger Mitt. d. Berl. Geh. Staatsarchivs ist sie bei den dortigen Akten nicht vorhanden. Ich 
vermute, daß sie von dem polnischen Diplomaten, Historiker und Nationalökonomen Feliks 
l-ojko verfaßt, bzw. mit seinen in dem (anon.) Sammelwerk „(.es ciroits äes trois puisssuces 
attiees etc.",T. I, II, London 1774 (in der Königsberger Staats- und An.-Bibl. unter o ä 2162, 
8") im 2. Bande (S. 9—368) unter dem Titel „sisponse L I'expose äes ciroits äe >L cour äe Vienne, 
äe siussie, äe Lerlin" vereinigten Einzelschriften identisch ist (s. auch u. Anm. 35). Bei Preuß, 
A. Th., a. a. O. S. 41, ist darüber auch keine Klarheit zu gewinnen. Ich hoffe später eine ge­
nauere Untersuchung dieser Frage und eine Vergleichung der 4 Staatsschriften in einer be­
sonderen Abhandlung vorlegen zu können.

w) Urbanek, a. a. O. II, Altpr. M.-Schr. 55 (1918), S. 90.
") Bolz, a. a. O., S. 131 ff., Urbanek, a. a. O. III, Altpr. M.-Schr. 56 (1919), S. 42, 48. Der 

Abtretungsvertrag vom 18. 9.1773 zwischen Preußen und der poln. Regierung abgedr. bei Bär 
a. a. O. II, 210—216; ältere Abdrücke im „siecueil äes äeäuctions pp. pur NertrberK", I, 2e eä., 
S. 392—407, und bei Martens a. a. O. S. 486—496 (ohne die Unterschriften, die auch bei Bär 
fehlen). Deutsche Ubers. bei Leman, a. a. O., S. 112—120.

12) doch s. o. S. 98.
») Als solches bezeichnet sie Heryberg selbst bei Bär a. a. O. II, S. 119; sie ist unter dem 

Titel „Lxposs äes Droits äe 8a Alsjesie 1e roi äs prusse sur le Ducke äe pomerellie et sur piusieurs 
sutres "äistricts äu Kolumne äe poloxne; avec les (I) pieces justikicatives, 1772" in dem „kecueil 
äes äeäuctions pp. pur Nertrberg", Vol. 1, S. 324—362, wieder abgedruckt. Ein Exemplar der 
Deduktion in lateinischer Sprache war mir nicht zugänglich.

Auf die Frage der verschiedenen aus politischen Gründen erfolgten redaktionellen Ande- 
rungen der Denkschrift noch nach bereits erfolgtem Druck (vgl. Bär I, S. 32, Anm. 2; II, S. 119 f.; 
Pol. Korr. 32, S. 617 s.; 33, S. 137, 140) gehe ich, weil für unsere Zwecke unnötig, nicht ein, 
ebensowenig auf die Frage, ob Hertzberg irgendwie an der tatsächlichen Auswahl der für 
Preußen in Betracht kommenden polnischen Gebietsteile mitgewirkt hat. Diese Frage ist be­
kanntlich von Ilolz a. a. O., S. 125—143, 224 f. („Die Hertzberg-Legende") auf Grund der Pol. 
Korr. mit guten Gründen verneint worden. Uns muß es hier genügen, daß L.s Autorschaft 
an der „Deduktion" nicht abzustreiten ist; vgl. besonders Pol. Korr. 32, 617, und Bär a. a. S. 
II, 119 f.

Eine erschöpfende Biographie Hertzbergs (1725—95) fehlt; vgl. außer den allgemeinen 
Darst. z. Gesch. Friedr. d. Gr. u. s. Zeit im besonderen: Bailleu, P., Graf H., I, in Hist. 
Z. 42 (1879), S. 442—490 (behandelt vorwiegend die Zeit von 1786—88); d e r s e l b e in A. D. B., 
Bd. 12, S. 241—249; Preuß, A. Th., E. F. Gras von L., Berlin 1909 (flüchtig und ungleich, 
mäßig; vgl. dazu Volz a. a. O., S. 140f., Anm. 3). Die genannten Werke bieten für H.s 
Tätigkeit als Gelehrter, also auch für unser Thema, wenig. Mit einigem Nutzen ist daher noch 
immer die alte biographische Skizze von Hertzbergs gelehrtem Freunde E. L. Posselt , E. F. 
Graf v. H., Tttb. 1798, heranzuziehen.
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Nun ist ja keine Frage, daß die Motive der Erwerbung Westpreußens") 
nicht in dem Wunsche gegründet waren, alte historische Rechte unter allen 
Umständen in einer günstigen Stunde zur Geltung zu bringen, sondern es 
sind sehr realpolitische Erwägungen gewesen, die Friedrich dem Großen die 
Erwerbung des Verbindungslandes zwischen Ostpreußen und dem übrigen 
Staat schon in jungen Jahren") wünschenswert erscheinen ließen. Sie lagen 
so sehr in der Natur der Sache und sind so bekannt, daß darauf hier nicht 
näher eingegangen zu werden braucht"); nur daran sei noch erinnert, daß 
ja auch unter dem Großen Kurfürsten und Friedrich 1. derartige Versuche 
unternommen worden sind; daran auch, daß Friedrich in der Teilung Polens 
bei dem gespannten Verhältnis zwischen Österreich und Rußland das einzige 
Mittel sah, den europäischen Frieden zu erhalten").

Immerhin war Preußens damalige Lage nicht so, daß es diese staats- 
und militärpolitischen Notwendigkeiten offen hätte zugeben können. Öfter' 
reichs schwierige Laltung in der ganzen Teilungsfrage, mit Rücksicht auf 
seine türkischen Pläne, wie auch Englands und Frankreichs Widerstand sind 
bekannt. So griff Preußen denn, nachdem das gemeinsame Patent der drei 
Teilungsmächte vom 18. September 1772 die Sorge für die Wiederher­
stellung der inneren Ruhe in Polen an die Spitze gestellt hatte"), für die 
Beeinflussung der öffentlichen Meinung in Europa, in Deutschland und 
insbesondere in Polen auf alte historische Rechte zurück, und es war darin 
für seinen verhältnismäßig bescheidenen Anteil an der Gesamtteilungsmafse 
in einer unvergleichlich günstigeren Lage als Österreich und Rußland, die 
solcher historischen Rechte fast ganz ermangelten und die eben deshalb auch 
die Linausschiebung der Veröffentlichung der preußischen Deduktion ge­
wünscht hatten, wie Äertzberg sagt, „weil sie nichts Rechtes zu sagen 
wußten"").

Sehen wir uns nun die Begründung der Erwerbung Westpreußens im 
Patent und in der Denkschrift'") näher an, so sind wir heute doch 
erstaunt, welche historischen Rechtstitel da eine Rolle spielen. Die Be­
trachtung führt uns in eine von der heutigen Geisteshaltung des deutschen 
Volkes vollkommen verschiedene Welt, sie zeigt auch eine ganz andere inner­
deutsche politische Lage, als sie sich im 19. Jahrhundert gestaltet hat. Wir 
haben heute genau so wie vor 160 Jahren Friedrich alle Veranlassung,

") Der Einfachheit halber wird im folgenden die Gesamtheit der von Preußen 1772 er­
worbenen Gebiete kurzweg als .Westpreußen" bezeichnet.

") Erstmalig 1731, dann wieder im Polit. Testament von 1752; vgl. Bolz a. a. O., S. 128, 
Koser, Gesch. Fr. d. Gr., 3 (6/7. A. 1925), S. 304.

1«) S. o. Anm. 1.
1?) Bolz a. a. S., S. 77 f., 119; s. auch u. Anm. 19.
1«) S. o. S. 98.
1») In dem Briefe an Galster vom 22. 10. 1772, bei Bär a. a. O. II, 120; vgl. auch oben 

S. 98 und unten S. 103. Friedrich selbst hat sich nur wenige Jahre nach der Teilung in den 
Nömoires äepuis 1763 jusgu'L 1775 (Oeuvres, eä. l. O. L. preuk, Vl (1847), p. 47) zu der Rechts­
frage in einer Weise geäußert, die für sein politisches Denken wie sür sein historisches Urteil 
gleich charakteristisch ist: Nach Erwähnung der Deduktionen der drei Mächte und kurzer Inhalts­
angabe der preußischen fährt er fort: „dlous ne voulons pss reponäre äe la valiäits cle ces äroits, 
ni cle ceux cles Kusses, encore moins äe ceux äes ^utrickiens. 11 ksllait äes conjonctures sinxulieres 
pnur smeuer et reuuir les esprits pour ce partsZe, et il se kit pour eviter uue xuerre 
8 ensraI e." — Über die öst. u. russ. Denkschr. s. auch o. Anm. 9.

so) So wird im folgenden die .Deduktion" Lertzbergs immer genannt werden. 
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historische Gründe auf dieses uns nun wieder entrissene Gebiet geltend zu 
machen, aber wir würden dabei ganz anders verfahren. And somit kann es 
sich in dieser Darstellung nicht darum handeln, etwa die von Friedrich bzw. 
von seinem Minister gegebene historische Rechtfertigung in allen Einzel­
heiten nachzuprüfen und diese Staatsschriften gewissermaßen nachträglich 
wissenschaftlich zu rechtfertigen, sondern es wird unsere Aufgabe sein, die 
ganz andere Stellungnahme der heutigen und der damaligen Menschheit zu 
einer historischen Frage miteinander zu vergleichen und damit wieder zu 
Zeigen, daß auch die Geschichtsforschung — besonders die im Dienste staat­
licher Maßnahmen stehende — keine absolute Wissenschaft ist, sondern ein 
Kind ihrer Zeit, vor allem auch ihres politischen Denkens.

Patent und Denkschrift zerlegen — geschichtlich folgerichtig — für die 
historische Rechtsbegründung die preußische Gebietserwerbung in drei Teile, 
deren jedem eine gesonderte Behandlung zuteil wird:

1 ."). Der Anspruch auf Pommerellen wird mit der alten Zusammen­
gehörigkeit dieses Gebietes mit Pommern begründet. Ausgehend von 
dem Nachweis einer einstigen G e s a m t Herrschaft des Greifenhauses über 
dieses ganze Gebiet von der Recknitz bis zur Weichsel (bei zugegebener 
Trennung in einzelne Linien) und agnatischer Verwandtschaft zwischen der 
westpommerschen (Stettin—Stralsunder) und ostpommerschen (Danziger) 
Linie, ferner fußend auf der Belehnung Brandenburgs durch Kaiser Fried­
rich II. 1231"), wird gefolgert, daß der mehr oder minder erzwungene Ver­
kauf Pommerellens durch Brandenburg an den Orden 1309 dem Erbrecht 
der westpommerschen Linie zuwider gewesen sei, wie anderseits die Abtretung 
an Polen 1466 ebenfalls diesem Erbrecht und zugleich dem Lehnsrecht 
Brandenburgs widersprochen hätte. Vielmehr sei auf Grund des Grim- 
nitzer Erbvertrages von 1529, der das vielumstrittene Lehnsverhältnis 
zwischen Brandenburg und Pommern endgültig in eine Erbverbrüderung 
umwandelte, beim Aussterben des pommerschen Lerzogshauses 1637 dessen 
Erbrecht an Pommerellen auf das Kurhaus Brandenburg übergegangen.

2 .^). Der Anspruch auf das Gebiet Groß-Polens zwischen Drage, Netze 
und Küddow dagegen, d. h. etwa das Land um Dt. Krone, wird damit be­
gründet, daß dieses Gebiet seit Anfang des 14. Jahrhunderts zur Neu- 
mark gehört habe und mit ihr 1402 dem Orden verkauft, darauf aber von 
Polen in seinen Kriegen mit dem Orden gewaltsam davon abgetrennt, 
mithin 1455 zu unrecht nicht mit der übrigen Neumark an Brandenburg 
zurückgekehrt sei, so daß 1455 die Drage die Grenze zwischen Neumark und 
Polen gebildet habe, während letztere vorher längs der Küddow gegangen 
sei").

21) Vgl. Lertzbergs Denkschrift, deutsche Ausgabe v. 1772, S. Z—28, franz. Ausg. v. 1790, 
S. Z24—Z41. Zu beiden Ausgg. vgl. oben S. 99.

22) S. u. Anm. 41.
2») Denkschrift S. 29—35 (deut. A.), 341—345 (srz. A.).
2«) Eine Begründung für die Beanspruchung des ö st l i ch e n Retzegebietes (zwischen 

Küddow, Rehe, Weichsel, Brahe, Kamionka und Dobrinka), also südlich der alten Ordens- 
komtureien Schlochau, Tuchel und Schwetz, findet sich nicht. Lertzberg nimmt dieses Gebiet 
auf S. 3 (bzw. 324) ohne weiteres als Teil von Pommerellen in Anspruch, über die Süd- 
grenze des alten Ordenslandes an dieser Stelle vgl. jetzt Dierfeld in Altpr. Forsch. 10 
(1933), S. 9—64, b es. S. 47—58, 60—62.
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3?°). Der Rest der Erwerbung, Kulmerland, Ermland, Marienburg- 
Elbinger Gebiet, werde beansprucht als Entschädigung für den Verzicht auf 
Pommerellens Hauptstadt Danzig, vor allem aber für die so lange Vor- 
enthaltung des Besitzes von Pommerellen und dem Netzegebiet, wofür der 
naturrechtliche Grundsatz der Verjährung nicht in Frage kommen könne. 
Diese Ersatzforderung wird noch nebenbei gestützt durch den Versucht), 
einen Anspruch des Hauses Brandenburg auf die groß-polnischen Palatinate 
Posen und Ka lisch, als angeblich einst zu Schlesien gehörig, nach- 
zuweisen, — Gebiete, die infolgedessen mit diesem auf dem Wege über 
Böhmen, an das Kasimir d. Gr. 1335/39 seine Lehnsansprüche abgetreten 
hatte, 1742 an Preußen hätten fallen müssen —, ferner durch den Nach­
weis^), daß entsprechend dem Bromberger Zusatzvertrag zum Wehlauer 
Frieden von 1657 Brandenburg eine Vergütung von 400 000, im Jahre 1660 
ermäßigt auf 300 000 Taler, für die nach dem Olivaer Frieden nicht er­
folgte Übergabe der Stadt Elbing von Polen zu erhalten gehabt hätte, die 
aber bisher nicht bezahlt worden sei.

Wir sind aufs äußerste befremdet, bei dieser Gelegenheit kein Won zu 
hören von dem Rechtstitel, den sich der Deutsche Orden durch 150- 
bzw. 230jährige Kulturarbeit auf diese Gebiete erworben hat^). And wenn 
wir auch wissen, daß er ihn staatsrechtlich in dem Frieden von 1466 auf­
gegeben hat, so betonen wir doch anderseits das unverlierbare Recht unsers 
deutschen Volkstums, das damals mit und unter, ja teilweise schon 
vor dem Orden diese Gebiete zu dem gemacht hat, was sie noch heute trotz 
aller Polonisierung sind, ein Land mit deutschem Charakter, deutscher 
Kultur, deutscher Wirtschaft, ganz abgesehen davon, daß dieses Land 1454 
freiwillig unter die Schirmherrschaft der Krone Polen getreten und 
erst durch den Rechtsbruch des Reichstagsbeschlusses von Lublin 1569 dem 
polnischen Reich als Provinz einverleibt worden war.

Erklärt sich dieses Ignorieren volksgeschichtlicher Rechte aus der rein 
staatlich-dynastisch eingestellten Blickrichtung jener Tage, so bleibt doch für 
unser heutiges historisches Empfinden befremdlich, daß das Rückgreifen auf 
den Deutschen Orden nicht nur vermieden, sondern daß — wenig­
stens in der Denkschrift — dessen Recht auf Pommerellen ausdrücklich 
angefochten wird^), als den Rechten Brandenburgs zuwiderlaufend. 
Ans, die wir den Orden gewissermaßen als den Mandatar Deutsch­
lands ansehen und auf sein Wirken heutige historische Rechtsansprüche 
Deutschlands immer aufbauen würden, drängt sich die Frage auf, ob in 
jener Zeit solch ein Gedanke noch gar nicht aufgekommen sein soll.

Diese Frage führt schon näher an den Kern unserer Aufgabe heran. 
Hertzberg selbst verrät uns etwas über die Gestaltung seiner Denkschrift in

-S) Denkschr. S. 39—45 bzw. 348—352.
2«) a. a. O. S. 35 f. bzw. 345 f.
-7) a. a. O. S. 37—39 bezw. 346—348.
28) Daß Friedrich dem Gr. selbst die Geschichte des Ordens nicht fremd war, beweist er in 

den ,M6moires p. 8. L pkistoire äe la maison äs Lranäed" (Oeuv. I, 1846, P. 26—27j, wo er einen, 
wenn auch nicht fehlerfreien, so doch sachlichen u. das Wichtigste enthaltenden Abriß der 
Ordensgesch. bis 1525 bietet; vgl. auch Pol. Korr. 33, 617; üb. die spät. Anspr. d. O. auf Dr. f. 
Oeuvres I, S. 1V7, z. 1.1701.

2«) a. a. O. S. 11—14 u. 23 brw. 329—331 u. 337.
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dem Schreiben vom 22. Oktober 1772 an den Geh. KabinetLsrat Galster, in 
dem er diesen um Vorlage des bereits gedruckten Buches beim König 
bittet""). Er erwähnt hier, daß in Preußen (d. h. also in Ostpreußen) „je­
mand"") vorgeschlagen habe, das Anrecht des Preußischen Staats an West- 
Preußen auf den Deutschen Orden zu begründen. Diese Bemerkung ist 
bezeichnend für die politische Geistesgeschichte Ostpreußens. Hier, wp man 
sich seit 1466 immer als den Träger des Gesamtordensstaatsgedankens gefühlt 
hatte, war auch die historische Erforschung und Würdigung der Taten des 
Deutschen Ordens als des eigentlichen Schöpfers des Territoriums zwischen 
Weichsel und Memel zuerst lebendig geworden. Selbst wenn man Namen 
wie Caspar Schütz im 16. und Christoph Hartknoch im 17. Jahrhundert als 
vereinzelte, obgleich bedeutende Erscheinungen beiseite lassen wollte, so müßte 
doch zugegeben werden, daß seit etwa 1700, mit Lilienthal, dem „Erleuterten 
Preußen" und den „^ctu 6oru88iL3" beginnend, ein Strom historischer 
Erforschung und Würdigung der Ordensgeschichte einsetzt, der bis auf 
Baczko nicht mehr versiegen sollte und im 19. Jahrhundert mit Johannes 
Voigt einen erneuten Schwung und seine wissenschaftliche Vertiefung erhielt. 
Ist es doch auch bis in unsere Tage hinein so gewesen, daß die Würdigung 
des Deutschen Ordens in seiner gesamtdeutschen, ja europäischen Bedeutung 
von der Provinzialgeschichtsforschung her der deutschen Historiographie ge­
wissermaßen erst nahegebracht ist'"), um dann allerdings von ihr — man 
denke etwa an Treitschke und neuerdings an Caspar — endgültig dem 
Rahmen der bloß territorialgeschichtlichen Betrachtungsweise entrissen zu 
werden.

Auf diese ostpreußische Anregung ist aber Hertzberg damals, wie er 
selbst sagt, bewußt nicht eingegangen, weil „das Kurhaus Brandenburg sein 
Recht auf das Königreich Preußen (d. h. auf Ostpreußen) nicht von dem 
teutschen Orden, welchen es mit Gewalt vertrieben, sondern bloß 
aus der Belehnung der Könige von Polen hat und also daraus ein M eh­
re r e s von Preußen (d. h. also Westpreußen) nicht verlangen konnte"").

so) Das bereits mehrfach erwähnte Schreiben ist abgedruüt bei Bär a. a. O., 2, 119—121; 
vgl. auch oben Anm. 6; Pol. Korr. 32, S. 617 s. Bolz hat darauf aufmerksam gemacht 
(a. a. O. S. 139), daß Hertzberg vor 178V niemals gleich Finüenstein zu mündlicher Rücksprache 
zum König nach Potsdam berufen worden sei.

3y Ich vermute, Domhardt, der ja schon 1769 sich für die Erwerbung Westpreußens 
interessierte, vgl. K. O. vom 22. 10. 1769 bei Bär a. a. O. 2, S. 3, Nr. 1. Dafür spricht auch f. 
Äußerung an den König in einem Bericht v. 26. 3. 71, der König würde sich den unsterblichen 
Ruhm zueignen, alles zusammengebracht zu haben, was der Orden vor- 
mals besessen (Bär a. a. O. I, 20, Anm. 2). Hermann, Gesch. d. russ. Staates, 5 (1853), 
S. 524, Anm. 413, zitiert ein „Schreiben aus Königsberg" von 25.3. 72 (leider ohne Absender­
namen u. Fundort, jedenfalls nicht von D.), in welchem der Absender unter Bezugnahme aus 
den ihm bekanntgew. Teilungsplan u. a. schreibt: „Kurz, das ganze Pohlnische Preußen, w i e 
es ehemals die Creuzherren bis auf Cvnrad und Ludew i g von Er- 
lichshausen besaßen, wird von uns (jedoch auf Vorstellung der Seemächte exclusive 
Danzig und Thoren mit ihren Städtischen Gebieten) occupiret." Vielleicht ist dieses Kbger 
Schreiben identisch mit dem: Pol. Korr. 32, 262, in der Kab. O. des Königs an Domhardt 
v. 17.6.72, erwähnten (nicht mehr bei den Akten befindlichen) Schreiben des Königsberger 
Kaufmanns Pelet, das irgend eine erneute Indiskretion D.s über die bevorstehende Teilung 
Polens enthalten haben muß, so daß der König sich zu einer Rüge an D. veranlaßt sah.

»r) Hier ist im letzten Menschenalter Chr. Krollmann führend vorangegangen.
23) Bär a. a. O. Il, S. 120.
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Das ist der reine territorialstaatliche, vertragsrechtliche Standpunkt des 
18. Jahrhunderts, und er muß uns für die damalige politische Lage be­
rechtigt erscheinen, wenn wir uns klarmachen, daß der Deutsche Orden als 
politischer Faktor, als Glied des Römischen Reiches, mit Sitz und Stimme 
auf dem Reichstag, noch bestand und daß man seine Ansprüche bei einer 
rechtshistorischen Deduktion aus bestimmten Gründen nicht außer acht 
lasten konnte.

Ehe wir uns diesem Hauptgedanken unserer Darstellung zuwenden, 
müssen wir immerhin den von Hertzberg vorgezogenen Begründungen, die 
auf ernsten geschichtlichen Studien beruhen, ein Wort widmen, so wenig 
aktuell diese Fragen auch heute sein mögen. Wir werden uns dabei auf das 
Allerwichtigste beschränken können.

Zuzugeben ist, daß Hertzbergs Aufstellung einer einstigen Gesamt- 
herrschaft des Greifenhauses in Ost- und Westpommern und einer agnatischen 
Verwandtschaft der beiden Linien nach dem heutigen Stande der Forschung 
in den Quellen keine Stütze findet"). Wenn aber in einer Gegenschrift gegen 
seine Denkschrift, der „Prüfung der in der Ausführung der Rechte Sr. 
Königl. Majest. von Preußen auf das Herzogthum Pomerellen und ver­
schiedene andre Landschaften des Königreichs Pohlen vorgelegten Beweis- 
Gründe von LIeutkeriu8 ? u t r i 6 o p k i 1 u 8", einer anonymen 
Broschüre von Feliks L.ojko"), unter an sich richtiger Verwerfung 
dieser unhaltbaren Genealogie") im Gegensatz dazu behauptet wird, daß 
Pommerellen von Aranfang her immer ein Teil des polnischen Reichs ge­
wesen sei^), so kann die moderne Geschichtsforschung hier auch dem polnischen 
Standpunkt nicht folgen"). Stärker als Herhberg wird sie allerdings die

Wehrmann, M., Geschichte Pommerns, 2. A-, Bd. 1 (1919), behandelt diese Frage 
nicht im Zusammenhang; jedenfalls lehnt er die Tatsache einer ursprünglich gemeinsamen Ge- 
samtherrschaft des Greifenhauses ab und bezeichnet Wartislaf I. von Stettin (Anf. d. 12. Zhdts.) 
als den ersten historisch nachweisbaren pommerschen Teilherzog (S.31, 56, 58), Bogislaw I. 
-j- 1187 als den ersten, 1181 auch von Kaiser Friedrich I. als solchen anerkannten, Lerzog von 
„Slawien", d. h. des Landes Pommern von der Persante bis über die Peene hinaus (S. 85, 
88 s.). Ein Zusammenhang mit dem pommerellischen Fürstenhaus sei gar nicht festzustellen 
(S. 89). Lertzberg hat aber S. 15 bzw. 332 eine Genealogie, die mit Swantibor I. (s-1107!) 
als Gesamtherrscher von „Slawien" (d. i. Pommern) und „Pommern" (d. i. Pommerellen > be­
ginnt und die pvmmerifche und pommerellische Linie unmittelbar von ihm ableitet.

2») Aus dem Französ. übersetzt. Ohne Druckort 1773, 80 S., 4». Die französische Original­
ausgabe trägt den Titel: „Oiscus8ion Üe8 rsisong sllexueg äans Lexpose äes clroits äe 8. A4. le roi 
äs prusse sur le äuckä äe pomörellie etc. par Lleutbere Latriäopkile", pkilslitkopoli 1773, 88 S., 
4«. Für die Verfasserschaft Feliks Lojkos vgl. Estreicher, K., öiblioArskis polslca, T. XXI, 
Krakau 1906, S. 388. Estreicher führt S. 388—391 auch die zahlreichen anderen Drucke von 
Lojkos immer erneuten Streitschriften in der Teilungsfrage an (vgl. auch oben Anm. 9 und 
unten Anm. 42 u. 50), auf die ich in einem anderen Zusammenhang hoffe eingehen zu können. 
Biogr. Lit. über Lojko bei Estreicher, a. a> O. S. 391, und bei Orgelbrand, S., LnrMo- 
pecha porvsrecbna, T. IX, Warschau 1901, S. 476. übrigens klingt das Pseudonym „patriäopiulus" 
an den Titel einer über 70 Jahre ältere polnischen Flugschrift an, die aus ähnlichem Anlaß 
entstanden war: „kesponsum kiäi psiriae amici all epistulsm cuiusäsm sulici", 1701; vgl. Lüdtke, 
F., Polen und d. Erw. d. pr. Königswürde durch die Sohenzollern, Progr., Bromberg, I (!920), 
S. 19, II (1913), S. 16—22, abgedr. in deut. übs.

3v) a. a. O. S. 5—7, 11—18 (deut. Ausg.).
»7) a. a. O. S. 6, 30, 32—35.
38) An neuesten'Behandlungen dieser jetzt wieder viel erörterten Frage und Auseinander­

setzungen mit der polnischen Forschung nenne ich nur: Recke, W., Westpreußen in „Deutsch­
land und Polen" her. v. Brackmann (1933), S. 135 f.; ders. in „O st l a n d - B e r i ch t e, her. 
v. Ostland-Inst. in Danzig, Ig. 7 (1933), Nr. 1—3, S. 26—32; ders. „Polens Zugang zum 
Meere" - Ostland-Schriften, Lest 3, Danz. 1930 (Auseinandersetzung mit L. BagiLski); 
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Tatsache unterstreichen — wenn sie sich überhaupt auf dies Gebiet der 
territorialgeschichtlichen Rechtsfragen begibt, — daß Brandenburg durch den 
Vertrag von Arnswalde 1269 ohne Zweifel einen Lehnsanspruch auf Pom- 
merellen gewonnen hatte^), dessen es sich freilich 1309 zu Gunsten des Deut­
schen Ordens entäußerte. Somit entfallen auch Brandenburgs rechtliche 
Ansprüche auf dem Wege über Pommern. Aber wie fern liegen uns heute 
diese Dinge! Ist doch auch die Frage des Lehnsverhältnisses zwischen 
Brandenburg und Westpommern, einst eine viel erörterte Frage*"),  in keiner 
Weise mehr aktuell. Die bekannte Debatte zwischen Zickermann und Rach- 
fahl 1891/92 begegnete doch schon damals kaum mehr als einem antiquarischen 
Interesse und ist heute fast vergessen").

*o) Die Geschichte des wissenschaftlichen Streites hierüber s. bei Zickermann, F., Das 
Lehensverhältnis zw. Brandenburg und Pommern im 13. u. 14. Jahrh. — Br. Pr. Forsch. 4 
(1891), S. 1—120, auf S. 1—4 u. 38 f., Anm. 3, sowie bei Heinemann, O>, Die Kaiserlichen 
Lehensurkunden für die Herzöge von Pommern — Balt. Studien, N. F. 3 (1899), S. 159—185, 
auf S. 161 f.

") Nach Zickermann a. a. O., bes. S. 5—41, beginnt die Lehenshoheit Brandenburgs 
über Pommern mit der Kaiserlichen Verleihung von 1231 (s. o. S. 101); nach Nachfahl, F., 
Der Ursprung des brandenburg.-pommerschen Lehensverhältn., Br. Pr. Forsch. 5 (1892), 
S. 403—36, hat sie schon vor 1231 bestanden (ca. 1198—1211), ja sie hat sich entwickelt aus der 
Amtsgewalt der Markgrafen der Rordmark über die Slawen zwischen Oder und Peene (a. a. S. 
S. 432). — Wehrmann, a. a. O., I, S. 91 f., 96—100, 118—120, 131—141, 165 f., 188—192, 
205 s., 227—230, 246—253; II (2. Aufl. 1921), S. 27-29, behandelt die Frage des Lehns­
verhältnisses zwischen Brandenburg und Pommern ganz leidenschaftslos und (hinsichtlich ihrer 
Anfänge) im Sinne Zickermanns; ähnlich Koser, R., Gesch. der brandenburg.-preuß. Politik, 
l, 2. A. (1913), S. 13—17, 20 f., 26 f., 64 f., 158—166, 180—82, 227. — übrigens hat ganz neuer­
dings Aubin, H., in s. Aufsatz „Die Sstgrenze des alten Deutschen Reichs" in Hist. Viertelj.- 
Schr. 28 (1933), S. 225—272, auf S. 253, Anm. 73, zu dem alten Streit Stellung genommen und 
sich auf Rachfahls Seite gestellt.

«s) Vgl. P. van Nießen, Gesch. d. Neumark im Zeitalter ihrer Entstehung und Be­
siedlung Gesch. d. Neum. in Einzeldarstell., 2, (1905), S. 322ff.; Koser a. a. O., S. 27; 
Grünberg a. a. O. S. 52. Was Schultz , Fr., Das Deutsch-Kroner Land im 14. Jahrh. 
(- Z. W. G. V. 39, 1899, S. 1—98) auf S. 18/19 über den allmählichen Verlust des Landes östl. 
der Drage (also des Dt. Kroner Landes) zwischen den Jahren 1325—1368 an Polen erzählt, um 
es dann doch schließlich 1402 an den Deutschen Orden kommen zu lassen (S. 22f.), ist reichlich 
widerspruchsvoll und quellenmäßig nicht genügend unterbaut. Richtig ist nur soviel, daß dieses 
Gebiet in der 2. Hälfte des 14. Jhds. vielfach Streitobjekt zwischen den Brandenburgern und 
Polen war. Da es übrigens auf Grund alter askanischer Verschreibungen zum größten Teil

Ziemlich einwandfrei sind die Ausführungen Lertzbergs über die einstige 
Zugehörigkeit des Dt. Kroner Landes zwischen Drage und Küddow zur 
Neumark. Dieses Gebiet ist 1296 im Zusammenhang mit den pommerellisch- 
Polnischen Wirren von den Askaniern zur Neumark gezogen worden und 
ohne Frage mit dieser zusammen 1402 an den Deutschen Orden gekommen").

Randt, E>, Die neuere poln. Gesch.-Forsch. üb. die polit. Beziehungen Westpommerns zu 
Polen i. Zeitalter Kaiser Ottos d. Gr. — Ostland-Forschungen, Lest 2, Danzig 1S32; auch 
Lvrentz-La Baume, Die Kultur Pomeraniens im frühen Mittelalter — Ostland-Schriften, 
Heft 5, Danz. 19ZZ (Auseinandersetzung mit W. L?ga), und Lorentz, Gesch. d. Kaschuben 
(1926), S. 11—19, 146—149. — Eine Oberherrschaft der Polen über Pommern behauptet der Ver­
fasser der Gegenschrift von 1773 auf S. 32 f. übrigens nur in dem Umfange, wie sie etwa auch 
Wehrmann a. a. O. I, S. 48—73, schildert (Eroberungsversuche Polens in Pommern von 
ca. 965—1138, bes. unter Boleslaw Krzywousti (1102—1138), der 1135 auch Pommern als Reichs­
lehen von Kaiser Lothar nahm, in Verbindung mit dem Wirken Ottos von Bamberg).

g«) Vgl. Engelbrecht, F., Das Herzogtum Pommern und seine Erwerbung durch 
den Deutschen Orden 1309. (Diff.), 1911, S. 24—28; Grünberg, W., Der Ausgang d. pom- 
werellen Selbständigkeit - List. Stud., h. v. Ebering, Lest 128 (1915), S. 17. Wehrmann , 
a. a. O., zieht Pommerellen (Sstpommern) gar nicht in den Kreis seiner Darstellung; nur auf 
S. 89 streift er es flüchtig (s. o. Anm. 34) und schildert S. 120 f. ganz kurz die bekannten 
Vorgänge von 1294—1309, wobei er allerdings von „Hoffnungen" des Pommernherzogs 
Vogislaw III. auf Pommerellen spricht.
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Es ist ja auch bekannt, wie dieses Gebiet, besonders seine Grenzstädte Griefen 
und Zantoch in den diplomatischen Streitigkeiten zwischen Iagiello und dem 
Orden (1402—1409) eine Rolle spielen"). Wenn der Verfasser der Gegen­
schrift die Berufung Hertzbergs auf das Landbuch Kaiser Karls IV. von 1274, 
in dem die Orte dieses Gebietes als zur Neumark gehörig verzeichnet sind, 
als Benutzung einer unbekannten und zweifelhaften Quelle ver­
dächtigt") und behauptet, das Dt. Kroner Land hätte nicht mehr als 10 Jahre 
zur Neumark gehört, so wird die moderne Forschung anders darüber 
denken").

Nicht zu halten sind dagegen Hertzbergs Ausführungen über die Zu­
gehörigkeit der beiden großpolnischen Palatinate Posen und Kalisch zu 
Schlesien. Hier sind aus der Tatsache, daß nach dem Tode Przemyslaws II. 
von Polen (1296) Herzog Heinrich I. von Glogau als einer der polnischen 
Thronprätendenten aufgetreten war und bis zu seinem Tode (1309) Teile 
des großpolnischen Gebiets besetzt gehalten hatte, für die Rechtsverbind­
lichkeit des im Jahre 1312 zwischen seinen fünf Söhnen abgeschlossenen 
Teilungsvertrages, in dem tatsächlich Teile von Großpolen erwähnt werden, 
vor allem aber für den Sinn des Trentschiner Vertrages von 1335 (bestätigt 
in Wyszegrad und 1339 in Krakau), in dem Polen auf Schlesien zu Gunsten 
Böhmens verzichtete, falsche Schlüsse gezogen worden").

der Familie v. Wedel und den Zohannitern gehörte, so war von einer sicheren polnischen Herr­
schaft dort vor Beginn der Ordenszeit ohnehin nicht die Rede. Jedenfalls kam es mit der 
Neumark 1402 an den Orden. Vgl. auch Voigt, Gesch. Pr. Bd. 6, S. 2Z1—2Z8, bes. 235. Der 
Verkaufsbrief Sigismunds vom Michaelistage 1402 (abgedr. bei v. Baczto, Gesch. Pr. 2 (1793) 
S. Z84—388) spricht nur vom Verkauf des Landes Nm. „in seinen alten Grenzen", ohne diese 
im einzelnen anzugeben. Vgl. aber dazu bes. Voigt a. a. O. 6, S. 277. Die Urkunde des II.THorner 
Friedens (abgedr. in „Privilegien d. Stände d. Lerzogt. Pr.", Braunsbg. 1616, pag. 20—27) nennt 
keine Orte der Neumark bzw. des strittigen Netzegebietes. Leidenreich, K., Der D. O. in 
der Neumark (1402—54), Berl. 1932, - Einzelschrr. d. brandb. List. Komm. 5, geht aus die 
Grenzfrage von 1402 auch nicht ein, vgl. bes. S. 3—14, auch 15—32. F. L o j k o hat übrigens 
die preußischen Rechtsansprüche auf die Neumark in einer besonderen (anon.) Schrift „stecber- 
ckeg sur la dlouvelle INarcbe", o. 0.1773, behandelt (vgl. oben Anm. 35).

»-') Vgl. Voigt a. a. O. 6, 258 s., 276—280, 336—340, 344—351; 7, 11 f., 16—19, 33-35; 
Lohmeyer, Gesch. v. Ost- u. Westpr., I (1908), S. 340—46; Krollmann, Pol. Gesch. d. 
D. S. (1932), S. 82, 86; K i t t e l, E., Zantoch als Grenzburg und Netzepaß z. Johann- u. D. O.- 
Zeit — Br. Pr. Forschungen 46, 1 (1934), S. 1—27, bes. auf S. 1—7.

«4) a. a. O. S. 56 s. gegen Lertzbergs Deduktion S. 30 (bzw. 342). L. selbst hat bekanntlich 
das Landbuch erstmalig herausgegeben (Berlin 1781, Verlag Rottmann, gr. 4«); neuere Ausg. 
v. E. Fidicin, Berl. 1856. Die Art, wie Schultz a. a. O. S. 21 seine Behauptungen (vgl. oben 
Anm. 42) gegenüber den Angaben des Landbuches rechtfertigt, ist auch wenig überzeugend. Line 
neue Ausgabe des Landbuches bereitet bekanntlich I. Schultze im Auftrag der List. Kom. 
s. d. Prvv. Brandenburg vor.

42) s. o. Anm. 42.
4«) Tatsächlich hat 1300 Wenzel II. von Böhmen die Poln. Königskrone erlangt; 1306, nach 

dem Tode seines Sohnes Wenzel III., kam die Lerrschaft an Wladislaw Lokietek, der sich 1320 
zum König krönen ließ, nachdem 1309 die großpolnischen Gebiete Leinrichs von Glogau auch 
wieder an Polen zurückgefallen waren. Vgl. Roepell, Gesch. Polens, 1 (1840) S. 558—62; 
Caro , Gesch. Polens II (1863), S. 1—91, bes. 35, 56 f.; 184—192, 214 f.; Grünhagen , Gesch. 
Schlesiens I (1884), S. 133, 135, 137, 148—150; Loltzmann , Gesch. Schles. im M.A. - Deutsch­
land und Polen, her. v. Brackmann (1933), S. 159 f. Die „Gegenschrift" (S. 63—65) geht nur 
sehr kurz und mehr mit allgemeinen Erwägungen auf diese Dinge ein, natürlich unter völliger 
Ablehnung der L.schen These.

Friedrich d. Gr. selbst hat vorübergehend an Geltendmachung von Ansprüchen auf Teile 
Posens von Schlesien her gedacht. Vgl. Pol. Korr. 30, S. 488 (Febr. 1771). Ein polnischer 
Dissident v. Koßucki, der sich in Schlesien niedergelassen hatte, überreichte dem König 1772 eine 
Denkschrift, in der Ansprüche des Laufes Brandenburg auf die Palatinate Posen und Kalisch 
begründet waren. (Die Schrift ist in den Akten des Berliner Geh. Archivs nicht vorhanden.) 
Lertzberg fand diese Ausführungen unbefriedigend, fügte aber, dem Wunsch des Königs ent-
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Im wesentlichen historisch richtig ist das über die Geldforderung wegen 
der Stadt Elbing Gesagte, wie auch die Gegenschrift anerkennen muß"). 
Streitig bleibt hierbei zwischen beiden Verfassern nur, wieweit die bekannte 
wegen Nichterfüllung des Wehlau-Bromberger Vertrages erfolgte Pfand­
besitznahme des Elbinger Landgebietes durch Preußen im Jahre 1703, die 
bis 1772 währte"), einen Ersatz für die Nichtbezahlung des Kapitals und 
das der Stadt 1704 preußischerseits gewährte Darlehen bedeutete. Hier war 
man an die Grenze historischer Beweisführung gelangt.

Mer die Anwendbarkeit naturrechtlicher Fragen, wie etwa der der Ver­
jährung auf vorenthaltenen staatlichen Besitz, werden wir mit Lertzberg und 
seinem Widerpart nicht rechten. Aber — wie schon gesagt — auch die ge­
samten Begründungen aus alten dynastischen und territorialen Zusammen- 
hängen, wie sie die politisch interessierte Geschichtsforschung jener Tage so 
ernst nahm, kommen uns heute sehr wenig beweiskräftig vor. Wenn Hertz- 
berg hier durch die Ergebnisse der modernen Forschung teilweise widerlegt 
worden sein sollte, so ist seinem Gegner das gleiche Schicksal erst recht 
nicht erspart geblieben, und es ist doch zuzugeben, daß Hertzberg jedenfalls 
dem Stande des historischen Wissens seiner Zeit und der damaligen Richtung 
staatsrechtlicher Beweisführung im ganzen durchaus entsprochen hat"). Lind 
indem er — ausgehend von den Festsetzungen des Friedens von 1466 — das 
ältere Anrecht Polens an Preußen besonders stark unterstreicht, um es dann 
im Hinblick auf die Verträge von Wehlau und Oliva desto unanfechtbarer 
auf Brandenburg übergehen zu lassen, bietet er heutigen polnischen Historikern 
sicherlich weniger Angriffsflächen als deutschen, die ihm eben des Ignorieren 
der völkischen Großtat des Deutschen Ordens als wesentlichsten 
Fehler vorrücken müßten.

Daß das schon damals auffiel, wissen wir aus der „Betrachtung eines 
Edelmanns in Groß-Polen über das Königl. Preuß. Patent vom 13. 9. 
1772", die erhalten ist in der 1773 erschienenen „Gegenbetrachtung eines 
Edelmanns in dem Königreich Preußen" und ebenfalls den mehrfach er­
wähnten Feliks Lwjko zum Verfasser hat°°). In Rede und Gegenrede 
bringen diese beiden Streitschriften zu der Kontroverse Hertzberg —

sprechend, in eine erneute Umarbeitung seiner Deduktion einige, wie ihm schien, besser be­
gründete Rechtstitel auf diese Gebiete ein. Vgl. Pol. Korr. 33, S. 137, 140 (16. u. 19. Dez. 1772); 
Bär a. a. O. I, S. 32, Anm. 2; s. auch oben Anm. 13.

«7) a. a. S. S. 65; vgl. Dropsen, Gesch. d. Preuß. Pol., III, 2, S. 354 f., Philipp- 
son, Gr. Kf. 1, S. 279.

»«) Vgl. über diese Vorgänge jetzt die neueste Darstellung von E. Schwenke, Der 
Elbinger Territorialstreit (— Elbinger Jahrbuch, Heft 11 (1933), S. 1—119, bes. auf S. 19—54).

»») Preuß, A. Th., a. a. O. S. 41, urteilt oberflächlich, wenn er sagt: „S. hatte sich, 
scheint es, .... . ganz ehrlich in den Glauben an das preußische Anrecht hin ein ver­
nünftelt und hineingeschrieben." Daß Feliks l.ojko es so „leicht" gehabt haben 
solle, L. zu widerlegen, geht jedenfalls aus der Preuß'schen Darstellung nicht hervor.

so) Anonym, ohne Druckort; 55 S., 8«. Der (aus dem Franz, übersetzte) Text der „Be­
trachtung" bildet die linke Spalte, der entsprechende der „Gegenbetrachtung" die rechte. Das 
französische Original „sieklexions ä'un Zentilkomme äs Is Qrsnäe poloAne sur les lettres patentes 
äu ro> äs prusse etc.", o. 0.1772, 15 S., 4», fand ich erst während der Drucklegung auf der 
Kvnigsberger Staats- u. Un.-Bibl. (O ä 9363, 8«), die auch die „Gegenbetrachtung" besitzt (O ä 
4487, 8»); ich zitiere daher im Text nur nach der deutschen Übersetzung. Als Verfasser der 
„HMexions" (bzw. der „Betrachtung") ergab sich wiederum Felix I. o j k o aus Estreicher a. a. O. 
S. 390; der Verfasser der „Gegenbetrachtung" war nicht zu ermitteln.
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Eleutherius Patridophilus nichts wesentlich Neues, abgesehen von dem 
stärkeren Vorwalten naturrechtlicher Gesichtspunkte. Doch sei auf Folgendes 
hingewiesen: Der (polnische) Verfasser der „Betrachtung" findet in dem 
Text der Äuldigungsmünze von 1772 („kexno reäinte§rato") und in der 
Tatsache, daß die Neuerwerbung nicht dem Reichstag vom Regensburg 
angezeigt worden sei, eine Bestätigung seiner und der „Staatskundigen" 
Ansicht, Westpreußen sei auf Grund seiner in der Ordenszeit 
best enden Zusammengehörigkeit mit Ostpreußen (,M§- 
num") erworben, und sieht demgemäß in dem Wortlaut des Besitzergrei- 
fungspatents vom 13.9. einen Widerspruch dazu, den er sich daraus erklärt, 
daß man (d. h. Preußen) bei Rückgreifen auf den Orden auch Ansprüche auf 
die baltischen Lande hätte erheben müßen, was man aber einem 
„benachbarten Lose" (d. i. Rußland) zuliebe sichtlich unterlassen habe, nicht 
ohne die „reäinte§rutio re§ni Laltici" auf eine gelegenere Zeit zu ver- 
schieben^). Interessant ist auch Felix Loykos Bemerkung^), daß Polen 
den Netzedistrikt, falls es ihn als Teil der Neumark wirklich erst dem Orden 
abgenommen haben sollte (nach des Verfassers Meinung ist es allerdings 
altpolnisches Land), nach Kriegsrecht besessen habe, und daß Preußen für 
seine jetzige Rückforderung dieses Distrikts sich „am Deutschen Orden der 
Kreuzherrn" und nicht an Polen „erholen" müsse^).

So zeigt selbst des polnischen Verfassers Stellungnahme, wieweit man 
sich doch damals schon des historischen Zusammenhanges Westpreußens mit 
dem Orden bewußt war. Wollte man also auch bei Lertzberg in der Igno­
rierung des Ordens den Standpunkt des Aufklärungszeitalters, vielleicht 
sogar ein gedämpftes Nachklingen konfessionell-reformatorischer Polemik an­
nehmen, der entscheidende Grund dafür wird immer der bleiben, daß 
die Berufung auf die Rechtsnachfolgerschaft des Deutschen Ordens für 
Westpreußen bei der damaligen Verfassungslage Deutschlands nicht tunlich 
war; und das führt uns nun zu der engeren Frage des Verhältnisses des 
Deutschen Ordens nach der Säkularisation von 1525 zu Brandenburg- 
Preußen. Wir müssen hier weiter zurückgreifen, weil Lertzbergs Standpunkt 
nur das Endstadiu m einer längeren Entwicklung voraussetzt; nur wenn 
man diese kennt, wird jenes verständlich.

S1) a. a. O. Sp. 12—17; frz. Ausg., S. 4 f. Die Erwiderung der „Gegenbetrachtung" (Sp. 12 
bis 21) ist nicht eben glücklich. Ähnlich spricht sich übrigens der (anon.) Übersetzer der „I.enre8 
concerninA tke present State ok polanil", London 1773 (Verfasser: John Lind) in der deutichen 
Ausgabe dieses Werkes („Briefe von dem gegenwärtigen Zustande Polens", Hamburg 1773), 
in der Anmerkung zu S. 28 f. des 4. Briefes aus. Ich vermute, daß auch diese Übersetzung samt 
ihren kritischen Anmerkungen von F. L o j k o stammt.

ss) a. a. O. SP. 46 f., frz. Ausg. S. 10 f.
s!) Auf Spalte 48 entschlüpft dem Verfasser der „Betrachtung" übrigens das (heungen 

polnischen Propagandisten vielleicht unbequeme) Zugeständnis, daß „zwischen dem vormahligen 
Kaßuben unter Mestovino II., darinn man außer Dantzig keine Stadt antraf, und der 
jetzigen Pommerellischen Woywodschaft, die allein 20 Städte ent­
hält, welche alle von denen Kreutzherren angelegt worden, ein gewaltiger Unterschied befindlich 
ist." Franz. Ausg. S. 12: „(Quelle clikkerence entre Is Lsssubie äu temps äe Itiestwin II. oü, 
kormis il n'x svoit point ä e Villes et le palstinst äe pomörellie ä sujourädui,
reniermant une vinZtaine <Ie Villes bzties par les Lbevaliers ^eutoui- 
gue s." Man vergleiche damit etwa die Ausführungen über die deutschen Städtenamen Pom- 
merellens in der vom poln. Westmarkenschutzbund herausgegebenen Broschüre „Aus der Ge­
schichte Pommerellens" (auszugsweise in Ostland-Berichte, Zg. 6 (1932), Nr. 12, S. 283).

108



Es ist bekannt, daß die einzelnen Vorgänge von Johannes Voigt im 
2. Bande seiner „Geschichte des Deutschen Ritter-Ordens in seinen 12 Bal- 
leien in Deutschland"^) erwähnt sind und daß das seinerzeit aufsehen­
erregende anonyme Werk von Vot a^) sie in stark konfessioneller Einseitigkeit 
und mit durchsichtiger Tendenz zusammenhängend behandelt hat, nicht ohne 
sich in der eingehenden Besprechung von Seraphim"") auf viele Wissenschaft- 
liche Verstöße haben aufmerksam machen lassen zu müssen. Im allgemeinen 
hat die wissenschaftliche Geschichtsforschung der Neuzeit diesen Dingen kein 
besonderes Interesse entgegengebracht""); sicherlich hat der preußisch-deutsche 
Standpunkt des Bismarckschen Reiches auch hier die geschichtliche Blick­
richtung beeinflußt. Ein so bedeutendes Werk z. B. wie Erdmanns - 
dörffers Deutsche Geschichte von 1648—1740 beschränkt sich doch im 
wesentlichen auf die Geschichte der deutschen Territorien; so geht auch 
Droysen in seiner Geschichte der preußischen Politik auf die Ansprüche 
des Deutschen Ordens und den dahinter stehenden Reichsgedanken kaum ein. 
Vielleicht ist es unser veränderter politischer Standpunkt nach dem Welt­
kriege, der Anschlußgedanke insbesondere, der heute wieder dem Reichs- 
gedanken in jener Zeit des 17. und 18. Jahrhunderts nachgehen heißt, mag 
er auch noch so verkümmert gewesen sein""). Man ist heute — die 1933 ver­
unstaltete Feier des 250jährigen Gedenktages der Befreiung Wiens, 1683, 
legte davon Zeugnis ab — wieder mehr geneigt, in dieser Beziehung auch 
Österreich Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. In dieses Kapitel gehört auch 
die Geschichte des Deutschen Ordens und seiner Ansprüche, und da bietet 
Vota, so anfechtbar er auch wissenschaftlich ist, doch wenigstens manche An­
regung"").

2») Berlin 1859.
°s) Der Untergang des Srdensstaats Preußen und die Entstehung der preußischen Komgs- 

wirrde." Mainz (Kirchheim 8° Co.) 1911. Voigt führt seine Darstellung bis 18V9, Vota im 
wesentlichen nur bis 1701. Daß sich hinter dem Pseudonym ,Vota" der Name Onno Klopp 
verbirgt, wird heute allgemein angenommen.

2«) In den Brandbg.-Preuß. Forsch. 26 (1913) S. 1—46.
s?) über eine wichtige Teilausnahme s. u. Anm. 6V.
58) Doch wies z. B. schon Ichon, Ed., in seiner unten Anm. 92 zu erwähnenden Heidel­

berger Diss. von 1907, S. 1, auf diese Notwendigkeit hin.
-->») Selbstverständlich erwähnen die einschlägigen neueren Spezialarbeiten zur branden- 

burgisch-preußischen Geschichte gelegentlich das Verhältnis des Deutschen Ordens zu Branden­
burg-Preußen, doch mehr nebenbei, fast als Curiosum. Sie hier aufzuzählen, würde zu weit 
führen; sie werden im folgenden an den entsprechenden Stellen erwähnt werden. — Die Ver­
hältnisse des vorigen Jahres gestatteten es mir nicht, im Zentralarchiv des Deutschen Ordens 
in Wien eingehendere Mtenforschungen anzustellen. Seraphim hat seine dortigen Studien 
leider nicht mehr abschließen können, sie sollten sich allerdings aus die Zeit Herzog Albrechts 
beschränken ls. darüber Brand. Pr. Forsch. 26, S. 35, Anm. 2).

Die beiden bekannten älteren Gesamtdarstellungen aus dem Kreise des Deutschen Ordens 
selber lassen uns merkwürdigerweise im Stich. Zoh. Caspar Venator schildert in seinem 
„Historischen Bericht vom Marianisch-Teutschen Ritterorden" (Nürnberg 1680) zwar recht ein­
gehend die Säkularisation und die Periode Herzog Albrechts (S. 211—402), einigermaßen aus­
führlich und sogar mit einigen urkundlichen Beigaben auch noch die Zeit von 1568—1585 (S. 436 
bis 465), um dann die wichtige Regierung Erzherzog Maximilians als Koadjutor und Deutsch­
meister (1585 s1595s—1612) mit ein paar belanglosen Sätzen abzutun (S. 465—67) und die Jahr­
zehnte 1612—1680 ganz zu übergehen. Bei v e V7 a l (Nist, äe I'Orüre leutonique, 8 Bde. Paris 
1784-90) liegt die Sache ähnlich. Bd. 1—7 führen die Gesch. d. D. O. (im wesentlichen in 
Preußen) bis 1511, Bd. 8, S. 1—270, behandelt die Jahre 1511—1525; S. 271—494 die Zeit von 
1525—1568, S. 494—531 die Zeit Erzherzog Maximilians, während der Rest, S. 532—610, mit zu­
nehmender Kürze den Deutschmeistern von 1612—1784 gewidmet ist.
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Es ist zu betonen, daß die Rechtsansprüche des von der Säkularisation 
im Jahre 1525 nicht getroffenen DeuLschordenszweiges (der livländische schied 
ja 1561 auch aus) in den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten immer 
von der Tatsache ausgehen, daß 1532 die ReichsachL gegen Äerzog Albrecht, 
1536 gegen das ganze Land Preußen ausgesprochen war und — trotz vor­
übergehender Suspension durch Karl V. — in Form Rechtens nie auf­
gehoben worden ist. Liegt dieser Entscheidung des Reichskammergerichts 
der Gedanke zu Grunde, daß Albrecht durch die Lehnsnahme von Polen 
Felonie begangen habe, insofern als durch ihn ein Glied des Reiches ent­
fremdet worden sei, so ist zu bedenken, daß die Ordensansprüche seitdem 
immer irgendwie mit dem stärkeren Aufleben des Reichsgedankens 
verstärkten Ausdruck fanden. Das ist aber nicht nur gegenüber dem Ler- 
zogtum Preußen, sondern auch Livland und Kurland, ja selbst Danzig und 
Elbing gegenüber wiederholt zu beobachten. Daneben läuft nun der Ge­
danke der unrechtmäßigen Säkularisation geistlichen Besitzes durch eine von 
der Kirche abgefallene Landesherrschaft, ein Gesichtspunkt, der die Kurie 
gelegentlich für den Orden eintreten ließ. Insofern nun die Reichsgewalt 
ihrerseits ebenfalls katholischen Tendenzen folgte, kam dieser Gedanke auch 
bei ihr zu subsidiärer Geltung^).

Wir übergehen nun die ältere Zeit, nicht ohne wenigstens an die nach 
beiden oben gewiesenen Richtungen hin für Preußen gefahrdrohende Lage 
zur Zeit Äerzog Albrechts, besonders aber im Schmalkaldischen Kriege zu 
erinnern, die Polen wiederholt für seinen gefährdeten Lehnsstaat auf den 
Plan rief""). Ließ der Augsburger Religionsfrieden die Frage für etwa 
50 Jahre zur Ruhe kommen, sank die Bedeutung des Deutschen Ordens als 
eines selbständigen politischen Faktors innerhalb des Reiches zusehends, so 
trat doch seit etwa 1600 eine neue Lage dadurch ein, daß der Orden seit dieser 
Zeit"*) durch Übertragung des Deutschmeisteramtes an österreichische Erz­
herzöge in ein sehr enges Verhältnis zum Kaisertum, bester gesagt zu Öster­
reich, trat und daß seine Ansprüche auf das Verlorne Preußenland, auch auf 
Livland usw., für Österreich in zunehmendem Maße eine Grundlage 
boten, nicht nur Belange des Reiches, daneben des Katholizismus, im Nord­
osten Deutschlands wahrzunehmen, sondern österreichische Zwecke damit zu

s«s) Auf die alte Streitfrage, ob der Lochmeister des D. O. bzw. der Meister von Livland 
schon im Mittelalter als „Reichsfürsten" galten, kann ich im Rahmen dieser Skizze nicht ein­
gehen. Seit 1530 waren sie es ohne Frage infolge ausdrücklicher Belehnung; wieweit damit 
die Reichszugehörigkeit der La n d e Preußen und Livland, ja gar Danzigs und Elbings rrichs- 
rechtlich sichergestellt war, blieb eben stets umstritten. Vgl. Ficker, I., Vom Reichsfürsten­
stande, I, 8 254, Werminghoff, List. Zeitschr. 110 (1913), S. 513—518, s. auch unten S. 116, 
insbes. Anm. 102.

«o) Diese Zeit ist eingehend und aktenmäßig behandelt worden von Karge, P-, Lerzog 
Albrecht von Preußen und der Deutsche Orden, in Altpr. Mon. Schr., 39 (1902), S. 371—485; 
zum Schmalkald. Kriege vgl. noch bes. Kiewning , L., Lerz. Albr. v. Pr. und Markgr. Zoy. 
v. Brandenburg pp., Altpr. Mon. Schr. 26 (1889), S. 613—656, und ders., Lerz. Albr. v. Pr. und 
Mkgr. Zoh. v. Küstrin als Unterhändler zw. dem deutschen Fürstenbde. und England, Brand. 
Preuß. Forsch. 4 (1891), S. 137 ff.

«t) Genauer seit 1584, als Erzherzog Maximilian v. Österreich in den Orden ausgenommen 
wurde, (bezeichnenderweise ging dieser Wunsch von Österreich aus). Vgl. Voigt, a. a. O. 
(Balleien, II), S. 248f. Maximilian wurde 1585 zum Koadjutor des Ordens gewählt und über­
nahm 1589 das erledigte Deutschmeisteramt, das er bis 1612 innehatte, (Voigt a. a. O. S. 254—56, 
269—71, 303).
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verbinden. Hat doch schon bei der Bewerbung des bereits zum Deutsch­
meister designierten Ordenskoadjutors, des Erzherzogs Maximilian von 
Österreich, um die polnische Krone (1586, nach dem Tode Stephan Bathorys) 
wohl der Wunsch mitgespielt, dem Orden wieder zu seinem Recht zu 
verhelfen^).

Nirgends aber ist das deutlicher sichtbar, als in der ersten Hälfte des 
30jährigen Krieges, insbesondere in den Jahren 1627—29, als Gustav 
Adolf auf preußischem Boden stand. Damals sind, nachdem Spanien und 
Polen schon vorher, in den letzten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts, Ähn­
liches versucht hatten^), seit 1624 von Österreich im Verein mit Spanien, 
gestützt auf die kaiserlichen Waffenerfolge in Deutschland, ernsthafte Pläne 
zur Aufrichtung einer Habsburgischen See Herrschaft in Nord- 
und Ostsee geschmiedet, und mit den Hansestädten — insbesondere mit Lübeck 
und Danzig — ist wegen Beteiligung an der Gründung einer kaiserlichen 
Flotte verhandelt worden^). Wenn seit 1627, im Zuge dieser antischwedischen 
und antiholländischen Pläne des Kaisers und Spaniens, Polen im Kampf 
mit Gustav Adolf in Preußen von kaiserlichen (wallensteinischen) Hilfstruppen 
unterstützt wurde^), wenn 1629 Wallenstein ein detachiertes Korps 
von seiner Armee unter Arnim nach dem preußischen Kriegsschauplatz ent­
sandte^), wenn aber dieses kaiserliche Hilfsheer in Polen nicht die erwartete 
freundliche Ausnahme fand^), so hat bei Polen — neben inneren Diffe­
renzen zwischen Adel und Königtum^) — ohne Frage die Befürchtung mit­
gesprochen, daß eine allzu starke militärische Stellung des Kaisers an der 
Weichsel zu Ansprüchen des Reiches auf Preußen und Livland führen

b?) Voigt a. a. O., S. 256 f.; über das Scheitern dieser Kandidatur S. 264; vgl. auch unten 
Anm. 71. — Lbersberger, Österreich u. Rußland l (Wien 1906), S. 505, 509 ff., läßt 
Zwar Maximilian persönlich aus Ehrgeiz handeln, doch vgl. für die Motive Österreichs in s. 
Polnischen Politik dagegen S. 359, 387, 423.

SS) Vgl. Paul, Joh., Die nord. Politik der Labsburger vor dem 30j. Kriege — List. 
Ztschr. 1ZZ (1926), S. 433-454, des. auf S. 446 s.

S1) Vgl. Reichard , K., Die marit. Politik der Habsburger im 17. Jhrhdt., Berlin 1867, 
des. S. 45—102, Mares, Fr., Die marit. Pol. d. Labsb. i. d. Jahren 1625-1628 - M.I.S.G.F. 1 
(1880) S. 541—578, II (1881), S. 49—82, bes. auf S. 51—77; Schmitz, O., Die marit. Pol. d. 
Labsbger. i. d. 1.1625—1628, Diss., Bonn 1903 (behandelt vorzugsweise die Flottenpläne); vor 
allem: Gindely, A., Die maritimen Pläne der Labsbger. u. die Anteilnahme Kaisers (sie!) 
Ferdinand II. am Poln.-Schwed. Kriege währ. d. Jahre 1627—29 — Denkschrr. d. Kais. Ak. d. 
Miss., Phil. - List. Kl., 39. Bd., 4. Abh. (1891), der S. 52 f. des Deutschen Ordens gedenkt. — 
Wie sehr bei dieser Nord- u. Ostseepolitik Labsburgs die unmittelbaren Interessen des öster - 
reichischen Staatsgebietes mitsprachen, geht daraus hervor, daß der Kaiser im böhmischen 
Landtag von 1627 den Ständen die freie Elbschiffahrt von Prag bis Lamburg und ins Meer 
sehr ans Lerz legte (Reichard a. a. O. S. 125). Mares dagegen spricht a. a. O. von dem 
Streben nach einer Universalmonarchie, daneben aber von „der redlichen Absicht des Kaisers, 
Deutschland die Wohltaten des Welthandels zugute kommen zu lasten". — Vgl. für die Ostsee- 
Politik der Labsburger auch die u. Anm. 75 erw. Dist. v. A. Seraphim, bes. auf S. 14—18.

ss) Gindely a. a. O., S. 10, Anm. 1, S. 31, 34. Vgl. dazu Israel Loppe , Gesch. d. 
I. schwed. poln. Kr. in Preußen (her. v. M. Toeppen, 1887), S. 199 (z. 1. 1627), 332 (z. 1. 1628); 
Wallen st eins Briefe, her. v. Fr. Förster, Bd. 1 (1828), S. 124 f., 128 s., 135, 140 f., 143 f., 
150, 152 s., 160 (z. 1. 1627); 258, 278, 338 (z. I. 1628).

««) Loppe a. a. O. S. 355, 392, 395 f., 409, 412, 420 f., 426, 435, 440-45, 449 f., 452; Wallen- 
stein a. a. O., Bd. 2 (1829), Einl. S. 18—21, 26 f.; Briefe S. 37—50, 53—55. Gindely a. a. O., 
S. 37-43.

s?) Loppe a. a. O. S. 449 s., Wallenstein a. a. O. 2 (Einl.) S. 26 f., Gindely a. a. O., 
S. 37f., 42.

s«) Loppe a. a. S., S. 297 (zu vergl. mit S. 339).
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könne""). Auch der unerwartet schnelle Abschluß des Waffenstillstandes zu 
Altmark (1629) zwischen Polen, Schweden und Brandenburg, sowie gewisse 
Abmachungen dieses Vertrages laßen die bei allen drei friedenschließenden 
Staaten vorliegende Furcht vor einem Eingreifen des Kaisers an der 
Weichsel im Hintergründe erkennen'").

Das Verhalten des Deutschen Ordens im Jahre 1627 konnte jedenfalls 
solche Befürchtungen nur bestärken, wenn auch Österreich und der Erzherzog 
Maximilian 1589 Polen gegenüber die Aufgabe ihrer Ansprüche auf 
Preußen und Livland ausgesprochen hatten?*). Auf dem Generalkapitel zu 
Mergentheim forderte damals der Orden unter Berufung auf die Ver­
treibung der Polen durch Gustav Adolf aus Livland und Preußen eine 
Aktion des kaiserlichen und ligistischen Heeres zu Gunsten des Reiches und 
des Ordens?-). In demselben Jahre (27. Juli) gab er eine Schrift heraus, 
„Erneuerter Bericht vom preußischen Abfall", in der er an der Hand von 
Aktenstücken sein Recht auf Preußen verteidigte?"). Vom Kaiser wurde er 
zwar mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit guten Einvernehmens mit 
Polen vertröstet?*); aber auf dem Königsberger Landtag wurde die Be­
fürchtung von Schritten des Ordens auch laut und zu dem Zweck eine War­
nung an den Herzog von Kurland beschlossen, der in ähnlicher Sorge wegen 
seines Landes sein mußte?"). Lind 1630, als die kaiserliche Sache in Deutsch­
land gesiegt zu haben schien, erhob der Orden nochmals eine Forderung?*).

«») Manche Stellen in Wallensteitts Briefen lasten diese Furcht nicht unberechtigt erscheinen, 
vgl. a. a. O. bes. Bd. 1, S. 135, 144; Bd. 2, S. 42, 44. Auch Koppe erwähnt a. a. O. 332 (z. I. 
1628) Äußerungen der kaiserlichen Kilfsvölker, die in Polen und Preußen Bedenken erregen 
konnten. Vgl. auch Koser, Brand.-Preuß. Pol., S. 418 oben. — W. wurde im April 1628 zum 
„General des Ozeanischen und Baltischen Meeres" ernannt. Gindely. S. 17. Patent abgedr. bei 
Wallenst. 2, S. 10—14 (vgl. auch 1, S. 332). Grundlegend und wegweisend für diese Dinge be­
reits Ranke, Wallenstein (1869), S. 94—97; fehlerhaft und ungenau (auch in den Zitaten) 
Vota, S. 479 f.

70) Vgl. bes. Art. 19 des Vertrages, abgedr. bei G. Lengnich, Gesch. der Lande Pr. Kgl. 
Poln. Anteils, 3 (1727), Dok. S. 168 (lat.), bei Koppe a. a. O., Beil. 43, S. 673 (deutsch), in dem 
die Vertragschließenden, auch die Stadt Danzig und die Stände des polnischen Preußens, sich 
gegenseitig Beistand geloben gegen jeden dritten, der versuchen würde, diesen Vertrag umzu- 
stoßen oder unter irgend einem Vvrwande Schweden und Polen hier in Preußen anzugreifen. 
Schon Lanns Bauer- Elbing hat Febr. 1933 in einem Vortrag im Verein f. d. Gesch. v. O.- u. 
Wpr. darauf aufmerksam gemacht, daß dies nach Lage der Dinge nur auf den Kaiser gehen 
könne.

7i) Voigt a. a. O., S. 264. Es handelte sich damals um das Scheitern der Pläne des Erz­
herzogs auf den poln. Thron gegenüber der Kandidatur Sigismund Wasas. Vgl. auch oben 
Anm. 62.

72) Voigt, S. 322 s., 325, Gindely, S. 53. In diesem Zusammenhang darf erwähnt werden, 
daß 1625 der ligistische Feldherr Tillysich — allerdings erfolglos — um die erledigte Deutsch­
meisterwürde beworben hatte (Voigt, S. 314—317).

73) Gedruckt 1627 zu Mainz durch Lermann Meres; neu aufgelegt 1701 in Würzburg bei 
Leinrich Engmann. Mir lag nur die letztere (unveränderte) Ausgabe (4«, 172 S.) vor. Der 
Titel „Erneuerter Bericht" erklärt sich daraus, daß bereits 1550 eine erste Zusammenstellung 
derartiger Beweisurkunden im Druck erschienen war (s. a. a. O., Ein!., S. 7). Die abgedruckten 
Urkunden beziehen sich der Kauptsache nach auf die Verhandlungen der Jahre 1530—50; ein­
gereiht sind die bekannten Kaiser-Privilegien von 1226, 1311, 1338, 1354, der Krakauer Friedens­
vertrag (1525) und der Friedensvertrag zu Bresc (31. 12. 1435).

7«) Vota 478 (auf Grund eines Ber. v. 23. 8. 1627 im D. O.-Archiv in Wien).
75) v. Baczko, Gesch. Preuß., 5, S. 81; Vota S. 478. — Lier sei erwähnt, daß noch im 

Jahre 1639 ein kaiserlicher Parteigänger, der Oberst Both, von Preußen aus einen Einfall in 
das schwedische Livland unternahm und dabei auch Kurland passierte. Vgl. Seraphim, 
Aug., Des Obersten Both Anschlag auf Livland (Dist.), Königsberg, 1895; d e r s. auch in 
„Gesch. d. Lerzogt. Kurland, 2. A. (Reval 1904), S. 90f., 100 f., und Seraphim, Ernst, in 
„Gesch. Liv-, Est- und Kurl.", Bd. 2 (Reval 1896), S. 269—272.

7») Vota, S. 480.
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Das Erscheinen Gustav Adolfs in Deutschland und der weitere Verlauf 
des Krieges haben zwar solche Pläne vereitelt, im Westfälischen Frieden ist 
Preußens nur nebenbei und Livlands überhaupt nicht gedacht worden^), aber 
im nordischen Kriege von 1655—60 tritt Preußen wieder in den Gesichtskreis 
der Reichspolitik. Im November 1655, nach dem ersten siegreichen Vorstoß 
des Schwedenkönigs Karl Gustav in Polen, hat der Große Kurfürst dem 
Kaiser insgeheim einen sehr interessanten Bündnisplan unterbreitet, wonach 
Polen nach dem Tode seines jetzigen Königs durch Wahl an den Sohn 
des Kaisers kommen, der Kurfürst Pommerellen erhalten und von Polen 
und dem Kaiser als Souverän über das gesamte Preußen an» 
erkannt werden sollte, doch so, daß das Leimfallsrecht nach Aussterben des 
brandenburgischen Laufes von Polen auf den Kaiser übergehen sollte. Dem­
entsprechend sollte der Kaiser die Ansprüche des Deutschen Ordens nieder­
schlagen und die Anerkennung des Papstes erwirken. Dafür wollte ihm 
der Kurfürst zur Wiedererlangung Livlands für das Reich behilflich sein'"). 
Die bekannten weiteren Ereignisse des Krieges haben zwar dies Projekt, das 
für das Fortleben des Reichsgedankens sehr bezeichnend ist, begraben, aber 
der Orden hielt gerade wegen des Übertritts des Kurfürsten aus die schwe­
dische Seite'") den Augenblick für gekommen, wieder seine Ansprüche anzu- 
melden, zumal des Kaisers Bruder, Erzherzog Leopold Wilhelm, sein Loch- 
meister war""). Eine Eingabe sämtlicher Komture an den Lochmeister vom 
1-Dezember 1656 belegt das"*); sie blieb allerdings unbeantwortet, weil der 
Kaiser Frieden wünschte und Brandenburg von der schwedischen Allianz 
abziehen wollte, um sich seiner Stimme für die Kaiserwahl seines Sohnes 
zu versichern""). Lisolas Bemühungen ist das 1657 gelungen; der Frieden 
zwischen Polen und Brandenburg zu Wehlau (19. Sept.) war sein Werk""). 
Die Anerkennung des souveränen Besitzes von Preußen durch Leopold I., der 
am Anfang 1657 seinem Vater gefolgt war, bedeutete allerdings einen 
schweren Schlag für die Loffnungen des Ordens"*); jedoch lag in der Tatsache, 
daß Leopold noch vor seiner Kaiserwahl, die erst 1658 erfolgte, also nur als

77)Erdmannsdörffer, Dt. Gesch., 1, S. 31.
7«) Urk. u. Akten st. z. Gesch. d. Gr. Kurf., Bd. 7, S. 424 f., 429 f., 439 (doch vgl. dagegen 

428 unten); Vota S. 485f. (ohne Benutz, der .Ark. u. Aktenst.").
7») Dies geschah durch den Marienburger Vertrag v. 25. 6. 1656, vgl. Philippson, D. Gr. 

Kurf., 1., S. 231.
«o) Schon am 11. 5. 1656 hatte der französ. Geschäftsträger am kurf. Lose de Lumbres an den 

Staatssekr. d. ausw. Angelegenheiten Brienne geschrieben, daß nach mehreren Nachrichten der 
Kaiser Truppen über die Poln. Grenze rücken laste „su service äu roi äe poloxne ou äe I'grcbiäuc 
I-eopolü, gui pretenä svoir ä r o i t sur I s prusse comme xrsnä-msitre ä e 
i'oräre teutonique... (Urk. u. Akt. 2, 96 f.; vgl. auch Droysen, Pr. Pol., 3, 2, S. 260 
mit falschem Datum.) Ähnlich: ders. an denselben, 6.7.56 (Ll. A. 2, 102); ferner A. Neumann, 
brandb. Resident in Wien, an Kurf. v. 24. 6. 56 u. 8. 7. 56 (ib. 7, 621 f.); Portmann, brandb. Ge­
sandter in Franks. a/M., an Kurf. 5/15. 7. 56 (ib. 673).

si) Vota, S. 501.
82) über die Beteiligung Brandenburgs an den Wahlverhandlungen vgl. am besten die zu- 

sammenfastenden Darstellungen Srdmannsdörffers in !lrk. u. Akt. 8, 333 f., 431s., 
517 ff., ferner Droysen, 3, 2, 364, 383—413. Pribram, Sst. u. Brdbg. 1685—86 (1884), 
S. 25—28.

sy Philippson a.a.O. 1, 275.
8«) Liltebrandt, Ph., Preußen u. die röm. Kurie 1650—1701 (Rom 1908), S. 325, be­

tont, daß auch die Kuri-e — entgegen ihrem früheren u. späteren Verhalten in dieser Frage — 
1657 nichts zu Gunsten des Ordens unternommen hat. (Vgl. Anm. 94.)
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König von Angarn und Böhmen, dieser Regelung zustimmte, Kaiser und 
Reich demnach immer noch das Recht des Deutschen Ordens vertreten 
konnten, immerhin die Möglichkeit eines Vorbehalts, der für das branden- 
burgische Besitzrecht auf Preußen einmal irgendwie gefährlich werden konme^). 
Es darf auch nicht übersehen werden, daß etwa ein so bedeutender Publizist 
wie Hermann Conring ebendamals in seinem Werk „Oe kinibu8 Imperii" 
(1654) auf die einstige Reichszugehörigkeit Livlands und Preußens hinwies 
und die Nichtgeltendmachung dieses Rechtsanspruchs als schwere Schuld des 
Reichs bezeichnete^).

Der Titel „Herzog von Preußen" war in den Abmachungen des Frie­
dens von Oliva als Zugeständnis des Kaisers noch nicht enthalten; seine 
Anerkennung durch Kaiser und Reich zu erstreben, bot sich nach des Großen 
Kurfürsten Tode bei den Verhandlungen über die Rückgabe des Schwiebuser 
Kreises Gelegenheit^). Zwar war man sich am kaiserlichen Lose der dadurch 
gefährdeten Ansprüche des Deutschen Ordens bewußt, aber man kam darüber 
hinweg mit dem Hinweis, daß der Kaiser dem König von Polen den Ler- 
zogstitel von Westpreußen, dem König von Schweden den Herzogstitel von 
Livland und dem kurländischen Herrscher den eines Herzogs von Kurland 
nicht vorenthalte, auch die Rechte des Ordens grundsätzlich gewahrt blieben^), 
und so wurde in Verfolg des Vertrages über die tatsächliche Rückgabe des 
Kreises Schwiebus (20.12.1694)^) die Anwendung des preußischen Herzogs­
titels aus den kaiserlichen Kanzleien angeordnet und 1697 auch auf das 
Reich und seine Erzkanzlei sowie das Reichskammergericht ausgedehnt, auch 
hier allerdings unter ausdrücklicher Wahrung der Rechte des Reichs und 
des Deutschen Ordens auf Preußen. Einsprüche des Ordens an den Kaiser 
(1695 und 1700) und an den Reichstag (1696) wurden nicht beachtet""). Die 
Verhältnisse waren stärker als alte Rechtsgrundsätze.

Das zeigten die unmittelbar folgenden Verhandlungen zwischen Bran­
denburg und Österreich über die preußische Königswürde"P Sie standen 
bekanntlich für Österreich unter dem Zwange, sich der brandenburgischen Hilfe 
für den Kampf um die spanische Erbschaft zu sichern. And daher sind sie — 
trotz schwerer Sorgen Leopolds I. um die Folgen der Anerkennung der preußi­
schen Königswürde für die spätere Machtstellung des österreichischen Kaiser-

^2) Vgl. Vota a. a. O. S. 521; Seraphim a. a. O. S. 41 will jedoch dieser Unterscheidung 
zw. Leopold als König von Ungarn und dem Kaiser L. nur „theoretische" Bedeutung bei- 
messen. Ich möchte meinen, daß Votas Darstellung hier den Gedankengängen damaliger 
Diplomatie mehr entspricht, ohne daß er übrigens sich oder seinen Lesern von der in einem 
solchen Verfahren der österreich. Diplomatie liegenden Hinterhältigkeit Rechenschaft gibt.

sv) Vgl. dioviss. eciitio, Ffm. Lpz. 1693, pars. I, p. 488—505, bes. 488, 493 f., 498 f. Erdmanns- 
dörffer, Deut. Gesch. 1, 31.

s?) Seit 1693; vgl. Pribram , A. F., Sst. u. Brdbg. 1688-1700 (Prag, Lpz. 1885), S. 108, 
111, 116 f., 121, 224. In den Verhandlungen des Jahres 1686 war von der Anerk. d. pr. Lerzogs- 
titels noch nicht die Rede gewesen, vgl. Pribram , A. F., Sst. u. Br. 1685/86 (Innsbr. 1884), 
S. 23ff., S. 65ff. Zur ganzen Frage auch Vota S. 521—540 mit einigem neuem Aktenmarerial.

88) Vota, S. 533 f.
8«) Abgedr. bei Moerner, Kurbrandenb. Staatsverträge, S. 798.
»«) Voigt a. a. O., S. 447—50 ff., 452 f. Vota, S. 538 f.
vi) Die bekannte Literatur hierüber wird, soweit sie für unser Thema in Frage kommt, in 

den folgenden Anmerkungen an einschlägiger Stelle erwähnt werden. Vota (S. 540—593), die 
jüngste Darstellung darüber, ist in diesem Kapitel besonders parteiisch und trotz Verwertung 
einiges neuen Aktenmaterials wenig fördernd; vgl. dazu Seraphim, a. a. O., S. 43—45.
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Hauses und für die Erhaltung des Reichsgedankens — auch nicht gehemmt 
worden durch das erneute Auftreten des Deutschen Ordens mit seinen For­
derungen. Am Regensburger Reichstag traten für ihn die drei geistlichen 
Kurfürsten ein, auch der katholische Pfälzer (Johann Wilhelm), der Bruder 
des damaligen Deutschmeisters"-); der Orden schadete sich durch sein allzu 
heftiges Begehren, das den tatsächlichen Verhältnissen zu wenig Rechnung 
trug; er stieß besonders auf den Widerstand der evangelischen Reichsstände. 
Sein Minister Breitenberg hat in Regensburg, sein Beauftragter, der 
Ordensritter von Eisenheim, hat in Wien protestiert, dort übrigens auch mit 
dem preußischen Gesandten von Bartholdi verhandelt, bis Friedrich I. diesem 
am Ende des Jahres 1701 weitere Verhandlungen mit jenem verbot""). 
Immerhin waren die Forderungen des Ordens im Verein mit dem ab­
lehnenden Standpunkt der Kurie, gleichviel ob diese dabei mehr von Frank­
reichs Wünschen oder der Rücksicht auf allgemein kirchliche Interessen geleitet 
wurde"*), doch so schwerwiegend, daß die preußische Regierung es wenigstens 
inoffiziell auf einen Federkrieg mit dem Deutschen Orden ankommen ließ"").

Auf das „Äöchstabgenötigte Gravamen" des Deutschen Ordens, das 
1701 auf dem Reichstag zu Regensburg veröffentlicht wurde""), antwortete

V2) Vgl. Waddington, I/accqisition <Ie I» couronne rosste cke Pru886 par Ie8 ttolien- 
-ollern (Paris 1888), S. 200—228, ZZ1—Z47; bes. 203, 206, 213—15, 224 f., 335 f., 338, 345-347; 
weiterführend aus Grund der Gesandtschaftsberichte: Ichon, Ed., Die Verhandlungen üb. d. 
Anerkenn. d. Preuß. Königswürde am Reichstage zu Regensburg (1701). Leidelb. Diss. 1907, 
S. 29—31, 37, 54—58. — Der damalige Deutschmeister hieß Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg.

«2) Erlaß vom 17.12.1701 (abgedr. bei Lehmann 1, S. 543f.; s. unt. Anm. 94 u. 95).
««) Für die Stellung der Kurie zur preußischen Königswürde und zu den Ansprüchen des 

Ordens vgl.: Lehmann, M., Preußen und die kath. Kirche seit 1640, Bd. 1 (1878), S. 359 
bis 384, 445—559; Pribram, Sstr. u. Brandend. 1688—1700 (1885), S. 98, 133, 156; 
Waddington a. a. O. (1888) S. 230-241, 348—358; Stettiner , P., Z. Gesch. d. preuß. 
Königstitels (1900), S. 47—57; Friedensburg, W., Die röm. Kurie und die Annahme 
der preuß. Königswürde d. Kurs. Friedr. III. — List. Zeitschr. 87 (1901) S. 407—432; Ziekursch, 
Papst Clemens XI. Prot. geg. d. Preuß. Königswürde — Festgabe für Leigel (1903), S. 361 
bis 377; Liltebrandt, Ph., Preußen und die röm. Kurie in d. 2. Hälfte d. 17. Ihdts. 
(Aufsatz) - Qu. u. Forsch, d. Pr. List. Inst, in Rom, Bd. 11 (1908), S. 319—359; derselbe, 
Pr. u. d. röm. Kurie, Bd. 1, 1625—1740 (1910, Ark.-Publ.), s. u.; Vota a. a. O. (1911), S. 588 
bis 590 (s. Anm. 91).

Gegen Friedensburg (a. a. O. S. 418—424 u. 431), der nach dem Vorgänge von 
Stettiner (a. a. O. S. 48—50) behauptet hatte, daß die Kurie zu ihrem Protest gegen die 
Preuß. Königswürde hauptsächlich durch Frankreich gedrängt worden sei, wendet sich Lilte- 
brandt in seinem Aufsatz (1908, s. o.), S. 339 ff., 351 ff., mit der Feststellung, daß der Kurie im 
Interesse der katholischen Kirche bis zur tatsächlich erfolgten Krönung vor allem an einer 
neutralen Laltung zwischen Österreich und Frankreich gelegen habe; so wenig mir auch L. hier 
völlige Klarheit geschaffen zu haben scheint, jedenfalls geht aus den in seiner Arkunden­
publikation (1910, s. o.), S. 89, 91 f., 94, 102, 105 f., 108 f. mitgeteilten kurialen Akten­
stücken vom 11. November 1700—28. Mai 1701 hervor, daß der Deutsche Orden nur eine neben­
sächliche Rolle in den Erwägungen der Kurie spielte; vgl. auch Liltebrandts Aufsatz, S.350f., 353.

»5) Mit dieser Möglichkeit rechnet bereits der Bericht der drei brandcnburgischcn Minister 
Wartenberg, Dohna und Ilgen vom 13. 8.1700 (Lehmann a. a. O. S. 485 f., sä. 7); der Erlaß 
an Bartholdi vom 17.12.1701 (a. a. O. S. 543f.; s. oben Anm. 93) kündigt dann bereits das 
Erscheinen einer Gegenschrift gegen die Deduktion des Ordens an.

««) Genauer Titel: „Löchst abgenötigtes Orsvamen des Lohen Teutschen Ritterordens über 
den S. Churfürstl. Dt. zu Brandenburg vor einigen Jahren anmaßlich zugelegten Titul eines 
Lertzogen und nunmehr gar von aigener Macht vermeintlich angenommene Kgl. Würde von 
Preußen. Mit beigelegter Listorischer wahrhaftiger Deduktion des klaren Rechtens, so das 
Leil. Röm. Reich und ein zeitlicher Loch- und Deutschmeister als des gen. Ordens Ober-Laupt 
auf das Landt von Preußen und dessen zu Behör hat." Ein Druckexemplar (nach Vota, 
S. XXII: 1701, ohne Ort, erschienen) konnte ich trotz Amfrage bei einer Reihe deutscher Biblio­
theken nicht auftreiben. Jedenfalls läßt sich der Inhalt der Schrift aus S. 89—166 der Lude- 
wigschen Gegenschrift (s. u. Anm. 97), auf denen die 24 S. des Gravamens im einzelnen kritisch 
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1703 der bekannte Hallische Jurist und Staatsrechtslehrer Johann Peter 
Ludewig mit einer umfangreichen anonymen Schrift „Verthaidigtes Preußen 
wider den vermeinten und widerrechtlichen Anspruchs des Teutschen Ritter- 
Ordens"^), die die historischen Argumente des Deutschen Ordens Schritt für 
Schritt zu entkräften suchte.

Lehrreich ist der Vergleich dieser Schrift von 1703 mit der Lertzbergschen 
von 1772; bezeichnend auch, wie der rein territorialstaatliche Gesichtspunkt 
und die Gedanken der Aufklärung bereits in dieser Zeit anfangen, sich in der 
großen Politik auszuwirken. Viel stärker als bei Lertzberg wird in der 
Ludewigschen Schrift der Orden von Anfang an in seinem Wirken in 
Preußen herabgesetzt, als Tyrann, als Finsterling geschildert""), seine Besitz­
ergreifung von Preußen — auch von dem Teil rechts der Weichsel — als 
Anrecht an Polen hingestellt""), insbesondere jeder Anspruch des Reiches an 
Preußen abgelehnt, dagegen der Rechtsanspruch Polens auf Preußen aus­
drücklich betont""), alles in der Absicht, die vertragsrechtliche Ab­
tretung Preußens durch Polen an Brandenburg 1657 als Grundlage des 
souveränen, auch vom Reiche unabhängigen Besitzes Preußens zu erbärten. 
Kein polnischer Tendenzschriftsteller von heute könnte es darin diesem Halli­
schen Staatsrechtslehrer von 1700 zuvortun. Interessant, wie noch eine 
Stimme des Jahres 1740/41, der Königsberger Jurist Jac. Äeinr. Ohlius^), 
in zwei Dissertationen über die Frage der Zugehörigkeit Preußens zum Rö­
mischen Reich die Freiheit Preußens vom Reich betont, freilich — als Ost­
preuße — für die ältere Zeit den Ansprüchen des Ordens gegenüber Polen 
gerechter werdend als Ludewig"?). Ludewig begründet übrigens für den

gemustert werden, einigermaßen rekonstruieren. — Das „Orsvamen" kam auf dem Reichstag 
gar nicht zur Diktatur, sondern wurde den einzelnen Reichsständen (mit Ausnahme Preußens) 
übersandt. Vgl. Os V7al a. a. O>, 8, S. 598f.; Voigt, S. 457; Waddington, S. 346f.; Zchon, 
S. 57; Vota, S. 590 ff.

»7) Erschienen 17VZ mit dem falschen Druckort Mergentheim (!) (in Wirklichkeit: Lalle), 
165 S. Text und 71 S. Urkunden, 4«. Voigt (a. a. O. S. 458 oben) kannte anscheinend den Ver­
fasser noch nicht, doch ist er schon im „Erleuterten Preußen, 2 (1725), S. 510, Anm., genannt; 
daselbst S. 510—526 auch ein Abdruck des 2. Kapitels der Ludewigschen Schrift (s.«. Anm. 102). 
Aber L. (-j- 1743) vgl. A. d. B. 19, S. 379—81 (Koser); Schrader, W., Gesch. d. Univ. Lalle, 
Bd. 1 (1894), vielfach, bes. S. 110—12, 127, 139 f., 158—162, 182, 187 f., 307—11, 328 f. Waddington, 
S. 347, scheint Ludewig nicht als Verfasser zu kennen. Vota spricht nur von »einem 
Professor Ludwig" (sie!).

«») a. a. O. S. 18—33, 35—39, 52—54, 56, 89 f., 114 f., 119 s., 149—152.
v«) Letzteres besonders in dem (auch im Erl. Pr. 2, 510 ff. abgedruckten) 2. Kap., a. a. O. 

S. 5—14, ferner S. 35, 40, 42—45, 56, 92—99, 132 s. (Der Lerausgeber des Erl. Pr. unterstreicht 
ausdrücklich die Richtigkeit der Ludewigschen These; vgl. dazu unten Anm. 102).

i°o) a. a. O. bes. S. 54, 78.
ioi) stver ihn vgl. Pisanski, Preuß. Literär.-Gesch. (eä. Philippi), S. 602, 612; M a - 

trikel d. Un. Königsberg (Erler), 2, S. 342, 385.
102) z) Lallische Dissertation: „prussiae in libertärem assertse specimen, quo prodstar, eam 

nullo unqusm titulo imperio Oermsnico wisse subiectam." Lalle 1740, 4». — b) Königs­
berger Dissertation: ve sctibus imperii stomsno-Oermsnici in prussiam possessoriis WIso venciitstis 
Königsberg 1741, 4». Beide Dissertationen sind zu einem deutschen Auszug zusammen- 
gearbeitet und unter dem Titel »Untersuchung und Entscheidung der Frage, ob Preußen jemals 
zum Römischen Reich gehört habe", im Erleut. Preußen, Bd. 5 (1742), S. 647—700, abgedruckt 
(vgl. oben Anm. 97/99 und das auf S. 103 über die ostpreußische Geschichtsauffassung Gesagte). — 
Die Hallische Dissertation hat übrigens eine verspätete und unerwartete Würdigung erfahren bei 
Werminghofs, Der Lochmeister des D. O. und das Reich bis 1525 List. Z. 110 (1912), 
S. 517 s., der in dem alten Ohlius einen gewissen Schwurzeugen für seine bekannte These von 
der unterschiedlichen Stellung des Lochmeisters als Mitglied des Imperium Romanum und 
des Deutschen Reiches gefunden haben wollte. S. auch o. Anm. 59a.
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Fall, daß sich doch etwa eine Zugehörigkeit Preußens zum Reich Nach­
weisen lassen sollte, seine Ablehnung der Ansprüche des Ordens auf 
Preußen mit den Bestimmungen des Augsburger Religionsfriedens 1555 
und des Präger Friedens 1635, die die vor dem Passauer Religionsvertrag 
1552 säkularisierten geistlichen Güter von der Rückgabe ausnahmen, und mit 
denen des Westfälischen Friedens, die das Jahr 1624 als Normaljahr für 
den Bestand der geistlichen Güter festsetzten""). Derselben Beweisführung 
bediente sich der preußische Lof bei seiner Zurückweisung der Ordens­
ansprüche in dem Erlasse an Bartholdi vom 17. Dezbr. 1701*°*).

In den Verhandlungen von 1700 hat man am kaiserlichen Lose die An­
sprüche des Ordens nicht einfach ignoriert, vielmehr am 2. Juli 1700 im 
Entwurf des Krontraktates für den Artikel 8 folgende Form vorgeschlagen: 
„So sollte auch der neue königliche Titul und Name dem Reiche und 
Teutschen Orden an deren auf Preußen formirenden Rechten unnachtheilig 
sein, und I. K. D. dem Hoch- und Deutschmeister und dessen 8ucce88oribu8 im 
Meisterthum den hergebrachten Titul von Administratores des Äochmeister- 
thums in Preußen nicht weigern, noch Sich deren gewöhnlicher Investitur 
opponiren^)." Von Berlin aus hat man in diesem Wortlaut eine Gefahr ge­
sehen, und nach längeren Verhandlungen hierüber ist der Artikel 8 schließlich 
w folgender Form in den Krontraktat vom 16. Nov. 1700 gelangt^): 
„Gleichwie aber S. E. D. gegen Ihre Königliche Maytt. in Pohlen sich all- 
bereits dahin erkläret und reversiret haben, dasz dieser von S. C. D. angenom­
mener titul eines Königs in Preußen in keinem stuck zu einigem praejuditz 
gereichen soll""); Alsz wollen Ihre Kayserl. Maytt. auch ihres allerhöchsten 
orths nicht nur dieses, sondern auch anbey hiemit auszbedungen haben, 
dasz hiedurch dem Reich und teutschen orden ebenso 
wenig praejudiciret werden solle.. Es folgt dann 
noch der bemerkenswerte Zusatz: „wiewohl auch von seithen Er. Churfürst!. 
Durchl. dabey declariret worden, dasz Sie der cron Pohlen und ihren juribus 
dadurch nichts vergeben haben wollen", also die aus den damaligen po­
litischen Machtverhältnissen zu begreifende Weigerung Brandenburg-Preu­
ßens, seinerseits etwa Reichs- und Ordensansprüche gegen Polen ver­
fechten zu müssen.

Dem Orden versicherte der Kaiser, in einem Schreiben vom 27. August 
1701, daß er „aus dringenden Arsachen" dem Kurfürsten sein Ansinnen nicht 
habe abschlagen können, daß er aber grundsätzlich die Ansprüche des Reichs 
und des Deutschen Ordens in dem Vertrage gewahrt habe und dem Deutsch­
meister daher auch die herkömmliche Belehnung weiter erteilen werde"").

103) a. a. O. S. 59, 61 f.
10«) Lehmann I, S. 543 f.; s. o. Anm. 93 u. 95.
ios) Lehmann I, S. 474, sä. Ziff. 7; Vota, S. 559, sä. Ziff. 7.
io«) Moerner, Kurbrandenburgs Staatsverträge, S. 815; auch bei Vota, S. 574.
io7) Es handelt sich um den unangefochtenen Besitz Westpreußens durch Polen und das im 

Krakauer Vertrag von 1525 stipulierte Leimfallsrecht des Lerzogtums (d. h. Ostpreußens) an 
Polen bei Aussterben des brandenburgischen Laufes.

ios) Eine ähnliche abgeschwächte Fassung des Art. 8 hatte bereits die Kaiserliche Resolution 
vom 14. 9. 1700 auf die brandenburgischen Forderungen in Aussicht genommen (vgl. Lehmann l, 
S. 497 sä VIl).

ia«) S. U. S. 118.
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Der Titel dürfe also den Orden nicht bange machen; vielmehr könne 
letzterer darauf rechnen, daß bei Gelegenheit seiner gedacht werden werde"").

Man sieht, eine klare Rechtslage war nicht geschaffen. Es blieb der 
Passus der ständigen kaiserlichen Wahlkapitulation vom Jahre 1664 (Ar­
tikel 10) bestehen, nach dem der Kaiser sich zur Anerkennung der Rechte des 
Ordens auf seine ihm entfremdeten Gebiete innerhalb und außerhalb des 
Reiches verpflichtete. Friedrich I. hat noch während seiner Königszeit die 
Eliminierung dieses Artikels bei der Wahlkapitulation von 1711 angesrrebt, 
aber sie ebensowenig erreicht, wie Friedrich Wilhelm I., der unmittelbar nach 
seinem Regierungsantritt sich deshalb an Kaiser Karl VI. wandle*"). Es 
blieben auch die feierlichen Belehnungen der Deutschmeister in den bisherigen 
Formen. Ließ es doch z. B. noch 1717 in dem Belehnungsbrief vom 10.12. 
für den Deutschmeister (der schon lange amtierte): „Wir gebieten allen den­
jenigen, so nach weiland Albrechten Markgrafen zu Brandenburg etwan 
Lochmeister Deutsches Ordens, nachgelassener Sohn Albrecht Friedrich 
Markgrafen zu Brandenburg und an seiner Statt des Landes zu Preußen 
sich anmaßen, daß sie sich gedachten Landes Preußen unverzögentlich ent- 
schlagen und dasselbe unserem Vetter und Kurfürsten (d. i. Franz Ludwig 
v. d. Pfalz-Neuburg) als Administrator des Ordens abtreten", während den 
Untertanen des Landes anbefohlen wurde, den gedachten Administrator als 
ihren rechten Lerren anzunehmen und sich davon durch keine Luldigungs- 
pflicht, Eid usw. abbringen zu laßen, „denn wir solches und jedes............  
von Unserer kaiserl. Machtvollkommenheit als freventlich, unbändig und un­
tüchtig aufgehoben und sie davon absolvirt haben, wie wir denn solches Alles 
mit und in Kraft dieses Briefes aufheben, vernichten und sie davon absol- 
viren"*").

Die weitere politische Entwicklung Preußens unter Friedrich Wilhelm I. 
und Friedrich dem Großen hat die Aussichten des Deutschen Ordens trotz 
solcher reichsrechtlichen Vorbehalte nicht günstiger gestaltet. Daß er tat­
sächlich an eine wirkliche Besitzergreifung von Preußen gar nicht denken 
konnte, liegt auf der Land. Daß seine Proteste, praktisch genommen, im 
wesentlichen auf Kompensationen an anderer Stelle abzielten, wird sich 
ebenfalls nicht bestreiten laßen""). Immerhin — ünd das zeigten schon die 
Vorgänge im 30jährigen Kriege — konnten seine Ansprüche bei veränderter 
Konjunktur österreichischen und Reichsabsichten auf Preußen als Rechts- 
unterlage, mindestens als Vorwand dienen. Die ganze Unvereinbarkeit des 
damaligen Reichsrechts mit den tatsächlichen Verhältnissen tritt hier deutlich

110) Waddington a. a. O. S. 347; Vota, S. 592; letzterer erwähnt, daß noch aus den 
Jahren 1709 und 1713 Gutachten über die Gründe dieses Mißerfolges des „Gravamens" nch im 
Deutsch-Ordens-Archiv zu Wien finden.

iii) Voigt a. a. O. S. 467—473; Vota, S. 592 f.
"2) Zitiert nach Voigt a. a. O. S. 472 f. — Im Jahre 1733 protestierte der preußische Ge­

sandte gegen die Investitur des neuen Deutschmeisters (Clemens August von Bayern) und 
seine Belehnung mit Preußen (Voigt S. 481). Dropsen in seiner Preuß. Politik geht auf diese 
Dinge nicht ein (s. o. S. 109).

11») Schon auf dem Regensburger Reichstag 1700/01 hatte man den Eindruck gehabt, daß 
der Orden u. A. bereit sein würde, sich seine Ansprüche auf Preußen durch eine Abfindung mit 
Limburg oder Ostfriesland abkaufen zu lassen. Vgl. Ichon a. a. O., S. 55 f., dazu Stettiner 
a. a. O., S. 48, 52, Anm. 5.
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zutage. Mit dieser Möglichkeit mußte selbst der friderizianische Großstaat 
um so eher rechnen, als die päpstliche Anerkennung des preußischen Königs­
titels bis 1788 verweigert und auch dann in einer Form erfolgt ist, die nicht 
eine ausdrückliche Anerkennung des Besitzrechtes auf das alte Ordensland 
aussprach, sondern eben nur die königliche Würde des jeweiligen Herrschers 
von G e s a m t Preußen anerkannte*"). Auch hier blieb es — nur unaus­
gesprochen — so, wie es am Ende der Ordensschrift („Höchstabgenötigtes 
Oruvumen") von 1701 hieß: „und ist derselbige nicht gemeint, sich dieses 
seines offenbaren Rechtes so schlechterdings jemals zu verzeihen oder zu 
begeben, übrigens alles Gott und der Zeit, auch den sich etwa künftig 
ändernden Konjunkturen lediglich überlassend"**").

Daß der Orden in dieser Beziehung auch in den späteren Jahrzehnten 
auf der Wacht war, zeigte sich 1737, als in Kurland nach dem Aussterben des 
Kettlerschen Hauses der Günstling der russischen Kaiserin Anna, Graf Ernst 
Johann von Biron, Herzog wurde. Damals reichte der Orden dem Re- 
gensburger Reichstag eine Rechtsverwahrung ein und gab zu bedenken, ob 
man nicht in diesem für den Orden und das Reich so wichtigen Falle mit dem 
russischen Hof Verhandlungen anknüpfen könne**"). Blieb diese Anregung 
ohne Erfolg, so traf es den Orden noch härter, daß 1742 in der neuen Wahl­
kapitulation Karls VII., des Wittelsbachischen Kaisers, der erwähnte Ar­
tikel 10 der alten und 1711 erneut angenommenen Wahlkapitulation*"), der 
die Rechte des Reichs und des Deutschen Ordens auf Preußen aussprach, 
nicht in Anwendung kam, sicherlich mit Rücksicht auf Friedrich den Gr., des 
Kaisers Verbündeten**"). Der Orden antwortete darauf 1743 mit einem 
erneuten Protest gegen den Königstitel und suchte 1745 bei der Kaiserwahl 
Franz I. um „ein Salvatorium" gegenüber der im Jahre 1742 erfolgten Um­
gestaltung des Artikels 10 der Wahlkapitulation von 1711 nach**"). 1764 
jedoch, in dem großen Ordenskapitel zu Mergentheim, wo die Möglichkeit 
einer Wiedergewinnung der in Spanien, Italien, Ungarn und Böhmen 
verlorenen Ordensbesitzungen erörtert wurde, war von Preußen gar nicht 
mehr die Rede""). Damals war Karl Alexander, ein jüngerer Bruder 
Kaiser Franz I., Deutschmeister; der Friede von Hubertusburg wird sich da

ii«) Die Stellung der Kurie zur preußischen Königswürde seit 17V1 behandelt eingehend 
Stettin er, a. a. O. S. 57—74: der Wortlaut des am 9. 6. 1788 überreichten päpstlichen 
Breves vom 5/4. 1788, das den Besuch des päpstl. Nuntius Pacca ankündigt, bei Lehmann, 
VI, S. 208 s.; die Adresse lautet: Serenissimo ac potentissima krillerico iVilkelmo, Lorussise 
ireZi illustri." — Am 5. 1. 1774 hatte der Nuntius für Polen, Garampi, der Kurie eine geist­
volle Denkschrift vorgelegt, in der er unter Abwägung aller Gründe für und wider, auch unter 
eingehender Berücksichtigung der Rechte des Deutschen Ordens auf Preußen, empfohlen 
hatte, den Königstitel im Interesse der katholischen Kirche, insbesondere der zahlreichen Katho­
liken in Preußen, anzuwenden, dabei aber die Rechte des Ordens dadurch zu wahren, daß 
man den Zusatz „Preußen" weglasse. Abgedr. bei Ehrenberg, Italienische Beitr. z. Gesch. 
d. Prov. Ostpr. (Königsberg 1895), S. 109—125 (die entscheidende Stelle S. 12Z f.); Inhalts- 
angabe der ganzen Denkschrift auch bei Stettiner a. a. O., S. 168 f.

11s) zitiert nach Vota, S. 59Z.
11») Voigt a. a. O., S. 485 f; A. S e r a p h i m , Gesch. d. Lerzogtums Kurland, 2. A., S. 199. 
117) S. o. S. 118.
"8) Voigt, S. 487 f.
11») Voigt a. a. O., S. 488—490. — Während des 7jährigen Krieges standen Ordensritter 

als österreichische Offiziere im Leer der Kaiserin gegen den König von Preußen im Felde 
(Voigt, S. 491).

12») Voigt, S. 498, Anm. .
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ausgewirkt haben. Vielleicht sprach auch die Tatsache mit, daß Polen 1764 
seinerseits den preußischen Königstitel ausdrücklich anerkannt hatte*").

Die Erwerbung Westpreußens 1772 hat den Orden dann doch wieder auf 
den Plan gerufen. Damals wurde von einigen außerhalb des Ordens 
stehenden Persönlichkeiten der Plan vorgelegt, als Entschädigung für 
Preußen, zu dem auch Pommerellen gehöre, Samogitien zu fordern, 
wodurch der preußische Staat nicht geschädigt werden, sondern wovon er unter 
Umständen noch Vorteile haben würde. Auch die Wiedergewinnung von Liv- 
und Kurland wurde angeregt. Auf private Rücksprache eines Ordensritters 
mit Vertretern Rußlands erfolgte von Petersburg aus die unverbindliche 
Antwort, Rußland wäre dazu bereit, wenn der Orden die dem russischen 
Staate erwachsenen Kosten ersetzen würde*").

Indem bei dieser Gelegenheit wenigstens grundsätzlich der Anspruch auf 
Pommerellen erhoben wurde, das nur durch einen erzwungenen Frieden 
(1466) verlorengegangen sei, trat wieder der Gedanke des Gesamt- 
ordensgebietes zutage, der dem friderizianischen Staat nach seinem 
geschichtlichen Werden fernliegen mußte, der aber in Ostpreußen nie ganz 
erstorben war*") und der uns heute eine Selbstverständlichkeit dünkt. Auch 
die Forderung gerade von Samogitien als Entschädigungsobjekt führt 
überraschenderweise zu einer der brennendsten politischen Fragen des einstigen 
Ordensstaates in seiner Blütezeit zurück.

Auf die über diese Anregungen erstatteten Berichte des Ordensstatt- 
halters zu Freudenthal, Frhrn. v. Riedheim, entschied jedoch der Deutsch­
meister Carl Alexander am 9. Oktober 1773 dahin, daß er nach Rücksprache 
mit dem Kaiserlich-Königlichen (also österreichischen) Ministerium, sowie mit 
einigen der angesehensten Landkomture es nicht für richtig halte, „eine eigene 
Abschiebung dieserhalben nach Warschau*") zu wagen, sondern mann wird 
es bey einem darauf gerichteten reservations pro wlemoria, welches zu 
Regenspurg bey dem allda versambleten Reichs-Tag sä Oicturam publicam 
gebracht werden wird, lediglich bewenden lassen müssen"*").

Die Tatsache einer müden Resignation, die aus diesen Worten spricht, 
wird auch nicht durch die Beobachtung aus der Welt geschafft, daß in den

121) Auf dem Konvokationsreichstag von 1764 (im Juni) als Folge des russisch-preußischen 
Bündnisses anläßlich der Königswahl Stanislaus Poniatowskis; vgl. Waddington a. a. O., 
S. 330. Die entsprechenden polnischen und preußischen Erklärungen v. 27. 5. u. 12. 6. (in latein. 
Sprache) abgedr. bei Hertzberg, kecueil l (1791), S. 317 f., und Martens sG. F. des, a. a. 0.1 
(1791), S. 95f. über den Reichstag vgl. Hermann, E., a. a. O., 5, S. 369—376; Koser, 
Fr. d. Gr. 3 (6/7. A. 1925), S. 288.

122) Nach gütiger brieflicher Mitteilung des Herrn Archivars Or. Marian Tumler aus den 
Akten des Deutschordens-Centralarchivs zu Wien, wofür ich auch an dieser Stelle bestens danke.

12») S. o. S. 103. — Interessant, wie auch üe V7al a. a. O. 8 (1790), S. 596, Anm. 1, diesen 
Gedanken ausdrücklich noch einmal unterstreicht, und zwar unter ausdrücklicher Ablednung 
polnischer Rechtsansprüche auf dieses Gesamtordensgebiet.

12«) Wo damals gerade der Reichstag über die Abtretung der Teilungsgebiete beriet, vgl. 
oben S. 98 f.

128) Der Bescheid im Ordens-Zentralarchiv, Abt. Preußen, Bd. 24, 1033, lag mir abschriftlich 
vor, s. o. Anm. 122. — Es mag vielleicht in irgend einem Zusammenhang mit den oben er­
wähnten kurländischen Plänen gewisser Ordenskreise stehen, daß im Sommer 1773 in St. Peters­
burg Gerüchte kursierten, Friedrich d. Gr. habe Absichten auf Kurland, Gerüchte, die Fried­
rich allerdings als englische Quertreibereien bezeichnete. Vgl. Pol. Korr. 33, S. 575 (11.6.); 
34, S. 23f. (10.7.).
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folgenden letzten Jahrzehnten der politischen Selbständigkeit des Ordens die 
Lehensbriefe für die Deutschmeister immer noch in den alten Formen und 
Ausdrücken abgefaßt waren, so 1775, 1781, ja noch 1793"'°). Wichtiger und 
richtunggebend für das moralische Fortleben des Ordens im deutschen Volk, 
ja für die Weckung des Verstehens der historischen Bedeutung, die er sich 
durch seine einstige Großtat im Osten Deutschlands für immer gesichert hatte, 
war der Beschluß des Generalkapitels von 1791, die große achtbändige, 
1784—91 erschienene „Ni8toire cke I'orckre leutonique" des Ordensritters in 
der Ballei Alten - Briesen, Frhrn. Eugen Joseph de Wal, in deutscher 
Übersetzung und in würdiger Ausstattung erscheinen zu lassen"'). Laben auch 
die unmittelbar folgenden Ereignisse der Revolutionszeit diesen Beschluß 
nicht zur Ausführung kommen lassen, so liegt doch ein versöhnender Schimmer 
über dieser letzten, wahrhaft völkischen Kulturtat des Ordens und seines 
Geschichtsschreibers.

Kehren wir aber zum Jahre 1772 und zu unserem Ausgangspunkt 
zurück, so erhebt sich angesichts solchen Erlahmens politischer Kraft und 
staatlichen Wollens die Frage, ob denn für die preußische Regierung, als 
sie zu der staatsrechtlich-geschichtlichen Begründung ihrer Ansprüche auf 
Westpreußen überging, wirklich noch so viel Grund vorlag, eine Bezugnahme 
auf den Deutschen Orden sorgfältig zu vermeiden. Die obige Darlegung 
der jahrhundertelangen Ansprüche des Deutschen Ordens auf Preußen dürfte 
die Antwort darauf gegeben haben, so sehr sie auch auf den ersten Blick vom 
Thema abzuführen schien. Es hatte sich eben im Laufe einer 250jährigen 
Reichsgeschichte hinsichtlich der Ansprüche des Deutschen Ordens, und mit 
ihm des Reiches, auf das alte Ordensland im außerpreußischen Deutsch­
land doch eine Tradition gebildet und — trotz zunehmender Llndurchführ- 
barkeit — erhalten, die Preußen, wollte es mit seiner Deduktion über die 
Berechtigung der Erwerbung Westpreußens propagandistisch — in Deutsch­
land zumal — wirken, nicht ignorieren konnte, ganz abgesehen davon, daß es 
dadurch Österreich — den schwierigsten Partner bei dem Teilungswerk — 
nach dessen ganzem traditionellen Zusammenhang mit dem Orden und als 
immerhin noch vorzugsweise berufenen Wahrer des alten Reichsgedankens 
in eine, wenigstens moralisch, peinliche Lage gebracht hätte. Zu solchen 
Schlüssen berechtigt auch die Mitteilung Lertzbergs in seinem Brief an 
Brenckenhoff vom 19. Dezember 1772, daß er, „dem Wiener Lose zu Ge- 
fallen", die ersten Exemplare der Denkschrift habe ändern und einen Bogen 
darin habe Umdrucken lassen müssen"^).

So durfte also 1772 der historische Rechtsanspruch Friedrichs des 
Großen auf Westpreußen nicht auf die einstige Tat des Deutschen Ritter-

ISS) Voig^ a. a. O., S. 527, Anm. 1, 545. Vgl. auch Lehmanns Linweis auf die Pro- 
tokolle der Kurfürst!. Wahlkonvente von 1790 und 1792 (a. a. O. I, S. 384, Anm. 1).

iL7) Voigt a. a. S., S. 541; vgl. oben Anm. 59.
r-s) Vgl. Bär a. a. O. I, S. 32, Anm. 1; s. auch oben S. 103. Lehrreich für die damalige 

Spannung zwischen dem alten Reichsgedanken und der preußischen Staatsidee ist z. B. die 
Debatte zw. dem Reichsfreiherrn O. v. Gemmingen und dem damaligen preußischen Ge­
heimrat Chr. Wilh. D o h m über den deutschen Fürstenbund (im Jahre 1785); vgl. D o h m , 
Denkwürdigkeiten meiner Zeit, Bd. 3 (Lemgo u. Lannover 1817), S. 146—153, 220—364; sie be­
rührt übrigens mehrfach unser Thema unmittelbar, z. B. S. 283—285, 298—302. 
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ordens basiert, sondern konnte nur so begründet werden, wie Äerhberg es 
unter wiederholter Billigung seines Königs getan hat^°).

Erst der revolutionäre Sturm, der im Anfang des 19. Jahrhunderts die 
alte Reichsverfassung zerbrach, und die Romantik, die mit der Geburt der 
nationalen Idee eine neue Geschichtsauffassung schuf, ermöglichte eine andere 
Blickrichtung auch für die geschichtliche Frage, die uns hier beschäftigt hat.

Wir glauben heute, nach 150 Jahren, unbeschwert von der Sorge um 
papierne Verträge und dynastische Erbansprüche, eine wunderbare Fügung 
der Geschichte feststellen zu können: Das preußische Königtum, das in seiner 
Glanzzeit sich selbst scheute, seinen Rechtsanspruch auf Ost- und Westpreußen 
von dem Deutschen Orden herzuleiten, ist doch in höherem Sinne der 
Rechtsnachfolger des Deutschen Ordens geworden, nicht vom Stand­
punkt einer längst aus dem Leben geschiedenen Korporation, auch nicht vom 
Standpunkt des der Geschichte ungehörigen Römischen Reichs und seines 
unwirklich gewordenen Staatsrechts, sondern vom Standpunkt des Lan­
des aus, dem einst die politische Leistung und die Kulturarbeit dieses 
Ordens gegolten hatte, und das das Preußische Königtum in unablässiger 
innerer Arbeit, und gestützt auf glänzende außenpolitischen Erfolge, gleich 
dem Deutschen Orden wahrhaft erworben hatte, um es zu besitzen. Das 
preußische Königtum erscheint uns aber als der wahre Rechtsnachfolger des 
Ordens auch vom Standpunkt des Deutschen Volkes aus, das 1871 
sein neues Reich eben unter Führung dieses preußischen Staates gründete 
und alle Veranlassung hatte, seine völkische Verbundenheit mit dem kern­
deutschen Ost- und We st Preußen gerade auf jenen Deutschen 
Orden zurückzuführen, der uns heute wieder, da wir unser Reich zum 
drittenmal zu festigen und zu einigen unternehmen, im Verein mit dem 
friderizianischen Preußen als leuchtendes Vorbild dessen vor 
Augen steht, was wir als das wahrhaft „Preußische" in unserem 
deutschen Wesen empfinden.

i2») Anerkennende Urteile des Könias s. Dol. Korr. Z1, S. 9, 47: 32. 618: 33. 14V: Bär 
a. a. O. II, S. 119. Im übrigen vgl. zur allgemeinen Stellungnahme des Könias o. S. 1VV.
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Bücherbesprechungen.

Die Kultur Pommeraniens im frühen Mittelalter auf Grund der Ausgrabungen. 
Ostland'Schriften, herausgegeben vom Ostland-Institut in Danzig. Heft 5, 
Danzig 1933.

In diesem Heft des Ostland-Znstituts wird das Buch von Dr. W. t^ga 
„Kullura I^omorra we >vcresnem srecknicnviecru na poäsiavvie vz^liopalisk", das 
als Sonderabdruck aus den Bänden XXXV und XXXVI der Roczniki (Jahr­
bücher) des „Wissenschaftlichen Vereins in Thorn" 1930 in Thorn in Buch­
form erschienen ist, einer kritischen Würdigung unterzogen. Der ausführliche Be­
richt über das Buch nebst wörtlichen Übersetzungen aus dem Polnischen stammt 
von Dr. Lorentz, Zoppot, die kritischen Anmerkungen haben Professor Dr. La 
Baume, Danzig, zum Verfasser.

W. L^ga ist katholischer Pfarrer in Graudenz und ein Schüler des bekannten 
Polnischen Vorgeschichtsforschers Professor Dr. Kostrzewski, Posen. In seinem 
umfangreichen Buche, dessen Ausführungen durch 485 Abbildungen auf 76 Tafeln 
veranschaulicht werden, steckt zweifellos trotz mancher Flüchtigkeiten ein unge­
heurer Fleiß. Der Verfasser hat hier in einem Umfange, wie es bisher für 
dieses Gebiet noch nicht geschehen ist, das wichtigste Fundmaterial zusammen­
gestellt, und in dieser Beziehung wird das Buch für weitere wissenschaftliche 
Untersuchungen stets seinen großen Wert haben. Es muß auch durchaus an­
erkannt werden, daß einzelne Kapitel recht brauchbare typologische Entwicklungen 
enthalten, die die Grundlage für eine Chronologie bilden können. Aber im 
allgemeinen hindert den Verfasser an wirklich objektiver Beurteilung des Fund­
materials doch seine durchaus tendenziöse Einstellung. Er tummelt das Stecken­
pferd seines Lehrers Kostrzewski und verfolgt im großen ganzen nur das Ziel, 
die für ihn zum Dogma gewordene urslavische Bevölkerung Pommeraniens nach- 
zuweisen. In zahlreichen Anmerkungen hat La Baume den Nachweis geführt, 
daß es auch t^ga nicht gelungen ist, die von deutschen und auch skandinavischen 
Forschern, ja auch von vielen slavischen Gelehrten längt als unhaltbar erwiesenen 
Behauptungen seines „Herrn und Meisters" Kostrzewski irgendwie zu stützen. 
Die Annahme einer von der Bronzezeit bis in die Frühgeschichte in Pomme- 
ranien ansässigen slavischen Urbevölkerung steht und fällt, abgesehen davon, daß 
die sogenannte lausitzische Kultur der Bronzezeit überhaupt nicht slavisch, sondern 
höchstwahrscheinlich illyrisch ist, mit der bisher auch trotz L.^ga noch immer vor- 
handenen Fundlücke vom 6. bis 9. Jahrhundert. Wenn Pommeranien wirklich 
eine ständige urslavische Bevölkerung gehabt hätte, so müßten doch wenigstens 
nach dem Fortzug der Germanen irgendwelche Spuren dieser Bevölkerung nach­
weisbar sein, abgesehen davon, daß auch in den Perioden, während der das 
Land von germanischen Stämmen besiedelt war, eine andersstämmige Ur­
bevölkerung ihre Spuren hinterlassen haben müßte. Man denke doch nur daran, 
wie z.B. die Litauer, die Letten und Esten trotz der deutschen Lerrenschicht ihr 
Volkstum jahrhundertelang bewahrt haben. Solche geschichtliche Erfahrung 
sollte doch selbst unverbesserlichen Polen zu denken geben. Was b-tzga in dieser 
Hinsicht an Beweisen anführt, ist nicht stichhaltig. So weist La Baume mit Recht 
darauf hin, daß die Verschiedenheit der Grabgebräuche z. B. während der 
römischen Kaiserzeit kein Beweis für das Vorhandensein verschiedener Volks­
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stämme sei (Anm. 10 u. 20). Wenn man wie l^ga mit unbewiesenen Be­
hauptungen operiert (vgl. La Baume, Anm. 19 u. 22), wenn man z. B. eine Chro­
nologie der Keramik ohne hinreichende stratigraphische Beobachtungen lediglich 
auf recht anfechtbare typologische Merkmale aufbaut (vgl. La Baume, Anm. 26), 
wenn man seine Behauptungen auf längst veraltete und überholte Ansichten 
anderer Gelehrter stützt (vgl. La Baume, Anm. 20), wenn man unter bewußter 
Irreführung die Verhältnisse in Ostpreußen, wo eine ständige baltisch-preußische 
Urbevölkerung ansässig war, auf das Gebiet westlich der Weichsel überträgt (vgl. 
La Baume, Anm. 17) und sogar unter den Kulturgruppen Pommeraniens eine 
pomesanische Gruppe aufzählt (vgl. La Baume, Anm. 103) — ja, dann darf man 
sich nicht wundern, wenn eine derartige Beweisführung stärkstem Mißtrauen 
begegnet und als unwissenschaftlich abgelehnt werden muß. Das Oftland- 
Institut aber hat sich ein großes Verdienst damit erworben, daß es die Arbeit 
1.^ga's durch Pros. La Baume's kritische Anmerkungen ins rechte Licht gerückt hat.

Pros. Dr. Ehrlich, Elbing.

Vhdunas, Sieben Hundert Jahre deutsch-litauischer Beziehungen. Tilsit: 
Ruta-Verlag. 1932. 478 S. 2 Karten. 50 Bilder.

Um dieses Buch Punkt für Punkt zu widerlegen, müßte man ein Buch 
gleichen Umfangs schreiben. Was es kennzeichnet, sind jedoch nicht die zahl­
reichen einzelnen Fehler, sondern der schiefe Gesichtspunkt des Ganzen. Der 
Verfasser, ohne Zweifel begabt als Dichter und Kulturphilosoph, hat nicht die 
Fähigkeit des Historikers, sich in die Vergangenheit zu versenken und aus ihr 
heraus die Dinge zu verstehen, sondern er legt seine eigenen, modernen Maß­
stäbe an, die ein verzerrtes Bild ergeben.

Geschichtlich falsch ist bereits der panbaltische Standpunkt. Daß die Litauer 
nicht ursprünglich in dem sogenannten preußischen Litauen gesessen haben, kann 
ernsthaft heute nicht mehr bestritten werden. Sie sind erst um und nach 1500 
zugewandert. Wenn Vhdunas (S. 316) dazu erklärt, daß die Deutschen noch 
später, erst im 18. Jahrhundert, dahin eingewandert sind, so ist das einfach falsch, 
denn deutsche Burgen, deutsche Städte, deutsche Pfarrer und Lehrer, deutsche 
Krüger und andere Landbewohner hat es vor und neben den Litauern im Lande 
gegeben. Nicht auf die Masse kommt es an, sondern auf die Bedeutung der 
Menschen als Kulturfaktoren. Geschichtlich falsch ist auch die Unterstellung, die 
Litauer seien die rechten Erben der alten Preußen. Der Vergleich der baltischen 
Stämme mit den deutschen Stämmen ist unzutreffend. Die deutschen Stämme 
sind zu einem Volk und Reich zusammengewachsen, die baltischen sind in ver­
schiedene Völker zerfallen und haben nie einen Staat gebildet. Die bloße Ver­
wandtschaft der Sprache und des Stammes berechtigt auch uns Deutsche noch 
nicht, uns Erben der Goten zu nennen.

Der Versuch, womöglich das ganze Land der alten Preußen für Litauen in 
Anspruch zu nehmen, ist unbegründet. Vhdunas versucht weiterhin, das Recht 
der Deutschen auf das Preußenland und besonders das sogenannte Pr.-Litauen 
zu bestreiten, indem er den deutschen „Drang nach Osten" als Machtpolitik ver­
urteilt und die deutschen Kulturtaten in Preußen nach Möglichkeit herabsetzt. 
Aber hat nicht auch das alte Litauen, schon seit dem 13. Jahrhundert, eine ge­
waltsame Ausdehnung nach Osten, weit nach Rußland hinein, betrieben? War 
das nicht reine Machtpolitik, während dem Deutschen Orden wenigstens am An­
fang die ideellen Motive, die in seiner Zeit lagen, nicht abzustreiten sind? Erst 
durch den Orden wurde Preußen ein Staat; das wird anerkannt. Aber die
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Gründung von Hospitälern durch die Deutschen wird erklärt mit der boshaften 
Bemerkung, das; Hospitäler nötig waren, nachdem die Deutschen den Aussatz und 
andere Krankheiten nach Preußen gebracht hätten.

Dabei beruft der Verfasser sich dauernd auf deutsche Gewährsmänner, leider 
nicht immer die besten. So muß (S. 232) Pierson belegen, daß die Preußen 
Planmäßig ausgerottet worden seien. Das Schlimmste sind die sogenannten 
„Selbstzeugnisse" (S. 65—90), in denen zusammengetragen ist, was die Deutschen 
am Deutschtum getadelt und am Litauertum gelobt haben. Die Ungerechtigkeit 
dieser Auswahl ist dem Verfasser selbst nachträglich (S. 103) ausgefallen. Wer 
daran Geschmack findet, mag eine umgekehrte Auswahl treffen. Auch das ließe 
sich rechtfertigen.

Hinter der Kritik der Machtpolitik und der deutschen Kulturpolitik steht als 
zentrale Idee der Begriff des Volkstums. Das Volkstum ist ein Wert, den 
Gott geschaffen hat, er darf nicht angetastet werden. Bei dieser Einsicht kann 
der Verfasser sich mit Recht auf deutsches Gedankengut berufen. Aber diese 
Einsicht ist eben modern, wenigstens vom Deutschen Orden kann man sie nicht 
verlangen, auch noch nicht von den Regierungen des 19. Jahrhunderts. Ferner 
ist die Bestimmung des Begriffes „Volkstum" durch Vydunas sehr ungenau. 
Man vermißt eine genaue Unterscheidung zwischen Volkstum und Rasse. Vydunas 
wendet sich gegen eine Vermischung zwischen Deutschen und Litauern, und führt 
die schlechten Ergebnisse von Mischungen zwischen Europäern, Indianern und 
Negern an. Alle europäischen Völker sind aber bereits Nassenmischungen, eine 
weitere Vermischung zwischen ihnen kann durchaus gute Ergebnisse haben. Der 
Verfasser hält die Litauer in Preußen für noch in hohem Maße reinblütig, ohne 
es zu beweisen. Der Wunsch ist hier der Vater des Gedankens. Um nur nicht 
zuzugeben, daß die Deutschen mit litauischem Namen heute schon sehr oft auch 
deutsches Blut in den Adern haben, kommt der Verfasser zu der merkwürdiger: 
Behauptung, daß die Litauer sich zuerst mit den französischen Schweizern ver- 
mischt hätten. Diese französischen Schweizer waren aber reformiert, sind es 
"reist noch heute, und bei der schärferen Trennung der Bekenntnisse in früherer 
Zeit ist es ganz unwahrscheinlich, daß die lutherischen Litauer sich zunächst mit 
Reformierten, dann erst mit lutherischen Deutschen, Salzburgern usw. vermischt 
hätten. Die Frage, wie weit die Vermischung zwischen Deutschen und Litauern 
geht, ist allerdings erst in Einzelheiten durch eingehendes Kirchenbuchstudium zu 
erforschen, mit haltlosen, teils ganz unwahrscheinlichen Behauptungen ist dabei 
nichts zu machen. Ganz besonders schlecht kommen die Salzburger weg. Wie 
vorher der Deutsche Orden die alten Preußen, so haben die Salzburger ihre 
litauischen Landsleute durch Einführung von Lastern verdorben.

Wenn trotzdem die preußischen Litauer heute Deutsche sind, so soll daran die 
Gewaltpolitik des Staates, besonders der Kirche und Schule, die Schuld tragen. 
Dabei muß Vydunas selbst zugeben, daß unter Herzog Albrecht und Friedrich 
Wilhelm I. vieles für die geistige Hebung des Litauertums geschah. Auch bis 
1872 kann er noch keine gewaltsame Verdeutschung feststellen. Die neueste Zeit 
aber erscheint in dunkelstem Lichte. Hier müßte Vydunas sachverständig sein, 
denn er ist als Lehrer selbst ein Organ der preußischen Schulpolitik gewesen. Bei 
Gesetzen, deren Wortlaut in tendenziöser Auswahl zitiert wird, kommt es stets 
sehr auf die Art der Ausführung an. Für die Schonung und Duldsamkeit bei 
der Ausführung der preußischen Schulgesetze ist nichts bezeichnender als der 
Amstand, daß Vydunas (richtig: Storost), der seine litauische Einstellung stets 
mit rühmlicher Offenheit vertreten hat, an einer preußischen Schule, im soge­
nannten preußischen Litauen, Lehrer sein durfte.
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Als geschichtliche Darstellung ist das ganze Werk mißlungen, weil der Ver­
fasser von der Geschichte verlangt, was nach den Einsichten der Gegenwart nur 
die Zukunft geben kann. Man darf nicht unterstellen, daß Laß hier die Feder 
geführt hat, denn der Verfasser besitzt eine gute Kenntnis der deutschen Literatur 
und eine oft treffende Erkenntnis der deutschen Seele, trotz aller Idealisierung 
des eigenen Volkstums. Ihm sind auch manche Naturschilderungen geglückt, in 
denen er den melancholischen Reiz der Memellandschaft eingefangen hat. Aber 
der neuen Zeit der Verständigung, die der Verfasser kommen sieht, hat sein Buch 
höchstens tastend vorgearbeitet, es ist kein Fortschritt.

Königsberg Pr. Kurt Forst reute r.

Otto Zimmermann, Das Defensionswerk im Herzogtum Preußen unter 
dem Kurfürsten Georg Wilhelm. Diss. Königsberg Pr. 1933, V -j-112 S.

Mit seiner Geschichte des Defensionswerkes unter Georg Wilhelm hat der 
Verfasser in dankenswertester Weise die bedeutsamen Untersuchungen von Kroll- 
mann über die Begründung und den Ausbau desselben bis zum Ende Iobann 
Sigismunds fortgesetzt. Vorwiegend auf Grund der Akten des Königsberger 
Staatsarchivs — polnisches Schrifttum ist neben dem deutschen leider nicht be­
nutzt worden — schildert der Verfasser den Zustand der Landesverteidigung bis 
zum schwedisch polnischen Erbfolgekrieg von 1626—29, die allmähliche Leistungs­
steigerung zur Zeit des letzteren und den Verfall nach dem Frieden von Altmark. 
Im Mittelpunkt der Betrachtung steht die Persönlichkeit des Obersten Wolf 
von Kreytzen. Er war die Seele des Unternehmens, ihm verdankt Preußen zum 
guten Teile die tatsächlichen Erfolge des Defensionswerkes, mit seinem Abgang 
von der Oberleitung (1635) nimmt auch das Werk einen spürbaren Rückgang. 
Die Unzulänglichkeit des Defensionswerkes führte greifbar vor Augen, daß es 
ohne eine ständige Söldnertruppe, die auch unter Kurfürst Georg Wilhelm auf 
Kreytzens Wunsch herangezogen wurde, nicht mehr ging. Denn obgleich grund­
sätzlich sich Adel, Bürger und Bauern an der Landesverteidigung beteiligen 
sollten, so zeigen gerade des Verfassers Ausführungen, wie sehr gerade die Städte 
es an tätiger Mithilfe fehlen ließen.

Kurz seien hier einige Irrtümer des Verfassers zurechtgestellt: Dem Ver­
fasser ist das polnische Wort pollrownik - Oberst unbekannt. Daher erfindet er 
S. 21 einen „Oberst Pollkoffnigk" und S. 81 gar einen „Feldherrn Pulkownick". 
Natürlich kommt dieser in den angeführten Quellen nicht vor, sondern es beißt 
z. B. Ostf. 824, 345 mehrfach „bei den Feldherrn und Pulkowenicken", „die Pulks- 
wenicke" u. a. — Die S. 31 aufgeführten Rittmeister waren alle adlig, auch die 
ohne „von" aufgeführten Birckhahns, wie es vom Vf. S. 96 richtig angegeben 
ist. — Bei dem S. 20 erwähnten mysteriösen „Reygordans" handelt es sich um 
die nahe der Grenze des Amtes Lyck gelegene polnisch-masovische Ortschaft 
Naygrod. — S. 34 ist Fittinghoff in Vietinghof, S. 37 „keinem Privilegus" in 
„keinen Privilegiis", S. 48 Bethlem Gabor in Bethlen Gabor, S. 65 Weihsel in 
Meißel (S. 101 richtig geschrieben) zu verbessern. Die Anm. 2 auf S. 63 ist ver­
druckt. Auch die Namen Aulogk und Zabeltitz (S. 85) sind richtig Aulack und 
Zobeltitz zu schreiben. S. 67 erweckt den Anschein, als wenn der Vf. die Oberräte 
und Stände gleichsetzen wollte. — Wie bei den Namen, die möglichst in der 
heutigen Schreibweise zu geben sind, wäre es auch bei Zitaten erwünscht gewesen, 
diese den üblichen Gepflogenheiten gemäß zwar im Wortlaut, aber in 
heutiger Rechtschreibung zu bringen, da es sich ja um keine philologische Aus- 
gäbe handelt.

126



Wenn demnach die Schrift auch manches zu wünschen übrig läßt, so ist 
immerhin der schwierige Stoff in handlicher Form weiterer Forschung zugänglich 
gemacht worden.

Königsberg Pr. R. S e e b e r g - Elverfeldt.

Einar Wendt, Del sveoska Ucentvssenäet i Preußen 1627—1635. APPsala 
1933. 268 S.

Wendts Darstellung beruht auf guter Kenntnis der nicht eben umfangreichen, 
aber sehr verstreuten schwedischen und deutschen Literatur und namentlich auf 
sehr gründlichen Archivstudien in Stockholm, Berlin und Königsberg. Er be- 
schränkt sich nicht auf eine spezielle Darstellung des schwedischen Lizentwesens in 
Preußen, sondern geht gern und mit bestem Erfolg auf allgemeine außenpolitische 
Fragen ein.

Schweden erwartete aus Preußen außerordentliche Erträge, nämlich für das 
Rechnungsjahr 1626/27 über 114 Millionen Taler, während der schwedische 
Kriegsetat für 1625 nur 875 000 Taler betrug, der „ordinäre" Etat 817 000. Diese 
Erwartungen wurden nun freilich nicht erfüllt; die Schweden sogen damals nur 
wenig über 14 Million aus Preußen; allerdings lebten ihre Truppen damals 
ganz aus dem Lande, doch mußten im Laufe des Jahres 1627 zu deren Unterhalt 
bereits Zuschüsse aus Schweden gegeben werden.

Die Zollerhebung in Pillau kam im Juli 1627 in schwedische Verwaltung, 
die den Zoll zunächst auf etwa 814 des Warenwertes festsetzte, aber allmählich 
steigerte, und zwar nach englischen Angaben bis zu 16 in Pillau, bis zu 30 A 
vor Danzig; doch mag es sich bei solchen Angaben um die Bewertung nach dem 
Einkaufspreis handeln. Für 1628 erwartete man für die Ausgaben in Preußen 
991 000 Taler aus Schweden, 800 000, davon über die Hälfte aus dem Zoll, aus 
Preußen. Auf Grund des Altmärker Vertrages wurden die Zölle in Pillau, 
Danzig, Windau und Libau einheitlich auf 514 festgesetzt, aber der dann ein 
setzende Preissturz, den der Zoll nicht anerkannte, führte im Verein mit der Ein­
führung eines Zwangskurses für den Taler auf 75 statt 90 Groschen zu einer 
Zollhöhe von 6—10 A> für Getreide und 9—11 für Holz. Mit Aublauf des 
Jahres 1635 hörte auf Grund des Stuhmsdorfer Vertrages die schwedische Zoll­
verwaltung auf. Während der Geltung des Altmärker Vertrages hatte der Zoll 
3,72 Millionen Taler abgeworfen; davon waren nach Deutschland 700 000 Taler 
gegangen, während die französischen Subsidien in dieser Zeit nur 400 000 Taler 
betragen hatten; nach Schweden waren 1631—1635 über 400 000 Taler gegangen. 
So versteht man, daß Axel Oxenstierna sich nur schwer zum Verzicht auf Pillau 
und Elbing entschließen konnte und im Abschluß des Stuhmsdorfer Vertrages, 
der den Verzicht Schwedens auf Preußen besiegelte, eine schwere Niederlage sah.

Lein.

Herward Bork, Zur Geschichte des Nationalitätenproblems in Preußen. 
Die Kirchenpolitik Theodors von Schön in Ost- und Westpreußen 1815 
bis 1843. Leipzig 1933. Z. C. Hinrichssche Buchhandlung. 134 S. (Königs- 
berger Historische Forschungen, herausgegeben von Friedrich Baethgen 
und Hans Rothfels, Band 3.)

Es ist seltsam, daß das neuerwachte Interesse für Schön in eine Zeit fällt, 
die seinen Idealen des Liberalismus den schärfsten Kampf angesagt hat. Vielleicht 
war ein solcher ideeller Abstand nötig, um das Bild Schöns aus der Ferne ge­
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schlossener zu erkennen. Immerhin hat der Verfasser, wohl im Bewußtsein dieser 
Zeitferne seines Gegenstandes, dem Buche einen Titel gegeben, der Schöns 
Wirken in einem unsere Zeit mehr ansprechenden Lichte sehen läßt. In der 
Tat ist die Nationalitätenfrage für die Kirchenpolitik Schöns von großer Be­
deutung, aber, wie der Verfasser ausführt, doch nur nach einer Richtung hin, 
im Verhältnis zum Katholizismus, besonders in Westpreußen, während im Erm- 
lande neben der Nationalitätenfrage doch andere Gegensätze die Einstellung 
Schöns zur katholischen Kirche wesentlich mitbestimmen. Was die evangelische 
Kirche angeht, so vermißt man völlig einen Hinweis auf den vorangestellten 
Grundgedanken der Nationalitätenfrage. Nur daß hervorgehoben wird, daß 
Schön die evangelische Kirche für national zuverlässiger hielt als den, nach seiner 
Ansicht, von polnischem Geiste beeinflußten Katholizismus Westpreußens. Das 
ist ein wesentlicher Zug, daß weniger konfessionelle Befangenheit, die dem 
Liberalen fernlag, als politische Erwägungen das Auftreten Schöns gegenüber 
dem Katholizismus bestimmt haben. Neben den von Schön überschätzten polnischen 
Neigungen des Katholizismus in Westpreußen, störte Schön am Katholizismus 
überhaupt der Umstand, daß diese Kirche ihr Zentrum außerhalb des Landes und 
damit der Staatsgewalt entzogen hatte. Schön kämpfte damals viel schärfer 
als die Berliner Zentralregierung und ihr Lauptvertreter, der Minister Alten­
stein, für die Vorherrschaft des Staates über die Kirche. Es war ein Erbe des 
achtzehnten Jahrhunderts, das Schön dabei vertrat. Seine geistige Herkunft 
aus den Ideen des ausgehenden achtzehnten Jahrhunderts wird in dem ersten 
Abschnitt dargestellt. Der Verfasser gibt dabei ein Bild von den religiösen 
Strömungen und der kirchlichen Entwicklung des ostpreußischen Protestantismus 
seit dem Auftreten des Pietismus, in dem er eine auch am Anfänge des neun­
zehnten Jahrhunderts und im Leben Schöns noch wirksame Macht erkennt. Die 
Möglichkeit einer Einwirkung auf die Kirchenpolitik war für den Oberpräsidenten, 
der im wesentlichen ein Kontrollorgan der Zentralregierung war, nur beschränkt. 
Sie waren größer im Verhältnis zur katholischen Kirche als zur evangelischen. 
Auch damit erklärt es sich, daß der nun folgende Abschnitt über die katholische 
Kirchenpolitik etwa dreimal so lang ist wie der darauf folgende Abschnitt 
über die evangelische Kirche. Mit unerbittlicher Schärfe hat Schön gegenüber 
der katholischen Kirche und dem unklaren Verhalten des Berliner Ministeriums 
den Gedanken der Simultanschule und der Mischehe vertreten, weil er in diesen 
beiden Einrichtungen eine Möglichkeit sah, im zweikonfessionellen (und zwei­
sprachigen) Staate zu einem Ausgleich der Bevölkerungsteile zu gelangen. Es 
ist Schöns Verdienst, die besonderen Forderungen des preußischen Ostens erkannt 
und vertreten zu haben. Lehrreich ist auch Schöns Behandlung der personellen 
Fragen. Den unbedeutenden Mathy, der für sein Amt nicht sonderlich geeignet 
war, setzte er gegen den Widerstand Berlins zum Bischof von Kulm durch, weil 
er ihn für national zuverlässig hielt. Der ermländische Bischof Joseph von 
Hohenzollern war dagegen ohne Frage eine Persönlichkeit, gerade darum aber 
mußte sich bald eine erbitterte Feindschaft zwischen ihm und Schön ergeben. Nach 
dieser breiten Behandlung der katholischen Kirchenfragen kommt die evangelische 
Kirche, wie bemerkt, sehr kurz weg. Dabei fällt doch in jene Zeit die Kirchen- 
union, die Erneuerung der Agende und der Muckerprozeß. Ein Schlußabschnitt 
faßt die Grundgedanken der Kirchenpolitik Schöns zusammen. Er bestätigt, was 
bereits in dem ersten, einleitenden Abschnitt gesagt worden war: daß Schöns 
Gedanken letzten Endes doch aus dem achtzehnten Jahrhundert, dem Jahrhundert 
des Weltbürgertums, kamen. Die Nationalität ist für Schön nicht eine an sich 
berechtigte Lebensform, die man achten muß, weil sie etwas Ursprüngliches und 
Lebendiges ist. Das Deutschtum wird von Schön gefördert, weil er es für ein 
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besseres Menschentum hält. „Aus Sklaven und Slaven Menschen und Deutsche 
zu machen" ist seine Absicht. — Die Arbeit Borks beruht auf einem ausgedehnten 
Aktenstudium und der Verwertung der einschlägigen Literatur. Dabei bleibt 
sie doch nicht im Stoffe hasten, sondern sie hat den Gegenstand geistig durch- 
drungen und ist, bei aller Knappheit des Ausdrucks, erschöpfend. Sie dürfte 
für lange Zeit die abschließende Arbeit über diesen Gegenstand sein.

Königsberg Pr. Kurt Forstreuter.

WernerHorn, Ostpreußens Deutschtum im Spiegel der politischen Wahlen 
1921—1933. (Ostland-Forschungen, herausgegeben vom Ostland-Institut in 
Danzig, Heft 3.) Danzig 1933. 28 S.

Horn hat sich die Aufgabe gestellt, gegenüber den polnischen Behauptungen, 
baß es in Ostpreußen eine polnische Minderheit von 300 700 000 Menschen 
gäbe, und gegenüber den litauischen, daß es dort eine Minderheit von 15 250 000 
gäbe, auf Grund der Wahlergebnisse zu den Reichstagen, Landtagen und Pro- 
vinziallandtagen die Zahl der Minderheitsanhänger zu ermitteln. Daß er die Wahl­
ergebnisse und nicht die Sprache zugrunde legt, ist nach dem Ergebnis der Ab­
stimmung vom 11. Juli 1920 selbstverständlich. Polen gibt es in Ostpreußen nur in 
den Kreisen Allenstein, Rössel, Stuhm und Marienwerder, und zwar betrug auf 
Grund der Volkszählung von 1925 die Zahl der deutschen Staatsangehörigen mit 
Polnischer Muttersprache in Ostpreußen 18 627, derer mit deutscher und polnischer 
Muttersprache 24 812 oder 1,11A der Gesamtbevölkerung. Die polnische Liste 
erreichte bei der Reichstagswahl von Mai 1924 mit 13 093 Stimmen die höchste 
Zahl und sank dann ständig, z. B. bei der Landtagswahl im März 1933 auf 
2890 Stimmen oder 0,24 der abgegebenen Stimmen. Noch kläglicher steht es 
mit der masurischen Liste, die 1924—1928 aufgestellt war und die es 1924 auf 
1029, 1928 auf 293 Stimmen brächte, d. h. 1928 auf 0,08 N der im ehemaligen 
Abstimmungsgebiet abgegebenen Stimmen. Nicht besser hat die litauische Liste ab­
geschnitten, die 1925—1932 ausgestellt war und es schließlich noch auf 360 Stimmen 
brächte, nachdem sie 1929 bei den Wahlen zum Provinziallandtag mit 1929 Stim­
men ihren höchsten Stand erreicht hatte. Wenn es noch einer Widerlegung der 
Polnischen Behauptung bedarf, daß das Wahlergebnis vom Juli 1920 nur aus 
der Sorge der Masuren, in den damaligen russisch-polnischen Krieg verwickelt zu 
werden, zu erklären sei, so wird diese Widerlegung durch die von Horn gebotenen 
Zahlen erbracht.

Nicht erwähnt hat Horn die wenig bekannte freiwillige Abstimmung im 
Memelgebiet von 1919, bei der in dem am stärksten von „Litauern" bewohnten 
Kreis Heydekrug 92—93 der Bevölkerung für das Verbleiben bei Deutschland 
stimmten; doch lag das freilich außerhalb seines Themas.

H e i n.

KarlWünsch, Die Bau- und Kunstdenkmäler der Stadt Allenstein. Königs­
berg Pr. 1933 XII u.141 Seiten, mit 118 Abb. 2°.

In den Jahren von 1891—1898 erschienen die „Bau- und Kunstdenkmäler 
der Provinz Ostpreußen" von Adolf Boetticher. Es war eine Tat, in sieben 
Jahren einmal das ganze Gebiet der großen Provinz durchzuarbeiten. Sorg­
fältige Benutzung der geschichtlichen Quellen, eine klare Sprache, und ein reifes, 
an langjähriger Arbeit in Hellas geschultes Urteil über die Kunstwerke zeichnen 
die Arbeit aus. Ostpreußen war eine der wenigen Provinzen, deren Denkmäler­
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werk nicht unvollendet blieb. Freilich hatte Boettichers Arbeit auch Mängel. 
Zahlreiche Baudenkmäler waren ganz übersehen, mehr noch die Ausstattungs­
stücke der Kirchen, oft war die Baugeschichte nicht restlos geklärt. In der 
praktischen Arbeit des Denkmalpflegers wurde das oft schmerzlich empfunden. 
Daher entstand schon vor dem Kriege der Wunsch nach einer Neubearbeitung; 
nach dem Kriege wurde die Arbeit begonnen und jetzt kann endlich der erste 
Band, Stadtkreis Allenstein, erscheinen. Für ein Gebiet von 36 Kreisen und das 
denkmälerreiche Königsberg eröffnet sich da eine weite Aussicht, und doch ist 
Übereilung hier nicht am Platze. In der Behandlung des Stoffes, in der Art 
der Abbildungen schließt sich der Bearbeiter den heutigen Anforderungen an 
ein solches Werk an; die historischen Quellen sind erschöpfend, z. T. nach eigener 
Archivforschung, mitgeteilt. Mit den kirchlichen Bauten geht der Verf. bis zum 
Jahre 1926, während bei den Profanbauten eigentlich schon das 19. Jahrh, aus- 
fällt. Lier sei allgemein die Anregung gegeben, die zeitliche Grenze bis 1918 
herunterzurücken. Bauwerke wie das neue Rathaus und das Regierungs­
gebäude gehören schon einem abgeschlossenen Abschnitt der Kunstgeschichte an.

Besonders fesselnd ist die Bearbeitung der Kapitelsburg und der Iakobi- 
kirche. Zwei bedeutende Baudenkmäler werden erschöpfend untersucht. Des 
weiteren kann sich die Besprechung kurz faßen. Der sorgfältigen Arbeit von 
Karl Wünsch wird man wohl durchweg zustimmen können.

M a r i e n b u r g / Westpr. Bernhard Schmid.

Kunstwissenschaftliche Studien, Band XIV.
Ernst Witt, St. Georg, die Wehrkirche zu Rastenburg. Berlin 1933. 4".

VIII und 54 S. und 15 Blatt Bilder. Preis 5,00 RM.
Eine notwendige Ergänzung zu den großen Inventarwerken sind die Einzel­

schriften, die besonders wichtige Baudenkmäler behandeln. Der Verfasser hat 
sich wieder ein hervorragendes Bauwerk ausgewählt und die Untersuchung aus­
gezeichnet durchgeführt. Nach kurzer stadtgeschichtlicher Einleitung, in der auch 
die städtebauliche Entwicklung von R. geschildert wird, untersucht er das Bau- 
werk selbst und stellt fünf Bauabschnitte fest:
1. den Stadtmauerbau mit dem Eckturm;
2. hieran angebaut eine holzgedeckte, chorlose Saalkirche von 13,75 m Lichtweite, 

um 1360 begonnen;
3. den Glockenturm im Osten, und die Erhöhung des Wehrturmes im Westen, 

nach 1400;
4. Erweiterung zur dreischiffigen Kirche 1470—85;
5. Anbau des Chores, Einbau der Gewölbe, 1500—15.

Die Wehrfähigkeit bedingten vor allem der Zwinger vor der Kirche, deßen 
Wehrmauer mit Türmen und Wikhäusern besetzt war, sodann der große Stadt­
mauer-Eckturm und eine Galerie vor dem Glockenturm. Alle wichtigen Einzel­
heiten sind von dem Verf. erschöpfend untersucht und in sehr guten Maß­
aufnahmen anschaulich dargestellt. Über die kunstgeschichtliche Stellung der Kirche 
werden treffende Bemerkungen gemacht. Wertvoll ist ein Abschnitt über die 
Anwendung von Maßgesetzen und der Versuch, auch hier das gleichseitige Dreieck 
als Entwurfs-Grundlage nachzuweisen.

Bedenken erregt nur S. 20 die Bemerkung, daß das jetzt über dem Mittel­
schiff liegende Sparrendreieck der alte Dachstuhl des ursprünglich schmäleren 
Kirchenraumes gewesen sei. Die Längsachsen der einschiffigen und der drei­
schiffigen Kirche liegen aber etwa drei Meter auseinander, und eine derartige
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Äorizontalverschiebung des schweren Dachstuhls, — an sich ausführbar — ist in 
mittelalterlichen Bauten wohl nicht vorgekommen. Der Vers, zeichnet auch in 
Abb. 35 die beiden Sparrenlinien der Saalkirche von ca. 1360, wobei die Frage 
mach der Art der Unterstützung offen bleiben muß. Dieser Stuhl stand auf den 
Mauern in der Höhenlage der jetzigen Seitenschiffswände. Der auf Abb. 7, 8 
und 31 gezeichnete Westgiebel entspricht dieser Dachform. Damit wird auch der 
auf Abb. 6 und 7 gezeichnete Ergänzungsversuch eines Wehrganges mit hölzerner 
Brüstung hinfällig. Der Grund für den etwas eigenartig überkragenden Dach- 
stuhl des Mittelschiffs liegt in den eigenartigen Querschnittsverhältnissen der 
Basilika mit fensterlosem Mittelschiff. Die einfachste Bauart wäre ein knapp 
angesetzter Aufschiebling gewesen, in nebenstehendem Handriß punktiert.

Dadurch entstände eine tiefe Einsenkung, die unschön aussieht und auch als Schnee­
sack wirkt. Infolgedessen baute der alte Zimmermeister den Rastenburger Dach­
stuhl höher, so wie hier mit vollen Linien gezeichnet. Der Gedanke war nicht neu, 
denn ähnlich wurde im 14. Jahrh, der Dachstuhl des Domes zu Marienwerder 
gezimmert. Hier beginnt die Schiftung der äußeren Sparren schon dicht unter 
dem First; ähnlich auf dem Dom zu KolbergP Immer war es die Absicht, die 
Dachfläche möglichst ebenflächig zu halten.

Für die Bauzeit der Gewölbe haben wir die bekannte Inschrifft 
„Ein Meurer Meister Matz genannt, 
Schloß diß Gewelb mit seiner Hand" usw.

nebst der Jahreszahl 1515. In der Kunstgeschichte Preußens ein seltener Fall! 
Seite 46 sagt der Verf. von den Gewölben: „ihre Ausführung wirkt... mit ihrem 
reichen Schattenspiel eher als Last dämmrig mystischer Geistigkeit, die hier, 
überholt von den Strömungen einer neuen Zeit, ihren letzten Ausdruck fand." 
Damit erschwert sich der Verf. sein sonst so gerechtes Urteil. Die religiöse Be- 
wegung der Mystik kann für die Kunst des 16. Iahrhs. nicht mehr herangezogen 
werden. Es ist aber bekannt, daß die Kunst des 15. Iahrhs. in naturalistischer

i) Marienwerder: Leise, Bau- u. Kunstdenkmäler von Westpreußen, 11, Fig. 24. Kolberg: 
Zentralbl. d. Bauverw. 1890 S. 74.
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Auffassung zur Steigerung der Ausdrucksmittel, zu stärkerer Licht- und Schatten­
wirkung strebte, so in der Gewand-Behandlung der Figuren, man denke nur an 
Veit Stoß, oder in Bauwerken, wie dem Giebel der Trinitatiskirche zu Danzig. 
Auf derselben Linie bewegt sich die Entwicklung im Gewölbebau. Alles das 
reicht in das 16. Jahrh, hinein. Der Verf. erwähnt selbst die Kirchen in Danzig, 
Marienburg u. a. O. In Danzig?) führte Meister Heinrich Hetzel von 1496 bis 
1502 die Gewölbe der Marienkirche aus. Die Gewölbe der Iohanniskirche zu 
Marienburg zeigen Abhängigkeit von den Bauten in Danzig, ohne daß es bisher 
möglich gewesen wäre, die Zusammenhänge urkundlich aufzuhellen. über Meister 
Matz macht Hans Schmauch?) folgende Mitteilungen:

1497. Meister Matz soll die Kirche in Heiligenbeil wölben, hat die 
Arbeit noch nicht vollendet; der Pfarrer beschwert sich beim Rat von 
Danzig.

1505. Der Rat von Mehrungen*)  beschwert sich beim Rat von 
Danzig über den Stadtmaurer Heinrich; auf dessen Veranlassung hätten 
sie Meister Matz die Einwölbung ihrer Kirche übertragen, Meister 
Heinrich lehne aber die Verantwortung dafür ab.

*) Vergl. auch Cuny in den Mitt. d. Westpr. Gesch.-Vereins. 5. 1906. S. 19.

Wir sehen also Heinrich Hetzel als angesehenen Baumeister, weit über die 
Grenzen von Danzig hinaus. Meister Matz, seit 1497 nachweisbar, erscheint 
1505 als Vertreter Letzels. Es liegt nahe, auch im Nastenburger Maurermeister 
den Danziger Meister Matz zu vermuten. Bartel Ramsch erwähnt S. 37 zum 
Jahre 1503 einen Maurermeister Matz Wartenberg in Danzig. Hier eröffnet 
sich die Möglichkeit, die Gewölbe der Georgenkirche in dem weiteren Bereich der 
preußischen Kunstübung jener Zeit zu betrachten. Als überholt konnte diese 
Formensprache weder 1502 in Danzig, noch 1515 in Rastenburg gellen, sie ent­
sprach vielmehr noch durchaus dem Kunstwollen der Baumeister und ihrer 
Auftraggeber.

Es ist wertvoll, daß Ernst Witt zu diesen Betrachtungen angeregt hat, und 
überhaupt müssen wir ihm dankbar sein für diesen sorgfältig durchgearbeiteten 
Beitrag zur Geschichte der Baukunst des Ordenslandes.

Marienburg, Westpr. Bernhard Schmid.

Bernhard Schmid, Die Evangelische Pfarrkirche St. Georgen zu Marien- 
bürg. Marienburg, Wpr. (Verlag der Ev. Kirchengemeinde St. Georgen). 
1932. 23 S., 8°.

Die meisten geschichtlich interessierten Besucher Marienburgs dürften sich, so­
fern sie nach der Besichtigung des Schlosses noch Zeit für einen Rundgang durch 
die Stadt erübrigen, mit einem Blick auf die Lauben mit dem stattlichen gotischen 
Rathaus aus dem Ende des 14. Jahrhunderts, auf die beiden erhaltenen mittel­
alterlichen Stadttore und einige Reste der Stadtmauer begnügen; seltener schon 
wird der eine und andere der ganz am Nordende der Hohen Lauben gelegenen 
katholischen Pfarrkirche St. Johann mit ihrem spätgotischen Zellengewölbe und 
zwei tüchtigen gotischen Steinplastiken einen Besuch abstatten; daß aber in der 
evangelischen Pfarrkirche St. Georgen (Fleischergasse) ein 
äußerst sehenswertes, kunst- und kulturgeschichtlich wertvolles und eigenartiges 
Bauwerk vorliegt, wissen wohl die wenigsten. Es fehlte da bisher auch völlig an

S) Gruber u. Keyser, Die Marienkirche zu Danzig. Berlin 1929. S. 50.
3) Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Lrmlands. 24. Braunsberg 1930. S. 259. 
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einem kundigen Führer, wenn man von den knappen Notizen in Dehios Land­
buch absieht. Diesem Mangel hat jetzt Bernhard Schmid durch seine bei aller 
Gedrängtheit der Darstellung doch erschöpfende und zuverlässige Studie abge­
holfen, die, wie bei ihm selbstverständlich, viel mehr bietet als eine bloße Bau- 
und Inventarbeschreibung.

An die Stelle der Kirche des Georgenhospitals des Deutschen Ordens, die 
im 13jährigen Krieg (1454—1466) zu Grunde ging, und ihrer Nachfolgerin aus 
dem letzten Viertel des 15. Jahrhunderts, die im 2. schwedisch-polnischen Krieg 
(1654—1660) dies Schicksal teilte, trat 1669/70 ein Fachwerkbau, der 1707 und 
1712 durch Danziger Werkleute zu der heutigen Gestalt erweitert und umgebaut 
wurde. Darf der 1714 eingeweihte Bau so schon als Denkmal evangelischer 
Kirchenbaukunst durch seine Grundriß- und Raumgestaltung besonderes Interesse 
beanspruchen, so weist Schmid mit Recht auf den inneren Zusammenhang der 
.Baugeschichte mit den kirchenrechtlichen Verhältnißen der evangelischen Gemeinde 
hin, der — bei dem Fehlen einer staatlicherseits anerkannten evangelischen 
Landeskirche in diesem dem König von Polen unterstellten Westpreußen — in 
einer lebhaften Beteiligung der Gemeindemitglieder an der allmählichen baulichen 
Gestaltung der Kirche und der Ausstattung ihres Inneren zum Aus­
druck kam. Gerade dieser letzteren gilt der Lauptteil des Schriftchens und das 
kundige und liebevolle Interesse des Verfassers. Gestühl, Altaraufsatz und Kanzel, 
das Silbergerät, die Kronleuchter, die Glocke von 1712 und drei sehr wertvolle 
Altardecken sind durchweg tüchtige und geschmackvolle Landwerksarbeiten des 
17. und 18. Jahrhunderts (soweit nicht Vereinzeltes auch noch älterer Zeit ent­
stammt) und legen Zeugnis ab von einem erfreulichen Lochstande des damaligen 
einheimischen Kunstgewerbes. 38 noch lesbare Grabplatten bedecken den Fuß- 
boden der Kirche und bilden im Verein mit 5 wohlerhaltenen Epitaphien und 
einigen älteren Grabdenkmälern auf dem die Kirche umgebenden Friedhof einen 
seltenen Schatz von familien- und stadtgeschichtlichem Wert. (Lier sei angernerkt: 
die Übersetzung der Inschrift „I^npig bic tuetur" auf S. 20, bei Nr. 9, ist wohl 
verfehlt.)

Das Schriftchen, offenbar in erster Linie dazu bestimmt, den Mitgliedern der 
evangelischen Georgenkirchengemeinde ihr Gotteshaus lieb und wert zu machen 
und ihren kirchlichen Sinn an dem Beispiel der Altvorderen zu stärken, wird 
sicherlich auch viele Fremde zum Studium dieser weihevollen Stätte veranlassen 
und sich so als unentbehrliche Ergänzung zu Schmids vorzüglichem „Amtlichen 
Führer durch die Marienburg" erweisen.

Marienwerder, Westpr. Bruno Schumacher.

M. Nendschmidt, das alte Elbinger Bürgerhaus, Elbing 1933. 2°. 123 S., 
darin 36 Seiten Tafeln, und noch VIII Einschalttafeln; 147 Abb.

In einer neuen, von der Elbinger Altertumsgesellschaft herausgegebenen 
Schriftenreihe „Elbinger Leimatbücher" veröffentlicht R. als Band 3 das Er­
gebnis langjähriger, sorgfältiger Vorarbeiten. Nach einem guten Abriß der 
Stadtgeschichte bespricht der Verfasser zuerst den Stadtplan, die Gestalt der 
Baublöcke und die Größe der Grundstücke, und bietet damit ein wichtiges Lilfs- 
mittel zum Verständnis der Lausbauten. Sodann schildert er die Lausformen 
selbst seit dem Beginn des 14. Jahrhs. Wertvoll ist es, daß der Verfasser stets 
die Verhältnisse in anderen Teilen Deutschlands, besonders an der Wasserkante, 
berücksichtigt und dadurch das Besondere der Elbinger Bauart herausfindet. 
Die Stadt enthält erfreulicherweise noch eine große Zahl alter Läufer, die 
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nahezu vollzählig beschrieben werden, bis zum Jahre 1772 herab, das den Be­
ginn der neuen Bauweise ankündigt. Sorgfältige Grundriffe, Schnitte und 
Riffe zeigen die Läufer sehr anschaulich. Besondere Sorgfalt verwendet R. der 
Erforschung des „Laufes" schlechthin, der Diele, deren Grundform bis ins 
18. Jahrh, beibehalten wurde. Sie durchzieht ein Geschoß hoch das ganze Ge­
bäude, hat aber zur Seite den Abschlag für einen oder mehrere Wohnräume. 
Das ist der älteste Typ. Die Erhöhung der Diele oder die andere Lage der 
Wohnräume bilden dann die Vorbedingungen zur Weiterentwickelung. Der 
Verfasser vermutet hier mit Recht die „Lerkunft wohl von einer alten Form des 
niederdeutschen Bauernhauses" (S. 74). Fast alle Läufer stehen mit dem Giebel 
zur Straße. Nur zwei haben den First mit der Straße gleichlaufend. Wohl­
erhalten ist das an erster Stelle genannte Laus, Wilhelmstraße 56, einst von 
Wicbolt Ulrichs um 1400 als Doppelhaus in der Kettenborn-Straße erbaut. Es 
lag in vornehmer Straße, da die Ratsherren und Bürgermeister ihre Läufer 
besaßen. Auch hier ist die durchgehende Diele mit seitlicher Stube erhalten. Die 
Straßenwand, jetzt verputzt, läßt doch die alte Schönheit der Backstein-Baukunst 
ahnen. Der z. T. noch erhaltene Schmuck von Tonbildwerken erinnert an den 
Namen „Laus mit den Antlitzen", den das fünf Grundstücke weiter abgelegene 
Laus Frauendorf führte. Ueberraschend ist der Nachweis, daß dieses Laus 
Ulrichs einst sechs Fensteraxen hatte. Jetzt sind es nur drei. Im Jahre 1932 
wurde das Laus vom Magistrat mit Staatsbeihilfe als Denkmal angekauft! — 
Es ist unmöglich, den weiteren Gang der Darstellung zu schildern. Der reiche 
Stoff wird erschöpfend, doch immer in knapper Ausdrucksweise besprochen. Auch 
die äußere Form und die innere Ausstattung kommen nicht zu kurz. So liefert 
R. im örtlichen Rahmen ein umfangreiches Bild des Bürgerhauses, vorbildlich 
in der Art der Behandlung, reich in den Ergebnissen. Die gründliche Benutzung 
des Stadtarchives lieferte wichtige Aufschlüsse.

Die Lage des Lerdes wird S. 20, 27, 33, 36 usw. besprochen, S. 70 die Bauart 
der Oefen und Kamine. Lier stehen wir vor dem wichtigsten Kapitel, der Laus­
baukunde, denn der Lerd, einst die einzige Feuerstelle des Laufes, ist von grund­
legender Bedeutung, und an den großen Rauchfang schließen sich die Leizstellen 
an. Leider ist in Elbing zu wenig von alten Lerdanlagen erhalten, so daß der 
Vers, dieses Thema nur streifen konnte.

Zum Schluß noch eine Bemerkung zu dem Stadtplan, Seite 84, Abb. 1. Nach 
dem Vorbilde von Toeppen, dem Steinbrecht 1888 folgte, zeichnet Rendschmidt 
die Vorburg im Winkel von Stadt und Spital, und das eigentliche Ordenshaus 
feldseitig von der Vorburg. Dann hätte also das Laus die Vorburg gedeckt, 
während das Umgekehrte doch der Fall sein sollte. Ueberdies ist die Lage der 
alten Vorburg durch den heutigen Straßennamen „Vorberg" bestimmt. Die 
Lage des eigentlichen „Laufes", „des rechten Schlosses, welches das älteste ge- 
Wesen", gibt uns Zamehl 1660 an, und zwar am Strumpfturm, in der Diener- 
straße, wo es noch heute, ganz entstellt, vorhanden ist. Nach dem Wasser hin 
liegen etwas spätere Flügel, die z. T. 1914 untersucht werden konnten*).  Die in 
Abb. 1 gezeichnete Lage der beiden Schloßkörper muß also vertauscht werden und 
entspricht dann auch den in Thorn oder Marienburg für das 13. Jahrh, nach­
gewiesenen Planungen. Da der Stadtplan sich mit diesem Problem beschäftigte, 
so mußte auch der Berichterstatter darauf eingehen. In der Lauptsache, den 
Bürgerhäusern selbst, kann man dem Verfasser nur in allem freudig zustimmen.

*) Schmid, Die Denkmalpflege in der Provinz Westpreußen im Jahre 1914, Danzig 1915, 
S. 11.

Marienburg Westpr. Bernhard Schmid.
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Das St. Zosephi-Stift in Heilsberg 1859—1933 (Selbstverlag des Stiftes) 1933.
Am 20. März 1933 wurde das neue Gebäude des St. Iosephi-Stiftes in 

Äeilsberg, des ermländischen katholischen Waisenhauses eingeweiht. Diese Feier 
gab Anlaß zu einem Rückblick auf die nunmehr bald 75jährige Geschichte dieser 
Anstalt und zum Erscheinen des genannten Schriftchens. Dieses bringt in ver­
schiedenen Aufsätzen von Or. A. Höhn, Regierungsbaurat H. Hauke, Stiftspropst 
El. Preuschof u. a. Beiträge zur Geschichte der Waisenerziehung im Ermland, 
Entstehung, Entwicklung und heutige Einrichtung der Anstalt. — Der nähere 
Anstoß zur Gründung erfolgte durch die in den 40er Jahren des vorigen Jahrh, 
herrschende Choleraepidemie, die besonders viele Kinder zu Waisen gemacht hatte. 
1850 erfolgte eine Eingabe von Frau Adele v. Berg in Borken bei Bischofsburg 
an die Königin und dank der regen Unterstützung durch den ermld. Bischof 
Joseph v. Geritz, der in Warschau die segensreiche Wirkung der von Vincen- 
tinerinnen geleiteten Waisenhäuser kennen gelernt hatte, gelang 1859 die Grün­
dung des St. Iosephi-Stiftes in Äeilsberg in den Räumen des Bischofsschlosses, 
das bis zur heutigen Zeit vielen Waisen und Fürsorgezöglingen Erziehungsstätte 
und Heimat gewesen ist. Den Historiker und Heimatfreund interessiert in der 
Geschichte der Anstalt vor allem noch, daß ihre Unterbringung in der Heils- 
berger Burg ein Hauptgrund zur Erhaltung dieses nach dem Willen der Re­
gierung in den 40er Jahren nach Übersiedlung der Bischöfe nach Frauenburg 
bereits zum Abbruch bestimmten herrlichen Bauwerks gewesen ist. Ebenso 
erfreulich ist die Tatsache, daß durch die nunmehrige Errichtung des Waisen- 
hausneubaus die Räume des Schlosses wieder in würdiger Weise restauriert 
werden konnten.

H. V i r ch - Hirschfeld.

Netzekreis. Ein ostdeutsches Heimatbuch. Zm Auftrage des Kreisausschusses 
herausgegeben von Horst von Cornberg und Werner Köhler. 
Berlin-Steglitz: Heinrich Wilhelm Hendriock Verlag 1932.

Geschichtliche und landeskundliche Darstellungen von Landkreisen leiden be­
kanntlich des öfteren darunter, daß die Beschränkung auf die Verwaltungs- 
grenzen des Kreises historische, kulturelle und andere Zusammenhänge not­
gedrungen zerreißt. Diese Schwierigkeit gilt erst recht für einen Kreis, der erst 
vor einem runden Jahrzehnt entstand: für den Netzekreis. Aber hier hat 
diese Schwierigkeit noch einen besonderen, tragischen Sinn. Die Zerreißung aller 
natürlichen Zusammenhänge der Netzelandschaft war durch das Diktat von 
Versailles erfolgt. Das verstümmelte deutsche Land westlich der neuen Grenze 
mußte neu geordnet werden. Durch das Gesetz vom 22. Juli 1922 über die „Neu­
ordnung der kommunalen Verfassung und Verwaltung in der Ostmark" entstand 
mit der Provinz Grenzmark Posen-Westpreußen und zu ihr gehörig der Netze­
kreis, der aus den Resten der Kreise Filehne, Czarnikau und Kolmar gebildet 
wurde. Das Rückgrat des langgestreckten Grenzkreises, der in seinem Namen 
die Tradition der deutschen Kulturarbeit im Netzegebiet lebendig erhält, bildet 
die Ostbahn von Kreuz bis gegen Schneidemühl; Drage und Küddow begrenzen 
ihn nach West und Ost. Im Süden aber ist durch das Friedensdiktat die Netze 
zur Grenze geworden und zerschneidet eine Landschaft, die nördlich und südlich 
des Flusses einheitlichen deutschen Kulturboden darstellt.

Die Tragödie der Grenzzerreißung steht denn auch ausgesprochen und unaus­
gesprochen hinter allen Abschnitten des Buches. Sie behandeln in einer größeren 
Zahl von Einzelbeiträgen das historische, kulturelle und natürliche Bild des
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Netzekreises. Der eine der beiden Herausgeber, der Landrat des Kreises Freiherr 
von Cornberg, gibt einen guten Überblick über die Entstehung des neuen 
Kreises und die Schwierigkeiten der Aufbauarbeit. Der Abschnitt „Aus der 
Vergangenheit des Landes zwischen Netze, Drage und Küddow" von Carl 
Schulz ist leider etwas zu allgemein gehalten und gelegentlich ungenau; S. 38 
«ntsteht der falsche Eindruck, als habe Pommern seit dem 12. Jahrhundert zu 
Polen gehört. Man muß daher auch für die Geschichte, insbesondere die 
Siedlungsgeschichte des Kreises, den ausgezeichneten Beitrag von Bernhard 
Schmid „Volkstümliche Baudenkmäler im Netzekreise" heranziehen, der einen 
Überblick über Kirchen, Bauernhäuser und Kleinkunst des behandelten Gebietes 
gibt. Ein weiterer Aufsatz von Schmid behandelt die „Windmühlen im Netze- 
kreise". Eindrucksvoll ist der Beitrag von Carl Schulz „Die Tuchmacherei in 
Schönlanke"; der rein deutsche Charakter des Landwerks, seine wirtschaftliche 
und kulturelle Bedeutung für die angrenzenden Lande, insbesondere das polnische 
Linterland, die Vernichtung dieser auch politisch beachtlichen Werke durch die 
Industrialisierung und den Kapitalismus des 19. Jahrhunderts werden gut ver­
deutlicht. Prähistorische, geologische, botanische und volkskundliche Beiträge, Be­
richte aus der praktischen Arbeit ergänzen das historische Bild. Zahlreiche Ab­
bildungen und einige schöne Gedichte von Franz Lüdtke führen an das Wesen 
des Netzelandes heran.

Die Nennung dieser Beiträge zeigt schon, welche Absicht dieses „ostdeutsche 
Leimatbuch" verfolgt. Sie ist gewiß erreicht worden. Aber es hätte ihr nicht 
geschadet, wenn manches exakter gefaßt worden wäre: Einzelheiten der Sied­
lungsgeschichte seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert und zur Zeit Friedrichs 
des Großen, die geopolitische Bedeutung des Gebietes zwischen Pommern, 
Brandenburg und Polen, die Grenzschäden infolge der Zerreißung der drei 
ursprünglichen Kreise, der deutsche Charakter der Bevölkerung mit Listen der 
älteren Bürgernamen usw. — das wären einige der Fragen, deren möglichst 
genaue Beantwortung den Wert des schönen Leimatbuches nur erhöht hätte.

Königsberg i. Pr. E. Maschke.

Sammelbesprechung zur neueren polnischen Literatur von E. Maschke und 
E. Weise.

Das Baltische Institut in Thorn setzte im letzten Jahre seine 
populären Propagandaschriften, die neben den umfangreichen, mit Wissenschaft- 
lichem Anspruch auftretenden Publikationen stehen, mit einigen Leften geringeren 
ümfanges fort, die unter dem gemeinsamen Obertitel „Meeres-Weltanschauung" 
in Gdingen 1931/32 veranftaltete Vorträge wiedergeben. Unter ihnen sind zwei 
Arbeiten erschienen, die beide darauf ausgehen, die Ansprüche Polens nicht etwa 
nur für das heutige polnische Staatsgebiet geschichtlich zu symbolisieren, sondern 
sie nach Westen so weit als möglich auszudehnen und die ganze pommersche 
Ostseeküste in eine historische Betrachtung mit politischen Vorzeichen einzubeziehen.

Josef Widajewicz, der in der bekannten Posener Zeitschrift „8Iavia 
Occickenwli8" mehrere wichtige Beiträge zur Geschichte Pommerns veröffentlicht 
hat, gibt in seinem SchriftcherL) „Die Westslaven an der Ostsee" einen 
Überblick über die westslavischen Stämme von den ersten Nachrichten antiker 
Schriftsteller bis zum Eindringen Misekos und Bolesiaw Chrobrys in Pommern.

i) jürek V^iäsjevvicr, Stowisnie rackoäni ns östt^Icu. V^/äawnictws Inst^tutu UaU^ckiexo. loruü 
1933. 34 S. 8».
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Der 1. Abschnitt „Im Altertum und frühen Mittelalter" stellt die Nachrichten 
von Plinius, Tacitus und Ptolemäus bis zu Fredegar, Einhard und Wulfstan 
zusammen. Indem der Autor alles auf andere Völker Bezügliche fortläßt und 
nur die Goten in einem kurzen Abschnitt „Völkerwanderungen" nennt, erweckt er 
bei seinen polnischen Lesern den Eindruck, als ob es andere als slavische Be­
völkerung in dem von ihm behandelten Gebiet gar nicht gegeben habe. Daher 
sind die Vidivarii des Iordanes, die zweifellos ein Mischvolk, wahrscheinlich 
aus Gepiden und baltischen Stämmen, waren, bei ihm Slaven. Die Venedi 
des Plinius, deren Gebiet gleichfalls umstritten ist, sucht er sicher in der Gegend 
von Danzig. Im 2. und 3. Abschnitt werden Obotriten, Milzen und Ranen 
.behandelt. Im 4. Kapitel „Die Pomoranen" geht der Autor auf das ethnische 
Verhältnis der Pommern zu den Polen nicht ein. Gegen Leon Koczy neigt 
er der Ansicht Zakrzewskis zu, daß das westpommersche Fürstenhaus 
Piastischen Ursprunges sei. Einen kurzen Abschnitt widmet er der Bedeutung der 
Iomsburg. Er sieht sie darin, daß Polens „Lande! sich in dieser Zeit nicht in 
der Richtung auf Danzig abspielte, wie es später war und wie es heute ist, 
sondern zum größeren Teile gegen Wollin und Stettin", so daß durch die 
Iomsburg „der Ausgang der Oder gewissermaßen verkorkt wurde, was lebhaft 
an die heutige Situation mit Danzig erinnert". Im letzten Kapitel „Das Er­
scheinen Polens an der Ostsee" werden dann die Ansichten wiederholt, die 
Widajewicz in seinen wissenschaftlichen Abhandlungen ausgesprochen hat. Sie 
erfahren daher gleichfalls manche Korrekturen durch die von ihm nicht benutzte 
Arbeit von Randt (vgl. die Anzeige in dieser Zeitschrift Bd. 10, 325 f.). Die 
beabsichtigte Nutzanwendung der ganzen, populär gehaltenen Darstellung liegt 
in folgenden Sätzen: „140 km polnischer Küste — das ist der Rest, der den 
Westslaven an der Ostsee blieb. Aber bitte, selbst eine solche Kleinigkeit stört 
die heutigen Deutschen und bringt sie aus dem Gleichgewicht! Man braucht 
nicht zu begründen, welche Bedeutung dieser Schnitzel Küste für Polen besitzt, 
das versteht jeder, der über seinen gesunden Verstand verfügt und Gerechtigkeits­
gefühl hat. Die Deutschen brauchen ihn nicht für ihre Existenz, aber sie brauchen 
ihn, um die polnische Existenz zu vernichten." Es hat keinen Zweck, darauf zu 
antworten, und die allgemeine Entwicklung ist, wie wir hoffen, über eine solche 
Einstellung schon hinweggegangen. Aber der leichtfertige und ungehörige Ton 
verdient doch festgehalten zu werden, mit der hier ein polnischer Gelehrter, der 
durch die Zucht der Wissenschaft gegangen sein sollte, die bitterernste Frage des 
„Korridors" behandelt. Man vergleiche damit den Ernst, mit dem Z. Wojcie - 
chowski in seiner gewiß nicht deutschfreundlichen Arbeit das gleiche Problem 
ansieht, wie es aus dem unten zitierten Satze (vgl. S. 140) hervorgeht.

In der zweiten, uns vorliegenden Schrift behandelt Zygmunt Wojcie- 
chowski^) „Die Territorialentwicklung Preußens im Ver­
hältnis zu den Mutterländern Polens". Der Autor interpretiert 
den „Begriff der Mutterländer Polens" in dem Sinne, daß er „die Begrenzung 
des polnischen Staates auf die im engeren Sinne ethnisch polnischen Länder, die 
man auch die Mutterländer Polens nennen kann", als Ausgangspunkt nimmt 
und sie dem piastischen Reich zur Zeit Bolestaw Chrobrys gleichsetzt. Obgleich 
er vorher in Anbetracht der sprachlichen Verschiedenheiten von Polen und 
Pommern, diesen gegenüber „das Hauptgewicht auf die spätere politische Ge­
schichte dieser Territorien" legt (S. 10), nimmt er dann den einmaligen geschicht­
lichen Zustand, wie er sich etwa zur Zeit Bolesiaw Chrobrys um das Jahr 1000

2) V^ojciecliow8lii, korwüj ter^torjala/ ?ru8 w 8tosunliv clo riem macie-
Pol8ki. Vi^2>vnic1wa In8l^Uitu Lsttyckiexo. loruü 1933. 48 S. 8«.
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ergab, als natürlichen ethnischen und geopolitischen Maßstab, nach dem er die 
weitere Entwicklung mißt. Die beiden Pole, zwischen denen das Thema dann 
durchgesührt wird, sind in den folgenden Sätzen gekennzeichnet. Für Preußen 
heißt es: „Die Territorialentwicklung Preußens im Zusammenhang mit den 
Mutterländern Polens war der Eckstein der späteren politischen Macht Preußens" 
(S. 8); und für Polen: „Aus diesen Ursachen zeichnet sich vor den Augen des 
Historikers immer deutlicher als Äauptleitmotiv der polnischen Geschichte: der 
Verlust der Länder an der Oder ab" (S. 39).

Die Einseitigkeit der Fragestellung überrascht. Selbst wenn man einmal 
den Begriff der „polnischen Mutterländer" anerkennen wollte, was für Ost- 
und Westpommern nicht möglich ist, fragt man sich doch: glaubt der Autor 
wirklich, daß Preußen nur durch den Erwerb ehemals polnischer Länder eine 
Großmacht geworden ist? Weiß er nicht, daß ebenso bedeutsam seine Ver­
bindung mit dem Westen bis in die Rheinlande wurde, daß Schleswig-Lolstein 
und die Provinz Sachsen wichtige Bausteine in der Errichtung der preußischen 
Großmacht wurden, die ihre deutsche Aufgabe und ihre Aufgabe im Osten nur 
erfüllen konnte, weil sie so tief in den deutschen Raum hineingewachsen war? 
Kann er die Bedeutung des Lerzogtums Preußen, das dem ganzen Staate 
dann den Namen gab, für diese Entwicklung unterschätzen? W. ist doch, wie 
seine anderen Arbeiten zeigen, ein guter Kenner auch der allgemeinen Geschichte, 
zumindest im Mittelalter, und der deutschen Literatur.

Immerhin wird man diese Einstellung zur preußischen Geschichte bei einem 
polnischen Historiker noch verstehen, der auch das Werden des Nachbarn aus 
dem Erfahrungskreise der eigenen Geschichte zu zeichnen sucht. Aber auch diese 
wird ja nicht weniger eng gesehen. Der „Verlust der Oderländer" als Laupt- 
leitmotiv der polnischen Geschichte? Man steht fast erschreckt vor einem Geschichts­
bild von solcher Einseitigkeit, das die Geschichte einer zwangsläufigen und ge­
schichtlich notwendigen Entwicklung im Westen so in den Vordergrund schiebt, 
daß andere Motive, die Union, oder die große geschichtliche Leistung Polens im 
Osten nicht nur Übergängen, sondern ausdrücklich abgelehnt werden. Der 
Autor stellt für die Geschichte des 16. Jahrhunderts Ost und West abwägend 
nebeneinander, um an der Ostpolitik scharfe Kritik zu üben: „Die ,Eroberungen 
des polnischen Pfluges' erkaufte man in Zukunft mit dem gewaltigen Wachs­
tum Preußens, das schon unmittelbar die Existenz des polnischen Staates be­
drohte" (S.36).

In der ausschließlichen Beschränkung auf die territorialen Veränderungen 
zwischen Brandenburg-Preußen und Polen wird dann das Thema konsequent 
durchgeführt. Es hat keinen Zweck, hier die Darstellung des Autors im einzelnen 
zu referieren. Es gelingt ihm, die Verflechtung des preußischen und des pol­
nischen Schicksals aus dem allgemeinen geschichtlichen Ablauf zu isolieren, und 
da nur die feindlichen, nie die gemeinsamen Linien herausgearbeitet werden, 
durch diese isolierte Darstellung den Eindruck zu erwecken, als sei allein Preußen 
für das polnische Schicksal in bald einem Jahrtausend verantwortlich. Aber 
was muß alles ungenannt bleiben, um dieses „Äauptleitmotiv" allein sichtbar 
zu machen, wieviele territoriale Veränderungen müssen unverständlich bleiben, 
damit diese einzige, vom Autor genährte Vorstellung beherrschend bleibt!

Die wichtigen nordischen Einflüsse im 10. und 11. Jahrhundert — es sei nur 
an die Iomsburg erinnert — bleiben unbeachtet. S. 13 heißt es: „Der siegreiche 
Kampf Schiefmunds um Pommern bezeichnet die eigentliche Beendigung der 
Gestaltung des polnischen Staates im Rahmen der ethnisch eigentlich polnischen 
Länder und ebenso seiner Mutterländer." Kann man das sagen, wenn man nur 
an den Einfluß Leinrichs des Löwen auf Vorpommern oder an die Pommern-
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Politik Waldemars von Dänemark denkt, die ja beide außerhalb des vom Autor 
gesteckten Rahmens bleiben? Die Zeit des deutsch-dänischen Machtkampfes von 
1211 bis 1227 (Schlacht bei Bornhöved) bzw. 1231 (Bestätigung Pommerns als 
brandenburgisches Lehen durch Friedrich II.) wird mit keinem Wort erwähnt, 
obgleich sie daran erinnert, daß im großen Zuge der Geschichte bis in das 
19. Jahrhundert hinein gar nicht Polen, sondern der Norden der Gegenspieler 
der Deutschen im Kampf um die pommersche Küste ist! Die Frage der Ab­
hängigkeit Pommerns von Brandenburg vor 1211 und der diesbezügliche Aufsatz 
von Rachfahl in den F.Br.Pr. G.5 (1892) sowie von P.v. Niesten, Balt. 
Etud. N. F-17 (1913) scheinen W. unbekannt geblieben zu sein, obgleich sie in sein 
Thema gehören.

Zwar wird S. 17 der Verlust Schlesiens von Böhmen richtig gezeichnet: 
„Gleichzeitig aber befand sich Schlesien wieder am Wege der wohltätigen Kultur- 
einflüsse, die von Westen kamen." Und doch gibt W. als entscheidenden geopoli- 
tischen Grund für den Übergang Schlesiens an Böhmen die Abtretung des 
Landes Lebus an Brandenburg, um nur in der geraden Linie seines 
Themas zu bleiben, als böte nicht der Sudetenraum oder der sog. „Großschlesische 
Raum" seine eigenen geopolitischen Zusammenhänge, die sehr viel später dann in 
die preußisch-österreichische Frage einmünden.

Während die Beziehungen Kasimirs des Großen zu Kasimir V. von Stettin 
und sein Testament sehr breit (S. 27—30) behandelt und in ihrer politischen Be­
deutung m. E. überschätzt werden, so daß sie eine deutsche Spezialuntersuchung 
dieser Frage erwünscht machen, wird im 17. Jahrhundert etwa der Vertrag von 
Wehlau genau mit seinen restlichen Eventualbindungen Preußens an Polen 
referiert (S.37), während der Friede von Oliva (1660) überhaupt nicht er­
wähnt wird!

Da die Neuzeit von W., dem mittelalterlichen Historiker, überhaupt sehr viel 
kürzer behandelt wird, wirkt sich auf gedrängtem Raum die Einseitigkeit der 
Fragestellung noch mehr aus. Zwar weist W. (S. 40) richtig auf die Bedeutung 
der russischen Gefahr für Preußen bei der sog. Ersten polnischen Teilung (1772) 
hin. Aber da er fünf polnische Mutterländer (Großpolen, Kleinpolen, Schlesien, 
Masowien, Pommern) unterscheidet und angibt, daß auf dem Wiener Kongreß 
drei davon in der Hand Preußens blieben (S. 42), erweckt er den Eindruck, als 
hätte Preußen den Lauptanteil der polnischen Beute davongetragen, während 
es in Wirklichkeit nur einen Bruchteil des russischen und des österreichischen 
Anteils erhielt. Auch bei dieser Frage der Teilungen ist ihm also das Schicksal 
des ganzen großen polnischen Ostens ohne Gewicht und Bedeutung. Noch 
schlimmer steht es (S. 44) mit der kurzen Darstellung über die sog. Knesebeck - 
linie, bei der W. sich mit einem Zitat Askenazys begnügt. Hier bleibt 
völlig unklar, daß es sich um einen ziemlich verzweifelten Abwehrkampf Preu­
ßens gegen die russischen Ansprüche, und keineswegs um eine territoriale 
Gewinnsucht oder eine direkte Auseinandersetzung mit Polen handelte.

Die beigefügten Kartenskizzen, die den Verlauf der preußisch-polnischen 
Territorialentwicklung illustrieren, sind nach dem gleichen Prinzip gearbeitet. Da 
sie nur die preußischen Erwerbungen, aber weder die böhmischen noch die nor­
dischen oder die russischen karthographisch wiedergeben, entsteht hier das gleiche 
schiefe Bild der geschichtlichen Entwicklung, das auch die Darstellung gibt.

Soweit die Kennzeichnung der Problemstellung W.s. Noch einige Kleinig­
keiten' Die Huldigung Bogislaws von Pommern an Knut von Dänemark er­
folgte 1185 und nicht 1184 (S. 16). Das „SciiinesAtie" der va§ome iuckex-Urkunde 
(S. 11) ist, wie jüngst B. Stasiewski, Untersuchungen über drei Quellen zur 
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ältesten Geschichte und Kirchengerichte Polens (Breslau 1933), 49 ff. und 
Maschke, Der Peterspfennig in Polen und dem deutschen Osten (Leipzig 1933) 
310 ff. betont haben, nicht Stettin sondern Gnesen. Die Behauptung, daß die 
Verleihungen Konrads von Masowien für den deutschen Orden ursprünglich nur 
auf 20 Jahre bemessen gewesen seien, taucht erst in Chroniken und Prozeß­
aussagen des 14. Jahrhunderts, also sehr subjektiven Quellen, auf und findet sich 
in keiner Arkunde. Die Literatur, die am Schlüsse der Schrift zusammengestellt 
ist, ist natürlich, dem populären Zwecke entsprechend, unvollständig und berück­
sichtigt nur das Polnische Schrifttum, scheint mir z. T. aber etwas willkürlich aus­
gewählt. Sobieski ist nur ohne Titelangabe genannt; liegt darin ein Wert­
urteil, so möchte ich ihm zustimmen. Man vermißt für die brandenburgisch- 
polnischen Auseinandersetzungen im 13. und 14. Jahrhundert die Arbeiten von 
Potkanski und Ktodzinski, für die Geschichte des Herzogtums Preußen 
Vetulani, I^enno Lru8kie ock traktatu Krakow8lcie§o cko ämierci k^cia ^1- 
breckta 1525—1568 sDas preußische Lehen vom Krakauer Vertrage bis zum 
Tode Herzog Albrechts) (Kraküw 1030). Mehrere Autoren, die im Text genannt 
sind, fehlen im Literaturverzeichnis.

Doch es sind nicht diese Kleinigkeiten, die den Charakter der Arbeit be­
stimmen. Entscheidend ist die Einseitigkeit der Fragestellung mit all ihren Konse­
quenzen für Methode und Darstellung. Sie ist gewiß nicht aus Oberflächlichkeit 
entstanden. Hinter ihr steht ein geschärftes, ja überscharfes historisches und 
politisches Bewußtsein, das in seiner Tiefe mit vollem Ernste gewertet sein will. 
Mit solchem Ernst sieht W. auch sein Problem an, wenn er gegen Ende der 
Arbeit schreibt: „Zwei Volks- und Staatsorganismen kämpfen den tragischen 
Kampf um einen und denselben Platz auf der Welt. Der Erfolg Preußens in 
diesem Kampf müßte sich mit der vollständigen Liquidierung Polens verbinden." 
Der deutsche Leser hat für diese Rechnung kein Verständnis. Aber er blickt mit 
Sorge auf eine andere Rechnung, die in dieser Schrift des polnischen Gelehrten 
aufgemacht wird; sie kommt darauf hinaus, daß sich zwei der polnischen „Mutter- 
länder" — Pommern und Schlesien — auch heute in preußischer Hand befinden. 
Auch wird nicht vergessen, auf den Verlust der Odermündung am Schluß (S. 46) 
noch einmal so deutlich hinzuweisen, daß dieser Hinweis den unverkennbaren 
Klang eines Anspruches erhält. Die Sorge des deutschen Lesers steigt, wenn 
er an den staatlichen Charakter des Baltischen Instituts denkt, das dieses be­
unruhigend einseitige historisch-politische Bild vom Verhältnis unserer beiden 
Völker zur Verbreitung im polnischen Volke publiziert hat. —

Noch nachträglich sei hier hingewiesen auf eine geschmackvolle bibliophile 
Gabe des feinsinnigen Krakauer Kulturhistorikers Stanislaw Kot'), die einen 
interessanten Beitrag zur Wirkung der Universität Königsberg in Ost­
europa bietet. Kot gibt im verkleinerten Faksimile eine Publikation Herzog 
Albrechts betreffs der Gründung der Universität Königsberg (1544) wieder und 
leitet sie kurz ein. Das Stück der Proklamation, das die Nachbarvölker zum 
Besuch der neuen Gründung einlädt, befindet sich in der Czartoryski'schen Biblio­
thek zu Krakau und ist das einzige bisher bekannt gewordene Original. Es ist 
ein wertvolles Zeugnis für den religiösen und geistigen Einfluß der Albertina 
auf die Völker des Ostens, für besten Veröffentlichung der Herausgeber Dank 
verdient. In gleicher Weise wird dann eine Publikation der Akademie von 
Zamoäc von 1594 wiedergegeben. —

3) Stanislaw Kot, publilcacjs novv^ck uniwersytetöw w XVI w. Krülewiec i Osmose. Krslcüw: 
dlalciaäem towarr^stwa mitosniküw Lsigrlci 1929 fDie Publikation neuer Universitäten im 16. Ih. 
Königsberg und Zamosc. 3m Verlag der Ges. der Bücherfreunde 1929f. 21 S. 8«.
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Mit seinem Bericht „Der Abfall Posens 1918/19 im pol­
nischen Schrifttum", Ostland-Schriften, herausgegeben vom Ostland- 
Institut in Danzig, Lest 6 (Danzig 1933) füllt das Institut eine bedauerliche 
Lücke in unserer Literatur aus. A. Loeßner referiert über einige polnische 
Schriften, meist biographischen Inhalts, die unmittelbar nach dem Dezember­
aufstand entstanden, und drei neue Arbeiten seit dem Jahre 1930, unter denen 
die beiden, von der rührigen „Gesellschaft zur Erforschung der Geschichte des 
großpolnischen Aufstandes 1918/19" herausgegebenen Bücher von Wieliczka 
„Von der Prosna bis Nawitsch" (1931) und „Großpolen und Preußen in der 
Zeit des Aufstandes 1918/19" (1932) die wichtigsten sind. Die Auszüge lassen 
das Versagen der deutschen Zivil- und Militärbehörden und die inneren Gegen­
sätze der einzelnen polnischen Parteigruppen und Persönlichkeiten als wichtigste 
Momente erkennen, die fördernd und hemmend schließlich das Endresultat herbei- 
führten, das nirgends aus einem großen, einheitlichen Willen von geschichtlicher 
Bedeutung entstanden ist. Das letztgenannte Buch von Wieliczka ist wegen 
seiner Quellen, von denen zwei Briefe des Gnesen-Posener Erzbischofs Dalbor 
an den Marschall Foch im Referat wiedergegeben sind, überaus wichtig. Seinen 
wesentlichsten Inhalt gibt das Referat Loeßners treffend wieder. Es wird 
auch nach dem Erscheinen des Buches von Cleinow, Der Verlust der Ostmark 
(1934) als Ergänzung und zum selbständigen Vergleich der Tatsachen seinen 
Wert behalten.

Königsberg i. Pr. Maschke.

Problem naroclowoäcio^vx na pomorru. proioköt obrack 
orar referaty nauko^ve, w^Atosrone na II naukov^m rjerck^ie pomorrormawc^m, 
odb/t^m cknia 3 maja 1931 roku w l'oruniu (lorun: 8ktack §lown/: Ka8L im. 
/VUanow8kieAO — In8txtut popierania nauki, XVar8rawa 1931) (Das Nationali- 
tätenproblem in Pomerellen. Verhandlungsprotokoll und wissenschaftliche Re- 
ferate, gehalten auf der II. wissenschaftlichen pomerellenkundlichen Tagung am 
3. Mai 1931 zu Thorn).

81 an poaiackania riemi na pomorru. 2a§aclmema bwtorxcrme 
i prawne. Proloköl etc. na III naukoxv^m rjeLckrie etc. änia 31 pa2clriermka 1932 
roku w pornaniu (lorun 1933) sDer Stand des Landsitzes in Pomerellen. 
historische und rechtliche Probleme. Verhandlungsprotokoll usw. der III. wissen- 
schaftlichen Tagung usw. am 30. Oktober 1932 zu Posen).

Karol Oör8ki, pomorre rv clodie wojnx trrxna8toletniej (pornan: 
b/aklaclem pornanskie^o lowarr^stwa prr^jaciot blauk, 1932) (Pomerellen 
während des 13jährigen Krieges).

Erich Maschke, Das Erwachen des Nationalbewußtseins im deutsch­
slawischen Grenzraum (Leipzig: Heinrichs, 1933).

Das Gemeinsame der vier Bücher ist die Behandlung des Nationalitäten- 
Problems. Die Gegenüberstellung der deutschen mit den polnischen Arbeiten läßt 
die Grundzüge in beiden am besten deutlich werden. Grundsätzlich ist von pol­
nischer Seite über die pomerellenkundlichen Tagungen des Baltischen Instituts 
von vornherein gesagt worden, daß sie nicht der Erkenntnis, sondern 
der Verteidigung Pomerellens dienen sollen. Die Gefahr, die in einer 
solchen Einstellung liegt, ist in den drei genannten Arbeiten nicht vermieden 
worden.

Zunächst macht sich die Schnelligkeit der Arbeit überall störend in zahlreichen 
Fehlern und Flüchtigkeiten bemerkbar, die im einzelnen noch nachgewiesen 
werden. Zwar konnte der Sekretär des Exekutivkomitees, Herr Direktor Bo- 

141



rowik, auf der dritten Tagung versichern, daß die Beschlüsse der zweiten mit 
Ausnahme von zweien verwirklicht seien, aber die Art der Verwirklichung gibt 
doch erheblichen wissenschaftlichen Bedenken räum, da die Gründlichkeit dabei 
fast durchweg zu kurz gekommen ist. Weiter wird ganz offenbar in der Beweis­
führung ein verschiedener Grad von Vorsicht angewandt, je nachdem es sich um 
Argumente für oder gegen die polnischen Wünsche handelt. Die echt deutsche 
Gewissenhaftigkeit und Zurückhaltung, mit der F. Lorentz der deutschen Sied­
lung im Weichselgebiet nachgeht, wird wiederholt in betonter Breite, nicht immer 
unter Angabe des Vorbildes, als Prinzip hingestellt; auf der andern Seite aber 
wird oft nur zu großzügig argumentiert, wenn es sich um den Nachweis der 
bekannten „historischen Ansprüche" handelt. Ein weiterer Mangel, der diesen 
polnischen Arbeiten immer noch anhaftet, ist die Unklarheit der Begriffs­
bestimmung und gewisse Übergänge, z. B. der Begriffe Slaven und Polen, wenn 
es sich um Vorgeschichte handelt, ferner unberechtigte Verallgemeinerungen, über­
haupt eine dialektische Methode, die dem Geist strenger Wissenschaftlichkeit 
diametral zuwiderläuft. Es ist für eine Zusammenarbeit der polnischen mit der 
deutschen Wissenschaft unumgängliche Voraussetzung, daß derartige Divergenzen 
aufhören.

Im einzelnen bedarf das Protokoll der Tagung von 1931 nach der aus­
führlichen Inhaltsangabe in den Ostlandsberichten (Ig. VI, 1932, S. 77—94) 
keiner neuen Anzeige. Hervorzuheben ist nur die einfache Leugnung jedes andern 
Nationalitätenproblems im Weichselkorridor außer dem deutschen und der unver- 
hüllte Angriff auf Ostpreußen und Pommern, der seinerzeit eine solche inter­
nationale Entrüstung hervorrief. Da zu hoffen steht, daß diese Gedankengänge 
nunmehr der Vergangenheit angehören, braucht auf die Begründungen im ein­
zelnen nicht mehr eingegangen zu werden. Wissenschaftlich war dieses Buch 
eigentlich schon überholt, als es gedruckt wurde.

Aus dem Protokoll von 1932 interessiert hauptsächlich die „wissenschaftliche 
Sitzung", die in zwei große Unterabteilungen zerfällt, die geschichtlichen und die 
rechtlichen Probleme. Die Generalberichte in beiden Abteilungen geben in ge- 
drängter Form bereits das Wesentliche der Einzelreferate, die im zweiten Teil 
des Buches in vollem Wortlaut abgedruckt sind. Über die geschichtlichen Probleme 
berichtet Pros. K. Tymieniecki. Er beginnt mit einem Hinweis auf die Sage 
vom Niesen Antäus und spricht die Hoffnung aus, daß „auch der vom Lande 
losgerissene Gegner im Nationalitätenkampfe um Pomerellen früher oder später 
zum Untergang verurteilt sei". Neue Erkenntnisse wird man vergebens suchen. 
Es sind im wesentlichen die alten propagandistischen Behauptungen, denen neue 
Begründungen fehlen. Der Grundgedanke in den drei Einzelreferaten von 
K. Görski über die Siedlungsgeschichte in Pomerellen, A. Mankowski 
über die Siedlung zur Zeit der Schwedenkriege und K. IeLowa über den Be­
sitzstand von 1772 und 1894 ist der, daß sich in der ganzen Zeit ein lebenskräftiger 
polnischer Bauernstand in Pomerellen erhalten habe; nirgends aber findet sich 
die leiseste Andeutung, daß diese Bauern jedesmal erst unter deutscher Herrschaft 
wieder lebensfähig gemacht worden sind, zuerst durch den Deutschen Orden, 
später durch Friedrich den Großen. Im Gegenteil, Friedrich dem Großen wird 
sogar eine „antipolnische Aktion" vorgeworfen, weil er, um die Bauern zu 
retten, der Schlachta die Starosteien und den Geistlichen die Kirchengüter abge­
nommen hat. Das Deutschtum auf dem Lande und in den Städten wird so 
unbedeutend wie möglich hingestellt. Die Tätigkeit der Ansiedlungskommission 
von 1886, über die A. Wojtkowski zu berichten hatte, soll nur den Zweck 
verfolgt haben, „den ungeheuren Unterschied zwischen dem Tempo des An- 
Wachsens der Zahl der Polen und der Deutschen herabzumindern". Im übrigen 
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wäre sie in Westpreußen bedeutend schwächer gewesen als im Posenschen, da der 
deutsche Besitz dort ein starkes Liebergewicht gehabt hätte. Ein Vergleich der 
Methoden der Ansiedlungskommission mit den im heutigen Polen gegenüber den 
deutschen Minderheiten angewandten wird als „Mißbrauch" abgelehnt. Sehr 
bezeichnend ist dann die Tatsache, daß sich die restlichen 50 der Referate mit 
der Nachkriegszeit befaßt, offenbar in der richtigen Erkenntnis, daß die Schwäche 
der polnischen Position gerade in ihrer Nachkriegspolitik liegt. Die Aus­
wanderung der Deutschen, die vom Leiter der Informationsabteilung des Bal- 
tischen Instituts Or. N. Lutman behandelt wird, die rechtlichen Grundlagen 
der polnischen Siedlung, die deutsche Siedlungsgesetzgebung und die Osthilfe 
erweisen sich als Probleme, die den polnischen verantwortlichen Stellen die 
größten Sorgen machen. Deshalb war auch die IV. pomerellenkundliche Tagung, 
die im vorigen Jahre wieder in Thorn stattfand, von der aber noch kein ge- 
druckter Bericht vorliegt, ausschließlich der „Feststellung des tatsächlichen länd- 
lichen Besitzstandes und der wirtschaftlichen Bedingungen der polnischen Sied- 
lung in Pomerellen" gewidmet. Nicht unerwähnt darf bleiben, daß bei der 
anschließenden Diskussion als erster W.Sobieski mit einem Leterum censeo 
in bezug auf Ostpreußen zu Worte kam. Auf den Vorwurf „bewußter Ignoranz" 
der polnischen Sprachenkunde, der gegen die deutschen Historiker erhoben wird, 
können wir beruhigend erwidern, daß sie in stetem Abnehmen begriffen ist und 
für die jüngere Generation überhaupt nicht mehr zutrifst.

Bei Tagungsreferaten genügt es, die Einstellung zu kennzeichnen, aus der 
heraus sie gehalten sind, da sie meist nur Grundzüge und Richtlinien vermitteln 
wollen. An eine besondere Publikation in Buchform wie die des Herrn Gorski 
aber darf man höhere Anforderungen stellen, besonders wenn eingangs mehrere 
Seiten lang von wissenschaftlicher Verantwortung und Sorgfalt die Rede ist. 
Leider muß man aber auch bei diesem Buch feststellen: In der wissenschaftlichen 
Erkenntnis bringt es uns nicht weiter; wir müßen es aber lesen, um seine Ten­
denz kennen zu lernen.

Dem Nationalitätenproblem ist ein breiter Raum gewidmet. Einleitend 
setzt der Verf. auseinander, daß das Nationalgefühl im 14. Jahrh, keine 
große Rolle gespielt habe und daß die Pomereller damals gegenüber dem 
Orden „loyal" gewesen seien. Darüber sind einige 40 Seiten geschrieben, ohne 
daß jenes schwerwiegende Wort von den Polen als „Kapitalfeinden" der 
kulmerländischen Stände aus dem Jahre 1329 erwähnt wird, das ich gleich aus 
der Arbeit von Maschke vorausnehmen möchte, wo auch die deutsche überlegene, 
„universale" Auffassung treffend damit charakterisiert wird, daß auf den Stände­
tagen doppelte Verhandlungssprache zugelaßen wurde, deutsch und „polnisch", 
d. h. pomerellisch. Die Loyalität liegt also mehr auf Seiten des Ordens, und 
gegen Polen besteht in Pomerellen eine von nationalen Empfindungen völlig 
unabhängige, finanziell und wirtschaftlich begründete Abneigung. Die Größe 
im Verschweigen ist aber ein besonderes Kennzeichen dieses Buches: Ohne daß 
etwas geradezu Falsches behauptet wird, werden beim Leser doch durch die Art 
der Formulierung unbedingt falsche Vorstellungen erweckt, sofern er nicht selbst 
das Material genügend kennt.

Das Gleiche gilt für G.s Behandlung der Stellung Pomerellens gegenüber 
dem Preußischen Bund im zweiten Hauptabschnitt des Buches. Man kann 
allgemeine Eindrücke über Sympathien des kulmerländischen Adels für Polen 
schon zur Zeit des Hochmeisters Konrad von Erlichshausen noch so vorsichtig 
formulieren, es entsteht doch ein völlig verkehrtes Bild, wenn man nicht gleich­
zeitig erklärt, daß solche Möglichkeiten, selbst wenn sie zuträfen, absolut keine
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Rolle neben den eigentlichen Gründen ständischer Art spielen konnten. Im 
Inhaltsverzeichnis hat diese Stelle aber die Überschrift: „Der nationale Charakter 
der kulmischen Opposition."

Unmittelbar daran schließt sich etwas gewaltsam ein Problem, das Vers, 
bereits an anderer Stelle berührt hat, die „Germanisation" der Preußen. 
Man könne für jene Zeit „von einem Deutschtum der Preußen nicht reden". Im 
Kampfe der Stände gegen den Orden habe es auch „völkische" Momente gegeben. 
Die Preußen seien damals „nach Sprache und Kultur deutsch-polnisch (!), nach 
dem Gefühl aber nur preußisch" gewesen. Zunächst ist wieder nachzutragen, daß 
sie auch „dem Gefühl nach" von jeher antipolnisch gewesen und dem Orden 
in der entscheidenden Stunde unbedingt treu geblieben sind. Im übrigen scheint 
Verf. sich von der Größe des Kreises Pr. Eylau etwas übertriebene Vorstellungen 
zu machen, wenn er die Ergebnisse Rousselles über das Vorhandensein 
preußischer Bauern in diesem Gebiet ohne weiteres verallgemeinert und auf 
ganz Ostpreußen ausdehnt. Der Unterschied zwischen Deutschen und Preußen, 
der nie von der deutschen Wissenschaft geleugnet worden ist, war damals nur 
mehr ein sozialer. Die preußische Sprache wurde ohne Bewußtsein volksmäßiger 
Verschiedenheit lediglich als Verständigungsmittel beibehalten. Anders wäre 
die Tatsache gar nicht zu erklären, daß bereits im 17. Jahrh, das preußische 
Element vollkommen vom deutschen aufgesogen ist, ein Vorgang, der sich sehr 
bald auch in bezug auf die Masuren vollenden wird. Der Tadel des Verf., 
daß die deutsche Wissenschaft die Adelsgeschichte nicht genügend für diese Probleme 
heranziehe, verliert auch an Wirkung, wenn er selbst sich ausschließlich auf die 
längst veralteten Arbeiten von Mülverstedts stützt, während neuere For- 
schungen bereits nachgewiesen haben, daß die Mehrzahl der von Mülverstedt zum 
preußischen Adel gerechneten Geschlechter deutschen Ursprungs ist. Den Zweck 
dieses Excurses mitten im Buche erkennt man erst, wenn man zum Schluß wieder 
einmal die altvertrauten Klänge von der angeblichen „Besonderheit" Ostpreußens 
und seinem „Charakter als Kolonie" vernimmt. Wenn in Polen mit propagan­
distischer Übertreibung behauptet wird, es gäbe keine „Korridorfrage", so können 
wir mit größter Berechtigung erklären, daß es weder eine Preußenfrage noch 
eine Masurenfrage für uns gibt.

Ein weiterer Excurs behandelt die neuerdings mit Recht in den Vorder- 
gründ gerückte rätselvolle Person des ersten Statthalters in Preußen von Pol- 
nischen Gnaden, des „lahmen Basilisken" Lans von Baisen, ein Thema, 
dem eine gründliche Bearbeitung lebhaft zu wünschen ist. Verf. bedauert, daß 
er keine archivalischen Quellen zur Verfügung gehabt und sich auf eine knappe 
Kompilation aus gedrucktem Material, hauptsächlich den Töppenschen Stände- 
akten, habe beschränken müssen. Die vielen Flüchtigkeiten, die er dabei begeht, 
werden nicht jeden Leser dies Bedauern teilen lassen. Die Dissertation von 
K.Scherler, Sans v. Baisen, Greifswald 1911, scheint Verf. entgangen zu sein. 
Fehler finden sich übrigens nicht nur an dieser Stelle, die bloß eine Stichprobe 
darstellt. Die erste Erwähnung aus dem Jahre 1411, die er anführt, bezieht sich 
nicht auf Lans, sondern auf Kaspar von Baisen. Sans war nicht Mundschenk, 
sondern Vorschneider des Hochmeisters. Er reist auch nicht 1414, sondern 1419 
nach Portugal und wird im November 1432, nicht erst 1433, Landesrat. Der 
„Arzt in Breslau" hätte auch bester mit seinem vollen Namen als der berühmte 
Johann von Capistrano genannt werden sollen, weil diese Konsultation 
weniger einen medizinischen als einen politischen Charakter trug. Daraus könnten 
sonst noch mehr „Inkonsequenzen und Unklarheiten" entstehen, über die Verf. sich 
mehrfach beklagt, während es doch eigentlich Sache eines Listorikers ist, solche 
Dinge entweder zu klären oder gar nicht erst die Druckerschwärze zu bemühen.
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Im dritten Abschnitt wird uns im Grunde nichts Neues gesagt, wenn zuletzt 
zugegeben werden muß, daß nur der Adel des Kulmerlandes und des Weichsel­
gebietes und die großen Städte Thorn, Kulm, Danzig und Elbing gegen den 
Orden gestanden haben. Was die Liste der Parteigänger „Polens" und des 
Ordens in einem Buche sollen, das Anspruch auf wissenschaftliche Geltung macht, 
ist nicht einzusehen. Daß in bündnerischen Quellen selbstverständlich mehr Namen 
bündnerischer Anhänger genannt werden als ordenstreuer, bedarf wohl keiner 
schematischen Darstellung, und wie verträgt sich eine „Statistik", die gar nicht in 
der Lage ist, die ganze Summe der Beteiligten zu erfassen, mit den überaus 
strengen Grundsätzen der Einleitung? Daß dieKaschuben sich damals national 
völlig indifferent verhalten haben, ist weiter kein Rätsel. In diesem Kriege sprach 
schließlich nur noch der Selbsterhaltungstrieb: Man suchte mit den jeweiligen 
Machthabern, so gut es ging, auszukommen. Im übrigen werden Schlachten- 
Pläne und Söldnerlisten aus Thorner Löhnungsbüchern und Rechnungen gegeben. 
Verf. kommt zu dem Ergebnis, daß von den Gesamtkosten Danzig 469 000 Gulden, 
der Preußische Bund einschließlich Thorns und Elbings 900 000 Gulden und 
der polnische König 3 300 000 Gulden getragen hätten, über die Herkunft dieser 
für damalige Verhältnisse gewaltigen Summe ist er selbst im Zweifel. Wenn 
man die sonstigen Opfer und Verluste der Städte dazurechnet, verschiebt sich 
das Verhältnis sicher sehr in dem Sinne, daß der Bund, der schon die Last der 
Kriegführung allein trug, auch die Schwere der materiellen Belastung viel 
stärker auszuhalten hatte als der König. Dieser Krieg war eben in jeder Be­
ziehung eine interne Auseinandersetzung zwischen Ständen und Orden, bei der 
Polen eine durchaus sekundäre Rolle spielte. Aus welchem Grunde den Leistungen 
der Danziger und Elbinger Flotte größerer Raum gewidmet ist, braucht dem 
einigermaßen Kundigen nicht besonders gesagt zu werden. Wir heben nur her­
vor, was Vers, weniger betont, nämlich, daß es eine polnische Flotte damals 
nicht gegeben hat . Die beigegebene „heraldische" Karte soll den adligen und 
königlichen Grundbesitz in Pomerellen im 16. Jahrh, veranschaulichen, ist aber 
wegen ihrer unsauber» Ausführung fast unbenutzbar.

Das Unfertige, Fragmentarische dieses Buches ist also keinesfalls nur durch 
den Mangel deutschen archivalischen Materials hervorgerufen, wie Verf. meint. 
Es ist vielmehr eine Folge der Schnelligkeit der Herstellung und des viel zu stark 
hervortretenden politischen Einschlages.

In wohltuendem Gegensatze dazu steht die Schrift von E. Maschke, ur­
sprünglich ein Vortrag auf dem 18. deutschen Historikertage zu Göttingen im 
Jahre 1932, entstanden als „ein Bekenntnis zu den entscheidenden Aufgaben, 
welche der deutschen Geschichtsschreibung im Ostraum erwachsen". Verf. findet 
sehr glückliche Formulierungen, wenn er das Fehlen nationalen Hasses beim 
Deutschen des Mittelalters aus dem Gefühl gesicherter Ruhe, einer gewissen 
Überlegenheit und entschiedenem Streben nach Objektivität erklärt. Dem univer­
salen Charakter des Ordensstaates möchten wir allerdings nicht so starken 
hemmenden Einfluß auf die Ausbildung eines bodenständigen Heimatgefühls 
und Nationalbewußtseins bei den Kreisen der Bevölkerung, die nicht dem 
Orden angehörten, zuschreiben. Sicher hat es sich trotzdem schon frühzeitig ent­
wickelt. Gerade die Polen betonen ja die nationale „Exklusivität" des Ordens, 
und nirgends anders als in Pomerellen hat sich schon sehr bald nach dem 
II.THorner Frieden ein sehr starker nationaler Widerstand gegen das Polen- 
tum bemerkbar gemacht. Überhaupt sind gerade die preußischen Verhältnisse 
etwas zu kurz gekommen. Wir dürfen aber die Hoffnung hegen, daß Verf. in 
späteren üntersuchungen noch eingehend auf diesen Gegenstand zurückkommen wird.

E. W e i s e.

w 145



Henrik o w m i a n s k i, Ltuckjs nack pocr^tksmi spvlecrenstwa i panstvs 
^ite^vskiexo (Studien über die Anfänge der litauischen Gesellschaft und 
des litauischen Staates) Bd. 1 (444 S.), Bd. 2 (448 S.). Wilna 1931—32. 
?owarr>8tivo prryjsciül naulc.

Die Geschichte Litauens und des litauischen Volkes hat seit Kriegsende die 
Geschichtsschreibung aller Nachbarvölker Litauens und nicht zuletzt der Litauer 
selbst beschäftigt. Dieses Interesse rührt nicht allein her von dem Wiedererstehen 
eines litauischen Staates, sondern ist in der Geschichte selbst begründet. Laben 
sich doch auf dem Boden Litauens die deutschen, polnischen und russischen Inter­
essen Jahrhunderte lang geschnitten. Wir Deutsche haben zwar nicht, wie Polen 
und Russen, in Litauen selbst geherrscht, aber durch die litauische Einwanderung 
nach Preußen sind wir auch, abgesehen von den Grenzbeziehungen, an den 
inneren Fragen des litauischen Volkstums interessiert. Es wäre deshalb an der 
Zeit, im Rahmen eines Sammelberichts über die neueren Arbeiten zur litauischen 
Geschichte, namentlich die fremdsprachigen, zu berichten. Dabei könnte dann auch 
auf die vielen wertvollen Zeitschriftenaufsätze eingegangen werden, die grund­
sätzlich in den Altpreußischen Forschungen nicht besprochen werden. Besondere 
Erwähnung verdienen die bisher vorliegenden sieben Jahrgänge der Wilnaer 
Zeitschrift „Ateneum Wilenskie", einer polnischen Zeitschrift für litauische Ge­
schichte. Von derselben Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften in Wilna 
ist auch das Buch von Lowmianski herausgegeben, das hier gesondert besprochen 
wird, da es den Rahmen eines Sammelberichtes zu sehr belasten würde und 
auch eine besondere Hervorhebung verdient.

Der Titel sagt, wörtlich in das Deutsche übersetzt, nicht alles, was das Buch 
enthält. Es ist nicht von Litauen im engeren Sinne allein die Rede. Zwar ist 
der Verfasser selbst frei von der Unsitte, die ganze baltische Völkerfamilie als 
Litauer oder Letten zu bezeichnen, sondern spricht wie wir stets von „Balten", 
aber im Polnischen, noch mehr im Russischen, hat das Wort „litauisch" vielfach 
jenen allgemeineren Sinn. Es ist deshalb zu begrüßen, wenn der Verfasser sich 
der in Deutschland üblichen, genaueren Terminologie bedient. Trotzdem aber 
behandelt er in seinem Buche nicht Litauen allein, sondern alle baltischen Völker. 
Um nämlich die litauischen Verhältnisse, auf die es ihm allein ankommt, ver­
stehen zu können, war es nötig, auch die Quellen zur Geschichte der alten Preußen 
und der auf dem Boden Livlands wohnenden baltischen Völker heranzuziehen, 
da sie ergiebiger sind als alles das, was über die Zustände bei den Litauern 
hauptsächlich aus russischen Schriftwerken bekannt ist. So wird die Geschichte 
der baltischen Völker wechselseitig erhellt. Die Art, wie dieses geschieht, ist 
interessant und bisweilen gewagt. Jedenfalls können auch wir, für das Preußen­
land, daraus manches lernen. Der Verfasser beherrscht nicht nur eine weit- 
schichtige, verschiedensprachige Literatur, er hat die geschichtlichen Quellen selbst 
erschöpfend herangezogen und kritisch verarbeitet, er hat auch die Ergebnisse der 
Vorgeschichte und Philologie reichlich berücksichtigt. Er gibt ein Gesamtbild von 
der Frühgeschichte der baltischen Völker bis zu ihrer endgültigen Auseinander- 
reißung durch die Unterwerfung Preußens und Livlands unter deutscher 
Herrschaft.

Der Inhalt kann hier nur kurz Umrissen werden. Das Werk zerfällt in 
sieben Teile. Im ersten Teil wird die früheste Geschichte der Balten behandelt, 
die Frage ihrer Ursitze und die Einnahme dLs Bodens, den sie bei Berührung 
mit den Deutschen innehatten. Der Verfasser untersucht die Besiedlung in ihrem 
geschichtlichen Verlauf und in ihren geografischen Grundlagen, in der Bevölke­
rungsverteilung und in den Siedlungseinheiten. Was die Frage der Ursitze 
angeht, so entscheidet er sich für die Ansicht, daß die Balten zwischen Memel 
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und unterer Weichsel schon zur Römerzeit gewohnt haben, daß aber eine, wohl 
friedliche, Kolonisation auf dem Boden der finnischen Bevölkerung in Livland 
ftattgefunden habe. Aber die Beziehungen zwischen Goten und Balten auf 
Preußischem Boden äußert der Verfasser sich sehr zurückhaltend, läßt sogar offen, 
ob die germanischen Bodenfunde nicht einfach auf den Handelsverkehr zurück- 
zuführen seien, gibt allerdings an der Küste „normannische Kolonien" zu (I 12 f.). 
Der zweite Teil geht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse ein. Die hervor­
ragende Bedeutung des Ackerbaues gegenüber den nebensächlicheren Betrieben 
der Jagd und Fischerei wird hervorgehoben. Eine Lauptquelle sind dabei die 
Nechnungsbücher des Deutschen Ordens, die allerdings erst um 1400 beginnen. 
Der dritte Teil behandelt die Rechtsverhältnisse der einzelnen Gesellschafts­
klassen, der Adligen, der Freien und der Anfreien in ihren verschiedenen Ab­
stufungen. Danach waren die Freien bei allen baltischen Völkern ursprünglich 
die Hauptmasse der Bevölkerung, von ihnen hob sich die Schicht der Adligen ab, 
die sich mit Krieg und Jagd beschäftigten und unter sich eine Klasse von Anfreien 
oder Antertanen hatte. Die Adligen hatten einen größeren Besitz, den sie in 
Litauen durch fürstliche Privilegien noch weiter ausdehnten, während die Freien 
teils in den kleinen Adel aufstiegen, teils in die Antertänigkeit versanken. Nach 
diesem Abschnitt, der das Nebeneinander der gesellschaftlichen Schichten darstellte, 
wird der genetische Aufbau der Gesellschaft untersucht, die Entstehung der 
Familie, ihre rechtlichen und sittlichen Formen, die Arten des Eigentums, die 
Entstehung der Gefolgschaften. Darauf erst, im fünften Abschnitt, gibt der Ver­
fasser eine geschichtliche Geografie der Baltenländer, die man besser schon nach 
dem ersten Abschnitt erwartet hätte. Zur Veranschaulichung dienen zwei Karten, 
von denen eine die Wohngebiete der baltischen Völker und Stämme um 1250, 
die andere die Besiedlung des litauischen Volksbodens um 1422 darstellt. Nach 
diesem Ausflug in das Gebiet der Geografie führt die Darstellung zum Aufbau 
des gesellschaftlichen Lebens zurück und widmet sich nun den Fragen der Ver­
fassung. Sie faßt die ersten Anfänge einer territorialen Gliederung ins Auge, 
die Entstehung der Landschaften und ihre Ausdehnung. Der Verfasser lehnt das 
Vorhandensein einer monarchischen Gewalt ab, sondern sieht die Volksver­
sammlungen und die Häuptlinge als die tragenden Faktoren der Verfassung an. 
Auf die militärische und priesterliche Organisation wird besonders eingegangen. 
Erst der letzte, siebente Abschnitt, führt dann zum eigentlichen Thema, der Ent­
stehung des litauischen Staates, wie er uns seit Mindowe entgegentritt. Die 
territorialen Gliederungen, die im vorigen Abschnitt entgegentraten, konnte man 
ja nicht als Staat bezeichnen. Die Annahme, daß dieser, nun auf das Kern­
problem führende Abschnitt uns in Preußen weniger anginge, ist irrig. Viel­
mehr wird auch jetzt zunächst das allen baltischen Stämmen Gemeinsame, ihre 
äußere Lage zwischen den germanischen und slawischen Völkern untersucht, hierauf 
wird ausführlich auf das Eingreifen des Deutschen Ordens in Preußen, Livland 
und Litauen eingegangen. Aus dieser äußeren Lage wird die Entstehung der 
monarchischen Gewalt in Litauen abgeleitet.

Die knappe Inhaltsangabe konnte von den Ergebnissen, von dem wissen­
schaftlichen Wert der Arbeit wenig sagen. Es ist unmöglich, aus der Fülle des 
Stoffes, aus der Menge der überraschenden und noch zweifelhaften Ansichten 
auch nur das Wichtigste Herauszugreifen. Die Wissenschaft, auch die unsrige, 
wird sich noch lange mit diesem Buche zu beschäftigen haben. So sei hier nur 
eine Fragengruppe herausgegriffen, die für uns besonders wichtig und deren 
Behandlung ein Prüfstein ist für die Gewissenhaftigkeit des Verfassers. Es 
handelt sich um die Fragen der geschichtlichen Geografie und besonders um die 
Begrenzung des alten Preußenlandes. Bekanntlich erscheinen diese Fragen, 
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nicht erst neuerdings, durch außerwissenschaftliche Gründe oft getrübt, und sie 
sind wissenschaftlich ja tatsächlich nicht leicht zu behandeln. Auf polnischer (teils 
auch litauischer) Seite macht sich dabei oft das Streben bemerkbar, die Grenzen 
Polens und Litauens möglichst weit an das Herz des Preußenlandes heran- 
zuschieben. In diesem Punkte nun nimmt der Verfasser, unter Abwägung der 
sich widersprechenden Meinungen, eine durchaus sachliche Stellung ein. Er 
rechnet Pomesanien, entgegen den Behauptungen Kqtrzynskis, natürlich zu 
Preußen, nimmt die Weichsel, dort als Grenze an und hält auch das bei Ankunft 
des Ordens schon wüste Galindien, ebenso wie einen Teil von Löbau, für stamm- 
preußisch. Noch wichtiger ist die Frage der Ostgrenzen. Daß Nadrauen, Scha­
lauen und Sudauen zu Preußen gehörten, kann nach den Forschungen von 
Gertrud Mortensen nicht mehr bestritten werden. Nur kann der Verfasser nicht 
unterlassen hervorzuheben, daß die Untersuchungen von Mortensen und Karge 
durch politische Überlegungen ausgelöst worden seien. An dem Ergebnis kann 
er freilich nicht rütteln. Die von ihm zur Debatte gestellte Annahme, es habe 
schon vor Ankunft des Ordens in den östlichen Landschaften Preußens eine 
litauische Einwanderung stattgefunden, ist doch gar zu schwach begründet. Wir 
haben dafür keine geschichtlichen Zeugnisse, und die Unsicherheit der Sprach­
forscher erklärt sich doch einfach aus der Geringfügigkeit des noch vorliegenden 
Sprachstoffes.

Strittig, wie bei Preußen, ist auch die Grenze Samaitens. Den Landschaften 
Karschauen und Ceclis hatte Gertrud Mortensen eine Sonderstellung zwischen 
den bekannten baltischen Völkern eingeräumt. Bei Karschauen ist, was zuletzt 
Salys betont hat, eine Zuteilung zu Litauen quellenmäßig begründet. Dieser 
Ansicht ist auch der Verfasser. Bei Ceclis, das vorn Verfasser ebenfalls zu 
Samaiten gerechnet wird, ist eher eine ursprünglich kurische Siedlung anzu- 
nehmen. Bei den Kuren ist zu bemerken, daß der Verfasser anscheinend über ihr 
Volkstum schwankend ist, daß er sie für ursprünglich finnisch und erst spät 
lettisiert hält, wie überhaupt die Konstruktion eines lettischen Volksstammes in 
frühgeschichtlicher Zeit sehr gewagt ist, da die Einheit der auf dem Boden des 
heutigen Lettland siedelnden Baltenstämme, anders als bei Preußen und auch 
Litauen, in frühgeschichtlicher Zeit nicht nachweisbar ist.

Zu dem Eingreifen des Ordens in den baltischen Ländern, zumal Preußen, 
erklärt der Verfasser, daß ein Schutz für Masowien und eine Christianisierung, 
sei es auch auf gewaltsame Weise, nötig war. Die Schwäche Polens seit der 
Mitte des 12. Jahrhunderts machte die Hilfe von außen nötig.

Man wird den Ausführungen Lowmianskis, auch wenn man Fragezeichen 
macht, bei jeder Forschung zur Urgeschichte der baltischen Völker nachgehen 
müssen. Das Buch gehört zu denjenigen, die eine Übersetzung wohl verdienen.

Königsberg Pr. Kurt Forstreuter.

Joachim Bolz, Die Frage der Znternationalisierung der Weichsel, Ostland, 
forschungen, herausgegeb. vom Ostland-Znstitut in Danzig, Heft 1. 1932. 
Danzig, Danziger Verlagsbuchhandlung. 78 S.

Lasimir Smoxorrewski, ILa pomeranie Polonaise. (Problemes poli- 
tiques cke la poloxne Lontemporsine. Ill) Paris, Oebetdner ei V^olkk 1932. — 
40 Karten, 40 Bilder, 462 S.

Hans Hey nicke, Entwicklung der ostpreußischen Städte, eine wirtschafts­
historische Untersuchung (Königsberger Statistik, Neue Folge, Heft 2), 
herausgegeb. vom Amt für Wirtschaft und Statistik der Stadt Königs- 
berg Pr. — 1931 — 6 Tabellen, 2 Karten, 142 S.
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Mit dem Abschluß des deutsch-polnischen Verständigungspaktes vom Januar 
ä934 ist unser Verhältnis zum Nachbarstaat Polen aus der bisherigen Atmosphäre 
der tausend Spannungen in ein Stadium gegenseitiger Befriedung und Aus- 
gleichsbereitschaft getreten. Wie weit das Abkommen zu praktischen Ergebnissen 
in der Regelung der politischen Beziehungen der beiden Staaten zueinander 
künftig führen wird, werden schon die nächsten Monate erweisen. Denn es kann 
selbstverständlich nicht Absicht der Regierungen sein, bei der Ratifikation dieses 
Friedenspaktes stehen zu bleiben. Vielmehr wird es sich darum handeln, diesen 
diplomatischen Akt auf dem Wege politischer Verhandlungen von Regierung zu 
Regierung im Einzelnen zu realisieren. Dadurch werden von neuem jene 
Probleme aufgerollt werden, die seit Versailles um das Verhältnis Deutschland- 
Polen mit mehr oder minder großer Leidenschaft in der politischen Öffentlichkeit 
der Welt erörtert worden sind. Es ist ohne weiteres klar, daß durch den Abschluß 
des deutsch-polnischen Verständigungspaktes diese Probleme nicht mit einen, 
Schlage aus der Welt geschaffen sind. Die Probleme bleiben, sie sind nur in 
eine andere Beleuchtung gerückt. And Wissenschaft und Forschung werden ihre 
Aufgabe, der Frage der Wechselbeziehungen beider Länder nachzugehen, auch 
künftig in nichts gemindert sehen. Im Gegenteil wird ihrer Arbeit eine noch 
stärkere Bedeutung beigemessen werden müssen, weil ihr heute mehr denn je 
zugleich eine politische Verpflichtung innewohnt.

Unter diesem Gesichtspunkt sollen auch die beiden Veröffentlichungen be­
trachtet werden, die sich mit dem Kernstück des deutsch-polnischen Problems, der 
Weichselfrage und dem Korridorgebiet, befassen.

Die vom Ostland-Institut in Danzig herausgegebene Broschüre von Joachim 
Bolz bietet unter Heranziehung von zum Teil noch unveröffentlichtem Akten- 
material einen historischen Abriß über die internationale Regelung der Weichsel­
schiffahrt seit dem Tilsiter Vertrag von 1807, durch den die Freiheit der Schiff­
fahrt auf diesem wichtigsten aller Ströme des Ostens von Frankreich, Rußland 
und Preußen erstmalig garantiert wurde, ohne daß jedoch diese Akte jemals 
Praktische Bedeutung erhalten hat. Auch der Wiener Kongreß hat sich ohne 
nennenswerten Erfolg an der Internationalisierung der Weichselschiffahrt ver­
sucht. Das darf nicht weiter Wunder nehmen, wenn man bedenkt, daß die 
praktischen Voraussetzungen für die Verwirklichung der Wiener Traktate — 
nämlich der Ausbau der Weichsel zu einer für den Wirtschaftsverkehr brauch­
baren Wasserstraße — keineswegs vorhanden waren. Diese sind eigentlich erst 
in den 80er und 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts durch die Regulierung 
der unteren Weichsel durch Deutschland geschaffen worden und haben dann bis 
zum Weltkrieg eine weitere Ausgestaltung erfahren, ohne daß jedoch der andere 
„Hauptanlieger" Rußland mit diesen Maßnahmen auch nur annähernd gleichen 
Schritt gehalten hätte. Durch den Weltkrieg und die Umgestaltung der allge­
meinen politischen Lage im Osten ist die Internationalisierung der Weichsel dann 
immer dringlicher geworden, jedoch stets an dem Widerstand Polens gescheitert.

Es ist das Verdienst von Volz, die politischen Ursachen dieser Haltung Polens 
kritisch zu beleuchten, wobei er namentlich auch den Widersinn der Grenzziehung 
gerade gegenüber Ostpreußen nachweist und zugleich alle die Versäumnisse auf 
deckt, die Polen sich gegenüber dem Versailler Vertrage und den allgemein 
anerkannten Regeln des Völkerrechts über die Schiffbarhaltung internationaler 
Wasserstraßen hat zuschulden kommen lassen. Es ist interessant, den Entwurf 
jener Weichselakte hier nachzulesen, die Deutschland bei den Friedensverhand­
lungen vorgelegt hat. Die Gründe für die schroffe Ablehnung aller Inter- 
nationalisierungsbestrebungen in der Weichselfrage und die Unterlassung aller 
Maßnahmen zur Stromregulierung werden allein durch die Wirtschaftspolitik 
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des polnischen Staates diktiert. Die bisherige Eisenbahnbaupolitik, das polnische 
Tarifsystem und nicht zuletzt die polnische Seehafenpolitik lassen eine Förderung 
des Weichselverkehrs nicht zu und verbieten damit zugleich die Internationali- 
sierung des Weichselstroms. Diese hätte erst dann ein Interesse für Polen, wenn 
die Mündung der Weichsel nicht in Danzig, sondern in Gdingen läge.

Damit kommen wir zugleich auf den Kernpunkt der Ausführungen Smogor- 
zewskis in seinem Buch „La pomeranie Polonäse". Wir haben es hier mit 
einer außerordentlich geschickt abgefaßten Verteidigung des polnischen Stand­
punktes zu tun, deren Wirkung namentlich auf das Ausland berechnet ist. Der 
Verfasser, der für sein Buch von Frankreich mit einer Goldmedaille ausgezeichnet 
wurde, ist heute Korrespondent der halbamtlichen „Qareta polska" in Berlin 
und gehört zu den eifrigsten Verfechtern der polnischen Interessen in der poli­
tischen Publizistik des Auslandes.

In seinem Buch, das mit einer reichen Fülle von Karten und Bildern aus­
gestattet ist, zieht er alle Register der Beweisführung für das Anrecht Polens 
auf Pommerellen. Er nimmt es dabei mit der Verwendung von Zahlen nicht 
immer sehr genau (S. XI, S. 368), und auch die Auslegung der historischen Vor­
gänge ist vielfach nicht ganz mit geschichtlicher Wahrheit in Übereinstimmung zu 
bringen, sondern bewußtermaßen dem politischen Zweck dieser Veröffentlichung 
untergeordnet. Gerade aus diesem Grunde ist das Buch mit seinen 12 apodiktisch 
aufgestellten Thesen eine ernste Gefahr für die Beurteilung des wirklichen Sach- 
verhalts, da die Vorgänge politisch verzerrt wiedergegeben werden, um die 
öffentliche Meinung des Auslandes zu Gunsten einer einseitigen Interessenpolitik 
für Polen zu beeinflussen.

Zum Beleg für diese irreführende Argumentation des Verfassers greife ich 
solche Beispiele heraus, die vom Standpunkt Ostpreußens besondere Beachtung 
verdienen.

S. spricht von Ostpreußen als einer deutschen Sprachinsel und behauptet, 
man könne nicht sämtliche deutsche Sprachinseln in Mittel- und Osteuropa in ein 
geschlossenes deutsches Staatsgebiet einbeziehen. Der Verfasser übersieht dabei 
völlig, daß Ostpreußen bis zur gewaltsamen Entdeutschung des heutigen Korridor­
gebiets durch Polen — sowohl sprachlich wie kulturell — der Bestandteil eines eng 
zusammengewachsenen deutschen Volksorganismus gewesen ist. Wenn S. dann 
weiter erklärt, daß Ostpreußen heute insofern einen wesentlichen Vorteil genieße, 
als der Wettbewerb Westpreußens und Posens auf dem deutschen Markt fort- 
gefallen sei, so zeugt das von einer sehr mangelhaften Kenntnis der Wirtschafts­
struktur im deutschen Osten. Ostpreußen stand gerade mit den heute abgetretenen 
Gebieten in einem sehr engen Güteraustausch, der namentlich durch den Ver­
edelungsverkehr für die Landwirtschaft große Vorteile brächte, während heute 
der Wirtschaftsverkehr zwischen beiden Teilen bis auf ein Minimum herab­
gesunken ist. Der Verfasser gehört auch zu den Befürwortern einer Zollunion 
Ostpreußens mit Polen. Er vergißt aber dabei anzugeben, wie eine solche Zoll­
union zwischen zwei überwiegend agrarisch orientierten Ländern praktisch ver­
wirklicht werden soll, zumal allenthalben bekannt ist, daß das Zustandekommen 
selbst eines bloßen Handelsvertrages zwischen Deutschland und Polen wenigstens 
bisher noch immer gescheitert ist. Derartige Widersprüche finden sich noch häufig, 
so, wenn S. erklärt, der Korridor sei nichts Neues, vor allem keine Erfindung des 
Versailler Vertrages, sondern habe vielmehr vor 1772 „jahrhundertelang be­
standen und sich bewährt". Während er andererseits behauptet, daß es über­
haupt keinen Korridor gäbe, sondern nur eine „polnische Provinz Pomorze". 
Darauf ist zu erwidern, daß die Bezeichnung „Korridor" nicht deutschen Ur­
sprungs ist, sondern von dem polnischen Delegationsführer Dmowski bei den
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Friedensverhandlungen in Paris zum ersten Male angewandt wurde. Die 
polnische Provinz Pomerellen deckt sich im übrigen auch nicht mit dem Begriff 
„Korridor", der bekanntlich auf das ganze Gebiet von Gdingen bis Kattowitz 
herunter bezogen wird.

Was außerdem die vorübergehende Zerstörung des territorialen Zusammen- 
Hangs zwischen dem Preußenland und den andern brandenburg-preußischen Ge- 
bieten anlangt, so ist diese weder staatspolitisch noch wirtschaftlich oder kulturell 
mit dem Korridor von heute zu vergleichen. Wenn der Verfasser hier beide 
Ereignisse in eine Linie rückt, so beweist das nur, wie wenig er in die eigentlichen 
geschichtlichen Vorgänge eingedrungen ist, was S. aber keineswegs hindert, die 
Geschichte überhaupt und namentlich die neuere Geschichte als den wichtigsten 
Kronzeugen für den polnischen Besitzanspruch zu bezeichnen. Bei einer solchen 
Auffassung hätte man wohl eine genauere Kenntnis der geschichtlichen Ent- 
Wicklung bei dem Verfasser voraussetzen dürfen, wenngleich die deutsche Forschung 
auf dem Standpunkt steht, daß nicht so sehr dem historisch begründeten Anrecht 
entscheidende Bedeutung zukommt als vielmehr dem Rechtstitel der Kul­
turarbeit. Und dieser ist ohne allen Zweifel von Deutschland erworben, 
nicht von Polen. Dafür sprechen am überzeugendsten die Überlieferungen unserer 
Geistesgeschichte, unsere Baudenkmäler, die deutschen Dome und Burgen im 
Preußenland und seine in hoher Pflege stehende Landwirtschaft. An dieser 
unbestreitbar deutschen Kulturleistung werden auch die spitzfindigsten Argumen­
tationen von Smogorzewski nichts ändern können, sondern höchstens dazu bei­
tragen, das wahre Gesicht dieses Propagandawerks zu enthüllen. —

Die vorgenannten Werke gehören beide in das Gebiet der grenzpolitischen 
Spezialliteratur, zu der die Arbeit von Äeynike nur eine lose und zwar geo­
graphische Beziehung insofern unterhält, als sie ihren Stoff aus der Geschichte 
des Preußenlandes nimmt. Die Schrift, die zugleich als Dissertation vorgelegen 
hat, ist ein ansprechender Versuch, eine zusammenfassende Darstellung von der 
Wirtschaftsgeschichte der ostpreußischen Städte zu geben. Der Verfasser stützt 
sich dabei auf eine sehr umfangreiche Literatur, die im großen Ganzen mit 
Gewinn für die Sache ausgeschöpft worden ist. Es wäre nur zu wünschen ge­
wesen, wenn auch die archivalischen Quellen in gleichem Maße wie die Literatur 
zu Wort gekommen wären. Da das nicht geschehen ist, weist die Arbeit — wie 
der Verfasser selbst zugibt — Lücken auf, die den Wert der Untersuchung als 
einer wirtschaftshistorischen Studie einigermaßen beeinträchtigen. In den Stadt­
archiven ruht ein reiches, noch unveröffentlichtes Urkundenmaterial, das gerade 
fiir den vorliegenden Zweck mit Nutzen hätte verwandt werden können. So sind 
die Abschnitte über „Verfassung und Verwaltung" sowie über den „wirtschaft­
lichen Aufbau" leider zu kurz gekommen. Namentlich hätte die Bedeutung der 
Zünfte für die Stadtwirtschaft gründlicher und schärfer herausgearbeitet werden 
müssen, was sich auch mit dem vom Verfasser benutzten Material hätte erreichen 
lassen. Beispielsweise wäre es zweckmäßiger gewesen, die Abschnitte Bier­
brauerei, Tuchmacherei, Landwerk und Gewerbe in einem besonderen Kapitel 
„Zunftwesen" zu behandeln, um der Stellung der Zünfte im Wirtschaftsleben der 
Städte besser gerecht zu werden, überhaupt ist die vom Verfasser gewählte Stoff­
aufgliederung in den Abschnitten über den wirtschaftlichen Aufbau nicht sehr 
glücklich und hätte weniger nach äußerlichen Momenten als nach den durch die 
Struktur der Stadtwirtschaft bedingten inneren Merkmalen vorgenommen 
werden müssen. Von den im Anhang gebrachten Tabellen ist die Übersicht über 
die Bevölkerungsentwicklung der Städte seit 1782 sehr lehrreich. Für eine ganze 
Anzahl von Städten hätte sich der Bevölkerungsstand sicher auch noch für weiter 
zurückliegende Jahre angeben lassen. Wenn die Tabellen auch nach der rein ökono­
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mischen Seite — etwa durch Übersichten über die Äaushaltsrechnungen, Steuer­
wirtschaft, Gewerbe usw. — noch erweitert worden wären, würde das Bild sich 
auch zum Vorteil der textlichen Darstellung wohltuend haben abrunden lassen. 
Alles in allem ist die Arbeit ein verdienstvoller Anfang für die Erforschung des 
Wirtschaftslebens unserer ostpreußischen Städte und wird mancherlei Anregungen 
bieten für die seit langem erwünschte Gesamtdarstellung über die Stadtwirtschaft 
im Preußenland.

Königsberg Pr. Ernst Ferdinand Müller.
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Das staatsrechtliche Verhältnis des Ermlandes 
zu Polen.

Von Laus Schmauch.

Der Thorner Friedensvertrag von 1466 wird in der Regel als grund­
legend für das staatsrechtliche Verhältnis des Fürstbistums Ermland zu 
Polen angesehen*). And doch ist das nur zum Teil richtig; denn bei jenem 
Friedenstraktat handelt es sich gar nicht um ein Abkommen zwischen dem 
Ermland und Polen, sondern der Friedensschluß kam zwischen dem Deutsch- 
ordensstaat und Polen zustande, und nur, soweit dadurch eine Neuregelung 
der bisherigen staatsrechtlichen Beziehungen des Ermlandes zum Deutschorden 
erforderlich wurde, enthält der genannte Vertrag Bestimmungen auch über 
das Fürstbistum Ermland. Die Festlegung des staatsrecht­
lichen Verhältnisses zwischen diesem und Polen aber erfolgte 
bereits einige Jahre früher, als nämlich der ermländische Bischof Paul 
von Legendorf im Frühjahr 1464, also noch während des 13jährigen 
Etädtekrieges, seinen Anschluß an Polen vollzogt). Die damals ge­
schlossenen Verträge bilden demnach die Grundlage für die staatsrechtlichen 
Beziehungen zwischen Polen und dem Ermlande.

Mit diesen Verträgen') hat es folgende Bewandtnis: Nachdem be­
reits am 4. März 1464 zwischen dem Preußischen Bund und Bischof Paul 
ein Waffenstillstand zustande gekommen war (der dann am 25. März bis 
Iohannis verlängert wurde), erfolgte am 16. März der Abschluß eines 
Sonderfriedens, den die Führer des Preußischen Bundes im Namen des 
Polenkönigs mit Bischof und Domkapitel von Ermland vereinbarten. Die 
Bestimmungen dieses „wahrhaftigen, aufrichtigen, unverbrüchlichen, christ- 
lichen ewigen Friedens" sind uns aus den Urkunden beider vertrags­
schließenden Parteien bekannt. Sie enthalten die bei Friedensschlüssen 
üblichen Abmachungen: die Freigabe der Gefangenen, die Wiederaufnahme 
von Landel, Wandel und Verkehr, die ungehinderte Nutznießung der Güter 
und Gerechtsame sowie die Garantie des Besitzstandes der beiderseitigen 
Untertanen u. a. m. Beachtenswert ist indessen die Bestimmung über die 
Abgrenzung der Rechtspflege: Verletzungen von Personen sowie Beschä-

i) Diese Abhandlung ist die Erweiterung eines Vortrages, den der Verfasser am 7. Sep. 
tember 1933 auf der Lauptversammlung des Gesamtvereins der Deutschen Geschichts- und 
Altertumsvereine in Königsberg gehalten hat. — über den Thorner Frieden vgl.I. C ar o 
Geschichte Polens Bd. 5 (1886) S. 215 u. 415; Chr. K r o l l m a n n , Politische Geschichte des 
Deutschen Ordens S. 157.

2) Vgl. W. Brüning, Die Stellung des Bistums Ermland zum DO. im 13jährigen 
Städtekrieg — Altpr. Mon. 29 u. 32 (1892 u. 95); V. Nöhrich, Ermland im 13jährigen 
Städtekrieg — Erml. Zeitschr. XI (1897), bes. S. 471 ff.

») Sie sind gedruckt bei M. Töppen, Acten der Ständetage Preußens V (1886) S. 87 ff. 
Nr. 37-40, vgl. Nr. 54 f.
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digungen von Gütern sollen vom König und den preußischen Landesräten 
bezw. vom Bischof und seinen Beamten je nach ihrem Herrschaftsbereich 
(„was do stet czu seynem gerichte") geahndet werden.

Zugleich mit diesem Sonderfrieden aber schloß Bischof Paul von Legen- 
dorf auch ein förmliches Offensivbündnis mit den preußischen Landesräten 
als den Vertretern des Polenkönigs. Dabei erklärte er ausdrücklich als Zweck 
dieses Vertrages*), „auf daß wir uns, unsere Kirche und deren Anker- 
fassen mit einem löblichen Mittel versorgen in zukünftiger Wohlfahrt zur 
Beschirmung unser und unserer Kirche und Antersassen Privilegia, Rechte 
und aller Freiheiten."

Diese Verträge, sowohl der Sonderfrieden wie das Offensivbündnis 
fanden schon bald die Zustimmung König Kasimirs. Am 5. Mai 1464 
ratifizierte er auf dem Reichstag zu Neustadt Korczin in einer besonderen 
Arkunde jene Abmachungen^). Dabei versprach er ausdrücklich, den erm- 
ländischen Bischof und seine Kirche sowie das Domkapitel samt ihren 
Antertanen in allen ihren Privilegien, Freiheiten und Rechten, in ihrer 
Gerichtshoheit und den alten Gewohnheiten zu erhalten sowie jeden in 
seinem Rechte zu handhaben und zu verteidigen; er werde mit seinen 
Feinden kein Abkommen treffen, ohne die Ermländer mit einzuschließen und 
ohne den Bischof sowie das Domkapitel samt ihren Antertanen in alle ihre 
Güter, in ihre alten Rechte und Privilegien wieder eingesetzt zu haben. And 
schließlich übernahm der König noch die Verpflichtung, wenn in seiner 
Arkunde zufällig irgendwelche Artikel zum Nachteil der Ermländer außer 
acht geblieben sein sollten, für die Beseitigung solcher Mängel Sorge zu 
tragen. Deutlich spürt man überall in dieser Arkunde des Königs die sorg­
fältigste Beachtung der Gerechtsame des Ermlandes.

Nirgends aber ist in allen diesen urkundlichen Festlegungen von einem 
irgendwie gearteten Lehns- oder Antertanenverhältnis die Rede, sondern ganz 
eindeutig sprechen beide Parteien immer nur von der Beschirmung bzw. 
Erhaltung der Rechte und Privilegien der Ermländer; und in der Arkunde 
über den Sonderfrieden ist insbesondere die Gerichtshoheit des ermländischen 
Bischofs im vollen Amfange ohne jede Einschränkung anerkannt. Sodann 
beziehen sich jene Verträge immer nur auf den Polenkönig selbst, mit keinem 
Wort aber ist an die Krone bzw. den Staat Polen gedacht. Nach dem 
Wortlaut dieser maßgebenden Arkunden kann demnach kein Zweifel sein, 
daß der Polenkönig in Person der Schirmherr des 
Fürstbistums sein sollte; zum polnischen Reiche aber sind hier keine 
irgendwie gearteten Beziehungen festgelegt. Es ergibt sich weiterhin 
aus dem Tenor jener Verträge, daß die getroffenen Abmachungen auf freier 
Vereinbarung zwischen den Ermländern und König Kasimir bzw. seinen 
Stellvertretern beruhen, daß also auch die Annahme des Polenkönigs zum

«) Ebenda S. 95.
Originaltranssumpt vom Anfang des 17. Zhrdts. im Domarchiv Frbg. Schld. 1° Nr.l 

fol. 42 (vgl. Töppen a. a. O. S. 94 Anm. 1 u. S. 104 Anm., hier auch der Rezeß über diesen 
Reichstag zu Neustadt Korczin); hier heißt es u. a.: „promittimug et sponäemus ipsum clomi- 
num electum V7srmiensem (d. i. Paul von Legendorf) ecclesismque ipsius, veaersbile cspitlllum 
»c »ubchtos eorunciem quoscunque in omaibus ipsorum privileziis, libertstibus, iuribus, iurischctioue 
et consuetuciinibus, guidus sb sntiguo ireti sunt, conservare ipsosgue et eorum guemlidet 
in iure »uo msnutenere et Ueienüer e."
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Schirmvogt des Ermlandes auf einen freien Entschluß der Landesherren 
des Fürstbistums zurückgeht. Bischof und Domkapitel von Ermland 
nahmen mithin für sich das Recht in Anspruch, den Schirmherrn sich selbst 
auszuwählen. An die Stelle des Deutschordens und seines Hochmeisters, 
der bis dahin durch mehr als 200 Jahre die Rechte und Pflichten eines 
Schirmvogtes ausgeübt hatte°), trat jetzt nach dem Willen der ermländischen 
Landesherren der jeweilige Polenkönig.

Diesen im Frühjahr 1464 neu geschaffenen Rechtszustand mußte der 
Deutschorden im Thorner Frieden vom 19. Oktober 1466 als für ihn rechts- 
verbindlich in aller Form anerkennen. Dementsprechende Artikel fanden 
daher Aufnahme in die VertragsurkundeP an deren Kopf auch Bischof 
Paul und das Domkapitel von Ermland als Vertragspartner auf feiten 
des Polenkönigs aufgeführt sind. Hochmeister Ludwig von Erlichshausen 
und seine Ordensbrüder mußten hier ausdrücklich ihre Zustimmung dazu 
geben, daß die ermländische Kirche und ihr derzeitiges Oberhaupt samt 
seinem Domkapitel fortan mit allem ihrem Besitz unter der Botmäßigkeit, 
Unterwürfigkeit und dem Schutze des Polenkönigs und der Krone Polen 
stehen sollten; sie mußten selbst auf die bisher ihnen zustehende Bot­
mäßigkeit, Unterwürfigkeit und Schutzherrschaft in aller Form verzichten und 
alles Recht, das ihnen bis dahin gegenüber der Kirche, dem Bistum und 
Kapitel von Ermland irgendwie zugekommen war, in vollem Amfange 
auf den König und die Krone Polen übertragen. Mit der Bewilligung 
dieser Artikel anerkannte der Deutschorden als der nächstbeteiligte die 1464 
ohne sein Zutun neugeschaffenen staatsrechtlichen Beziehungen des Fürst­
bistums Ermland zum Polenkönig. Für das Ermland selbst brächte der 
Thorner Friedensvertrag also an sich nichts Neues, er holte 
nur die unbedingt notwendige Zustimmung des Hoch- 
Meisters zu der Neuregelung von 1464 nach.

Das allein war der Zweck der auf das Ermland bezüglichen Friedens­
artikel; darum fehlt hier auch jede weitere Festlegung, welcher Art denn die 
Rechte waren, die bisher dem Hochmeister und fortan dem Polenkönig 
gegenüber dem Ermland Zuständen bzw. zustehen sollten. Freilich wird im 
Thorner Friedensinstrument — das darf nicht übersehen werden — das 
Ermland nicht nur zum Polenkönig und seinen Nachfolgern, sondern auch 
zur Krone Polen (re^num poloniae) in Beziehungen gesetzt; und während 
bei den Verträgen von 1464 nur von der Beschirmung bzw. der Erhaltung 
und dem Schutz der ermländischen Privilegien die Rede ist, verwendet der 
Thorner Vertrag zur Kennzeichnung des staatsrechtlichen Verhältnisses 
zwischen dem Ermlande und seinem jeweiligen Schutzherrn neben dem Worte

«) Das Fürstbistum Ermland wurde in der Theorie begründet durch die Zirkumskriptions' 
bulle des päpstl. Legaten Wilhelm von Modena vom 29. Juli 1243, trat aber erst am 27. April 
1251 ins praktische Leben, als Bischof Anselm von Ermland sich den mittleren Teil seiner 
Diözese als weltliches Herrschaftsgebiet auswählte. Vgl. V. R ö h r i ch , Geschichte des Fürst­
bistums Ermland (1925) S. 12; H. S ch m a u ch, Politische Geschichte des Fürstbistums Erm­
land — in: 160 Jahre preußisches Ermland (1932) S. 18.

7) Gedruckt zuletzt in meinem Aufsatz: Der Streit um die Wahl des erml. Bischofs Lukas 
Watzenrode — Altpr. Forsch. X (1933) S. 65 Anm. Vgl. auch meine Abhandlung: Der Kampf 
zwischen dem erml. Bischof Nikolaus von Tüngen und Polen — Erml. Zeitschr. XXV (1933) 
S. 69 ff.
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„protectio" auch die Ausdrücke „ckitio" und „subiectio". Wenn man 
weiterhin beachtet, daß in dem genannten Vertrage bei allen vier preußischen 
Bistümern das Abhängigkeitsverhältnis zum jeweiligen Schutzherrn — bei 
Samland und Pomesanien zum Hochmeister, bei Culm und Ermland zum 
Polenkönig — mit dem gleichen Wort „ckitio" bezeichnet ist^), so wird man 
dabei doch an eine Art von Antertanenverhältnis zu denken haben, das 
dann freilich nicht erst durch den Thorner Friedensvertrag konstituiert 
worden ist, sondern bereits vor 1466 bestanden haben müßte, wie der Tenor 
des Friedenstraktats z. B. beim Samland ganz deutlich zeigt. Das Fehlen 
des Wortes „ckitio" in den Vertragsurkunden von 1464 würde dann auf den 
Einfluß der Ermländer zurückzuführen sein, die den Wechsel des Schirm- 
herrn zugleich auch zu einer Aenderung des bisherigen staatsrechtlichen 
Verhältnisses auszunutzen versucht hätten. Ein abschließendes Arteil über 
diese Frage ist zunächst noch nicht möglich; dazu bedarf es vielmehr erst einer 
eingehenden Untersuchung über die staatsrechtliche Stellung der preußischen 
Bistümer zum Deutschordensstaat^).

Entgegen der oben vorgetragenen Auffassung hat man bisher gerade 
in den einschlägigen Artikeln des Thorner Friedensin st ruments 
die maßgebende Regelung für die staatsrechtlichen 
Beziehungen des Ermlandes zu Polen gesehen, so vor 
allem Jakob Caro in seiner „Geschichte Polens")". Er stellt hier geradezu 
die Behauptung auf, das Ermland sei überhaupt erst durch den Thorner 
Frieden als geistliches Fürstentum unter dem Schutze der polnischen Krone 
konstituiert worden; denn der Orden, so begründet er seine Auffassung, habe 
„doch mehr als ein bloßes Schirmvogteirecht über Ermland" gehabt; unter 
dem Orden, sagt er weiter, „hätte es niemals geschehen können, daß ein 
Bischof von Ermland als selbständige vertragschließende Partei in einem 
internationalen Vertrage oder als die Landeshoheit vertretender Gerichts­
halter hätte auftreten können." Gegenüber dieser Behauptung braucht hier nur 
darauf hingewiesen zu werden, daß Bischof Paul von Legendorf bereits im 
März 1464, wie oben dargelegt'), tatsächlich als selbständiger Vertrags­
partner seinen Anschluß an Polen beurkundet hat. Schon vorher hatte er 
aber auch mit dem Deutschorden ähnliche Verträge"») abgeschlossen: im 
Oktober 1460 einen Neutralitätsvertrag und am 25. Juli 1463 ein förmliches 
Bündnis. Wie hier vom Deutschorden, so war der ermländische Bischof 
kurz darauf (im Mai 1464) auch von polnischer Seite, mithin von beiden 
maßgebenden Parteien als selbständiger Vertragspartner anerkannt worden. 
And ähnlich hatte auch die Gerichtshoheit des ermländischen Bischofs bereits 
im Frühjahr 1464, wie sich aus dem Wortlaut des damals abgeschlossenen 
Sonderfriedens ergibt, die volle Anerkennung des Polenkönigs gefunden. 
Aus der Zeit der Zusammengehörigkeit des Ermlandes mit dem Deutsch­
ordensstaat aber ist uns kein Fall bekannt, wo ein Hochmeister rechtmäßig

7g) Vgl. E. Z. XXV S. 69 ff.
«) Die vorzügliche Arbeit von P. Reh, Das Verhältnis des DO.s zu den preutz, 

Bischöfen im 13. Ihdt. (Zeitschr. d. Westpr. Geschichtsvereins 35 — 1896 — S. Z3ff.) genügt 
dafür fchon wegen der zeitlichen Begrenzung nicht.

«) Bd. V (1886) S. 415 f.
i«) Röhrich in Erml. Zeitschr. XI S. 421 u. 467 f.
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die GerichtshoheiL im Herrschaftsgebiet der ermländischen Landesherrn 
ausgeübt hätte oder wo vom Gericht des Bischofs bzw. Domkapitels beim 
Hochmeister Appellation eingelegt worden wäre"). Nach beiden Richtungen 
hin, sowohl bezl. der Gerichtshoheit wie bezl. der Fähigkeit zum selbständigen 
Abschluß von Verträgen, halten also Caros Behauptungen einer Nach­
prüfung nicht stand. Tatsächlich sollten, wie der oben wiedergegebene Wort­
laut des Thorner Friedens eindeutig zeigt, „lediglich die Rechte des Ordens 
auf den Polenkönig übertragen" werden. Für die von Caro angenommene 
Neugründung eines Fürstbistums bietet der Tenor jenes Ver­
trages nicht den geringsten Anhalt. Zudem stände die 
Schaffung eines neuen geistlichen Kleinstaates innerhalb des Polenreiches, 
in dem es bis dahin ein solches Gebilde, wie Caro selbst an dieser Stelle") 
nachweist, überhaupt nicht gab, in diametralem Gegensatz zu den sonst so 
stark zentralistischen Tendenzen des Iagellonenhauses. Man wird vielmehr 
geradezu umgekehrt sagen dürfen: weil das Ermland als ein eigenes Fürst­
bistum bereits bestand, war es bei dem freiwilligen Anschluß des erm­
ländischen Bischofs an Polen für König Kasimir einfach eine Unmöglichkeit, 
an der Eigenstaatlichkeit des Ermlandes zu rühren"^).

Aus dem Thorner Friedensvertrag verdient noch eins unsere Aufmerk­
samkeit. Während nämlich die Bestimmungen über die Bistümer Culm 
und Samland ausdrücklich von einer endgültigen Regelung sprechen — im 
lateinischen Text steht hier das Wort „perpetuu8", nach dem Sprachgebrauch 
jener Zeiten gleich dem deutschen „ewig" — fehlt dieser Ausdruck bei den 
Festsetzungen über das Bistum Ermland; und das ist gewiß kein Zufall^). 
Man wird daraus folgern dürfen, daß die hier getroffene Regelung nicht 
als endgültig bezeichnet werden sollte — und zwar herrschte, wie die kom­
menden Ereignisse lehren, diese Auffassung anscheinend auf beiden Seiten. 
Die Ermländer haben jedenfalls in diesem Vertrage keine dauernde Bin­
dung an den Polenkönig gesehen, sie nahmen vielmehr auch jetzt wie früher 
gegenüber dem Deutschorden für sich das Recht in Anspruch, den Schirm­
herrn zu wechseln und sich dem Schutz eines anderen Fürsten zu unterstellen.

11) Gelegentliche Klagen, die die Ermländer dem Lochmeister über ihre Landesherr« unter- 
breiteten, sollten nur besten Vermittlung veranlassen; das gilt auch für den von mir in Erml. 
Zeitschr. XXII — 1926 — S. 469 herangezogenen Streitfall des Jahres 1406. Die Austastung 
der erml. Bischöfe über ihre Gerichtshoheit ergibt sich aus Loci, ciipl. V7arm. II Nr. 49 (z. Jahre 
1345), III Nr. 475 u. 503 ff. (Übergriffe der Lochmeister Leinrich von Plauen 1411/13 und 
Michael Küchmeister 1415). — Auf einer erml. Ständeversammlung am 12. Februar 1441 zu 
Leilsberg, wo über die Einführung des für Preußen neu geschaffenen obersten Gerichtshofes 
(vgl. Töppen III Nr. 166) im Ermlande beraten wurde, willigte Bischof Franziskus in eine 
Änderung der bisherigen Rechtslage zur Vermeidung der hohen Unkosten, „die eyn undersas 
unser kirchen, der do sachen Widder uns hette, tuen mußte umb deswillen, das unser richter 
ferne gesessen als zcu Rome adir Riga". (Bisch. Arch. Frbg. Foliant c Nr. 3 fol. 12v.)

"a) Auch in anderer Beziehung hat Caro (a. a. O. S. 415, ihm folgt Krollmann a. a. O. 
S. 157) den auf das Ermland bezüglichen Artikeln des Thorner Friedens eine falsche Deutung 
gegeben; für seine Behauptung nämlich, daß das Ermland gemäß diesem Vertrage „unmittel­
bar unter dem Papst stehen", also aus seiner bisherigen Unterstellung unter das Erzbistum 
Riga gelöst werden sollte, findet sich im Wortlaut des Friedensinstruments nicht der geringste 
Anhaltspunkt. Es läßt sich im Gegenteil aus den Jahrzehnten nach 1466 eine ganze Reihe 
von Beweisen dafür beibringen, daß die Diözese Ermland auch nach dem Thorner Frieden 
sich wie früher zum Metropolitanverband Riga rechnete und von andern maßgebenden Stellen 
gerechnet wurde. Den Einzelnachweis soll eine in Vorbereitung befindliche Arbeit erbringen: 
„Wann wurde die Diözese Ermland exemt?"

") Vgl. Erml. Zeitschr. Bd. XXV S. 70.
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Das gewann schon etwa nach einem Jahrzehnt praktische Bedeutung, als 
Legendorfs Nachfolger, Bischof Nikolaus von Tüngen, im Verlaufe seines 
hartnäckigen Streites mit König Kasimir sich 1477 dem König Matthias 
Corvinus von Llngarn anschloß").

Da dieser damals selbst auf eine vertraglich festgelegte Bindung des 
Ermlandes an sein Reich sehr großen Wert legte, so dürfte er beim Ver- 
tragsabschluß den Wünschen der Ermländer im weitesten Maße entgegen­
gekommen sein. Man wird daher aus den Bedingungen des Vertrages, 
der zwischen dem Ermlande und An gärn am 13. Februar 
1477 (ratifiziert am 12. März) zustande kam, am besten entnehmen können, 
wie die Machthaber des Ermlandes ihr Verhältnis zu dem jeweiligen 
Schutzherrn gestaltet wissen wollten. Die durch den Anschluß an Angarn 
bedingte Loslösung vom Polenkönig begründeten Bischof und Domkapitel 
von Ermland damit, daß König Kasimir ihnen sehr böse gesonnen sei, weil 
sie pflichtgemäß die Privilegien und Freiheiten ihrer Kirche gegen seine 
unberechtigten Angriffe zu verteidigen versucht hätten; von Tag zu Tag, so 
heißt es weiter, drohten ihnen größere Gefahren von dem König, den sie 
bisher in keiner Weise dazu hätten bringen können, ein Konservator ihrer 
Rechte zu sein"). Daher hätten sie sich jetzt dem ewigen Schutze des Angarn- 
königs anvertraut und unterstellt sowie diesen zu ihrem ewigen Protektor 
ausgewählt. Demgemäß verpflichtete sich auf der anderen Seite König 
Matthias, Bischof und Domkapitel von Ermland wie seine eigenen An­
hänger zu schützen, zu verteidigen und sie bei ihren Privilegien zu erhalten. 
Ausdrücklich ist aber in den Arkunden beider Parteien der Zusatz gemacht: 
„unbeschadet der Oberherrlichkeit des Papstes, dem die ermländische Kirche 
unmittelbar unterworfen ist")". Völlig eindeutig ist hier die staats­
rechtliche Stellung des Fürstbistums Umrissen; sie läßt sich 
auf die kurze Formel bringen: das Ermland, unter päpstlicher 
Oberhoheit stehend,hat das Recht, sich nach eigener Wahl unter 
den Schutz eines benachbarten Fürsten zu stellen, der damit 
die Verpflichtung übernimmt, es bei seinen Rechten und Freiheiten zu 
erhalten. Im lateinischen Text der Vertragsurkunden ist dies Schutzver­
hältnis mit den Worten „protectio et ckeien8io" bezeichnet. Das sind die 
gleichen Ausdrücke, mit denen auch das Abhängigkeitsverhältnis des Ordens­
staates zu König Matthias bei deren gleichzeitigem Vertragsabschluß

Vgl. über den sog. Pfaffenkrieg meinen Aufsatz a. a. O. S. 69—186, über die Verträge 
mit Ungarn S. 133f.; daselbst S. 134 Anm. I u. 3 sind die Überlieferung und die Drucke dieser 
Verträge angegeben.

") In der noch nicht gedruckten Vertragsurkunde des Bischofs und Domkapitels von Erm­
land (korrigierter Entwurf mit dem Datum: 1477. Februar 11. Wissegrad, im Domarchiv Frbg. 
Schld. I. Nr. 20, 1) heißt es einleitend: „nos consiäerantes ser. Principen, ciominum I<arimirum 
Nolonie etc. regem gravem aämoäum erga nos snimum gerere ex eo, guock nos, ut tenemur, pri-

protectioni preckicti invictissimi principis ^lstbie regis . .. klungsrie nos commencksre et submittere 
ckeliberavimus . . ."

„Superioritste summ, pontikicis, cui immeckiste ecclesis ipss (i. e. ^srmiensis) subicitur, 
ckumtaxst reservsta." 
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gekennzeichnet wird. Nach dem Wortlaut der Verträge sollten also die 
staatsrechtlichen Beziehungen des Ermlandes und des Deutschordensstaates 
zu ihrem neuen Schutzherrn völlig gleichartig sein, beide Nachbarstaaten 
mithin koordiniert nebeneinander stehen. Nirgends aber findet sich in den 
Verträgen mit König Matthias das Wort „äitio", das, wie oben angedeutet 
ist, doch wohl eine Art von Llntertanenverhältnis zu bezeichnen scheint. 
Ebenso wie bei den Verträgen von 1464 wird man dieses Fehlen des 
Wortes „6itio" auf den Einfluß der Ermländer zurückführen dürfen; wie 
1464 König Kasimir von Polen, so erstrebte 1477 der Angarnkönig 
Matthias eine engere staatsrechtliche Verbindung mit dem Ermlande. Hier 
wie dort konnten daher die Ermländer in Ausnutzung der für sie günstigen 
Politischen Lage ihre Wünsche durchsetzen und demgemäß den Wortlaut der 
betreffenden Vertragsurkunden maßgebend beeinflussen. Am klarsten kommt 
das in dem Vertrage vom Februar — März 1477 zum Ausdruck, hier haben 
wir darum gewissermaßen das staatsrechtliche Pro­
gramm der Ermländer vor uns.

Ein dauernder Erfolg ist diesem Programm allerdings versagt geblieben. 
Die Niederlage im sogenannten Pfaffenkrieg des Jahres 1478—-79 zwang 
Bischof und Domkapitel von Ermland von neuem zum Anschluß an Polen. 
Jetzt konnte König Kasimir seinerseits einen maßgebenden Einfluß auf die 
künftige Gestaltung des staatsrechtlichen Verhältnisses zwischen dem Fürst­
bistum und Polen ausüben; schrankenlos vermochte er dabei allerdings 
seinen Willen nicht durchzusetzen, weil der mächtige Angarnkönig auch weiter­
hin seine schützende Land über die Ermländer hielt. Llnter diesem Gesichts­
winkel wird man den PetrikauerVertrag vom 15. Juli 1479 
zu betrachten haben, der den sogenannten Pfaffenkrieg beendete"). Anders 
als beim Thorner Frieden, in dem das Ermland sozusagen nur nebenbei 
Erwähnung findet, nur soweit nämlich die früheren Beziehungen des 
Fürstbistums zum Deutschorden zu lösen waren, handelt es sich diesmal 
ausgesprochenermaßen um einen Vertrag zwischen dem Ermlande 
und Polen, dessen staatsrechtliche Beziehungen hier für die Folgezeit 
eine eingehende Regelung erfuhren.

Für den einen Vertragspartner, den Polenkönig, bedeutet das Petri- 
kauer Abkommen lediglich eine Wiederherstellung der früheren Rechtslage: 
indem Kasimir dem ermländischen Bischof wieder seine Gnade zuwandte und 
ihn als seinen und der Krone Konsiliarius aufnahm, versprach er zugleich, 
Bistum und Domkapitel von Ermland samt ihren Untertanen gemäß dem 
Thorner Frieden und entsprechend dem Inhalt des preußischen Landes­
privilegs zu erhalten und zu schützen. Wenn diesmal auch eine erhebliche 
kürzere, gedrängtere Formulierung gewählt ist, so stimmt dies Versprechen 
inhaltlich doch durchaus mit der oben wiedergegebenen Verpflichtung über- 
ein, die der König beim Anschluß des Ermlandes an Polen im Jahre 1464 
übernommen hatte°).

Die Urkunde des Königs gedruckt bei Fr. Thunert, Acten der Ständetage Preußens 
Köntgl. Anteils I (1896) Nr. 337. Die Unterwerfungsurkunde des Bischofs jetzt in Erml. Zeitschr. 
XXV (1933) S. 183 fs. Vgl. daselbst S. 170—175 den Abschnitt über den Petrikauer Vertrag, der 
die Linzelnachweise bringt.
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Dem anderen Vertragspartner dagegen, den Landesherren des 
Ermlandes, legte der Petrikauer Vertrag von 1479 eine ganze Reihe 
von neuen Bindungen auf. Bei einigen dieser Verpflichtungen handelt es 
sich allerdings nicht um absolut Neues, sondern neu ist da nur die schriftliche 
Festlegung von Dingen, die durch die bisherige Praxis bereits anerkannt 
oder in Llebung waren. Dahin gehört einmal die Tatsache, daß das Ermland 
teilhatte an der Inkorporation der Lande Preußen in die 
Krone Polen. Im Thorner Friedenstraktat war das allerdings nicht 
ausdrücklich vermerkt, und so konnte Bischof Nikolaus von Tüngen bei den 
entscheidenden Petrikauer Verhandlungen mit einem gewissen Recht die 
Einverleibung seines Fürstbistums in die Krone Polen bestreiten. Jetzt 
mußte er in der Arenga seiner Anterwerfungsurkunde in aller Form erklären: 
er führe eine Kirche samt ihren Untertanen „uä corpu8 et unionem .... 
re§ni polonie" zurück, zu dem sie kraft des ewigen Friedens von Thorn 
gehöre.

Aehnlich verhält es sich mit dem Treueid, zu dem die Landes- 
Herren des Ermlandes fortan gegenüber dem Polenkönig verpflichtet wurden. 
Schon Tüngens Vorgänger, Bischof Paul von Legendorf, hat zweifellos 
dem König Kasimir einen solchen Treueid geleistet"). Lind ebenso hat das 
ermländische Domkapitel am 20. Januar 1467 durch einen besonderen Eid 
(8ub presto no8tro iurumento) die Beobachtung des Thorner Friedens 
dem Polenkönig, seinem gnädigsten Herrn (ckominu8), versprochen und 
gelobt^). Aber schriftlich festgelegt war eine derartige Verpflichtung für die 
Ermländer bisher nirgends, weder in den Verträgen von 1464 noch auch im 
Thorner Friedensinstrument, das doch jedem künftigen Hochmeister des 
Deutschordens die Leistung eines besonderen Treueides vorschrieb. Bei 
dem guten Einvernehmen, das 1464 wie 1466 zwischen dem Polenkönig und 
den ermländischen Landesherren geherrscht hatte, mochte man damals eine 
solche schriftliche Verpflichtung für überflüssig gehalten und deshalb unter­
lassen haben. Das wurde jetzt nachgeholt, nachdem die sogenannte 
Tüngensche Fehde die Notwendigkeit erwiesen hatte, auch gegenüber den 
Landesherrn des Fürstbistums (wie 1466 gegenüber dem Hochmeister) die 
Leistung des Treueides nach Form, Ort und Zeit urkundlich 
festzulegen. Demgemäß forderte der Petrikauer Vertrag des Jahres 
1479 von jedem neuen ermländischen Bischof sowie von jedem neuein- 
tretenden Frauenburger Domherrn einen besonderen Treueid — Nikolaus 
von Tüngen und die anwesenden bevollmächtigten Vertreter des Dom­
kapitels leisteten diesen Eid sofort in Petrikau — nach genau festgelegten

17) A. a. O. S. 172.
A. a. O. S. 71 Anm. 2. In den prsetorn des Ratsarchivs zu Braunsberg (Foliant 

f 124 fol. 175) ist verzeichnet „der eydt, der gesworen ist worden czum ewigim frede-. Er 
lautet: „Ich swere und gelobe, das ich den ewigin frede und dy eyniung, dy czwuschen dem 
allerdurchlausten forsten und Herren Kazimiro koninge und seinem koningreiche czu Polan und 
dem irluchten surften gnedigin Herren Ludwige van Erlichßhußen homeister und seinem wirdi- 
gen Deutschen Orden gemachet und beslossen ist, in allen seinen stocken, gesetczen und artickeln 
veste will Halden und wil keyner absolucien adder entpintdung bobistlicher adder weltlicher 
adder irkeiner anderen gewalt gebrauchen, dadurch semlicher ewiger frede möge gebrochen 
werden. Alsze mir got helfe und das heylige treutcze. ^ctum anno ^l«LLLL L XVII» llommic» 
Invocsvit"; am 15. Februar 1467 leistete danach der Braunsberger Rat (oder die ganze Bürger- 
schaft?) den Eid auf den Thorner Frieden.
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Formeln und innerhalb einer bestimmten Frist (beim Bischof spätestens drei 
Monate nach Empfang der päpstlichen Provisionsbulle, bei den Domherrn 
spätestens einen Monat nach der Annahme oder Besitzergreifung der 
Pfründe). Wenn der König gerade in Preußen weilte, so sollte der Bischof 
vor ihm selbst erscheinen und in seine Künde den Eid leisten"), sonst aber 
hatte er den Treuschwur auf Schloß Marienburg in die Land eines vom 
König beauftragten Bischofs abzulegen, wobei in der Regel der Marien- 
burger Woiwode, der dortige Schloßhauptmann sowie die Bürgermeister 
von Thorn, Elbing und Danzig als Zeugen zugegen sein sollten'"). Nach 
der Schwurformel hatte jeder Bischof und jeder Domherr zu versprechen, 
daß er dem König Kasimir, seinen Nachfolgern und der Krone Polen, als 
dem Lerrn und Protektor der ermländischen Kirche, treu sein sowie den 
Thorner Frieden und diesen neuen Petrikauer Vertrag unverletzlich halten 
werde. Darüber hinaus hatte jeder Bischof in seiner Eigenschaft als Rat 
(con8i1mriu8) der Krone Polen zu geloben, daß er dem König und der 
Krone gegen jeden Feind Beistand leisten und mit den Feinden keine irgend- 
wie gearteten Verträge ohne Zustimmung des Königs schließen werde, daß 
er die ihm anvertrauten Geheimnisse bewahren und von allen Anschlägen 
gegen den König, die Krone, die Lande und Städte Preußens Mitteilung 
machen werde'P

So leistete z. B. der Kvadjutor Martin Kromer zusammen mit den Abgesandten des 
Kapitels dem König Stephan Bathory bald nach dessen Thronbesteigung im Lerbst 147V 
Persönlich den Treueid auf dem Schloß Marienburg, und dasselbe taten das Domkapitel 
sowie die Vasallen und Untertanen des bischöflichen und domkapitulären Anteils „secunäum 
pacts diicolsi olim episcopi cum serenissimo olim rexe Lsrimiro. .. conventa"; fo berichtet König 
Stephan selbst in der Arenga seiner Urkunde, durch die er am 14. November 1576 auf dem 
Thorner Reichstage die erml. Privilegien bestätigte (Original auf Pergament mit großem 
Majestätssiegel im Domarchiv Frbg. Schld. L Nr. 8, außerdem mehrere Abschriften daselbst). 
Über diese Eidesleistung Krvmers, die am 11. September 1576 stattfand, haben wir einen aus­
führlichen Bericht in den amtlichen ^cts curiae (Foliant Nr. 3 des Bisch. Arch. Frbg. fol. 
290 ff. u. 339v); es folgt der Bericht über die Eidesleistung des Domkapitels u. der namentlich 
aufgeführten Vasallen in Gegenwart des kgl. Kommissars. Auch die Formulare des Treu- 
schwures sind vermerkt; die von dem Formular des Petrikauer Vertrages stark abweichende 
Fassung des Eides Krvmers sei hier angesügt: „Lxo ^artinu8 Lromerus coalliutor ei UesiAnsius 
episcopus ecclesise Vsrmiensis iuro, quoll »er. llomino meo, llomino 8tepksno llei xrsüs rexi ?o- 
lonise eiu8que successoribus legitime electis ac re^no tsnquam llomino et patrono ecclesise Var- 
miensis ijlleli8 ero omniaque oikicia boni et iilleii8 8ublliti er^s 8acram ke^iam Klsje8tatem, eiu8 
8ucce88ore8 et re^num allimplebo et, ut univer8um capitulum Varmien8e allimplest, bons kille curabo. 
8i quill 8en8ero, quoll pertiaeat all praeiullicium et incommollum stemme l^aje8taÜ8, 8ucce88orum 
eius et rexni et terrarum ?ru88iae, praecu8tolliam et, ne kiat, me opponsm caatraque civilste et 
oppilla quae in mes iuri8llictione 8unt ac llominio, in kille iViajeatatia ^exise et re^ni poloniae, kille- 
liter cüatolliam." Das Domkapitel und die Vasallen leisteten den Eid dem König „tsnquam llo- 
mino et protectori (deutsch: dem schutzherrn) eccle8iae Varmien8i8".

,o) So teilte König Siegmund August am 28. August 1551 den Danziger Bürgermeistern 
mit daß er zur Entgegennahme des Treueides, den der neue erml. Bischof Stanislaus Losius 
gemäß dem Petrikauer Vertrage auf Schloß Marienburg zu leisten habe, die Bischöfe von 
Leslau und CulM beauftragt habe; „cum autem ex ei8llem pactia killelitate8 veatrae allere llebeant, 
llum koc iuaiuranllum preatabitur, manllamu8 ilki8, ut all eam lliem . . . -larienbureum proklci8cantur 
atque llum iu8iuranllum koc per rev. in Lkri8to patrem llominum episcopum Varmienaem praeatadi- 
tur pre8ente8 allaint." (Original mit briefschließendem Siegel im St. K. Danzig 300, 53 N. 360; 
fehlt bei Hipler — Zakrzewski, 8tani8lae Hoaii Lpiatolae).

21) Der in den ^cta Tomiciana Bd. VI S. 165 abgedruckte Treueid des Bischofs Mauritius 
Ferber (1523—37) stimmt fast wörtlich mit der im Petrikauer Vertrag sestgelegten Form überein. 
Das Formular bei der Eidesleistung Krvmers (vgl. oben Anm. 19) ist dagegen ganz wesentlich 
anders; es bedarf indessen noch der Nachprüfung, ob es sich dabei etwa nur um einen ein-
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Vergleicht man diese Bestimmungen über die Eidesleistung der erm- 
ländischen Bischöfe mit jenen Artikeln des Thorner Friedens, die sich auf 
den Treuschwur der Lochmeister des Deutschordens beziehen, so fällt zunächst 
einmal die viel umfangreichere und genauere Formulierung im Petrikauer 
Abkommen ins Auge. Aber auch inhaltlich zeigen sich recht erhebliche Unter­
schiede^). Wie der Lochmeister 1466, so wurde jetzt der ermländische Bischof 
verpflichtet, dem König und der Krone Polen in allen Kriegen Rat und 
Lilfe gegen die Feinde zu leisten. Der Petrikauer Vertrag aber forderte 
darüber hinaus von den Ermländern auch noch, daß sie in einem solchen Falle 
die Städte und Schlösser des Fürstbistums den königlichen Kriegsvölkern 
ohne jeden Widerspruch zu öffnen hätten. And weiter: im Thorner Friedens­
traktat hatten beide Vertragspartner, der Polenkönig und der Lochmeister, 
sich verpflichtet, ohne das ausdrückliche Einverständnis der anderen Partei 
mit dritten Staaten keinerlei Verträge abzuschließen. Der Petrikauer Ver­
trag aber legte völlig einseitig den Ermländern das Verbot auf, ohne Wissen 
und Willen des Polenkönigs mit dessen Feinden Verträge, Bündnisse oder 
auch nur einen Waffenstillstand abzuschließen; von einer gleichartigen Ver­
pflichtung des Polenkönigs dagegen wie vorher dem Lochmeister gegenüber 
findet sich hier kein Wort.

Die Verpflichtungen, die diese beiden Artikel des Petrikauer Vertrages 
den Ermländern auferlegten, standen in diametralem Gegensatz zu ihrem 
Verhalten in der eben abgeschlossenen Tüngenschen Fehde, wo die Erm- 
länder einerseits die polnischen Truppen 1472 aus den festen Plätzen ihres 
Landes herausgedrängt und wo sie andererseits wenige Jahre später das 
Recht zum Anschluß an den Angarnkönig, den erbittertsten Gegner König 
Kasimirs, für sich in Anspruch genommen hatten. Zweifellos haben gerade 
diese Erfahrungen des sogenannten Pfaffenkrieges die Polen veranlaßt, die 
Aufnahme jener beiden Artikel in den Petrikauer Vertrag durchzusetzen. 
Solche Verpflichtungen hatten die Ermländer bisher weder gekannt noch 
anerkannt. Das waren also absolut neue Bindungen für die 
ermländischen Landesherrn. Das gilt vor allem für das Verbot jed­
weden Vertragsabschlusses mit den Gegnern des 
Polenkönigs, worunter man — praktisch gesehen — überhaupt alle 
auswärtigen Mächte zu verstehen haben wird. Damit war den Landesherrn 
des Fürstbistums rechtlich jede Möglichkeit eigener außenpolitischer Betäti- 
gung entzogen. Nimmt man weiter die Tatsache hinzu, daß im Petrikauer 
Vertrag immer wieder von einer dauernden Regelung der staatsrechtlichen

maligen Vorgang handelt oder ob dies neue Formular seit 1576 regelmäßig gebraucht wurde. 
Schon König Siegmund August hatte 1549 von den erml. Untertanen den Treueid in unge­
wöhnlicher Form gefordert, das Domkapitel aber lehnte das ab (L. B o n k, UB. zur Geschichte 
Allensteins Bd. I (1912) Nr. 99, vgl. Nr. 100 u. 104).

22) Der Eid des Lochmeisters hat nach dem Thorner Vertrag folgende Form: „Lxo lmäo- 
«icus maxister xeneralis orciiais 8. ^iarie Ikeulonicorum, priuceps et consiliarius rexni poloniae 
iuro, guoä ab tiac kora et äeiaceps kiäelis ero serenissimo principi äomino Xasimiro rexi et succes- 
soribus suis rexibus et rexno poloniae et prokectum illorum kiäeliter procursbo et nexotiis rexis et 
rexni iiäeliter consulam et secreta, guae miki gualitercumque communicata kueriot, in eorum äetri- 
meatum nullt pauciam, pacem insuper praesentem in omuibus suis conäitionidus observabo et custo- 
äiam..Die gegenseitigen Verpflichtungen über Vertragsabschlüsse mit dritten Staaten 
gehen unmittelbar vorher. (Privilegia der Stände deß Lertzogthumbs Preussen — Brauns­
berg 1616 — fol. 23.)
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Beziehungen des Ermlandes die Rede ist (das Wort „perpetuu8" kommt 
nicht weniger als fünfmal in Tüngens Unterwerfungsurkunde vor), so ergibt 
sich daraus für Bischof und Domkapitel von Ermland die völlige 
Unterbindung ihrer außenpolitischen Bewegungs­
freiheit; sie sollten für die Folgezeit bedingungslos an den Polenkönig 
und seine Außenpolitik gebunden sein.

Auch diese Verpflichtungen genügten indessen den Polen noch nicht, 
sondern das Petrikauer Abkommen enthielt noch weitere neue Verpflich­
tungen für das Fürstbistum. Am den Landesherrn des Ermlandes in 
Zukunft jede Auflösung des im Vertrag festgelegten Abhängigkeitsverhält­
nisses unmöglich zu machen, forderte man auch von ihren Landes­
kindern eine besondere Eidesleistung. Danach hatten die 
Vasallen und Untertanen des Bistums, sowohl des bischöflichen 
wie des domkapitulären Anteils ohne Unterschied des Standes dem 
jeweiligen König und der Krone Polen Treue und insbesondere die 
Beobachtung des Thorner Friedens wie dieses (Petrikauer) Vertrages 
eidlich zu versichern; in Zeitabständen von 10 zu 10 Jahren sollte dieser 
Schwur in die Lände besonderer königlicher Kommissare abgelegt werden^). 
Der gleiche Treueid wurde noch besonders von den Landvögten, also 
von den obersten weltlichen Beamten im bischöflichen wie im domkapitulären 
Anteil des Fürstbistums bei ihrem Amtsantritt gefordert; übrigens durften 
diese Beamtenstellen fortan nach den Bestimmungen des neuen Vertrages 
nur mit Untertanen des Königs, vor allem mit Männern aus dem Herr­
schaftsgebiet des Fürstbistums besetzt werden. Weiterhin wurde der ermlän- 
dische Bischof auch verpflichtet, jedem Geistlichen innerhalb seiner Diözese bei 
seiner Institution — das galt also sogar für jene Geistlichen, die im Herr­
schaftsbereich des Deutschordens Pfründen erhielten — einen Eid abzu- 
nehmen, daß er den ewigen Frieden von Thorn beobachten sowie dem König 
und der Krone Polen die Treue halten werde. Welchen Zweck man mit der 
von den ermländischen Untertanen geforderten Eidesleistung verfolgte, das 
ergibt sich mit aller Klarheit aus einer weiteren Bestimmung des Petrikauer 
Abkommens. Für den Fall nämlich, daß ein ermländischer Bischof den 
Treueid in der vorgeschriebenen Form und Zeit nicht leisten würde, sollte 
es den Vasallen und Untertanen des Bistums auf Grund ihres eigenen 
Treuschwures erlaubt sein, ohne Beeinträchtigung ihrer Ehre und ungestraft 
ihrem Bischof bis zur Ablegung des Schwures den Gehorsam zu verweigern 
und sich dem Polenkönig anzuschließen. Die Eidesleistung der ermländischen 
Untertanen sollte diese also so fest an den Polenkönig binden, daß das 
dadurch begründete Treueverhältnis zum König in keiner 
Weise von der jeweiligen Einstellung ähres eigenen bischöflichen Landes-

22g) Diese Frist hat man später nicht eingehalten, sondern wohl nur jedesmal beim Re­
gierungsantritt eines neuen Königs den Untertanen einen Treueid abgefordert. So erschienen 
im Juni 1550 der pommerellische Woiwvde Stanislaus Kostka und der Elbinger Kastellan Georg 
von Konopat als Kommissare des neuen Königs Siegmund August im Juni 1550 in Wormditt, 
wo ihnen die Untertanen des Ermlandes den Treueid für den König leisteten, und zwar in 
einer Form, die genau mit dem betr. Artikel des Petrikauer Vertrages übereinstimmte. (Bisch. 
Arch. Frbg. Fol. Nr. 2 fol. 81.)
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Herrn abhängig wurde, sondern selbst bei etwaiger Eidesver­
weigerung eines neuen Bischofs in voller Geltung 
blieb.

Lind noch eine weitere neue Verpflichtung legte der Petrikauer Vertrag 
den Landesherrn des Fürstbistums auf. Sie mußten ihren Antertanen in 
Zukunft gestatten, in allen weltlichen Prozessen, also in Kriegsdienst-, Lehns- 
rechts-, Zivil- und Kriminalsachen Appellation beim Polen­
könig einzulegen. Allerdings hatten etwaige Appellanten für den Fall, 
daß die Berufung innerhalb der zu bewilligenden Frist nicht eingelegt wurde 
oder aber der Prozeß vor dem königlichen Tribunal verloren ging, dem 
Bischof Sicherheit (cautio) zu stellen für die Erlegung der Strafe und für 
die Erstattung der dem Bischof entstehenden Ankosten. Diese letzte Bestim­
mung sollte indessen nur mut- und böswillige Appellationen verhindern oder 
wenigsten erheblich erschweren; das Recht der Berufung an den Polenkönig 
als solches wurde dadurch in keiner Weise eingeschränkt. Fortan war also 
der Polenkönig der oberste Gerichtshalter des Ermlandes; dieses Appella­
tionsrecht bedeutete für die Landesherrn des Fürstbistums den Verlust 
der eigenen Gerichtshoheit, die ihnen bisher ohne Abstriche 
zugestanden und auch von feiten der Polen in dem Sonderfrieden von 1464 
ausdrückliche Anerkennung gefunden hatte.

Faßt man abschließend noch einmal die Gesamtheit der oben im einzelnen 
behandelten staatsrechtlichen Bestimmungen des Petrikauer Vertrages ins 
Auge, so ergibt sich einwandfrei: nicht die Verträge von 1464 
oder der Thorner Frieden von 1466, sondern erst 
dieser Petrikauer Vertrag vom 15. Juli 1479 bewirkte 
die enge Verknüpfung des Ermlandes mit der Krone 
Polen, von der eine Trennung, wie die Folgezeit lehrt, überhaupt 
nicht mehr in Frage kam. Die Rücksicht, die der freiwillige An- 
schluß des ermländischen Bischofs Paul von Legendorf dem König Kasimir 
im Jahre 1464 auferlegt hatte, war gegenüber Nikolaus von Tüngen, dem 
eben im offenen Kampfe besiegten Rebellen, nicht mehr vonnöten.

Alle jene Verpflichtungen aber, die der Petrikauer Vertrag den Erm- 
ländern auferlegte — die Anterbindung der außenpolitischen Handelsfreiheit, 
der Verlust der Gerichtshoheit und die unmittelbare Bindung der erm­
ländischen Antertanen an den Polenkönig vermöge des besonderen Treu­
eides — schränkten die Autonomie der Landesherrn des 
Fürstbistums so erheblich ein, daß man in Zweifel kommen 
kann, ob die staatsrechtliche Selbständigkeit des Ermlandes überhaupt noch 
gewahrt blieb. Für die Beurteilung dieser Frage dürfte in erster Linie die 
Stellungnahme der Polenkönige selbst richtunggebend sein. Da zeigt sich 
nun, daß gerade König Kasimir in seiner Gegenurkunde, auf die oben bereits 
hingewiesen istt^), nur vom Schutz und der Erhaltung des Ermlandes und 
seiner Privilegien spricht. And in den Arkunden, durch die später die Polen­
könige die Gerechtsame des Ermlandes bestätigt haben, (zuerst König Sieg­
mund im Jahre 1508)^) heißt es immer übereinstimmend: die ermländische

2-y Vgl. oben S. 159.
2») Vgl. Erml. Zettschr. XXV S. 174 Anm. 1 und für das Jahr 1576 oben Anm. 19. 
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Kirche sei samt ihrem Bischof und Domkapitel in den ewigen Schutz der 
Polnischen Könige (in dekensionem et protectionem perpetusm) ausge­
nommen. Das sind abgesehen von dem hier fehlenden Wort „ditio" die 
gleichen Ausdrücke wie im Thorner Friedenstraktat, freilich verstärkt durch 
das Wort „perpetuus"; darin darf man gewiß einen wesentlichen Zusatz 
sehen, der mit vollem Bewußtsein hinzugefügt ist, um die 1479 getroffene 
Regelung als eine dauernde Einrichtung zu kennzeichnen. Aber grund­
sätzlich blieb das 1464 geschaffene und 1466 bestätigte staatsrechtliche 
Verhältnis des Fürstbistums zur Krone Polen nach 1479 das gleiche, wenn 
auch die Autonomie des Ermlandes durch den neuen Petrikauer Vertrag 
eine empfindliche Einbuße erlitten hatte. Der polnische König war 
auch nach 1479 immer nur der Schirmherr des Fürstbistums 
(dominu8 et protector eccle8iae V7urmien8i8).

Die starken Fesseln, die der Petrikauer Vertrag dem Fürstbistum Erm- 
land anlegte, bezweckten offensichtlich die denkbar stärkste Bindung des 
Ermlandes an Polen, damit in Zukunft ein Wechsel in der Person des 
Schirmherrn, wie er in den vorhergehenden Jahrzehnten mehrfach eingetreten 
war, unmöglich gemacht oder wenigstens ganz gewaltig erschwert wurde. And 
dies Ziel hat man durchaus erreicht, denn tatsächlich ist aus der ganzen 
Folgezeit nichts darüber bekannt, daß die Landesherrn des Fürst­
bistums von sich aus irgendwie an eine Lösung ihrer Beziehungen zur 
Krone Polen gedacht, geschweige denn daran gearbeitet haben. An Gegen­
sätzen zwischen den Ermländern und Polen hat es auch in den folgenden 
Jahrzehnten keineswegs gefehlt; erinnert sei hier nur an die heftigen Aus­
einandersetzungen, die die Wahl des Bischofs Lukas Watzenrode (1489) zur 
Folge hattet, oder an die Differenzen bei der Bestellung seines Nachfolgers 
Fabian von Loszainen, die schließlich zum zweiten Petrikauer Vertrage von 
1512 führten^) — in beiden Fällen hätte wie 1478—79 ein Zusammengehen 
mit dem Lochmeister durchaus im Bereich der Möglichkeit gelegen. Aber 
weder hier noch später hören wir von irgendwelchen Plänen zur Losreißung 
des Ermlandes von Polen. Alle jene Streitigkeiten betrafen die 
kirchenpolitische Einflußnahme des Polenkönigs auf das Ermland, 
berührten aber in keiner Weise die staatsrechtlichen 
Bindungen zwischen dem Fürstbistum und Polen.

Auf der anderen Seite haben auch die polnischen Könige den 
Petrikauer Vertrag von 1479 immer loyal eingehalten; sie 
begnügten sich mit den hier festgelegten staatsrechtlichen Verpflichtungen 
und traten etwaigen Aebergriffen ihrer Beamten energisch entgegen. Zu 
solchen Reibereien kam es z. B. auf dem Gebiet des Steuerwesens. Weder 
im Thorner Friedensvertrag noch im Petrikaur Abkommen von 1479 war 
darüber irgendeine Bestimmung getroffen worden. Lier galten also weiter­
hin die zur Ordenszeit üblich gewordenen Gewohnheiten. Damals hatten 
die ermländischen Landesherrn nach Vereinbarung mit dem jeweiligen Loch­
meister, der auf die Konformität der Steuerbelastung im ganzen Preußen­
lande größten Wert legte, die Stände des Fürstbistums zu einem gleich-

2») Ein Aufsatz über diesen Petrikauer Vertrag von 1512 ist in Vorbereitung. 
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gearteten Steuerbeschluß veranlaßt und die Steuer selbst durch ihre eigenen 
Beamten einziehen lassen. So blieb es auch, als nach 1464 bzw. 1466 
an Stelle des Hochmeisters der Polenkönig Steuerforderungen erhob^). Jedes­
mal wurde nun, nachdem man zuvor mit den Ständen Preußens königlichen 
Anteils ein Einvernehmen hergestellt hatte, vom Landtag des Ermlandes 
ein dementsprechender Steuerbeschluß gefaßt und die Steuer selbst durch 
die bischöflichen und domkapitulären Beamten eingesammelt^). Als jedoch 
einmal zu Beginn des 17. Jahrhunderts der Marienburger Woiwode es 
wagte, seine eigenen Beamten zur Steuererhebung ins Fürstbistum Erm- 
land zu entsenden, da erhob der damalige Bischof Simon Rudnicki schärfsten 
Einspruch dagegen und erwirkte beim König Siegmund III. am 16. Zuli 1614 
eine Bestätigung der ermländischen Privilegien, in der das Recht des 
Bischofs und Domkapitels auf Steuereinziehung durch eigene Beamte 
ausdrücklich anerkannt und den königlichen Beamten Preußens jeder Lieber- 
griff in dieser Hinsicht aufs strengste untersagt wurdet). So setzte sich 
hier der polnische Königshof selbst für die Erhaltung des 
bestehenden Rechtszustande s ein^).

2«) Beachtenswert ist die Erklärung, die Bischof Lukas Watzenrode in der Steuerfrage auf 
der Tagfahrt der Stände des königl. Preußen am 24.-29. August 1511 abgab: sein Bistum sei 
von päpstl. Leiligkeit in solche Freiheit gesetzt, daß er und seine Untertanen keiner Lilfe oder 
Beschatzung unterworfen seien, welches dann auch seine Vorgänger bei des Ordens Zeiten stark 
gehalten hätten; „ßo ofte aber bey unsern zceyten hier im lande Königlicher Majestät zcu hülfe 
vorgenommen ist, habe wir uns, nicht ansehende sulche meyner kirchen und undersosen frehheit, 
willig doreyn gegeben. Wir wellen dennach euch Herren alhier dieselbige freyheit angesaget 
und damit unvorborgen haben; dan wir wellen nicht durch unse gutwilligkeit unser kirchen und 
underthan freyheit und gerechtikeit vorkortzunge eynreumen, wie sich och seine gnade zcu Pitter. 
kaw (— Petrikau) bey Ko. Majestät und der ganzen krönen vorwahrt hatte und weyther vor» 
waren weldhe. Nichtsdestewynniger weide sich seine gnade auß dieser kegenwertigen hülfe nicht 
zcyen' (Originalrezeß im St. A. Danzig 300, 29 Nr. 5 fol. 575v). — über die Einziehung der 
Zeise heißt es in einem Brief der preuß. Landesräte an den König vom Graudenzer Landtag 
am 20. Oktober 1537: „In episcopatidus vero bis äuobus (d. i. Ermland u. Culm) ipsis äominis 
episcopis per äeputatos suos kec cura exixenäi kuit 8emper" (als Beilage in einem Originalbrief 
des Erml. Bischofs Johannes Dantiskus an den Danziger Rat vom 18. Dezember 1538 — 
ebenda 300, 53 Nr. 33).

2«s) Vgl. A. Eichhorn, Der erml. Bischof Martin Kromer usw. — in Erml. Zeitschr. IV 
(1869) S. 310ff. Der König versuchte 1570 dem Ermland ohne besonderen Landtagsbeschluß 
eine Steuer aufzuzwingen. Die Einziehung der Steuer aber behielten die Ermländer.

Gleichzeitige Abschrift auf Papier im Kirchenarchiv Guttstadt Schld. p Nr. 48; gedruckt 
mit falschem Datum in sura rev. capituli Varmiensis (1724) Nr. 13. — Die Urkunde von 1614 
wurde unter wörtlicher Einfügung erneuert durch König Johann Kasimir auf dem Reichstag zu 
Brest am 25. März 1653 (Abschr. im Bisch. Arch. Frbg. c Nr. 21 fol. 24 f.); diese Urkunde Io» 
hann Kasimirs bestätigte König Michael am 16. Mai 1670 zu Warschau unter wörtlicher 
Insertion (Abschr. ebenda Schld. L d Nr. 66).

r») Von einem ähnlichen Fall erfahren wir aus dem Jahre 1562. König Siegmund August 
hatte unterm 28. August den Rat von Braunsberg aufgefordert, zu dem am St. Michaelstag 
in Graudenz einberufenen preuß. Landtag bevollmächtigte Vertreter zu entsenden. Gegen dies 
Mandat erhoben der Administrator und das Domkapitel von Ermland Einspruch: es sei „contra 
con8uetuäinem antiguitus observatam et contra iura et privilexia eccle8iae Varmien8i8." Der König 
antwortete am 28. September 1562 aus Wilna u. a.: „blos bac in Parte nolente8 guicguam iuridu8 
eccle8iae illius äeroxare, immo esnciem iuxta iura et privilexia jlliu8 con8ervare cupiente8 guumgue 
memoria teneamv8 non kui8se in8tituti nv8tri, ut cive8 praeäicti Uraunsberxenses aä conventum bunc 
evocarentur, verum potius iä kactum 8it nonnullorum kactio8orum bominum, qui omnem oräinem in 
re publica 8ubvertere nituntur artibu8 et stuäio, cavenckum iä ip8vm kisce Iiteri8 no8tri8 civitati 
illi et prospicienäum äuximus, uti guiäem cavemu8 et prv8picimu8 kisce Iiteri8 no8tri8 äeclarantes 
et äecernentes civilstem praeäictam Uraunsberxensem äitionis rev. äomini epi8copi Varmiensis et 
8imul ven. capituli a conventibus terrarum prussiae publici8 et liberam ante koc 8emper wisse 

ventus quosvis evocari non passe" (Bisch. Arch. Frbg. Foliant v Nr. 10 fol. 67 s. und 73).
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Ein paar Jahrzehnte später fand sich der Polenkönig sogar zu einer 
teilweisen Revision des oben genannten Petrikauer Abkommens bereit. Am 
12. Februar 1655 verzichtete nämlich König Johann Kasimir 
in aller Form auf das Appellationsrecht der Untertanen des 
Fürstbistums"), gewährte damit also den Landesherrn des Ermlandes das 
Privileg „cle non uppellanäo". Im übrigen aber ist das staatsrechtliche 
Verhältnis des Fürstbistums Ermland zu Polen, wie es durch den Petri- 
kauer Vertrag von 1479 festgelegt war, bis zum Ende der staatlichen 
Selbständigkeit, also bis zum Jahre 1772, unverändert bestehen geblieben.

2») König Johann Kasimir hatte am 19. Dezember 1654 befohlen, die Vasallen des erml. 
Domkapitels Jakob Nenchen und seinen Sohn Karl, die „ob certos enormes excessus" im Schloß 
Allenstein gefangengesetzt u. verurteilt worden waren, auf Grund des Petrikauer Vertrages von 
1479 freizulassen „scl proseouenäam coram nobis appellsüonem". Nachdem er aber durch den 
erml. Bischof Venzeslaus von Leßno u. durch zwei Kapitelsabgesandte über die Rechte der 
erml. Kirche u. insbesondere über das Privileg des Königs Siegmund vom Jahre 1508 unter­
richtet worden war, hob er am 12. Februar 1655 jenes Mandat auf und fügte hmzu: „nullumque 
penitus momentum gut vslorem nunc et in posterum similes provocstiones et sppeUationes nabiturgs 
spuä nos gut vgliturss äecigrsmus et üecernimus. promittimus insuper pro nobis et successoridus 
nostris, serenissimis rexibus polonise, citrs provocationes quasvis et gppellgtiones nobllmm, vgsg- 
lorum aliorumaue cuiusvis coallitionis in episcopstu Varmiensis cousisteatium subaltorum tam 
üomini episcopi seu episcoporum gusm cgpituli Vsrmiensis coniunctim nos iuristüctionem, lurs, 
privilesis imunitstes, libertstes, rexsli-, usus, consuetuäines cum omnibus gttiueatns, mäicm alta 
et bgssg 'in sseculsribus csusis integre in omnibus et sinZulis punctis conservsturos aique in pro- 
tecüone nostra rezsis bgkituros sine qusvis all noset post curiam nostram 
»ppellatione, prouti ante iatexrs et illsesg in usu et consuetuciine et possessione ksbitg et 
«ents kuerunt prout üe kscto tenentur, babentur et possiäeatur stque inposterum tenebuntur, ksbe- 
buntur " (Original auf Papier mit aufgedrücktem Majestätssiegel im Domarchiv Frbg. Schld. ir 
Nr. 9)^ Erwähnt ohne Quellenangabe bei S. Z. Perk, Verfasiungs- und Rechtsgeschichte des 
Fürstbistums Ermland (Diss. Königsberg 1932) S. 12. — Auch aus früheren Jahren sind uns 
solche Appellationen erml. Untertanen an den Polenkönig bekannt, z. B. 1586 durch Georg 
Schedlin (Altpr. Forschungen Bd. 8 - 1931 - S. 218). Am 3. März 1526 wies Bischof Mauri- 
tius Ferber die Klage des Danziger Bürgers Sans Kromer gegen die Witwe Gertrud Glan- 
dike in Wormditt ab; Kromer aber legte beim Polenkönig Berufung ein, „welchen beruff wir 
im zu eren seiner Ko. Majestät desmal zugelassen und gegonst haben. (Origmalbries im 
St. A. Danzig 300, 53 Nr. 32.)

167



Das Benediktinerinnenkloster St. Marien 
zu Königsberg

Von Walther Franz.

Als ritterliche Mönche mußten die Brüder vom deutschen Lause auch 
anderen Orden wohlgesinnt sein; aber als Landesherren stemmten sie sich 
gegen fremden Grundbesitz und dessen schädigenden Einfluß. So ist zwar 
eine Reihe von Klöstern durch die Deutschherrn im Preußenlande gestiftet 
worden; aber nur wenige für Benediktiner und Cisterzienser, die ohne großen 
Landbesitz nicht bestehen konnten. Wenn Lochmeister Leinrich Dusemer 1349 
ein Benediktinerinnenkloster im Löbenicht gründete^, so war dies eine Durch­
brechung der im Orden beobachteten Regel und erklärt sich nur aus des 
Lochmeisters Verlangen, Gott durch ein wohlgefälliges Werk für den großen 
Sieg an der Strebe zu danken. Beruhigend wirkte das Bewußtsein, daß 
der große Grundbesitz in den Länden der Nonnen niemals eine solche Ge­
fahr bedeutete wie in denen fanatischer Mönche, die mit religiösen und 
politischen Verwicklungen zur Last fallen konnten. Die Dusemersche 
Stiftung durchbrach aber auch ein Versprechen seines Vorgängers Luther 
von Braunschweig, der bei Gründung des Doms festgesetzt hatte: Oemum 
cke kavore et Zracia specmli pro sinZulari comocko et evitacione p1urim3rum 
cki8sen8ionum, que ex con8equentibu8 8upr3ckicÜ8 1r3tribu8 no8tri8 capituli 
ecc1e8ie 8ambien8i8 pO88ent veri8imiliter 8uboriri, 8tatuimu8, orckin3mu8 et 
vo1umu8, ne 3Uquo tempore ckeincep8 et in perpetuum 3llcuiu8 3liu8 
relixioni8 mormclü 8ive 1r3tre8, cuiu8cumque nomiiÜ8 ve1 conckicioni8 cen8e- 
3»tur, m3N8ionem, ecc1e8i3m 8ive cl3U8trum in preckicti8 tribu8 civit3tibu8 
no8tri8 Kun§i8berss 3ut eiu8 8uburbii8 8ive 3liquibu8 8ui8 boni8 3c kuncki8 
3cki3centibu8 per totum cki8trictum pro eo ecmm quocunque I3bor3ntem 
pO88int 3llt ckebe3nt p088ickere"). Das Domkapitel protestierte aber offenbar 
nicht gegen die Gründung des Nonnenklosters, da hier ja die Argumente 
wegfielen, die es bei der Verlegung des Wehlauer Franziskanerklosters 
nach Königsberg anführte: Abgang an Begräbnissen, Testamenten u. dgl. 
und Abbruch durch die Predigt der Barfüßer.

So gründete Leinrich Dusemer am 17. November 1349 ein Nonnen­
kloster im Löbenicht und verlieh ihm das Dorf Lichtenhagen mit der Mühle 
und der Pfarre"), die Kapelle Laberstro (Laffstrom), das Dorf Wolfsdorf 
im Kirchspiel Arnau, des Vogtes Vorwerk von 24 Lufen bei der Arnauer 
Kirche (dessen heutiger Name Iungferndorf noch an die einstige Zugehörig­
keit zum Nonnenkloster erinnert'), die Wiesen auf beiden Seiten des Pregels

p Saml. Arkdb. nr. 38Z.
2) Saml. Arkdb. nr. 28V.

Bei Kobbelbude.
«) Die Nachrichten über das Große Lospital S. 5 rechnen auch Maternhoff dazu, eine Be­

zeichnung, die vielleicht mit mater --Äbtissin, nicht mit dem Personennamen Matern zusammen- 
hängt.
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von der Arnauschen Lake bis an die Wiesen der Domherrn"), 19 Morgen 
bei Kamestow"), die Pfarre zu Arnau und 100 Lufen bei Nuhr (bei Wehlau) 
als freien Besitz — eine bedeutende Schenkung, die spätere Lochmeister und 
Gebietiger noch beträchtlich erweiterten: Leinrich von Plauen begabt die 
Benediktinerinnen 1413 mit weiteren hundert Lufen bei NuhrP und Ludwig 
von Erlichshausen bedenkt das Marienkloster mit dem Dorf Seligenfeld mit 
60 Lufen"). Wenn die von Leinrich von Plauen dem Konvent über- 
schriebenen Lufen bei Nuhr nicht dieselben sind, die dem Kloster im Grün­
dungsprivileg verliehen wurden und aus irgendeinem Grunde ihm vielleicht 
vorenthalten wurden (was nicht anzunehmen ist, da auch der Transsumpt 
sie erwähnt), umfaßte der uns bekannte klösterliche Grundbesitz mehr als 300 
Lufen oder rund 20 000 preußische Morgen, eine Fläche, die deutlich die 
Gefahr zeigt, die eine Durchsetzung des Ordensgebiets mit zahlreichen 
Klostergütern mit sich gebracht hätte, besonders wenn der Landbesitz Rückhalt 
für ordensfeindliche Unternehmungen gewesen wäre. Die Nonnen ver­
standen es außerdem, ihren Grundbesitz durch gelegentliche kleine Käufe 
weiter abzurunden. 1434 erstehen sie „einen garten uffm Sackheim bey dem 
Preoel nechst bey der Jungfrauen hoffe, als er ihnen von unserm egedochten 
bruder Lerman (Kochberger, Pfleger zu Sanct Elizabeth) beweiset ist; und 
anderthalb Morgen Wiesen, die zu demselben Garten gehört haben von des 
Carwes Herrn wegen, die soll der Pfleger zu Sanct Elizabet zcu seinem 
Ampte behalten und die Jungfrauen mit den Wiesen unbekommert 
bleyben")". Im Zahre 1438 endlich kauft das Marienkloster zwei Morgen 
Acker auf dem Sackheim von dem Königsberger Bürger Caspar Copper- 
schmid").

Den frommen Nonnen schenkte Leinrich Dusemer nicht nur bedeutenden 
Landbesitz, sondern er stattete ihn noch mit wichtigen Gerechtsamen aus: Die 
Dörfer Lichtenhagen und Wolfsdorf werden vom Kriegsdienst und Schar- 
werk befreit, und das Kloster übt eigene Gerichtsbarkeit auf seinen Gütern, 
darf auch Vergehen seiner Leute auf Ordensgebiet aburteilen, wohingegen 
sich der Orden das Recht vorbehält, seine Untertanen, die in diesen Dörfern 
straffällig werden, durch den herrschaftlichen Richter zu ahnden. Das Dorf 
Seligenfeld wird den Benediktinerinnen 1465 verliehen „mit großen und 
cleynen gerichten über ire leuthe binnen desselben Dorffs grenitzen, straffen 
gericht ausgenommen, die wir unser herlickeit zurichten behalten; doch auch 
mit solchem bescheid, was anderleuth in demselben gebith thun, das solchs 
die Znwoner desselben Dorffs auch zuthun sollen vorpflicht sein").

Bischof Johann von Ermland zweigt 1363 von dem dem Nonnenkloster 
gehörenden Kirchspiel Lichtenhagen die Kirche zu Laffstrom ab und erhebt 
sie zur selbständigen Pfarrkirche, „weil von wegen der weite bemelter Pfarre 
die pfarleute, etwa ferre davon gelegen, zur kirch ohne große müh nicht

S) Vgl. Saml. Llrkdb. nr. 2Z1.
«) Gehörte zu Karschau, südlich von Königsberg. 

Ord. Fol. 160 S. 172v.
s) Ord. Fol. 160 S. 182v.
») Ord. Fol. 160 S. 178.

u>) Ord. Fol. 160 S. 179.
") Ord. Fol. 160 S. 182v.
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kommen mögen")". Aber auch die Pfarrkirche Haffstrom bleibt beim 
Kloster"). 1364 übergibt der Bischof Bartholomäus von Samland dem 
Marienkloster die Pfarrkirche in Arnau"), und Bischof Nikolaus von 
Pomesanien (1360—67) verpflichtet den Pfarrer zu Neuteich, jährlich den 
Benediktinerinnen 46 M. gemeyner Müncz zu zahlen, welche Summe 
Bischof Johannes als zu hoch auf 20 M. reduziert"). 1384 bestimmt der 
Hochmeister Conrad Czolner von Rotenstein, daß die Pfarre zu Bartenstein 
nach dem Tode des jetzigen Pfarrers dem Zungfrauenkloster im Löbenicht 
anheimfalle, doch soll dieses das Recht haben, die Pfarre zu vermieten"). 
Auf Ersuchen der Aebtissin, Priorin und des ganzen Convents gewährte 
Paul von Rusdorf 1438 den Nonnen „frey vischerey uff den wassern dieser 
nachgeschriebenen drey gebittiger als Marschalck, Rangnit und Mümmel mit 
dreyen garnen, das Windegarn, der Singen oder der schreule genant, nicht 
das sie uff eines iczlichen der dreyer gebittiger Wasser mit allen dreyen garnen 
vieschen sollen, sondern uff eines iczlichen derselben gebittiger wassern sollen 
sie fischen allein mit einem der ehegedachten dreyer garne, mit welchen ihn 
das am füglichsten sein beucht")".

Bald nach der Gründung, am 31. Oktober, zog die erste Aebtissin, 
Katharina von Hegenburg, mit 12 Nonnen — 7 aus Culm und 5 aus 
Thorn — in das Kloster ein und erhielt die Benediktion. (Die Schreibung 
Cegenberg im Fol. 27 des Stadtarchivs ist wohl irrtümlich.) Am 11. Juli 
1350 weihte der samländische Bischof Jacob Kirche, Hochaltar und Kirchhof 
zu Ehren der heiligen Dreifaltigkeit und St. Marien"). Oft werden die 
Nonnen Königsbergs als Cisterzienserinnen bezeichnet, und es ist nicht ganz 
leicht zu widerlegen, daß sie diesem Orden angehörten. Dem Cisterzienser 
Orden werden sie in 4 Papsturkunden von 1423, 1458 und 1485") zuge­
wiesen. Der Abschreiber dieser Arkunden sagt in einem Resümee am Schluß, 
daß es waren: „Cistercienser Sanct Bernhardi orden", und Lukas David 
spricht ihm dies nach. Eine Papsturkunde von 1421 weist sie sogar den 
Augustinern zi?°). Demgegenüber reden 5 Arkunden aus den Jahren 1465, 
1510, 1519 (2!), 1521 von Benediktinerinnen^). Diese Arkunden sind in der 
Heimat des Nonnenklosters gegeben, haben also an sich schon größere Glaub­
würdigkeit. Zeitlich gehen die Zuweisungen zu dem einen oder andern Orden 
in den Arkunden ein wenig durcheinander; obwohl man sagen könnte, von 
etwa 1460 sind die Nonnen Benediktinerinnen, davor Cisterzienserinnen. 
Von 1483 ab wird auch das Culmer Cisterzienserinnenkloster als dem Bene­
diktinerorden angehörend genannt. Beide Orden waren sehr verwandt, beide 
folgten der Benediktinerregel, und die beiden Klöster zu Culm und Thorn

12) Saml. Urkdb. nr. 471.
") Die N. Pr. Pr. Bl. IX 1850. S. 31 behaupten, sie wurde vom Kloster gelöst. Die unter 4 

angeführte Urkunde widerspricht dem.
") Saml. Urkdb. nr. 476.
is) Ord. Fol. 160 S. 170.

Ord. Fol. 160 S. 157.
17) Ord. Fol. 160 S. 175.
18) Ord. Fol. 160 S. 188 u. Loci. üipl. pruss. nr. 58 S. 80.
1») Ord. Fol. 160 S. 146, 151, 152, 154.
- ») Ord. Fol. 160 S. I49v.
- 1) Ord. Fol. 160 S. 182v, Ord. Fol. 26 S. 267, Ord. Fol. 42 S. 360, Ord. Fol. 44 S. 77v u. 

Ord. Fol. 123 S. 259 f.
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hatten gemeinsamen Grundbesitz, obwohl das erste Cisterzienserinnen, dieses 
Benediktinerinnen enthielt. Beide zusammen stellen auch die ersten Insassen 
des Königsberger Klosters: Culm die Äbtissin und 7 Nonnen, Thorn 5. 
Das beweist wieder die geringen Unterschiede zwischen beiden Orden. Das 
Königsberger Nonnenkloster, in dem danach anfangs die Cisterzienserinnen 
überwogen, wird immer ganz neutral „Iungfrauenkloster genannt. 1382 
bitten die Königsberger Nonnen die Thorner Benediktinerinnen um Gebets- 
gemeinschaft (Saml. U. B. n. 527). Das gleiche ist uns nicht für die Culmer 
Cisterzienserinnen bezeugt. Bei der Anfang des 16. Jahrhunderts geplanten 
Neform wendet man sich an das Magdeburgische Kloster auf dem Berge, 
das zum Benediktinerorden gehörte, und an das Lorenzkloster, das Cister­
zienserinnen enthielt. In dieser Zeit werden aber die Königsberger Nonnen 
schon stets zu den Benediktinerinnen gezählt. Abschließend kann man sagen. 
Die Königsberger Nonnen werden anfangs mehr den Cisterzienserinnen zu­
gerechnet, die bei der Gründung auch an Zahl überwogen. Später werden 
sie öfter Benediktinerinnen genannt, mit welchem Namen auch die Crster- 
zienserinnen hätten belegt werden können, da sie auch der Regel des Äerugen 
Bernhard folgten. Am liebsten wählte man die neutrale Bezeichnung: Jung- 
frauenkloster Die heimischen amtlichen Stellen bezeichnen das Kloster, wenn 
sie dabei überhaupt den Orden nennen, stets als Benediktinerinnenkloster. 
Natürlich herrscht nach dem Gesagten in der Literatur hinsichtlich der Zu- 
gehörigkeit des Königsberger Konvents große Verwirrung. Die Zahl der 
Nonnen war auf 13 'festgesetzt, doch konnte sie auch überschritten werden. Die 
verzählenden mußten aber ihre Pfründe ins Kloster mitbringen.

An der Spitze des Klosters stand die Aebtissin, auch Mater ge- 
nannt. Wir haben uns ihren Rang nicht gar zu niedrig vorzustellen. 
Im Deutschen Reich galt sie als Reichsfürstin, erschien auf Reichstagen und 
war verpflichtet, für ihren Konvent ein Kontingent zum Reichsheer zu 
stellen Wenn sich Anna Reimer 1530") nur noch Verweserin des Jung- 
frauenklosters nennt, so bekundet schon der Titel, daß die Aebtissin im Laufe 
der Zeit ihre hohe Würde verloren hatte und sich gegen Ausgang des Mit- 
telalters sachte zur Stiftvorsteherin wandelte. Die Mater stand dem Kloster 
in allen Angelegenheiten weltlicher und geistlicher Art vor. Sie hatte das 
Recht, ein Siegel zu führen, das zusammen mit dem des Nonnenpropstes 
das Kloster vertraglich verpflichtete^). Dieses Siegel zeigt die Opferung 
Christi im Tempel. Die Mater sorgte dafür, daß alle Angelegenheiten des 
Klosters urkundlich festgelegt wurden. Sie bittet jeden neuen Papst, alle 
bisherigen Gerechtigkeiten des Konvents neu zu bestätigen, vor allem die 
wichtige Gründungsurkunden. Schuldner werden auf ihr Verlangen durch 
Kontrakt gezwungen^). Sie wird bei den Ordensherren vorstellig — falls 
der Propst ihr diese Arbeit nicht abnimmt — wenn fälliger Zins zu lange 
ausbleibtN- Sie erscheint mit dem Konvent vor dem Lochmeister und bittet

- -) Casseburg. S. 12.
2») Casseb. S. 10.
2«) Ord. Fol. 16V S. 151 u. 152.
2») Ord. Fol. 28 S. 482 f.
20) Ord. Fol. 28 S. 199 : 34 S. 68v u. 86. 
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um Fischereiprivilegien"). Sie darf zusammen mit dem Konvent dem erm- 
ländischen Bischof die Vikare für die Kirchen Lichtenhagen und Laffstrom 
zur Bestätigung präsentieren"). Nach der ersten Aebtissin Katharina von 
Legenburg erscheint in der Perg. Ark. XXXIII, 17 die Aebtissin Elisabeth 
(1411), dann in einer Papsturkunde eine Aebtissin Ludgarth (1423"), es 
folgen Gertrudis (1465"), Elisabeth Stapel (1474. 1476. 1485"), Dorothea 
(1492 und 1497"), Anna, die Klostermutter, und Mutter Barbara, eures 
cognomine (Im Buch der Elendengilde, 1485—1508"), Dorothe (1508") 
Barbara Mulnerynne (1518"), Ore (1522") und Anna Reimer 1530").

Vertreterin der Aebtissin war die Priorin. Zuweilen werden die In­
sassen des Klosters bezeichnet als „Aebtissin, Priorin und der ganze Kon­
vent"). 1517 nimmt die Priorin „an stat der mater" vom Großcomthur 
in Gegenwart des alten Großkomturs und des Lauskomturs eine Meinung 
des Lochmeisters über eine Besitzangelegenheit entgegen").

Ein Beichtvater scheint nicht ständig zum Kloster gehört zu haben; 
denn der Bischof von Samland beabsichtigt 1508, um die Streitigkeiten 
zwischen Nonnenpropst und Nonnen zu beheben, „eynen fromen und geist­
lichen Man zu eynem Beichtvater hieher zu fertigen"", wobei doch offenbar 
der Ton nicht auf dem fromm liegt und die Durchführung seiner Absicht 
nicht die Entfernung eines bisherigen, unfähigen Vorgängers zur Folge 
gehabt hätte, sondern die Einsetzung eines Beichtvaters scheint eine außer­
gewöhnliche Maßnahme gewesen zu sein, was ja auch durch eine Arkunde von 
1519 bestätigt wird, wo der Lochmeister der mater verkündete, daß er das 
Kloster „mit einem fromen, redlichen, tüchtigen Priester zum Beichtvater")" 
versorgen werde. Der Name eines Beichtvaters ist uns bekannt: Lerr 
Johannes, ethwann pfarher zu Powunden (1517").

Da die Aebtissin nicht recht die Möglichkeit hatte, Reisen im Interesse 
des Klosters zu machen und ständig mit der Außenwelt, vor allem mit dem 
Lauskomtur, Großkomtur, Bischof von Samland, Lochmeister, in Ver­
bindung zu treten, war ihr ein Nonnenpropst als Lelfer beigestellt. Eine 
Arkunde umreißt sein Amt mit: probst, procurator und Verweser"). Er 
ficht die Zahlung ausstehender Forderungen bei den Vertretern der welt­
lichen Gewalt durch, läßt Güter und Läufer beschlagnahmen") und bei 
Entrichtung der Schuld wieder auslösen"). Er macht Reisen ins Reich, um

-7) Ord. Fol. 16V S. 175.
-») Saml. Arkdb. nr. 47.
»») Ord. Fol. 108 S. 151.
so) Ord. Fol. 160 S. 16V.

Ord. Fol. 160 S. 152, 154. Casseburg S. 9.
--) Casseb. S. 10 u. 12.
»») Ord. Fol. 891c.
s«) Ord. Fol. 29 S. 1Z4.
SS) Ord. Fol. 4V S. 946.
so) Ord. Fol. 136.
S7) Ord. Fol. 58 S. 19.
s») Ord. Fol. 29 S. 129.
»«) Ord. Fol. 42 S. 361.
«°) Ord. Fol. 58 S. 62v.
oi) Ord. Fol. 16V S. 158.
«-) Ord. Fol. 24- S. 292, 303 u. 29- S. 72.
«s) Ord. Fol. 29 S. 46.
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Lilfe zur Reformierung des Klosters zu holen"), nach Nachbarstädten, um 
Erbanfall einzuverlangen"), setzt mit der Mater zusammen das jährliche 
Deputat der erbenden Nonne aus der durch sie dem Kloster zugefallenen 
Erbmasse fest") und kauft oder verkauft Krüge oder kleinere Flächen aus dem 
klösterlichen Grundbesitz"), er erwirbt Wiesen und Aecker für den Konvent 
durch Kauf oder Pacht"), er erbittet mit der Aebtissin zusammen die erneute 
Ausstellung der im Krieg vernichteten Lauptbriefe des Dorfes Lichten- 
hagen"), er läßt vom Bischof von Samland die Gründungsurkunde des 
Klosters und die Verschreibung der Bartensteiner Pfarre mit Genehmigung 
des Lochmeisters transsumieren"), da er fürchtet, daß die wichtigen Origi­
nale ihm bei seinen Reisen oder durch Krieg oder Feuer verlorengehen 
könnten. Er ist berechtigt zur Führung eines Amtssiegels, das er meistens 
neben dem der Mater auf Urkunden drückt"), er kann selbstherrlich — nach 
Genehmigung des zuständigen Ordensherrn — Bauten im Kloster aus­
führen") und sorgt auch für den Tisch der Benediktinerinnen"). Daneben 
hat er die gottesdienstlichen Landlungen im Kloster zu verrichten — das 
Upsalaer Formelbuch erwähnt auch einen Vikar — und auch ein geistliches 
Amt zu verwalten, von dem am deutlichsten die Urkunde über die Znkorpo- 
rierung der Arnauer Kirche in die Macht des Klosters spricht: Damit aber 
dem ermelten kloster derselben kirch halben nicht eynerley irrsal kunfftiglich 
möcht erwachsen, wollen wir mit diesem brieff soviel möglich vorkommen, ver- 
leyhen hierumb dem benanten kloster, das sie diesse kirch durch ehrliche capplan 
selbst regieren und umb einen zinss auslassen mögen. Doch also, das der 
probst des closters zur obersten seelsorg der selben kirch verbunden sey, und 
auch der vorweser, vicarj oder capplan sollen dem probst des closters als 
irem Patron und obersten seelsorger in allen zimblich underworffen sein. Wo 
auch der vorweser oder vicarj seinen zins zu gebürlicher zeit freventlich zu 
geben underließe, solle der probst des closters macht haben nach funfzehen 
tagen zu pfenden. Wo auch ferner der probst zu seynem oder klosters brauch 
etwas pfandweis zu sich nemen würd, solle keinem vicarj noch vorweser ge- 
ziemen, krigischer weisse dasselbe zu vordern bey bischofflicher straff (1364)"). 
Der Passus im Ord.-Fol. 29 S. 51: „ist dem Nonnenprobst befolen, der 
Mater zubefelen" läßt den Schluß zu, daß der Nonnenprobst der Äbtissin 
in gewissen Dingen übergeordnet war.

Der erste bekannte Nonnenprobst ist Peter Stuwer"), ein ermländischer 
Priester (1443, 47, 51, 52). Dann hören wir 1476 von Matz Thorau, der oft 
(1483, 1486, 1487)") als löbenichtscher Pfarrer erwähnt wird, daß er dieses

Ord. Fol. 26 S. 267.
«s) Ord. Fol. 29 S. 31, 50, 51, 1V7, 112 u. 29s S. 48, 70v.
4«) Ord. Fol. 27 S. 325 u. 29, 51.
«7) Casseb. S. 8.
*s) Ord. Fol. 160 S. 187.
") Casseburg S.9.
80) Ord. Fol. 106 S. 158.
°r) Casseb. S. 9 u. 10.
8-) Ord. Fol. 27 S. 20, 24, 268 u. 29 S. 44.
s») Ord. Fol. 29 S. 44.
8«) Saml. Urkdb. 476.
88) Casseb. S. 7, 8 u. Ord. Fol. S. 187 u. Perg. Urk. XXXll, 10 u. XLIIl, 38.
80) Perlbach, Quellend. S. 152, 153, 156.
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Amt bekleidet""). 1476 ist Thomas Altmann Nonnenprobst""), 1484 Lorenz 
Londirgot""), 1492 Georgius Clemens""), der sonst noch genannt wird als 
Vikar des St. Gertrud-Altars in der Nikolaikirche auf dem Steindamm") 
(1498) und als Stifter von 500 M. gering zur Errichtung eines Altars in 
der Domkirche (1512)"P 1498 bemühen sich die Nonnen um einen Rasten- 
burger Priester als Nonnenpropst, aber dieser wird seiner Verpflichtungen 
nicht ledig, und so soll der alte Nonnenprobst weiter amtieren. Noch am 
7.10.99 ist kein Nachfolger gefunden""), dann tritt der streitbare Jörg Zan 
auf den Plan (vielleicht schon 1505"*), sicher 1510)°°). Die Aufgabe des 
Propstes, Vermittler zu sein zwischen Fordernden und Verpflichteten, war 
sehr schwierig. Er konnte es seinem Kloster nicht immer recht machen. Dieser 
Zan scheint eine schroffe Natur gewesen zu sein. Er hatte nicht nur großen 
Streit mit den Nonnen, deren Wünsche er selbstherrlich überging""), sondern 
geriet auch in Konflikt mit dem Bischof von Riesenburg""); offenbar in einer 
ernsteren Angelegenheit; denn der Lochmeister will der Sache in Rom ge­
denken""), — und außerdem mit dem Rat der Stadt Löbenicht seines Knechtes 
wegen, der die Stadtwache mit andern verprügelt hatte""), und auch mit einer 
Frau namens Keyserinne""). Ihm folgte 1512 Niclaus Angermann"), doch 
übernahm Zan in den zwanziger Jahren noch einmal dies Amt"). Der letzte 
Nonnenpropst ist wohl Valentin Döhring").

Es ist kennzeichnend für die immer stärkere Verweltlichung des Klosters 
im ausgehenden Mittelalter, daß ein großer Teil der Belange des Nonnen- 
propstes 1518 auf einen weltlichen Vogt überging. Ans ist die Bestallung 
dieses ersten Vogts, des Altstädters Dietrich Greffrade, erhalten"). Darin 
werden seine Rechte und Pflichten festgelegt: Zunn ersten, das er die gerichte 
beide, groß und klein, dem Closter zustendig, sambt den welden, damit den­
selben dem mehr gedachten Closter zu schaden ader zcu nachteyl nichte ab- 
hendig gemacht werden, in treulichen befehel haben sall und den mich vleiß 
fursteen. Czum andern, das er die Zynßer und schulde deß Closters, sovill 
ime ymer muglich, fordere und sy mane und ime die gebeude im closter und 
anderß, wohe es von notten, treulichen befohlen lasten sein und dieselben von 
dem Eynkomen deß Closters mit rath der Mater und deß Closters vorsteen, 
bauen, bessern und uff richten sall. Czum dritten sall der mehr gedachte 
Diettrich Greffrade schuldig und vorbunden sein, wie auch einem getreuen

°7) Casseb. S. 9.
b«) Casseburg S. 9.
s«) Casseb. S. 9.
«o) Casseburg S. Iv.
«y Ord. Fol. 20 S. 17.
"y Ord. Fol. 34 S. 1I0v.
«y Ord. Fol. 20 S. 173 u. 23, 16.
«y Ord. Fol. 22 S. 436.
«°) Ord. Fol. 26 S. 267.
s«) Ord. Fol. 27 S. 20.
«y Ord. Fol. 26 S. 35, 44, 77.
sy Ord. Fol. 26 S. 77.
«») Ord. Fol. 28 S. 140, 184, 222 u. 29 S. 129, 135.
7°) Ord. Fol. 27 S. 20v.
7Y Ord. Fol. 34 S. 111.
7Y Ord. Fol. 46 S. 139v.
7Y Casseburg S. 12.
7«) Ord. Fol. 40 S. 946.
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voigt geczymen will, auff die Haußhaltung und sunderlich uff kuchen, Back­
haus, Breuhauß, Melczhaus und ander, damit er darin das jhenige an 
khorn, malczs, gersten, hadern, Vitalien und ander, so zcu behuf und not- 
durfft deß closters begert, zubequemer und gelegener zceyt schaffe und brengen 
lasse. Czum vierten fall er gutten vleiß und eigentlich achtung auff das ge- 
ßinde im Closter in Hoffen und Dorffern, dem Closter zustendig, haben und 
geben, damit dasselbe gesynde ire dinste und arbeyt mith vleis außwarten, 
auch das vihe mith futter und irer gebuer zurechter zeytt vorsehen und kam 
schade dadurch dem Closter zugefuegt werde. Dietrich Grefrade und seine 
Frau Anna siedeln ins Kloster über, erhalten freie Kost, Wohnung und 
Wäsche, einen Zungen zur Aufwartung und jährlich 20 Mark gering, wofür 
nach ihrem Tode ihr ganzer Besitz dem Kloster anheimfällt. 1522 mußte 
Greffrade den Hauskomtur anrufen, um die Innehaltung des Kontrakts 
durchzusetzen?").

Endlich stehen noch in Zusammenhang mit der Verwaltung des Klosters 
die Verweser, d. s. die Bürgermeister der drei Städte Königsberg. Sie treten 
in Funktion, wenn Nonnenpropst und Nonnen miteinander streiten, so als 
der Konvent sich weigert, dem Jörg Zan Reise- und Zehrgeld zu ersetzen?"). 
Sie geben dem Nonnenpropst eine „Fürschrift", eine Empfehlung, an die 
Stadt Elbing mit, als er dort das Erbe der Lucie Myßka einfordern will??), 
und raten auch zur Bestallung eines weltlichen Vogts?").

Die Nonnen waren teils adliger, teils bürgerlicher Herkunft. Vielleicht 
bestand schon für das Kloster die Regelung des späteren Marienstifts, daß 
6 der Insassen adelig, 6 bürgerlich sein sollten. 1532 tritt Brigitte von Kunheim, 
die Schwester des Hauptmanns von Tapiau, aus dem Kloster aus?"), 1514 
wird eine Llrsula von Eilenburg als Königsberger Nonne erwähnt (Perg. 
Ark. XXXV, 75), und 1523 wird uns berichtet, daß die preußischen Adligen 
Rat Kunheim, Perbandt, Koberse, Kalkstein ihre Muhmen, Schwestern und 
Freunde im Kloster haben""). An Töchtern von Bürgern werden genannt 
die Peter Mossigks, des Besitzers von Laxdeyen (1509)"*), Katharina Schil­
ling, die Tochter des Besitzers von Gut Caymen (1463—1509)""), die Tochter 
des Kneiphöfers Germs (1508)""), der Krolschen Tochter (1519)"P des Kro- 
mers Gorgius Kind (1508)""), die Tochter eines Pocks (1509)""), Lucie 
Myßka (auch Mysche), aus Elbing stammend (1508)"?), eine Agnete Hundert- 
marck und eine Margarethe Arnstein (1537)""). Auch bei den Aebtissinnen 
stehen der Katharina von Hegenburg eine Elisabeth Stapel, Barbara 
Mulnerynne und eine Anna Reimer gegenüber.

7s) Lauskomturbuch Ordens--Fol. Nr. 136. S. auch Ord. Fol. 40 S. 94«.
7«) Ord. Fol. 34 S. 14.
77) Ord. Fol. 29 S. 50.
78) Ord. Fol. 40 S. 946.
7») Ostpr. Fol. 913 S. 155v.
8o) Ord. Fol. 46 S. 139v.
8i) Ord. Fol. 30 S. 63 u. 28 S. 157 u. 301.
82) Ord. Fol. 283 S. 167 u. 28 S. 303.
8») Ord. Fol. 27 S. 325 u. 29 S. 51.
8») Ord. Fol. 42 S. 361.
8s) Ord. Fol. 29s S. 72.
»») Ord. Fol. 28 S. 199.
»7) Ord. Fol. 29 S. 31, 50, 52, 107, 112 u. 29s S. 48 u. 70v.
88) Oberratsstube (unsigniert).
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Der Eintritt ins Kloster war nicht ganz leicht. Die Aufnahme in den 
Konvent gewährte aller menschlichen Voraussicht nach eine lebenslängliche 
Versorgung, und das mag, neben den gewichtigen religiösen Motiven, viele 
Jungfrauen bestimmt haben, auf die Freuden dieser Welt zu verzichten. Aber 
nicht jede Bewerberin gelangte ans Ziel. Ein Ungenannter bittet 1501 den 
Hochmeister um Fürsprache bei der Mater für seine Tochter, die Königs- 
berger Nonne werden wolle, und der Angerufene gibt dem Hauskomtur die 
Weisung, das Nötige zu veranlassen^). Brigitte von Kunheim erhält bei 
ihrem Austritt aus dem Kloster als Ersatz für die Einkaufssumme jährlich 
15 M. gering aus den beiden Klosterdörfern Arnau und 14 Scheffel Roggen 
und 30 Scheffel Malz bis zu ihrem Tode?"). Gattenhofers Formelbuch hat 
uns die Verschreibung einer Klosterjungfrau, Katharina Schilling, aus dem 
Zahr 1463 erhalten, worin ihr Vater Bartusch Sch. sich verpflichtet, bei ihrem 
Eintritt dem Kloster 50 gute Mark als Almosen zu geben und außerdem 
4 gutte Mark Zins für Kleidung und andere leibliche Bedürfnisse seiner 
Tochter. Dieser Zins soll nach Katharinens Tode dem Kloster weiter ge­
zahlt werden"). Es ist nicht erweislich, ob diese 50 Mark die übliche Ein­
kaufssumme waren, jedenfalls zeigen die Entschädigung der Brigitte Kun- 
heim, der eben behandelte und der folgende Fall, daß der Eintritt ins Kloster 
mit bedeutenden Kosten verbunden war. Als der Kneiphöfer Germs 1508 
Schicht und Teilung macht""), verlangen die Vormünder seiner anderen 
Kinder, daß das Eintrittsgeld der geistlichen Tochter von ihrem Erbteil ab­
gezogen werde, damit die Geschwister nicht geschädigt würden. Der Nonnen- 
propst wehrt sich dagegen im Interesse des Klosters, und die Ordensherren 
wissen sich in diesem Präzedenzfall nicht recht zu verhalten; beide Parteien 
sollen sich noch einmal erkundigen und die Angelegenheit, als eine geistliche, 
vor den samländischen Bischof bringen.

Das Gründungsprivileg von 1349") bestimmt: „Such welle wir, das 
den Iungfrauwen, die sich begeben in das closter, füllen folgen alle anfall, 
was sie ansterben mag von rechter sippe, gleicher weis, ab sie weren in der 
werlde, darumb das das closter ouch gebessert werde von guter luthe almozen. 
Were aber der anfall dinstgut, das füllen sie vorkouffen mit der gebietiger 
rathe, das uns nicht abeghe unser dinst. Ist adir der anfall czins ader 
czinsgut, den mögen sie behalden noch irem nutcze, also das sie dovon thuen 
als ein ander man doruffe zeße, und ap do widderspreche eyn gesetze adir 
willekor, das sal dem closter nach den jungffrouwn nicht hindern." Lind in 
der Verschreibung Katharina Schillings von 1463 heißt es: „Wirt sie leben 
vater oder muter, swester oder bruder todt, so sol dem closter volghn unser- 
hindert, nach des closters hantfest, alles, das ir die todshand von Calmischen 
gutte Wirt erlangen, sam ob sie in der werlt wer geblieben." Das Erbteil 
fiel also dem Kloster zu, doch bekam die Erbin davon ein „jährliches, ehr­
liches Deputat", dessen Höhe Mater und Nonnenpropst bestimmten/nicht 
etwa der Erblasser"). Als Germs den Betrag dieses Deputats erfahren

««) Ord. Fol. 23 S. 242.
««) Ord. Fol. 27 S. 325.

Saml. Arkdb. or. 383.
«-) s. r) u. Ord. Fol. 29 S. 51.
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wehrt sich der Nonnenpropst gegen diese Zumutung mit dem Bemerken, 
seine Tochter unterstünde jetzt allein ihren Oberen. 1514 verschreibt Both 
von Eilenburg seiner Tochter Ärsula und damit dem Kloster das Dorf 
Roychel im Tapiauschen (Perg. Ark. XXXV, 75). Von dem Erbe der 
Lucie Myßka aus Elbing ist verschiedentlich die Rede. Der Nonnenpropst 
3org Zan reist deswegen sogar in ihre Vaterstadt, und die Herrschaft wie 
die Vorsteher des Marienklosters fördern die Bemühungen der Benediktine- 
rinnen in jeder Hinsicht"). In einer andren Erbschaftssache fungiert der 
Propst offenbar nur als Zeuge").

Einnahmen erstanden auch aus Vermächtnissen. Von einem solchen des 
Wehlauer Hauptmanns Sigismund Stange redet die Perg. Llrk. VIII, 5. 
Ferner verzeichnet das Marienburger Treßlerbuch Zahlungen an die Nonnen 
in Höhe von 8—15 M. in den Jahren 1399—1405.

Die großen Güter, die Einkaufssummen, die Legate und Gerechtigkeiten 
warfen natürlich weit mehr ab, als die Nonnen und ihre Angestellten und 
Diener zu ihrem Unterhalt brauchten. Der Reichtum des Klosters hätte 
aber kaum einen Einfluß auf die Lebenshaltung der Nonnen gehabt, da sie 
ihnen ja durch ihre Ordensregel bis ins einzelne vorgeschrieben war. Das 
überschießende Geld wurde auf Zins gegeben, um es möglichst vorteilhaft an- 
zulegen. Wenn man den riesigen Grundbesitz bedenkt und von den beträcht­
lichen Summen hört, die von den Benediktinerinnen ausgeliehen wurden, so 
muß man zu dem Schluß kommen, daß Wendungen wie: als wir den hir 
inne haben erkant des closters armut und uff das die andern Jungkfrawen 
nit sollen gebruch leiden... uff das sye sich destbas ires kommers mögen 
erweren").
stereotype Floskeln sind und jeder Grundlage entbehren. Gewiß wäre das 
Leben der Nonnen sorgenlos gewesen, wenn alle Außenstände regelmäßig 
eingekommen wären. Das geschah aber selten. Wenn wir vom Kloster 
hören, handelt es sich fast immer um rückständigen Zins oder um andere 
Schulden, um deren Erhalt Mater und Nonnenpropst dauernd kämpfen 
müssen. Ein päpstliches Breve gibt den Bischöfen vom Ermland und Sam- 
land Befehl, die säumigen Zahler vor ihren Richterstuhl zu ziehen und sie 
zu zwingen, ihren Verpflichtungen nachzukommen. In diesem Brief Pius II. 
von 1458 heißt es: Wy wol dieselb Abtische und ir convent durch krig und 
ander betrubnis, so sich aus gotlicher vorhengnus in den landen zu Preussen 
(der Dreizehnjährige Krieg) zu getragen und nach gegenwertiglich enthalten, 
mit solcher bedrücklicher armut vorhafft sein, das sie ire narung mit iren 
Handen suchen müssen"). Einmal, 1520, löst der Hochmeister sogar auf An- 
trag der Mater die Klausur auf: „Nach dem sie (mater sampt dem gantzen 
convent des junckfrawen closters benedicten ordens hier zu Königsberg) mit 
aller demut und andacht anlangen und bitten haben lassen, nach dem sie 
willens und geneigt sein, damit sie sich bester stathaftiger in irem closter und 
sonderlichen, dieweil die theure zeit ankommen, erhalten mögen, in unsers

- s) Ord. Fol. 29 S. 31 u. 50.
- ) Ord. Fol. 28 S. 242.
- s) Ord. Fol. 283 S. 167.
»«) Ord. Fol. 106 S. 146.
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ordens landen die jennigen Personen und zu forderst die jennigen, die dem 
selbigen closter und irer lobligen versamlung verwant und zugethan, besuchen 
zulasen, und sie uns ire hulff noch eines izlichen willen und gefallen anzu- 
langen, inen solchs gnediglichen zu vorgunnen und zuzulasten""). Ende des 
Jahres 1519 hatten die Polen den Krieg gegen Lochmeister Albrecht be­
gonnen; das hatte die regelmäßige Versorgung des Klosters wieder gehindert. 
Auch in ruhigen Zeiten kommen die Nonnen nur schwer zu dem Ihrigen, 
und nur die Unterstützung durch Lochmeister, Bischof und Papst läßt ihre 
Bemühungen um Einziehung des Fälligen erfolgreich sein. Ähnlich wie 
Pius II. hatte zu verwandtem Zweck Papst Martinus 1421 den samlän- 
dischen und ermländischen Bischof angewiesen, unter Anwendung ihrer geist­
lichen Gerichtsgewalt alles das wieder zurückzuverlangen, was die Äbtissin 
an Läufern, Ländern, Zehnten usw. bisher zum Schaden des Klosters ver­
äußert hat°°). Bereitwilligst bestätigten auch Martinus (1423)"°) und Inno- 
centius (1485)"°) den Nonnen ihre bisherigen Privilegien, wobei Martinus 
eigens hervorhob, daß sie der weltlichen Schätzung von Königen, Fürsten 
und andern Christgläubigen enthoben sein sollen.

Die folgende Arkunde gibt einen guten Einblick in die Art, wie die 
Nonnen ihr Geld anlegten: „Wir Dorothea, Äbtissin ... thun kundt... das 
wir dem erbarn und vehsten Nickel Thaubenheym 200 M. auff sein Dorfs, 
genant Puchholtz, mit 16 M. uns zu verzinsten geligen haben. Sulh Dorf 
haben wir die Zeit sicherung halben dem würdigen, edeln und wolgebornen 
Lern Leinrichen Neusten von Plawen und teuschs ordens Hern zur preuschen 
Eylaw empfolhen und genanten Zyns von Taubenheym zufordern und uns 
zuuberantwurtten gebeten: Sulhes er uns und unserm Kloster die 200 M. 
mit dem Zyns abbezalt und überreicht, auf das haben wir g. w. mit vleissig 
bete angelangt, das solch gelt widerumb unserm kloster zugut ausgelien wer­
den. Anser bete nach hat g. w. die 200 M. von uns genomen mit misten 
und zulaß des garwirdigen Lern Symons von Drahe, teuschs ordens Groß- 
compthur und Regent unsers g. h., und unsers brobst, Pregels nachgelassen 
kyndern auf ire gutter jerlichen uns mit 16 M. zuvorzinsen gelyhen .. usw. 
Anno 1510 Sontag tags Letare""P Im Pr. Eylauschen Gebiet hatten die 
Nonnen außer diesen 200 M. auf Buchholz ebensoviel auf Gut Eichholz""), 
ferner hatten sie Geld stehen im Brandenburgischen (Mühle Rumbitten, 
Dorf Wallekeim, Bencken, Coggen Mull, Trintekaym, Thomasdorf)""), 
im Bartischen (Rüttenhofer hat 30 M. 8 Sc. Schulden)"*), auf Ländereien 
im Lollandschen (Lans von Attenhofen ca. 20 M. jährlichen Zins""), 
Rastenburger"*") und Zintener (700 M. auf Dorf und Mühle Arnstein) Ge-

V 7) Ord. Fol. 42 S. 360.
«8) Ord. Fol. 106 S. 149.
v») Ord. Fol. 106 S. 151.

ioo) Ord. Fol. 166 S. 154.
Ord. Fol. 29 S. 134.

1°2) Ord. Fol. 29 S. 133.
ioi) Ord. Fol. 21 S. 297 u. Perg. Urk. XXXII, 10; XXXII, 13; XLIII, 38.
iv») Ord. Fol. 22 S. 74.
1°») Ord. Fol. 34 S. 31, 34, 47v, 48v, 68v, 70v, 110.
io«) Ord. Fol. 20 S. 50.
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biet"'), auf Pregers Gut Knoblochsdorf*""), auf Wiesen, die einem Bernhart 
von Leiden"") zugesprochen werden. Geldlich verpflichtet sind dem Kloster 
die Edlen Pregel, von Leyden, Proyck*"), Fritz von der Wattlau"*), Lans 
von Korssen*"), Lans von Schlieben*"), Lynrich von Geestelen"") und Mel­
chior Kochler von Schwandorf*") (dieser schuldet 300 M. i. 1.1497). Einer 
Schuld von 550 M. des Königsbergers Bar wegen werden zwei Läufer in 
der Stadt*") beschlagnahmt. Selbst von einem Kretschem kaufte der Nonnen- 
propst Zins""). Aus all dem ist ersichtlich, daß ein großer Teil der Zeit der 
Äbtissin wie des Nonnenpropstes mit der Erledigung der Geldgeschäfte hin- 
ging und daß das Kloster gut bestehen konnte, wenn es regelmäßig das ein- 
bekam, was ihm zustand.

Die Obrigkeit fühlte sich verpflichtet, den Nonnen zu dem Ihrigen zu 
verhelfen. Ohne den Schutz des Ordens und des Bischofs hätten sie, wie 
schon gesagt, ihr Dasein nur schwer fristen können. Der Lochmeister oder 
sein Stellvertreter weist die Pfleger und Vögte der einzelnen Gebiete an, 
die Schuldigen zur Bezahlung zu drängen"'), und Lans von Llttenhofen 
sperrte der Lochmeister sogar, nachdem alle Vorstellungen nichts gefruchtet 
hatten, sämtliche Einkünfte und gab sie erst wieder frei, als er seinen Ver­
pflichtungen nachkam*"). Auf Vorschlag des Nonnenpropstes veranlaßte der 
Großkomtur die Beschlagnahme zweier Läufer des Peter Bar""), und der 
Lochmeister schreibt an den König von Polen, damit dieser den Benedikti- 
nerinnen das an den Lauptmann von Marienburg unberechtigterweise ver­
liehene Kirchenlehen von Neuteich wieder einräume""). Dem Statthalter 
von Brandenburg wird bedeutet, daß er das Fischereiprivileg Rusdorfs zu 
achten habe"*). Selbst auf die Belieferung von Kalk erstreckte sich die obrig­
keitliche Fürsorge des Ordens*").

Diese Sorge für die Benediktinerinnen entsprang nicht nur der Pflicht 
der weltlichen Lerren, sondern auch der seelischen Verbundenheit einer geistes­
verwandten Gemeinschaft gegenüber. Dusemer stiftete das Kloster aus Dank 
zu Gott für den großen Sieg an der Strebe, Ludwig von Erlichshausen be­
gabte es mit dem Dorf Seligenfeld zum Dank für die vielen Gebete, die die 
Nonnen für den Sieg des Ordens getan; doch mischte sich bei ihm in diesen 
Dank ein egoistisches religiöses Motiv, das kennzeichnend für die in der 
mittelalterlichen Frömmigkeit herrschende Auffassung von dem Wechsel- 
verhältnis zwischen Leistung und Lohn ist: durch diese Schenkung sollen die

io7) Ord. Fvl. 27 S. 129.
108) Ord. Fol. 28 S. 116.
10») Ord. Fol. 23 S. 161.
na) Ord. Fol. 42 S. 242.
i") Ord. Fol. 37 S. 227v u. 58 S. 33—35.
iir) Ord. Fol. 34 S. 86.
11») Ord. Fol. 34 S. 68.
i") Casieb. S. 12.
11s) Ord. Fol. 24s S. 292.
11S) Casieb. S. 8.
117) Ord. Fol. 20 S. 56: 21 S. 297 u. Ord. Fol. 22 S. 74 u. a.
"«) Ord. Fol. 34 S. 34, 76 s. a. 34 S. 31, 47v, 48v, 68, 68v, 7vv, 110.
11«) Ord. Fol. 24s S. 292.
ir°) Ord. Fol. 42 S. 83, 360 u. Ord. Fol. 44 S. 77v.
1»1) Ord. Fol. 42 S. 241, 244.
"2) Ord. Fol. 28 S. 163.

179



Benediktinerinnen verpflichtet sein, für den Lochmeister und den obersten 
Spittler nach deren Leben Vigilien und Seelmefsen zu halten""). Jede Wohl­
tat, die den Nonnen erwiesen wurde, galt als gottgefällig, häufte den Schatz 
der guten Werke. Bischof Bartholomäus vom Samland begründet eine 
Schenkung so: damit nit durch Mangel zeitlicher gutter die kraft irer (der 
Nonnen) bekerung werde geschwecht oder erkalte (1364)"*). Der Geist der 
ersten Stifter und Gönner blieb bei der weltlichen und geistlichen Obrigkeit 
erhalten bis in die Zeit der Reformation hinein. Das zeigt sich in den 
ständigen Bemühungen und Vergünstigungen, die dem Marienkloster zuteil 
wurden: Der Lochmeister oder sein Stellvertreter suchen dem Kloster den 
gewünschten Nonnenpropst zu verschaffen""), sie bemühen sich darum, Strei­
tigkeiten zwischen ihm und dem Konvent zu schlichten, zunächst durch gütiges 
Zureden""), dann durch landesherrlichen Spruch"^), und sie erstreben eine 
sittliche Besserung des Klosterlebens, als es seinen Gehalt verlor""), u. a. 
durch die Bestallung eines würdigen Beichtvaters""). Der Papst hatte dem 
Konvent zugebilligt, daß er von jeder weltlichen Schätzung befreit sein sollte, 
und bei jeder Schenkung heben die Ordensherrn hervor, daß das Land „queit 
und ledig" sein soll von jedem Zins""). Noch weiter ging natürlich das 
Entgegenkommen der Bischöfe. Nach der Gründung bemühen sich der sam­
ländische, ermländische und selbst der pomesanische Bischof darum, dem 
Kloster besondere Freiheiten und Vergünstigungen zu verschaffen.

Wenn jedoch das Verlangen der Nonnen zu weit ging, wenn sie unrecht 
hatten, scheute sich der Lochmeister auch nicht, in echt landesväterlicher Weise 
den Forderungen des Konvents entgegenzutreten, so einmal, als die Nonnen 
aus ihren Privilegien über die Landgüter zuviel Geld herausschlagen wollten 
— beim Lochmeister sprach hier auch ein wenig Furcht vor dem Aufbegehren 
des Adels mit"*) — und als sie sich zu ungebührlich gegen den Nonnen­
propst wandten"?).

Das überschießende Geld wurde, wie gesagt, hauptsächlich auf Zins ge­
geben. Von Käufen und Verkäufen hören wir nur wenig. 1474 verkauft 
der Nonnenpropst den Krug zu Seligenfeld"?), 1492 kommen 2 Luben vom 
Schulzenamt zu Seligenfeld weg*""), und 1443 pachtet das Kloster eine Wiese 
im Brandenburgischen durch Zinskauf*"'). 1440 tauschen die Nonnen ein 
Stück ihres Gärtnerlandes bei Arnau gegen eine Lube und vier Morgen 
im Kammeramt Waldau, um den Wagen und Pferden der Arnauer Kirch- 
besucher Platz zu schaffen*""). Die Arkunde Lans von Tieffens vom Jahre 
1440 scheint nur strittiges Gebiet zu umgrenzen*"").

12«) Ord. Fol. 106 S. 182v.
12«) Samt. Urtdb. 476.
ir°) Ord. Fol. 20 S. 173 u. 23 S. 16.
i2«) Ord. Fol. 22 S. 436 u. 29 S. 44 u. oft.
iry Ord. Fol. 48 S. 33v.
128) Ord. Fol. 36 S. 321.
1-s) Ord. Fol. 29 S. 130 u. 42 S. 361.
i«o) Ord. Fol. 106 S. 178, 179.
181) Ord. Fol. 58 S. 9v, 19.
182) Caffeburg S. 9.
18«) Caffeburg S. 10.
1»«) Ordens-Fol. 106 S. 187.
18°) Ord. Fol. 106 S. 180v.
188) Caffeburg S. 10.
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Die uns bis auf den heutigen Tag — trotz des großen Lospitalbrandes 
von 1764 — erhaltenen Reste des Altars, der Bilder und Paramente aus 
der Zeit des Klosters lassen Rückschlüsse auf die Fülle des einst vorhandenen 
zu, vielleicht auch auf den Wohlstand des Klosters oder die Gebefreudigkeit 
gläubiger Gönner. Keine Königsberger Kirche — mit Ausnahme des 
Doms — hat so viele gotische Kunstschähe der Neuzeit übergeben wie das 
Kloster St. Marien. Rohde"?) schreibt: Der lebhafte Verkehr, der aus 
allen Gegenden der damaligen abendländischen Welt nach dem Osten ein- 
sehte, mag dabei viel fremdes Kunstgut nach Königsberg geführt haben. Ein 
solches Fremdgut ist jenes Alabaster-Relief mit der Anbetung der heiligen 
drei Könige, das sich noch heute im Besitz der städtischen Kunstsammlungen 
befindet und das englischen Ursprungs ist. Englische Leerscharen kamen 
1390 unter Führung des kunstliebenden Prinzen Leinrich von Derby nach 
Königsberg (1390/91). Das Relief kommt aus dem Besitz des Löbenichtschen 
Lospitals und ist möglicherweise ein frommes Geschenk der englischen Kreuz­
fahrer an das Nonnenkloster. Aus dem gleichen Kloster entstammen vier 
kleine Lolztäfelchen mit Malereien auf kreidegrundierter Leinewand. Die 
Beziehungen dieser Malereien, die ebenfalls im ostpreußischen Gebiete keine 
rechte Einreihung finden können, zur böhmischen Malerei der zweiten Lälfte 
des 14. Jahrhunderts sind zu offensichtlich, als daß man sie für heimatliche 
Arbeiten in Anspruch nehmen kann. Die verschiedenen Formate, zwei sind 
fast quadratisch, zwei mehr hoch-rechteckig, lassen darauf schließen, daß sie von 
zwei Altären stammen, zudem werden wir in ihnen wegen ihres ungewöhn­
lich kleinen Formats die Reste von Reisealtärchen frommer Kreuzfahrer aus 
Böhmen oder Schlesien vermuten dürfen, die diese dann dem Königsberger 
Kloster überlassen haben. Besonders die reizvolle, thronende Madonna mit 
dem Buchfinken erinnert lebhaft an die böhmische Madonna im Berliner 
Kaiser-Friedrich-Museum. Aus dem gleichen Marienkloster stammt schließ­
lich noch eine spätgotische Stickerei, die aus Kaselftreifen zweier verschiedener 
Kaseln zusammengesetzt, mit Brokatfeldern ergänzt und mit Spitzen umnäht 
worden ist. Die Gruppe der einen Kasel zeigt in jedem Feld je eine Leiligen- 
figur, während die Gruppe der anderen Kasel Szenen aus der Leidens­
geschichte Christi wiedergibt ... Ihren urkundlichen Beleg finden die Be­
ziehungen der Krakauer (Schnitzer-) Schule zum Ordensgebiet^) in Meister 
Paul, der, als Schüler des Veit Stoß aus Krakau kommend, sich in Danzig 
niederließ. Der Altar des Löbenichtschen Lospitals ist ein Vertreter dieser 
Gruppe, deren einheimische Werkstätten in Danzig, Elbing und Königsberg 
gewesen sind." (s. Rohde Abb. 11—13, 21, 22 und Sitz.-ber. der Prussia 
1885/6 Tafel IX.)

Caspar Stein berichtet außerdem von einem nicht mehr erhaltenen Bild­
werk: An dem Hinteren Teil des Altares gegen die Sakristei zu ist eine 
Nonne abgemalt auf einem Stuhl sitzend, in der einen Land einen Krug, 
in der andren einen Lering haltend, aus dem Papsttum noch herrührend, 
neuerdings aus Eifer vom Prediger und Adjunkten Lukas Cnospe fast

»?) Stätten der Kultur. Bd. 37: Königsberg. S. 17 f. 
i») Rohde. Königsberg S. 26. 
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gänzlich mit schwarzer Farbe überstrichen und zerstört, dem neugierigen Volke 
ein Wahrzeichen""). — Welche Bedeutung diese Arbeit hatte, ist mir 
nicht klar.

In den Urkunden tritt uns das Nonnenkloster naturgemäß mehr in 
seiner Eigenschaft als Versorgungsanstalt denn als Pflegestätte religiösen 
Fühlens und als Ort gottesdienstlicher Handlungen entgegen. Die er­
haltenen Bildwerke allerdings hauchen uns noch heute an mit dem Geist 
mittelalterlicher Frömmigkeit und Askese. Es ist selbstverständlich leichter, 
materielle Belange festzulegen und zu rekonstruieren als das ungreifbare, 
ständig in der Wandlung begriffene Fühlen einer Zeit, das wohl in der 
Dichtung und in Werken der bildenden Kunst gebannt werden kann, sich 
aber nur wenig in Urkunden niederschlägt. Wenn in Dokumenten das gott­
gefällige Leben der Äbtissin und ihres Konvents gerühmt wird, so braucht 
dies nichts anderes zu sein als eine übliche Höflichkeitsphrase. Dasselbe gilt 
von der Benennung als „andächtige und innige Schwestern""") u. ä. 1465 
verleiht Ludwig von Erlichshausen dem Kloster das Dorf Seligenseld „umb 
der vleissigen und innigen gebethe willen, die die wirdigen und geistlichen 
Jungfrauen... gen Gotte, seiner Mutter und allem himlischen here zu lobe 
und zu eren und uns, unserm Orden zuhulffe und zu gesiegung in diessem 
langen, schweren Kriege getreulich gethan haben"*). Wenn diese Gebete 
auch eine selbstverständliche Treuepflicht gegen den Orden waren, so spricht 
doch die verlangte Gegenleistung für diese Stiftung, die Vigilien und Seel- 
messen für den Stifter und den obersten Spittler, Heinrich Reuß von 
Plauen, für den guten Ruf, den die Frömmigkeit der Benediktinerinnen 
genoß. Wie schon erwähnt, bitten die Königsberger Nonnen 1382 die 
Thorner um Gebetsgemeinschaft. 1411 nimmt die Äbtissin Elisabeth die 
Domherren der pomesanischen Kirche in die Gemeinschaft ihrer guten Werke 
auf und verspricht, auf die geschehene Anzeige vom Todesfall ihrer Mit­
glieder, sie in das Gebet für die Wohltäter des Klosters einzuschließen. 
Einen kleinen Hinweis auf die seelsorgerische Tätigkeit der Nonnen finden 
wir noch in Freibergs Chronik (herausgegeben von Meckelburg) S. 13: 
„Der Scheppemeister gedochte der großen uncost der opferunge des gemeinen 
mannes, den uff ein opfer zu einer seelmeßen ein halb stein wachs in vil 
cleine seellichte gemacht, domitte die frawen durch die nonnen, die solche lichte 
austeileten, genotiget uff zutragen, und die seltigen, ehe sie recht begunden 
zu bornen, ausgeton, und so mit großen Haussen in den Thum getragen." 
Am 1500 muß es damit allerdings schlecht bestellt gewesen sein. Wir er­
fahren, daß der Hochmeister und der Bischof 1510 damit umgingen, das 
Kloster zu reformieren. Jener schickte nämlich den Nonnenpropst Jörg 
Zan zu dem Bischof von Magdeburg mit der Bitte, Zan eine Empfehlung 
an den Abt Thomas des Stifts auf dem Berge zu Magdeburg zu geben, 
die diesen geneigt mache, den früheren Abt Mathes und den alten Prior 
seines Konvents und zwei bis drei Jungfrauen aus dem Kloster St.Lorenz 
zu Magdeburg mit dem Nonnenpropst nach Königsberg reisen zu lassen,

"») Caspar Stein (Charisius) S. 80.
"°) Ord. Fol. 160 S. 157.
"i) Ord. Fol. 106 S. 182v. 
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um dem samländischen Bischof Günther zu helfen, das Benediktinerinnen- 
kloster im Löbenicht zu reformieren"?). Schon 1508 hatte der Nonnenpropst 
Jörg Zan der Reform vorgearbeitet durch Bauten im Kloster, und die Bene­
diktinerinnen beschwerten sich beim Hochmeister, daß er dadurch dem Kloster 
schade. Notwendiger seien andere Bauten, z. B. Dachreparaturen am Chöre, 
sie könnten des schlechten Daches wegen nicht trocken zu Tische sitzen"'). 
Eine Besichtigung durch den Hauskomtur ergab jedoch, daß die vorge­
nommenen Bauten dem Kloster zum Nutzen gereichten, und der Groß- 
komtur ordnete ihre Vollendung an, befahl jedoch dem Nonnenpropst, ihn 
künftig zuvor von Bauabsichten zu unterrichten"*). Der Hauskomtur sprach 
es deutlich aus, „das die Nonnen derhalben mutwillige clage furten und 
die Reformation nach solchen bewen, derhalben sie auch gern dieselben hin­
dern wolten, furchten". Die Nonnen schütteten dem Ordensbeamten ihren 
ganzen Zorn über Jörg Zan aus. Sie sagten, „er speise sie übel, er liefe 
ins Kloster mit Zorn und Grimm und lebet ohn Arsach mit ihnen gräßlich 
und er nenne sie schändlich und hieße sie huren""'). Der Nonnenpropst 
wandte sich an den Bischof von Samland, weil „sich die czweytracht im 
Closter teglich meret", und dieser macht dem Großkomtur den Vorschlag, 
einen Boten an den Hochmeister ins Reich dieser Angelegenheit wegen zu 
senden und gibt ihm seine Absicht kund, „eynen fromen und geistlichen man zu 
eynem beichtvater hieher zu fertigen den nonnen, um dise gebrechen beizu- 
legen und eyn ordentlich Wesen im closter aufzulegen""'). Dieser Zank 
zwischen den Nonnen und dem Propst, der schon bis 1505 herab zu reichen 
scheint"'), ging weiter, und 1512 weigern sich die Klosterinsassen, Jörg Zan 
Reisegeld und Zehrung für seine Reise (offenbar ist die Fahrt nach Magde­
burg gemeint) zu ersetzen"?). 1512 bekleidet Zan nicht mehr seine Stelle, 
die ein Niclos Angermann in diesem Jahre inne hatte"'); aber 1523 ist Zan 
wieder in seinem alten Amt, und der Zank beginnt aufs neue"'). Selbst 
der Adel, der seine Verwandten im Kloster hatte, setzte sich für Entfernung 
des alten Widersachers ein*"); aber Hm. Albrecht hält fest zu Jörg Zan, 
weil er die Berechtigung der Vorwürfe nicht anerkennt. Er schreibt den 
Nonnen ganz offen: „Es tut uns wundern, daß ihr euch mit vorigem noch 
utzigem zugeordneten Probst nicht kunt vergleichen" und läßt Zan auf seinem 
Posten. Wenn derartige Streitigkeiten wohl von beiden Seiten verschuldet 
worden sind,— man hat den Eindruck, daß Zan Geduld und Milde fehlten 
(der Hochmeister sagt von ihm: ob er sich aber grober sytten gebraucht, vor­
sehen wir uns, werde sich selbs pessern) — so scheint doch die größere Schuld 
auf Seiten der Nonnen gelegen zu haben; denn 1519 glaubt die Äbtissin bei 
dem Hochmeister in Angnade gefallen zu sein"*), was dieser bestreitet, und 
die Stellungnahme der Ordensherrn gibt dem Nonnenpropst recht. Diese

"2) Ord. Fol. 26 S. 267.
Ord. Fol. 29 S. 44.

i") Ord. Fol. 29 S. 45.
»s) Ord. Fol. 29 S. 130.
"«) Ord. Fol. 22 S. 436.
"7) Ord. Fol. 34 S. 14.
"») Ord. Fol. 34 S. 111.
"») Ord. Fol. 46 S. 136.
um) Ord. Fol. 46 S. 139v.
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Streitigkeiten lassen Schlüsse auf das religiöse Fühlen der Benediktinerinnen 
am Ausgange des Mittelalters zu. Sanftmut und Güte, der rechte Geist 
christlicher Nächstenliebe scheinen ihnen zu dieser Zeit gefehlt zu haben. Zank­
sucht und rechthaberisches Wesen scheint sie beherrscht zu haben. Dieser 
Eindruck wird verstärkt durch die Bannung jener Katharina Schilling, die 
1463 ins Kloster eintrat, im Jahre 1509, weil sie sich ohne begründete Ursache 
bei dem samländischen Bischof beschwert hatte"?). 1514 spricht es der Hoch­
meister ganz offen aus, daß „ein unordentlich Wesen von ettlichen denselbigen 
Closter jungfrauen gefurt und furgenomen wurdt. Dieweyll dan solich un- 
ordenthlich thun und furnemen in solichm gots hauß zu Lreybenn sich in 
kaynen wegk gezymbt noch das zugestatten gebutt", bittet der Lochmeister den 
Bischof von Samland, er wolle „imants darczu verordnen, denselbigen be- 
velich geben, das sie soliche boße ordenung stiellen, und die nicht mehr fur- 
zunemen vorbitten"').

Die Reform scheint durchgeführt worden zu sein, doch brächte sie wohl 
mehr eine Spaltung als eine völlige Umwandlung des alten Wesens. 1521 
(Ord. Fol. 123 S. 259) ist die Rede von dem „Zunfer nuen kloster des 
oräini8 83ncti Leneckicti". And die beiden Bittstellerinnen von 1537 stammen 
aus dem alten Convent. Vermutlich schufen die Bauten des Zan die 
Möglichkeit zu dieser Spaltung und wurden daher auch von den Nonnen 
so scharf bekämpft. In dem A. B. des Klosters Bergen (her. von Hugo 
Holstein. Gesch. Qu. d. Prov. Sachsen) findet die Mitwirkung seiner Insassen 
an diesem Reformwerk keinen Niederschlag.

Ob die Nonnen ihren weltlichen Mitmenschen durch den Anterricht 
von Mädchen dienten, ist uns urkundlich nicht bezeugt. Die Jugend­
erziehung war Tradition im Orden Sankt Benedikti; warum sollten die 
Königsberger Schwestern davon eine Ausnahme machen. Aber wenn es 
bei der 54 Jahre danach erfolgten Gründung einer Mädchenschule im 
Marienstift heißt: Nachdeme das Jungfrau Closter zu Königsberg im 
Löbenicht vor langen Jahren von Herrn Heinrich Dusenern.. zu Gottes 
Ehren, sonder Zweiffel darin eine gute christliche Zungfer-Schul, da die 
Jugend christlich und wohl im Catechismo mit Lesen, Schreiben, Beten, 
Singen und andern ehrbaren Frauen Künsten als Nehen, Würcken und was 
deme anhängig unterweisen, in Zucht aufferzogen und gehalten werden 
möchte, gestifftet und gefundiret. Lernacher aber Anno 31 dem großen 
Hospital gnädig zugeeignet"*), so spricht das eher gegen als für das Vor­
handensein einer Mädchenschule im Marienkloster, denn deren einstiges Be­
stehen wäre doch 50 Jahre danach mit Leichtigkeit sicher festzustellen gewesen.

Von den Baulichkeiten des Klosters ist wenig zu sagen. Die Kirche 
hatte natürlich Ost-Westrichtung; im Osten lag der Hauptaltar, der der 
heiligen Dreifaltigkeit und St. Marien geweiht war, im Norden der Altar 
St. Katharinen, St. Margareth und der 11000 Jungfrauen (Lucas David 
fügt noch die heilige Agnes hinzu), im Süden stand der Altar zu Ehren 
des heiligen Kreuzes"'). An die Kirche schloß sich wohl das Gebäude mit

Ord. Fol. 28 S. 3VZ.
ii») Ord. Fol. 36 S. 321.
ist) Grube, Corpus Lonstlt. prut I S. 324 f.
ii») Ord. Fol. 160 S. 185.
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den Zellen; denn die Einrichtung, von der uns Stein berichtet, nämlich daß 
die Vorsteherin des Stifts bei Krankheit durch ein Loch in der Wand ihrer 
Behausung dem Gottesdienst folgen konnte, ist sicher mittelalterlich""). Der 
Kontrakt mit dem Lausvogt nennt an Wirtschaftsgebäuden Küche, Back-, 
Brau- und Mälzhaus"^). Der Braunsche Plan zeigt vielleicht noch, wie 
das Kloster im ausgehenden Mittelalter aussah. Bei Bering hat sich 
gegenüber Braun schon vieles verändert.

Aber die Tracht der Nonnen ist uns nichts berichtet, vermutlich war sie, 
wie es bei den Benediktinerinnen üblich, schwarz.

1531 wurde das Marienkloster von Herzog Albrecht in das große 
Hospital umgewandelt, führte aber als Stift als Teil dieses neugegründeten 
Pockenhauses sein Dasein weiter, und die im 16. und 17. Jahrhundert noch 
üblichen Bezeichnungen Kloster und Nonnen für das Marienstift und seine 
Insassen zeigen, daß die Lebenshaltung der Stiftsdamen nicht sehr von der 
der Benediktinerinnen abwich. Wir erfahren aus dem Gründungsprivileg 
des Großen Hospitals""), daß sich viele Jungfrauen bei der Umwandlung 
des Klosters ins Leben oder zu ihren Eltern und Freunden begaben, daß aber 
noch Nonnen ihre alte Lebensweise an der alten Stätte und im Vollbesitz 
ihrer Benefizien weiterführten, wie es der Herzog ihnen verheißen hatte; 
nur durften nicht mehr Novizen ausgenommen werden. Das Kloster war 
also zum Aussterben verdammt. Wir hören dann noch von der Einwilli­
gung der Nonnen in die Auslösung des Gutes Arnstein im Jahre 1552"") 
und von einem Wiesentausch im Jahre 1553""); ferner vom Verkauf eines 
dem Kloster gehörigen Ackerstücks auf dem Sackheim im Jahre 1573"P aber 
es ist schwer zu entscheiden, ob die Nonnen oder die Insassen des Stifts hier 
Verträge schließen. Außer von Brigitte von Kunheim erfahren wir noch 
von Agnete Hundertmark und Margarete Arnstein, daß sie bei der Am- 
Wandlung dem Konvent angehörten. Die beiden letzten kauften sich das alte 
Tertiarierinnenkloster im Löbenicht, konnten das Haus aber aus Mangel an 
Mitteln nicht unterhalten, traten es an den Herzog ab und wurden dafür 
ins Hospital ausgenommen"^). Als Marienstift ist das ehemalige Bene- 
diktinerinnenkloster bis auf unsere Tage gekommen.
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Landkarten als Quelle zur Baugeschichte.
Ein Beitrag zur Geschichte der Ordensburgen 
Gerdauen, Insterburg, Ragnit, Tilsit, Memel.

Von Kurt Forst reute r.

Unter den nicht wenigen Abbildungen von Ordensburgen ist bisher 
keine bekannt, die noch aus der Ordenszeit stammt. Es ist möglich, daß 
Bilder auf Siegeln und Wappen hier noch Ergänzungen bringen. Solche 
Darstellungen sind jedoch, wegen ihrer Kleinheit und der Schwierigkeit des 
Materials, selten den Darstellungen des Zeichners oder Malers ebenbürtig. 
Es lohnt sich deshalb, auf ein paar Abbildungen hinzuweisen, die der For­
schung bisher entgangen sind, weil sie sich nicht gerade in dem Material 
befanden, das den Kunstgeschichtler in erster Linie beschäftigt. Es handelt 
sich um Abbildungen auf Landkarten, wo man oft als Merkzeichen für be­
stimmte Gebiete oder Orte einzelne Gebäude eintrug, die für das Gebiet 
oder den Ort charakteristisch waren, also beispielsweise Burgen oder Kirchen. 
Wo wir heute abstrakte, konventionelle Zeichen verwenden, da waren früher 
anschauliche Bilder beliebt. So wurde der Wald nicht durch Striche oder 
eine grüne Fläche gekennzeichnet, sondern durch einzelne Bäume.

Solche Bilder auf Landkarten sind oft freilich reine Fantasie, Bilder 
von Burgen und Kirchen an sich, nicht bestimmter Bauten. In ihrer Be­
urteilung ist deshalb Vorsicht geboten. Als ich selbst kürzlich je eine Ab­
bildung der Burgen Gerdauen und Insterburg veröffentlichte*), machte ich 
ausdrücklich auf diese Bedenken aufmerksam. Für Gerdauen war überhaupt 
kein Schluß möglich, da die Darstellung sehr unübersichtlich und die Lage 
der Ordensburg, von der wir erst nach dem Llmbau aus dem Anfang des 
18. Jahrhunderts ein Bild-) besitzen, bisher nicht erforscht ist. Dagegen 
kennt man Insterburg gut genug, um festzustellen, daß dem Zeichner der 
Karte die Ordensburg vorgeschwebt haben könnte.

Ein glücklicher Zufall hat es gefügt, daß von denselben beiden Ordens­
burgen noch je zwei weitere Abbildungen gefunden wurden. Wir besitzen 
also drei Karten (^, 8 und L) mit je zwei Abbildungen von Gerdauen und 
Insterburg. 8 ist genau ein Seitenstück zu der bisher bekannten Karte 
während S in der ganzen Ausführung abweichend ist. Alle drei Karten 
stellen die strittige Grenze zwischen den Ämtern Gerdauen und Insterburg

i) Ostdeutsche Volkszeitung, Insterburg, 23. September 1933. Festnummer 350 Jahre Jubel- 
feier der Stadt Insterburg.

2) Erläutertes Preußen H (1725) S. 578. — Die Zeichnung von Giese (Prussiamuseum) aus 
den Jahren 1826—28 ist zu unklar und in ihrem Quellenwert höchst zweifelhaft. Woraus schöpfte 
Giese? Das wäre zu untersuchen. Man vergleiche seine fantastischen Angaben über die int 
Laff versunkene Burg Windenburg (Bötticher, L. V. S. 7V).
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dar. Anläßlich dieses Grenzstreites sind in den beiden ersten Jahrzehnten 
des 16. Jahrhunderts eine Reihe von Akten erwachsen'). Die Entstehung 
der Karten läßt sich daher zeitlich fast genau sestlegen.

Karte hat keine Rückschrift und lag bei Akten des Jahres 1510. 
8 und 0 haben Rückschritten aus dem 16. Jahrhundert. Die Rückschrift 
von 8 lautet: Abries der grenzen des gebiedts Jnsterburg unnd Gerdauen 
1513; die Rückschrift von L lautete ursprünglich: Grenitz der schlos Znster- 
Purgk und Gerdawen etc. Diese Rückschrift von S stammt aus dem An­
fänge des 16. Jahrhunderts, ist also zeitgenössisch. Vor diese Rückschrift 
von S setzte eine spätere Land: „Abries der", und dahinter „1513". Diese 
spätere Land, etwa aus der Mitte oder zweiten Lälfte des 16. Jahrhunderts, 
ist identisch mit der Land von 8. Die Jahreszahl 1513 ist also später hin­
zugefügt worden. Trotzdem kann sie stimmen, denn die Bezeichnung der 
Grenze auf den Karten stimmt überein mit den Grenzgängen der Jahre 
1510 und 1513. In dieser Zeit müßen die Karten entstanden sein.

Die Karten und 8 sind farbig, haben die Landflächen grün ein­
getragen, das Wasser bläulich angedeutet. Auch die Dächer der Gebäude 
haben einen rötlichen und bläulichen Anstrich. Die Karte L ist eine Feder­
zeichnung und macht den Eindruck einer Skizze. Die Grenze erscheint auf 
allen Karten als breites Band. L hat die einzelnen Grenzzeichen, Bäume, 
Steine, auch einen Pechofen, abgebildet, während und 8 sich mit den 
Aufschriften begnügen. Die Aufschriften selbst sind auf allen Karten von 
verschiedener Land oder mehreren Länden. Die Aufschriften auf L machen 
den Eindruck, als rührten sie vom Zeichner der Karte her. Die Aufschriften 
auf 8 stammen von zwei verschiedenen Länden, wieder von anderer Land.

Diese Feststellungen ergeben also nicht, in welcher Reihenfolge die 
Karten entstanden sind und ob sie alle von derselben Land herrühren. S ist 
sicher keine Abzeichnung von und 8, vielleicht die Vorlage von und 8. 
Diese beiden aber dürften denselben Verfasser haben. Mindestens aber sind 
sie nicht unabhängig voneinander entstanden. Schon in der Größe stimmen 
sie überein (H. - 82x61 cm, 8 -- 85 x 63 cm, L -- 43x34 cm). Die Farben 
in 8 sind Heller, leuchtender, überhaupt ist 8 sauberer ausgeführt. Jedoch 
solche Verschiedenheiten lassen nicht den Schluß zu, daß 8 von anderer Land 
als daß es früher oder später als entstanden ist.

Wider Erwarten stimmten jedoch und 8 in der Darstellung der Burgen 
nicht überein. Bleiben wir zunächst bei Jnsterburg. Das Bild auf Karte 
ist bereits (a. a. O.) veröffentlicht und beschrieben.

Die Karte will möglichst viel sichtbar machen, auch das, was zusammen 
von keinem Blickpunkte aus zu gleicher Zeit gesehen werden kann. Das 
Laupthaus der Jnsterburg ist über die Mauer hoch hinausgehoben. Die 
Lage ist klar durch die Brücke, die im Südwesten über den Fluß führt. Die 
blaue Fläche im Vordergründe ist der Mühlenteich. Die Annahme von 
Clasen, daß die Burg auch nach Süden zum Mühlenteich und Fluß hin

S) Im Etatsministerium 44 x. Jetzt befinden die Briefe sich im cx 6. X. 1510 o. ll., 1513 o. u. 
und 1513 März 6 — Sept. 1. Alle Signaturen beziehen sich auf das Staatsarchiv Königsberg. 
Neue Signatur der Karten: L. 209. Auf die Karten L und L wurde ich durch Lerrn Archiv- 
direktor Lein aufmerksam gemacht, dem ich auch hier meinen Dank ausspreche. 
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durch eine Mauer gedeckt war, wird bestätigt. An der Stelle, wo der Fluß 
in den Teich mündet, war nach Clasen das Schloßtor. Dort erhebt sich, 
zum Schutze des Eingangs, ein viereckiger Turm. Das mit dem Giebel 
sichtbare Gebäude im Hintergründe kann nur ein Teil der Verbürg sein, 
ebenso der runde Turm an der rechten Seite. Man möchte ihn für den 
heutigen Peinturm halten, der aber im Nordwesten liegt und deshalb nicht 
zu sehen sein könnte. Aber der Zeichner hat ja überhaupt die einzelnen 
Teile des Baus flächig nebeneinandergestellt, gleichsam den Bau nach rechts 
aufgerollt, so daß dieser Turm vielleicht doch der Peinturm sein soll. Er hat 
kein Dach. Die Zacken oben lasten ihn fast als Ruine erscheinen. Schwerlich 
soll durch sie eine Mauerkrone angedeutet werden.

Zm Vergleich damit zeigt 8 nur einen einfachen, niedrigen Toreingang, 
flankiert von zwei hohen, übrigens verschiedenen Türmen, an die sich zwei 
ebenfalls verschieden gestaltete, aber sehr schematisch aussehende Gebäude- 
flächen (eine mit einem Türmchen versehen) anschließen. Mit diesem Bilde 
ist nicht viel anzufangen. So hat der Eingang zur Burg in keinem Falle 
ausgesehen. Man darf keineswegs behaupten, daß hier dem Zeichner noch 
die wirkliche Burg vorgeschwebt hat. Damit ist gegen ihn nichts gesagt, 
noch die Richtigkeit des Bildes auf Karte widerlegt. Der Zeichner fühlte 
sich bei Schöpfung dieser bildlichen Darstellungen, die für die Karte ja nur 
ein überflüssiges Rahmenwerk waren, als freischaffender Künstler. „Vuriutio 
ckelectat", das gilt auch für ihn. Gerade weil die Darstellung der Grenz­
linien und der sonstigen Einzelheiten, auf die es der Behörde allein ankam, 
auf und 8 so ganz gleichförmig ist, wollte der Zeichner vielleicht die nur 
schmückenden Zutaten etwas verschieden gestalten.

Derselbe Eindruck kehrt wieder bei der Darstellung des Hauses Ger­
dauen. Auf gewinnt man bei dem Gewirr der Mauern, Türme und 
Gebäude keine Vorstellung von der Burg. Klarer ist das Bild auf 8. 
Ein Toreingang erscheint nach rechts herausgerückt, ist also an einer vom 
Blickpunkt aus nicht sichtbaren Fläche zu denken; vermutlich sollte er durch 
das Gebäude führen, dessen Giebel sich links an das Tor anschließt. Darauf 
folgt eine Mauer, die den Burghof bis zur äußeren Ecke des Haupthauses 
(hinten links) umgibt. Das einflügelige Äaupthaus im Hintergründe ist mit 
der Längsseite sichtbar, ein Giebel links über Eck, der andere Giebel rechts 
wird flankiert durch einen hohen Turm. Zwischen diesem Turm und dem 
Gebäude im Vordergründe, durch das vermutlich der Toreingang führt, 
steht ein kleines Gebäude, das lang in den Hof hineingebaut ist.

Niemand wird es heute wagen zu behaupten, daß so die Burg Gerdauen 
ausgesehen habe. Man weiß von dieser Burg zu wenig, weiß dagegen, 
daß der Zeichner, wenn er wollte, seine Fantasie frei walten ließ. Nur so 
viel darf gesagt werden, daß dieses Bild dem Typus einer Pflegerburg, 
den man für Gerdauen annehmen muß, entspricht. Schwierigkeiten machen 
nur die Gebäude auf der rechten Seite, die man anders gruppieren muß, 
um ein geschlossenes Bild zu bekommen.

Nach diesen Verschiedenheiten von und 8 ist man nicht mehr über­
rascht, daß L die Burgen wieder in anderer Weise abbildet. Wieder ist 
von Znsterburg auszugehen, um festzustellen, wie weit der Zeichner der Wirk­
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lichkeit gefolgt ist. Ein Blick genügt, um zu erkennen, daß die Abbildung den 
Forschungen von Steinbrecht und Clasen*) entspricht. Allerdings von einer 
Mauer und dem Eingangstor an der Brücke sieht man nichts, nur die 
Burg selbst. Zm Vordergründe in der Mitte befindet sich das Eingangstor, 
durch den Vorburgflügel, der sich an den Süd-Westflügel des Haupthauses 
anschließt. Dieser Eingang besteht noch heute. Er wird auf dem Bilde 
gekrönt durch einen kleinen Turm. An den Süd-Westflügel der Vorburg 
schließt sich der Süd-Westflügel des Haupthauses rechts an. Sonst ist vom 
Laupthause nur der Giebel des Ostflügels im Hintergründe angedeutet. Der 
Südostflügel ist nicht zu sehen. Aber auf ihm Hat sich anscheinend der Turm 
befunden, der über die Südecke des Süd-Westflügels hinausragt.

Zwischen dem Ostflügel des Haupthauses und der Vorburg klafft eine 
Lücke. Hier stand also nur eine Mauer oder ein niedriges Gebäude. Hierauf 
folgt ein kleineres Gebäude, und den Abschluß dieses Vorburgflügels bildet 
ein Turm, der rund erscheint, nach den neueren Forschungen aber achteckig 
war. Eine Ä^auer verbindet diesen Turm mit dem Peinturm (vorne links), 
der heute noch steht.

Das Bild stellt also deutlich die Insterburg dar. Es stimmt mit unseren 
Vorstellungen so weit überein, daß man fast enttäuscht ist, so wenig neues 
daraus zu erfahren. Am so gespannter ist man nun auf Gerdauen. Darf 
man doch annehmen, daß der Zeichner sich hier mit derselben Treue an das 
Vorbild gehalten hat^ Die Erwartungen werden insofern bestätigt, als man 
wieder den Typ einer Pflegerburg deutlich erkennt. Das einflügelige Haupt- 
haus, über Eck gesehen, wird an der einen Ecke (rechts) flankiert durch einen 
Turm, der kleiner erscheint als der Giebel, während an der anderen Ecke sich 
eine Mauer mit Wehrgang zu einem zweistöckigen Gebäude mit Tor hin- 
zieht. Das Haupthaus ist dreistöckig, der Turm rund.

Die Zeichnung S versucht perspektivisch zu sein. An der Hinteren Seite 
ist auch eine Mauer (am Haupthause ein zweiter Flankenturm), zu erwarten. 
Bei einem Vergleich von 8 und L zeigen sich, wenn man die ganz ver- 
schiedene Art der Darstellung in Abzug bringt, deutliche Spuren von Ähn­
lichkeit. Auf beiden Bildern wird das Laupthaus, das in jedem Falle nur 
aus einem Flügel bestand, durch einen Turm flankiert, der in 8 allerdings 
höher ist als das Haupthaus. Die Nebengebäude von 8 fehlen auf L, mit 
Ausnahme des Toreingangs. Beide Bilder, 8 und L, zeigen den Typus 
einer Pflegerburg. Nach dem Gesagten hat also bei Gerdauen die Karte 8 
eine Spur von Ähnlichkeit mit der aus L erschlossenen wirklichen Burg, 
während bei Znsterburg ein paar Züge der Wirklichkeit enthält. Man 
müßte demnach annehmen, daß der Verfasser von und 8 nicht L allein be­
nutzt hat, sondern selbst die beiden Burgen gekannt und aus der Erinnerung 
einzelne Merkmale eingetragen hat, je nachdem es ihm paßte; andernfalls, 
wenn er die Burgen überhaupt nicht kannte, was unwahrscheinlich ist, wären 
alle Zutaten von und 8 reine Fantasie und könnten uns nichts nützen.

Steinbrecht, Die Ordensburgen d. Lochmeisterzeit i. Preußen (Berlin 1920) S. 82 ff. 
Clasen, Die mittelalterl. Kunst i. Gebiete d. Deutschordensstaates Preußen. I. Burgbauten (Kbg. 
1927). S. 108fs.
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Nicht allein das Alter macht diese Abbildungen interessant. Inter­
essanter noch ist die kritische Frage. Der Fall ist gewiß selten: man hat 
gleichsam drei verschiedene Handschriften desselben Textes, und zwar, was 
am merkwürdigsten ist, aus derselben Zeit und zwei davon auch von dem­
selben Schreiber. Alle auf einen Artext zurückzuführen, war unmöglich. Es 
sind eben doch nicht, philologisch gesprochen, Abschriften desselben Textes, 
sondern Variationen über dasselbe Thema.

Die Einzelheiten der Interpretation müssen, namentlilch was Ger­
dauen angeht, dem Kunstgeschichtler überlassen bleiben. Die Karten als 
solche aber werden den historischen Geografen besonders interessieren, da sie 
auch für ihn zu den ältesten Quellen bildlicher Darstellung gehören^).

Die Aussicht, noch weitere Abbildungen von Ordensburgen aus der 
Ordenszeit zu finden, ist nur gering. Auch Abbildungen aus dem 17. Jahr­
hundert sind noch spärlich. Immer wieder muß vor den oft fantastischen 
Illustrationen von Hartknoch gewarnt werden.

Immerhin dürfte eine systematische Durchsicht aller Landkarten noch 
wichtige Nachträge bringen. Schon Thalmann hat aus einer Landkarte von 
Stephan Dombroffsky aus dem Jahre 1641 eine Abbildung von Tilsit ge­
funden und danach veröffentlicht. Wenige Jahre älter (um 1630, Karte O 
139) ist eine andere Karte, von einem Landmesser, der sich E. S. nennt, die 
das neugegründete Kirchspiel Szillen darstellt. Auf dieser Karte sind die 
Burgen Ragnit und Tilsit abgebildet°).

Aber Tilsit ist, nach der Veröffentlichung von Thalmann, nicht viel zu 
sagen. Wichtig ist nur, daß die Karte von 1629 diejenige von 1641 bestätigt. 
Nur sieht jene ältere Karte von 1629 die Burg von der Westseite (Stadt­
seite). Alle Einzelheiten der (übrigens besseren) Karte von Dombroffsky 
werden bestätigt, so auch die Umgebung der Burg mit Palisaden und Eck- 
türmchen.

Interessanter ist Ragnit. Hier hat man keine ungefähr ebenso alte 
Abbildung. Dagegen besitzt man den fast ein Jahrhundert älteren Grund­
riß von Wagner (1548)P Dieser Plan, nebst späteren, bestätigt die vor­
liegende Abbildung. Das Haus ist von der Memelseite aus gesehen. Im 
Hintergründe rechts steht der große runde Turm der Vorburg. Dagegen 
vermißt man den Uhrturm, der wahrscheinlich im Bilde mit dem Vorburg- 
flügel des Haupthauses zusammenfällt, da er nahe am Haupthause steht. 
Ein Türmchen ist dort an der Ecke des Laupthauses angedeutet. Vom 
Westflügel der Vorburg ist ein Giebel sichtbar, ebenso ein Giebel an der 
Nordostecke des Haupthauses. Östlich schließt sich an das Haupthaus ein 
Baumgarten an.

s) Die Abbildungen von L sind hier wiedergegeben, und zwar: oben Gerdauen, in der 
Mitte Insterburg, dazu unten Tilsit und Ragnit nach der Karte von 1629. — Bildtafel neben 
S. 192 Nr. 1. Gerdauen. 2. Insterburg. 3. Ragnit. 4. Tilsit.

«) Für das Folgende vgl. Glasen, S. 123 ff., 146 ff., 142. W. Thalmann, Bau- und Kultur­
geschichte Tilsits, Bd. I, S. 65fs. (Dazu: Abbildungen). Käthe Clasen-Sandt, Zur Baugeschichte 
der Memelburgen Ragnit, Splitter und Tilsit; (Prussia Bd. 29. S. 196—222, 1931). Hier auch 
Abbildungen bzw. Grundrisse von Ragnit und Tilsit.

7) über den im Jahre 1548 geplanten Umbau zur Befestigung der Burg vgl. die Akten 
c. >1.118 ». Dort auch ein Grundriß mit genauen Maßangaben.
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Nur einzelne Züge von Ragnit sind vielleicht verwertet auf zwei Grenz- 
körten aus dem Ende des 16. Jahrhunderts (Staatsarchiv Königsberg L. 179, 
180). Viel wichtiger ist eine Abbildung der ganzen Burg Ragnit mit der 
Vorburg aus dem 19. Jahrhundert, als die Verbürg nicht mehr stand. War 
jenes die erste Abbildung des ganzen Burgkomplexes, so ist dieses ver­
mutlich die letzte.

Die Abbildung ist erhalten auf einem Stich des 19. Jahrhunderts, der 
sich im Prussiamuseum befindet. Der Zeichner ist Johann Leopold von 
Baehr, der ursprünglich Neumann hieß, 1793 in Ragnit geboren wurde und 
ebenda 1897 starb, seit 1854 auch in Ragnit gelebt hat. Er war ursprünglich 
Tischlergeselle, dann preußischer Ingenieur und Leutnant. Er wurde 1829 
als „von Baehr" geadelt, vorher kann seine Zeichnung, die mit diesem 
Namen gezeichnet ist, mindestens nicht im Kupferstich verfertigt sein, nur 
Vorstudien konnten vorliegen. Das Exemplar des Prussiamuseums wurde 
1869 angekauft, das wäre der Terminus ante quem^).

Was zeigt nun das Bild? Es zeigt die Äauptburg, deren Giebel nach 
Osten und Westen ausgebaut erscheinen. Es zeigt ferner im Vordergründe 
die Vorburg, von der Nordwestecke gesehen, und zwar wird die West- wie 
die Nordfront durch eine ganz gleichmäßige Mauer mit höchst romantisch 
aussehenden, fragwürdigen Zinnen gebildet. Der runde Turm steht an der 
richtigen Ecke, ebenso sieht der Ahrturm über die Mauer hinweg. Am so 
überraschender ist ein viereckiger Turm an der Nordwestecke. Der Zugang, 
der nach dem Plane von Wagner wie auch nach einem Plane des 18. Jahr­
hunderts von Norden war, ist nach der Zeichnung von Baehr im Westen.

Für die letzte der nach Litauen zugekehrten Ordensburgen, für Memel, 
wird man wohl nie mehr eine Abbildung finden. Ist diese Burg doch zuerst 
und am gründlichsten abgebrochen und umgebaut worden. Im 16. Jahr­
hundert wurde Memel die stärkste Festung des Lerzogtums Preußen. Bei 
der Anlehnung an Polen drohte die Lauptgefahr von Norden her, wo 
Moskau durch Livland vorstoßen konnte. Daher der Plan einer stärkeren 
Befestigung von Ragnit im Jahre 1548. In dieselbe Zeit fällt der durch­
greifende Ambau Memels, denn wir besitzen aus dem Jahre 1546 eine Ar­
kunde betreffend den Ambau und Abbruch der Burg"). Semrau, der kürzlich 
eine eingehende Studie als „Beiträge zur Topographie der Burg und der 
Stadt Memel im Mittelalter"") veröffentlicht hat, kannte diese Arkunde 
nicht, sonst hätte er vielleicht aus den späteren Grundrissen, die er verwertet 
hat, für das Aussehen der Ordensburg noch weniger erschlossen.

Zum Glück gibt es aus der Zeit kurz vor dem Abbruch noch eine bild­
liche Darstellung der Burg. In der deutschen Stadtkirche hing bis zum 
Brande von 1854 ein Bild des Lauptmanns Georg von Klingenbeck, an­
geblich aus dem Jahre 1535, mit seinem Wappen und einer Ansicht der Stadt 
und Burg. Das Bild ist verbrannt, aber es gibt danach einen Stich aus

«) über Baehr vgl. Th. Löschte, Ragnit (Ragnit 1898), S. 65 ff. Der Verfasser nennt mit 
Recht Baehrs Abbildung des Ragniter Schlosses zum Teil idealisiert und weist außerdem 
noch auf einen, ebenfalls wenig bekannten Stadtplan von Ragnit hin, der von Baehr her- 
rührt und sich damals im Ragniter Lehrerseminar befand.

») L. Ehrenberg, Die Kunst am Lose d. Lerzöge v. Preußen. S. 172.
") Mitt. d. Coppernicus-Vereins, Lest ZZ, S. 89—116.
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dem Jahre 1835"). Semrau zieht die Treue dieses Bildes mit Recht in 
Zweifel. In einem sehr wesentlichen Punkte wird der Stich jedoch durch 
die Arkunde von 1546 bestätigt. Im Bilde fällt ein viereckiger Turm be­
sonders auf, der alles überragt. Er muß also bedeutend gewesen sein. Die 
Arkunde aber erwähnt einen viereckigen Turm, in dem des Herzogs Ge­
mächer sich befanden, der vermutlich besonders groß war, weil er diesem be­
sonderen Zwecke diente. Dagegen fehlt der 1546 erwähnte runde Turm wie 
überhaupt die Rundtürme, die später Memel das Gepräge geben.

Die Ambauten setzen sich durch das 16. und 17. Jahrhundert fort. Im 
Jahre 1559 wurde der Franzose Claudius Drohotius, in Erwartung der 
livländisch-russischen Wirren, als Kriegsrat angestellt. Er fertigte ein Gut­
achten und einen Grundriß der Festung, die damals, nach der Anweisung 
des Herzogs, erst drei Bastionen hatte, während die vierte nach Ansicht des 
Drohotius nötigenfalls hinzugefügt werden konnte. Aber das Schloß ergibt 
das Gutachten und die Zeichnung nichts. Nach der von Semrau veröffent­
lichten Zeichnung von 1598 hat die Festung bereits vier Bastionen und die 
Burg fünf Türme, dagegen zeigen die Grundrisse aus den sechziger Jahren 
des 17. Jahrhunderts nur vier Türme. Die Südostecke ist ohne Turm").

Erst nach Erscheinen des Aufsatzes von Semrau wurde durch das Staats­
archiv Königsberg eine Karte des Amtes Memel angekauft, die in einer 
Ecke eine Ansicht der Stadt und Festung Memel zeigt"). Die äußere Am- 
Wallung der Stadt ist klar gekennzeichnet. Man sieht innerhalb der Stadt 
verschiedene Gärten, die Straßen heben sich allerdings nicht deutlich ab. 
Ganz rechts sieht man die Zohanneskirche, links die Festung mit Schloß, 
dahinter das Haff und ein Stück Nehrung. Das Bild ist also von Süden 
gesehen. Die Dange mit Schiffen bleibt nördlich im Hintergründe.

Die Karte stammt von dem Landmesser Joseph Naronski, der seit 1661 
die Mehrzahl der preußischen Ämter vermessen, auch eine Anzahl von heute 
leider nicht mehr vorliegenden Stadt- und Burgplänen gezeichnet hat. Auch 
die Schlösser Insterburg, Ragnit und Tilsit sind darunter, und man darf 
nur hoffen, daß diese Zeichnungen vielleicht später noch auftauchen wie die 
vorliegende Karte des Amtes Memel. Die Karte läßt sich ziemlich genau 
datieren. Naronski selbst hat im Jahre 1674 ein Verzeichnis seiner Karten 
gefertigt. Damals stand das Amt Memel noch aus. Im Jahre 1678 ist 
Naronski gestorben, 1674—78 muß die Karte entstanden sein").

Die Datierung ist nicht ganz unwichtig, wenn man die Abbildung ver­
gleicht mit den Grundrissen, die ein Jahrzehnt älter sind. Während dort 
nur vier Rundtürme sind, hat die Abbildung von Naronski deutlich fünf. 
Im Vordergründe sieht man die der Stadt zugekehrte Ostfront, rechts be­
grenzt durch den großen Nordostturm, links den kleineren Südostturm, an 
den sich nach links die Südfront anschließt. An der Südwestecke ist jenes 
seltsame Rechteck aus dem Burgquadrat herausgeschnitten, weil hier sich die

") Berliner Kalender 1836.
r-) E. M. 98 f.

Karle L 242.
") Vgl. Lohenzvllernjahrbuch, Bd. (1996) S. 339 ff.
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Zufahrtstraße befand, die durch zwei Ecktürme gedeckt war. Zm Hinter­
gründe ist dann noch der kleinere Nordostturm erkennbar^).

Die älteren Grundrisse haben, wie die Abbildung bei Semrau und 
Semraus Ausführungen belegen, nur vier Türme, desgleichen spätere Grund- 
risse, so noch ein Stadtplan um 1800 (Keyser, Stadtpläne Nr. 1043). Daraus 
folgt, daß Naronski einen älteren Zustand wiedergibt, wie er ihm nicht 
mehr vorlag, als er seine Karte entwarf. Daß Ä^emel aber früher fünf 
Türme hatte, wird durch die von Semrau ebenfalls veröffentlichte Zeichnung 
von 1598 genügend bewiesen. Die Baugeschichte des Memeler Schlosses 
in neuerer Zeit ist, wie diejenige von Tilsit, Nagnit und Znsterburg, noch 
nicht genügend erforscht. Vielleicht wird diese Baugeschichte, die eine Leidens­
geschichte ist, noch nähere Aufschlüsse über den ursprünglichen Zustand dieser 
Ordensburgen geben.

Von Memel werden sich freilich nie so genaue Maße ermitteln laßen 
wie von der Ordensburg Tilsit, die erst dem neunzehnten Jahrhundert zum 
Opfer gefallen ist. Als die Burg im Jahre 1805 verkauft werden sollte, 
fertigte der Landbaumeister Werner einen Grundriß an, der im wesentlichen 
mit dem von Thalmann veröffentlichten Grundriß des Jahres 1795 über- 
einstimmt. Sehr wichtig ist dagegen die Aufstellung Werners über den 
Materialwert des Schlosses. Soweit war es in der Wertschätzung ge- 
sunken, daß man nur die Menge der Ziegel feststellen wollte, um es zum 
Abbruch zu verkaufen. So traurig uns diese nüchternen Zahlen auch stimmen, 
so laßen sie doch das Bild der Burg vor uns erstehen, deutlicher, als manche 
Abbildung es täte, die die Burg immer nur von einer Seite sehen ließe. 
So sei denn am Schluß diese Beschreibung abgedruckt, die uns zeigt, wie die 
Burg war, bevor sie veräußert wurde, bevor sie verfiel, verbrannte und 
schließlich abgebrochen wurde.

1805 Juni 18. Tilsit. Taxe von dem Wert der alten Materialien des 
Schlosses in Tilsit.

(Rep. 12 Abt. III. Verkauf des Schlosses Tilsit. 1805—06. Dabei auch 
der Grundriß.)

1. Der Flügel nach der Memelseite.
Er ist 162 Fuß lang 39 Fuß breit. Davon ist die eine Längenwand 

162 Fuß, von der zweiten sind 38 Fuß, beide Giebelseiten nach Abzug der 
Mauern-Stärke 3 31 Fuß, -- 262 Fuß lang, 12 Fuß hoch, 4 Fuß stark 
- 12 576 Kubikfuß.

Die zweite Längenwand ist 124 Fuß lang, 12 Fuß hoch, 3 Fuß stark. 
Nach Abzug der Türöffnungen -- 4194 Kubikfuß.

Nach der Schloßhofseite ist an diesem Flügel eine Bogenstellung, welche 
noch überhaupt beträgt 1300 Kubikfuß.

1V) Semrau (S. 104) behauptet, die Zufahrtstelle sei an der Nordostecke gewesen, und die 
Nordwestecke ohne Turm. In Wirklichkeit war jedoch die Zufahrtstelle an der Südwestecke, und 
die Südostecke ohne Turm. Der erwähnte Stadtplan (um 18VV) zeigt deutlich diese Lage, und 
auch ein Plan der Festung vom Jahre 1667 (E. M. 98f.) legt wenigstens die Lage der Zufahrt- 
stelle im Südwesten fest. Semrau gibt ein genau umgekehrtes Bild, er hat vielleicht eine 
nach Süden orientierte Karte benutzt.
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Die untere Etage dieses Flügels hat eine gewölbte Decke von Kreuz- 
gewölbe, welche in plano gemessen 33 Quadratruten betragen, wofür man 
Ziegelmauer annehmen kann 5184 Kubikfuß.

Die zweite Etage dieses Flügels ist 252 F. lang, 13 F. hoch, 3 F. stark, 
tut nach Abzug der Öffnungen 9408 Kubikfuß;

und 85 F. lang, 13 F. hoch, 2 F. stark, nach Abzug der Öffnungen 
1970 Kubikfuß.

Eine Scheidewand nach der Länge 124 F. lang, 13 F. hoch, 2 F. stark, 
nach Abzug der Türöffnungen 2936 Kubikfuß.

Die Querscheidewände nach Abzug der Öffnungen 4158 Kubikfuß.
Für die gewölbte Decke in dieser Etage dürfte man auch annehmen 

können 5184 Kubikfuß.
Die dritte Etage 402 F. lang, 7 F. hoch, 2 F. stark, 5628 Kubikfuß.
2. Der Flügel nach der Stadtseite, welcher an den vorigen anstößt, ist 

133 F. lang, 38 F. tief.
Die untere Etage von 2 Läng- und 1 Giebelseite 12 F. hoch, 4 F. stark, 

nach Abzug der Öffnungen 12 480 Kubikfuß.
Einwendige Wände 3500 Kubikfuß.
Die zweite Etage 298 F. lang, 13 F. hoch, 3 F. stark, nach Abzug der 

Öffnungen 10 632 Kubikfuß.
Die dritte Etage 300 F. lang, 7 F. hoch, 2 F. stark, 4200 Kubikfuß.
3. Der Turm ist 100 Fuß im Zirkel im Durchschnitt gemessen, 48 F. 

hoch, 4 F. stark, nach Abzug der Öffnungen 18 480 Kubikfuß.
4. Zu Schließung des Schloßhofes sind starke Mauern, worüber ver­

deckte Gänge, die nach den oberen Etagen des Turms führen; diese Mauer 
könnte angenommen werden 200 Fuß lang, 13 F. hoch, 4 F. stark, 
10 400 Kubikfuß.

Für die Fachwerkswände in der 2. Etage des zweiten Flügels und an 
beide Ställe auf dem Äofe, welche an der eben gedachten Mauer angebaut 
sind, 1728 Kubikfuß.

113 958 Kubikfuß Summa sämtlicher Ziegelmauer.
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Beiträge zur Siedlungs- und Ortsgeschichte 
des Hauptamtes Rhein.

Von Or. Otto Barkowski.

I. Die Ordenszeit.
„Meister Wynrich suchte nach Plätzen in der Wildnis, an denen er zum 

Schutze des Vaterlandes Burgen anlegen konnte. Als er solche gefunden 
hatte, ließ er Bartenborg und Demryn erbauen." So schreibt Wigand von 
Marburg in seiner Preußenchronik zum Jahre 1377*), und diese Worte ent­
halten die erste Erwähnung des heutigen Rhein. Daß Demryn Rhein sein 
muß, ergibt sich aus dem Zusammenhang der Stelle mit ziemlicher Sicherheit. 
Der Name ist wohl aus zu dem Ryne entstellt. Ein Komtur czum Ryne 
wird im Großen Amterbuch zum Jahre 1393 genannt). Bei Wigand finden 
wir daneben zum Jahre 1379 den Namen 26 kenum'). Am 1377 ist also 
die Burg zum Ryne gebaut worden, die bald Sitz eines Komturs und damit 
Mittelpunkt eines größeren Verwaltungsbezirkes werden sollte. Dieser Be­
zirk ist nach der oben herangezogenen Stelle im Großen Amterbuche im 
Zahre 1393 von der Komturei Brandenburg abgetrennt worden, „do man 
die ampte Brandenburg und Ryen vonenander sunderte". Zu ihm wurden 
von der Komturei Balga die Kammerämter Rastenburg, Leunenburg und 
Seesten und von der Komturei Brandenburg die Ämter Rein und Barten 
geschlagen.

Die Komturei lag im Gebiete des alten Preußengaues Galindien, den 
die Deutschordensritter bei ihrer Ankunft bereits als ein von den Polen ver­
wüstetes Gebiet vorfanden*). Schon 1226 hatte Äerzog Conrad von 
Masovien dem Orden alles Land, das dieser sich erobern würde, als dessen 
freien Besitz zugesprochen^). Weitere Verträge von 1343/44, die die Grenzen 
zwischen dem Preußenland und Masovien festlegten°), ließen Galindien 
dem Orden als unbestrittenes Eigentum, und auch der Friedensschluß vom 
Melnosee 1422 und der zweite Thorner Friede von 1466 haben daran nichts 
geändert. Damit hat das damalige Polen selbst das Besihrecht des Deut­
schen Ordens einwandfrei anerkannt. Worauf hätten auch die Polen irgend­
welche Ansprüche auf Galindien stützen können? Der Gau war von einem 
den Polen fremden und feindlichen Stamm bewohnt gewesen, der mit ihnen 
in dauernder Fehde gelegen hatte. And gerade bei den Galindiern scheint

1) Script. rer. pruss. II 584.
-) Ziesemer, S. 214.
») A. a. O. S. 596.
«) Toeppen, Geographie, S. 27 f. Dusburg IN c. 4.
») Dusburg II 5. und die kaiserliche Bestätigung, Preuß. Arkundenbuch I Nr. 56.
«) Toeppen, Geographie, S. 87 f.
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sich, wie bei ihren Grenznachbarn den Sudanern germanisch-gotisches Volks- 
tum länger und nachhaltiger als wie bei den übrigen preußischen Stämmen 
bewahrt zu haben. Darauf weisen die Funde, auf Grund deren Gaerte in 
seinem Buch über die Argeschichte Preußens?) davon spricht, „daß etwa um 
500 n. Chr. eine ganz neuartige, durchaus germanisch gefärbte Kultur von 
bestechendem Glänze auf masurisch-galindischem Gebiet Platz greift". Das 
lehren uns auch polnische Schriftsteller selbst, ein Martinus Gallus, ein 
Kadlubeck, ein Boguphal, die im 12. und 13. Jahrhundert geschrieben haben"). 
Sie bezeichnen die Preußen und besonders die Sudauer und Galindier als 
Geten, d. h. Goten, ve online Oetarum, so hatte ja auch der Gote Jordanes 
die von ihm geschriebene Geschichte seines Volkes betitelt. Besonders die 
Galindier scheinen enge Beziehungen zu den Goten gehabt zu haben, waren 
vielleicht ein Teil dieses Volkes selbst, der die Wanderung nicht mitgemacht 
hatte, sondern in seinen alten Wohnsitzen geblieben war. Noch im neunten 
Jahrhundert war in Spanien bei den Nachkommen der Westgoten Galindus 
oder Galindo als Personenname üblich").

Das Galinderland blieb nach der Besitznahme durch den Orden zunächst 
wüst und bildete mit den Gebieten der Sudauer, Nadrauer und Schalauer 
die Große Wildnis, die über ein Jahrhundert lang das Ordensland vor 
den Einfällen der heidnischen Litauer schützen sollte. Heldenkämpfe und 
Heldensterben hat sie in dieser Zeit erlebt, Siegesjubel und Todesröcheln oft 
genug in dem Dunkel ihrer Wälder gehört, bis auch hier das Waffengeklirr 
reisiger Scharen von den lauten Axtschlägen friedlicher Bauern abgelöst 
wurde, die das Dickicht rodeten und die Wildnis zu fruchtbarem Ackerland 
umschufen. Durch wen und wie dieser alte Preußengau Galindien, aus 
dem Jahrhunderte hindurch der seßhafte Bauer verschwunden war, wieder in 
Bauernland umgewandelt wurde, soll an einem Teil dieses Gebietes, dem 
Hauptamte Rein, gezeigt werden.

Das Ordenshaus zum Rein hat seine führende Stellung, die es anfangs 
inne gehabt hat, nicht dauernd behalten. In dem dem Großen Zinsbuch 
von 1437 beigehefteten Zinsregister „Zinse des Gebietes Rein" aus dem 
Jahre 1422") finden wir es als Vorort für die Ämter Rastenburg, Leunen- 
burg, Seesten, Rein und Barten, wohin auch der Zins dieser Ämter abzu- 
liefern ist. 1437 ist aber Rastenburg an seine Stelle getreten"). Nach dem 
unglücklichen Städtekriege hat Rein wieder Komture gehabt. Einer von 
diesen, Rudolf von Tippelskirch, wird auch als Oberster Trappier des Deut­
schen Ordens bezeichnet"). Bei der großen Ambildung der Verwaltung am 
Anfänge der Herzogszeit wurde zum Reine Sitz eines Amtshauptmannes 
und damit Mittelpunkt eines Hauptamtes, zu dem in der Hauptsache die 
Gebiete der heutigen Kirchspiele Eichmedien, Nikolaiken und Schimonken 
aus dem Kreise Sensburg, das Kirchspiel Rhein des Kreises Lötzen, die

7) S. 260.
») Voigt, Gesch. Preußens 1 3V0 fs. Script. rer. pruss. l. 753 ff.
«) Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde II S. 19; dort Linweis auf Prudentius von 

Trotzes.
i°) Srdensfoliant 1Z1 S. 111 ff.

a. a. O. S. 224. Retzn Kammeramt im Gebiet Rastenburg.
") Vgl. Ziesemer, Großes Amterbuch, S. 201 und die später folgenden Verschretbungen.
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Kirchspiele Arys und Eckersberg des Kreises Iohannisburg und aus dem 
Kreise Lyck die Ortschaften des Kirchspiels Klaussen gehörten.

Von Rastenburg her ist die Besiedlung in dieses Gebiet nach Südosten 
vorgedrungen. Bereits im Jahre 1311 hat nach der in den Lausbüchern des 
Amtes Rein enthaltenen Verschreibung") — vorausgesetzt, daß die Über­
schrift „Der Salpkeimer Verschreibung uff vier Huben" richtig ist — Arnolt 
von Burglau, Komtur zu Balga und Vogt zu Natangen dem Matheso und 
Bartken und ihren Erben 4 Hufen „bey dem Mauken" gegen einen Dienst 
mit Hengst und Waffen und mit der Pflicht, Häuser zu bauen, mit 16 Mark 
Wehrgeld verliehen. Diese 4 Hufen sind der Anfang des Dorfes Salpkeim, 
Kr. Sensburg. Erst ungefähr 100 Jahre später, 1400, werden weitere 
4 Hufen im Felde Salpkeim dem Paul Iuncker und seinem Stiefsohn Anderß 
von dem Komtur zu Balga Alrich von Jungingen und 1411 dem Arban vom 
Komtur Friedrich Graf Ctzoll, wohl Zollern, mit denselben Pflichten und 
demselben Wehrgeld wie die ersten 4 Hufen verliehen").

In der Nähe „bey Salbkheim" liegen die dem Bartcken verschriebenen 
7 Hufen und die Mühle an der Guber mit 2 Hufen, die Hanneß Balacko 
und Mathes erhalten sollen. Die Verschreibungen hierüber sind ebenfalls 
von Alrich von Jungingen als Komtur zu Balga 1400 und 1401 ausge­
stellt"). Aus diesen 9 Hufen ist später das den Sixtinern gehörige Gut 
Ballau, Kr. Sensburg, hervorgegangen. Die erste Verschreibung spricht nur 
davon, daß die 7 Hufen frei von „Zehenden und gebäuerlicher Arbeit, erblich 
und ewiglich" verliehen sind, die zweite nennt bereits das cölmische Recht.

Schließlich hat noch das Kirchdorf Eichmedien, Kr. Sensburg, seine 
Handfeste vom Komtur Alrich von Jungingen, und zwar 1402, erhalten"). 
Es ist eine Erneuerung einer älteren nicht mehr vorhandenen Verschreibung, 
die „Bruder Conrad Kibingk, seliger Gedächtnus Comptur zur Balge" ge­
geben hatte, und die „etliches gebrechens willen" verändert wird. Dies ist 
die älteste Landfeste über ein Zinsbauerndorf in diesem Lauptamte. Älrich 
von Jungingen verleiht dem Tilenn Lewen und seinen Erben 70 L. zu einem 
Dorf „Eychmedigen genandt" zu cölmischen Rechten erblich und ewiglich. 
Wegen der Besetzung erhält Tile die zehnte Lufe, d. h. 7 Lufen, zum 
Schulzenamt frei von Zins. 4 Lufen kommen zur Kirche. Die Besitzer der 
andern Lufen sollen Z4 Mark, 2 Lühner, ZL Roggen und Z4 Weizen Pflug­
getreide zinsen und dem Pfarrer an Decems statt mit dem Schulzen 
1 Scheffel Roggen und 1 Scheffel Laser von der Lufe geben. Für den 
„krezem zu Eychmedige" sollen Tile und seine Erben 3 Mark und 30 Lühner 
und noch 3 Mark, damit keine andern Krüge gebaut werden, zinsen. Tile 
erhält die kleinen Gerichte bis 4 Schilling und von den großen Gerichten, die 
er nicht richten soll, den dritten Pfennig.

Weiter nach Südoften, an die Seen bei Rhein führen die Gründungen 
des Lochmeisters Michel Kuchmeister oder Kochmeister, wie er in den Laus­
büchern genannt wird, Weydicken und Glombowen, Kr.Lötzen. Es sind

Ostpr. Fol. 332. Kleines Lausbuch, Bl. 53.
") 1400 Ostpr. Fol. 332 Bl. 53 u. 164/165, 1411 Bl. 54.
") 1400 Ostpr. Fol. 332 Bl. 4 u. Ostpr. Fol. 448 Lohnbuch Bl. 4/5; 1401 Ostpr. Fol. 332 Bl. 5 

u. Ostpr. Fol. 448 Bl. 6.
") Ostpr. Fol. 334 Rotes Lausbuch Bl. 123/124.
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Freidörfer. Die Waydicaimer erhalten in Z Handfesten von 1415 für 
Merten Zeschke, Merten Ressin und Marcus Polaun je 10 Hufen zu magde- 
burgischen Rechten gegen 1 Dienst mit Pferd und Harnisch zu Caythmedien, 
auch Caythemedienn und Cathemedien geschrieben"). Sie müssen neue Häuser 
bauen, alte brechen oder bessern und vom Pfluge einen Scheffel Weizen und 
einen Scheffel Roggen geben. Die „Glombower Verschreibunge uff acht 
Hubenn" ist 1416 dem Jacob Leidtsmannen, wohl einem der auch in den 
Wegeberichten genannten Leitsleute „frey von Zehenden und gebüehrlicher 
Arbeit" erblich und ewig zu preußischem Rechte verliehen"). Die Be­
merkung, daß die 8 Hufen „etwan Weikelenn haben gehöret", beweist, daß 
sie bereits früher besetzt waren. Merkwürdig ist, daß die Besitzung beim 
See Guber liegen soll. Glombowen liegt heute am Orlener See ungefähr 
3 Kilometer vom Guber-See entfernt.

Das Verzeichnis der Zinse des Gebietes Reyn vom Zahre 1422") zählt 
folgende Ortschaften auf: 1. Eyckemedie, das Dorf mit 59 Zins- und 4 Frei- 
Hufen und 2 kreczem. 2. Selbekaym mit einer Mühle mit einem Rade und 
2 L. 3. zum Reyne mit 3 kreczem, jeder mit 2 Lufen. 4. Notisten der 
kreczem mit 2 H. 5. Das Vsenwerg. Dieselben Ortschaften finden sich 
auch im Großen Zinsbuch von 1437"). Insgesamt gehören in diesem Zahre 
zum Amte 62^ Zinshufen, von denen 1^ H. wüst sind, 1 Schulz, 6 „we- 
pener", von je 10 H. einer und 14 freie Dienste").

Es vergehen 11 Jahre, bis westlich von Weydicken neue Freigüter aus­
gegeben werden. „Iohan von Benheuse", Pfleger zu Rastenburg, ver­
schreibt auf Befehl des Hochmeisters Paul von Rußdorf dem getreuen 
Lanns und seinen Söhnen Merten und Greger 1427 15 Hufen „gelegen 
bey Zanders" und 15 Hufen „bey dem Sehe Notist" zu cölmischen Rechten"). 
Sie sollen einen Dienst mit Pferd und Harnisch leisten, für den Orden 
reisen, neue Häuser bauen, alte brechen und bessern, vom Pfluge 1 Schl. 
Weizen und 1 Schl. Roggen, außerdem vom Dienst 1 Pfd. Wachs und 
1 cölmischen Pfennig geben. Zu ihren Lufen werden ihnen die kleinen 
Gerichte und freie Fischerei mit kleinem Gezeuge zu Tisches Notdurft im 
See Nottist verschrieben. Die beiden Güter heißen später Zondern und 
Mörsewen, heute Zondern und Mertenau, Kr. Lötzen.

Anter Lochmeister Paul von Rußdorf und auf dessen Befehl werden 
auch die Freigüter Mrowken, Rübenzahl und Groß Zauer, diese 3 am 
Rheinschen See heute zum Kreise Lötzen gehörig, und Zudnochen, ungefähr 
2 Kilometer südlich von Groß Zauer im Kreise Sensburg gelegen, begründet. 
Die Verschreibungen für diese Güter stimmen in der Lauptsache mit denen 
für Zondern und Mertenau überein. Die Besitzer erhalten ihre Lufen zu 
cölmischen Rechten. Soweit ein Gewässer in der Nähe ist, wird ihnen freie

»7 ) z) Ostpr. Fol. 332 Bl. 28 gleich Ostpr. Fol. 333 Weißes Lausbuch Bl. 73.
b) Ostpr. Fol. 332 Bl. 2S gleich Ostpr. Fol. 333 Bl. 74.
c) Ostpr. Fol. 332 Bl. 30 gleich Ostpr. Fol. 333 Bl. 72.
Ostpr. Fol. 332 Bl. 15/16 gleich Ostpr. Fol. 448 Bl. 1S.

") Ordensfoliant 131 S. 113.
2«) a. a. O. S. 214.
-Y a. a. 0. S. 3V.
») Ostpr. Fol. 332 Bl. 32/33 gleich Ostpr. Fol. 333 Bl. 75.
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Fischerei mit kleinem Gezeuge zu Tisches Notdurft gewährt. Ferner werden 
ihnen die kleinen Gerichte bis zu 4 Schilling und von den großen Gerichten 
der dritte Pfennig zugestanden. Die Moroffker Verschreibung stellt noch 
der Pfleger zu Rastenburg Johann von Benhausen 1431 dem Anndres 
von Salbekeim über 15 Hufen bei dem „Alten Zöge" aus^). Die Land- 
festen über Rübenzahl und Zudnochen stammen aus dem Jahre 1435 von 
seinem Nachfolger, dem Pfleger zu Rastenburg Gerlach Moritz, der dem 
Außtain, auch Austeyn oder Austein geschrieben, 30 Hufen „auff Elementen 
Orth bey dem Rein gelegen", das heutige Rübenzahl, und dem Nickelaus 
Zudnoch 20 Lufen „an der Zauerischen Grenze im Reinischen Cammerambt" 
verleiht?*). Die Verschreibung von Groß Zauer hat der Hochmeister Paul 
von Rußdorff 1437 den getreuen Hans, Nickelas, Jacob und Stenßlaw oder 
Stenßlaß von Jauer und ihren Erben um ihrer Dienste willen über 60 Hufen 
„unnser Gutt Jauer im Gebiet Rein ... also das ein iezlicher von ihnen 
15 Huben hat binnen deßelbigen Guts grenczen" ausgestellt?^. Es scheint 
danach bereits ein dem Orden gehöriges Gut hier bestanden zu haben.

Neues Land, von dem bisher besiedelten Gebiet am Rheinschen See 
völlig getrennt durch die große Wildnis südlich des Spirdingsees, durch 
diesen See selbst und durch das zunächst völlig unbesiedelte Wald- und 
Sumpfgebiet zwischen Rheinschem See, Talter Gewässer, Spirding- und 
Arys-See wird erschlossen durch die Anlage der Freidörfer Quicka und 
Gregersdorf bei Arys, heute im Kreise Johannisburg. Zu cölmischen Rechten 
verschreibt Gerlach Moritz 1434 30 Hufen „bey der Quicke" und 1437 dem 
Witcke (Witkenn, Wietten, Wiettke) und Töpchen (Tepchinn, Töpichen) 
30 Hufen „uff Kinstottis brast bey dem Arischen wegk", dazu die Fischerei 
im See Saim?°).

1440 ist noch auf Befehl des Hochmeisters Paul von Rußdorf von dem 
Pfleger zu Rastenburg Matths von Meilen dem Andreas Milucken eine 
Verschreibung über 30 Hufen zu cölmischem Rechte ausgestellt nach der 
Überschrift im Hausbuche „Alt Faschten Verschreibung an dem Jauer Sehe 
gelegen"??). Aus diesen Hufen ist das heutige Faßen, Kr. Sensburg, am 
Kleinen Jauer See westlich des Talter Gewässers hervorgegangen.

Der Nachfolger Pauls von Rußdorf Conradt von Erlichshausen ist 
zunächst einmal der Begründer von Arys, das 1443 als Zinsbauerndorf 
angelegt wird. Hier erhält Lorencz Polin 44 Hufen zu cölmischen Rechten, 
ein neues Dorf anzulegen, „das wir das newe Dorfs nennen in unser wilt- 
nus im Gebith Rein gelegen?^. Der Dorfschaft werden 10 Freijahre ge­
währt. „Am der Besetzung willen" erhält Lorenz Polin noch 2 Hufen zu 
magdeburgischen Rechten, für die er einen Dienst mit Hengst und Harnisch 
leisten muß und Zins und Pflicht wie die cölmischen Freien zu erfüllen bat.

21) Ostpr. Fol. 332 Bl. 33/34 u. Ostpr. Fol. 333 Bl. 75.
-«) Rübenzahl Ostpr. Fol. 332 Bl. 16/18. Ostpr. Fol. 333 Bl. 46/47.

d) Zudnochen Ostpr. Fol. 332 Bl. 24/25. Ostpr. Fol. 333 Bl. 55/56.
r«) Ostpr. Fol. 332 Bl. 25/26. Ostpr. Fol. 333 Bl. 60/61.
r«) s) Quicka Ostpr. Fol. 332 Bl. 48/49. Ostpr. Fol. 333 Bl. 96/97.

b) Gregersdorf Ostpr. Fol. 332 Bl. 41/42. Ostpr. Fol. 333 Bl. 89/90.
-2) Ostpr. Fol. 332 Bl. 20. Ostpr. Fol. 333 Bl. 54.

Ostpr. Fol. 332 Bl. 138/139. Ostpr. Fol. 334 Bl. 159/161.
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An demselben Tage erhält Lorennzs Polun, ohne Zweifel derselbe, noch 
10 Lufen im Dorf „Neuendorff" frei von Zehnten und Scharwerk zu magde- 
burgischen Rechten. Diese ürkunde trägt die Überschrift „Der Sumbker 
Beschreibung"-"). Sumken, Kr. Zohannisburg, liegt ungefähr 5 Kilometer 
nördlich Arys. Schließlich verschreibt Conradt von Erlichshausen noch dem 
Zanicke 20 Lufen „zum Saleßej im gebieth Rein" zu magdeburgischen 
Rechten""). Die Angabe „im vierzehenhundersten und im vier und dreyßig' 
sten Zahre" kann nicht stimmen, da in diesem Jahre noch Paul von Rußdorf 
Lochmeister war. Vielleicht ist statt 34 43 oder 44 zu lesen. Dieses Freigut 
Salleschen, das nach der Beschreibung des Amtes Rhein von 1719 an Rhein 
grenzte, besteht heute nicht mehr. Es ist 1725 der Stadt Rhein geschenkt 
und unter die Bürger verteilt worden"*). Die beiden magdeburgischen Frei­
güter unterscheiden sich von den cölmischen dadurch, daß sie keine Gerichts­
barkeit haben.

Im Anfang der 50er Zahre entstehen in der Nähe von Arys die beiden 
Zinsdörfer Gutten und Pianken, Kr. Zohannisburg. Wolfgang Sauer, 
Pfleger zu Rastenburg, verschreibt dem Bartken Schmidt 1450 66 Lufen 
zu einem Dorf, „das da Gussepilcke genannt soll sein", und 1452 dem Do- 
pichen oder Dopigken 66 Lufen „zu einem Dorfs Wolffsdorff genandt"""). 
Die erste Landfeste trägt die Überschrift „Landfestung über das Dorfs Gufse- 
pilcke, „izo Guttenn", die zweite „Der Piancker eldiste Landfestunge über 
66 L. zum Dorffe Wolffsdorff genantt". Beide Dörfer erhalten cölmisches 
Recht, und ihnen werden 10 Freijahre gewährt. An demselben Tage, an 
dem Gutten gegründet ist, hat Wolfgang Sauer auch dem Bartosch Schmit 
eine Mühle mit einem Rade und 2 Lufen Acker, zum Springe genannt, ver­
schrieben. Es ist der „Lifszuner Landvestung uf ein Muhlgen mit einem 
Rade unnd zwey Luben ohne sonder angedeuttes Recht"""). Für die Mühle 
muß der Müller 6 Mark und 6 fette Gänse entrichten und wie die übrigen 
Müller Scharwerksdienste leisten. Am Anfang des 18. Jahrhunderts hat 
Lissuhnen, das heute im Kreise Zohannisburg liegt, 26 Lufen"*).

Die von Leinrich Reuß von Plauen, Komtur zu Morungen und Statt­
halter des Lochmeisters, ausgestellte ürkunde für Stentzell von der Baunße 
oder Pauße vom Zahre 1468 enthält als einzige des Amtes Rhein die Be­
stimmung, „daß der genante Stentzel und seine Erben verpflichtet sein sollen, 
keine Befestigung oder anderley, wie das genandt mag werden, machen oder 
bauen sollen laßen, daß unserm Orden zuwieder und zu Schaden sein mag". 
Stentzell erhält das Gut Mikusch, 40 Lufen, das zuvor Mikuschen gehöret, 
und 10 L. an den 40 L., die dem Orden gehöret, zu cölmischen Rechten mit 
den großen und kleinen Gerichten über ihre Leute und der Fischerei im See 
Saymo"°). Es ist das heutige Mikossen, Kr. Zohannisburg, dicht bei Arys.

- ») Ostpr. Fol. ZZ2 Bl. 44. Sstpr. Fol. 333 Bl. 132.
's») Ostpr. Fol. 332 Bl. 12. Sstpr. Fol. 333 Bl. 42.
»y Vgl. Leß von Wichdorff, Mittest, d. Literar. Ges. Masovia L. 31, 1926 S. 152. Die Gren- 

zen L. Sch. Amt Rein 3 Bl. 96/97.
»2) Gutten: Ostpr. Fol. 334 Bl. 174/175. Pianken: Ostpr. Fol. 333 Bl. 345/346.
- ») Ostpr. Fol. 332 Bl. 59/61. Ostpr. Fol. 333 Bl. 184.
»«) L. Sch. Amt Rhein 3 Bl. 180/182.
s°) Ostpr. Fol. 332 Bl. 42/43. Sstpr. Fol. 333 Bl. 93/94.
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Auch Pianken wird neu besetzt. 1468 verschreibt Leinrich Reuß von 
Plauenn dem Werten „umb seiner getreuheit willen" 60 Lufen zu einem Dorf 
„daß genandt soll werden Wolffsdorff zwischen den Dörfern Ariß und 
Mikusch, dazu den See Laxdoy mit allen Gerechtigkiten, Nutzungen und 
Zubehörungen, alß dieselbige Wildnuß solcher 60 Lufen der Orden inne- 
gehabt" frei erblich und ewiglich zu magdeburgischem Rechte und beiden 
Kindern").

Ebenfalls dieser Zeit muß auch die älteste Landfeste von Wirsbinnen, 
Kr. Iohannisburg, dicht bei Arys, angehören, die Leinrich Reuß von Pla- 
wenn, Lochmeisters Statthalter und Komtur zu Morungen, über 40 Lufen 
zu cölmischen Rechten dem Christoff Scolun oder Sckolun wegen seiner 
treuen Dienste im letzten Kriege ausgestellt hat^). Die Jahreszahl fehlt 
in der Arkunde. Die Worte „das Gut Wirßbynn 40 Lufen mit allen seinen 
Gerechtigkeitten Nuzungen undt Zugehörunge also das unser Orden von 
Altershero allewege hatt innegehabt" deuten darauf hin, daß sich hier bereits 
ein Gut des Ordens befand.

Das Ende des unheilvollen Städtekrieges machte die Erneuerung ver­
schiedener Verschreibungen notwendig, da die alten Landfesten „in diesen 
negst vergangenen schweren Kriegen abhändig geworden". Sie sind 1477 
vom Lochmeister Werten Truchses vorgenommen. Es ist dies „der Sastru- 
sener Verschreibung uff zehenn Lueben zu Wagdeburgischen Rechte" für 
Pauell Anaß bei dem See Schlaugen im Reinischen, der Tuchlinner Ver­
schreibung über 10 Lufen dem Macz Presoffsky und der Dorfschaft „Gurck- 
ler Verschreibunge uff 30 Luben zu magdeburgischen Rechten" für Maczs 
Cemmerer „uffn Gorckell gelegen, als er die zuvor hat inne gehabt""). Die 
drei Ortschaften Sastrosnen und Tuchlinnen, Kr. Iohannisburg, und Gur- 
keln, Kr. Sensburg, liegen bereits in dem Gebiet östlich Zagodner, Schimon- 
ker, Lucknainer und westlich Buwelno und Tirklo See, das bis dahin noch 
unbesiedelt war.

Der zweite Abschnitt der Besiedlung wird eingeleitet durch die Ver­
schreibung des Komturs zum Rein Ramung von Ramegk"), ausgestellt 
1478 dem Steffen Nicolaßen zum Iauer über das Freigut Klein Iauer, 
30 L. neben dem Iauer, zu magdeburgischen Rechten"). In demselben 
Jahre erhält Michell Schwalyna, auch Schwalina oder Swalina geschrieben, 
„umb der manigfalltigen Dienste willenn" 50 L. am See Aries, Krackstein, 
Elendtbruch, dazu 1 Mühle und 2 L. zu Morkenn zu magdeburgischen Rechten 
gegen zwei Dienste mit Pferd und Larnisch, 1 Schl. Weizen und Roggen, 
Wachs und cölmischen Pfennig"). Nach der Überschrift ist dies der Strel- 
nicker Verschreibung, des heutigen Dorfes Strzelniken, Kr. Iohannisburg. 
Derselbe Komtur hat auch die beiden Freigüter Nippen, Kr. Iohannisburg, 
und Rostken, Kr. Lyck, zu magdeburgischen Rechten ausgegeben. Stenzel

s«) Ostpr. Fol. 332 Bl. 70/71. Ostpr. Fol. zzz Bl. 156/157.
»y Ostpr. Fol. 332 Bl. 65/66.

Sastrosnen: Ostpr. Fol. 332 Bl. 38/39. Ostpr. Fol. 333 Bl. 1Z3. Tuchlinnen: Ostpr. Fol. 
332 Bl. 50/51. Ostpr. Fol. 333 Bl. 142/143. Gurkeln: Ostpr. Fol. 332 Bl. 34/35.

- ^) Ich gebe oben nur die am häufigsten in den Lausbüchern vorkommende Form des 
Namens.

'") Ostpr. Fol. 332 Bl. 27. Ostpr. Fol. 333 Bl. 62/63.
") Ostpr. Fol. 332 Bl. 69/70. Ostpr. Fol. 333 Bl. 130/131.
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Nippa erhält 1483 5 Lufen an der Gutter Grenze, Katloffken „fliß" und 
Schwekoffken See mit 8 Zähren Freiheit und derselbe Stanck Nippa 
10 Lufen an der „Guetter Grencz von dem Saul und von dem Keßelfliß 
gegen Igelsdorff und an den Sehe Schwetko" mit 10 Freijahren"). Die 
Verschreibung über Roftken ist 1483 für einen Greger ausgestellt, der 
12 Lufen an Schwallina bis an den Tieffensehe erhält"). Beiden Gütern 
werden die kleinen Gerichte verliehen. Besonders wird erwähnt, daß sie 
den Lonig der Lerrschaft abliefern sollen, der ihnen gleich andern Beutnern 
bezahlt wird. Sie dürfen ferner Bieder und Marder schlagen, die Läute 
müssen sie aber gleichfalls gegen Bezahlung abliefern. Freie Fischerei mit 
kleinem Gezeuge ist ihnen gewährt, doch dürfen sie bei der höchsten Buße 
keine Flüsse verstellen.

Wensöwen, Kr. Zohannisburg, westlich des Tirklo-Sees hat seine Ver­
schreibung als magdeburgisches Freigut ebenfalls von Georg Ramung 1484 
erhalten"). Es sind 10 Lufen beim Springborn „zwischen zwen brüchern", 
die an Matthias Wansoffsky vergeben werden. Gerichtsbarkeit scheint nicht 
verliehen zu sein, wenigstens wird ihrer nicht gedacht, auch nicht des Lonigs 
und der Marder und Bieber.

An den Ausgangspunkt der Besiedlung im Lauptamt Rein bei Salp- 
keim führt uns die Verschreibung über 15 Lufen im Gut Ballau zurück, die 
derselbe Komtur dem Lanß Sixthien zu magdeburgischen Rechten und beiden 
Kindern 1484 ausgestellt hat"). Die 15 Lufen liegen bei den 2 Lufen, die 
zur Mühle des Andreas Sixtin gehören und zwischen Salpkeim und Eich- 
medien. Lanß Sixthien erhält die großen und kleinen Gerichte ohne die 
Straßengerichte, ferner freie Fischerei mit kleinem Gezeuge in verschiedenen 
Seen und 16 Freijahre. Den Gartenhonig darf er verkaufen, den Beuten- 
Honig soll er gegen Bezahlung nach Rhein abliefern.

Lochmeister Merten Truchses, in dessen Auftrage Komtur Ramung 
von Ramegk bereits Klein Jauer verliehen hatte, gibt noch 1488 den Ein­
wohnern des Dorfs zur Damerau, das 70 Lufen groß ist, auf ihre Bitten, 
nachdem sie ihre alte Landfeste vorgebracht haben, eine neue Verschreibung 
zu cölmischen Rechten"). Die Bewohner dieses Freidorfes, des heutigen 
Dombrowken, Kr. Zohannisburg, in dem Raum zwischen Löwentin- und 
Spirdingsee, müssen von den 70 Lufen 7 Dienste leisten und den Lonig gegen 
Bezahlung abliefern. Die übrigen Rechte und Pflichten stimmen mit denen 
der andern Freien überein.

1488 ist auch die erste uns erhaltene Verschreibung über Groß Notisten 
an dem gleichnamigen See westlich des Rheinschen Sees ausgestellt"). Das 
Dorf Notist muß damals schon bestanden haben. Der Komtur zum Rein 
Zohann Scherffichen verschreibt dem Matthis Möllner einen Krug und die 
Mühle zum Notiß mit einer freien Lufe frei erblich und ewig ohne alles

") 1483: Ostpr. Fol. 332 Bl. 14/15. Ostpr. Fol. 333 Bl. 108. 1485: Ostpr. Fol. 332 Bl. 1Z/14. 
Ostpr. Fol. 333 Bl. 102/103.

") Ostpr. Fol. 332 Bl. 47/48. Ostpr. Fol. 333. Bl. 138/139.
") Ostpr. Fol. 332 Bl. 39/40. Ostpr. Fol. 333 Bl. 121.
") Ostpr. Fol. 448 Lohnbuch Bl. 4/5.
»") Ostpr. Fol. 332 Bl. 37/38. Ostpr. Fol. 333 Bl. 79.
«7) Ostpr. Fol. 333 Bl. 223. Ostpr. Fol. 334 Bl. 105/10«.
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Scharwerk zu cölmischem Rechte. Der Müller soll 2 Metzen Getreide geben 
und darf die dritte behalten. Das Getreide soll er seinen Junkern geben. 
Malz darf er mahlen und Bier brauen, soviel er bedarf. Auch soll er frei 
Mahlwerk geben des Burchardes Bruder „allein zu seinem Loffe und 
Leben" und den Junkern, oder wer den Lof habe, Bänke, Tische und Stühle 
machen, soviel man bedarf. Auch soll der Müller „inhalts der Landtvesten 
über das Dorfs Notist" für das Schloß Rein frei mahlen. Für das „Eiser- 
Werk, was man in der Mühle bedarff", sollen der Junker, oder, wer das 
Dorf inne hat, 2 Pfennige und der Müller den dritten Pfennig geben. Der 
„krezem" Notisten mit 2 L. wird bereits in dem Verzeichnis der Zinse des 
Gebietes Reyn von 1422 erwähnt. Die Schulzenverschreibung über das 
Dorf Groß Nottist stammt erst aus dem Jahre 1522.

Die Verschreibungen der Wer Jahre sind von dem Komtur zum Rein 
und obersten Trappier des Deutschen Ordens Rudolf von Tippelskirch aus­
gestellt"). Es werden 4 Zinsbauerndörfer zu cölmischen Rechten Chmielewen 
und Odoyen, Kr. Iohannisburg, Skomatzko, Kr.Lyck, Schaden, Kr.Sens- 
burg, und die magdeburgischen Freigüter Groß Sdengowen, Kr. Zohannis- 
bürg, und Schalensee-Skorupken, Kr.Lötzen, angelegt. Die Schulzen der 
Zinsdbrfer erhalten in den von ihnen zu besetzenden Orten die kleine Ge­
richtsbarkeit bis zu 34 Schilling und den dritten Teil der großen Gerichts­
barkeit, Skorupken die kleinen Gerichte und Groß Sdengowen die großen 
und kleinen Gerichte über ihre Leute ohne die Straßengerichte. Alle Ort­
schaften haben freie Fischerei zu ihres Tisches Notdurft in den angrenzenden 
Gewässern. Die Einwohner dürfen Bieber, Marder und anderes „Wildt- 
werk" schlagen, müssen aber die Bälge, ebenso wie den Lonig gegen Be­
zahlung abliefern. Bei Schaden und Skorupken, die im Westen des Ge­
bietes liegen, ist der Äonig nicht erwähnt. Skomatzko, Sdengowen und 
Schalensee-Skorupken erhalten 10, Schaden 13, Odoyen und Chmielewen 
14 Freijahre. Im Südwesten des Amtes liegt das Zinsdorf Schaden. Lier 
werden 1499 dem Matz Pomean 44 Lufen zwischen Jauer See und Dobe- 
gast zur Besetzung eines Dorfes, das den Namen Schaden erhalten soll, ver­
liehen"). Am Ostufer des Talter Gewässers erhält Matzs oder Matthis 
Weitung 1494 15 Lufen am See Dobegast und zwischen den Talten"). 
Es ist das heutige Schalensee, früher Skorupken. Der Sdingoffer Ver- 
schreibung über zehene Lueben zu magdeburgischen Rechten ist dem Micolay 
Garnmeister 1496 gegeben"). Die 10 Lufen liegen nördlich des Spirding- 
sees an „Tuchlinßker Grenz neben dem Sperdenn und zwischen Wansoffsker 
Grenze". 1494 erhält Nickolay Skarapadla 44 Lusen zu einem Dorf zu be­
setzen zu cölmischen Rechten am Fließ Kamelowa, heute Chmielewen"). In 
der Begrenzung werden die aytoklinische Grenze und der See Aytocklin, 
heute Tuchlinner See, genannt. Nördlich des Aryssees, wo nur ein schmaler

«8) In den Lausbüchern finden sich neben andern besonders die Formen Dieppelskirchen, 
Dieplerskirchen und die Doppelnamen Diepelskircher von Diepelskirchen und Dippelskircher 
von Dippelskirchen.

") Ostpr. Fol. 333 Bl. 272/273. Ostpr. Fol. 334 Bl. 138/I4Ü.
so) Ostpr. Fol. 332 Bl. 18/19. Ostpr. Fol. 333 Bl. 49/SV.
") Ostpr. Fol. 332 Bl. 71/72. Ostpr. Fol. 333 Bl. 146/147.
») Ostpr. Fol. 333 Bl. 313. Ostpr. Fol. 334 Bl. 179/180.
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Streifen zum Lauptamte Rein gehörte, werden 1495 66 Lufen dem Mickolai 
Odoi, zu einem cölmischen Zinsdorf zu besetzen, verschrieben^), heute Odoyen, 
Kr. Zohannisburg. Schließlich wird auch in dem Gebiet östlich des Arys- 
sees zu dem Freigut Röstken ein weiterer Ort angelegt. 1499 erhält Zan 
von Grabnicken 68 Lufen, die er zu einem cölmischen Dorf mit Namen Sko- 
mazken besetzen soll^). 6 Lufen sind für ihn selbst bestimmt. 2 Lufen soll 
der Müller des Dorfs zur Mühle erhalten, „auf das er der Lerrschafft seinen 
Mühlzins desto bas möge außrichten". Es ist Skomatzko, Kr. Lyck.

Eine Sonderstellung nimmt das Kirchdorf Eckersberg, Kr. Johannis- 
bürg, an der Seenge zwischen Tircklo- und Spirdingsee, ein. Es ist nicht 
auf einmal angelegt, sondern aus kleinen Anfängen allmählich im Schutze 
des hier bestehenden Ordenshauses entstanden. Die erste Verschreibung ist 
dem Nicolai Garnmeister über 12 Morgen Acker zu einem Garten, 15 Mor­
gen Acker „uff dem Tirtell", 8 Morgen Wiesen und freie Viehtrift „in 
unsers Ordens Freiheiten" 1492 erblich und ewiglich zu cölmischen Rechten 
gegeben^). Nicolai soll dafür 1 geringe Mark und 6 Lühner Zins ent­
richten, alles Landscharwerk leisten und auf die Zagd ziehen.

Rudolf von Tippelskirch verschreibt auch noch im Jahre 1503 dem 
Nickolayen Schmied 66 Lufen zu einem Zinsdorf im Gebiet Rein am 
„großen Simon" zu cölmischen Rechten, heute Kirchdorf Schimonken, Kr. 
Sensburg^), und 1512 dem Bartholomeus Muncke, auch Munck oder Mo- 
nike geschrieben, 66 Lufen zu einem Zinsdorf „beym Tewengast", in den 
Lausbüchern als Landfeste von Talten bezeichnet^). Eine der Abschriften 
im Roten Lausbuch Bl. 131 hat als Jahresangabe 1505. Rechte und 
Pflichten sind dieselben wie die der andern Zinsdörfer dieser Zeit. Schi­
monken und Talten erhalten je 14 Freijahre.

Der Lauptort des Amtes, Rhein selbst, ist im Laufe der Zeit um die 
Burg herum allmählich herangewachsen. Eine Verschreibung, durch die 
eine größere Anzahl von Lufen zur Anlage eines Dorfes ausgegeben wird, 
fehlt. Die älteste Landfeste hat der Komtur zu Balga und Vogt zu Na- 
tangen Johann Graf von Seyn für Nicolaus Lonickhembd, Mattheus Kreitz- 
mer und Nicolaus Reyman 1405 ausgestellt^). Sie erhalten jeder einen 
„Kretzem zum Rein vor dem Lause mit einer Loffstete alß jederman vor 
alters beseßen hat, und zu iczlichem kretzschem zwo Luben Pusch, Wildtnuß, 
Strauch usw. an Orlen" alles zu cölmischem Recht erblich und ewig und 
erlauben „allerley fehlen Kauff zu haben vom Tranck und eßlicher Speise". 
Ferner erhalten sie freie Lolzung „überall in unsern Wäldern zu notdurfft 
Ihres Feuers und Viehweide". Dafür sollen sie jährlich 3 Pfennige und 

Schock Lühner Zinsen. Als des Dörfleins vorm Laus Reinn Landfeste 
wird in den Lausbüchern die Llrkunde bezeichnet, die Jörge Ramuck von 
Ramegk den 12 Beutnern „vor unserm Lauß Rein" 1485 ausgestellt hat°").

N) Ostpr. Fol. 332 Bl. 135/136. Ostpr. Fol. 3ZZ Bl. 347/348. Ostpr. Fol. 334 Bl. 155/157.
") Ostpr. Fol. 332 Bl. 147/149. Ostpr. Fol. 333 Bl. 345/351. Ostpr. Fol. 334 Bl. 148/150.
ü5) Ostpr. Fol.334 Bl. 234/235.
s«) Ostpr. Fol. 333 Bl. 319/320. Ostpr. Fol. 334 Bl. 128/129.
s?) Ostpr. Fol. 333 Bl. 297/298. Ostpr. Fol. 334 Bl. 129/130 u. 131.
»«) Ostpr. Fol. 333 Bl. 229. Ostpr. Fol. 334 Bl. 12V.
s») Ostpr. Fol. 333 Bl. 220. Ostpr. Fol. 334 Bl. 118.
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Die Beutner erhalten, „auf das sie sich desto bas gebergen mögen und der 
Beute desto fleissiger aufwarten", 1 Ä. 6 Morgen an Acker, Wiesen und 
1 L. Wiesenwachs zwischen Salpkeim und der Guber gelegen zu cölnuschem 
Recht ohne alle „Beschwerunge". Sie sollen dafür eine „Ratzke Äonig 
entrichten. Schließlich verleiht 1489 Johann Scherffichen, Komtur zum Rem, 
dem Mattis Fillach „die Obermasse", das Übermaß, zwischen dem Roß­
garten, dem Wege und See „frey von Zehenden ohne aller gepewlicher Arbert 
zu cölrmschem Rechte, erblich und ewiglich". Dafür soll er 4 Hühner geben ).

Ordensfoliant 184, „die Vorrechnunge des Gepiets Reyhn" von Ditte- 
rich von Bobenhaufen, Statthalter zum Reyhn „angefangen Anno Dom. 
1511 und beendet Pfingsten anno D. 1518" bringt eine Zusammenstellung 
der damals vorhandenen Ortschaften.

Bon den Ortschaften, die bereits vorher ihre Beschreibungen erhalten 
haben, stehen aus dem heutigen Kreise Sensburg folgende in der Vor­
rechnunge: Eychmedia, Gorckel— Gurkeln, Salpickaym, Schaden, Symon 
Schimonken, Sixtyner — Baüau, Tewengast Galten, Alt und Rew 
Väschen — Faßen, Zcudnochen.

Hinzu kommt das Zinsdorf Sant Niclaus, heute Nikolaiken. Der Ort 
hat 50 Hufen, von denen 47 besetzt sind, und 3 Krüge. Später wird einer 
noch neu angenommen. In dem Dorf wohnen 39 Wirte, 4 Gärtner und 
3 Beutner. Einige Bauern haben ihre Hufen neu angenommen, einer ist 
entlaufen. Die beiden ersten Handfesten über Nikolaiken stammen aus den 
Zähren 1515 und 1516. Es sind 2 Krugverschreibungen für Hans Nogay 
(Nogai) und Barticke oder Bartcke, beide ausgestellt von Rudolf von 
Tippelskirch. Lans Nogay erhält den Krug zu Sanct Nicklaß „nechst bey 
der drücke aufn Garten" zu cölm. Recht erblich und ewig gegen einen Zins 
von 3 Mark und 12 Hühnern. Er soll wie die andern Krüger scharwerken 
mit 2 Pferden und einem Wagen „unsern Kleider und Victualien ab und 
zu kegen Rein zuführen". Zu dem Kruge werden noch 2 Morgen Wiesen 
„auffn Lucknainischen Orth" gegeben"'). Die Verschreibung ist nach den 
Abschriften der Hausbücher 1516 ausgestellt. Zn dem einen Hausbuch ist 
aber die Jahreszahl aus 1514 verbessert, und da in der folgenden Ver­
schreibung von 1515 bereits des Nogai Krug erwähnt ist, wird 1514 das 
richtige Zahr der Verschreibung sein. Bartcke Krüger zu St.Niclaß erhält 
den Krug „nechst bey des Nogai Kruge nach dem See" und 2 Morgen 
Wiesen zu denselben Rechten und mit denselben Pflichten, wie sie die Ver­
schreibung für Nogay nennt, im Jahre 1515"").

Zum Kreise Lötzen gehören heute folgende Ortschaften der Vorrech­
nunge: Jawr — Groß Jauer, Morofke — Mrowken, zum Reyhn, Ru- 
bentzahel — Rübenzahl, Salesky heute zu Rhein, Scrupky — Schalensee, 
Alde und New Zcanders — Zondern, Waidikaym — Weydicken. Das 
Zinsdorf Nottyst — Groß Notisten, das ich bereits früher erwähnt habe, 
erhält seine Schulzenverschreibung 1522 vom Statthalter zum Rein Fausti- 
nus von Weiblingen. Dem Augstin Schulz werden 2 Hufen zum Notist

so) Ostpr. Fol. 333 Bl. 221. Ostpr. Fol. 334. Bl. 119. 
«») Ostpr. Fol. 333 Bl. 282. Ostpr. Fol. 334 Bl. 135/136. 
sr) Ostpr. Fol. 333 Bl. 284. Ostpr. Fol. 334 Bl. 134/135. 
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frei erblich und ewig zu cölmischem Recht verliehen^). Augstin erhält freie 
Fischerei zu Tisches Notdurft mit der Landwahte im See Notist, darf 
Bienen im Garten halten, muß aber den Lonig gegen Bezahlung abliefern. 
Er soll das Dorf besetzen helfen, beim Scharwerk die Aufsicht führen, in der 
Brunst zwei Reisen mit Wagen und 2 Pferden für die Jäger in der Rei- 
nischen Jagdbude mit Proviant und mit Wildbret zum Schloß Rein, des­
gleichen auch 2 Reisen im Winter.

Neu sind das Zinsdorf Gneist mit 21 besetzten Lufen und 10 Wirten 
und das Freidorf Arlen — Orlen, das 8 Dienste zu stellen hat. Eine Ver- 
schreibung von Gneist haben wir erst aus dem Jahre 1555. Da aber Greger 
Garnmeister, der damals das Schulzenamt erhält, zu dem 26 Zinsbauer­
hufen noch 24 austun soll, muß das Dorf schon vorher bestanden haben. 
Die Landfeste für Orlen stammt auch erst aus dem Jahre 1538, spricht 
aber davon, daß sich die Freien des Dorfes „ungehorsam gehalten", so daß 
ihnen ihre Landfeste genommen werden könnte. Es wird ihnen aber eine 
neue Verschreibung gegeben. Glombowen, das bereits 1416 verschrieben ist, 
wird in der Vorrechnunge nicht erwähnt. Es liegt am Orlener See. Sein 
Dienst ist daher wohl unter den 8 Diensten von Orlen mit aufgeführt.

Sämtliche in dem Ordensfolianten 184 genannten Ortschaften aus dem 
heutigen Kreise Johannisburg haben ihre ersten Beschreibungen bereits vor 
1512 erhalten. Es sind dies: Arys, Camelosen — Chmielewen, Damerow — 
Dombrowken, Eckerspurg — Eckersberg, Gregersdorf, Gutten, Mikuschen— 
Mikossen, Nippen, Tscharne oder Odoyen, Pianicke — Pianken, Quicke, 
Garnmeister auf der Quicke wohl Sdengowen, Paske Anenaße heute 
Sastroßnen, das 1477 dem Pauell Anaß verschrieben ist, Swelin 2 Dienste — 
Strzelnicken, Kursintky oder Sompky — Sumken, Toelin — Tuchlinnen, 
Wansoffsky — Wensöwen, Wirsbin.

4 Ortschaften der Vorrechnunge gehören heute zum Kirchspiel Klaufsen 
des Kreises Lyck. Keine Verschreibungen sind erhalten für die 18 Freien 
zum Claus, die Wachs als Zins geben, und für den Littau beim Claus, der 
1 Dienst leistet. Aus den Landfesten von Lipinsken und Reuschendorf er­
sehen wir, daß der Claus der heutige Lipinsker See ist. Klaussen und 
Lipinsken, die beide an diesem See liegen, haben ihre Verschreibungen erst 
in den 50er Jahren des 16. Jahrhunderts erhalten. Auch Reuschendorf, das 
wir schon in dem Ordensfolianten 184 für die Jahre 1512/18 als Rewssen- 
dorff mit einem Krugzins finden, ist erst 1559 zu Lehnrecht vergeben worden. 
Die Angabe „zum Reuschendorff" weist aber darauf hin, daß es sich nicht 
um Waldland handelt, sondern daß 1559 schon das Dorf Reuschendorf 
bestanden hat. Linzu kommen Swelin mit 2 Diensten, die beiden den 
Schwalinern verschriebenen Güter Strzelniken und Rostken, und das Zins­
dorf Skomatzko, in der Vorrechnunge Schkamatzky, Sckomantzky, Scamantzke, 
mit 56 Lufen, von denen 5 besetzt sind, 2 Wirten, einem Beutner und der 
Mühle Schkomantzker.

Schließlich finden sich noch in dem Verzeichnis des Ordensfolianten 
Sceppan, Steppan im Reynischen und Gesellichen im Arischen. Steppan —

«») Ostpr. Fol. 3Z3 Bl. 259. Ostpr. Fol. 334 Bl. 143/144.
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Sceppan ist ein Freidorf mit 2 Diensten. Es wohnen dort 2 Wirte, die 
Bauern sind. Das Dorf ist wohl das heutige Klein Zauer, das 1478 einem 
Steffen Nicolaßen mit 2 Diensten verschrieben ist. Klein Zauer fehlt in 
der Vorrechnunge, und die 2 Dienste erscheinen auch nicht unter Groß 
Zauer. Für die Gleichsetzung Steppan — Klein Zauer spricht auch die 
Aufeinanderfolge Zawr, Steppan, Alte Zcanders.

Gesellichen hat 1 Dienst und 6 Freie, später 2 Dienste und 10 Ein­
wohner. Genaue Bestimmung dieses Ortes ist nicht möglich. Einen An­
halt gibt das Verzeichnis der Schulden und Brüche im Ordensfolianten 184, 
nach dem Gesellichen ins Arische gehört. Man kann an eine heute nicht 
mehr vorhandene Ortschaft am Kesselsee südwestlich von Arys denken. Zn 
der Verschreibung für Nippen von 1483 wird eine „Keßelfliß erwähnt, 
und auch in der Handfeste für das Gut ^lbliä aus dem Zahre 1565 wird 
ein See Keßelcken genannt. Zn den verschiedenen Verzeichnissen der Vor­
rechnunge steht Gesellichen immer am Ende hinter zum Elaus und Littau 
bey dem Claus.

Die letzten Verschreibungen der Ordenszeit sind von den Statthaltern 
zum Nein Faustinus von Weiblingen und Siegmundt Daniel ausgestellt. 
1523 verleiht Faustinus von Weiblingen dem Mareck von Rostken einen 
Ort Waldes zwischen dem großen Kraxstin und dem Fluß Kaminicken von 
4 Hufen, die er für 32 Mark erkauft hat, zu magdeburgischen Rechten nebst 
freier Fischerei zu Tisches Notdurft im See Rodawken und Klein Kalgk"). 
Er soll dafür einen halben Dienst halten, jährlich 20 Scheffel Getreide von 
Arys nach Rein führen, gleich andern Freien die Wachen auf dem Hause 
ausrichten, 2 Ma^k Freigeld und von jedem Pfluge 1 Scheffel Weizen und 
1 Scheffel Roggen, V2 Pfd. Wachs und V2 cölmischen Pfennig geben. Er 
erhält keine Gerichte. Marken, so heißt der Ort später, ist heute nicht mehr 
erhalten. Doch ermöglichen die Beschreibung des Amtes Rhein von 1719 
und die Karte von 1663°°) ihn festzulegen. Er grenzt nach der Beschreibung 
im Osten gegen Ogrotken, im Süden gegen den See Krakstein, im Westen 
und Norden mit Rostken. Zn der Karte von 1663 ist Marken nordöstlich 
von Rostken schräg gegenüber am Rostker See eingezeichnet. Derselbe 
Statthalter hat 1524 eine Urkunde ausgestellt""), nach der er dem „be­
scheidenen" Mercken von Rostken einen Ort Waldes zwischen Caminsken 
Fließ und dem großen Krackstein verkauft und die Bezahlung bis auf 
24 Mark erhalten hat. Diese 24 Mark soll Peter Keyper zu Ariese „alß 
verdienten Lohn und Trenkgeld" in jährlichen Raten von 4 Mark erhalten. 
Wenn Marck sein Gutlein verkaufen will, soll er die 24 Mark dem Keyper 
auszahlen. „Der Freyenn zu Kaminßkj Verschreibung", ausgestellt von dem 
Statthalter zum Rein Siegmundt Daniel 1524 für die getreuen Stancke 
und Zan Cschwalina oder Tßthwallina") betrifft einen Platz „wieltnus" in 
ihren väterlichen Gütern am See Aries zu denselben Rechten wie die Strel- 
nicker und andere Güter. Wegen ihrer getreuen Dienste „im negst ver-

s«) Ostpr. Fol. 332 Bl. 84/85. Ostpr. Fol. 333 Bl. 11«.
«») L. Sch. Amt Rhein Nr. 3 Bl. 26S/270. Die Karte bei Leß von Wtchdorff, Masovia, 

L. 31, 1926 S. 152/153.
«») Ostpr. Fol. 332 Bl. 194.
»7) Ostpr. Fol. 332 Bl. 57. Ostpr. Fol. 333. Bl. 175.
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gangenen Kriege" dürfen sie sich am See Aries eine Hofstätte anlegen und 
jeder 2 Säcke im See Aries stellen.

Wenn wir von der ersten Verschreibung für Salpkeim aus dem Jahre 
1311 absehen, die dem Beginn der eigentlichen Besiedlung um fast ein 
Jahrhundert voraus liegt, so ergibt sich aus der vorhergehenden Zusammen- 
stellung der Verschreibungen und Zinsbücher, daß es dem Orden durch 
seine unermüdliche Arbeit im Verlauf von rund hundert Jahren gelungen 
war, das Gebiet des Amtes Rein zu erschließen. 32 Freidörfer oder Frei­
güter und 14 Zinsbauerndörfer waren gegründet worden. Wie groß die 
Zahl der Freien und der Zinsbauern am Ende der Ordenszeit im Amte 
war, können wir freilich aus den ungenauen Angaben der Vorrechnunge des 
Gebiets Reyhn nicht entnehmen. Die Besiedlung des Amtes gibt uns auch 
Aufschluß über die Kolonisation des übrigen Masurenlandes, dessen 4 süd­
liche Ämter Lötzen, Lyck, Sehesten und Johannisburg ebenfalls schon zur 
Ordenszeit in derselben Weise der Kultur gewonnen wurden. Siedler sind 
neben Deutschen Masuren aus dem benachbarten Masovien, die erst damals 
in den Teil Preußens gekommen sind, der jetzt ihren Namen trägt. Der 
Orden gewährte ihnen, wie die Verschreibungen beweisen, in großzügiger 
Weise dieselben Rechte und Freiheiten wie den deutschen Ansiedlern, eine 
Maßnahme, zu der die schmachvolle Behandlung in schroffstem Gegensatz 
steht, die sich die Deutschen jetzt in Polen gefallen lassen müssen und auch in 
früheren Zeiten gefallen lassen mußten, als nach dem unseligen Städtekrieg 
große Teile des Ordenslandes verlorengegangen waren.

II. Die Zeit Äerzogs Albrecht.
Wie für den ganzen Osten unserer Provinz, die ehemalige Wildnis, 

hat auch für das Hauptamt Rein die Regierungszeit Herzogs Albrecht be­
sondere Bedeutung. Es liegen 11 Verschreibungen für Lehn- oder Frei­
güter und 23 für Zinsbauerndörfer vor, durch die 34 Ortschaften neu ge­
schaffen sind. Aus der Zeit vor 1540 stammen nur 3 Verschreibungen. Das 
Freidorf Orlen, Kr. Lötzen, ist bereits in der Vorrechnunge von 1511/18 er­
wähnt. Es hat also schon zur Ordenszeit bestanden. Herzog Albrecht hat 
aber den Freien von Arlen die erste uns erhaltene Verschreibung 1538 
gegeben, eine neue Handfeste, ausgestellt auf ihre Bitten, obwohl sie sich 
„ungehorsam gegen unß gehalten'"). 80 Hufen werden ihnen zu cölmischen 
Rechten mit den großen und kleinen Gerichten ohne die Straßengerichte ver­
schrieben. Sie sollen 30 Mark Wehrgeld haben, und ihnen wird die 
Fischerei mit kleinem Gezeuge im See Arlenn gewährt. Dafür sollen sie 
8 Dienste leisten und 16 Tage, viermal im Jahr je 4 Tage, auf die Jagd 
ziehen. Sonst sind die Rechte und Pflichten dieselben wie die der andern 
Freien. Die Krüger vor dem Schlosse Rein sollen ihre 6 Hufen, die an 
der Arler Hufen gelegen sind, weiter behalten.

Am 5. März 1539 erhält der Hauptmann zu Lick Christoffel von Zed- 
wicz sein Gut Llblick zu Lehnrechten?) zwischen dem See Stacken, Piancken,

i) Ostpr. Fol. Z32 Bl. 10/11. Ostpr. Fol. 333 Bl. 39/4V.
2) Ostpr. Fol. 334 Bl. «9/71. Ostpr. Fol. 448 Bl. 6/7.
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Gepirge, Dorf und See Büffeln, See Tirtel, See Ablick und Wiluden 
Mülichen, dazu den See Laxdeinen doch den Leuten „so Vischereyen in 
solchen Sehichen verschrieben" ohne Schaden, ferner die freie Fischerei zu 
Tisches Notdurft mit kleinem Gezeuge in den Seen Bowellen und Aplicken, 
dazu die großen und kleinen Gerichte ohne Straßengerichte. Wenn Zedwicz 
ohne männliche Erben stirbt, die Tochter aber einen „ebenmäßigen" Mann 
heiratet, kann sie das Gut behalten. Von Ablick ist ein Dienst mit 2 Pferden 
zu leisten.

Schließlich werden noch 1539 dem Nickolaen Paschkowsken 44 Lufen, 
die er vom Lauptmann Georg von Diebes gekauft hat, am Tirtell, Eckers- 
Purg, Sastrußen, Wensoffsken und Buffelen zu cölmischen Rechten zu 
einem Dorf, welches der Tirtel heißen soll, verschrieben"). Es ist das Zins­
dorf Zierspiunt, jetzt Seehöhe, Kr. Johannisburg*).

Das Register des Reinischen Gebietes vom Jahre 1540 aus der Fo­
liantenreihe Ostpr. Fol. 911a gibt einen Überblick über den Stand der Be­
siedlung in dieser Zeit. Es enthält gegenüber dem Ordensfolianten 184 
wenig neue Ortschaften, ist aber wichtig, da es die Zahl der Wirte und 
Gärtner angibt. Das Hauptamt hat in den Freidörfern 342 Wirte, 
123 Gärtner, in den Bauerndörfern 631 Wirte, 133 Gärtner, insgesamt ein­
schließlich der Bauern und Gärtner aus den adligen Gütern 1234 Personen.

Neu sind im Gebiete des heutigen Kreises Sensburg 3 Ortschaften: 
Doschen Mühle, Jnulzen und Selbongen. Dofsch moller hat eine Zins­
mühle mit einem Rade. In dem Freidorfe Ginoltz, Gynoltzky wohnen 
3 Wirte. Der „Gynolczker Verschreibunge uff zehen Luben zu New Fasch- 
tenn zu cölmischen Rechten" hat Lerzog Albrecht dem Stanick Kaulperschken 
oder Kaulberßke ausgestellt über die 10 Lufen, die er mit Zulaß der Herr­
schaft gekauft hat"). Er hat dafür 1 Dienst zu leisten, die Aufsicht auf die Bude 
„uf den Maytzenn", auf die Wildnis und die Beuten wahrzunehmen. Da­
für sind ihm das Scharwerk, neue Läufer zu bauen, und das Pfluggetreide 
erlassen. Die Verschreibung stammt aus dem Jahre 1540. Selbongen er­
scheint als Zinsdorf Vola mit 10 Wirten").

Zu den bereits früher verschriebenen oder sonst schon erwähnten 14 Ort­
schaften des heutigen Kreises Lötzen kommt in dem Register von 1540 noch 
hinzu das Zinsdorf Laffkenn, jetzt Lawken. Von diesem Dorf, das später, 
im 17. Jahrhundert, ein herzogliches Vorwerk war, ist keine Verschreibung 
vorhanden.

Der Ordensfoliant 184 zählte 17, oder mit dem Gut des Garnmeisters 
auf der Quicke, wohl dem heutigen Sdengowen, 18 Ortschaften auf, die heute 
im Kreise Johannisburg liegen. Dazu kommen die im Anfang des 16. Jahr- 
Hunderts noch vor 1540 gegründeten Dörfer und Güter: Kaminsken, Tirtel 
— Seehöhe und Ablick. Neu sind die 3 Zinsdörfer Geburge, heute Gurra?), 
mit 44 Lufen, 30 Bauern, 7 Gärtnern und einem Kruge, Rzesnicken, wo

2) Ostpr. Fol. 333 Bl. 341/Z42. Ostpr. Fol. 334 Bl. 153/155.
*) Tyrtel oder Zyrspiundt in der Jahrrechnung von 1563/64 s. unten.
s) Ostpr. Fol. 332 Bl. 22/23.
«) Voly oder Salbungen in den Jahrrechnungen von 1563/64 und 1567/68 Ostpr. Fol. 9693 

und 9697, s. unten.
?) Gurra oder Geburge in den unter 6 erwähnten Jahrrechnungen. 
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ein Wirt eine Erbmühle mit einem Rade besitzt, und Wirtzieko, mit 1 Wirt 
und 4 Gärtnern, heute wohl Spirdingswerder. Der Ort heißt auch Wyrßieko 
uffm Werders.

Die Landfeste für das Zinsdorf Geburge ist 1540 von Lerzog Albrecht 
dem Paul Kunaht ausgestellt über 44 L. im Gebiet Aris zu cölmischen 
Rechten, ein Dorf zu besetzen, das Geburge genannt werden soll"). Kunaht 
erhält den 3. Pfennig der kleinen Gerichte und die Fischerei mit kleinem Ge- 
zeuge im Tirtel. Sonst sind die Rechte und Pflichten gleich denen der übrigen 
Zinsdörfer. Die Landfestung des Dorfes Reschnicken wird 1552 dem Zan 
und Stanck Resnicken gegeben, weil ihre alte Verschreibung „durch Feuers- 
noht umbkommen". Die Verschreibung über das Breite Werder im See 
Sperden stammt aus dem Zahre 1566. Zn ihr ist aber erwähnt, daß dieses 
Werder bereits 1537 von George von Diebes, dem Lauptmann zum Rein, 
verkauft worden ist.

Von den Ortschaften, die in das Gebiet des Kreises Lyck anzusetzen 
waren, fehlen 1540 die Freien zum Claus und der Litau beim Claus. Es 
kommt hinzu das Zinsdorf Rogallen mit 33 Lufen, 31 Bauern und 2 Gärt­
nern, die erst 1552 ihre Verschreibung erhalten haben.

Aus der Zeit von 1540 bis zum Ausgang der Regierung Lerzog 
Albrechts liegen folgende Verschreibungen für Freidörfer vor:

1. Klein Faschtzer Verschreibung uff zwölff Lueben zu magdeburgischen 
Rechten an Meiczen gelegen. Lerzog Albrecht verschreibt dem Steffan, 
Thomas, Pauell und Alex, Brüdern von Ginholcze 1549 die 12 L., die 
ihnen vom Lauptmann zum Rein verkauft sind, und 10 L., die sie von ihrer 
Freundschaft geerbt haben, dazu Fischerei im See Ginoleßken. Zn der Zahr- 
rechnung von 1623/24 erscheint Klein Faschtzen neben Znulz unter den Frei- 
dörfern. Zch vermute, daß es das heutige Schnittken, Kr. Sensburg ist. 
1627 verkauft Reinhardt von Lalle dem Lans Saratten, Wildnisbereiter 
zu Crottinen, 2 L. ausgehauenes Gesträuch an der Dorfschaft Schnittken 
zu cölmischen Recht. Schnittken gehört am Ende des 17. Jahrhunderts, z. B. 
in der Zahrrechnung von 1672/73 zu den Lösen der Landesherrschaft").

2. Gorzekallen, Kr. Lyck. George von Diebes verkauft dem Michail, 
Adam und Mazay Gorzikalla, Brüdern von Salleschen im Zohanspur- 
gischen, 1542 6 L. im Amt Rein Arischen Gebiets am alten Pechofen, 
Lipiansken genannt an der Straße von Arries nach Drigall zu magde­
burgischen Rechten").

3. Rzesnicken, Kr. Zohannisburg, schon in dem Register von 1540 vor­
handen. Zan und Stanck Resnicken haben 1552 ihre Verschreibung er­
halten, weil ihre alte Landfeste „durch feuersnoht umbkommen" und weil sich 
„in abmeßung derselben zweyen Lueben" ein Übermaß „auch zwe Lueben" 
befunden"). Die zwei Brüder erhalten die Mühle zu Reßnicken und 4 L., 
dazu 2 Werder im Arischen See, davon das eine „das hoe Werder" genannt,

s) In den Jahrrechnungen von 1563/64 u. 1567/68, Werder im Sperdenn.
-) Ostpr. Fol. Z32 Bl. 152/15Z. Ostpr. Fol. 333 Bl. 343/44. Ostpr. Fol. 334 Bl. 157/15S.
rv) Ostpr. Fol. 332 Bl. 21/22. Der Kaufbrief von 1627 Ostpr. Fol. 334 Bl. 111/113.
") Ostpr. Fol. 332 Bl. 74/75. Ostpr. Fol. 333 Bl. 151/152.
") Ostpr. Fol. 332 Bl. 150. Ostpr. Fol, 333 Bl. 14S.
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erblich zu magdeburgischen Rechten und beiden Kindern. Dafür sollen Jan 
und Stanck Reßnicken die alte Pflicht leisten, 6 Mrk. Mühlenzins, 8 Lühner 
und von den 2 L. Übermaß 2 Mrk. Freigeld, 1 Schl. Korn, 1 Schl. Weizen 
und 2 Gänse entrichten.

4. Klein Schweykowen, heute zu Mittel Schweykowen, Kr. Iohannis­
burg. Lerzog Albrecht verschreibt dem Fridrichen Jägern, Pfarrern zu 
Eckerßburg einen „Orth Landes mit einem Gebrüch", das er vom Laupt- 
mann Georg von Diebes gekauft hat, zu magdeburgischen Rechten mit der 
Fischerei im See Schweikowen 1555"). Das Land grenzt an den Fluß 
Schweykowen bis an den Großen Schweykowen, Gutter und Arische Grenze. 
Fridrich Jäger soll sich mit einem Pferde 2 Tage „auff der Linter Letz ge­
brauchen lassen" oder einen Mann dazu stellen.

5. üschzen, in der Iahrrechnung von 1672/73 ein Wink! Leyden am 
Aryschen See von 7 L., nach der Beschreibung des Amtes Rhein von 1719 
ein Freigütchen von 7 Lufen, heute wohl zu Arys. Als Landfeste dieses 
Freigütchens gilt nach den Iahrrechnungen und den Lausbüchern die Ver- 
schreibung, die Lerzog Albrecht 1550 dem Milcken, Krügern zu Aries, über 
den „kleinen Winkel Leiden" ausgestellt hat, der ihm vom Lauptmann 
Georg von Diebes verkauft worden ist"). Milcke erhält das Land zu 
magdeburgischen und beider Kinder Rechten. Er darf Bienen halten. Der 
Winkel Leiden grenzt an des Bogoßen Morgen bei Saucken am Arischen 
Sehe und Jan Schulcze zum Aries.

6. Diebowen, Kr. Sensburg. Des „Mischken undt Greger Dieboffken 
Landtvest uff Diebowen" hat Markgraf Albrecht der Altere 1565 dem 
Mischken und Greger, des Schulzen von S. Nicolaj Söhnen über einen 
„ort Waldes übermas sambdt dem Kuschen Ortt" 5 L. zwischen dem See 
Sperden und S. Nicolaj Grenzen zu magdeburgischen Rechten und beiden 
Kindern mit freier Fischerei zu Tisches Notdurft im See Sperde ausge­
stellt"). Sie sollen dafür „uff der Linderhaz zu dienen schuldig sein."

7. Rogallicken, Kr. Lyck. Lerzog Albrecht verschreibt dem Friedrich 
Blumstein 6 L. Übermaß zu Lehnrechten ohne alle „Beschwerunge" 1565"). 
Grenzen sind der See Druglin, Rogallen, des Schulzen von Rogallen 
Werder, Lorentz Keipers 4 L. usw. Blumstein soll sich „mit Bereitung 
der Sehe und Fließer im Strich, auch sonsten mit Verschicken oder in andere 
Wege im Ambt treulich gebrauchen laßen."

8. Breites Werder im See Sperden, heute Spirdingswerder, Kr. Io­
hannisburg. über die Verschreibung ist schon oben unter Wirtzieko ge­
sprochen. Jan und Michail Rostkj erhalten 1566 das „breitte Werder inn 
unserm Ambt Reinn und dem Sehe Sperdenn gegen das Teuffels Werder 
über gelegen", das ihr Schwiegervater Marcuß Rostky 1537 gekauft hat, 
erblich und ewig zu cölmischen Rechten frei von allem Scharwerk"). Dafür 
sollen sie eine Mark Freigeld und das Pfluggetreide geben.

") Ostpr. Fol. Z34 Bl. 50. Ostpr. Fol. 454 Bl. 234.
") Ostpr. Fol. ZZ2 Bl. 146. Ostpr. Fol. 333 Bl. 202. Ostpr. Fol. 454 Bl. 259/260.
i») Ostpr. Fol. 3Z2 Bl. 161/162. Ostpr. Fol. ZZZ Bl. 176. Ostpr. Fol. Z34 Bl. 137/138.

Ostpr. Fol. 448 Bl. 20/21.
i7) Ostpr. Fol. 332 Bl. 73/74. Ostpr. Fol. 333 Bl. 150.
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9. Klein Schweykowen, Kr. Iohannisburg. Herzog Albrecht verschreibt 
dem Woitegk Mroß, Mißlenta genannt, 3 H. 27 Mo., weil er ihm 3 H. zu 
einer Schäferei Grundoffken abgetreten, 1566 zu magdeburgischen Rechten 
und beiden Kindern nebst freier Fischerei im See Klein Schweikowen"). Das 
Freigeld, das er von seinem früheren Gut gezahlt hat, wird ihm erlassen, da 
er seine Hufen freiwillig abgetreten hat.

Von den 22 Zinsbauerndörfer, die noch unter Herzog Albrecht ver­
schrieben worden sind, haben Olschewen, Salpia und Salza, Kr. Sensburg, 
und Steinwalde — Krzysahnen, Kr. Lötzen, ihre Handfesten zu cölmischen, die 
andern zu magdeburgischen Rechten. Bei den zu magdeburgischen Rechten 
ausgegebenen Dörfern haben die Schulzen die kleine Gerichtsbarkeit. Der 
für die Bauern festgesetzte Zins beträgt überall ^4 Korn, ^4 Weizen und 
1 Schl. Hafer, der Geldzins in den meisten Fällen 1 Marck, dazu 2 Hühner 
oder bei 6 Ortschaften an deren Stelle 1 Gans. Das Scharwerk ist ver­
schieden festgesetzt. Meistens heißt es nur Scharwerk wie die andern Dörfer. 
Bei Oßranken und Rudowken ist nur vom Landscharwerk die Rede. Die 
Bauern von Lipinsken müssen 1 Fuhre Mehl und die von Ogrodtken und 
Rosinsken 2 Fuhren Mehl und 1 Fuhre Heu von Arys nach Rhein 
bringen. Gneist muß Wiesen hauen, ausbringen und einführen, Rikolayken 
4 Tage im Äugst Korn schneiden, die Wiesen in der Wildnis hauen und 
bergen und das Heu, wohin man es bedarf, führen. Rogallen ist gegen 
1 Mark Freigeld das Scharwerk erlassen. Verschiedene Ortschaften müssen 

Holz setzen und nach Rhein führen. Die meisten Dörfer erhalten freie 
Fischerei, aber nur zu Tisches Notdurft und nicht zum Verkauf mit kleinem 
Gezeuge, das öfters auch genauer bezeichnet wird als Säcke, Handwahte, 
Plötzengarn, Perschangeln u. a. Meistens dürfen auch Bienen gehalten 
werden. Dann ist der Honig gegen die übliche Bezahlung abzuliefern. Die 
Zahl der Freijahre beträgt bei Koslen 6, bei Claussen 8, bei 4 Dörfern 9, 
in 2 Fällen 10, in 4 11 in 2 12 und in einem, bei Olschöwen, 13. Ver­
schiedentlich ist auch die Zahl der Freijahre nicht angegeben.

Ich lasse nun die Verschreibungen, nach der Zeit geordnet, folgen:
1. Olschewen, Kr. Sensburg. Herzog Albrecht verschreibt dem Grze- 

gors Monicke 5 H. zum Schulzenamt und 50 H. zu einem Dorf Zawaden 
d. 26. Oktober 1540. Grenzen: Schimanen, Woschnitzen, Luckneinische Heide, 
Gurckler Grenze. Überschrift der ürkunde: Olschewen").

2. Salza, Kr. Lötzen. Anter den Verschreibungen von Salza: Haupt­
mann George von Diebes verschreibt dem Martin Peßczig oder Pischtzig 
4 H. im Zonderwalde zum Schulzenamt und 40 H. zu einem Dorf im 
Jahre 1541"). Grenzen: Zonderwald, See Saltza, Weißenburg, Wald 
nach Zonder, Muntawer Grenze.

3. Salpia, Kr. Sensburg. ünter Salpia: Herzog Albrecht verschreibt 
1548 dem Stanck Prasmo von Symona 5 H., die der Hauptmann Georg 
von Diebes 1546 zum Schulzenamt verkauft hat"). Prasmo soll dafür 
ein Dorf von 50 Hufen im Walde Salpy besetzen.

Ostpr. Fol. 3Z2 Bl. 144. Ostpr. Fol. 3ZZ Bl. 187/188.
Ostpr. Fol. 333 Bl. 305/306. Ostpr. Fol. 334 Bl. 193/195.
Ostpr. Fol. 333 Bl. 254/255. Ostpr. Fol. 334 Bl. 201/203.

-1) Ostpr. Fol. 333 Bl. 329/330. Ostpr. Fol. 334 Bl. 195/197.
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4. Steinwalde — Krzysahnen, Kr.Lötzen. Lauptmann Georg von 
Diebes gibt dem Matz Spiancki 1547 4 L. zu einem Schulzenamt, ein Dorf 
von 40 L., Krzisanen genannt, zu besetzen").

5. Wosnitzen, Kr.Sensburg. Stanicke Somaschke — Zomaßck, Za- 
moßck — erhält 1548 55 L. zu einem Dorf Woschnitza").

6. Lipinsken, Kr.Lyck. Des Dorfes Lipinski „Landtvestung" ist aus­
gestellt von Lerzog Albrecht für Lipinski von Dupken 1550 über 5 L. zum 
neuen Schulzenamt und 50 L. zu einem Zinsdorf").

7. Rudowken, Kr.Sensburg. Den Kaufbrief des Dorfs Rudoffkenn 
hat Lauptmann Georg von Diebes 1550 für Andreas und Pauell Zappercken 
über 6 L. zum Schulzenamt und 60 L. zu einem Dorfe, Neudorf genannt, 
im Orler Walde gegeben").

8. Rosinsko, Kr.Lyck. Des Dorfes Rusinsken Landtvestung ist in 
demselben Jahre von Lerzog Albrecht für Lucaßen Rofinski ausgestellt. Er 
erhält 4 L. zum Schulzenamt, damit er ein Zinsdorf von 40 L. besetze „an 
der Lickischen Ambtgrenczen unnd der Rogaller Grenczen neben dem Sehe 
Truglin").

9. Ogrodtken, Kr. Lyck. Lerzog Albrecht verschreibt Raphal Starosten 
zu Gregersdorf 1550 5 L. zu einem neuen Schulzenamt und 50 L. zu einem 
Zinsdorfe Ogrodtken genannt").

10. Claufsen, Kr. Lyck. Woitke Mikusch kauft von Lauptmann Georg 
von Diebes 2 L. beym Claus zum Schulzenamt 1551. Er soll 20 Lufen 
besetzen").

11. Jeßiorken, Kr.Lötzen. Anter den Beschreibungen von Jesorcken. 
Dem Jan Stronidlo von Orlen werden 1552 von Lerzog Albrecht 44 L. 
Waldes an dem Seechen bei den Brosischen zwischen der Orler und bei der 
Starlaffken Grenze verschrieben").

12. Rogallen, Kr.Lyck. Lerzog Albrecht verschreibt den beiden Schul­
zen zu Rogalen, Michel und Macz Brüdern, 1552 35 L. Waldes zu einem 
Dorf auszuroden und zu besetzen. Davon sollen die Schulzen 5 L. und die 
Einwohner 30 L. erhalten").

13. Skoppen, Kr.Lötzen. Des Schulzen von Skoppen Verschreibung 
ist von Lauptmann Georg von Diebes dem Johan Prokße 1553 über 5 L. 
zum Schulzenamt ausgestellt. Dafür soll er ein Zinsdorf, Neuendorff ge­
nannt, besetzen").

14. Budzisken, Kr. Sensburg. Der Kaufbrief des Dorfes Budsischken 
stammt aus dem Jahre 1554. Lauptmann Georg von Diebes verkauft dem 
Jesus Schweschoffski 5 L. zu einem neuen Schulzenamt. Er soll 50 L. zu 
einem Zinsdorfe besetzen").

22) Ostpr. Fol. 3ZZ Bl. 250/251. Ostpr. Fol. 334 Bl. 1S8/199.
2') Ostpr. Fol. 333 Bl. 301/302. Ostpr. Fol. 334 Bl. 181/183.
- «) Ostpr. Fol. 333 Bl. 155/157. Ostpr. Fol. 334 Bl. 188/190.
2°) Ostpr. Fol. 334 Bl. 210/212.
- «) Ostpr. Fol. 332 Bl. 130/131. Ostpr. Fol. 333 Bl. 355/356.
- 2) Ostpr. Fol. 332 Bl. 136/137. Ostpr. Fol. 334 Bl. 183/185.
2«) Ostpr. Fol. 334 Bl. 203/204.
- «) Ostpr. Fol. 333 Bl. 337/338. Ostpr. Fol. Z34 Bl. 208/209.
s°) Ostpr. Fol. 332 Bl. 132. Ostpr. Fol. 333 Bl. 353/Z54.
si) Ostpr. Fol. 333 Bl. 333/334. Ostpr. Fol. 334 Bl. 223/225.
S-) Ostpr. Fol. 334 Bl. 222/223.

Ostpr. Fol. 334 Bl. 186/188.
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15. Kotzargen, Kr. Sensburg. Den Kaufbrief „über das Schulzen- 
ambt zu Kaczargen" hat Hauptmann Georg von Diebes dem Schiman, 
Schulzen von Woschniczen 1554 über 5 H. zu einem Schulzenamt Po- 
gorselsky und 50 H., die er zu einem Zinsdorf besetzen soll, ausgestellt"").

16. Nikolaiken, Kr. Sensburg. Nickolayken Verschreibung vom 28. Zuni 
1555'*). Herzog Albrecht stellt dem Georg Sonne, Schulz zu St. Niclas, 
dem seine alte Handfeste abhanden gekommen ist, eine neue Verschreibung 
aus. Das Dorf hat bei seiner ersten Anlegung 64 L. gehabt, davon der 
Schulz und der Pfarrer je 4 H. Weil aber der Hauptmann Georg von 
Diebes dem Georg Sonnen, da er noch außerhalb der alten Grenzen des 
Dorfs 20 H. besetzt hat, noch 1 H. gegeben hat, wird die neue Verschreibung 
für den Schulzen über 5 H. ausgestellt. 4 H. erhält der Pfarrer frei, 6 H. 
das Dorf St. Niclas.

17. Klein Notisten, Kr. Lötzen. Hauptmann Georg von Diebes gibt 
1555 dem Zhann, Krüger zum Nottist, 4 H. zum Schulzenamt Klein Notist 
genannt. Er soll 44 L. besetzen'").

18. Königshöhe, Kr. Lötzen, früher Aßranken. Der Kaufbrief des 
Dorfs Oßrannickenn ist 1555 von Hauptmann Georg von Diebes den Brü­
dern Lorenz und Mikolai Klempzig über 6 H. zum Schulzenamt im Sonder- 
Walde ausgestellt. Sie sollen 60 H. besetzen'").

19. Drosdowen, Kr. Iohannisburg. Llnter Droßdowa findet sich die 
Verschreibung des Hauptmanns George von Diebes von 1555 für Pawell 
Wenschowen über 4 H. zum Schulzenamt, Droßell genannt"?).

20. Gneist, Kr. Lötzen. Die Handfeste über das Dorf Gneist hat Herzog 
Albrecht 1555 ausgestellt""). Greger Garnmeister erhält das Schulzenamt 
zum Gneist mit 5 H.; mit den Gebäuden des Hauses und Hofes. Dafür 
soll er zu den 26 Zinsbauerhufen noch 24 besetzen.

21. Koslowen, Kr.Lyck. Der „Kauffbrieff des Dorffs Kaselofsky" 
von 1563""), ausgestellt von Hauptmann George von Diebes, gibt dem 
Mattis und Simon Gut 3 H. Wald und Heide zum Schulzenamt. Sie 
sollen ein Dorf von 27 H., Kossull, besetzen.

22. Talhausen — Scziersbowen, Kr. Sensburg. Llnter den Verschrei- 
bungen von Ziersbowen steht in den Hausbüchern die Verschreibung, die 
1566 des Schulzen Sohn von Lasfken Waffrzineß von Hauptmann Georg 
von Diebes über 4 L. im Sonderwalde ausgestellt sind'"). Diese 4 L. sind 
ihm 1555 zu einem Schulzenamt verkauft worden. Er soll 40 L. zu einem 
Schulzenamt besetzen.

Die Ostpreußischen Folianten 9693 und 9697 „Aller Renten Einnahme 
und Ausgabe des Amtes Rein" aus den Zähren 1563/64 und 1567/68

»-Y Ostpr. Fol. ZZ4 Bl. 110/111. Bl. 217/218.
") Ostpr. Fol. 3ZZ Bl. 276/277. Ostpr. Fol. 334 Bl. 132/134.

Ostpr. Fol. 333 Bl. 262. Ostpr. Fol. 334 Bl. 225/226.
Ostpr. Fol. 333 Bl. 263. Ostpr. Fol. 334 Bl. 227/228.

»?) Ostpr. Fol. 333 Bl. 33S/340. Ostpr. Fol. 334 Bl. 213/214.
Ostpr. Fol. 333 Bl. 246/247. Ostpr. Fol. 334 Bl. 126/127.

»») Ostpr. Fol. 334 Bl. 22S.
*") Ostpr. Fol. 333 Bl. 253. Ostpr. Fol. 334 Bl. 230.
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Zählen 87 Ortschaften auf. Neu sind davon 11 Zinsdörfer, 1 Lof und 
Schäferei, 2 Mühlen.

1. Baranowen, Kr. Sensburg. Zinsdorf Barannofa oder Barannofen 
^6 L>, davon der Schulz 6 L. frei, 70 L. Zinsen. 2 Krüge. Vorm Jahr 
haben 68 L. gezinft, die andern 2 L. sollen Martini 68 Zinsen. 57 Wirte, 
2 Wirte sind noch frei.

2. Grabowen, Kr. Sensburg. Zinsdorf Grabova 33 L., davon der 
Schulz 3 L., die andern 30 L. sollen nach Ausgang der Freiheit, welche 
11 Jahre lang ist, zinsen. Anno 54 sind 12^ L. besetzt, zinsen und kommen 
an auf Martini 64. Anno 55 sind 17^ L. besetzt, zinsen und kommen an 
auf Martini im 65. Jahr. 1567/68 Grabova 33 L. 1 Krug.

3. Langanken, Kr. Sensburg. Nur in den Amtsrechnungen von 1563/64 
und 1567/68 im Amte Rein. Langhennicken 44 L., davon der Schulz 4 L. 
frei. Die Einwohner sollen nach der Besetzung 11 Jahre frei sitzen. Anno 56 
sind diese 40 L. besetzt, zinsen und kommen an auf Martini 66. — 1567/68 
Langhennigken 1 Krug, 30 Wirte, darunter der Schulz und der Krüger.

4. Langenwiese — Slabowen, Kr. Loetzen. Zinsdorf Schlabavola, 
Schlabova 44 L., davon der Schulz 4 L. frei. 3^ L. Übermaß. Vorm 
Jahr haben 24 L. gezinft, 16 L. sind dies Jahr zinsbar geworden. 1 Krug, 
35 Wirte.

5. Olschewen, Kr. Sensburg. Zinsdorf 55^2 L. Davon hat der 
Schulz 5 L. frei, 50V2 L. zinsen. 1 Krug, 43 Wirte. 1567/68 ist ein 
Krug zugekommen. 8 L. Übermaß hat Sebastianus Czechansky, Pfarrer zu 
Johannßburg am 3. Dez. 1565 bekommen").

6. Prawdowen, Kr. Sensburg. Zinsdorf Praffdova 20 L., 11 Wirte.
7. Groß Schweikowen, Kr. Iohannisburg. Zinsdorf Schweickova 1567/68 

hat vorm Jahr 24 L. gehabt, davon haben 20 L. vorm Jahr gezinft. 4 L. 
hat der Schulz frei. Noch sind dies Jahr 2 L. zugekommen. 13 Wirte 
mit dem Schulzen.

8. Suchavolla, Kr. Iohannisburg, noch bei Meyer, Topogr.-statist. 
Übersicht des Reg.-Bez. Gumbinnen, 1839 als Bauerdorf im Ksp.Arys 
genannt. Leute gibt es nur die Suchamühle. Suchavolica Zinsdorf, 12 L., 
8 Wirte.

9. Trossen, Kr.Lötzen. Zinsdorf Dembofa, Dembova oder Trossenn 
unter dem Pflugkorn von den Bauern. 34 L., davon der Schulz 4 L. frei. 
22 Wirte, haben ihre Freijahre abgesessen und fangen dies Jahr zu zinsen an.

10. Wolfsheide — Oßiwilken, Kr. Iohannisburg. Zinsdorf Bogusch, 
nach der Jahrrechnung von 1623/24 Ostpr. Fol. 9701 Bogusch oder Oschtzi- 
wilcken. 40 L., davon der Schulz 4 L. Anno 64 sind 17 L. besetzt, zinsen 
70. Anno 67 19 L. besetzt und kommen an Anno 73. In diesem Jahr sind 
8 entlaufen, bleiben noch 11.

11. Zollerndorf Dzienbiellen. Zinsdorf Ziebielovenn, Ziebielenn. 
55 L., davon der Schulz 5 L. 28 Wirte, 2 Krüge.

12. Grondowken, Kr.Lyck. 1567/68 Lof und Schäferei Grundoffkenn. 
1623/24 Lof Grundoffkenn ist samt der Schäferei und den dazu gehörigen

") Ostpr. Fol. 448 Bl. 10/11.
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7 L. zergangen, Acker und Wiesen gegen Zins ausgetan und das übrige 
dem Legebereuter zum bessern Anterhalt gegeben.

13. Zsnothen. 1567/68. Mühle, Walk- und Schneidemühle Zsnott.
14. Nicht genau unterzubringen ist die Mühle Zartoffka oder Zartoff- 

kenn. Sie muß in der Nähe des heutigen Kaminsken, Kr. Zohannisburg, 
gelegen haben. Ein Fließ Czartofa wird in der Landfeste von Kaminsken 
von 1524 genannt. 1667 erhält die Dorfschaft Kaminsken über L. Zor- 
doffken, die sie von vielen Zähren her gebraucht, einen Kaufbrief"). Kaspar 
von Nostitz hat in seinem Laushaltungsbuch in dem Bericht über das Amt 
Ariß aus dem Jahre 1565") die Bemerkung: „Die new mole, die ich diß jar 
habe bauen lassen in Tschartaffken, ist nicht gar gefertiget, sall gefertiget 
werden. Sall das dritte radt auch gehangen werden".

Zn den Einnahmeregistern fehlen: Diebowen, Glombowen, Kaminsken, 
Rogalliken, die beiden Klein Schweykowen, Ablick und Aschzen, so daß die 
Gesamtzahl der Ortschaften in den Zähren 1567/68 95 beträgt. Llnter der 
Regierung Lerzogs Albrecht sind davon angelegt worden: 11 Lehn- und 
Freigüter bzw. Freidörfer, 34 Zinsbauerndörfer, 1 Lof und Schäferei der 
Landesherrschaft und 2 Mühlenorte, von denen einer, Zsnothen, heute ein 
Dorf ist. Das sind insgesamt 48 Ortschaften. Diese Zahl beweist am 
besten, wie bedeutungsvoll die Siedlungstätigkeit dieses Fürsten auch für die 
masurischen Ämter gewesen ist.

III. Die Zeit bis zum Anfang des 18. Jahrhundert.

Die Zeit bis zum Anfang des 18. Zahrhunderts bringt nur noch wenige 
Verschreibungen, durch die neue Ortschaften gegründet werden.

An Freigütern entstehen in dieser Zeit:
1. Mniodunsken, Kr. Sensburg. Markgraf Georg Friedrich gibt 1584 

dem Lorenz Reck, gewesenen Keiper zum Rein, den Zulaß zum Kauf der 
ihm bereits 1582 zugesagten 6 Lufen Modinsken. Zn demselben Zahre ver­
schreibt Crispin von Blumstein, Lauptmann zum Rein und Sehisten, dem 
Lorenz Reck die 6 L. 8 Mo. hinter dem Lose Laaffkenn, die dem gewesenen 
Kämmerer zum Rein gehört Habens.

2. Kulinowen, Kr. Sensburg. Llnter der Überschrift Kallinowa findet 
sich die Verschreibung, die Kurfürst Zohann Sigismund dem Wildnis­
bereiter Christoff Fuchßen über einen Ort Acker am See bei dem Dorf Nico- 
layken zu cölmischem Recht ohne Zins und Pflicht 1612 ausgestellt hat. 
Dieser Ort Acker ist ihm bereits 1608 von der Commission zinsfrei einge­
räumt worden').

3. Zsnothen, Kr. Sensburg. Der Wildnisbereiter zu Nicolaicken 
Christoff Fuchß erhält 1602 von Markgraf Georg Friedrich IV2 L. am Fluß 
Zsnothen, „nachdem vonn der Zeit an diesem Ortt eine Mühle gestanden

Ostpr. Fol. 332 Bl. 57. Ostpr. Fol. 333 Bl. 166/167.
Lerausgegeben von Lohmeyer 1893, S. 54.

y Ostpr. Fol. 334 Bl. 24/25.
-) Ostpr. Fol. 333 Bl. 196.
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unndt dieselbe wegen der Wilddiebe, so sich da auffgehalten, hat müßen ab- 
gebrochen werden unndt Christoff Fuchß denselben Ort wegen seines Dienstes 
solange ohne Zins genoßen"").

4. Wefsolowen, Kr. Sensburg. 1619 verschreibt Kurfürst Johann 
Sigismund dem Lanß Braun von Zudnochen IV2 L. an der Reinschen 
Wildnis, an des Adam, Schulzen von Selwunge, und an der Kleinen 
Faschtzer Grenze, die er von Reinhardt von Lalle gekauft hat, erblich zu 
cölmischen Rechten aller Pflicht und Beschwer frei gegen 3 Mrk. Zins'). 
In der Iahrrechnung von 1672/73 Ostpr. Fol. 9712 finden wir die Angabe: 
„Wesselowen IV2 L. dem W. Braun 1619 verschrieben", aus der sich ergibt, 
daß die vorstehende Verschreibung zu Wessolowen gehört.

5. Matheussek, Kr. Sensburg. Des „Georg Summereckers Lolz- 
schreiber Verschreibung über ein Werder Lolzung und Fischerey auch 
4 Luben 19 Mo. 165 R. ietzo Matheusseck genant" hat Kurfürst Georg 
Wilhelm dem Georg Summerecker oder Sommerecker für die 5 L. Übermaß 
zu Nikolaiken, die dieser ihm abgetreten, gegeben"). Das Werder liegt an 
der Schimoncker und Woschnizer Grenze im Reinischen.

6. Lekowisna. Lekowißna 2 L., ein Ort hinter Grünwald und vordem 
zum Vorwerk Laaffken gehörig, ist Ao. 1638 von Kurfürst Georg Wilhelm 
„wegen der Abgelegenheit" dem Georg Woschnitzky, Schulzen zu Wosch- 
nitzen, verkauft und zins- und scharwerksfrei verschrieben"). Da von der 
Abgelegenheit hinter Grünwald vom Vorwerk Laaffken aus die Rede ist, 
auch dem Schulzen von Woschnitzen dies Land verkauft wird, ist dieses 
Lekowisna vielleicht das heutige Julienthal, Kr. Sensburg.

7. Grünwalde, Kr. Lötzen. 1638 hat Kurfürst Georg Wilhelm dem 
Barthel Stangenwaldt, Ambtsschreiber zum Rein, eine Kaufberahmung 
über 8 Lufen „unther Woschniczen Grünwaldt genant" ausgestellt, weil „das 
Vorwerk Laffkenn wegen des abgebrandten Loffes, als auch wegen der 
großen Weitläuffigkeit und schweren Betriebes uff eczliche 20 L. eingezogen". 
Stangenwaldt muß den langen Damm und die Brücke, darüber die Leute 
nach Rhein zur Kirche und zum Vorwerk fahren, unterhalten, wenn sie von 
den benachbarten Dörfern fertiggestellt sindP

8. Lucknainen, Kr. Sensburg. Der Berahmungskontrakt über das 
Chatoulgut Lucknaynen stammt aus dem Jahre 1686 und ist 1687 konfirmiert 
worden. Der Oberförster des Oberländischen und Natangischen Kreises 
Verend Ewaldt von Manteuffel gibt dem Zager zu Nickolayken Friedrich 
Schütz die Erlaubnis, den Krug und die Fähre „die Lucknayn genandt", die 
„im Tatarisch-Polnischen Einfall gänzlich ruiniert und eingeäschert", und 
die lange Zeit wüst gestanden, an derselben Stelle auf eigene Kosten wieder 
zu erbauen") Schütz erhält die Kruggerechtigkeit erblich und ewig zu cöl­
mischen Resten. Vom Krug und der Fähre soll er einen gewissen Zins 
an die Churfürstliche Chatoul entrichten. Da mit der Erbauung Ankosten

S) Ostpr. Fol. 332 Bl. 115/116. Ostpr. Fol. 333 Bl. 194/195.
«) Ostpr. Fol. 333 Bl. 38.
°) Ostpr. Fol. 332 Bl. 85/87. Ostpr. Fol. 333 Bl. 43/44.
«) Ostpr. Fol. 333 Bl. 33.
7) Ostpr. Fol. 332 Bl. 107/109. Ostpr. Fol. 333 Bl. 29/31.
») Ostpr. Fol. 334. Bl. 204/206.
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verbunden sind, werden ihm 6 Freijahre gewährt. Zu dem Kruge wird ihm 
noch 1 L. Wald zu cölmischen Rechten frei von aller Kontribution, Station 
und Einquartierung mit 6 Freijahren verschrieben.

9. Groß Schweikowen, Kr. Zohannisburg. Das Dorf wird bereits in 
der Zahrrechnung von 1567/68 erwähnt. Der „Kauffbrieff über das Schultz 
Ampt Schweickowen vier Huben belanget" ist 1570 vom Hauptmann zum 
Rein, Georg von Diebes, für Marzin und Zonas Regosch ausgestellt*). 
Georg von Diebes hat das Dorf bereits vorher angelegt.

Von verschiedenen Ortschaften fehlen Verschreibungen. Aus den Zahr- 
rechnungen des Amtes Rhein von 1623/24, 1631/32 und 1672/73 in den 
Ostpr. Fol. 9701, 9705 und 9712 und der Beschreibung des Amtes von 
1718/19 H. Sch. Amt Rhein Nr. 3 ersehen wir, daß noch folgende Dörfer 
und Güter im Laufe des 17. Jahrhunderts entstanden sind:

1. Borken, Kr. Sensburg. 1623/24 Borckenn Freie 8 H. Aus der 
Verschreibung von 1640 für Nicolaus Columbus, Pfarrer zu Schimoncken, 
wegen seiner 4 H. Übermaß zu Borcken ergibt sich, daß 7 H. 10 Mo. Über­
maß den Freien zu Gorcklen und Borcken, „so beyde Gutter zusammen 
halten", 1602 überlasten sind. Von diesen 7 H. 10 Mo. sind bei der Teilung 
1639 4 H. zu Borken gekommen").

2. Buwelno, Kr. Zohannisburg. 1623/24 Bowelnna 44 H. Hannß 
und Seywerdt von Lehewaldt, gehört zu den Ablickschen Gütern und ist mit 
üblick verschrieben.

3. Gronden, Kr. Zohannisburg. Wir haben des Herrn Hauptmann 
George Christoff Fincken Verschreibung von 1669 über 3 H. 27 Mo. Schwey- 
kowa und 4 H. Gründen"). Nach der Zahrrechnung von 1672/73 sind die 
4 H. Gründen 1550 den 18. Oktober verschrieben. Es müssen daher die 
4 H. Gründen der „ohrt bruches sampt einem kleinen Heidichen" sein, die 
der alte Schulz zum Aris Zann d. 18. Oktober 1550 erkauft hat. Die Arkunde 
darüber steht unter den Verschreibungen von Arys").

4. Lelecken, Amt Rhein, 2 H., hat nach der Beschreibung von 1718 
folgende Grenzen: Zm Osten Kgl. Heide, Süden Woßnizen, Westen und 
Norden Grünwalde. Danach ist es wohl gleich dem bereits oben erwähnten 
Lekowißna.

5. Miedzen, heute zu Reuschendorf, Kr. Lyck. 1623/24 besitzt Georg 
von Krösten 30 H. Reuschendorf und Miczenn. Metzen ist schon in der 
Verschreibung von Reuschendorf für den Fischmeister Merten von Krösten 
vom Zahre 1559 erwähnt").

6. Nadafken, Kr. Sensburg, 1719 Vorwerk Nadawken zum Gut Barra- 
nowen 12 L.

7. Pistken, Kr. Lyck. 1623/24 gehören 15 H. zu Pischken im Lickischen 
mit Reuschendorf Georg von Kröstenn. Mit Reuschendorf zusammen wird 
auch Pischkernn im Amt Lyck 1559 dem Merten von Krösten verschrieben.

») Ostpr. Fol. ZZ2 Bl. 155. 
i») Ostpr. Fol. ZZZ Bl. 120. 
ii) Ostpr. Fol. ZZ4 Bl. 2V7. 
1-) Ostpr. Fol. 3Z2 Bl. 140. 
is) Ostpr. Fol. ZZ2 Bl. 8/9.

Ostpr. Fol. 334 Bl. 231.
Ostpr. Fol. 454 Bl. 199/200.

Ostpr. Fol. 334 Bl. 163/164.
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1719 finden wir das Gut Pißcken 15 L., Lerrn Lieutn. von Reibitz ge­
hörig, in der Beschreibung des Amtes Rhein.

8. Rominnek bei Rhein, Kr. Lötzen. 1719 wird in der Beschreibung 
des Amtes Rhein der wüste Ort Ruminken mit 3 unbebauten Lufen 
erwähnt.

9. Suchamühle, Kr. Johannisburg. In dem Inventarium über die 
Mickschen Güter von 1705 finden wir auch die Mühle Schucha genannt, 
die ganz alt und baufällig ist"). Nach der Beschreibung von 1719 ist es 
ein Mühlchen Suchi, dem Ln. von Lehwaldt auf Micken gehörig mit 5 L. 
20 Morgen.

Einige Veränderungen treten dadurch ein, daß Zinsbauerndörfer in 
Lehngüter oder adlige Dörfer umgewandelt werden. Schon 1559 verschreibt 
Lerzog Albrecht dem Fischmeister zu Reyn Merten v.Krösten die Dörfer 
Reuschendorf und Metzen oder Mezienn im Amt Reyn und 15 L. zu 
Pischkernn im Amt Lyck zu Lehnrecht mit dem Werder im See Claus und 
freier Fischerei mit kleinem Gezeuge zu Tisches Notdurft in den Seen 
Klauß und Mezen").

Vorwerk und Dorf Eichmedien, das Patronatsrecht über die Kirche zu 
Eichmedien aber ausgenommen, dazu das Dorf Budzischken werden dem 
Johann von Loverbeck, kurfürstlichen Rat und königlichen Kammerherrn, 
1642 verpfändet. 1653 erhält er das Vorwerk und die beiden Dörfer erblich 
zu cölmischen Rechten; 1657 dazu das Kirchenlehn. Schließlich werden 
Eichmedien und Budzischken 1664 in ein Lehn zu magdeburgischen Rechten 
und beiden Kindern umgewandelt").

Demselben Johann von Loverbeck wird im Jahre 1640 das Zinsdorf 
Barranowen verpfändet und 1658 zu magdeburgischen Rechten und beiden 
Kindern verschrieben").

In dem im Kreise Lötzen liegenden Gut Glombowen, das 1416 zu 
preußischen Rechten verliehen war, werden 1612 am 4. April dem „Churfl. 
Brandend. Reiß-Schneider" George Lippe! 4Z^ L. zu cölmischen Rechten 
und Zeit seines Lebens aller Dienste und Pflichte frei gegeben. In den 
40er Jahren ist das ganze Gut im Besitz der Gräfin Dönhoff, die durch 
Verschreibung von 1645 für sich und ihre Erben und Erbnehmer „aller auf 
dem Gut Glombowen haftenden Dienste und Llnpflichte gäntzlich befreyet" 
wird").

Das 17. Jahrhundert bringt eine Einteilung des Amtes in 4 Ver­
waltungsbezirke. Bereits in der Vorrechnunge von 1512/18 und in dem 
Register von 1540 finden wir ein Reinisches und ein Arisches Gebiet. Eine 
„Supplication der vier Landt Cämmer Reinischen Ambts", in der sie wegen 
ihres Dienstes um Befreiung ihrer Lufen vom Scharwerk bitten, die ihnen

") Ostpr. Fol. 454 Lehnbuch Bl. 29.
») Ostpr. Fol. Z32 Bl. 8/S.
1«) 1642: Ostpr. Fol. Z32 Bl. 202/205. Ostpr. Fol. 333 Bl. 25/27. 1653: Ostpr. Fol. Z33 Bl. 24/25. 

Ostpr. Fol. 448 Bl. 13/14. 1657: Ostpr. Fol. 333 Bl. 28. Ostpr. Fol. 334 Bl. 33. 1664: Ostpr. Fol. 
333 Bl. 23. Ostpr. Fol. 448 Bl. 14/15.

17) 1640: Ostpr. Fol. 332 Bl. 123/124. 1658: Ostpr. Fol. 333 Bl. 21/22. Ostpr. Fol. 448 Bl. 17/18 
u. Bl. 132/133.

i») 1612: Ostpr. Fol. Bl. 161/162. 1645: Ostpr. Fol. 332 Bl. 216. Ostpr. Fol. 333 Bl. 2V. Ostpr. 
Fol. 448 Bl. 19/20.
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durch Abschied von 1645 auch gewährt wird, nennt die Landkämmerer Äanß 
Kot von Orlen, Albrecht Gut von Groß Zauer, Albrecht Gregorseffsky zu 
Mikoschen und Jacob Oblewsky von Dombroffken"). Die Aufgaben dieser 
Landkämmerer, auch Landschöppen genannt, sind in des „Oberlandschöppen 
Georg Weißen Bestallung und Znstruction" von 1658 festgelegt^). Da 
der Lauptmann als Jägermeister öfters verreisen muß und „ein Land- und 
Bienergericht anzuordnen nötig sei", wird Georg Weiß „weiln ihm des 
Ambts Reinn Gelegenheit kundig, er auch dazu genugsamb qualificiret", 
anstatt eines Landrichters zum Oberlandschöppen bestellt. Er erhält dafür 
4 wüste Äufen im Dorf Woschnitzen, auch Äolz, Materialien und Geld 
zum Bau der Gebäude. Die 4 Äufen mit den Gebäuden sollen später 
beim Oberlandschöppendienst bleiben. Dieser Verschreibung ist eine Norma 
beigefügt, „nach welcher sich der Ober- und die andern drey Landschöppen 
zu verhalten, und waß ihre Verrichtung im Ambte Reinn sein soll". „1. Sol 
das Ambt in vier Creyße getheilet und dem Ober-Landschöppen die In- 
spection darüber gelassen werden, doch nichts desto weniger soll Hiebey ein 
iedweder Landschöppe gleichfalß einen Creyß unter seiner Verwaltung haben. 
2. Sollen alle Clagten, außerhalb der peinlichen Sachen, welchen der Ambt- 
schreiber mit dem Reinschen Gericht beiwohnen solle, von dem Ober-Land- 
schöppen fleißig verzeichnet und dem Lauptmann vorgetragen werden, wel­
cher darauff die Anordnung zu thun wißen wird. 3. Allen Schicht und 
Theilungen, Kauff und Verträgen foll der Oberlandschöpp nebenst des 
Creyßes Landschöppen beywohnen. 4. Zur Einnehmung der uff allgemeinem 
Landtage gewilligten Contribution soll sambt den andern Deputirten der 
Oberlandschöpp sich getrewen Fleißes gebrauchen laßen, mit den andern 
Landschöppen die wüsten Äuben, wie viel Äandwercker und Loßgänger in 
den Dörfern vorhanden, mit untersuchen und darüber eine Specification ins 
Ambt einhändigen. 5. Soll der Oberlandschöpp auf die vorlauffende Par- 
Lirerey und verübte Llntrew bey den Beuttnern in der Wildtnuß und in den 
Bienen-Gärten vermöge der Biener-Gerichte mit gebührender Straffe ver­
fahren, waß an Äonig gefält, verzeichnen und alles richtig dem Ambt- 
schreiber einschicken. 6. Soll dafür sorgen, daß die außen Ambt Rhein ent- 
lauffene Unterthanen wieder zusammengebracht und mit denselben die wüsten 
Luben beseht, auch sonsten in allen Sr. Churfl. Durch!. Nutz und Bestes ge- 
suchet und befördert werde. 7. Sollen sie auch, wo welche Äuben caduciret, 
oder einer und der andere keine Kauffbriefe hätte, wie auch uff der Dorff- 
schafften Willkühr achten. 8. Waß über dieses vom Lauptmann ihm bey 
Gräntzirrungen, alß andernn Ambtsverrichtungen wird aufferleget und an­
befohlen werden, solchem soll sowoll der Ober- alß andere Landschöppen 
unverdroßen nachkommen. 9. Vor solch ihre Mühwaltung soll ihnen der 
vierte Pfennig von allen Straffen, so durch sie erkannt, laut des Ober- 
Landschöppen Bestallung zufallen, davon aber der Ambtschreiber sein quotum 
zu nehmen hat."

Aber die räumliche Verteilung der 4 Bezirke, auch Kreise oder Beritte 
genannt, geben uns die Verzeichnisse der Handwerker und Loßgänger, des

1«) Ostpr. Fol. 3Z2 Bl. 212/214.
20) Ostpr. Fol. 3Z4 Bl. 44/46, ein wenig gekürzt.

222



Wächtergeldes, der öden und wüsten Güter und des Böttelgeldes in der 
Zahrrechnung von 1672/73 Auskunft. Es sind aber nicht alle Ortschaften 
durch diese Verzeichnisse erfaßt.

Zauerscher Beritt: 1. Faschzen. 2. Groß Zauer. 3. Klein Zauer. 
4. Krzysahnen. 5. Mörsewen. 6. Nicolayken. 7. Groß Notisten. 8. Klein 
Notisten. 9. Prawdowen. 10. Salza. 11. Schaden. 12. Schlabowen. 
13. Selbungen. 14. Llßranken. 15. Woydicken. 16. Ziersbowen. 17. Zon- 
dern. 18. Zudnochen.

8. Orlenscher Beritt: I.Gneist. 2.Zesiorcken. 3.Kotten. 4.Laaffken. 
5. Mroffken. 6. Olschewen. 7. Orlen. 8. Rübenzahl. 9. Rudoffken. 10. Ru- 
minnek. 11. Salpia. 12. Salpkeim. 13. Schimonken. 14. Stoppen. 15. Sko- 
rupken. 16. Talten. 17. Troffen. 18. Woschnitzen.

S. Dombroffscher Beritt: 1. Chmelewen. 2. Dombrowken. 3. Dros- 
dowen. 4. Dzinbiellen. 5. Eckersberg. 6. Grabowen. 7. Gürteln. 8. Sastrußnen. 
9. Tuchlinnen. 10. Wensewen. 11. Wensewer Damerau. 12. Zierspiunt.

O. Arysscher Creyß oder Beritt: 1. Gregersdorff. 2. Gurra. 3. Clauffen. 
4. Gorsikallen. 5. Kaminsken. 6. Gutten. 7. Liffunen. 8. Odoyen. 9. Ogrodt- 
ken. 10. Oschzewilken. 11. Lipinsken. 12. Marken. 13. Mikoschen. 14. Nippa. 
15. Pianken. 16. Quicka. 17. Reßnicken. 18. Rogallen. 19. Rosinsken. 
20. Rostken. 21. Schweykowen. 22. Skomazken. 23. Strzelniken. 24. Sucho- 
wolla. 25. Hof Schnitten. 26. Sumpken. 27. Werder im Spird. 28. Wirß- 
binnen.

Der Aryssche Kreis ist, weil er zu groß war, wie wir aus einem Lehn- 
buch des Amtes Rein ersehen"), später geteilt worden. Zn diesem Lehn- 
buch sind aber nur die Freien berücksichtigt. Zum Gregersdorfschen Beritt 
gehören die Ortschaften: 1. Lyssuhnen. 2. Marken. 3. Nippen. 4. Pianken. 
5. Ouicka. 6. Rostken. 7. Rzeßnicken. 8. Klein Schweykowen. 9. Mittel 
Schweykowen. 10. Sumken. 11. Strzelnicken. 12. Llstzen. Zm Skomatzkischen 
Beritt liegen Gorzekallen, Lipinsken, Ogrodtken, Rosinsken.

Mit einem Überblick über die kirchliche Einteilung des Hauptamtes 
Rein im ersten Jahrhundert der Reformation will ich die Siedlungs­
geschichte dieses Amtes schließen. Zn den Kirchenvisitationsberichten von 
1581 Ostpr. Fol. 1284 ist auch ein Bericht über die „Visitation und Znven- 
tirunge der Kirchen im Ampt Reyn durch den Erwirdigen, Achtbaren und 
Hochgelarten Herrn Zohannem Wigandum Bischofs auff Pomezan den 
28. Aprilis angefangen und den 6. May volendet im Zar 1581". Damals 
hat das Amt Reyn 8 Hauptkirchen: Rein. Nicklas. Eichmedien. Simonen. 
Eckersbergk. Aris. Clauffen. Selchen. Selcken, Patron Wolff Freiherr von 
Heideck, gehört sonst nicht zum Hauptamt. Es ist das den v. Heideck ge­
hörige Erbamt Sielkeim, später Neuhof, heute Ksp. Neuhof, Kr. Lötzen").

Aber die Verteilung der Ortschaften auf die übrigen 7 Kirchspiele geben 
uns die Zahrrechnungen von 1623/24 und 1631/32 Auskunft.

Kirche zum Rein: 1. Gneist. 2. Saltza. 3. Oßrancken. 4. Klein 
Nottist. 5. Groß Nottist. 6. Schlabowa. 7. Krzisahnen. 8. Zesorcken.

") Ostpr. Fol. 452.
") Vgl. die Tabellen bei Lorn, Verwaltung Ostpreußens, 1850 S. 258 u. 260 und Lohmeper, 

Kaspars v. Nostitz Laushaltungsbuch, 18SZ S. 50 Anm. 2.
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9. Skoppen. 10. Troffen. 11. Weydigken. 12. Groß Zauer. 13. Klein Zauer. 
14. Mörsewen und Zondern. 15. Orllen. 16. Riebenzahll. 17. Skorupken. 
18. Mroffken. 19. Saleschen. 20. Glombowa.

L. Kirche im Dorf Sanct Niclas: 1. Sanct Niclaus. 2. Praffdoffken. 
3. Taltten. 4. Woschnizen. 5. Schaden. 6. Selbungen. 7. Groß Faschzen. 
8. Klein Faschzen. 9. Zudnochen. 10. Diebowen ein Hof.

L. Kirche Eichmedien: 1. Eichmedien. 2. Kottschargen. 3. Langhanken. 
4. Salpkeim. 5. BudLschisken. 6. Zirspowa. 7. Sixtinen oder Balaw.

O. Kirche Schimonkenn: 1. Schimonken. 2. Rudoffken. 3. Salpia. 
4. Olschewen. 5. Graboffken. 6. Gurckeln. 7. Borcken. 8. Olschewen ein Hof.

L. Kirche Eckersburgk: 1. Eckersburgk. 2. Dziebellen. 3. Chmelewen. 
4. Drosdowa. 4. Gutten. 6. Zierspiundt. 7. Liffunen. 8. Gregersdorff. 
9. Dombroffken. 10. Quicka. 11. Nippa. 12. Wensewen. 13. Tuchlinna. 
14. Sdingowa. 15. Sastrußner. 16. OsLroff.

Kirche Ariß: 1. Mlick. 2. Buwellno. 3. Stozken. 4. Sumbken. 
5. Ariß. 6. Oschziwilcken. 7. Schweykowa. 8. Mikoschen. 9. Gurra. 10. Pi- 
anten. 11. Reschnicken. 12. Odoyen. 13. Wirsbinnen. 14. Strzelnicken. 
15. Caminsken.

O. Kirche Clauffen: 1. Clauffen. 2. Ogrodtken. 3. Skomatzken. 4. Gr. 
Roggallen. 5. Kl. Roggallen. 6. Rosinsken. 7. Liepinsken. 8. Reuschen- 
dorff. 9. Miedzien. 10. Rostky. 11. Klein Rostken. 12. Gorsikallen. 
13. Koffein.

An einem kleinen Gebiet sollte die vorliegende Arbeit das Siedlungs­
werk des deutschen Ordens und der Lohenzollern, insbesondere des ersten 
Herzogs in Preußen, des Markgrafen Albrecht des Altern, im Masuren- 
lande auch in seinen Einzelheiten schildern. Die Urkunden sprechen für sich, 
so daß von einer zusammenfaffenden Betrachtung abgesehen werden kann. 
Nur folgendes sei nochmals hervorgehoben: Der Orden erhielt mit dem ihm 
von Herzog Konrad von Masovien geschenkten Galindien ein Land, das 
durch die dauernden Kriege zwischen Preußen und Polen völlig verwüstet 
war. Er fand hier keine Bevölkerung vor, deren Rechte er durch die Besitz­
nahme verletzen konnte. Wenn heute an Stelle der einstigen Wildnis schmucke 
Dörfchen und saubere Städtchen, umgeben von fruchtbarem Ackerland, safti­
gen Wiesen und dunkelgrünen Wäldern, zu sehen sind, so ist das ein Ver­
dienst des Deutschen Ritterordens und der preußischen Herrscher, das allein 
schon den unbestrittenen Besitz dieses Landes dem deutschen Volke sichern 
sollte. Tatsächlich hat auch der Pole bis zu jenen schmachvollen November­
tagen des Jahres 1918 niemals ernstlich daran gedacht, das Masurenland 
für sich in Anspruch zu nehmen. Es blieb auch nach dem zweiten Thorner 
Frieden, als Polen selbst das deutsche Ermland an sich riß, dem Deutschen 
Orden erhalten. Das klare und eindeutige Bekenntnis, das Masurens Be­
völkerung am 11. Juli 1920 für das gemeinsame deutsche Vaterland ablegte, 
war nur der folgerichtige Abschluß der geschichtlichen Entwicklung.
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Nassau und Ostpreußen.
Von Max Lein.

Der Anteil des östlichen Mittelrheingebiets an der Einfügung Ost­
preußens in den deutschen Lebensraum ist kein hervorragend großer, ist 
aber wiederholt wirksam geworden.

Die Entfernung zwischen beiden Gebieten war zu weit, und es fehlte 
die Aberbrückung durch einen regen Handelsverkehr, wie er zwischen Köln 
und den preußischen Hansestädten bestand. So ist denn auch die Zahl der 
niederrheinischen Ordensherren in Preußen sehr viel höher gewesen als die 
der mittelrheinischen, umgekehrt sind diese wieder zahlreicher im preußischen 
Ordenszweige vertreten als die nur sehr spärlich erscheinenden ober­
rheinischen. Die rheinischen Herren überhaupt waren im Ordensstaate in 
einer kleinen Minderheit gegenüber den mitteldeutschen, fränkischen und 
schwäbischen, während der mittelrheinische Bürger und Bauer für die Ein­
deutschung des Preußenlandes im Mittelalter sozusagen völlig ausfiel.

Sehen wir von dem unter besonderen Umständen erwählten letzten 
Hochmeister Albrecht von Brandenburg ab, so entstammen die drei andern 
Hochmeister fürstlichen Geblüts Konrad von Thüringen, Luther von Braun­
schweig und Friedrich von Sachsen den Gebieten, die neben Schlesien an der 
deutschen Kolonisation des Preußenlandes den stärksten Anteil haben. 
Zm besonderen Thüringen und das Vogtland, die dem Orden seine beiden 
bedeutendsten Hochmeister schenkten. Hermann von Salza und Heinrich von 
Plauen, waren an dieser Kolonisationsarbeit hervorragend beteiligt.

Thüringen hat dem Deutschen Orden schon seit dessen Bestehen ein 
besonders lebhaftes Interesse geschenkt. Thüringische Herren hatten an der 
Gründung des Ordens in Akkon 1198 mitgewirkt, in Thüringen erwarb der 
Orden auf deutschem Boden seinen ersten, rasch erweiterten Besitz um 1200. 
Die enge Verbindung zwischen Thüringen und Hessen führte ihn bald auch 
dorthin, wo ihm 1207 Reichenbach geschenkt wurde. Seinen Mittelpunkt 
fand der Orden bekanntlich in Marburg; das dortige, von der Hl. Elisabeth 
gestiftete Franziskanerhospital wurde ihm 1234 vom Papst unterstellt. Es 
versteht sich, welches Ansehen der Orden allein schon durch den Besitz dieser 
damals hochverehrten Stätte gewinnen mußte; und fast gleichzeitig trat ihm 
Landgraf Konrad von Thüringen als Ordensbruder bei. Schon 1230 hatte 
denselben Schritt Graf Ruprecht IV. von Nassau nach dem frühen Tode 
seiner Gemahlin Gertrud getan. War diese wirklich eine Tochter des 
Königs Andreas von Llngarn und damit eine Schwester der Heiligen 
Elisabeth, dann versteht man leicht, daß der Deutsche Orden in Nassau 
früh und bereitwillig Einlaß erhielt. Ein Zufall will es, daß er seine erste 
Niederlassung auf Nassauer Boden in Wiesbaden fand- 1211 verliehen 
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die Grafen von Nassau ihm das Patronatsrecht über die Wiesbadener 
Pfarrkirche nebst dem Zehnten und allen sonstigen Einkünften gegen die 
Verpflichtung, den Gottesdienst durch Ordensbrüder versehen zu lassen. 
Graf Leinrich II., der Bruder Ruprechts, schenkte dem Orden 1239 
13 Dörfer, das Patronatsrecht in Herborn und in Oberlahnstein und andern 
Besitz. Aus späterer Zeit sei erwähnt, daß Graf Heinrich von Siegen dem 
Orden 1334 Einkünfte in Burg verlieh.

Doch wenden wir uns nach dem Deutschordenslande, nach Preußen. 
Nur sehr spärlich lauten die Nachrichten über das Erscheinen von Nassauer 
Grafen im Nordosten. Wir wissen nichts weiter, als daß ein mit Namen 
nicht genannter Sohn dieses Hauses 1374 als Ritterbruder auf der Königs­
berg benachbarten Ordensburg Brandenburg gestorben ist, und daß ein Graf 
von Nassau zur Zeit Heinrichs von Plauen, also bald nach der Schlacht bei 
Tannenberg, in Danzig geweilt hat; die Vermutung liegt nahe, daß er dem 
Orden gegen Polen Hilfe gebracht hat.

Lebhafter scheinen die Beziehungen eines benachbarten Geschlechts, der 
Grafen von Katzenellenbogen, zum Orden gewesen zu sein. Zweimal, 
1217 und später, kämpfte ein Graf von Katzenellenbogen im Heiligen Lande 
gemeinsam mit dem Orden gegen die Leiden. 1279 wurde Gerhard 
von Katzenellenbogen Vizelandmeister von Livland. Wiederholt kamen Grafen 
von Katzenellenbogen in der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts als Kreuzfahrer 
nach Preußen zum Kampf gegen die heidnischen Litauer; ein Graf Wilhelm 
fand auf einem solchen Zuge gemeinsam mit Johann von Schönberq 1385 
den Tod.

Auch manch anderer mittelrheinischer Herr starb auf Kreuzfahrten gegen 
die Litauer den Heldentod, so 1305 zwei Boland und ein Lohenstein, 1314 
ein Rabodo von Zsenburg, 1370 in der Schlacht bei Rudau Arnold von 
Loreche und bei Tannenberg 1410 der ehemalige Großkomtur Wilhelm von 
Helfenstein. Ein Graf Ludwig von Helfenstein, den eine Ordenschronik als 
einen gar ritterlichen Mann rühmt, brächte dem Orden in seinem letzten 
schweren Kampf mit Polen 1455 Hilfe, ein Gerhard von Helfenstein hat 
dem Orden mindestens 12 Zahre hindurch in diesem Kriege beigestanden 
und 7 Pferde verloren. Außer diesem Helfenstein sind als damalige Mit­
kämpfer noch Hentze und Johann von Milen zu nennen, die gleichfalls lange 
Jahre unter der Ordensfahne gegen Polen fochten.

Sehr viel zahlreicher als die Kreuzfahrer sind die mittelrheinischen 
Herren, die es im preußischen Ordenszweig zu angesehenen und selbst hohen 
Beamtenstellungen gebracht haben. Nur einige sollen hier genannt werden. 
Der erste preußische Ordensbruder vom Mittelrhein, von dem Nachrichten 
auf uns gekommen sind, ist Hartmud von Kronenberg; er war 1257—59 
Komtur der Grenzkomturei Thorn, hatte also ein in militärischer Hinsicht 
sehr verantwortungsvolles Amt, er hat sich auch wiederholt in erfolgreichen 
politischen Verhandlungen mit den angrenzenden polnischen Teilfürsten 
bewährt. Zur höchsten Würde im Orden brächte es der aus Ober-Ärseln 
bei Homburg stammende Werner von Orseln. Er ist der erste Hochmeister, 
der schon lange vor seiner Wahl in Preußen gewirkt hat. 1312 wurde er 
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zuerst genannt, und zwar als Komtur der litauischen Grenzburg Ragnit; 
bereits 1314 zum Großkomtur und damit zum zweiten Beamten des 
Preußischen Ordensstaats erhoben, erwählten die Brüder ihn 1324 zum 
Hochmeister- Seine sechsjährige Regierungszeit scheint mir in äußerer Be­
ziehung dadurch bedeutungsvoll zu sein, daß Werner sich Polen gegenüber, 
dessen Feindschaft gegen den Orden eben damals offenkundig zu werden 
anfing, möglichst defensiv verhielt und sich um stärkere Anterbauung der 
Verbindungen Preußens nach Westen bemühte, namentlich durch Abschluß 
von Bündnissen mit den pommerschen Herzögen, und durch umfangreiche 
Landerwerbungen in Hinterpommern. Aus derselben Sicherungspolitik 
wird sich seine energische Förderung der deutschen Siedlung und der von 
ihm veranlaßte Bau mehrerer Burgen im Innern des Landes erklären.

Zu Werners Hochmeisterzeit kann von einer Zunahme oder von einer 
Bevorzugung der Rheinländer im Orden keine Rede sein. Soviel ich fest­
stellen konnte, ist nur sein, wenn man so sagen darf, Flügeladjutant, der 
Oberste Kumpan Siegfried von Hohenstein 1328/29 als sein Landsmann 
anzusprechen. Allerdings gehörte dieser einer Familie an, die schon 1301 
einen preußischen Ordensbeamten gestellt hatte. In der zweiten Hälfte des 
14. Jahrhunderts erwarb namentlich der 1380 als Komtur von Branden­
burg verstorbene Günther von Hohenstein hohes Ansehen als diplomatischer 
Unterhändler mit Litauen und als rühriger Kolonisator. Lleberhaupt begann 
erst in jenen Jahrzehnten, d. h. zur Zeit des aus der Kölner Gegend ge­
bürtigen Hochmeisters Winrich von Kniprode, das mittelrheinische Element 
in der Beamtenschaft des Ordens etwas stärker zu werden. Etwa 15 höhere 
preußische Ordensbeamte aus dem letzten Drittel des 14. Jahrhunderts, 
darunter die beiden Großkomture Konrad von Liebenstein und Wilhelm 
von Helfenstein, entstammten mittelrheinischen Familien; die Zahl der 
Mittelrheinischen Ordensbrüder, die nicht weiter hervorgetreten sind, dürfte 
wesentlich größer gewesen sein. Hingegen bringt bereits die erste Hälfte 
des 15. Jahrhunderts einen gewissen Rückgang; nur noch 12 mittelrheinische 
Herren sind für jene Jahrzehnte als preußische Ordensbeamte nachzuweisen, 
darunter allerdings 2 Großkomture und einige andere Großgebietiger, die 
unter dem vom Niederrhein stammenden Hochmeister Paul von Rusdorf 
(1422—1444) ernannt wurden. Aber seit 1450 ist kein mittelrheinischer Or­
densbruder mehr in irgendwie gehobener Stellung in Preußen nach­
zuweisen, wie denn auch nach Paul von Rusdorf nur noch Thüringer, 
Franken, Schwaben und Alemannen zu Hochmeistern erwählt worden sind; 
die Rheinländer treten seither sehr zurück, wenn auch vereinzelte, wie er­
wähnt, dem Orden im polnischen Kriege Beistand geleistet haben. In 
jedem Fall ist zu konstatieren, daß der rheinische Einfluß in Preußen zahlen­
mäßig am stärksten von etwa 1360 bis 1440 gewesen ist. Nur während 
dieser Zeit lassen sich übrigens auch rheinische Künstler in Preußen nach­
weisen, so vom Mittelrhein Klaus Murer aus Koblenz, der 1404 in Ma- 
rienburg tätig war, oder der Ende des 14. Jahrhunderts von Ordensherren 
gern mit Aufträgen betraute Goldschmied William vom Ryne, von dessen 
Hand ein vom Elbinger Hauskomtur Thile von Lorich 1388 veranlaßtes, 
sehr schönes Buchreliquiar stammen dürfte.
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Wir kommen damit aus dem Kreise der Ordensbrüder auf die Ein­
wanderung von Bürgern und Landleuten. Ganz zweifellos ist diese nur 
sehr gering gewesen- Gewiß war der ümwelt der nach Osten gerichteten 
Metropole Mainz der Zug nach dem Osten nicht fremd, gewiß hat der 
Mittelrhein in karolingischer Zeit seinen Anteil an der Siedlung in Ost­
franken, im 12. Jahrhundert an der Germanisierung der neu erschlossenen 
slavischen Gebiete gehabt. Aber die Nachrichten über Einwanderung vom 
Mittelrhein in die Nordostmark sind troß guter Überlieferung derart gering, 
daß man von einem irgend nenenswerten Zuzug aus diesen Gebieten nicht 
sprechen kann. So wissen wir aus der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts, daß 
eine Familie aus Hadamar und eine andere aus Herborn nach Danzig 
zuzogen, daß eine oder zwei Familien aus Limburg sich in Elbing nieder­
ließen. Unvergleichlich stärker dagegen war der Zuzug in beiden Städten 
vom Niederrhein, offenbar eine Folge ihrer lebhaften Handelsbeziehungen 
zu Köln.

Der Zuzug mittelrheinischer Herren zum preußischen Ordenszweige 
erlosch, wie gesagt, um die Mitte des 15. Jahrhunderts; und der sonstige 
Zuzug war kaum nennenswert. So fern wurde der Nordosten dem Mittel­
rhein, daß zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges, als die deutschen Stu­
denten das im tiefsten Frieden lebende Königsberg in Hellen Scharen auf- 
suchten, kein Sohn des östlichen Mittelrheingebiets den Weg dorthin 
gefunden hat. Die Verbindungsmöglichkeiten, die der Deutsche Orden 
zumal zwischen dem ganzen deutschen Adel und die die Hanse zwischen der 
Oberschicht, namentlich der ganzen norddeutschen Kaufmannschaft, geschaffen 
hatten, erloschen im 15. oder spätestens im 16. Jahrhundert. Das große 
Werk der ostdeutschen Kolonisation, ohne das diese beiden Institutionen 
auf deutschem Boden nicht denkbar wären, begann zu ruhen oder wurde 
unter vorzugsweiser Heranziehung zunächst volksfremder Kräfte langsam 
fortgeführt. Erst dem preußischen Königtum war es beschieden, die deutsche 
Ostkolonisation wieder energisch aufzunehmen. Wohl wurde ein sehr 
großer Teil der Zuwanderer durch die sogenannte innere Kolonisation ge­
stellt, aber von den neuen Siedlern stammte doch auch ein ziemlich starker 
Prozentsatz aus dem alten Reich. Mag vordem die Glaubensspaltung die 
Verbindung zwischen den deutschen Stämmen gehemmt haben, so wurde 
sie im 18. Jahrhundert indirekt mit ein Motto zur Belebung solcher Ver­
bindung.

Zur Wiederaufnahme der ostdeutschen Kolonisation in Ostpreußen gab 
ein Unglück von außergewöhnlichen Ausmaßen den Anlaß: An einer von 
Polen her eingeschleppten Seuche verlor das Preußenland in den Zähren 
1709 und 10 mehr als ein Drittel seiner Bewohner. Von 600 000 Menschen 
starben 240 000, davon etwa 150 000, also fast die Hälfte in den drei 
Ämtern Znsterburg, Tilsit und Ragnit, also im Osten des Landes- Zn 
diesen Bezirken mußte vorzugsweise geholfen werden, denn dort waren 
weite Strecken geradezu menschenleer geworden. Es ist erstaunlich, in wie 
kurzer Zeit das Land daran ging, sich selbst zu helfen. Von rund 10 800 
verödeten ostpreußischen Bauernhöfen wurden Ende 1711 bereits 4240 oder 
39 von eingeborenen ostpreußischen Wirten, vermutlich jüngeren Bauern­
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söhnen, wieder bebaut. Ein erheblicher Teil der neuangesetzten Bauern war 
freilich nicht deutsch, sondern litauisch. In den genannten 3 Ämtern zahlte 
man 1736 etwa 8900 Domänenbauern, von denen etwa 5470 oder rund 
60 A Litauer waren, 763 oder 8 N Salzburger und 2992 oder 32 N, wre 
die Statistik zusammenfassend sagt, Schweizer, Nassauer und andere 
Deutsche. Schon die Hervorhebung der Nassauer m dreser ^usamnwn- 
sassung zeigt, daß ihnen ein vergleichsweise großer Anterl an der deutschen 
Einwanderung zugekommen ist.

Diese Einwanderung der Nassauer vollzog sich in zwei Perioden, aus 
zwei Herrschaften und aus zwei verschiedenen suchen. Dre erste Ein­
wanderung erfolgte aus dem katholischen Teil des Fürstentums Nassau- 
Siegen in den Jahren 1712-15. Die Drangsalierungen, unter denen d,e 
Reformierten dieses Ländchens unter seinem letzten, 1707 abgesetzten 
Fürsten Hyazinth und erst recht unter dem nun folgenden kaiserlichen 
Sequester des Kölner Domkapitels zu leiden hatten, sind oft genug ge- 
schildert worden. Von Bedeutung ist, daß die verzweifelten Reformierten 
sich in ihrer Not an den König von Preußen in der Hoffnung wandten, 
daß der mächtigste reformierte deutsche Fürst sie nicht verlassen würde. Ihre 
Hoffnung ging zunächst wohl nicht so sehr darauf, daß der König ihnen 
eine neue Heimat bieten als vielmehr darauf, daß seine Fürsprache genügen 
würde, den religiösen Quälereien ein Ende zu machen. Allein eine solche 
Fürsprache erfolgte aus politischen Erwägungen nicht. Aber der König 
hatte ja 1711 allenthalben in Deutschland verkünden lassen, daß sein durch 
die Pest verödetes Litauen ein fruchtbares Land sei, daß er dort jedem Zu- 
Wanderer 2—3 Hufen guten Bodens geben wolle, und 4000 Schweizer, 
Sachsen, Holsteiner, Friesen, Anhalter und andere waren seinem Rufe ge­
folgt. Auch einige wenige Familien aus dem Siegenschen hatten 1712 den 
weiten Weg nach Preußen gewagt. Die Laupteinwanderung der Siegener 
erfolgte 1714/15 zur Zeit besonders rücksichtsloser Glaubensverfolgung. Die 
Akten der Heimatbehörden versagen bezeichnenderweise ganz; offenbar sind 
die Leute heimlich abgewandert. Aber auch die preußische Überlieferung 
fft recht mangelhaft. Wir wissen von einem Aufnahmegesuch von 55 Siege­
ner reformierten Familien aus dem Jahre 1714 und von der Ankunft von 
48 Personen aus Nassau-Siegen in Halberstadt im Jahre 1715, jedoch 
nicht in Preußen. Die Kolonistenlisten liegen nur aus späterer Zeit (1728) 
vor und auch nur für die bäuerlichen Zuwanderer- Sie nennen insgesamt 
48 Familien, die in 16 Ortschaften, meist in der Umgebung von Gumbinnen 
wohnten; eine geschlossene nassauische Siedlung war nicht entstanden; in 
einem Fall saßen 14 Nassauer im selben Dorf, in 2 Fällen je 7, sonst 
weniger, 9 erscheinen an ihrem Wohnsitz als einzige Siegener. Fast durch­
weg waren sie dagegen gemeinsam mit Schweizern angesiedelt. Trotz der 
Streusiedlung bestand, worauf ich noch komme, lange ein Zusammengehörig- 
keitsbewußtsein bei den Nassauern, das namentlich in der streng lutherischen 
Preußischen Umwelt durch das reformierte Bekenntnis der Nassauer lebendig 
erhalten wurde; eben aus konfessionellen Rücksichten hatte man sie offenbar 
mit den Schweizern gemischt und bei Gumbinnen angesetzt, wo 1713 eine 
reformierte Kirche eingerichtet worden war.
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Die Einwanderung der Siegener ergab nur einen ganz geringfügigen 
Zustrom, bei 48 nachweisbaren Familien vielleicht 250—300 Personen. Im 
Fortgang der Kolonisationsarbeit trat dann eine vermutlich durch Preußens 
Beteiligung am Nordischen Krieg verursachte Stockung ein. Erst nach dem 
1720 geschlossenen Frieden wurde die Kulturarbeit in Ostpreußen mit einem 
Edikt vom 5. Februar 1721 wieder ausgenommen, das den Zuwanderern 
sehr günstige Bedingungen stellte; so erhielten selbst die Neubauern, die 
ganz auf Staatskosten angesetzt wurden, eine zweijährige Steuerfreiheit statt 
einer bis dahin einjährigen. Eine neue lebhafte Einwanderungsbewegung 
setzte ein, an der die Nassauer sehr viel stärker sich beteiligten als in früheren 
Jahren. Diese nassauische Einwanderung erfolgte 1721—1725 unter dem 
Druck einer wirtschaftlichen Notlage. Die Einwanderer stammten zum 
größten Teil vom Westerwald, namentlich aus den Gebieten Beilstein, 
Dillenburg, Herborn, Löhnberg; ein kleinerer Bruchteil kam von der unteren 
Lahn, aus der Gegend von Ems und Nassau.

Am die Erlaubnis zur Auswanderung baten fast durchweg nur arme, 
verschuldete Kleinbauern oder auch Bürger und nur selten vermögende Be­
sitzer. Bei einem 1724 ausgewanderten Trupp von 20 Familien besaßen 
9 unter 100 Talern, 7 100—120 Taler und nur einer über 1000 Taler. 
Die Auswanderungslustigen, so berichten die lokalen Behörden immer 
wieder, fallen durch ihre Armut den Nachbarn zur Last, ihre Kinder betteln, 
viele seien träge, und es sei ohnehin soviel Armut, es seien in einigen 
Strichen auch zu viele Menschen da, so daß eine Abwanderung nur vorteil­
haft sein könnte. Oder die Antragsteller werden als liederlich und ver­
brecherisch geschildert. Auch Kinderreichtum erscheint als Grund zur Ge­
währung der Auswanderung. Nur in einem Fall bescheinigt eine Gemeinde, 
der Auswanderer habe sich so geführt, daß sie ihn gern behalten hätte, aber 
er wolle außer Landes. Die Regierung wollte grundsätzlich nur Anver- 
mögenden und Liederlichen den Abzug gestatten, und von den Anver- 
mögenden suchte sie die tüchtigen Wirte zurückzuhalten, sie bemühte sich, 
ihnen Arbeit zu schaffen und anderseits den Fortzug durch Erhebung einer 
zehnprozentigen Vermögenssteuer zu erschweren. So nahm denn 1725 die 
Auswanderung ein Ende, als die wirtschaftliche Notlage, unter der das 
Land die Zahre zuvor gelitten hatte, sich gebessert hatte-

Die Hoffnungen der Auswanderer gingen, wenn ich einen wiederholt 
von ihnen gebrauchten Ausdruck zitieren darf, auf soviel Land, daß man 
sich ehrlich ernähren kann, und zwar auf den Besitz etwa 1 Hufe rund 
17 ka für die Familie. Arbeit und besseres Fortkommen, das erhofften 
die Nassauer von ihrer Auswanderung. Solche Einstellung steht in einem 
auffallenden Widerspruch zu dem absprechenden Arteil der nassauischen Be­
hörden über die Auswanderer, sie stimmt aber gut zu der Anerkennung, die 
Friedrich Wilhelm I. seinen neuen Landeskindern zollte; sie sind gut, sie 
gefallen mir sehr, äußerte er wiederholt, und der an der Kolonisationsarbeit 
hervorragend beteiligte Minister von Goerne urteilte 1740, also auf Grund 
längerer Erfahrung: Die Nassauer hätten eine Aversion von Polen und 
seien daher nebst denen Schweizern ziemlich eingeschlagen, während die 
Salzburger zwar ehrlich, aber träge seien; Franken, Schwaben und andere 
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hätten zu einem großen Teil das Land wieder verlassen und die Zurück- 
gebliebenen wollten nicht Wurzel fassen. Oder lassen wir der Statistik das 
Wort. Bei einer 1736 erfolgten Aufnahme der Kolonisation schieden 
10 Domänenämter*) die Bauern im einzelnen nach ihren Heimatländern. 
In diesen 10 Ämtern gab es damals 212 gebürtige Nassauer Familien, 
von denen 187 als gute und nur 25 als schlechte Wirte bezeichnet wurden. 
Allerdings gelten in denselben Ämtern von 246 Salzburgern nur 21 als 
schlechte Wirte, also groß ist der Unterschied nicht. Immerhin fast 90 N 
der in der Heimat so gut wie durchweg als minderwertig bezeichneten 
Bauern haben dem strengen Urteil preußischer Beamten gut standgehalten. 
Gewiß wird die wirtschaftliche Notlage vieler in der alten Heimat unser- 
schuldet gewesen sein, aber ganz gewiß war das Arbeiten in den zudem 
ungewohnten Verhältnissen Preußisch-Litauens nicht einfach. Auch mögen 
die lokalen Stellen, um die für notwendig gehaltene Abwanderung zu er- 
leichtern, die Verhältnisse der Auswanderer verschlimmert dargestellt haben. 
Aber das gibt noch keine befriedigende Erklärung des Widerspruchs. Ich 
erwähnte, daß die Akten über die Auswanderung der Siegener fehlen, 
daß die Ausgewanderten das Land also vermutlich heimlich verlassen haben 
dürften. Auch bei der zweiten Auswanderungsbewegung dürfte das der 
Fall gewesen sein. In einem Edikt des Fürsten Wilhelm vom 20. Sep- 
tember 1723 heißt es geradezu, viele seien heimlich fortgelaufen, und die 
immer wieder erfolgte Androhung strenger Strafen gegen solche Übeltäter 
zeigt noch deutlicher, daß eine wirkliche Kontrolle der Auswanderung nicht 
durchgeführt wurde. And es liegt nahe zu vermuten, daß gerade solche 
Familien heimlich verschwanden, die auf eine Genehmigung zum Abzug 
nicht rechnen konnten. Nach den mir vom Staatsarchiv Wiesbaden freund­
lichst entliehenen Akten habe ich errechnet, daß der Abzug von höchstens 
235 Familien möglich ist, höchstens, denn ich habe die ziemlich häufigen 
Fälle dazu gerechnet, in denen sich aus den Akten nicht ergibt, daß die be­
antragte Abwanderung gestattet worden ist, ganz zu schweigen davon, daß 
es offen bleiben muß, wie viele der Auswanderer das ferne Reiseziel 
Litauen auch wirklich erreicht haben. Aber nehmen wir wirklich 235 Aus­
wandererfamilien an. Allein in den 10 Ämtern, die ihre Bauern heimat- 
mäßig sondern, gab es 1736 212 Nassauer. Dazu kommen bei vorsichtigster 
Rechnung 19 Bürger, namentlich in Stallupönen, 2 Domänenbeamte, 
1 Pfarrer und 1 Lehrer, also 23, oder mit den Bauern 235 Familien- 
Darunter sind die etwa 50 aus Siegen stammenden Familien. Auf den 
ersten Blick könnte man meinen, daß also die beiderseitigen Angaben gut 
zusammenstimmen. Aber 20 Domänenämter haben derartige Spezifikationen 
nicht hergestellt, sondern haben sich mit den 3 schon erwähnten Einteilungs­
gesichtspunkten begnügt, nämlich Salzburger, Litauer und einer dritten 
Rubrik, die gewöhnlich mit „Schweizer, Nassauer und andere Deutsche", ge­
legentlich auch mit „Pfälzer und Nassauer" überschrieben ist'). Diese Ämter

g Budweitschen, Buylien, Danzkehmen, Georgenburg, Szirgupönen, Waldaukadel, Mou- 
lienen, Dörschkehmen, Grumbkowkeiten und Llßpiaunen.

r) Budupönen, Dinglauken, Gaudischkehmen, Göritten, Nassawen, Kattenau, Kiauten, Küssen, 
LappSnen, Mattischkehmen, Tollmingkehmen, Maygunischken, Plicken, Stannaitschen, Werdern, 

231



nennen, von den Salzburgern abgesehen, 1389 deutsche Wirte. Es bedarf 
keines Wortes, daß eine genaue Bestimmung des Nassauer Anteils nicht 
möglich ist; doch beweist ja schon die immer wiederkehrende Hervorhebung 
der Nassauer, daß sie verhältnismäßig zahlreich vertreten gewesen sein 
werden. Nun sitzen in den mehrfach erwähnten 10 Ämtern, die genaue 
Herkunftsangaben machen, außer den 212 Nassauern und abgesehen von 
den Salzburgern 665 deutsche Bauernfamilien; der vierte Teil ist also 
nassauischer Herkunft. Aberträgt man dies Verhältnis auf die 20 übrigen 
Ämter, in denen Nassauer unter den 1389 deutschen Bauern erwähnt, aber 
nicht spezifiziert werden, so kommt man dort auf etwa 350 und also ins­
gesamt auf 560 Nassauer Bauernfamilien oder aus mehr als doppelt soviele, 
als nach den nassauischen Auswanderungsakten im allergünstigsten Fall 
anzunehmen wären, wobei die Städter noch unberücksichtigt bleiben und 
ebenso die schwerlich ganz geringe Zahl derer, die kein Bauernerbe erhielten, 
sondern als Landarbeiter ihr Leben fristen mußten. Deren Zahl festzustellen, 
fehlt jede Grundlage; doch wissen wir, daß von den nach Preußen einge­
wanderten Salzburgern etwa ^5 ohne eigne Scholle geblieben ist.

Die 212 als Nassauer nachweisbaren Bauern waren auf 87 Dörfer 
verteilt, es kamen also durchschnittlich 2 bis 3 Nassauer zusammen. Nur 
einmal wurden 20 im selben Dorf angesetzt, in einigen wenigen Fällen 
8—12, während umgekehrt 38 mal nur je ein Nassauer in einem Dorf er­
schien. Trotzdem bestand lange ein starkes Zusammengehörigkeitsbewußtsein, 
das einmal in dem reformierten Bekenntnis wurzelte — unter den refor­
mierten Kirchen wurde Goeritten von Nassauern geradezu gegründet, der 
erste Prediger war der mit den Kolonisten mitgezogene Gottfried Petri 
aus Ebersbach, und außerdem bestanden noch 6 reformierte Kirchen im 
Nassauer Kolonistengebiet") und das ferner lebendig erhalten wurde durch 
die immer wieder, zuletzt noch in den siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts 
hartnäckig durchgekämpften Konflikte der Nassauer mit der Regierung um 
die von dieser geforderten und von den Nassauern bestrittenen Scharwerks­
leistungen. Mit der Einführung der evangelischen Anion und in Aus­
wirkung der Agrarreform des beginnenden 19. Jahrhunderts verschwanden 
die beiden Motive des Zusammengehörigkeitsbedürfnisses.

Endlich sei erwähnt, daß die 212 Nassauer fast 236 Hufen besaßen, es 
kam also auf den Bauern im Durchschnitt 1 Hufe oder rund 17 ku. Ge­
legentlich wurde versucht, den Bauern 2 Hufen zu geben; doch immer 
wieder klagen sie dann, daß sie einen solchen Besitz nicht bewirtschaften 
könnten. Anter den wenigen ermittelten Rückwanderern erklärte einer, so­
lange seine Kinder ihm geholfen hätten, hätte er 2 Hufen bewirtschaften 
können; seit die Kinder fortgegangen wären, hätte er das nicht mehr ge­
konnt, und so sei er in die nassauische Heimat zurückgekehrt.

Am zu ermitteln, welchen Anteil die verschiedenen deutschen Land­
schaften an der Neubesiedlung Preußisch-Litauens hatten, muß man sich

Ragnit, Gerskullen, Löbegallen, Baubeln und Königsfelde. Keine Nassauer sitzen 173« in den 
Ämtern Gudwallen, Saalau, Kassigkehmen, Schreitlaugken, Kuckerneese, Linkuhnen, Winge, 
Memel, Klemmenhof, Leydekrug, Prökuls und Ruß.

*) Insterburg, Gumbinnen, Wilhelmsberg, Goldap, Pillkallen und Schirwindt.
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leider auf die 10 Ämter beschränken, die 1736 hierüber genaue Angaben 
gebracht haben. Wir finden dort 212 Nassauer Familien, 202 Schweizer, 
95 Lalberstädter und Magdeburger, 83 Franken, 54 Pommern, 24 Pfälzer, 
15 Lessen und in noch geringerer Zahl Sachsen, Anhalter, Braunschweiger. 
Wie schon erwähnt, wurden die Salzburger in allen Ämtern besonders an­
gegeben; die Gesamtzahl der als Bauern angesetzten Salzburger betrug 
763 in 35 Ämtern, die Zahl der Nassauer Bauern habe ich auf 560 errechnet 
oder auf fast der Salzburger- Lind doch, wie allgemein bekannt ist die 
Salzburger Einwanderung, wie nahezu unbekannt die Nassauer.

Insgesamt finden wir in dem litauischen Siedlungsgebiet einschließlich 
der Salzburger 3695 deutsche Bauern. Die Zahl der dort angesiedelten 
Litauer betrug dagegen 5471 oder etwa 60 der gesamten Siedlung. 
Aber diese Litauer sind längst völlig in das deutsche Volkstum aufgegangen. 
In den von dieser Siedlung vorwiegend betroffenen Kreisen Gumbinnen, 
Pillkallen, Stallupönen, Goldap, Darkehmen und Znsterburg gab es bei 
der Volkszählung von 1905 noch 126 litauisch sprechende Personen. So 
völlig war das Litauertum in die überlegene deutsche Kultur freiwillig auf- 
gegangen. Ganz anders war die Lage nördlich der Memel, also im heute 
vom Reich getrennten Memelgebiet. Dort wurden, abgesehen von einem 
kleinen Strich unmittelbar nördlich Tilsit, fast nur Litauer in die verödeten 
Löse gesetzt, und zwar insgesamt über 2800 Bauern. Gleichwohl war auch 
dort die deutsche Kultur und Sprache im 19. Jahrhundert in raschem Vor­
dringen. Bei einer Abstimmung von 1919 protestierten 92 der Memel- 
länder gegen die Abtrennung vom Reich, während die litauische Sprache 
dort allerdings von etwa der Lälfte der Bevölkerung gebraucht wurde, und 
dadurch gewann der Feindbund einen Vorwand, die durchaus deutsch ge­
sinnten Memelländer vom Reich zu trennen. Daß die deutsche Einwande­
rung des 18. Jahrhunderts im großen ganzen an der Memel ihre Grenze 
fand, hat also bis in unsere Tage in verhängnisvoller Weise nachgewirkt, 
und anderseits wird klar, welche hohe nationale Bedeutung diese letzte große 
Welle der deutschen Ostsiedlung gehabt hat, an der den Nassauern ein so 
bemerkenswerter Anteil zukommt.
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I. Allgemeines.
öiblioZrapkien.

1. Keys er, Lsrickj: Ost- und V7estpreu6en. — 3ber. k. dt. Oescb 
7. 1931. 8.370—62.

2. Ostland-Verickte. LIrs§. v. Ostland-Institut in QanLi§. 
^Heike ^usrü^e aus poln. 6 liebern, ^eitsckrikten u. ^eitun^en.

7. 1933. Heike L: Mrtsckakts-blaekriLkten. 1933, Kr. 1—8. 
(Oanri^ 1933: Lurau.) 4°.

3. V7icbti§e wirtscbaktlicke Ostliteratur (Deutscher Osten, 
Holen und die Handstaaten) rs^est. im Institut k. ostdt. V7irtsckakt 
an cl. ^Ibertus-Oniv. 2. Köni§sber§. l^r. pj—5. ^an.—Okt. 1933. 
(Köni^sber^: Inst. 1933.) 4". Mascb.-8cbr. auto§r.j

4. OstpreuOen. Line Luckauswakl aus cl. 8tadtbüekerei Men- 
steia. (^.llenstein: 8tadtbücberei 1933.) 42 8. 8°.

5. Hrinrkorn, Lritr: vanriZ - Holen - Korridor und 0ren2- 
^ebiete. Line öiblio^rapbie mit des. Lerüclcs. v. Holitik u. Mrt- 
sckakt. 2. 1933. OanriZ: ^Libliotkek d. Heebn. Llocksckulej 
1933. 4°. ^asck.-8ckr. autoZr.l

6. 8mo§or2e>vski, Oasimir: ^bre§e d une bidlio§rapkie rela­
tive aux relations Aermano-polonaises. Haris: Oebetbner L V7olkk 
1933. 114 8. 8°. (Hrodlemes polit. de la HoloZne contemporaine. 
3, 8uppl.)

7. V7 erm Ir e, Lrnst: LiblioArapkie der Oescbickte von Ost- und 
V7estpreu6en. Learb. im ^uktr. d. t^ist. Komm. k. ost- u. westpreuk. 
Landeskorsckun^. Lk§. 6. Köni§sber§: Orale L Linker 1933. 8. 881 
bis 1098. 4°.

8. V7ermke, Lrnst: Liblio^rapbie der Oescbicbte von Ost- und 
V^estpreuken kür das ^akr 1932. — ^ltpr. Lorsck. 10. 1933. 8. 167 
bis 195, 348—80.

6. ^eikcliritten.

9. bleimatlrundlicbe Llätter. Hrs§.: Kreisverein k. bleimatkorscbunA 
varkekmen. 3. 1933. Oarlrebmen: Krauseneck in Oumbinnen 
1933. 4°. (varkekmer 2t§. u. I^eues varlcebmer Ha^ebl. Leil.)

10. 8 lätterkür deutscke Vor^escbicbte. 2^s. d. LackZruppe k. Vor- 
§escb. im V^estpr. Oesebicbtsver. u. d. 8taatl. Museums k. >laturk. 
u. Vor§esck. in OanriA. k4rs§. V^solk^an^I La Vaume. Ll. 9/10. 
Leipri§: Kubit^sck in Komm. 1933. 56 8. 8°.

11. Lrmland, mein Ideimatland. Monatl.j k^eimatbeil. der „V^ar- 
mia". 1933. (LIeilsber§: Vi^olkk 1933.) 4°.
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12. bMtoriscke Kommi88ion kür 08t- und v^e8tpreuki8cke Kande8- 
kor8cbung. ^1tpreu6i8cbe ^or8cbungen. 3^-10.1933. Königs- 
berg: Oräke L Onrer in Komm. (1933). 380 8. 8".

13. On8ere llleimat. ^ittei1ung8blatt der im Rund Oeut8cber Oaten 
2U8ammengekakten O8tpreuki8ctien Oren2landorgani83tionen.
15. 1933. ^11en8tein: Ideimatverl. 1933. 288 8. 4°.

14. On8ere ermländi8cbe Heimat. /Vlonat8beil. d. Lrmländ. Hg. 
8cbriltl.: k^. Vuebbolr. 13. 1933. (6raun8berg: Lrml. Hg. 
1933.) 4°.

15. Orenrmärlri8cbe Heimatblätter. ^bbandlungen u. Lericbte 
d. bi8t. ^bt. d. Orenrmark. Oe8. r. Lrkor8cb. u. ?klege d. bkeimat. 
Hr8§. v. l)r. 8cbmitr. Ig. 9. 1933. 8ebneiäemübl: 0omeniu8-8uclik. 
in Komm. (1933.) 8°.

16. Heimatblätter de8 Oeut8cken bleimatbunde8 Oanrig. 10. 
1933. vanrig: Kakemann 1933. 8°.

17. Ideimatglocken au8 alter uncl neuer ^eit. bleimatlcuncll. 
lVlonat8-8eil. 6. 3okanni8burger Leitung. (ldr8g.: ?karrer 2ackau, 
Oeliaen.) 1933. 0obanni8burg: ^ob. Hg. 1933.) 4°.

18. Llbinger ^abrbucb. ^eit8clirilt d. Llbinger ^.1tertum8ge8. u. 
d. 8tädt. 8ammlungen ^u Llbing. bkr8g. v. Lruno Ldrlicb. ld. 11. 
^lbing: 8aunier in Komm. 1933. XII, 292 8. 8°.

19. Der Korridor, bur die Lekreiung de8 deutacben O8ten8l 1. 
kerlin (: Keick8verband d. Heimattreuen Oat- u. >X^e8tpreu6en) 
1933. 4°.

20. On8er Na8uren-1.3nd. ldr8g. im ^.uktr. d. tteimatkundl. ^r- 
beit8gemein8cka!t l^ck. Veranbvortlieb: ^dolk?ogoda. 1933. 
(I^ck: ^cker Hg. 1933.) 4°. (lecker Äg. tkalb-?don3t8bei1.)

21. Mitteilungen de8 Ooppernicu8-Verein8 kür V^i88en8cliakt u. 
Kun8t ru ^orn. (blr8g.: ^.rtbur 8emruu.) 14. 41. I'korn 1933: 
V^ernicli in Llbing. 183 8. 8°.

22. Mitteilungen dea V^e8tpreu6i8clien Oe8cbicbt8verein8. 32. 
1933. O3nrig: Vunriger Ver1.-Oe8. in Komm. (1933). 96 8. 8°.

23. Mitteilungen dea Vereina kür die Oeaelnebte von Oat- und 
V^e8tpreu6en. 7, l^r. 3, 4. 8, ^lr. 1, 2. (König8berg: Oräke
L Onrer in Komm. 1933.) 8°.

24. O8tdeut8cbe ^4on3t8bekte. Llätter d. Ot. Ideim3tbunde8 l)3n- 
rig. 1dr8g.: Lurl l^unge. 14. 1933/34. O3nrig, Lerlin: 81illre 
1933. 8°.

25. O8tdeut8cber I^3tur>v3rt. III. ldeim3t-^eit8clirikt k. bi3tur>vi88., 
bl3tur8cbutr, ldeimatkor8cb. u. Onterricbt in O8tdeut8cbl3nd u. d. 
OrenÄ3nden. ldr8g. v. bl3N8 bleum3nn. 5. 1933/34. I^iegnitr: 
Krumbk33r 1933/34. 256 8. 8°.

26. Der nulle O8ten. blr8g.: v. I'rotlm, Lernd v. V^edel, ld3N8 
8ckw3r2. 1933. Lerlin: Der nube O8ten (1933). 8°.

27. O8tland. V^ocben8ckrikt k. d. ge8. O8ten. Idr8g.: Dr. k^ranr 
l^üdtlce. 14. 1933. öerlin: Lund Veut8cber O8ten (1933). 
572 8. 4°.
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28. Die O8tmark. Nonatsblatt d. Dt. 08tm3rken-Verein8 D.V.
38. 1933. Lerkn: >leudeut8cke Veri.- u. Preuk3nd.-Oe8. (1933.) 

96 8. 4°.
29. Neilixe 0 8t mark. ?8. k. Xu1turkra§en d. dt. 08ten8. »r8ss.: 

V^illy 8ckmidt. 9. 1933. LooKen b. frankkurt (Oder) 1933. 8°.
30. Der keimuttreue 08t- u. >Ve8tpreu6e. >lacdricktenbl. d. 

Peick8verb3nde8 d. keimattreuen 08t- u. >Ve8tpreu6en. 13. 
1933. Lerlin: Peick8verb. (1933). 4°.

31. ?ru88ia. ^8. k. Heimatkunde u. Deimat8ckut2. für clie ^Iter- 
tum8A68. fru88l2 Kr8§. V. l)r. Vi?. Oaerte. öd. 30, 4^eil 1. KÖMA8- 
ber§: 8e1b8tver1. d. Oe8., Oräke L Dnrer in Komm. 1933. 286 8. 8°.

32. poc 2 niki DonarrMna l^auko>ve§o loruniu. K. 39. lorun: 
po^. HIauk. 1933. 8°.

33. 8 ckrikten der Köni^8ber§er Oelekrten Oe8ell8ckakt. ^3kr. 10. 
Dalle: klieme^er 1933. 4°.

34. 8 ckrikten der ?ky8ikak8ck-ökonomi8cken Oe8ell8ck3kt 2U W- 
niA8ber^ i. ?r. öd. 68, tt. 1. Köni§8ber§: OrLke L Dnrer 1933. 
110 8. 4°.

35. V^ackt im 08ten. ^0N3t8ckriit k. dt. keben. 1. 1933. (Dan- 
2i§: K3kem3nn in Komm.) 1933. 8°.

36. 3 pi 8 ki 1o>v3r2Mw3 hlauko^e^o loruniu. 1'. 9, I^Ir. 1—6.
^orun: po>v. >l3uk. 1932—33. 8°.

37. Deut8cke v^i88en8ck3ktlicke ^eit8ckrikt kür Polen. Dr8§. v. 
^.Ikred I.3tterm3nn. D. 25,26. ?O8en: Idi8t. Oe8. 1933. 8°.

38. 2 eit 8 ckrikt kür die Oe8etiicüte und ^.1tertum8kunde Drml3nd8. 
Ld. 25, D. I. Der §3nren foIZe D. 76. Lr3un8ber§: 8e1b8tver1. 
d. Ver. 1933. 289 8. 8°.

39. 2eit8ckrikt de8 XVe8tpreu6i8etien Oe8cüic1it8verein8. Oe83mt- 
re§i8ter (?er8onen-, Ort8- und 83ckindex) ru Dekt 1—70. Le3rb. 
v. f^riedrictij 8cüv^3r2. Dunri^: DunÄ^. Veri. Oe8. in Komm. 
1932. 322 8. 8°.

40. 2eit8cürikt de8 1ii8tori8ctien Verein8 kür den Pe§ierun§8be2irir 
iVl3rienxverder. tt. 67 — 69. ^urieEerder: 8e1b8tver1. d. Ver. 
1932—33. 8°.

II. Histonsciie I-3nde8l<un6e.
41. Der 6ern8tein und 8eine >Virt8cti3kt. 5. ^.uki. Köni§8ber^: 

?reuk. Ver8>verk8- u. Dütten-^. O. 1933. 31 8. 8°.
42. kilder 3U8 08tpreu6en. l.peA.-ker. ^Hen8tein. Dr8§. unter 

iVkitwiric. d. Leiiörden. D3upt8ckriktleitun^: Pe§.-?rä8. v. puperti. 
8er1in: Veri. k. 8tädteb3u 1933. 172 8. 4°.

43. Lreutrbur^, t<^ik0l3U8l: Die erdkundliche >Vertun§ de8 
deut8clien 08ten8. — Non3t88ciir. k. kok. 8ckulen. 32. 1933. 8. 218 
di8 225.
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44. B 3 krt 6 n durck 08t- und >V68tpr6U886N. P6i86vor8ctiläg6, Kr8g. 
v. 6. I4auptverkekr88teI1e k. O8t- u. XV68tpr., König8b6rg ?r. 
2. ^uk1. ^6b8t) 08tpr6U88. 8inn6n3ckiik3lirt8lini6n 1933. Königs- 
ber§ u. Berlin: 08t-Burop3-V6r1. 1933. VIH, 101, 4 8. 8°.

45. Bükr 6 r durcti die ^U88te11un^ „O8tpreu6en — >V38 68 leidet, 
W38 68 I6i8t6t" im ^6ntra1in8titut iür Br2i6liung und Vnt6rrickt, 
86r1in. Vom 8.—14. ^3N. 1933. V6r3N8t. vom k6icli8V6rb. d. 1i6imat- 
tr6U6n 08t- u. >V68tpr6uk6n, 6. V. (I^OW3>V68 1933: 8rönn6r.) 
22 8. 8°.

46. ^6idenr6icti, O6org u. ^1ir6d: l^6in d6ut8cli68 08tpr6uk6N. 
Bin 14au88cliat2 in V/ort und Bild. ?r. blollund: ld6id6nr6ieli 
1933. 102 8., 6 81. 8°.

47. ^6Lowa, Ka2imi6ra: ?o1iti8ck6 Propaganda in d6r d6ut8cli6N 
O6Ogr3pki6. Vanrüg: pow. pr^jaeiol nauki i 82tuki w OdaÜ8lru 
1933. 80 8. 8°.

48. I<6^86r, Brieli: d>l6U6 8tadtplän6 d68 ?r6u66nland68. — ^Itpr. 
Bor8ck. 10. 1933. 8. 102—144.

49. Bang6, ^.lkr6d: 08t1icti d6r Od6r (1>l6UM3r1r und Or6N2M3rlr). 
86rlin: Pri38dr. 1933. 36 8. 8°. (Et Puclr83clc u. ^3g6l8cliuli. 22.)

50. Booking 638t. O6rm3n^ b6^ond tli6 Vi8tul3. (86rlin): 1"6rr3- 
M3r6 Okkic6 1933. 81 8. 8°.

51. (k46UM3NN, ^1kon8:) ^U88t6llung. v6r O8t6N, d38 deut8cll6 
8cliick83l8l3nd. 86rlin, 4. v62. 1933—10. dan. 1934. (König8b6rg 
1933: Kbg. ^1Ig. ^tg.) 19 8. 8°.

52. >1 oack, Budwig: 3ug6nd1i6rb6rg6n im O8ten. Xönig8b6rg: Oau 
08tpr6u66n im p6icli8V6rb. k. vt. ^Ug6ndli6rb6rg6n 1933. 24 8. 8°.

53. O8t-?r6uk6N. (Ont6r MBv. d. tl3uptv6rlc6lir88t6ll6 k. 08t- 
u. V/68tpr6u66n 6. V., König8b6rg/?r., lir8g. V. d. P6ic1i8bakn- 
26ntr3l6 k. d. vt. p6i86V6rlc6lir. 5. ^.ukl.) (86rlin: P6icti8b3lin26n- 
tr3l6 t1933j.) 52 8. 8°. (vt. V6rk6tir8bück6r. 23.)

54. O8tpr6Uk6N — W38 68 l6id6t, >V38 68 I6i8t6t! ^N8pr3ell6N, 
P6d6n u. Vorträg6 3uk. d. O8tpr6u66n-^.u88t6Hung in 86rlin vom 
8.—46. ^3nu3r 1933. 86rlin: p6icti8V6rb. d. ti6imattr6U6n 08t- u. 
>V68tpr6uk6n 6. V. 1933. 83 8. 8". (83mmlung v. ^.uklrlarung8- 
u. >Verb6M3t6ri3l. Bolg6 6.)

55. O8tpr6U886n-Bxkur8ion d68 O6ogr3ptii8cli6n In8titut8 
d6r Vniv6r8it3t k6rlin. ?king8t6n 1931. ^66r1in: O6ogr. In8t. 1931.j 
60 81. 4°. ^Vl38ck.-8clir. autogr.j

56. 8ckorn, ^ug(u8t1: Brinn6rung6n 3n B3nd und B6ut6 08t- 
pr6uk6N8. Vortr. >V6i886nk6l8: ?rung6 in Oomm. 1868. 21 8. 8°.

57. Vng6rn-8t6rnb6rg, Quittier Brk. v.: Vom d6ut8c1i6n 
B1c1i in O8tpr6uk6n. (König8b6rg: ldurtung 1933.) 122 8. 8°.

58. Hmni6r, O6org6: Vn86r V^68tpr6uk6n? v38 vo1k8tüm1. 8uck 
k. j6d6n B3nd8M3nn . . . 86r1in: Xukbau-V6r1. 1933. 77 8. 8°.

59. i p p 61, Bl3N8: v38 8ctiön6 O8tpr6uk6n. 86r1in: priagdr. 1933.
36 8. 8°. (Mt Kuclr83clr u. l^ag6l8ctiu1i. 21.)
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III. Volkskunde.
Vgl. dir. 297.

60. forstreuter Kurt: Die äeustche 8prache im auswärtigen 
8chriktverkehr äes Oräenslanäes unä »errogtums RreuKen. — 
^.ltpr. Leiträge. 1933. 8.61—79.

61. Kluke, Raul: fündig Jahre „Rreukisches Wörterbuch." «er­
mann frischbier, äem «estor ostpreuk. Volkstumskorschung u. 
Vater ä. Wörterbuchs. — Ostät. l^onatsh. 13. 1933. 8. 699—700.

62. Oause fritr: vie Verdeutschung von Ortsnamen in Ost- 
preuken. — Ostlanä. 14. 1933. 8.432 33, 503.

63. Nitxka V^alther: vie «oräseeküste unä ostäeutsclie Orts­
namen. — ^s. k. Ortsnamen-forschung. 9. 1933. 8.3—10.

64. 8trukat, ^Ibertl: OstpreuKische Ortsnamen. — vt. Orenr- 
1anäe. 12. 1933. 8.92.

65. 8cküt2, fritr: französische Familiennamen m Ostpreuken 
aus äer ^eit äer Kchwei^erkolonie. Ihre «erkuntt, 8ckreibweise, 
^näerung. Oumbinnen: Reimer 1933. 45 8. 8°.

66. Oruääe, «ertha: ^.Ite OstpreuKische Volkstänze. — Vie V^ohl- 
kakrt. 26. 1933/34. 8.51—52.

67 «errmann, Johannes: 8üäostpreu6en im 8piegel seines Volks- 
lieäes. — vie V^ohlkakrt. 26. 1933/34. 8.49—51.

68. ^üller-Llattau, Josek: vas Volkslieä in Ostpreuken. — 
vie V^ohlkahrt. 25. 1932/33. 8.121—22.

69. l^itrka, >Valther: Ostäeutsclie 8egelsckikke. — vas frische 
«akk u. ä. frische «ehrung. 1933. 8.71—79.

70. 8ch Nippel, fmil: 'finte, 'fore, Orabsche. — 2s. k. Volks- 
kunäe. «. f. 4. 1933. 8. 256—57.

71. ^reike, Risa: OstpreuKische Kinäerlieäer unä Kinäerspiele. — 
vie V^ohlkahrt. 26. 1933/34. 8. 52—53.

72 01 äsen, ^Karl-«ein^: OstpreuKische Volkskunst. — vnsere 
»eimat. 15. 1933. 8.153, 200, 213.

73. Rossius, Oarl Otto: vnsere «eimatmuseen als 8piegel ost- 
preukiscker Volkskunst. — ver ostpr. fr^ieker. 64. 1933. 8. 450 
bis 452.

IV. Allgemeine unä politische Oesckickte 

in reitlicker Reihenfolge.
(Quellen.

74. Raul, Karl: Kleines OueUen- unä Vrkunäen-Rüchlein rur älte­
ren Oeschicbte äes Oräenslanäes. (Rhorn 1905: Vombrowski.) 
68 8. 8°. (festschrikt k. ä. 18. V^estpreuk. Rrovinrial-Rehrer-Ver- 
sammlung Lu Ihorn. 1905.)
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75. Xe^ser, pricb: Oie bi161icben Oe8cbicbt8que11en im preuken- 
1un6e. — ^ltpr. Por8cb. 10. 1933. 8.205—15.

76. N 3 8 cbke, pricb: Drei Pivonic3 6e8 13. ^3brbun6ert8. — I63N8. 
Oe8cbicbt8bll. 58. 1933. 8. 157—68.

6. Darstellungen der (Zesarnigescliieilte 

un6 grö6erer Zeiträume.
77. Verein kür 6ie Oe8cbicbte von 08t- un6 >Ve8tpreu88en. ^1t- 

preu88i8cke Beiträge. Pe8t8ckrikt rur Pl3uptver83mmlg. 6. Oe- 
83mtverein8 6. 6t. Oe8cbicbt8- u. H.Itertuni8-Vereine ru Xönig8berg 
pr. vom 4. bi8 7. 8eptember 1933. König8berg: Oräke L Onrer 
1933. 208 8. 8°.

78. Oeut8ckl3n6 un6 Polen. Beiträge ru ibren ge8ckicktl. 8e- 
^iebungen. I4r8g. v. Albert Lruckmunn. lVküncken L Berlin: 
Ol6enbourg 1933. VI, 273 8. 8°.

79. ^ubin, tterm3nn: Oie di8tori8cb-geogr3pki8cben Orun6l3gen 
6er 6eut8ck-polni8cken Behebungen. — Oeut8cbl3n6 u. Polen. 
1933. 8. 13—27.

80. ^ubin, blermunn: Oie O8tgrenre 6e8 3iten 6eut8cben Keicbe8. 
— tti8t. Vj8Lkr. 28. 1933. 8. 225—72.

81. Br3ckmunn, Albert: Oie politi8cbe Entwicklung O8teurop38 
vom 10. bi8 15.6abrbun6ert. — Oeut8cbl3n6 u. Polen. 1933. 
8.28—39.

82. klein, lVlux: Ohpreuken. — Oeut8ctil3n6 u. Polen. 1933. 
8. 123—134.

83. 14 oe 1 r 8 cb, Otto: 6r3n6enburg—preuken un6 Polen von 1640 
bi8 1815. — Oeut8cbl3n6 u. Polen. 1933. 8.185—206.

84. Xonopc2^Ü8ki, V^l36M3w: Xwe8tj3 bult^cku juko 23g36- 
nienie mie62ZsN3ro6owe w c2383cb nowoL^tn^cb. lorun: X383 
imMi3NOW8kiego in Xomm. 1933. 23 8. 8°. sOie b3lti8cbe präge 3l8 
intern3tion3le8 Problem in neuerer 2eit.j (8wi3topog1Z6 mor8ki.)

85. Xr3wc2^n8ki,p.: Pol8k3 3 Bultz^k. >V3lk3 o morre w 6rie- 
juck Pol8ki. O63N8K 3 Pol8k3. pkonomicrne i pobt^crne 2N3crenie 
6o8ttzpu 6o morr3. >V3r823W3 1931. 31 8. 8°. ^polen u. 6. O8t8ee.l

86. p3nge, 03r1: Oer 6eut8cbe O8ten. — Ot. Oei8t. 1. 1933. 
8. 103—111.

87. N 3 8 cbke, prick: O38 prwucben 6e8 >>l3tion3lbewu88t8ein8 im 
6eut8ck-8l3vi8cben 0ren2r3um. Beiprig: KIinricb8 1933. 61 8. 8°.

88. Vl 3 z? er, 1beo6.: Oie mittel3lterlicke 6eut8cbe X3i8erpolitik un6 
6er 6eut8cbe O8ten. — bl3cbr. 6. Oiekener I4ocb8cbu1-Oe8. 8. 1931. 
8. 9—27.

89. kecke, Völker: >Ve8tpreu6en. — Oeut8cbl3n6 u. Polen. 1933. 
8. 135—145.

90. kotkkel8, K13N8: Oie bi8tori8cbe un6 politi8cbe Le6eutung 
O8t- un6 >Ve8tpreu88en8 in Vergungenkeit un6 Oegenvvurt. — 
Oer Pleim3t6ien8t. 13. 1933. 8. 38—39.
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91. Kotkkels, blun8! Da8 Broblem 6e8 bl3tion3li8mu8 im O8ten. 
— Deut8cblan6 un6 ?olen. 1933. 8.259—70.

92. 8ckmi6t, ^xe1: 08tpreu6en — 6eut8cb in Vergängenbeit, 
Oegen^vart un6 ^ukunkt. Berlin: 6e Oru^ter 1933. IV, 78 8. 8°.

93. 8cboeneick, »3N8: ^8^6 Mre 6eut8cber Ksmpk im 
O8ten. Beiprig: Reclam (1933). 78 8. 8°. (Keclsm8 Oniv.-Libl. 7224.)

94. 8obie8ki V^sclaw: Der Kampk um 6ie O8t8ee von 6en älte- 
8ten weiten bi8 rur Oegen^vart. Beiprig: l^urkert L ?etter8 1933. 
VI, 268 8. 8°. (Memoiren 6. L^lt. In8titut8. 13--^8er. Bulticum. 5.)

95. 8tein XV. u. 0. Bu6ovico: Ba veritä 8ui problemi 6eUa Oer- 
M3ni3 Orientale. 8tori3 e pre8ente. Koma: ^uov3 Buropa 1932. 
88 8. 8°.

96. I'rampler, Kurt: Der Kor6o8ten im 8cbick8a1 Buropaa. — 
2^eit>ven6e. 9,1. 1933. 8.197—210.

97. Vogel, Quittier: ?olen 3l8 8eemacbt un6 8eeban6el88taat in 
6er Oe8cbicbte. — Deut8cklan6 u. ?olen. 1933. 8. 111—122.

98. V^i6ajewic2, 3orek: 8lo>vianie 2acbo6ni N3 Laltyku. loru/n 
^i3noW8ki in Komm. 1933. 34 8. 8°. IDie V^e8t8laven 3n 6er 08t- 
see.l (XV>6awnictwa In8tytutu Latt^ckiego.) (ävviatopogla6 mor8ki.)

99. V^ojciecbo^V8ki, ^§munt: I-O2>voj ter^torjaln^ ?ru8 w 
8to8unku 6o riem macier^8t>cb ?ol8ki. 'Borun: ^i3no^v8ki 1933. 
48 8. 8°. jDie territoriale Bnt>vieklung ?reu6en8 im Verbältni8 ^u 
6. poln. 8t3mml3n6ern.) (XVy6awnictwa In8tytutu Lalt^ckiego.) 
(ä>viatopogltz6 mor8ki.)

o k^rük^esckickte bis etv^a 1200.

1. Allgemeine 8.

100. Bkrlicli, ^Brunoj: Lerictit über äie l3ti§keit 6e8 8t3nüi§en 
Vertreter8 6es Vertr3uen8M3nn8 kür äen ^e§ierun§8be2irk We8t- 
peuken vom 1.13nu3r bi8 31.Oerember 1932. — l^cbricbtenbl. 
k. 6t. Vorzeit. 9. 1933. 8.69—71.

101. Bkr 1 icb, ^Brunoj: Vorläufer Lericbt über gröbere neue ^Xu8- 
§r3bun§en 6e8 8t36ti8cben Nu8eum8 ru BIbin§. — I^uckricktenbl. 
f. 6t. Vorzeit. 9. 1933. 8.200—204.

102. Bn^el, Lurl: tierlrunkt un6 Urbeimut 6er b3lti8cben Volker- 
gruppe. — On8ere bleimut. 15. 1933. 8. 17—18.

103. Bngel, LurI: blutionulitütenkrugen im vorge8cbiclMclien O8t- 
preuken. — Der O8tpr. Brrieber. 64. 1933. 8. 577—83.

104. Bngel, O(ur11: Vor- un6 frübge8ckiclite O8tpreuken8 un6 6e8 
O8tb3ltikum8. — Xorr.-Ll. 6. Oe8. Ver. 81. 1933. 8p. 200—202.

105. Oaerte, V^(ilbe1m1: 1ätigkeit8berickt 6er vorge8ebicbtlicben 
Abteilung 6e8 Bru88ia-Mu8eum8 in König8berg, ?r. — blacb- 
ricktenbl. k. 6t. Vorzeit. 9. 1933. 8. 11—14.
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106. Oaerte, V^illielmj: Orge8cliiclite O8tpreu6en8 in po1ni8clier 
Var8te1lung. — ?ru88is. 30,1. 1933. 8.255—60.

107. Oaerte, V^Melmj: ^.U8 6er V^erlr8tätte kür Vrge8ckiclit8- 
koraeliung. — Der 08tpr. Lrrieker. 64. 1933. 8.574—77.

108. drei 8er, >Volkgang: Vorreitgräber im ^38uri8cken. — Vt. 
>Velt. 8. 1931. 8.277—82.

109. Ko8trre>V8ki, ^orek: Le röle 6e 1a Viatule 6au8 1a preüiatoire 
6e 1a Rologne. Var80vie: 8oc. ?olon. 6'l4i8t. 1933. 9 8. 8°. ^U8! 
1.3 ?o1ogne au 7. 0ongre8 Internat. 6e8 8cience8 Ki8tor.

110. La Raume, >Volkgang: Lrgebni88e 6er 6urg>vLllk0r8ckung in 
O8t6eut8ck1an6. — Ke8ume8 6e8 Oommunication8 pre8. au Oon- 
gre8 Var8ovie 1933. 8. 31—34.

111. I^a Raume, V^olkgang: Vorge8cliictit1icüe Kulturen un6 Völker 
in VVe8t- un6 O8tpreu6en. — ^ltpr. Lor8cli. 10. 1933. 8.5—8.

112. ?eter8en, L^rn8tj: Die Lrükge8ckiclite 6er O8tgermanen auk 
arckäolog^clier Orun6lage. — Korr.-Ll. 6. Oe8. Ver. 81. 1933. 
8p. 202—5.

113. Reteraen, Lrn8t: ver >Ver6egang 6er Oermanen im 6eut- 
8cken O8ten. — O8t6t. I^atur^vart. 5. 1933. 8. 76—90.

114. Ko88iu8, Karl Otto: Die ur§e8clücütliclien ^Virtackakt^ormen 
O8tpreu6en8, 6arge1egt an Linrel- un6 8ie61ung8kun6en. — ver 
O8tpr. Lr^ieker. 64. 1933. 8. 583—88.

115. vnverragt, >VilüeIm: ^ur Vorge8cliictite 6ea O8t6eut8cken 
K3ume8. — Veut8cklan6 u. ?olen. 1933. 8. 1—12.

2. 8 tein 2 eit (bi8 et>va 2000 v. Okr.).

116. Lngel, Oar1: vie me8olitlii8e1ie Klingenkultur in O8tpreuken. 
— Lor8ckungen u. Lort8cliritte. 9. 1933. 8. 107.

117. Lngel, Oarl: vie O8tpreu88i8cken /Vlegalilkgräder. — Lorn- 
vannen. 28. 1933. 8.85-^90.

118. Oaerte, V^^illielmj: vie 08tba1ti8ctie Lr6liacke mit 8ck1angen- 
kopk un6 ilire europai8clien Lerieliungen. — ?ru88ia. 30,1. 1933. 
8. 241—54.

119. Oaerte, V^ilkelm^: vie me8o1itki8clie Leuer8teinin6u8trie 08t- 
preuken8 un6 ilire Stellung innertialb Rurop38. Line vorläufige 
Veber8iclit. — ?ru88ia. 30,1. 1933. 8.227—40.

120. La Raume, Vi^olfgangj: Oab 68 in vorge8Lliiclitlicker ^eit 
8teinerne ?flug8cliare? — Mtt. 6. >Ve8tpr. O. V. 32. 1933. 
8.25—26.

121. La Raume, V^oligangj u. K. L3ngenlieim: Vie 8teinr:eit im 
Oebiet 6er unteren >Veicli8e1. — RIl. f. 6t. Vorgeaekictite. 9/10. 
1933. 8.1—56.

122. La Raume, >Vo1fg3llg: Vie 8teinreit in Rommerellen. — Kol- 
berg-Kö8liner kieimatkal. 1933. 8. 46k.

244



3. kronrereit einscbl.der trüben Lisenreit 

(etna 2000—500 v. Okr.).

123. ^.rbman, blolger: ^ur Oe8ckicbte der Kortyckener ^xte. — 
?räki8t. ^8. 24. 1933. 8.3—21.

124. 8 ngel, Orl: Die Hügelgräber bei b>8ken und ducka (Kr. ^ck). 
— On8er ^l38urenl3nd. 1933. Kr. 3.

125. Lngel, Oarl: Das Kät8el der bauAtrer Kultur. — On8ere Hei­
mat. 15. 1933. 8.211—13.

126. Kolter, brbedriLkj: 1)38 trübbronrereitlicke Oräberkeld von 
8cbmirtenuu, Krei8 blato>v (Oren^mark). — ?raebi8t. 2s. 23. 
1932. 8. 331—33.

127. ba Laume, V^olkgangj: 8e8tsttung im Vorr3t8r3um. Keue 
Unterredungen über d. Bedeutung d. O8tgerman. Oe8icbt8- 
urnen. — ^8. k. btbnol. 64. 1932. 8. 141—144.

128. 1.3 Luume, XV(olfg3ng1: U3U8urnen und Oe8icbt8urnen in 
O8tpommern. bin 8eitr3g 2. vorge8cbicbtl. Vollc8gl3uben. — 
O8tdt. iVion3t8b. 14. 1933. 8.33—42.

129. 1.3 8 3 ume, ^obg3ng): Der Urtier8cbädel von Keunkuben. — 
iVlitt. d. >Ve8tpr. O. V. 32. 1933. 8. 17—18.

130. Ko88iu8, Karl Otto: Die sogenannten pkaklbauten Ost- 
preubens. — ?räbist. ^s. 24. 1933. 8. 22—95.

4. bisen^eit (etv^a 500 v. Okr. bis 1200 n. Obr.).

131. bkrlick, Lruno: Oerm3ni8cke und 3ltpreu6iscke 8iedlungen 
3M briscken U3kk. — v38 briscke ld3kk u. d. briscbe Kekrung. 
1933. 8.22—29.

132. 8 br 1 icb, L^runoj: Iruso und 8eine Leriebungen rur V^ilcinger- 
kr3§e. — Korr.-8I. d. Oe8. Ver. 81. 1933. 8p. 212—17.

133. bngel, Lurl: V3S vierstöckige Oräberleld von binkubnen. — 
bornvännen. 27. 1932. 8. 168—177.

134. bngel, 03r1: Die k3iserreitlieken Kulturgruppen ^iscben 
V^eicksel und bnniscbem Meerbusen und ikr Verbältnis ruein- 
under. — ?ru88i3. 30,1. 1933. 8.261—86.

135. Ouerte, Mlbelm: Keue ^U8gr3bungen 3uk dem Mkinger- 
briedkok bei V^i8lri3uten, Kr. bi8ckb3U8en (O8tpreu6en). — bor- 
8ckungen u. bort8cbritte. 9. 1933. 8. 73—74.

136. Ouerte, V^blbelmj: Die Mkinger in O8tpreu6en. (Vortr.) 
König8berg 1932: (beupold). 24 8., 1 luk. 8°.

137. ^unlrukn, Herbert: Die Vevöllrerung O8tpreu6en8 in den bei­
den elften d^brbunderten unserer ^eitrecknung. — 08tdt. ^1o- 
natsk. 13. 1933. 8.729—33.

138. d nliubn, blerbert: 2^ur 8e8iedlung de8 Umlandes in der älte­
ren römi8cben Kai8erreit. — ?ru88is. 30,1. 1933. 8.202—226.
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139. I^nkubn, Herbert: Oürtel§ärnituren 6er älteren römischen 
Kaigerreit im 83ml3n6. ?bil. Vi88. Berlin 1932 (1933). 64 8. 8°. 
^.ucb in: ?rus8ia. 30,1. 1933. 8.166—201.

140. K1 eem 3 nn , Otto: l^eue ^U8§rabun§en in M8ki3uten. — black- 
ricbtenbl. k. 6t. Vorzeit. 9. 1933. 8.247—48.

141. Krie^, b^an8j: ver Binbaum von kleukircb, Kreia Oroke8 
Werder. — Nitt. 6. V^eatpr. O. V. 32. 1933. 8.26—28.

142. Ba Bäume, ^olk§3n§j: Oermäni8cbe 8rie6böke bei Oanriß 
uncl ibre 8e6eutun§ kür 6ie Vor§e8ckicbte 6e8 V^eicb8e1l3n6e8. 
— v3nri§ u. 6. 6t. O8ten. 1933. 8.31—32.

143. Ba Baume, ^o1k§3n§1: Oermäniäcbe Oräberkun6e bei Oliva. 
— ^itt. 6. V^eatpr. O. V. 32. 1933. 8.18—19.

144. Ba 8 äume , V^vIkLan^: ver 8cbikk8kun6 von Okra bei Van2i§. 
— I^läcbricbtenbl. k. 6t. Vorreit. 9. 1933. 8. 106—8.

145. 8a 8äume, V^olk§an^: Die V^ikin§erkun6e au8 O8t6eut8ck- 
1an6. — ?rsebi8t. 2^8. 23. 1932. 8. 321—22.

146. Ban^enbeim, Kkurtj: ^U8§rabun§ einer 8ie61unK LU8 6er 
krük6eut8cken 2eit bei Oliva—Konra68bammer, 8ta6tlrrei8 V3N- 
ri§. — l^itt. 6. V^e8tpr. O. V. 32. 1933. 8.93—95.

147. Ban^enbeim, Kurt: Bine verackollene Banrenapitre 6er >X^i- 
kin^erreit aua 6em Kreiae 8ck>vet2. — l^iitt. 6. V^eatpr. O. V. 
32. 1933. 8.29—30.

148. Ban^enbeim, Kurt: 8puren 6er V^ikin^er um Vru8o. — 81- 
binxer 3b. 11. 1933. 8.262—83.

149. ?eter8en, 8rn8t: 8ine Karte 6er V^ikin§erkun6e KIor6- un6 
O8t6eut8cblan68. — l^annua. 25. 1933. 8.147—155.

150. Beteraen, 8rn8t: Kerämilr 6er O8t6eut8cb-polni8cben 8pat- 
latenereit in ikren 8e2iebun^en 2u nor6i8cben lon^ekaKen. — 
^.cta ärcbaeolo^ica 3. 1932. 8. 47—57.

151. 8cbu1r, V^altber: Oermanen rwi8cken 81be un6 V^eick8e1 vom 
5. bia rum 7. 33brkun6ert. — Volk u. Ka88e. 8. 1933. 8.74—82.

152. Werner, 3oackim: ^.rcbäolo§i8cbe ^eu§ni88e kür merovin- 
§i8cben 8l3n6e1 in O8tpreuken. — Oermänia. 17. 1933. 8.277—82.

v. Die ^eit 6e8 Oeut8cken Or6en8 bi8 1525.

153. 8 au er, bleinricb: Qeburt 6e8 O8ten8. Drei Kämpker um eine 
I6ee. 8erlin: 8run68ber§-Verl. (1933). 219 8. 8".

154. Büpke, Helmut: Vnter8ucbun§en 2ur Oe8ckicbte 6e8 vempler- 
or6en8 im Oebiet 6er nor6o8t6eut8cben Koloni8ation. ^eil6r.j 
?kil. Vi88. 8er1in 1933. 57 8. 8°.

155. 8cbumacker, 8runo: ver Veut8cke Or6en un6 8n§1an6. 
8tu6ie über ^U8ammenkan§ v. I6ee u. Bolitik in 6. Oeacbicbte. — 
^.ltpr. 8eiträ§e. 1933. 8.5—33.

156. 8auer, bleinrieb: vocbmeiater Hermann von 82I23, 6er 8cböp- 
ker 6e8 Or6en88t33te8 ?reu6en. — 83uer: Oeburt 6e8 O8ten8. 
1933. 8.7—70.
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157. Lauer, tteinricti: k^ockmeiater Lutüer von Lraun8cli^vei§, 6er 
Lan6e8vater, Koloni8ator un6 Lreun6 6er Kün8te. — Lauer: Oe- 
burt 6e8 O8ten8. 1933. 8.71—151.

158. Ola6^82owna, ^oanna: Lu6vvik V^ittekbacli mar§rabia 
bran6enbur8ki ^vobec ?ol8ki. — Kocrniki 1Ü8tor. 9. 1933. 8.1—45.

159. Kittel, Lricü: ^antocti al8 Orenrbur^ un6 Ketrepak rur 3o- 
kanniter- un6 0eut8clior6en8-^eit. Lin Leitr. 2. Oeack. 6. O8tmark. 
Oren2lc3Mpke8. — Lorack. 2. 8ran6. u. ?reu6. Oe8cti. 46. 1933. 
8.1—27.

160. Oor8ki, Karol: La 6eca6ence 6e 1' Ltat et 6e 1' 0r6re teutoni- 
c^ue en Lru88e. Var8ovie: 80c. Lolon. 6'16l8t. 1933. 11 8. 8". ^U8i 
LaLolo^ne au 7. Lon§re8 Internat. 6e8 8cience8 Ki8t.

161. Lauer, I4einric1i: I6einricü von ?1auen, 6er letzte Kampier kür 
6en 8taat8^e6anlcen. — Lauer: Oeburt 6e8 O8ten8. 1933. 8.153 
bi8 219.

162. 8 cümi 6 , Lernkar6: Lin Lriek 6e8 tlockmeiatera kickse! Kück- 
mei8ter an 6en öi8ckok von Lealau. — iViitt. 6. V^eatpr. O. V. 32. 
1933. 8.1—3.

163. U38ckke, Lricti: tii8tori8ctie KückbUcke in 6er 0r6en8politik 
6e8 15. ^alirliun6ert8. — Nitt. 6. Ver. I. 6. Oe8ck. v. 08t- u. V^e8tpr. 
8. 1933. 8. 16—22.

O8tpreu6en 1525—1772.
164. V7ot8ckke, Hieo6or: tierro^ ^lbreckt in Lilekne. — Orenr- 

märk. »eimatbll. 9. 1933. 8. 31—35.
165. Lircü-I4ir8clike16, ^nnelieae: I^eue Le^vei8e kür 6a8 

0eut8clitum 8ü6o8tpreu6i8cker 8tä6te im 16. 3akr1iun6ert. — i^itt. 
6. Ver. k. 6. Oe8cli. v. 08t- u. V^e8tpr. 8. 1933. 8.22—26.

166. Lep82>, Karimier^: ?ru8^ K8itz2^ 3 ?ol8lia, 1576—78 lva8 
tierro§1. Lreuken u. Lolen, 1576—781. — K8ie§a pam. ku crci >V. 
8obie8lrie§o. 1. 1932. 8.149—96.

167. Oin8bert, ^.: 83 b3t3i11e 6'01iv3 (28. nov. 1627). — Kevue 
marit. 1. 1931. 8.450—56.

168. V7en6t, Linar: Oet 8ven8lia 1icentvä8en6et i Lreuken 1627 — 
1635. Opp8ala 1933. 268 8. 8°.

169. 0?3plin8ki, M.: 08t3tni liol6 pru8ki ^16411 ^vie letzte 
preuk. ttuI6i^un§1. — K8iß§3 p3m. ku crci V7. 8obie8lrieL0. 1. 
1932. 8.53—71.

170. Lrun8, Karl: Der Le^inn 6er 8tattlialter8ckakt 6e8 Her2OA8 
Lrn8t Lo§i8lav von 0ro> im Nerro^tum ?reu6en 1670. ?kil. 
Oi88. Oreik8^aI6 1918 ^1932j.

171. >V o si n 8 k i, 8prawa pru8lra 1674—1675 i traktat ja>vorow8lri 
^Oie preuk. Lra^e v. 1674—75 u. 6. Vertrag v. 33^vorow1. — 
?r?e§lH6 I6i8tor. 10. 1932. 8. 1—32.
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V^estpreuken unter der ^remdkerrsekait 1466—1772.
172. V7 ei 8 e, Lrick: vm Reckt und Lreikeit. ?olen8 Verrat an V^e8t- 

preuken cur ^eit der eilten Annexion. — veimatlcal. d. Kr. Ro8en- 
ber§. 1934. 8.92—99.

173. V7odcin8ki, l^.: ?o1m8ck-?reu88en und vanci§ in den 
ersten ^akren der Re§ierun§8ceit ^u§u8t8 II. Var8ovie: 8oc. polon. 
d'tti8toire 1933. 23 8. 8°. ^U8: La ?olo§ne au 7. 0on§re8 Internat. 
de8 8cience8 kiat.

o. O8t- und >Ve8tpreuken 1772—1815.
174. 8 ckmitc, tvan8 4akobt: Lriedricks de8 Oroken Lür8or§e lür 

un8ere O8tmarlr. — veimatkal. Kr. Llato^v. 18. 1934. 8. 47—52.
175. 8ta8cew8ki, ^anu82: ^Voj8lro ?0l8kie na ?omorcu i pod 

Odan8kiem w 1807 roku tVer poln. Krie§ in pommerellen u. um 
OanciZ i. 4 1807j. — Roccnik Odan8ki. 6. 1933. 8. 167—239.

176. Qau 8 e, Lritc: Line 1iterari8cke 8treitkraAe cur 8ck1ackt von ?r. 
L>1au. — Mtt. d. Ver. k. d. Oe8ck. v. 08t- u. V7e8tpr. 8. 1933. 
8.9—13.

14. O8t- und >Ve8tpreuken 1815—1920.
177. Kork, Herward: ^ur Oe8ckickte de8 ^2tiona1itatenproblem8 in 

Rreu88en. Die Kirckenpolitik Pkeodor8 v. 8ckön in O8t- u. ^68t- 
preu88en 1815—1843. Leipcig: Vinrick8 1933. XV, 134 8. 8°. 
(Köni§8ber§er Ki8t. Lor8ckun§en. 3.)

178. Landau, ^xe1: ver 8turc 8ckön8. 8tudien cum preu88. Ver- 
ta88un§8kampk 1840—42. veildr. ?ki1. Vi88. Köni§8ber§ 1933. 
III, 17 8. 4°. t^3ck.-8ckr. auto§r.1

179. dam, Reinkard: ver LiberaÜ8mu8 in der provinc preuken cur 
^eit der neuen ära und 8ein Enteil an der Lnt8tekun§ der Veut- 
8cken Lort8ckritt8partei. — ^.ltpr. 8eitra§e. 1933. 8.145—181.

180. 8cmanda, 3an: Rokka mM polit^na vv ^aborce pru8kim. 
0d rocbiorow do r. 1863. ?roba 8Zsntecy kiator. ?ocnan: Kaie§. 
äv^. V7ojciecka 1919 (1920). 208 8. 8°. (Der poln. polit. Oedanke 
im ekem. preuk. leil^ebiet bi8 18634

181. 8 enar> , Albert: vie 8ck!ackt bei Iannenber§. Leipri^: 8cknei- 
der (1933). 95 8. 8°.

182. ekbe 1 : vannenberA und die Lekreiun§88cklackten de8 veut- 
acken O8ten8. — vt. I^reue. 1933. 8. 483—89.

183. vannenber^ 1914—1933. Lin Oedenkbuck k. d. dt. Volk. 
Lerlin: »obbin§ (1933). 55 8., 23 8. ä.bb. 8°.

184. a 1' k, : klaucnaja taktika. Oanovnoj ralcon i principy vooru-
Lennoj borb^- vannenber^kaja katastroka i eja vinovniki. I'allinn: 
ä.vtor in Komm. 1932. VIII, 227 8. 8°. tOrund§e8et2 u. Principien 
d. bewakkneten Kampke8. vie Kataatropke v. vannenber§ u. d. 
8ckuldi§en4
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185. LNsberAer: Die er8ten Xrie§8t3§e äer 50. Ke8erveäivi8ion 
in ?o!en unä 08tpreu6en im Oktober/November 1914. — vi- 
vi8ion8-^eitun§ ä. ebem. 50. Ke8. viv. 1932/33. 8onäerbeil. ru 
Nr. 16—22. 55 8. 4°.

186. 8c kack, Orak: Die >Vinter8cblacbt in l^38uren (pebruar 1915). 
Lin 8eitr. 2. pra§e 6. Pleere8ksv3llerie. — vt. >Vekr. 1933. 8. 819 
bi8 821.

187. pt0820xv8ki, 8t3ni8l3n: Die ^ukunktPreu88i8ck-Po1en8. K3U- 
83nne: prunkkurter 1918. 34 8. 8°.

188. perreux, Oubriel: P3 Aene8e äu „Lorriäo^. — ka Kevue 
monäiule. 44. 1933. 8. 14—17.

189. kecke, (V^Itkerj: >Vie cler Xorriäor ent8t3nä. — Der beimat- 
treue O8t- u. >Ve8tpreuke. 13. 1933. Nr. 6.

I. O8t- und Westpreuken 8eit 1920.

190. ^uAur: pbe „Poli8b Oorriäor". vke k3ct8. ponäon: privately 
?rint. 1933. 32 8. 8°.

191. 8 iel 8 ki, Moärimierr: 0to ?ru8y! X3rty 2 k8i§§i nieäoli luä- 
nväci pol8kiej Pru83cb W8cboänicb. ?O2N3Ü: ^vvitzrek obrony 
Kre8o>v 23cboänicb 1933. 126 8. 8°. (038 i8t preuKen? 8iläer 
3U8 ä. Keiäen8bucbe 6. poln. Volke8 in 08tpreu6en.j

192. 81 unk, ?3ul: 08tpreu6en unä äer Xorriäor. Vortr. (8erlin:) 
Volk u. Keicb-Verl. 1933. 24 8. 8°.

193. 81unk, puul: O8tpreu88en unä äie ^ren2politi8cke ka^e im 
äeut8cken Noräo8ten, eine 8tünäi§e Oekubr kür äen Weltkrieäen. — 
vt. 0renÄ3näe. 12. 1933. 8. 65—68.

194. 8o88e, kleinrick: O8tpreu88en. — 83lt. lVlon3t8b. 1933. 8.382 
bi8 390.

195. Ourtiu8, äuliu8: ver polni8cbe Xorriäor. — 8urop3i8cke Oe- 
8präcke. 11. 1933. 8. 9—27.

196. V3N80N, >Villi3m bl.: Hie Poli8k Oorriäor. — VnwTon: Oer- 
munx unäer ttie Ireuty. 1933. 8.93—134.

197. 838binäer, 1äor8t: V38 V^eicb8elkorriäor§ebiet im Ver83iller 
Vertr3§, unter be8. 8erück8. ä. Orenrriebun^ 3N ä. V^eicb8el. 
keckt8- u. 8t33t8>vi88. Vi88. >Vürrbur§ 1931 (19331. 86 8. 8°.

198. pouc 3 uIt, ke men8on§e 3llem3nä äu Oouloir äe Vnntri^. 
— poucnult: Oermunie. 1932. 8. I11—128.

199. Ooeäecke, (8reä1: ver polni8clie Xorriäor 3l8 europ3i8clie8 
Problem. (8erlin 1932: Ibormunn L Ooet8cb.) 15 8. 8°.

200. kkeimbur^, Werner v.: ke Probleme äu „Oorriäor". — ks 
kevue monäi3le. 44. 1933. 8. 26—33.

201. Nei88, prieärick u. blillen Äextelä: Veul8ckl3nä unä äer 
Xorriäor. (2.^u8.) 8erlin: Volk u. Keicb 1933. 495 8. 8°. (Volk 
u. peicb-8ückerei. 5.)

202. Xalk8cbmiät, pu^en: Vn8er Oren^ksmpk im 08ten. — ^eit- 
vv^enäe. 9,2. 1933. 8.1—16.
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203. Polen8 Kampkum unseren Osten. Line Kebeime polniacke Denk- 
8cbrikt. Berlin: Volk u. peick ^1930). 18 8. 8°.

204. KIein8cbma§er, Llerbert: Ostpommern und da8 Korridor- 
problem und die Lntvvicklun§ der deutsck-polniscben Leriebun- 
§en. ^Leildr.) pbil. Oiss. Berlin 1932. 65 8. 8°.

205. Kresin, V. ^Vl.: biet vraaZstuk van den Boolscken corridor en 
de verboudinA tussclien Polen en DantriA. Leiden 1932. 8°.

206. Kartei, Rene: La question du Oorridor. — Lvolution. 89. 1933. 
8. 343—50.

207. plut nski, ^.(ntoni): Ibe Oerman paradox. 8tud^ ok Oer- 
man political and economic like, witb special conaideration ok tke 
Problem ok Laat prussia. London: V^i8bart 1933. 230 8. 8".

208. p ow eN, L. -V: Lbe Oorriclor. — Powell: Ibunder over Lurope. 
1932. 8. 58—74.

209. Problem niemiecki na riemiacb racbodnick. pornan: (^witzrek 
obron^ Kre8oxv racbodnicb) 1933. 300 8. 8°. ^Das deutacbe Pro­
blem in d. vvestpoln. Ländern.) (8traLnica rackodnia. 12,^.)

210. pru 8 z? V^scbodnie a polska. Poznan (: Komitet t^odnia propa- 
§andowe§o 2OK?) 1933. 43 8. 8°. (OstpreuKen u. Polen.)

211. Potbkel8, Klans: „Korridorbistorie". Lini§e O1o88en ru dem 
Bucb „La polo^ne et la Laltique". — Distor. 2^s. 148. 1933. 8.294 
bi8 300.

212. 8 assnick , Otto ^d. Hi.): Umstrittenes Land im O8ten. V^as 
die O8t- u. ^Vestpreuken allen Deutscben ru sa^en kaben. 2. ^ukl. 
Leipri§: Kittier in Komm. 1933. 11 8. 8°.

213. 8ckmidt, ^xel: Oe§en den Korridor. Po1n. ^eu^nisse u. 'Lat- 
sacben. (5 erxv. ^.ukl.) Berlin: pun§e 1933. 47 8. 8°.

214. 8prin§enscbmid,K.: Korridore al8 öeiapiele in einem §eo- 
politisck §ericbteten Lrdkundeunterrickt. — Die Ouelle. 83. 1933. 
8. 635—41.

215. Vries, ^xel de: Oenrland in blot. Lindrücke v. e. Pre8sekakrt. 
(Keval 1931: Lstländ. Druck. ^Lauenbur§, pom.: ^iaAistrat).) 
33 8. 8°.

216. Werner, Karl: Braken der deut8cben O8tArenre in (57 teil8 
karb.) Karten darrest. Brealau: Korn 1933. 32, VII 8. 4°.

217. ^elle, Arnold: 100 Korridortbesen. Line Xuaeinanderaetrunx 
mit Polen. Berlin: Volk und Peicb-Verl. 1933. 167 8. 8°.

V. Peckt8-, Verfassung- und Venvaltung- 
Zesckiclite, Oesundlieils^esen.

218. Kiscb, Ouido: 2ur altpreu6i8cben Pecbt8§e8cbickte. — Lor- 
8cdun§en u. Lortscbritte. 9. 1933. 8. 47—48.

219. Lstreicker, 8t.: Ober die Ouellen de8 älte8ten Oulmiacken 
Peckte8 in Polen. — Bull, internet, d'^kcad. polonaiae de aciencea 
et de8 1ettre8. 01. d. pbil. 1933. 8. 27—28.

250



220. KIein 3 u, f^ernmnnj: Onter8uclrungen über 6ie Kulmer H3n6- 
ke8te, be8on6er8 ibre 8tellung im pecbt 6er 6eut8cben Koloni- 
83tion. ^ugleicb Lemerkungen ru Oui6o Ki8ck, Die Kulmer Ll3n6- 
ke8te. — ^ltpr. Lor8ck. 10. 1933. 8. 231—01.

221. etbner, ^rtbur: Die Kulmi8cbe Li3n6fe8te in iliren Leriebun- 
gen ru 8cble8ien. — ^8. 6. Ver. k. Oe8ck. 8cb1e8ien8. 67. 1933. 
8. 32-^5.

222. VIetlrner, ^rtbur): ^ur 700-^sbrkeier 6er Kulmer blan6ke8te. 
— Danri^er ^luri8t. ^onat88cbr. 12. 1933. 8. 121—124.

223. Oau8e, Lritr: Line neue Ouelle rur Oe8cbiclrte 6er L3n6- 
gerickte im Or6en88t33t. — ^ltpr. Lor8cb. 10. 1933. 8. 299—303.

224. O 8 txva 16 , ?3ul: L>38 8t33t8reckt1icke Verk3ltni8 >Ve8tpreu886N8 
ru Polen N3cb 6em weiten Iborner Lrie6en. — Vergungenbeit 
u. Oegenxvnrt. 21. 1931. 8. 719—25.

225. Oel8nit2, Lrn8t v. 6er: Die 8uck8t3ben 3uk 6er Lru8t 6e8 
preu6i8cben ^.6ler8. — ^ltpr. Oe8cblecbterlc. 7. 1933. 8. 33—37.

226. 8t3ti8ti8cke ^3kre8Über8icbt6er Provin2i3lverxv3ltung O8t- 
preuken 1932. ^g. 5. Im V.uktr. 6. L3n6e8li3uptm3nn8 6. Provinz 
O8tpreuken brsg. v. 8t3ti8t. ^mt 6. provinrinlverxvultung. (König8- 
berg: provinriulverxvultung 1933.) 128 8. 4°. ^U8: Verxv3ltung8- 
bericbt 1932.

227. Verk3n6lungen 6e8 60. Provinri3ll3n6t3ge8 6er Provinz 
08tpreu6en. König8berg 1933: L3n6e86r. 4°.

228. Lürger8, 1pkeo6or 3o8ekj: Ober 6ie Unffkrunkkeit. Lerlin: 
8ckoet2 1933. 35 8. 8°. (Verökkentl. 3U8 6. Oeb. 6. Vleüirinnl- 
verxvnltg. 41,1.)

229. L1ur>, L.: v38 Problem 6er bluMrunkkeit. — Klin. V^ocken- 
8ckr. 12. 1933. 8. 1161—63.

230. Llun6ert 3abre Provin^2i3^-^3ub8tummen-^n8t31t 
^n§erburA-pil8it, 08tpreu6en. 1833—1933. (1il8it 1933: v. l^3U- 
6ero6e.) 67 8. 8°.

231. Viereck, «teinrickj: Verbreitung un6 Lekümpkung 6er luber- 
Kulo8e im kegierunMberirk >Ve8tpreu88en . . . LerUn: 8cboetr 
1933. 62 8. 8°. (Verötkentl. uu8 6. Oeb. 6. Ue6iÄna1venvaltg. 41,2.)

VI. Oe8ckiiclite 6e8 Heenve86N8.
232. 8tekken, I63N8: Die V^ebrpklicbt im Oeut8cbor6en88taLte preu- 

6en. — On8ere ermlän6. Neimat. 13. 1933. Ixlr. 12.
233. ^immermnnn, Otto: 1)38 I)eken8ion8xverlc im Llerwgtum 

?reu6en unter 6em Kurfürsten Oeorg >Vilkelm. ?bil. Oi88. König8- 
berg 1933. V, 112 8. 8".

234. 8 ommer, klugo: ?reu88i8cbe militäri8cbe 8t3n6orte im ?O8ener 
Lnn6e, in V^e8tpreu88en un6 Ober8cble8ien. — Dt. xvi88. ^8. k. 
Polen. 25. 1933. 8. 51—92.
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235. Oaj, O. v.: V germanakom lagere. LiLn i b^t internirovannoj 
Kraanoj armii v Oermanü v 1920—21 g. g. Noakau 1932. 104 8. 
8". (In e. 6t. kager. Die Keben8verdaltni88e 6. internierten Koten 
^rmee in Veut8cdlan6 i. 6.3- 1920—213 (Oeä. i8tor.-rev. dib1. 
3unoZ. 8er. 11/12.)

236. 8c kack, tk v.: Die militariacde 8e6rokung 6er V^eicti8e1kront. 
— 08t6t. ^onatad. 14. 1933. 8. 136—138.

237. Die Oe8cdickte 6er königlicd preukiacden 1. Ke8erve-Inkan- 
terie-vivi8ion. Im ^uktr. 6. 0ttirier8verein8 6. 1. K.-O. Kr8g. v. 
Kellmutd Keumann. O8tero6e (Karr): Oiebel L Oedlacdlagel1933. 
304 8. 8°.

238. 8trecker, Karl: Va8 Veut8cd-Or6en8-Inkanterie-Kegiment Kr. 
152 im Weltkriege. kerlin-Ldarlottenburg: 8ernar6 L Oraeke 1933. 
559 8. 8°. (Veut8cke lat im Weltkrieg 1914/18. 23.)

239. 2ipkel, krnat: Oeacdiclite 6e8 Oragoner-Kegiment8 König Al­
bert von 8acli8en (Oatpr.) Kr. 10. 2eulenro6a: 8porn (1933). XII, 
364 8. 8°. (H.U8 Veut8cd1an68 groker ^eit. 63.)

240. Koten, O^eorgj: Va8 Olanen-Kegiment Orak ru Dodna (Oatpr.) 
Kr. 8 im Weltkrieg. ^eu1enro6a: 8porn I1933j. VIII, 2W 8. 8°. 
(^U8 Oeut8ckl2n68 groker ^eit. 35.)

241. Kader von kockelmann, Kl8a: Kararett8cdikk8rug 2 auk 
Kalk un6 V^eicdael. vanrig: Kalemann 1933. 28 8. 8°. (Keimat- 
bU. 6. vt. Keimatbun6e8 vanrig. 10,4.)

VII. >Vi I^scli LÜsZescti ictite.
^II§emeine8.

Vgl. dir. 114, 168.

242. wickele: OatpreuOen un6 Württemberg. — 8ie6lung u. V^irt- 
ackakt. 15. 1933. 8. 378—80.

243. ^1l8tä6t, krick: Va8 wirtacdaktlicde krgebnia 6e8 V^ie6erauk- 
bau8 O8tpreu88en8 auk 8tati8ti8cder Orun61age. Vi88. "keckn. 
Kockack. vanrig 1921 ^1933^. 111 ger. 81. 4°. ^a8ck.-8ckr.)

244. Oründerg, Kan8 8erndar6 v.: Die Vorpo8ten8te11ung 0at- 
preuken8 in 6er 6eut8cken V^irt8cdakt. — 8ie61ung u. V^irtacdakt. 
15. 1933. 8. 376—78.

245. Kali weit, kricd: Die wirt8cbaft8geograpki8c1ie Entwicklung 
O8tpreuken8. ?kil. Vi88. König8berg 1933. V, 169 8. 8°.

246. ^i8cdke, ^1kre6: vie Entwicklung 6e8 mo6ernen Oenv88en- 
8ckakt8we86N8 in O8tpreu88en von 8einen er8ten ^nkängen bi8 rur 
Oegenwart. König8berg: Oräke L Onrer (1933). VII, 142 8. 8°. 
(8ckrikten 6. In8t. k. O8t6t. V^irtscdakt an 6. I3niv. König8berg. 
K. k. 7.)

247. Onaer O8tpreu6en. Kan6el u. V^irtacdakt im Oaten, Königa- 
berg kr. (I4r8g.: Kan8 >VaUi8.) (Königaberg: V^a11i8 1933.) 
23 8. 4°.
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248. 8ckeu, Lnvin: Oie >virt8cb3tt8geogr3pki8cben 0runäl3gen äer 
^utb3U3rbeit in 08tpreu6en. — 8ieälung u. Mrt8cti3kt. 15. 1933. 
8. 382—88.

249. 8ekeu, Lrwin: 08tpreu6en8 Wirt8cli3ft8ge0gr3pbi8cke 8truktur 
im Rstimen äer ^ukbauarbeit. — Oeogr. V^ocken8ckr. 1. 1933. 
8. 889—95.

250. Onger, Lrieäricb: Die ^.ukgben äer 1.3näe8pl3nung bei äer 
Ourcbkübrung äe8 08tpreu6enpl3ne8. — 8ieälung u. Mrt8ck3kt. 
15. 1933. 8. 389—93.

251. >Verbelow, Lernät: Lunä>virt8cb3kt unä Inäu8trie in l^orä- 
äeut8ctil3nä. Line vvirt8cli3kt8ge0gr3pki8cbe Unterredung. ?bil. 
Oi88. Oreik8XV3lä 1932. 82 8. 8°.

L. 8ieä1un§ unä innere Kolonigation.
Anm.: Xolonisstionggesckickte ». XI: Nevöllterungsgesckickle.

252. Benrmann, Werner: 0runäl3gen, Ourctifükrung unä Vt^irt- 
8cb3ktliclikeit äer ^.nlieger8ieälung in äer Brvvinr 08tpreu6en. 
?bil. Oi88. Königberg 1933. 128 8. 8°.

253. Vräuning, kuäolk: Bevölkerung- unä k3näbil3N2 in O8t- 
preuken im Llindlick 3uk äie länälicke 8ieälung. — Ver. über 
L3näE8cb3it. L. 17. 1933. 8.191—222.

254. O 3 rtke, V^olkgng: Lur Kulturgeogr3pbie äer länälieben I^eu- 
8ieälung (O8tpreu6en). — ^8. ä. Oe8. f. Lräkunäe Berlin. 1933. 
8.347—70.

255. Lung Lmil: 1)38 V^erk äer länälictien 8ieälung in Oeut8cb- 
l3nä unä 8eine Leäeutung kür un8ere 2eit. Königberg: Oräke 
L Unrer 1933. 19 8. 8°. (Königberger Univer8ität8reäen. 15.)

256. ?338cke, Otto: Vor3U88et2ungen unä ^.ukgben äer länä- 
lieken 8ieälung in O8tpreu6en. Keebt8- u. 8t33t8wi88. Oi88. König- 
berg 1933. IV, 172 8. 8°.

257. 8cklegel, Lrieäricli: Oie ^.ukgben äer 8ieälun§ im I-3bmen 
äe8 O8tpreu6en-^ukb3upl3ne8. — 8ieälun§ u. Mrt8LÜ3kt. 15. 1933. 
8. 381—82.

258. I' bieäe, K13U8: v38 Lr§ebni8 äer länälicben 816^^ in 08t- 
preuken bi8 2um ^3kre 1931. — ^rck. k. inn. Kol0ni83tioll. 25. 
1933. 8. 90—92.

259. >Ve8t3rp, Or3k: Läuerlicbe Le8ieälun§ äer preu6i8cben O8t- 
M3rk ein8t unä jetrt. — Keicli u. Lünäer. 7. 1933. 8.227—37, 
263—71.

o I^anä- unä ^orst^irtsciiäft, fjZclierei.
260. öuuer, bleinricb: B3uerntum unä 8t33t im Veut8cli0räen8l3nä 

?reu6en. — Ot. ^§r3rpolitilr. 2. 1933. 8. 79—88.
261. 8 o 8 8, ^oucbim: Oie Or83cken äer Lunäkluclit in O8tpreu6en unä 

äie Mittel 2U ibrer Bekämpfung. Oi88. O3näel8bock8cli. König­
berg 1932 l1933). 97 8. 8°.
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262. Kopien, Olrieb: Oie Vurcbkükrung 6er 08tpreu6enkilke un6 
6er O8tliilke in O8tpreuKen. Oi88. Lan6w. Oocb8cb. Lonn-?o. 
1933. IV, 133 8. 8°.

263. 0 onra 6 i, Wilhelm: Oie Lnt^vieklung 6er Lan6arbeiter-Verdalt- 
ni88e 6erBrovinr: 08tpreu6en in 6er blaclikrieg^eit, unter be8. 
Lerüek8. 6. larik- u. Lobnkragen. Oi88. Oan6el8kocb8cb. König8- 
berg 1933. VIII, 101 8. 8°.

264. Onrt^ick, Karl: Rittergut o6er Bauern6ork? 6evöllcerung8- 
polit. u. wirt8ckäitl. Lat8acken 2. Orun6de8it2verteilung im 6eut- 
8cken O8ten. Hamburg: Härtung 1933. 70 8. 8°.

265. Heinemann, Otto u. Kurt 8tüwe: Oie Ve6eutung lan6vvirt- 
8cbaktlicber Vleliorationen in O8tpreu6en im Rabmen eine8 all­
gemeinen ^rbeit8be8Lliakkung8-?rogramm8. König8berg: Orale 
L On^er 1933. 40 8. 8°.

266. Oa8 8z^8tem Walter) von Oippel un6 6ie Oebeimni88e 8eine8 
lan68Ltiaktlicken Vlacbtbereicli8. (Königaberg: Ln6rulat ^1933j.) 
31 8. 8°.

267. Kolinert, Oana Joachim: Oie Letrieb8verkältni88e 6er 6eut- 
scben Bauern>virt8cbaiten in 6er ehemaligen krovinx ^Ve8tpreu6en. 
Oi88.Leckn. klock8ck. Oanrig 1932. 91 8. 8°.

268. Oie wirt8ckaktlicde Hage 6er Lan6arbeiter8ckakt un6 6er Lan6- 
Mirte in O8tpreu6en. Line Kritik 6. Veröikentlickungen 6. ^grar- 
intere88enten. Orag. v. Vor8tan6 6. vt. Lan6arbeiterverb. Berlin: 
Lnckekau8 1932. 56 8. 8°. (8ckrkten 6. Ot. Lan6arbeiter-Ver- 
ban6e8. 34.)

269. Oie O8tpreu6i8cke Lan6>virt8ckakt im Kampk um Ook un6 
Oeimat. Luckkükrung8ergebni88e au8 8 Satiren. Bearb. v. 6. 2en- 
tralatelle k. lan6vv. Luckkükrung 6. LLn6>virt8ckakt8kammer. 8er- 
lin: ?are^ 1933. 40 8. 8°. (Arbeiten 6. Lan6>virt8ckakt8lrammer k. 
6. ?rov. Oatpr. 67.)

270. Lang, Lmil: Orun6lagen un6 Lormen 6er O8t6eut8elien Lan6- 
xvirt8ckakt. — 6er. über Lan6vvirt8ckakt. bl. L. 84. 1933. 8on6erk. 
8.9—106.

271. Kännel: 08tpreu6en8 Lan6>virt8ck3kt im neuen ^.ulbauplan. 
— 8ie6lung u. >iVirt8cbakt. 15. 1933. 8.393—95.

272. b4ünrberg, Werner: Oer Linkluk 6er Orun6be8itLverteilung 
auk 6ie O8tpreu6i8cde ^U8>van6erung. — ^rekiv. k. ^an6erung8- 
>ve8en. 5. 1932/33. 8. 109—113.

273. 8ckrameier, Kolk: Oer Uarkt!ür O8tpreu88i8cbe ^grarerreug- 
niaae. Lerlin: Inat. 1933. 77 8. 8°. (8ckriktenreitie 6. Inat. k. Lan6- 
wirt8cdaktl. Viarlrtkor8cdung. 10.) Oi88. Lan6vv. Oocli8cb. Ber­
lin 1933.

274. 8cküt2ler, Kurt: Kurre Oe8cbickte 6er 08tpreu88i8ckenKä8erei 
un6 6e8 Lil8iter Kä868. tlil6e8beim: lVlolkerei-^tg. 1933. 51 8. 8°.
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275. 8 eitert, kalter: O8tpreu6en8 Ver8orgung mit künMcben 
Düngemitteln. König8berg: Oräke L On^er (1933). 160 8. 8°. 
(8ckrikten d. In8t. k. O8tdt. V^irt8LÜ2kt an d. Oniv. König8berg. 
14. f. 8.)

276. 8 tein, Robert: Die Om^vandlung der ^grarverka88ung O8tpreu- 
6en8 durcb die Kekorm de8 19. ^abrbundert8. 86.2. König8berg: 
Von in Komm. 1933. IV, 306 8. 8".

277. en 8 8, O.: ^rcdiv8tudien über die 8egründung O8t- und ^ve8t- 
preuki8cber 8e8tande. — Der dt. 8or8t>virt. 15. 1933. 8. 421—23.

278. 8am8on-14immel8tjerna, v.: Die Lnt8tedung und 8nt- 
vdcklung der for8ten im Oebiet der freien 8tadt Danrig. — 
8er. d. >Ve8tpr. 8otan.-^oolog. Ver. 55. 1933. 8.23—68.

279. Dünger, f.: Die ^nkänge der O8tpreuki8cben Karptenteick>virt- 
8cbatt. — 8i8cberei-^tg. 35. 1932. 8.307 kk.

280. 8 k ! ower, ^.Ikred: ^ur fi8cberei8tati8tilr O8tpreu6en8. — 8i8ebe- 
rei-^tg. 36. 1933. 8.295—97, 309—11.

O. Wandel, Oev^erbe und Verkehr.

281. 8etbke: Die Indu8triali8ierung O8tpreu6en8. — 8iedlung u. 
^irt8cbakt. 15. 1933. 8.374—75.

282. flennig, kicbard: Die Internationali8ierung der V^eicÜ8el. — 
D1. ^uri8ten-^tg. 38. 1933. 8. 902—3.

283. 14 ennig, Kickard: Deut8cbland8 Kecbt ant Enteil an der V^eick- 
8el8cbittatirt. — Volk u. Keicb. 9. 1933. 8. 638—^1.

284. 14 ennig, Kicbard: Da8 V^eiLk8el- und Dan2ig-?roblem reit rur 
Neuregelung. — ?reu6. 4bb. 233. 1933. 8.49—56.

285. Kei 8 er, v.: Die V/eicb8e1 in ibrer 8edeutung kür clie Korri-
dorkrage. — ^.lldt. 811. 43. 1933. 8.58—59.

286. Oljancin, Domet: Do i8torii torgovvli Ku88i-14kraini 2 8alti- 
koju, rokremL 8tarod>ba 2 Kenig8bergom, na prilcinci XVII j poc. 
XVIII 8t. ?obkba: ,,^api8ok 08Vi^^" 1932. 27 8. 8°. ^ur Oe8cb. 
6. Ku88.-Dkrain. 14andel8 mit cl. 8altikum, in8be8. rvv. 8tarodub 
u. König8berg ru 8nde d. 17. u. Anfang d. 18. ^Ü8.j

287. ? ia 8 ecki, Mncent^ ^ulju82: ^ran^t V^8cboc1nio-?ru8ki vv 
piämiennicbvie niemieclrim lO8tpreuken8 Verlrebr im ät. 8clirikt- 
tumj. — kocrnik Oclan8ki. 6. 1933. 8.291—341.

288. ? utjenter, Oerliarä: 08tpreu6en8 3innen8cbikka1irt clurcb äen 
Korridor. — Oeogr. >Vocben8cbr. 1. 1933. 8. 824—25.

289. 8teinert, I4ermann: Der bi8berige und künktige ^.U8bau der 
>Veick8e1. — Dt. ^V388ervvirt8ckakt. 26. 1931. 8. 193—197,215—221.

290. 8teinert, blermann: Die neue 8i8enbalin1inie Ober8cb1e8ien— 
Odingen. — Oeogr. ^8. 39. 1933. 8. 302—4.

291. Volr, >Vi11ie1m: Indu8trie in den O8ten! Die dt. V^irt8cdakt8- 
8trulctur u. d. Problem d. O8t8iedlung. 8erlin-Orune>VLld: Vo- 
>vinkel ^1933^. 17 8. 8°. (8ckrikten 2. Oeopolitilr. 6.) ^U8: 2^8. k. 
Oeopolitik. 10. 1933.
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292. Knlirkeldt, Lmil: Vie ^iünren- und /^ed3ÜIen-83mm1un§ in 
der I^3rienbur§. Leurb. unter ^iit>v. v. Vr. ^uquet u. V. 8ck>v3ndt. 
Ke§. Ld. Köni^8ber§: Verein k. d. Ider8teH. u. ^.U88ctimück. 6. 
^tnriendurA 1932. 39 8. 4°.

293. Oro 11 mu 8 : Der Ooldmünrenkund von ^Iteicke. — Mit. d. Ver. 
k. d. Oe8ck. v. O8t- u. V/e8tpr. 7. 1933. 8.41—42.

294. Knupke, Werner: O8tpreu6en8 ^lünrkunde N3ck dem Kriege. 
— Mit. 6. Ver. k. d. Oe8cti. v. 08t- u. V^e8tpr. 8. 1933. 8.1—8.

VIII. Oesckictite 6er §eisti§en Kultur.
-V ^H^emeine Oei8te8^e8ckickte.

295. Orundmunn, Veut8clie Ku1tur3rbeit in >Ve8tpreu6en. — 
?o1it. LrÄeliun^. 3§- 1933/34. 8.243—48.

296. ?1en23t, Kurl: ver O8tpreu88i8cke IVIen8ck und 8eine 8edeu- 
tun§ tür d38 deut8cke Oei8te8leben. — Volk u. keiek. 9. 1933. 
8. 608—22. ver O8tpr. Lrrietier. 64. 1933. 8.417—22.

297. ?1en23t, K3rl: O8tpreu6i8cke8 Volk8tum und O8tpreu6i8cke8 
Oei8te8leben. — vie deut8cke 8cliule. 37. 1933. 8.157—170.

298. 8 31 ew 8 ki, V^ilk.: O8tpreuken und d38 keicd. — Kukr u. Ktiein. 
14. 1933. 8.170—172.

299. 3^ 3 ube , V/.: führende Oei8ter O8tpreu6en8 3l8 /VIen8cken ikrer 
K3nd8cti3tt. — vt. >Velt. 8. 1931. 8.289—94.

8. Oe8ckickte 6er bi!6en6en Kün8te.
300. vie 8 3U- und Kun8tdenkmä1er von O8tpreu6en. Im 

^uktr. d. K3nde8ti3uptm3nne8 d. ?rov. O8tpreu6en Kr8§. v. Ri- 
cti3rd Vetti1ek8en. 8d. 1. Köni§8ber§: Oräke L Onrer in Komm. 
1933. 4°.

301. 8 erickt de8 Kon8erv3tor8 der Kun8tdenkm3ler der ?rovinr O8t- 
preu88en über 8eine lüti^keit im ^utire 1932. (^3kre8beriek1 31). 
KöniK8ber§: leickert in Komm. 1933. 46 8. 4".

302. 01 3 8 en , K3rl I4einr: ver Veut8etiorden8t33t ?reuken 3I8 mittel- 
3lterlictie8 Kun8t§ebiet. — 8or8ctiun§en u. korkctiritte. 9. 1933. 
8. 470—71.

303. Orei8er, >Vo1k§3NA: >Verkkun8t in O8tpreu6en. — O8tdt. iVIo- 
N3t8k. 14. 1933. 8.359—64.

304. 0l38en, K3rl kleine: Lur§ Kro§en und die Lur^buuten de8 
Veut8cken Orden8 in ?reu88en. — vie Venkm3lpkle§e. 1933. 8. 45 
bi8 46.

305. 8ukrm3nn, Kur1 Heinricti: Oründun§ und Orundrik der 8tudt 
de8 Veut8ctien Kitterorden8 in ?reu6en. Vi88. I'ectin. I4ock8cti. 
Vre8den 1933. 109 8. 8°.

306. kle^m, V^3ldem3r: lViittel3lter1icke Lur§en 3U8 kekm und Idolr 
3N der V/eick8e1 (in den Kreisen /d3rienv^erder, 8tudm und Ko8en- 
ber§). — ^Itpr. ?or8cti. 10. 1933. 8. 216—30.
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307. Korck, Oarl v.: Larock8cklö88er in Oatpreuüen. — 08tät. Uo- 
nat8k. 13. 1933. 8. 718—28.

308. k.orck, Oarl v.: tierrenkäu8er O8tpreu88en8. Rauart u. Kultur- 
Tekall. lVbt be8ckreib. Verr. u. 80 Liläern. Köni§8der§: Orale u. 
Onrer ^1933j. 40, 32 8. 4°. (Ikorck: Die ät. ^errenkäu8er. 1.)

309. 8cbmiä, öernbarä: Die LurZen äe8 I)eut8cben Ritteroräen8 in 
?ommern. — 0816t. Nonat8k. 14. 1933. 8.14—20.

310. 8cbmiä, Lernbarä: Die Oräen8bur§en am kicken ttatk. — 
v38 bri8cbe ttakk u. 6. fri8cbe l^ebrun§. 1933. 8.41—51.

311. 2a1o2ieck^j, Maäimir v.: Ooti8cbe öaukun8t in O8teuropa. 
— Volk8tum u. Kulturpolitik. 1932. 8.470—81.

312. Veu8ck, Werner R.: Ooti8cke öilänerke äe8 veut8Lkoräen8- 
lanäe8. — Rantbeon 12. 1933. 8.340—45.

313. Konraä, Martin: t>lieäeräeut8cbe8 um O8teroäe. Von äer alte- 
8ten ,Marienkla§e" Ö8tlicti äer >Veick8e1 bi8 ru ^näre38 8cklüter. 
O8teroäe: Vrü8ke in Komm. 1933. 12 8. 4". ^uck in: Liläer aus 
08tpreu6en. 1. 1933. 8.80—88.

314. lVlarubn, bkeinr: O8tpreu6i8eke Orapkik. — O8tät. lVlonat8k. 
14. 1933. 8. 350—55.

315. Rokäe, ^.ltreä: O8tpreu88en8 Romantiker. — 28. k. Kun8t§e8ck. 
2. 1933. 8. 161—176.

316. Romantik unä Oexenwart in O8tpreu6en. Kun8ttia11e am 
>Vran§elturm 14. l^ai bi8 25. 3uni 1933. (Köni§8ber§: 08tpr. vr. 
1933.) 57 8. 8°. (Kun8tau88teIIun§ ä. Kun8tverein8 Köni^ber^ 
?r. 62.)

L. Oe8ckickte^äer ^U8il^unä äe8 1'keater8.

317. k^rot8cber, Oottbolä: l^U8ik unä ^1u8ikpkle§e im äeut8cben 
O8tr3um. — 28. k. ^4u8ik. 100. 1933. 8. 1093—96.

318. (Die) 2nei (alteren) Köni§8ber§er Oe8an§bücber von 1527. 
(Linxel. u. br8^. v. äv8epb lViüller-Llattau.) (Ka88e1: Larenreiter- 
Verl. 1933.) 42 LI., 12 8. 8°. (Verökkentl. au8 ä. 8taat8- u. Oniv.- 
8ibl. 2U Köni§8der§ i. ?r. 1.)

319. Ko8ack, ttan8 Reter: Die K.autentabu1aturen im 8tammbuck 
äe8 6ur§§raken ^ctiatiu8 ru volina. — ^Itpr. Leiträ§e 1933 
8. 48—60.

o. Oe8ckickte äer Literatur.

320. Kar8täät, O.: 2ur O8tpreu6i8ctien Oe^envvart3äictitunA in äer 
8ctmle. — l^etirerrt^. k. 08t- u. V^e8tpr. 64. 1933. 8. 13-^17.

Oe8ckiekte äer Wi88en8ckaiten.
321. Key 8 er, Lricli: Lericlit über äie 3atire8ver83mmlun§ äer Iäi8to- 

ri8cken Kommi88ion kür O8t- unä we8tpreu0i8LÜe kanäe8kor8Llrun§ 
in Köni§8ber§ am 29. unä 30. Oktober 1932. — ^Itpr. k^or8cb. 
10. 1933. 8. 145—147.
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322. 8emrau, ^.rtbur: 80 Jabre Oesckicbte des 0oppernicusvereia8 
kür >Vi8sen8ck3kt unä Xunst ru ^born. — Llbin^er 1933. 
t<r. 42.

323. Lbrlieb, Lruno: 2^um 60. Jubiläum äer LIbin§er ^.Itertums- 
Aesellsekakt. — L1bin§er Ib. 11. 1933. 8. VII—XII.

324. Iubre8bericbt 6er ^ItertumsAe8eIl8cb3kt In8terbur§ über äie 
Vereiu8j3bre 1931/1932. In8terburA! O8tät. Volk82eitun§ 1933. 
11 8. 8°.

OeLckickte de8 Luck- und ^eitun§8v^e8en8.
Vgl. kir. 4, 338.

325. L3II3, vricb: Äe1e unä ^.uk§3ben äer Orenrpres8e unter bes. 
Lerücks. ä. OrsnrverbLItnisse ä. XVeiLb8eIl3näe8. — Ostät. 
N3t8k. 14. 1933. 8. 142—44.

326. Oün 2 eI, V/3lter: vie N3tion3le Arbeit äer polniscben ?resse in 
>Ve8tpreu6en unä?osen rur ^eit äer X3NLler8cb3kt Lü1o>V8 1900 
bi8 1909. ?bl. Vi88. I^eipri^ 1933. 69 8. 8°.

O. Oe8ckickte de8 6ildun§8ve8en8.

327. I^ebrer-^eitunA kür O8t- unä Vi^e8tpreu6en. I^. 64. 1933. 
^b bir. 25 u. ä. 'v: ver O8tpreuki8cbe Lrrieber. Xoni§8ber§: b.eu- 
po1ä 1933. 616 8. 4°.

328. ver ostpreussiseke Lrrieker. MtteilunAsblutt k. ä. Ouukucb- 
sckukten im N3tion3l8ori3li8t. I^ebrerbunäe Ostpreussen. 8ckriktl.: 
/Vl3x 83rex!c0. I§. 64. 1933. Koni^sber^: I^eupolä (1933). 4°. Lisker 
u. ä. 1.: I^ebrer-H§. k. Ost- u. V^estpreussen.

329. vie V^oklkubrt. Nittei1un§sbl3tt k. Volksbi1äun§ u. ^iVotä- 
kubrtspkle^e ä. I.3näesver. k. kreie Vl>t^.bi1ä. u. ^Vob1k3brtspkle§e in 
Ostpreußen L. V. (8cbrikt1.: Albert X3Z^M3.) I§. 26. 1933/34. Xö- 
ni§sber§: Oescbäktsstelle (1933/34). 4°.

330. LusuNa, ^(ritr): ver äeutscbe Osten unä seine 8cbule. — 
I^ekrer2t§. k. Ost- u. V^estpr. 64. 1933. 8. 163—165, 176—180.

331. Xarbo^viak, ^.nton: 8rk0la pruslra vv riemiacb polskick. 
l'ovv. N3UL2^cieiie 82K6I ^Ls^cb 1904. 150 8. 8°. ^.us: 

Nureum. ^vie preuk. 8cbu1e in ä. poln. Oebieten.j
332. Noosmann, ^äalbert: V^e8tpreu6i8cbe8 V0llc88cbulrecbt. ^uk 

Orunä amtl. ^ateri3l8 brs§. u. erl. ZVIurien^eräer: V/eick8e1-Ver1. 
1932. 116 8. 8°.

333. Vocb8cbulkübrer äer O8tmark kür 1933/1934. Iär8§. v. ä. 
81uäentenscb3kt ä. ^.Ibertus-Vniv. u. ä. Vanäel8-bl0cb8cku1e. Le- 
urb. v. vLN8-Oeor^ ?etruscb. (Xöni^8ber^:) 8elb8tver1. ä. 8tu- 
äenten8cbakt (1933). 191 8. 8°.

334. Xöni§8berAer Vniver8itätsbunä. Iabre8bericbt 1932/33. (Xö- 
ni§8ber^ 1933.) 11 8. 8°.
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335. ver 8 tu 6 6 nt der O8tm3rk. ^ackricdtenblatt 6. Ot. 8tu66nt6n- 
8ck3tten 6. ^1bertu8-0niv. u. 6. bl3ll668tiock8cbul6. 8. 8. 1933.
8. 1933/34. Xöni^8ber§ 1933. 4°.

336. Vie 8 ck, 03rI: frieäricd 8ctiinke1 un6 6er L3U 6er Köni§8ber§er 
OniverÄtät. — ^.ltpr. Leiträ^e. 1933. 8.127—144.

337. rie 8 en : OniveiÄtät XöniA8ber§ i. ?r. Orün6un§ 6e8 Keu- 
b3ue8 6e8 ^.N3tomi8ctien In8titut8. — ^entr3lbl. 6. L3uver^v3lt. 
53. 1933. 8. 596—601.

338. M38ckke, Ll8betk:) ^um 100Mri^en Le8teken 66r H3n6- 
Libliotliek 6er ^.Ibertu8-Vniver8it3t 2U Xöni§8ber^ ?r. 1833—1933. 
Xöni§8ber§ 1933: ^38ukr. 45 8. 8".

339. XroHmann, 0kri8ti3n: V38 ä1t68t6 preuKi8clie 8t3mmbucd. 
bin Leitraß 2. Oe8cb. 6. Köni§8ber§er 8tu6entenleben8. — ^Itpr. 
8eiträ§e. 1933. 8. 34—47.

340. bock, b6uur6 u. H3N8 bippoI6: O68ckickt6 6e8 Oorp8 /Vi38ovi3 
1830—1930. ?68t8ckrikt 2. lOOjäkr. 8tiktun§8k68t. 1.1—3. Köni§8- 
ber§ 1930—33: b6upo16. 8°.

341. Lur8ck6N8ck3lt Oerm3M3 2U Köni§8ber§ i. ?r. ? e 8 t 8 ckrLkt 2u 
ikrem 90jäkri§6n 8tiktun§8ke8te. (Köni^8ber§ 1933: b6mkoek6r u. 
Kr3U8e.) 82 8. 8°.

IX. XirckenZesckickte.
Vgl. Kr. 177. 854.

342. O1emm3, 1366382: M8j3 pru8k3 XIII ^vieku 32 6o pr2^bxci3 
^ukonu Xr2>23Lkie§o. ?elp1in 1931: vruk. i. X8ie§. 21 8. 8°. 
(Die preuk. iVii88ion im 13.3K. bi8 2. Ankunft 6. Kitteror6en8.j

343. Xl38ckke, brick: ver ?eter8pkeimi§ in Polen un6 6em 6eut- 
8ck6n O8ten. 1eip2i^: Hinrick8 1933. IV, 364 8. 8°. (Xöni§8ber§er 
Ki8tor. bor8ckun§6n. 5.)

344. ie § eI, ^.§ll68: Xircken im Or6en8l3n6. Köni§8ber§: Oräke 
L 0n2er (1933). 26 8. 8°.

345. 8 ckmi 6, 8ervk3r6: Ober 6ie ^in8pklicbt 6er ?k3rrer im Or6en8- 
l3n6e. — ^litt. 6. >Ve8tpr. O. V. 32. 1933. 8.59—61.

346. blip 1 er, br3N2: Oon8titutione8 8xno63le8 XV3rmien8e8, 83mbiell- 
868, ?0M6831li6l1868, OulM6N868 N66NON pr0ViNLi3l68 kl§6N868. 
8r3UN8b6r§ 1899. VI, 362 8. 4°.

347. K 31 vv 3, ?iotr: ?r2^vvil6) kun63cyjn^ M36y8l3iv3 33^i6Üx 6I3 
k3pitu!^ Oti6lm8lcj6j 2. r. 1429 jV38 Orüli6un§8privil6A 6. Königs 
>Vl36i8l3U8 3aAi6l1o k. 6. Ku1m6r Vomk3pit6l v. ). 1429j. — Kv^3r- 
t3lmlc Ki8tor. 47. 1933. 8. 73—77.

348. 1i6 6tk 6, ^.nton: 8por o 8>vi§topi6tr26 616662)1 cli6lmiÜ8lri6j 
(1317—1333). ?6lplin 1933: vruk. i K8i6§. 16 8. 8°. lK3mpk um 
6. ?6ter8pk6imi§ in 6. V102686 Kulm. 1317—33.) ^U8: ^i68iec2lijk 
Vi6662jj 0k6lm. 76. 1933.

259



349. ^3nkow8ki, ^lkon8: Kanonicrne elekcji bi8kupo^v ctie1min8- 
kick po em3N3cji bulli I)e 83lute unimnrum. ?elplin 1932: Druk. 
i K8i§§. 11 8. 8°. j^Die K3noni8clien Ventilen 6. Kulmer Vi8cköke 
N3cli 6. Lrl36 6. Lulle De 83lute 3nim3rum.j ^U8: lVIie8ixc2nik 
Diecerji Ltielmin8kiej. 1933. d^r. 1.

350. lVl3nko>V8ki, ^1kon8: K3nonic^ nieclielmiÜ8cy w 6iecerji cliel- 
min8kiej po r. 1821. Lelplin 1932: Druk. i K8ix§. 8 8. 8°. (Die 
I^iclit-Xulmer Domherren in 6. Kulmer Diöre8e N3cti 6. 3- 18213

351. lVi3nko>V8ki, ^Ikon8: KsixLn ältzrucy Oiecerji 0tielmin8kiej. 
Lelplin: Liel^rr^m 1932. 30 8. 8°. ^8ck1e8l8ctieLriebter im Li8tum 
Kulm.l

352. lVl3nkow8ki, ^Ikon8: !>Iiemc^ 2 63lekie^o 23ckoäu >vär66 
kleru 6iecerji ckelmin8kiej XIX >vieku. Lelplin 1932: Druck, i KÄ^x. 
7 8. 8°. ^Deut8ctie 3U8 6. lernen V^e8ten unter 6. K1eru8 6. Kulmer 
Diöre8e im 19.3k.j ^U8: ^Iie8itzc2nik Diecerji Ltielm. 1932. k4r. 10.

353. ?3N8ke, ?^3ulj: ?er8ON3lien 6er ^1it§lie6er 6e8 Lulmer Dom- 
K3pitel8 8eit 6er Verle§un§ 6e8 Li8ctiok8it2e8 imcü Lelplin 
(3. ^u§u8t 1824). — ?8. k. O. Lrml. 25. 1933. 8.187—224.

354. 023ple>v8ki, ?j3^velj: Lp3 KorruLe^kie^o rekorma >vie)8- 
kicli Kl38rtoro>v pomor8kicli lve8 Li8cüok8 K. Kekorm 6. län6l. Klö- 
8ter ?ommerellen8j. — A4ie8. Diec. Otielmin8k. 4. 1932. 8.757—66.

355. 8 truk 3 t, ^.^lbertl: Dr. l^3rtin Rüttler un6 O8tpreu6en. — O8t6t. 
^on3t8li. 14. 1933. 8. 396—97.

356. 8ckulr, O^ottkrie6I: Die >veltki8tori8clie 8en6un§ un6 8tel- 
lun^ ?reu88en8 2ur Le§rün6un§ einer ull^emeinen polni8cli-evan- 
§eli8cken Kirclie . . . Line 3ubel8clirikt 2ur 600j. 3ubelleier 6. 8tn6t 
Köni§8ber§ . . . 3oli3nni8bur§ 1855: Oon8clioro>V8ki. 40 8. 8°.

357. Noeller, Lrie6>v3l6: weitere Leiträ§e rur L3milien§e8clnctite 
08tpreuki8clier?l3rrer. — ^ltpr. Oe8clilecliterk. 6. 1932. 8.90—01.

358. Ver2eictini8 3ller ev3n§eli8clien Kirclien^emein6en un6 Oei8t- 
liclien 6er ?rovinr O8tpreuKen un6 6e8 ^Ieme1§ebiet8 N3cti 6em 
8t3n6e vom 1. November 1933. (Köni^8ber§ 1933: Kümmel.) 
39 8. 8°.

X. Liescklckteüer l-LnüesteileunüOrtsckakten.
Oe8ckickte 6er l^nä8ckaiten.

L r m l a n 6.
Vgl. Kr. II. 14, 38, 659, 664, 865, 880.

359. Leckm3nn, ^0ust3vI: ^U8 6em I43n6>verkerleben in ^lt-Lrm- 
I3n6. — Lrml3n6, mein Lleini3tl3n6. 1933. k4r. 10. 11.

360. Lrnclivo^el, ^Lu§enj: Li^ennrt un6 Or8prun§ 6e8 ?l3tt- 
6eut8cti im nör6liclien Lrml3n6. — On8ere ermlLn6. tleimat. 13. 
1933. >lr.9.
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361. Lrackvoßel, lLuxenj: krmlanä als kircklicker 8erirk in Ver- 
§3N§enkeit unä Oe^en^vart. — 160 3akre preu6iscke8 8rml3n6. 
l1932j. 8.49—64.

362. 8uckkol2, 8r3nr: 8rml3n6i8ctie »eim3t. — 160 Satire preu- 
6i8cke8 8rml3n6. ^1932^. 8.9—17.

363. kuckkolr, franr: Vor 160 Satiren. Lrmlsnä >virä preuki8ck. 
— 160 ^3kre preuki8cke8 8rml3n6. ^1932j. 8.31—48.

364. 160 Mre preuki8cke8 8 rm 13 n 6. (Vor>v. v. 8r3nr kuckkolr.) 
KöniA8ber§: Xakklre ^1932j. 165 8. 4°.

365. Oerkarät, Ik.: 8rml3n6i8cke 83uern§e8ck1ec1iter. — Vn8ere 
ermlänä. Heimat. 13. 1933. Kr. 6. 7.

366. Oersckber^, 8.: 8rml3n6i8cke8 ^u8N3n6erun§8verbot 6e8 
Li8ckok8 ?otocki von 1723. — Vn8ere erm1Ln6. »eimat. 13. 1933. 
Kr. 3.

367. Kr 3 nick: 8rml3näi8cke Kreäit§eno88en8ck3kten. — 160 Mre 
preu6i8cke8 8rml3n6. ^1932j. 8.65—69.

368. ^3nkow8lci, ^.1kon8: 8uk382 V^3tre1ro6e, voruncryk, bi8kup 
W3rmin8ki (s 1512). 2^ ok3rji 8ie6em8et1eci3 mi38t3 'loruniu. 
pelplin 1933: ?ie1§r2>m. 43 8. 8°. lver 'rkorner 8uk38 V^3trel- 
ro6e, 8i8ckok v. 8rml3nä.j

369. ?reu8ckokk, V3N8: V38 Verk3ltni8 äe8 erml3näi8ctien 8ür8t- 
bi8ckok8 ^ok3nn 8t3ni8l3U8 ^btz8ki (1688—1697) ru 8einem vom- 
K3pite1. — ^8. k. O. 8rml. 25. 1933. 8.1—68.

370. 8ctim3uck, 8l^3N8j: LeÄeälunx un6 8evö!kerun§ 6e8 8Üä- 
licken 8rml3n6e8. — ?ru88i3. 30,1. 1933. 8.142—165.

371. 8ckm3uck, »t3N8): ?o1iti8cke Oe8ckickte äe8 k"ür8tbi8tum8 
Lrml3nä. — 160 32kre preu6i8cke8 Lrml3nä. ^19321. 8.18—30.

372. 8ckm3uck, I43N8: ver X3mpk 2>vi8clien 6em erml3näi8ctien 
8i8ckok Kikol3U8 von 3^ün§en unä ?o!en oäer ver ?k3kkenlrrie^ 
(1467—1479). — ^8. k. O. 8rm1. 25. 1933. 8. 69—186.

373. 8ckm3uck, K3N8: 83mm1un§ erml3n6i8cker vrkunäen. — 
Lrml3nä mein Veim3tl3nä. 1933. Kr. 9. Vn8ere ermILnä. l^einmt. 
13. 1933. Kr. 10.

374. 8ckm3uck, K3N8: ver 8treit um 6ie V^3k1 äe8 ermiänc1i8cken 
6i8ckof8 8uk38 >V3t2enroc1e. — ^Itpr. 8or8ck. 10. 1933. 8. 65—101.

375. V1i3mm, O.: Allerlei iVlilitLriL au8 ver§sn§enen 1a§en. — 
Vn8ere ermlänä. I4eimat. 13. 1933. Kr. 6.

376. ün 8 ck, Karl: ^ur 83u§e8c1iiclite 6er ermlän6i8cken Li8ckok8- 
8ck1ö88er. — 8er. 6. Xon8ervator8 6. Kun8t6en1rmäler 6. ?rov. 
08tpr. 1932. 8.25—34.

Kagckubei.

377. Oo 8 tko ki, ^ark.: vie Xa8ctiuben. — vie O8tmark. 38. 1933. 
8.73—74.
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378. lorentr, lrie6ricb: Oie Ka8cbubi8cben 0rt8namen neb8t Ab­
leitungen. Berlin: ^Ka6. ci. V^i88., cie Oru^ter in Komm. 1933. 
65 8. 4". ^U8: ^bban61. ci. lreuk. ^Ka6. 6. V^i88. ?bi1.-bi8t. KI. 
1933, k^r. 4.

379. blo>vack, kalter: Oie Ka8cbuben im Krei8e Lüto^v. — O8tcit. 
^onat8b. 14. 1933. 8.70—73.

380. ?arcrew8ki, ^^kon8) 3-: 8rc24tki Ka8rub8kie n pro>vinc>l 
pomor8kiej. lornan 1896: Orienniklornan8ki. 124 8. 8". ^U8: 
Kocrnik loxv. prr^j. nauk ?O2nan8kiego. 22. ^e8te 6er Ka8ckuben 
in?ommern3

381. ?nie W8kie, Ma6i8lavv: Libljograkja Ka82ub8ko-pomor8ka vv 
2akre8ie jß^kornavv8tvva i literatur^ 06 polo^ 1931 r. 6o konca 
1932 r. orar urupelnienia Ist äav/niej82^cb (Ka8ckubi8cb-pomme- 
rell. kibliograpbie 3U8 6. Oeb. 6. 8praclE88en8cbatt u. literatur^. 
— kocrnik O6aÜ8ki. 6. 1933. 8.278—90.

382. 2abor8ki, Log6an: V^y6axvn. In8t. balt^kiego. ^ar>8 morko- 
logji polnoen^ck Ka8rub. (?owiat mor8ki.) Mit kran2Ö8. ^8k388g3 
lorun: K383 im. Niano>v8kiego in Komm. 1933. 56 8. 8°. ^Oie 
8o6enge8taltung >Ior6-K38cbubien83 (8xviatopogltz6 mor8ki.)

Ko5cbnei6erei.
383. ? Ln 8 ke, ?^3u1j: Orun68ätrlicke8 ru einer Oe8cbicbte 6er Ko8cb- 

nae>vjer un6 I^acb>vei8 von Materialien ru einer 8o1cben. — ^4itt. 
6. Loppernicu8-Ver. 41. 1933. 8. 162—174.

384. kink, 3o8epk: Oie im Weltkriege 1914—1918 3U8 6en Ko8ck- 
nei6er6örkern Oekalllenen. Oanrig 1933: V^e8tpr. Verl. 8 8. 8°. 
(Ko8cknei6er-8üclier. 13.)

385. Kink, 3o8epk: Oie Ko8cknei6erei. — Oeogr. V^octien8clir. 1. 
1933. 8.110—111.

l^auenburg un6 Oütov.
Vgl. k^r 379, 906.

386. ONewe, 8iegkrie6: l3uenburger l3n6. — 08t6t. ?vlon3t8k. 14. 
1933. 8.21—32.

387. ?3N8ke, ?3ul: 8tolper K36etten k3tkoli8cker ^bkunkt 3U8 6em 
lan6e kütov^ (1769—1811). — 83lti8cbe 8tu6ien. 1^. l. 35. 1933. 
8. 227—69.

388. V^orgitrki, ^lax: 08tpommern — 08tpreu6en (Oie lan6e 
lauenburg u. küto^. — O8t6t. iV1onat8b. 14. 1933. 8.10—13.

Oi tauen.
389. Oo8kocil, ^.nton: litaui8cb 8tirbt au8. — tteimatkal. k. 6. 

Kr. labiau 1934.
390. lor8treuter, Kurt: Oeut8clie Kulturpolitik im 8ogenannten 

?reu6i8cben litauen. — vt. llekte k. Volk8- u. Kulturbo6enkor8ck. 
3. 1933. 8. 259—66.
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391. ^ankukn, bllerbert): Oibt es ein Preukisck-Litauen? kerlin: 
(^entral-Verl.) 1926. 15 8. 8°.

392. ^ortensen, Nans: vie litauiscbe Linivanäerun§ nacb Ost­
preuken. — prussia. 30,1 1933. 8.133—141.

393. ^ortensen, ttans: vie Litauerkra§e in Ostpreussen. — i^itt.
6. Oeo§r. Lacbscbakt 6. vniv. Lreibur^ i. Lr. 13/14. 1932/33. 
8. 67—84.

394. ^iortensen, ttans: ^eues rur Lra§e äer mittelalterlicken 
l^orä^renre äer Litauer. — 2^s. t. slav. Lbilol. 10. 1933. 8.273 
bis 305.

Lasuren.
Vgl. Nr. 20, «7, 108, 165, 186.

395. kokrke, -Uwin: Vlasurisclie Narcben. — 2s. k. Volkskunäe. 
I>I. L. 4. 1933. 8.194—202.

396. Volirke, ^.Iwin: l^asurisebe 8a§en von lotenkükren unä von 
votenkükrern. — ttieäerät. ^s. k. Volkskunäe. 11. 1933. 8.108 
bis 112.

397. Luclikoltr, Klans Oeor§: Lasuren. Line ät. Lanäsckakt in 
Ostpreuken. 47 Liläer m. verbinä. "Lext. Köni§sber§: OräkeLvn- 
rer (1933). 63 8. 8°.

398. 0 o 11 ub, Hermann: Volkstum unä Rationalität äer Lasuren. — 
vt. Klette t. Volks- u. Kulturboäentorsck. 3. 1933. 8.23—28.

399. kloeppel, O.: Von masurisclien ^eläenkrieätiöken. — Liläer 
aus Ostpr. 1. 1933. 8.98—106.

400. iVlasckke, Lrick: vie Lasuren in Oesckickte unä Oe§enivart. 
— Ostlanä. 14. 1933. 8. 372—73.

401. ?o§oäa, ^äolk: 8terbenäe Lauernkäuser in Glasuren. — kiläer 
aus Ostpr. 1. 1933. 8.113—120.

402. 8 ckibi 11 a, Walter: 8ieälun§s^eo^rap1iie äes l^auersee^ebietes. 
?kil. Viss. Königsberg 1933. VIII, 107 8. 8°.

403. 8eeberg-Llverkelät, Kolanä: veutscbe Ortsnamen Vla- 
surens. — kleimatglocken. 1933. Kr. 4.

404. ^lasuriscker Volkskalenäer 1934. Allenstein: Lunä vt. 
Osten (1933). 152 8. 8°.

405. ^ackau, täobannesj: ^lasuriscke kamiliennamen. — kycker 
iLtg. 1933. I^r.30.

I^atangen.
406. klatanger kleimatkalenäer kür äie Kreise Ikeiligenbeil unä 

?r. LMu. 8ckriktl.: Lmil 3oks. Outtreit. 7g. 7. 1934. Neiligenbeil: 
Ostpr. läeimatverl. (1933). 128 8. 8°.

Lriscbe blekrun§.
Vgl. Nr. 131.

407. Leurlen, Karl: vie I>lekrun§en Ostpreukens unä ilire Lnt- 
stekun§. — ^us ä. läeimat. 46. 1933. 8.33—40.
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408. Oromtr 3 , (lderbertj u. (Otto) ^3uer: d. 8t3dt L1bin§.
Oenlr8ckritt über die IrvckenIeZunK äes kicken Hakks und den 
Vurcb8ticb durcb die Pri8cbe blebrunA bei Kablber§. Learb. v. 
8tädt. 1iekbau3mt. (H.I8 ^48. Kedr.) klbin§ 1032: 8iede. 34 8., 
14 ^nl. 4°.

409. peckter, Paul: Die band8cbakt der blakkkÜ8te. — l>38 Pri8cbe 
ldakk u. d. fri8cbe >lebrun§. 1933. 8. 62—70.

410. Orüneber§, Oünter: ^Vandlun^en im b3nd8ckakt8bild der 
Oanri^er >lebrun§. ^.uk Orund e. Ver§1eicb8 d. 1Ü8t. K3rten. Vi8s. 
^ecbn. block8cb. OanriA 1932 (1933). 73 8. 8°. ^ucb in: dber. d. 
bi3turkor8cb. Oe8. in OanriA 1933.

411. V38 fri8cke ld 3 kk und die Pri8cbe ^ebrun^. Vom V^e8en u. wer­
den e. 3ltpreu88.b3nd8ck3kt. t4r8§. v. ld3NN8 L3uer u. Orl b3n§e. 
Köni§8ber^: Orale L Onrer (1933). 116 8. 4". (O8tpreu88i8cbe 
bandeakunde in Linreldaratellun^en.)

412. Kolumbe, Lricb: ^U8 der Oe8cbicbte de8 Pri8cben blakk8. — 
1)38 priacbe k4skk u. d. Krittle I^ebrun§. 1933. 8. 11—16.

413. Kolumbe, Lricb: Die 1rocken1e§un§ de8 Pri8cben 14akk8. Vor- 
bedin§un§ u. Planung. — 08tdt. ^aturxvart. 5. 1933. 8. 95—103.

Kurigcke blekrun§.

414. i 11 e r, ^(lkred): 038 Kuri8cbe ldall 3l8 Oren2§ew388er. — 
8ckritten d. ?b^8.-ökon. Oe8. Köni§8ber§. 68. 1933. 8. 17—40.

Oberland.

4!5. balco^vitr, IKonr3dj: Line k^3brt Lum Oberländi8cben K3nal 
in O8tpreuken. — 08tdt. bl3tur>vart. 5. 1933. 8.144—147.

416. I' ork 1 er, fravr: ^43rk3nte 8auernbau8typen im Oberlande. — 
On8ere tteim3t. 15. 1933. 8.29—30.

?ome83nien.
417. 8emrau, ^rtbur: vie Orenren der band8ck3kt ?ome8anien. — 

iVlitt. d. Ooppernicu8-Ver1. 41. 1933. 8.175—182.

pommerellen.
Vgl. Nr. 122, 175, 354, 381.

418. vierkeld, Oüntlier: Oie Verwaltun§8§ren2en ?ommerellen8 
2ur Ordenareit. — ^.Itpr. Por8cb. 10. 1933. 8.9—64. peildr. al8 
Vi88. peckn. 1docb8cb. vanri§. 1932 (1933j.

419. Ora^an, darein: polit^crn^ te8t3ment O8t3tnie§o 2 lcAtzLtzt 
pomorra Od3N8lcie§o (Oa8 polit. 1e8tament de8 letzten Pür8ten d. 
Oanrixer?ommerellen8.). — Roc^nik Odan8lri. 6. 1933. 8.5—18.

264



420. Niemiecka ä-iatalnoäc Kultur3lno-o8ivi3toiv3 na ?omorru i 
>v >Vie1lropol8^e. (Von) 8. lvie äeutscke kulturelle lütiKeit in 
?ommerellen u. OroKpolenj. — 8tr3Lnie3 raclioänia. 12. 1933. 
8. 172—199.

421. Vriegiecioro o ?omorru. 3. xvycl. lorun: In8t. Lalhclri 1933.
31 8. 8°. 110 ^uk83tre über ?ommerellen.I

422. Oinäricb, Maä^la^v: 0 ?ol8ce na morru. >V3r823^3: ?ion 
1933. 122 8. 8°. (Ober?olen 3M Neere.j

423. Oork3, 0.: 1^3 M3r§ine8ie prop3§3näoivej obrony ?omorr3. 
>V3r823>v3 1933: Vruk. N32O^ieclr3. 23 8. 8°. ^3nübemerlrun§en 
rur VerteicliAunA8prop3§3ncl3 ?ommerel1en8.1

424. O 6 r 8 lri, Kurol: Oerm3ni23cj3 ?omor^3 volne§o lvie 0erm3ni- 
8ierun§ ?ommerellen8l. — 8tr32nic3 ^3cboüm3. 12. 1933. 8.311 
di8 322.

425. Oor8lci, Kurol: ?ol8ko8c ?omor^3 poä rrtzÜ3mi ?3konu 1v38 
polentum ?ommerellen8 unter ä. l4err8cb3kt ä. Kitterorüen8l. — 
8tr3Lnic3 ^nckoclnia. 11. 1932. 8.133—143.

426. O 6 r 8 ki, K3rol: ^3r^s äriejoxv O83änict>v3 N3 ?omorru. lorun: 
ln8t. LultMi 1932. 13 8. 8°. l^brik e. 8ieälun§8§e8ckicbte ?omme- 
re1len8.j In8tytutu 83lt^ckie§o. 3.)

427. kiubbert, >V3lter: Die ^.clrerivirt8cb3kt in ?O8en unü ?omme- 
rellen. Vi88. I'eclin. biock8cb. VunÄA 1932. 49 8. 8". H.U8: 8er. 
über k3nä>v., 8onclerk. 60.

428. ^eclr2ejovv8lri, 8t.: 700 l3t xvulki o?omorre. (?otomlronie 
1^3§en3 N3ä M8la). lorun: 8uäE3 8pol62ielni3 1933. 
61 8., 16 73k. 8°. 1700 ^3bre K3mpk um ?ommere11en. »3§ens 
I^ucblrommen 3N 6. >Veicb8el.1

429. K3rnoxv8ki, ^3n: Oü^iul ?omorr3 >v3llr3cb ?ol8ki o nie- 
noäle§1o8c 1ver Enteil ?ommerellen8 3M K3Mpk ?olen8 um ä. On- 
3bb3N§i§keit1. - Oryk. 9. 1933. ». 2, 8. 8—13, N. 3, 8. 14-18.

430. Kier8lci, ^urimierr: ?ocl8t3^y pruxvno O83clnictvv3 pol8lrie§o 
na?omor2u. lorun: In8t. 83lt^cki 1932. 13 8. 8". 1l)ie Kecbt8- 
§runcll3Aen 6. poln. 8ieälun§ in pommerellen.j

431. Koc^y, keon: XVe 8pr3>vie 8poru o N3jä3v^niej82y ?i38tovv8ki 
poüboj ?omorr3 l^ur 8r3§e 6. 8treit8 um 6. ülte8te 8roberun§ 
?ommerellen8 üurcti äie ?i38ten1- — koc^nik OÜ3N8ki. 6. 1933. 
8.19-40.

432. (korentr, 1?rieclricb u. V^olk§3n§1 83 83ume:) Die Kultur 
?ommer3nien8 im krüben ^ittel3lter 3uk Oruncl ä. ^.U8§r3bun§en. 
Zericbt über cl. 8uck v. L§§3 „Kulturu ?omorr3 vv^e >vcr:e8nem 
äreüniov^iecru N3 poÜ8t3w1e ^Kop3li8lr". Ikorn 1930. l)3nri§: 
v3N2i§er Verl.-Oe8. in Komm. 1933. 112 8. 8°. (O8tl3nä-8clirik- 
ten. 5.)

433. 8orentr, 8rie6ricb: ?reuken in ?ommerellen. — Vlitt. 6. 
V^e8tpr. O. V. 32. 1933. 8. 49—59.
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434. lorentr, Rrie6ricb: 8tu6ien rur mittelalterlichen lopo§r3pkle 
Rommerellen8 II/III. — iVlitt. 6. V^e8tpr. O. V. 32. 1933. 8.3—7, 
30—35.

435. lutm3n, Roman: Lmi^racja Niemcoxv 2 Romorra xv okreaie 
penvojenn^m. (8^6§O82cr 1933: Orulc. Lidljoteka Rokka.) 13 8. 8°. 
^Oie ^u8XV3n6erun§ 6er Oeutacken aua Rommerellen nacb 6. 
Krie^e.j (V^y6. Inat. kalt^clcie^o.)

436. lutman, Roman: l)ix tbe868 8ur 1a Romeranie. Raria: Oebetk- 
ner L V^olkk (1933). 41 8. 8° (Retite Libliotbeque baltique.) ^.uck 
6eut8cb: ^ebn lke8en über RommereHen. lorun: kalt. Inat. 1933. 
32 8. 8°.

437. lutm3n, Roman: II ^aulro^ ^jarü Romorro-rna^vc^ xv 
loruniu lver 2. >Vi88. Rommerellenlcun6licke Xon§re6 in lkornj. 
— 8pr3wy N3ro6oxvo8ciowe. 5. 1931. 8.454—58.

438. lVlankonaki, Hltona: 0 „b3jroxv3niu" i innyck 6rxvonieni3ck, 
arcre^olnie N3 Romorru ^Ober 633 „Leiern" u. 3n6ere8 Lauten, 
bea. in Rommerellen^. — ^apiaki low. blaulr. w loruniu. 9. 1932. 
8.45—60.

439. Nankowaki, ^.lkona: O O836nictxvie N3 Romorru xv 6obie 
xvojen 82xve62kicb. 8^6AO82c2: V(^^6. In8t. Lalt^cki 1933. 8 8. 8". 
sOie Le8ie6lun§ Rommerellen8 2. 6. 8cbxve6. Krie^e-I

440. N3nlcoxv8lci, ^lkona: Rilka uxv3§ o O836nictxv3 na Romorru 
po wojnucb 8rxve62lcick xv 18. xv. lorun: Inat. Lult^cki 1932. 8". 
(lini^e Lemerkun^en über 6. Roloniaation in Rommerellen nack 
6. 8cbxve6. Kriegen im 18 .Ib.j

441. Okoloxvic?,^.: Rr3xvo6axv8txvo oaaänicre niemieclrie na po- 
§ranic2u Romorra prre6 wo)na i obecnie. 6^6§O82c2 19331. 23 8. 
8°. ^Oie 6t. 8ie6lun§8§e8et2^ebun§ im Oren2lan6 Rommerellen vor 
6. Rrie§ u. jetrt.l (V^^6. Inat. Lalt^clcie^o.)

442. Oaborne, ^.: L3n6oxvner8bip an6 Population in Romerania. 
lorun: Laltic Inatitute (1933). 47 8. 8°. (lke Laltic Rocket 
Library.)

443. Rawlow 8 ki, 8t3ni8l3>v: Rrut 0K3 N3 uk82t3ltoxv3nie Romorr3 
tlin Llick 3ui 6. Oe8t3ltunA Rommerellen^. — O238opi8mo §eo§r. 
9. 1931. 8.257-^8.

444. Rniexv8ki, M36i8l3W: Rotrreb3 obron^ 6ucbowej Romorr3. 
^otxven6i§keit 6. §ei8ti§en Vertei6i§un§ Rommere11en8l. — Or^k. 
9,3. 1933. 8. 1—3.

445. Roli8b Romer3ni3 (Romorre). l>sew Vork: Roliab Inkorm3tion 
8ervice 1933. 29 8. 8°. (Roli8k Library ok R3ct8. 4.)

446. RrreAl36 xv^tnxv^ „Äemi3 pomor8lra i morre xv 82tuce pol8- 
kiej". 2—21. V. V^3r823>v3: li§3 i^or8lr3 i Rolonj3lna (1933). 
12 8. 8". Überblick über 6. H.u88tellun§ „V38 pommerell. L3n6 
u. ?6eer in 6. poln. Run8t".1

447. Robin8on: Lb.: lbe trutb 3bout Romorre. V^3r83>v: Roli8b 
In8t. k. LoHoboration xvitk korei§n countrie8 1933. 29 8. 8°.
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448. Ru 6 nicki, N.: §eo§r3kic2ne?omor23, N3j63>vniej 23-
PI83N6 N3 N382^cb 2iemi3cb ^Oeo§r3pbi8cbe bl3M6N Pommerellen8, 
jbre krübe8te 8cbreibwei8e in un8eren Oebieten.) — ?r2e§l36 
mor8ki. 6. 1933. 8.3678—80.

449. 8mo§or2ew8ki, OÄmir: l-' in3nite cle 13 c3mp3§ne revi- 
sioni8te 3U 8ujet äu ?omor2e. — 1-3 Revue monämle. 44. 1933. 
8.17—26.

450. 8 mo 1 en 8 ki, ^erry: Norre i Romon 2. ^6. pol8kre. ?O2N3Ü: 
V^eKner (1932). 172 8. 8°. lv28 i^eer u. RommereUen.j

451. 8tan pO8i3ä3ni3 2iemi N3 ?omor2U. 73§3änieni3 Ki8tor^c2ne i 
pruwne. vrotokol . . . ^orun: K383 im. NmnonTkieZo in Komm. 
1933. 244 8. 8°. (Die bi8tor. u. reckt!. Kuxe 6. K3n6be8it268 in 
pommerellen. Kon^re6verb3nälun§en.1 (7j32äy pomor2O2N3^vc2e. 
2.) (vnmKtnik In8t^tutu kultyckie^o. 11.)

452. 8t3826W8ki, ^3nu82i rro6l3 >voj8ko^ve 60 ä^ejoxv ?omor23 
vv c2383ck K8iß8tn3 >^3r823W8kie§0. 02. 1. ^3jßcie ?omor23 
1806/7 r. lorun: 1o>v. Nuuk. l'oruniu 1933. IX, 436 8. 8". 
^Krie§8§e8cbicbtl. Quellen 2. Oe8cb. ?ommerellen8 in ä. 7eit 6. 
Kler2o§tum8 V^3r8ck3u. 7'. 1. vie 8e8it2N3kme vommerellens 
1806/7.1 (low. l^3uk. poruniu. Ronte8. 26.)

453. 8telm3cboxv8k3, 8o2en3: Kok obrrtzäo^vy N3 ?omor2U. 
vorun: K383 im. Ni3noxv8kie§o in Komm. 1933. X, 271 8. 8". ^vie 
uUMrl. Ke8tt3§e in vommerellen.) (?3mi?tnik 1n8t^tutu Lulty- 
ckie^o. 8er. 83lticum. 7.)

454. 8tr38bur§er, blenr^k: Oermun 6e8i§n8 on Romernniu. ^n 
3N3i>8i8 ok Oerm3ny'8 revi8ionni8tic policy. lorun: Lult. 1n8t. 
(1933). 39 8. 8°. (Hie 83ltic Rocket kibrur^.) -^uck tr3N2Ö8. er8cd.

455. 8tr38bur§er, venr^k: Vi3creAO i juki 8po8ob 6323 kkemcy 
äo 3nek8ji ?omor23 ^arum u. 3uk >ve1cke V^ei8e 8treben 6ie 
Veut8cken N3ck ä. Annexion?ommere11en8l? — Rr2eMä W8poi- 
c268n^. 1933. 8. 305—23.

456. 8 2wemin, /nn: 82ko1nictxvo i O8>viut3 N3 ?omor2U 1920— 
1930. Kwow: ?3N8tvv. ^63v^n. k8i32ek 82koin^ck 1933. VH, 
175 8. 8°. <^v38 8ckul- u. 8iläun§8we8en in Rommerellen 1920—3O.j

457. Iruckim, 8tei3n: V2i3i3lnoäc Kultur3lno-o8>vi3tow3 mniej8- 
2oäci niemieckiej w?ol8ce 26 82c2e^olnem u>v2§I§6nieniem woje- 
woci2tw po2N3N8kie§o i pomor8kie§o ^vie kulturelle lutiZkeit cl. 
clt. Ninäertieit in Polen unter be8. 8erück8. 6. V^ojewoä8cli3kten 
?o8en u. pommerellenl- — 8pruvv^ N3roäoxvo8cio^ve. 7. 1933. 
8. 206—16, 373—84.

458. v^mieniecki, K32imier2: Koor6M3cj3 63636 w ä2ieä2inie 
o83änict>V3 i 8t3nu pO8i3ä3ni3 2iemi po6 >v2§1§6em N3ro6owoäci- 
o>vym N3 ?omor2u. L^6^082c2 ^um 1933j. 12 8. 8°. (Kooräi- 
nution 6. ?or8cliun§en über 6. Ke8ie6lun§ u. 6. 8tun6 6. kunä- 
be8it268 in vommerellen unter 8erück8. 6. ^3tion3lit3tenkr3§e.j 
(^6. In8t. L3lt^ckie§o.)
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459. >Va8cbin8ki, ^mil: Lkronib 6er ?karr8cku1en ?ommerellen8 
bi8 1772 mit blacbricbten über 623 ev2n§eli8cbe 8il6unZ8ive8en 
6er b3n68cbakt. — vt. 8cbulrt§. in Polen. 13. 1933. 8.131—136, 
157—160.

460. V^ojtlco^V8ki, ^ndrrej: 2 6Äejo>v Komor-m s^u8 6. Oe8ck. 
?ommereHen8j. — l^ar. 12. 1932. 8.544—46, 562—64.

461. ^ierkokker,^.: ^brreLe pol8kie >v äivietle Aeo^rnkji poli- 
t^cnej i §08po63rc2ej (Die poln. Kü8te im bicbte 6. polit. u. V^irt- 
8ck3kt8§eo§r3pkiej. — L?38opi8mo §eo§r. 9. 1931. 8.268—73.

8 3 m 1 a n 6.
Vgl. Kr. 138, 13S, 772.

462. pn § e 1, Lar1: V38 83M13N6 3l8 2ltbalti8cbe8 Kulturzentrum una 
8eine vor§e8cbicktlicken 8eriekun§en ru 6en blaebbsr^ebieten. — 
^Itpr. Leiträ^e. 1933. 8. 182—208.

8 u 6 auen.

463. ?o§o63, ^.6olk: 8ilber8cbät2e im 8u6suerlan6. — 8iI6er aus 
Ot8pr. 1. 1933. 8.107—112.

>Veicb8eN3n6.
Vgl. Kr. 121, 142, 197, 282—85, 289, 308, 325, 560.

464. La^reutber, Vl^alter): 8ine pabrt 6urck 6ie 6eut8cbe Kultur- 
1an68ckakt 3n 6er ^eicb8el. N3rienwer6er: Verkebr8verb. ^e8tpr. 
1933. 8 8. 8°.

465. 8 u 6 6 in §, ^Karlj: Die 6eut8cbe Le8ie61un§ 6er V^eicb8elnie6e- 
run§. — Der tieim3ttreue O8t- u. V^e8tpreu6e. 13. 1933. blr. 7.

466. 8re^t3§, K.: P3n6§ew1nnun§ im ^eicb8el-blo§3t-l)elt3. — 
l)t. V^elt. 10. 1933. 8. 191—95.

467. bleu 8er, 8.: Ackerbau in 6er V^eicb8elnie6erun§. —> ^4itt. 6. 
Ot. 83n6^. Oe8. 48. 1933. 8. 9—10, 28—29.

468. K38ck6orik, kalter: Veut8cke blot 3n 6er V^eick8el. 8in 
8il6erb. i^iit e. Oeleitxv. v. 8ricb Kocli. Köni§8ber§: Oräke L Inn­
rer (1933). 51 8. ^bb., 2 Kt. 8°.

469. Ku6niclri, ?6.: b^oxve uxvaZi o 238ie6reniu 81o^i3n 6orre- 
cracb ^i8l^ i O6r^. pornan: In8t. ^3cbo6ni0-81o^i3N8lii 1933. 
32 8. 8°. ^bleue 8etr3ctitunKen über 6. 8ie61un§ v. 8l3ven in 6. 
8lu6§ebieten 6. >^eick8e1 u. O6er.j ^.U8: 8l3vi3 occi6ent3li8.

470. Küble, 8ie§1rie6: Veut8cbe 8ie61un§ im V^eick8e1l3n6. — V3N- 
ri^ u. 6. 6t. O8ten. 1933. 8. 27—29.

471. 8ckmi6, 8ernk3r6: 8cklö88er un6 Plerren8it2e ^m V^eicb8el- 
l3n6 um ^43rien>ver6er1. — O8t6t. lVlon3t8b. 14. 1933. 8.103—7. 

472. Olmer: Die 1r3§ö6ie 3n 6er V^eicb8e1. Die Korri6or§renre 
bei 1Vl3rieEer6er un6 ibre ?ol§en. — 08t6t. i^on3t8b. 14. 1933. 
8. 91—97.
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473. Ike Valley ok tke Vi8tu1a. — 8l3vonic and. fa8t furop. Kev. 
12. 1933. ^r. 34, 8. 37—62.

474. V^ernicke, ^rickl: Die 8e8iede1un§ der V^eieti8ei-, be8onder8 
der ^i3rien^verder8c1ien ^>Iiederun§. — O8tdt. ^4onat8ti. 14. 1933. 
8. 98—102.

8. Oesekickte einzelner Ver^altun^berirlce.

i.vrovinr Orenrmark Vosen-V^estpreuüen.
Vgl. kir. 15, 49, 859, 860.

475. Viek 1 : Die 8and>virt8Ltmkt in der Orenrmark ?o8en-V^e8tpreu- 
Ken. — Nitt. d. vt. fund^v. Oe8. 48. 1933. 8.454—56.

476. Xüklewein, v. v.: Diefrovinr Orenrmark?O8en-Vi^e8tpreu- 
6en. — vt. Oren^Iande. 12. 1933. 8.129—133.

477. ^uraW8ki, frick: Orenrmark ?08en-V^e8tpreu6en und der 
ke§ierun§8be2irk V^e8tpreu6en. 2. ^.ukl. (8er1in: Vt. 8ckut2bund- 
Ver1.) 1930. 21 8. 8°. (v38ckenbuck d. Orenr- u. ^U8l3nddeut8ck- 
tum8. 9.)

478. 8uder, Van8: L3uernkäu8er in der frovinr Oren2M3rk ?08en- 
V^e8tpreu6en. — Oeo^r. V^ocüen8Llir. 1. 1933. 8.919—23.

2. Krei8e und Sinter.

479. 8 rük 1, Oruk v.: ver 8undkrei8 Men8tein. — 8i1der 3U8 08tpr. 
1. 1933. 8.19—27.

480. veimnt-dnkrducü Krei8 kLi1en8tein. 1934. Vr8§.: O. 14. 
Loettcker. ?i1Ik3l1en: iVior^enrotk (1933). 8°.

481. K1uke, ?au1: -^8 Vr§ro6vater nock 2ur 8ctiu1e ßinA. 8arten- 
gteiner 83nd8cüu1en um8 ^6r 1850. — fekrerrt^. 1. O8t- u. 
V^e8tpr. 64. 1933. 8.2—4.

482. frank, O.: Vor§e8ckicüt1ictie fünde im Xrei8e 8r3UN8derx. 
— Vn8ere ermlünd. Ideimat. 13. 1933. >Ir. 9.

483. Ort8ckakt8-Ver2eic1ini6 de8 fand§erickt8be2irks 
Kraun8berx. Lraunsber^ ^um 1880): kleine. 8 81. 4°.

484. 8a 8 aume, V^lo1k§3n§): Die 8ur§>vä11e im Oebiet der freien 
8tadt Vsnrix. — ^iitt. d. >Ve8tpr. O. V. 32. 1933. 8. 73—74.

485. Hiulil, 3odn: Zauberei und f1exenaber§1auben im vanrixer 
fand. — Wtt. d. V?e8tpr. O. V. 32. 1933. 8. 35—43.

486. Volmar, fricti: Die 1n8t3nd8etr:un§ von Vor1aubenk3U8ern im 
vanrixer Werder. — iViitt. d. >Ve8tpr. O. V. 32. 1933. 8. 62—64.

487. veimat-^alirduck kür den Xrei8 varkekmen 1934. ?ill- 
kaUen: ?dor§enrotk (1933). 8°.

488. Krau 86: 8eiträ§e 2ur Vor§esckickte de8 Kreise8 varkedmen. 
— Ver O8tpr. frrieker. 64. 1933. 8. 466—69.

489. Outtreit, fmi1 3oÜ8.: Oe8Ltiicüt1icke8 Ort8ver2eicüni8 de8 
Xrei868 kr.LMu (fort8.). — ^atan^er fleimatkak. 7. 1934. 8.98 
di8 99.
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490. N6im3tk3l6nd6r kür äie Provinz Orenrmark ?O86N-V768t- 
preuken. Krei8 klato^v. 18. 1934. (8ctm6id6mükl 1933: „Oer 
Oe8e11i§e"). 128 8. 8°.

491. Oerdauener Kr6i8k3l6nd6r 1934. Learb. v. ködert 
u. k^diu V7i1I. Oeräauen: OerÜLuener (1933). 200 8. 8°.

492. N6im3t-42drbuck Krei8 Ooldap. 1934. Nr8§.: O. 14. 
Loettcder. ?illk3ll6n: ^or^enrotd (1933). 8°.

493. Holkov^8ki, l'. V7.: 8t3t78tM po^iatu ArudLi4d2ki6Zo. 
>V^d. 2. Qrudrmdr: 8e1b8tver1. 1932. 102 8. 8°. t8t3ti8tik d. krei- 
868 OiLndenr.j

494. Outt^eit, Lmil 4od8.: Oe8ckiLkt1icde8 0rt8ver2eicdm8 d68 
Kr6i868 tteilixenbeil. (fort8.) — Nnt3n§6r N6im3tk3l. 7. 1934. 
8.95—97.

495. L3rkoxv8ki, (Moj: Oie Le8ie61un§ d68 N3upt3mt68 In8ter> 
durx unter N6rro§ ^Ibreckt und ^43rk§ruk Oeor§ k^riedriLk von 
^N8bacd 1525—1603. (1.2.) — ?ru88i3. 30,1. 1933. 8.1—131.

496. k 3 i 8 6 r: Oer Krei8 4odLnni8durx. — Liläer 3U8 08tpr. 1. 1933. 
8. 50—56.

497. ^sucknu, 4ok3nn68^: Lin ulte8 8eduIdenver2eiLkni8 d68 
^mte8 JobanniZburx vom Satire 1711. — N6im3t§Iock6n 1933. Nr.1.

498. 86mruu, ^.rtdur: Oie 8ied1un§en im Knmm6r3mt Kirsiten 
(Komturei Lkri8tbur§) im Nittelulter. — Mit. 6. Oppernicu8-Ver. 
41. 1933. 8. 1—118.

499. N6im3tk3l6nder kür den Krei8 Ot. Krone. Nr8§. v. Kr6i8- 
uu88cduk Ot. Krone. 22. 1934. (Ot. Krone 1933: Onrm8.) 
160 8. 8°.

500. 1.emke, V76rn6r: O6r iVl3rk§r3k6N>v6§. ^U8 d. O68cdicdt6 d. 
Veut8cli kroner I.and68. — N6im3tk3l. kr. flutow. 18. 1934. 
8. 90—94.

501. Oo 8 kociI, I^ntonj: Oi6 Kircd6n d68 Kr6i868 Fabian. — N6im3t- 
4b. k. d. kr. kabiau. 1933.

502. N6im3t-d2drbucd kür d6n Kr6i8 L-Ldiau. 1933. Nr8g. v. 
Oo8koci1 l^u. 3.j. ?illk3kl6n: ?dor§6nrotk (1932). 8°.

503. N6im3t-k3l6nd6r kür d6n Kr6i8 I.abiau. 1934. 1.3bi3u: 
Ori83rd 1933. 8°.

504. Id6rrm3nn, v.: O6r Kr6i8 I.ötren. — Li1d6r 3U8 O8tpr. 1. 1933. 
8. 94—97.

505. Oren2l3nd8Ldick83l. Vi6 8cdr6Lk6n d68 l3rt3r6N6ink3ll68 
vom 4adr6 1656 l^im ^mt6 — On86r N38ur6nl3nd. 1933. 
Nr. 17—20.

506. 1.6§3, M3di8l3>v: Ä6mi3 M3lbor8k3. kulturn Iudo>v3. lorun, 
V^3r823W3: K383 im. iVÜ3N0>v8iri6§0 in komm. 1933. XVIII, 256 8. 
8°. ^3nd u. K6ut6 d. Uariendurxer 06§6nd-1 (önlticum. 6.) 
(?3mietnik In8titutu L3ltxcki6§o. 10.)
Kr6i8 ^Lrien^verdei v§I. Nr. 306, 471, 472, 474.

507. 8 3dr, Kicd3rd: v38 ^kemelland. — Ludr: Volk j6N86it8 d6r 
Or6N26n. 1933. 8. 70—99.
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508. Lorckert, Paul: Ober die KompetenrabArenrunx r>vi8cben 
6em ^emeleebiet und Litauen aul dem Oebiete äes 8tr3krecbt8 
in 0e8etr§ebun§ und Oericlit8burkeit beiprix: blo8ke 1933. 79 8. 
8°. (^.blmndl. d. In8t. k. Politik, 3U8länd. ölkentl. Kecbt u. Völker- 
recbt an 6. Oniv. beipri§. 32.)

509. Lrönner-bloepkner, Vli83betki V38 NemeHanä. (^l8 N8 
§eär.) Lerlin: Keicb8verb. 6. lieimuttr. 08t- u. V^e8tpreuKen ^um 
1930j 18 ^er. 81. 8°. (lreicb8verb. 6. beim3ttr. 08t- u. V^e8tpreu- 
6en. 83mmlun§ v. ä.utld3run§8- u. V^erbe-Vorträ^en. 1.)

510 »allier, 1o3cbim: Vie pecbt8l3Ze de8 ^emelxediet8. Line 
Völker- u. 8t33t8recbtl. Vnter8ucbun§ d. l^emelkonvention. beip- 
Äx: l^08ke 1933. VIII, 232 8. 8°. (br3nklurter ^.bb3ndl. 2. moder- 
nen Völkerreclit. 39.)

511. Pei8ewit2 Oeor§: vie völkerrecbtlicbe 8tellun§ de8 A4emel- 
xebiet8. Pecbt8- u. 8t33t8>vi88. Vi88. V^ür^burA 1933. 62 8. 8°.

512. pemke ?3ul: V7o 8iedelten die Mkm§er in der A4eme1niede- 
runx? — Veim3t-Ib. Kr. Niederung 1934.

513 köb keopold: Vie 8t33t8reebtlicbe 8tellun§ de8 A4eme1xediete8. 
^ur. Vi88. Oieken 1933. 82 8. 8°.

514. ?4etbner, ^rtkur: !V38 bübi8cbe Kecbt in Uemel. — ^ltpr. 
bor8eb. 10. 1933. 8.262—98.

515. V3l8onok38, k(udolk): ver ^lemeler v3ken und die Iit3ui8cke 
Verkebr8politik. l^emel: (l^emeler 2^t§.) 1933. 61 8. 8°.
V§l. 3ucb blr. 358.

516. 8tein, v.: ver Krei8 NeidendLix. — öilder 3U8 08tpr. 1. 1933. 
8.28—31.

517. Veim3t-33brbucb Krei8 bliederune 1934. blr8^.: 0. bl. 
öoetteber. ?L11k3Hen: ^ior^enrotk (1933). 8°.

518. Peidy8: ^.U8 der Oe8cbickte der xve8tlicben bljederunx. — 
bleim3t-)b. Kr. bliederun§ 1934.

519 ?08er, v.: ^U8 der Oe8ebicbte de8 Krei8e8 Ortekburx. — 
Lilder 3U8 08tpr. 1. 1933. 8.132—146.

520. ver k3ndkrei8 O8terode (08tpr.). — Vilder 3U8 08tpr. 1. 1933. 
8. 57—61.

521. bleimät-^Lbrbucb Krei8 pillkaUell. (2.) 1934. pillkallen. 
lVlor^enrotk (1933). 8°.

522. veimatkalender de8 Krei8e8 Ko8ellderx Vi^pr. Im ^uktr. 
d. Krei82U88cliu88e8 bearb. v. vr. öretrke. ^U8^. 1934. Po8enber§: 
Krei8LU88cku6 (1933). 160 8. 8°.

523. Kuck, kalter: Vialekt§eo§r3pki8cbe8 3U8 dem Krei8e Ko8ev- 
deix. — 1eutkoui8ta. 9. 1933. 8. 143--60, 208—22.

524. 8ckmid, ^Lernbard^: Vier beldm2r8cbälle ^U8 d. Kr. Ko8eo- 
derx.j — veimatkal. d. Kr. Ko8enber§. 1934. 8. 103—^107.
V§I. uucb blr. 306.
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525. Heimat- und Krei8-Ku1ender Zcklockau. Or8A. v. Kreis- 
woklkukrt83mt 8cblock3u. 28. 1934. (8ebneidemükl 1933: „Der 
Oe8eIIi§e".) 128 8. 8°.
Krei8 8ckwet2 v§I. I4r. 147.

526. Kippert, O3N8: Krei8 8en8durx. — Lilder au8 O8tpr. 1. 1933. 
8. 39—49.

527. ^abrbucb de8 Krei8e8 81a11upönen 1934. 8ta1Iupönen: Klutke 
(1933). 132 8. 8". (kleimätkalender k. d. Kr. 8ta1Iupönen 1934.) 
Krei8 8tudm v§I. blr. 306.

528. Oeimat-^ubrbucb kür den Krei8 Hkit-kaxmt. 1934. Or8§.: 
O. 14. Loettcber. fillkällen: Nor§enrotb (1933). 8°.

529. Kukuke, frieb: Oeimatbuck de8 Krei8e8 Hktt-kaxmt. ^nb.: 
Krie§8§e8ctiiebtl. Lrei§ni88e in u. um 1il8it. Von Helmut) IVkicba- 
lik. ks^nit: Kreide 1932. 208 8. 8°.

530. Oeimut-^Äbrbueb Krei8 V^edlau. 1934. Or8A.: Krei8leitun§ 
d. bI8O^P V7eblau. . . fillkallen: lViorAenrotk (1933). 8°.

0. Oe8ckickte einzelner Orte.
531. Oemeindelexikon kür den ?rei8t33t ?reu88en. 8d. 1: Pro­

vinz O8tpreuken. Lerlin: ?reu88. 8tuti8t. K3nde83mt 1931. XXVIII, 
191 8. 4°.

532. Ort8ck3kt8ver2eickni8 kür die Provinz OstpreuOen. 
8tund vom 1.Oe2. 1933. 2um Oien8t§ebr3uek k. 0. ?O8t3N8t3lten. 
Köni§8ber§: Oberpo8tdirektion (1933). 195 8. 4°.

533. funk, ^niont: Oe8cbicbte der 81. ^ukobikircbe in ^11en8tem. 
^IIen8tein (1925). 32 8. 8°.-

534. funk, t^ntonj: ^I1en8tein, 8eine ^e8cbicbtlicke fnt>vieklun§ 
u. d. Luuten 3U8 3lter ^eit. — Lilder 3U8 O8tpr. 1. 1933. 8. 12—15.

535. V7 ün 8 cb, Kurl: Oie Luu- und Kun8tdenkm3ler der 8tudt ^11en- 
8tein. Köni§8ber^: Orüke L Onrer in Komm. 1933. VII, 141 8. 
4°. (Die L3u- u. Kun8tdenkm3ker v. O8tpr. 1.) 
V§I. 3uck t4r. 4.
^Iteicke v§1. >Ir. 293.

536. Lruun, frick: fünkÄ§ ^3kre im Oien8t der 83rmker2i§keit. 
Oe8ckiclite und Oe8Lkick1en d. V/okIt3ti§keit8-(KrüppeI-)^n8t3lten 
„Letke8d3" in^nxerburx O8tpr. 1880—^1930. ^n§erbur§: Krüppel- 
Iekr3N8t3lt (1930). 132 8. 8°.

537. 8 raun, friek: Oie 8etke8d2-^ubiIüum8-Kreu2kircIie in ^nxer- 
durx 08tpr. ?e8t8ckrikt r. fin^veikun^. ^n§erbur§: Krüppel- 
IekrLN8t. 1933. 32 8. 8°. ^uck in: Oer Krüppelbote v. ^n§erbur§. 
1933, I^r. 15.
V§I. uucb b-lr. 230.
kae8lack v§I. ^lr. 682.

538. 8ckmit2, Idan8 ^ukob: Oie 8tadt kaldenburx und ikre Oe- 
8ckicbte. 2^um 550jükr. Le8teben d. 8tudt. 8ckneidemükl: Lome- 
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niu8buckk. in Komm. 1932. 190 8., 8 61. 8°. (Orenrmärk. tteimat- 
K1I. 1933, 8onäerk. 1.)

539. 6e8t8ckrikt 2ur 600-äakrkeier äer 8taät Zartestem. Iär8g. 
V. ^2Ai8tr3t. 6arten8tein 1932: Neumann. 20 8. 40.

540. 8 ckwark, 6^runoj: ^U8 6arten8tein8 Ku88en2eiten. — kleimat- 
3b. Kr. 6arten8tein. 1934.

541. ^336, Otto: Vergangene weiten im 8piege1 3lter Out8akten 
^von 6e^vuknen1. — Neimatliunäl. 611. 3. 1933. Nr. 14.

542. (6rackvoge1, ^Lugenj u. 0. Miller:) Vn8ere Neimat8taät 
6i8cko!8teia. Oeäenlrblatt 2ur Volk8ab8timmung 1920. 6i8ckok- 
8tein: kange 1920. 8 8. 4°.

543. 8c klemm, Mlkelm: Vie 8ieälung OroK-61au8tein. — 8ieä- 
lung u. V7irt8ckait. 15. 1933. 8.396—97.

544. 2ur 6egrünäung äe8 freigutea 6orlren. — Vn8er iVIa8uren- 
lanä. 1933. Nr. 5.

545. 6irck-vir8cktelä, ^tnnelie8ej: 6in 6raun8berger ^.lcki- 
mi8t 3U8 äem 16. 3akrkunäert. — On8ere ermlänä. Neimat. 13. 
1933. Nr. 11.

546. 6uckkol2, franr: ^.U8 äem ,Amt8buck äe8 6raun8berxer 
6urggraken. — Vn8ere ermlänä. Neimat. 13. 1933. Nr. 4. 5.

547. 6uckkol2, franr: 650 )3kre 6rallv8deix. — Lrml. I4au8li3l. 
78. 1934. 8.41—50.

548. 6 uckkol 2, 6ranr: Vom 6rauo8berger 8t3ätmu8iku8. — ^ltpr. 
Oe8ckleckterlr. 7. 1933. 8. 64—67.

549. kangk3u, O.: Lin 8treit um äie Kittergut8qu3ktät länä- 
licker 6e8itrungen v. 6iaun8berg u. >Vormäitt. — Vn8ere erm­
länä. Neimat. 13. 1933. Nr. 1.

550. kükr, Oeorg: vie 8cliüler äe8 6raun8berxer O^mn38ium8 von 
1694 bi8 1776 nack äem ^Ibum 8ckol38tilrum 6run8bergen8e. 
In e. ^nk.: vie Zöglinge ä. 8Og. ^äel8konvilit8 von 1640 bi8 1693. 
6r3un8berg: Neräer in Komm. 1933. 8. 65—152. 8°. (iVionument3 
lu8t. V^3rmien8i8. 6ä. 12,2. 37.)

551. 6utterber§, ^.u§.: 8cli3äenkeuer in 6iLllN8deix. — Vn8ere 
ermlänä. Neim3t. 13. 1933. Nr. 10. 11.

552. NitriAratti, Otto: Veut8cti8tämmi§e 6auern in äen Vo- 
mänenämtern 6uäweil5cden unä vanrkekmen unä ä38 kanä ikrer 
Nerkunkt. Nuck ä. Nationäktätentäbellen v. 1736. — äb. ä. 
Kr. 8taHupönen. 1934. 8.71—77.

553. k^unclc, ^änre äer Oarmitter ksnäleute. — Kk>tkmu8. 11. 
1933. 8. 104—08.

Oanrig.
1. ^ll§emeine8

Vgl. Nr. 411.

554. VanLixer 8tati8Ü8Lke Mitteilungen. ^8. k. Verwalt., Mrt- 
8ckakt u. Kanäe8lrunäe ä. 6r. 8taät Vanrig. 13. 1933. vanrig: 
8tati8t. Kanäe83mt (1933). 104 8. 4°.
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555. Kocrnik Oä3N8ki. Org3n 1ow3rr^8tw3 pr^jaciot bl3uki i 
8rtuki w Oä3N8ku. 1^.6. 1932. Oä3N8k: 3^ow. (1933.) 501 8. 8°. 
jDunriger ^ubrbuclg

556. nce 1, I3que8: 1.3 ville libre äe v3nrig. Oeogr3pbie politique 
regionale. — ^nn3le8 äe geogrupkie. 237. 1933. 8.286—302.

557. Die freie 8t3ät Dunräg. (Ounrig: Kukemunn 1933.) 24 8. 8°.
558. K 3 äe 8, Werner: freie 8t3ät v3N2ig. 8tettin: fle88enl3nä (1933).

29 81., 1 ?13N 8°.
559. 8ecker, »3N8 f.: V73näerungen äurcb v3nrig. — ä.tl3ntis. 

1932. 8.66—74.
560. V7eckm3r, v.: O3nrig unä äie >Veicb8eIgegenä. — O8tät. 

^Ion3t8b. 14. 1933. 8.237—41.
561. ^3wirow8ki, ^orel: frrewoänik po Oä3N8ku. Oä3N8k: ?ol8- 

kiej -43Lierr> 8rko1nej w Oä3N8ku (1932). 96 8. 8°. ^fükrer äurck 
O3nrig.j

2. Allgemeine unä politigcke Oe8cbicbte.
Vgl. dir. 85. 173, 175.

562. 8 3kr, Kicb3rä: O3NLig. — 83kr: Volk jen8eit8 äer Oren^en. 
1933. 8.100—124.

563. 8ertling, ^.nton: V7ie M3N 1794 in f)3N2ig 8pei8te. — Mit. 
ä. >Ve8tpr. O. V. 32. 1933. 8.7—10.

564. 8orowik, ävrek: >1382 8to8unek äo Oä3N8li3. Kr3kow 1933.
23 8. 8°. ^On8er Verbältni8 ru L>3N2igä

565. 8r3U8ewetter, ^.rtur: V3nrig äeut8e1i unä treu, keiprig: 
Dürr ^1933^. 27 8. 8°. (vürr'8 V3terlänä. 8ücberei. 22/23.)

566. 0b3rli3t, One p3ge ineäite ä' 1ii8toire äLplomutique: 1e 
voz^3ge 3 O3ntrig ä' un 3mb3883äeur äe 8oui8 XIV et 83 recep- 
tion. — H.kk3ire8 etr3ngere8. 1. 1931. 8.116—121.

567. Oru8en, Oeorg, >V. N3kow8ki u. ^.1ib3l: f3 que8tion äe 
v3ntrig. ?3ri8: Lentre europeen äe 13 Oot3tion 03rnegie (1933). 
VI, 107 8. 8°. (Ooncili3tion intern3t. LuUetin blr. 5, 1933.)

568. f)3W80n, XVi11i3m fl.: Itie tr3geä> ok v3N2ig. — O3N8oa: 
Oermun^ unter tke 'freut^. 1933. 8.135—174.

569. Oob 1 et, V. IV!.: vuntri^. I^ne vi11e k3N8e3tique 3u XX^ 8iecle. 
— kevue politique et P3r1ement3ire. 40. 1933. 8.20—33.

570. O6r8ki, Kurol: ?ierwotn> Oä3N8k i ärieje je§o 23§l3ä^. ^O38 
ur8prün§1iclie O3nri§ u. ä. Oe8ek. 8. Vernichtung. — kocrnik 
Oä3N8ki. 6. 1933. 8.51—75.

571. flukerkorn, keindurä: v3nri§ 3nä ttie ?oli8li Oorriäor. — 
Internutionul H.kk3ir8. 12. 1933. 8.224—39.

572. flumel, H.. v.: Ounriss 3nä tke ?oli8ti Problem. I>Ie^-Vork: 
Ournege fnäovvment 1933. 33 8. 8°. (Intern3tion3l 0onci1i3tion. 
^Ir. 288.)

573. f3n§ovv8ki, 8.: Ovvug 2 0ä3N8lr3 N3 c?38ie. Qä3N8k 1933: 
vruk. Oä3Ü8k3. 16 8. 8°. Bemerkungen über ä. gegenwärtige 
Ounrig.j
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574. Pep8ry, KaÄmierr: 8tek3n Lator^ 3 Oä3N8k (8tek3n L3tor^ u. 
v3nri§j. — pocxnik Oä3N8ki. 6. 1933. 8.82—136.

575. putmnn, ponmn: -Vper^u bi8tori^ue äe8 rel3tion8 entre 13 po- 
lo^ne et Oä3N8k. — K.3 polo§ne 3U VII. Lon§re8 intern3t. ä. 
8cience8 bi8t. 1. 1933. 8.13—38.

576. Putm3n, Pom3n: Oä3N8k i Pol8k3 w 8to8unkn äÄejowzsm 
(1454—1793) ^I)3N2iA u. Polen in ibrem §e8cbicbtl. Verk3ltni8 
1454—1793^. — pocrnik Oä3N8ki. 6. 1933. 8.137—166.

577. bleveux, Omer 0e3n Pic3räin): vn Probleme äe brül3nte 3etu- 
3lite. v3ntri§ et 1e pretenäu corriäor äe 13 L388e-Vi8tule. 83int- 
Huentin 1932: p3mbert, vupont. 12 8. 8°. ^U8: 83int-0uent!n 
8oir. 1932.

578. poweII, v. ^.: 3?ke 138t ok tke free Oitie8 (v3nri§^. — Powell: 
Vnäi8covereä purope. blew Vork 1932. 8. 77—97.

579. 83ärewic2, ^.: Oä3N8k nie^ä^ä 3 äÄ8i3j. ^3r^8 popul3rn^. 
V^3r823W3: >Voj8k. In8t. bl3uk.->V^ä. 1932. 42 8. 8°. ^v3NÄ§ 
ein8t u. jetrt.j (8ibljotek3 8polecrn3. 13.)

580. 1 ib 3 l, ^näre: v3ntÄ§. — pev. ä^llem3§ne. 7. 1933. 8. 603—17.
581. V^3^ner, äle3nj: v3ntri§. V3r8ovie: In8t. polon3i8 äe coll3b. 

3vec l' etr3n§er 1933. 64 8. 8°.
582. V^3§ner, pictmrä: v3NLi§. (^.18 lVl8. §eär.) Lerlin: Peicb8verb. 

ä. beim3ttr. 08t- u. >Ve8tpreu6en ^1930j. 25 §e^ 61. 8°. M38eb.- 
8ckr. 3uto§r.1 (Peieb8verb. ä. beim3ttr. 08t- u. V^e8tpreu6en. 
83mm1un§ v. ^ukkl3run§8- u. >Verbe-Vortr3Aen. 3.)

583. iebm : v3nriA, ein Problem äer europäi8cben Politik. (V3NÄ§ 
1932.) v3NÄ§er ^.llA. Hx. 24 8. 8°.

3. Peckt8-, Verk388un§8- unä Verwa1tun§8§e8cbicbte, 
Oe8unäkeit8we8en.

584. v3NLi§er Iuri8ti8ebe l^on3t88cbrikt. t4r8§. v. Otto poeninx, 
^erm3nn Pewin8kx, bl3N8 Pei6. 3§. 12. 1933. v3nri§: Verl. ä. 
v3N2i§er V^irt8cb3kt82t§. 1933. 128 8. 4°.

585. Lebrenä, Oerlmrä: ver Le8t3nä äer dreien 8t3ät v3N2i§ 
3l8 recbtlicbe8 Problem, p. 1. vie Peckt8l3§e äer preien 8t3ät 
v3nri§ 3l8 Problem im 8ebrikttum. Pecbt8- u. 8t33t8wi88. Vi88. 
Lre8l3U 1933. X, 49 8. 8°.

586. Le88iere, p.: p883i 8ur le re^lement äe 13 8itu3tion inter- 
N3tion3le äe 13 Ville libre äe v3ntri§ (1918—1930) Vbe8e Mont­
pellier 1931. 8°.

587. Löbmert, Viktor: vie O3r3ntie äer Verk388un§ äer freien 
8t3ät v3nri§ äurcb äen Völkerbunä. — v3N2i§er äuri8t. Vlo- 
N3t88cbr. 12. 1933. 8.99—103.

588. ööbmert, Viktor: vie Pecbt8§runäl3§en äer LeriebunZen 
2wi8cben V3NÄ§ unä Polen. Berlin: pberin§ 1933. 71 8. 8°. (>Vi88 
Leiträ^e ru 3ktuellen Pr3§en. 6.)
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589. Oru8en, Oeorg: V3nrig unä ?o1en. — vt. äuri8ten-^tg. 38. 
1933. 8. 1394—1400.

590. Veci8ion8 äu vuut Lommi883ire äe 1a 8ociete äe8 N3tion8 äans 
la Ville fibre äe vuntÄg. fnt8cbeiä'ungen äe8 vollen 
Kommi88ar8 äe8 Vö1kerbunäe8 in äer dreien 8t3ät vunrig 1928 
bi8 1932. ^8§e8t. u. br8g. beim 8enat ä. freien 81aät vanrig. 
(van^ig) 1933 (: Kakemann). 73 Voppel8. 8°.

591. Oe83mtüber8icbt über äie ^ecbt8kolgen äer fnt8ckeiäun- 
gen äe8 Hoben Kommi883r8 äe8 Völlrerbunäe8 3U8 äen ä^kren 
1921—1932 berw. äen uugenbbclä. 8t3nä äer betr. frugen (^n- 
lung ^pril 1933). 8ummur^ . . . jVunrig: 8en3t ä. fr. 8t. vanrig 
19331. 12 Doppel. 8°.

592. vunäbucbtür äen vunriger Vo1Ir8t3g. Vr8g. v. Lüro ä. Vobr8- 
t3g8. >V3blperioäe 5. v3N2ig: Lücker (1933). 123 8. 8°.

593. vo 8 tie, : Oue8tion äe Principe rel3tive 3n 8t3iut intern3tion3l 
äe v3ntÄg. — kevue äe vroit intern, et äe fegi8l3tion comp3ree. 
60. 1933. 8. 572—614.

594. Kubbier: vie Kecbt8l3ge 2vvi8cben äem Veut8cken Reick unä 
folen in ^.N8ebung äer freien 8t3ät v3n^ig nacb äem Ver83i11er 
Vertilg. — V3nriger juri8t. ^1onut88cbr. 12. 1933. 8.49—51.

595. Vlukow8ki, Julien: fe curactere etutique äe 13 ville libre 
äe V3ntrig. V3r8ovie 1933: vrulr. ^rt^8t. 57 8. 8°.

596. ^4 3 rtin, V^3N81: freie 8t3ät v3N2ig. 8t33t u. ^irt8cb3kt. (v3n- 
rig:) v3nriger Ver1.-Oe8. 1933. 36 8. 8°. (freie 8t3ät v3nrig. 1.) 

597. ^38on, 3- 6.: 8t3tu8 ok tbe free Lit> ok v3nrig unäer inter- 
N3tion3l l3W. — kocb^ ^4ount3in 1.3 Revier 5. 1933. 8. 85—98.

598. Pieper, Oerb3rä: vie militäri8cben kecbte ?olen8 in äer freien 
8t3ät v3nÄg unä äie fr3ge äer Neutr3litüt Vun2ig8. Recbt8- 
u. 8t33t8^i88. Vi88. ^Vürrburg 1933. 83 8. 8°.

599. Iruitement äe8 N3tion3ux polon3i8 ä3N8 1e territoire äe 
v3ntrig. ^vi8 con8ultutik äu 4. tevrier 1932. besäen 1932. 63 8. 
8°. (?ublication8 äe I3 Lour permunente äe äustice Internut. 8er. 
^./L. Nr. 44.)

600. 2u83inmen8teNung äer Lieben äer freien 8t3ät v3n- 
2ig unä äer kepubbk ?olen 3bge8cblo88enen beäeut83men Ver­
trüge, Abkommen unä Vereinburungen 1928—1932. ^8ge8t. u. br8g. 
beim 8en3t ä. freien 8tuät Vanrig. (vanrig) 1933 (iKukemunn). 
200 8. 8°.

601. Nucb 75 3 2 bren. 1857—1932. vialMni88en Cutter- unä Kr3nken- 
Ü3U8 v3N2ig. (v3N2ig 1932: X3kem3nn.) 24 8. 8°.

4. V^irt8cbakt8ge8cbicbte.
Vgl. Kr. 278. 756.

602. 8 erickt über äie fuge von flunäel, Inäustrie unä 8cbikk3brt im 
43bre 1932. fr8t. v. ä. V3näel8k3mmer ru vunrig. vunrig ^19331: 
8cbrotb. 125 8. 8°.
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603. Oreutrburg, (Kikol3U8): O3N2i§8 wirt8ck3ktlicke 8tellung im 
O8t8eer3um. — >Ve1twirt8ck3lt. 21. 1933. 8.130—31.

604. Oeikler, Nax: Entwicklung unä Leäeutung äer O3nriger 
Volk8wirt8ck3kt. Vi88. O3näel8kocb8cb. Nürnberg 1931 (1933j. 
109 8. 8°.

605. Albert, Brn8t: ?olen8 K3Mpk gegen äen voriger Kl3ken. O3N- 
2i§: K3tem3nn 1933. 30 8. 8°. (O3nriger 8cbritten k. Politik u. 
V^irt8cb3tt. 5.)

607. Oegouy: ka pologne et 13 mer: Onntrig et Oä^nin. — kevue 
Kebäom3ä3ire. 42. 1933. 8. 395—420.

608. Oobr^cki, 8ogu8l3w: Oie Entwicklung äe8 O3nriger OLkens 
vor unä N3cti äem Weltkriege. Ounrig: Ion. pr^yjuciol nuuki i 
8rtuki xv Oäun8k 1933. 44 8. 8".

609. vukkort, O: Ountrig et Oäyniu. — vuikort: 8' 3utre pologne. 
1932. 8.109—127.

610. l^iigliorini, 8.: ^8petti geogrnkici e luttori politici nelln 
Iott3 tr3 v3nÄc3 e OäM3. — 8ollettino Pe3le 8oc. Oeogr. Itali- 
3N3. 8er. 6, Vo1. 9. 1932. 8.3—49.

611. k43gor8ki, 8.: porwoj i rorbuäow3 portu Oä3N8kiego w 
O8t3tniem 10 — 1eciu. Peker3t N3 1. bl3roä. Kongre8 ^eglugi. V7ar- 
823W3 1932. 36 8., 8 TÄ. 8°. (Entwicklung u. ^.U8b3u ä. O3N2iger 
O3ken8 in ä. letzten 10 ^kren.j

612. >leum3nn, Kurt: Oie Über8eei8cbe V^3näerung über O3nrig. 
Berlin: Bbering 1933. 187 8. 8°. (Volk8wirt8cb3ktl. 8tuäien. 42.) 
^ucb pbil. Oi88. Oieken 1933.

613. bleum3nn, puäolk: Oer O3nriger t43ken in polni8cber O3r- 
8tellung. 8ericbt über ä. Bück v. K. 8witztecki: „porwoj portu 
Oä3N8kiego". O3NÄg: O3nÄger Verl.-Oe8. 1933. 126 8. 8°. (O8t- 
l3nä-8cbrikten. 7.)

614. (Pei8er, Kurt:j O3N2ig8 8eärokung äurcb äen polni8cben 
bl3tion3lk3ken Oäingen. Oun^ig 1932: OunrigerMg. 2tg. 26 8.8".

615. pei 8 er, Kurt: O3nrig unä Oäingen. Vortr. vanrig (1933): O3N- 
riger ^llg. Hg. 22 8. 8°.

616. Pocrt3 pol8ka w Oä3N8ku. Lr. 1—3. V^ar823wa 1931: 
(Oruk. ?3N8twowa). XV, 262 8. 8°. (Oie poln. ?o8t in ä. Br. 8t. 
O3nrigl

617. 8iebeneicben, ^llreä: Oä3Ü8k-Oä^ni3. Vi^3r823W3: prreglnä 
polit. 1933. 21 8. 8". (O3N2ig-0äingen.j

618. 8tekken, Br3N2: 25 ^3bre Verein k3tb. K3ukm3nni8cber Oebil- 
kinnen unä weiblicker ^.nge8tellten in O3nrig. O3nrig: V^e8tpr. 
Verl. 1932. 44 8. 8°.

619. 8te inert, Oerm3nn: Oie Entwicklung von O3nrig unä Oäin- 
gen in äen ^kren 1931 unä 1932. — O8t-Burop3M3rkt. 13. 1933. 
8. 205—14.

620. 1rÜ8teät, tterm3nn: Probleme äe8 polni8cben l4ol23uken- 
Ü3näel8 unter be8. Lerück8. äer br3ge O3N2ig/0äingen. Kecbt8- 
u. 8t33t8wi88. Vi88. Kre8l3u 1933. V, 96 81. 4°. M38ck.-8cbr.)
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621. Vogel, V^altber: Leiträge rur 8tati8tik 6er äeut8cben 8ee8cbiki- 
kakrt im 17. unä 18. äabrkunäert. 2. vanrig. — blan8. Oe8cbicbt8- 
bU. 57. 1932. 8. 78—151.

622. Krieg, Van8: Ober äie Lekleiäung äer vanriger Li8cbler. — 
Nitt. ä. ^e8tpr. O. V. 32. 1933. 8. 10—12.

623. läe^n, ^lkreä: kückblick über äie Entwicklung äer 8p3rk388e 
äer 8taät vanrig in äer ^eit vom l.^pril 1908 — l.^pril 1933. 
(vanrig 1933: 83uer.) 19 8. 4°.

624. küble, ^8iegirieäj: Die Erwerbungen äe8 8taäti8cben l^ünr- 
Kabinett8 in äen ^bren 1930—4932. — ^litt. ä. V7e8tpr. O. V. 
32. 1933. 8. 45—47.

625. küble, ^8iegkrieäj; Die Münzprägungen äer dreien 8t3ät van- 
2ig 1923 di8 1932. — Mit. ä. V7e8tpr. O. V. 32. 1933. 8. 89—93.

5. Oe8cbiebte äer geizigen Kultur.
Vgl. Ur. 279, 295-97, 777, 778.

626. vanrig unä äer äeut8cbe O8ten. Le8t8cbrikt rur 1.O8täeut- 
8cben Lagung ä. K3mpibunäe8 k. vt. Kultur in vanrig vom 18. 
bi8 20. ^ugu8t 1933. lär8g. v. Kampkbunä k. l)t. Kultur, Lanäe8- 
leitung vanrig: t4an8 lV1eier-8cbomburg. (Vanrig 1933: Kake- 
M3nn.) 57 8. 4°.

627. Läte, Luäwig: vanrig unä äer äeut8cke Beaten. vanrig: 
Kakemann 1933. 31 8. 8°. (veimatbll. ä. vt. läeimatbunäea van- 
Äg. 10,3.)

628. Lange, Oarl: vanrig unä O8tpommern. — 08tät. ^onatak. 
14. 1933. 8. 67—70. vt. Orenrlanäe. 12. 1933. 8.166—168.

629. 8trunk, Hermann: Vanrig unä König8berg, ibre nationalen 
unä gei8tigen LeÄebungen. — 08tät. l^onatab. 14. 1933. 8.151 
bi8 157.

630. vroat, V/illi: Vanr:ig8 Kün8tleri8cbe8 Oe8icbt. — vanrig u. ä. 
ät. O8ten. 1933. 8.13—16.

631. Kloeppel, ^Ottol: Va8 8cbick8al äer äeut8cben Laukunat unä 
äie Lreie 8taät Vanrig. — vanrig u. ä. ät. O8ten. 1933. 8.22—26.

632. ^annowakzs. kalter: Va8 Opbagenbau8 in vanrig. Lin Lük- 
rer. vanrig: vanriger Ver1.-Oe8. ^1933j. 15 8. 8°.

633. Küble, 8iegkrieä: Ver 8tockturm unä äie Keinkammer. Line 
Lübrung äurcb eine alte Leke8tigung8an1age u. e. Oekängni8 ä. 
8taät vanrig. vanrig: Kakemann in Komm. 1933. 24 8. 8°. (Lüb- 
rer ä. 8taatl. Lanäe8mu8eum8 1. vanriger Oe8cbicbte. 10.)

634. Oaraten, ^.^lbertl: /ver l^lame äea „Lngb8cben ^auaea". — 
l^itt. ä. >Ve8tpr. O. V. 32. 1933. 8.16.

635. Volmar, Lricb: Vie In8tanä8etrung äe8 Lngb8cben läau8e8 in 
vanrig. — Mit. ä. V^eatpr. O. V. 32. 1933. 8.14—16.

636. 8imon, Luäwik: 2 äriejow teatru polakiego w Oäanaku l^.u8 
ä. Oeacb. ä. poln. Ibeatera in vanÄg.j — kocrnik Oäanaki. 6. 
1933. 8.240—49.
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637. Kinderm3nn, biein?: Veut8cke vicbter in VunriZ. — v3n- 
u. 6. dt. O3ten. 1933. 8.10—11.

638. Krie§, N3N8: v38 8t33t1icbe I.3nde8mu8eum kür v3N?i§er Oe- 
8c1iickte. — 08tdt. iV1on3t8k. 14. 1933. 8. 426—31.

639. 8orn§räber, 3' Veut8ckl3nd8 O8ten. V38 O8tl3nd-In8titut 
in O3NÄA. — Kre8l3uer btock8cbu1-N3cbr. 23. 1932. 8. 116—17. 
24. 1933. 8. 11—13, 29—30.

640. 8imon, 8ud>vilr: Nie?n3ne po1onic3 2 kibljoteki WeMiej 
Oä3Ü8ku. 1. ^3N3 vunieckie^o „V3nd3" (1599) (Vnbelr3nnte ?olo- 
nic3 3U8 d. 8t3dtbib1iotbek in v3nri§. 1. 3^n v3niecki'8 „V7und3" 
1599^. — Kocrnilr Od3N8ki. 6. 1933. 8.250—77.

641. 82eruä3, 3.: 0ene23 i cti3r3kter Liblji OÜ3N8kiej. (^ powodu 
300-1eci3 pierw8re§o ^däniu.) (>V3r823W3 1932: O1o8 exvun- 
§e1icki.) 36 8. 8°. ^nt8tetiunA u. 01i3r3lrter 6. vunri^er Libel. 
^.nläKUck 6. 300. Mre8t3§e8 6.1. ^U8§3be3 H.U8! O1o8 ewunZe- 
licki. 1932. Nr. 38-^5.

642. 1843—1933. 90 3akre v3N2i§er 83nde8-^eitun§. 8vnc1ernr. 
(v3nri§: vnnri^er f3nde82t§. 1933) 20 81. 2°.

643. fe8t8cbrikt de8 8tädti8cben O^mn38ium8 uncl Ke3l^mn38i- 
um8 in v3nri§ 2U 8einem 375jäbri§en 8e8teben. v3nri§ 1933. 
(:v3nriAer Verl.-Vr.) 111 8. 8°.

6. Kircben^e8cbickte.
Vgl. Kr. 424.

644. feder 3 u , V7oIkA3n^: vie Ol38M3lereien der 8t. 3ok3nni8liircke 
in V3nrix. — Vt. V7elt. 10. 1933. 8.547^9.

645. Orün, 3-: 50 3sbre 8>n3Ko§en-Oenieinde 2U v-mÄA. — 3üd. 
Oemeindebl. 5. 1933. N. 7.

646. vie Kircken und Verbände de8 I^rei8t33te8 V3NÄ§. — 8t. 
^d3lbertu8. 15. 1931. 8.117—142.

647. ^43nnon8kzs, ^nlterl: ver v3N2i§er ?3r3menten8ck3tr. 
Xirckl. Oexvänder u. 8tickereien 3U8 d. iVl3rienkircbe. N3lbbd. 4. 
Lerlin: 8r3ndu8 ^1933j. 2°.

648. ?3penku88,V.: v3N2i§8 Leinen. — 8t. ^dnlbertu8. 17. 1933. 
8.71—73.

7. 6evö1kerun§8§e8ckicbte.
649. vie ernerb8täti§e 8evö1kerun§ der freien 8t3dt v3nri§ 

N3cb Vi^irt8cb3kt8§ruppen und 8te1Iun^ im 8eruk N3cb der Vollr8- 
2äb1un§ vom 18.8. 1929. — vunrixer 8t3ti8t. i^itt. 13. 1933. 
8. 68—78.

650. Lodniuk, 8t3ni8t3>v: Nobi1it3cj3 1i3pit3no>v 8tr32^ mor8lciej 
N3 8ejmie unji ^Vie Nobi1itierun§ d. »3uptleute d. 8eevv3Lke 3uk 
d. Union8reick8t3^e1. — Rocrnik Od3N8lri. 6. 1933. 8.76—81.
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651. >V3§ner, Oerkarä: Die vunÄ^er 6evölkerun§ bei b1ut§eno- 
§r3pki8cker 8etr3cbtun§. — Dumper 8t3ti8t. iVlitt. 13. 1933. 8. 35 
bi8 36.

vanrkelimeii v§1. Nr. 552.
652. Lotb, Lritr: Die Oe8cbicbte 6es p3tb3U8e8 (ru varkebmenl- — 

Neim3t-4b. k. 6. Xr. v3rkebmen. 1934.
653. 6uu6i3n, Vrn8t: Xu88ent3§e in varkedmen. — Neim3tkun61. 

611. 3. 1933. Nr. 16.
654. 2 3cb 3 u , 4ob3nne8i Die Linwokner8cb3kt 6e8 vorkes vr^xaUen 

um 1740. — ^1tpr. Oe8cb1eckterb. 7. 1933. 8. 57—63.
655. Xobtr, N3N8: Die ?3piermüb1e 2ur Lcker im Nerro^tum Preu­

ßen. — Mit. 6. Ver. k. 6. Oe8cb. v. O8t- u. >Ve8tpr. 7. 1933. 8.29 
bi8 35.

656. Outtreit, Lmi1 4ob8.: V38 >V3l63mt Lisenberx un6 8eine 
>V3ldmei8ter. — Mit. 6. Ver. k. 6. Oe8ck. v. O8t- u. >Ve8tpr. 7. 
1933. 8. 35—41.

657. 8cbu1r, Olttoj: Lin Oeburt88cbein 3U8 6em ^3bre 1727 (3U8 
Li8enber§1. — ^Itpr. Oe8cbleckterb. 7. 1933. 8.70.

658. 8 3uer, N3NN8: Llbinx 3l8 8eeb3ken rur Or6en8reit. — V38 
Xri8cbe N3kk u. 6. Xri8cbe Nekrun§. 1933. 8. 30—40.

659. Deppner, Nelene: v38 bircbenpobti8cke Verk3ltni8 LIbinx8 
rum Li^ckok von Lrml3n6 in 6er ^eit 6er po1ni8cben Lrem6kerr- 
8cb3kt (1466—1772). — Llbinxer 4b. 11. 1933. 8. 121—236. ?bi1. 
Vi88. Leriin 1933.

660. Xownutrki, Nermunn: Lerickte 3U8 6em 8t36t3rckiv Llbinx. 
4. H.rckiv3lienverlu8te. — LlbinZer 4b. 11. 1933. 8.285—88.

661. iV1üI1er-8l3tt3U, 4v8epk: N3n6el8 Le8tk3nt3te rur Lünk- 
Kun6ertj3brkeier 6er 8t36t LIbinx 1737. — V1bin§er 4b. 11. 1933. 
8. 237—53.

662. Xen68cbmi6t, iVl3x: V38 3lte Lldinxer Lür§erb3U8. Lin 
Leitr3§ rur Lnt>vick1un§8§e8cbickte 6. 6t. b3N863t. 8ür§erb3U868. 
L1bin§: P1bin§er ^1tertum8§e8. 1933. 123 8. 4°. (P1bin§er Neim3t- 
büctier. 3.)

663. 83tori-Neum3NN, Lruno l'k.: Llbinx im 8ie6ermeier un6 
Vormärr. ^rn8te8 u. k4eitere8 3U8 6. §uten ulten 2eit (1815—1848). 
L1bin§: 8uunier 1933. VIII, 270 8. 8". (L!bin§er Neim3lbücker. 2.)

664. 8ckm3ucb, N3N8: Llbinx un6 Lrml3n6. — On8ere ermlän6. 
Neim3t. 13. 1933. Nr. 12.

665. 8cbmi6,8ernb3r6: Llbinx un6 633 er8te ?reuki8cbe ^1u8ikke8t 
3uk 6er i^3rienbur^ vor Kun6ert 4^bren (2.4uni 1833). — L1- 
bin§er 4b. 11. 1933. 8.254—56.

666. 8cb^venke, LIi83betb: ver Llbinxer Verritori3l8treit. — LI- 
bin§er 4b. 11. 1933. 8.1—119. ?bi1. Vi88. Lonn 1933.

667. 8eikkert, Oerb3r6t: Vn8er XinZen um vlbinx. vie X3Mpk- 
j3tire 6. L1bin§er N8V^?. P1bin§: 8eikkert (1933). 96 8. 8°.
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668. Hemann, ^okanneZ: 8ükrer 6urck 6ie Neu8t36ti8ctie 8v3N§e- 
1i8ctie ?karrlrirc1ie ru tteili§ vrei Xöni§e in Llbiax. 8Ibin§: 8elb8t- 
ver1. 1933. 24 8. 8°.
VA 3uc1i Nr. 101, 323, 408.

669. 8ork: -^U8 6er Oe8ckickte 6e8 Xirck8piel8 Or. 8nxel3U. — 14ei- 
mat-^b. Xr. beklau 1934.

670. Oie8e: Die O3rni8on Oeul8cd-Lyl3u in 6er ^eit vor 6em ^elt- 
krie§e. — Neim3tk3l. 6. Xr. Xo8enber§. 1934. 8. 32—37.

671. 8oie: Oie O3rni8on Oeut8cd-8Mu 8eit 6em Xrie§e. — Neim3t- 
Ir3l. 6. Xr. Xo8enber§. 1934. 8. 67—78.

672. 8örke, 86win: Oeut8ck-L>l3u in ?reu6en8 §rö6ter ^eit. — 
Neim3tlr3l. 6. Xr. Xo8enber§. 1934. 8.29—31.

673. X 3 i 8 er : Die 3lte V^388er1eitun§ in ?r. L^13U. — N3t3n§er 
Neim3tk3l. 7. 1934. 8. 73—77.
V§1. 3uck Nr. 176.

674. 0l38en, Xarl-Neinr: N360NN3 von k3lken3u. — Xb§. ^1I§. 
1933. Nr. 237.

675. 8 r 3 n 6 t, (X3rl 8rie6r.j: Der X3t1i3U8833l in klatow. — 8leim3t- 
k3l. Xr. ?l3toxv. 18. 1934. 8.94—98.

676. (Lr3ckvoAeI, 8u§en u. 0. Miller:) fükrer 6urck krauen- 
burx. 81bin§: 8eittert 1921. 96 8. 8°.

677. 8r3ckvo§e1, l^8u§en1: O38 ältere 8i3uenburxer ^It3rbi16. 
— On8ere ermläncl. Neim3t. 13. 1933. Nr. 8.

678. 8r3ckvo§el, 81u§enl: ^ur ^U88t3ttun§ 6e8 Vome8 in 
^rauenburx. — ^8. k. O. 8rm1. 25. 1933. 8.245—46.

679. 8r3ckvo§el, Xu^en: 8rauenburx, 6ie 8t36t 6e8 Xoppernilcu8. 
8lbin§: ?reu88enver1. 1933. 34 8. 8". (?reu88enkükrer.)

680. X1ei8cker, X^r3N^: Xükrer 6urck 6en Oom ru 8r3uenburx. 
8Ibin§: ^ekr lum 1910j. 38 8., 2113k. 8°.
V§1. 3uck Nr. 745.

681. 60-6 2 krk ei er 6e8 8t33tl. O^mn38ium8 ?r. 8rie61sn6. o. 0. 
11932). 20 81. 4°. M38ck.-8ckr. 3uto§r6

682. Oel8nit2, 8trn8tl: v. 6er: Xirckenbuckkun6e in 8roeäen3u, 
VL^rxen un6 83e8l3ck. — ^.1tpr. Oe8ck1eckterk. 7. 1933. 8. 26—27.

683. 8 3jer, X.: O6M3-pol8kim portem b3welni3n>m. L.66L: Irb3 
8r2em.-N3n6I. 1932. 41 8. 8°. ^Oäinxen, 6er poln. 83um^voII1i3fen.1

684. 8orov^ik, 6v2ek: 66^ni3. 8ol3n6'8 §3te>v3^ to tke 863. lorun: 
83ltic In8titute t1933j. 57 8. 8°.

685. 8 oer 8 ter, 8.: Der 8ee1i3ken von dämeen. — V^erkt, Kee6erei. 
N3ken. 14. 1933. 8.1—11.

686. O6yni3. O6^ni3: In8t. wy63>vn. ?3N8tvv. 82ko1v mor8kiei 1933.
32 8. 8°. tOäinxen in 8iI6ern6

687. Oiezs82tor, V^.: 8u6ow3 portu w O6yni. Vi^3r823W3: X8ie§. 
^eckn. 1932. 36 8. 8°. jDer 83u 6. Oäinxer I63ken8.I
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688. 8pitrer, ladeuZ?: i jej ^nscrenie dla §O8podar8t>v3
?ol8ki. ?r3ca vv^roLnionu na 2. konkur8ie In8t. Lalt^ckie^o. 
Kradowie: ^>vo ekon. 1933. 269 8. 8°. (Odinxen u. 8. Bedeutung 
k. d. poln. >Virt8ck3ft.1 (>V^d2xvnictvv3 l-vv^a ekonomicrne^o vv 
Kralcovvie. 65.)

689. 8 teinert, ^ermann: Der polni8cke Oaken Odivxea. — Oeoxr. 
>Vockensckr. 1. 1933. 8.697—705.

690. Takrrew^ki, 8. Ko8e1nik, 14. Oabro^lra: Od^nia i 
vv^br^ere. prrevv^odnik ilu8tr. V/3rsr2W2: 14^2 d4or8d2 i Kolon- 
jslna 1933. 112 8. 8°. (Odinxen u. d. Kü8te.) 
V§I. 2uck dir. 607—20.

691. Opperm2nn, Lrnün: ^U8 der Oe8cdictite Olottsuer 8auern- 
^68c1i1ec1iter. Outt8t2dt: Outt8t2dter 1933. 57 8. 8".

692. ?3dekke, 6.: .^U8 Ooldap8 Ver§2n^endeit. — dleimat-Ib. 
Kr. Oo1d3p 1934.

693. 2 3 brocki, 6ud>vik: Ov8t^cyn i Oekcyn. — 8l2via occident3li8. 
11. 1932. 8.72—80.

694. 3ubileu8?ow3 xv^8t3>v3 ?omor8lriej 8rkoly 8rtulc ?i§knycti 
Orudri^dru 1932. (Orudritzdr: 1932: Kuler8ki.) 16 61. 8°. (Oie 
3ubil3um8-^u88teI1unT d. pommerell. 8ctiu1e d. 8ckönen Kün8te 
in Oraudenr 1932.)

695. Kopp, 3enn^: ^U8 08tpreu6en8 Ver§2n§enkeit. 1. O28 Out 
Orünkok. 3. dieuk3U8en. — O8tpr. 1933. dir. 4—8.

696. 8Lkütx, 6ritr: 8eeIen-KeAi8ter der 8t3dt Ollmbinnen 1780 bi8 
1788. Et ^n§3de d. damuli^en dlausaummern u. d. deute §ül- 
ti^en 8tr36en- u. diummernbereicdnunA. Oumbinnen: Reimer 1933. 
14 8. 4". (^.utoxr.)

697. 6eckni3nn, Ou8t3v: Vom Outt8tLdtei 6rb8cdul2entum. — 
6rml3nd mein 1deim3tl3nd. 1933. dir. 7.

698. 8eckm3nn, Ou8t3v: 100 dsdre evun^el. Kircke in Outtgtadt. 
— On8ere tteim3t. 15. 1933. 8.235.

699. 8 endrko, i^3x: tteilixendeil im >VeItkrie§. Im ^nd.: tdeilixen- 
beil N3ck d. >Ve1tkrie§. Ideili^enbeil in 8ildern. dleilixenbeil: 
08tpr. tteim3tverl. 1933. 84 8., 11 81. 8°. (Un8ere »eim3t dia- 
t3n§en.)

700. 8 ^uckkolr), 8^r3N2j: Köni§ 6riedrick V^Melm IV. in tteils- 
berx. — On8ere ermlünd. Ideimut. 13. 1933. dir. 12.

701. Id3uke, Kjurl): Oie >Viederker8te11unA83rbeiten am lieilsbei- 
xer 8cd1o6 im ^3tire 1933. — ^8. t. O. 6rm1. 25. 1933. 8.247—51.

702. v38 8t. do8epdi-8tikt in tteil8berx 1859—4933. ^ur Lin- 
>veidunA d. neuen V^3i8endeim8 . . . dleil8ber§: 8t. ^O8eptii-8tikt 
(1933). 67 8. 8°.

703. 8 ckuI?, Otto: Oie 8e8itrer der 8cdul2en§rund8tücde in dlokeu- 
Iür8t, Kr. kleili^enbeil. — Hei1i§enbei1er 8ei1. ?reu6. Vo1k8- 
kreund. ^pril 1933.
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704. Nodensteia und 638 lannenberg-ttationaldenkmal. — 8ilder aus 
Ostpr. 1. 1933. 8. 62—68.

705. Kötiter, kalter: ?r. NoUand, 6ie ?korte 6es Oberlandes. — 
Ostdt. i^onatsli. 14. 1933. 8.365—68.

706 Uokkmann, ?au1a: 8cklok ttolstein am ?rege1. — Unsere 
»eimat. 15. 1933. 8.151—52.

707. Vreves, Lrick: Lübrer von Insterdurg und Umhegend und 
durcli OstpreuOen. Insterburg: 8tilke 1933. 116 8. 8°.

708. 1583—1933. 350 Mre Insterdurger Oesckicbte. 1. 8onder- 
d. „OstpreuKiscben lagedlattes" 2ur 350-Mrleier der 8tadt 

Insterburg, 24. 8ept. 1933. (Insterburg: OstpreuK. Isgebl. 1933.) 
2 81. 2°.

709. 350 Mre. 7 u b e 1 k e i e r der 8tadt Insterburg. Insterburg 1933.
32 81. 2°. (Ostdt. Volksrtg. Lestausg.)
Vgl. auck blr. 324.

710. Krause, N.: ^obannisdurgs Kircbe und ikre Kunstwerke. — 
Unsere Ueimat. 15. 1933. 8.271.
/ucba vgl. blr. 124.

711. Kownatrki, Uermann: ^ur Oesckiclite des Ostseebades Krbl- 
derg. — Das Lriscke Uakk u. d. Lriscbe blekrung. 1933. 8.92—96.

712. Origoleit, Lduard: Die ?karrer und ?rarentoren von Kar- 
kela. — ^ltpr. Oescbleckterk. 7. 1933. 8.84—87.

713. Vlankowski, Nikons: Lundacja krola ^na Olbraclita dla 
klasrtoru kartuskiego 1495 r. ^Urkunde d. Königs 3ok. ^Ibrecbt 
k. d. Kloster Kartbaus v. 1495j. — ^apiski I'ow. k^auk. vv. Loruniu. 
9. 1933. 8.73—75.

714. Orj § oIeit, Eduard: Die ?karrer von Kaukekmen bis 1800. — 
^.rck. k. 8ippenkorscb. 10. 1933. 8.359—62.

Koniggberg.
1. Allgemeines.

Vergl. Nr. 286. 356.

715. 8tati8tisclie8 ^akrbuck der 8tadt Königsberg ?r. 1932. Ursg.: 
^mt k. V^irtsckalt u. 8tatistik. Königsberg: Orale L Unrer in 
Komm. (1933). 146 8. 8°.

716. 8 ran 2, Waltber: Königsberger Llendenkäuser und Llenden- 
gilden. — Mit. d. Ver. k. d. Oescli. v. Ost- u. V^estpr. 7. 1933. 
8.45-^9.

717. Oause, Lritr: Line deutscbe Lreisckar kür ?olen in Königs­
berg 1848. —> Mit. d. Ver. k. d. Oescb. v. Ost- u. V^estpr. 8. 1933. 
8.29—34.

718. Uein, Viax: Königsberg im ersten scbwediscb-polniscben Kriege 
(1626—1635). — ältpr. 8eiträge. 1933. 8.80—126.
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2. Oesckickte der §ei8ti8en Kultur.
Vgl. dir. 105, 316, 318, 321, 333-41, 62S.

719. Orsbonski, Btude8 8ur 1'1ii8toire de 1' Kum3ni8me 3 
Köni§8ber§ (1550—56). — Bulletin intern, de 1'^c3d. ?o1on. d. 
8cienee8 et d. 1ettre8. 01. de püilol. 1931. 8.101 5.

720. Kro11, Brnin: Köni§8ber§ unä Lr3km8. — ?ro§r3mmbuck. 
Köni§8berAer Br3tim8-Be8t. 1933. 8.28—37.

721. Kru8e, O. K.: Die drei Opernmei8ter von Köni§8ber§ l' 
»okkmnnn, Otto l^icol3i u. tterm. Ooetrj. — ^s. k. ^4u8ik. 100. 
1933. 8.1096—1103.

722 ^Ül1er-8l3tt3u, Aosekj Mckard V^3§ner in Köni§8- 
ber§. — Kb§. 1933. ^r. 73.

723. V 3 n 8 e 1 ow, ^Ottoj: Bicliendorkk in Köni§8ber§. — Kb§. »3rt.
1933. >ir.61.

724. (Kotide, ^.lkred.) Ver>v3ltun§ d. 8t33t1. 8cklö88er u. OLrten. 
V38 8cti1oK in KöniK8ber§/?r. und 8eine 83mm1un8en. Berlin 
1933 (:?rei88). 19 8., 8 B1. 8°.

725. «ein, N3x: V38 8t33t83rc1iiv Köni§8ber§ und 8eine N3tion3le 
Bedeutung. B1bin§: ?reu88enver1. 1933. 32 8. 8°. (?reu88en- 
küdrer. 3.)

726. Kro 11in 3 nn , t0tiri8ti3n!: Die Köni§8ber§er 8t3dtdjbliotliek. — 
O8tdt. 1Vlon3t8k. 6. 1925/26. 8. 1250—52.

727. K4 ent 2 , ^rttiurj: /1U8 600 und metir stiren un8erer 8ctiulen. — 
^1t8t3dt-Kneipkok. 6. 1933. 8.20—31.

728. I' ie 81 er, Kurt u. Or1 8ctm1r: vie ?3uper8cküler de8 Kneipkol8 
ru Köni§8ber§ i. ?r. von 1631 bi8 1659. — ^rck. k. 8ippenkor8ck. 
10. 1933. 8. 41—44, 79—83, 163—166.

z. Kircken§e8ckickte.
729. Oe8ckicktlicker bri 6 der Kircken§emeinden in Köni^berx. — 

BV3N§. Oemeindebuck 1. Köni§8ber§. 1934. 8.10 96.
730. 1)38 ev3NAeli8clre Oemeindebucü kür Köni§8berZ Br. Beurb. 

v. Viktor Buudien. Köni§8ber§: 0kri8t1. ^eit8cürikten-Verein 1934. 
135 8. 8°.

731. vie Kreurkircke ru Köni§8berA ?r. Be8t8ckrikt rur Bin- 
weiliunA 3m 8onnt3§ dubilute, 7. ^4ni 1933. 1dr8§. v. Oemeinde- 
Kirctienr3t. (Köni§8ber§ 1933: K§b. ^11§. ^t§.) 15 8. 8".

732. Kokwerder, lVInx: ^U8 der Oe8ckickte de8 0>mn38ium3 
Veut8ck-Krone. — Orenrmärk. veimntbll. 9. 1933. 8.35—39.

733 Lettin er, ^rtliur: vie Blumen der Kulmer Bürger im er8ten 
vrittel de8 15. d3krtiundert8. — ^ltpr. Oe8ck1ecliterk. 7. 1933. 
8. 38—46.
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734. 1^ ier 2 icki, ^3n: 700 13t ?3r3kji Oke1miÜ8kiej. (0rud2itzd2: 
vruk. r2emeäin. 1933.) 73 S. 8°. ^700 ^kre ?k3rr§emeinde 
Kulm in V^estpr.j
V§1. 3uck Kr. 346—53.

735. ^immermnnn: V^ie I^Lbiau 8t3dt >vurde. — Heim3t-^b. k. d. 
Kr. K3bi3u. 1933.

736. ? er 18 ck, krick: ^U8 der Oe8cbickte de8 Kircbdork8 kL8debllen. 
— Ideinmt-D. Kr. ?iük3Uen. 1934.

737. Kud 1 oik, kudvvi§: Oren28t3dt I-2uendurx in Idinlerpommern — 
eine „?o1oni3 irredent3"! ?olni8cke „Keckt83N8prücke" u. ikre 2u- 
rückwei8un§. — Volk u. Keicb. 9. 1933. 8. 593—95.

738. 8cbimmelpkenni§, 3o3cbim: Die ^U8>virkun§en der Oren2- 
2iekun§ 3uk die 8tndt k2uendurx in Konnnern. Keckt8- u. 8I33I8- 
vvi88. Vi88. Oreik8>v3ld 1933. 70 8. 8°.

739. 8ckm3uck, KI3N8: vie ?k3rrkuken de8 Kirckdorke8 K2>K. — 
Vn8ere ermländ. Ideimnt. 13. 1933. I>lr. 7.

740. Klöbn, vie Oründun§ de8 Vorke8 L.icdtenau. Ke8l8cbrikt 
2um 600. Ort8jubil3um (1926). 20 8. 4°.
^inkudnen v§l. I^r. 133.

741. ^I3nko>v8ki, ^.1kon8: Kronikn OO. Kern3d^no>v Iub3>V8kiLk 
^Lkronik d. Orden8 d. Kern3diner in l.ödau1. — ^3pi8ki ^ovv. 
>l3uk. vv. loruniu. 9. 1932. 8.3—33.

742. l^3nko>v8ki, ^Ikon8: pijnrry Iub3W8c^ 3 jeruici 1orun8cy. 
1682—1724. Kelplin 1931: Vruk. i K8ix§. 11 8. 8°. ^obauer 
?i3ri8ten u. ^Körner 3e8uiten. 1682—1724.j ^U8: iV1ie8ikL2nik vie- 
ce2ji Okelm. 1931. I^lr. 9.

743. Oollub, Herm3nn: Büberei in k^ck. — Vn8er lVi38urenl3nd. 
1933. blr. 19.

744. voeppeI, O.: ^.U8 der Oe8ekickte de8 L.^ckei 1d3ndwerk8. — 
Vn8er iVi38urenl3nd. 1933. I^r. 1.4. 8.
1.>8llell v§I. I^r. 124.

745. kecker, Voller: Vn8erer lieben krnuen Lur§ ^arienbllrx u. 
krnuendursj. 2 Ku1tur§e8ckicb11. Knpitel 3U8 d. Orden82eit. Kö- 
ni§8ber§: Veut8ck-Orden8-Ver1. 1933. 23 8. 8°.

746. vnrnnN, 3-k.: Ike A4ariendurx, 3n epic in brick. — -^rl 3nd 
^rcbneol. 29. 1930. 8.161—70.

747. Veut8ckn3t. Ki3nd1un§8§ekilken-Verb. 27. 03ut3§, O8tern 1933 
in Uarienburx V^pr. (i^nrienvverder: V^eick8el-Ver1.1933.) 30 8. 8°.

748. iVi3nko>v8ki, ^Iion8: 2ur Oe8ckickte der Kirckenmu8ik in 
ikarienburx 2u ^nknn§ de8 17. ^3krkundert8. — Mtt. d. V^e8lpr. 
O. V. 32. 1933. 8. 61—62.

749. 8 ckmid, kernbnrd: vie knunrbeiten 3N der ^arienburx in den 
Andren 1930—1932. — Mit. d. Vi^e8tpr. O. V. 32. 1933. 8. 43—44.

750. 8ckmid, Lernknrd: K3mi1ien^e8clncbtlicke Quellen in der 8tnd1 
^Lrienburx. — ^Itpr. Oe8cbieckterk. 7. 1933. 8. 46—50 
Vxl. auck I^r. 292, 665.

751. Ooerdeler: 700 ^2kre ^4aiiell^verder. — 08tdt. iVIon3l8b 14 
1933. 8.87—90.
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752. Ueym, V^3ldem3r: 2ur 8iebenkundertj3brkeier der 8t3dt 
rien^erder. O38 ,,^1t8cklökcken" in ^3rienvverder. Line Lurg 
der ^1t-?reu6en, eine Lurg d. dt. Kitterorden8, eine Lurg d. 
Li8ckok8 v. ?ome83nien. ^lurienwerder: 8e1d8tveri. d. Ki8t. Ver. 
f. d. Keg.-Ler. lViurien^verder 1933. 16 8. 8°. (28. d. Ki8t. Ver. k. d. 
Keg.-Ler. ^iurienvverder. 69.)

753. 700 ^nkre ^Liien>veidei. 11r8g.: Kumpkdund k. dt. Kultur, keg.- 
Luur. Vi^urnemünde. (Uurien^verder 1933: V^eick8el-Verl.) 28 8., 
19 81. ^db. 2°.

754. 700 Satire A4ariev>veider. (Hr8g.: Lremdenverlcekr83mt, l^urien- 
>verder.) (^iurienxverder (1933j.) 9 lak. 4°.

755. /^38ckke, Lrick: Oie Qründung l^Lrien^verder8 (1233). — 
Lor8ebungen u. Lort8ckritte. 9. 1933. 8. 241—42.

756. Kiet 2 , 8treit 2vvi8cken l^Liien>verdei und O3N2ig über den 
V^3renum8ckl3g in „Rote 8ude" im 16. ^ukrbundert. — 28. d. bi8t. 
Ver. k. ^inrien^verder. 68. 1933. 8.12—15.

757. 8ckum3cker, 8runo: l^arien>veidei im Kukmen der preuKi- 
8cken und deut8cken Oe8ckickte. ^N8pr3cbe bei d. 700-^ubrkeier 
d. 8tudt. ^lurienvverder 1933: V^eick8el-Verl. 8 8. 8°.

758. >Vernicke, ^Lrick): Oie Ledeutung der 700-^ubrkeier der 
Oründung der 8tudt ^srien^verder kür den O8ten. — O8tdt. 
1^on3l8b. 14. 1933. 8.134—136.

759. ernicke, Lsrick): Lürger2vvi8tigkeiten in Vlarien^verder. — 
28. d. ki8t.Ver. k. l^3rien>verder. 67. 1932. 8.1—22. 68. 1933. 
8.1—3.

760. >Vernicke, L^rickj: Oie „Lege8 8cbol3e P3rticul3ri8 in8ul3e 
^luriunnue" 3U8 dem ^3kre 1593. — 28. d. bi8t. Verk. k. lViurien- 
werder. 68. 1933. S.3—11.

761. >Vernicke, L^rickj: ^Liien^erder. Oe8ckickte d. ü1te8ten 
8tudt d. reick8deut8cken O8tm3rk. Llr8g. im ^uktr. d. ^I3gi8tr3l8. 
^iurienxverder: >Veick8el-Verl. 1933. VII, 333 8. 4°.
Vgl. 3ucb Nr. 864.

762. 1I1u8trierter Lübrer durcb ^ieblgaclk und d38 V^3l8ckl3l. kiekl- 
83ck: Knodel8dorkk o. 23 8. 8°.

763. 8cbm3uck, bl3N8: Vom kiemergewerlr 2U 1^ebl8aclc. — Onsere 
ermlünd. bleimut. 13. 1933. Nr. 3.
^lemel vgl. Nr. 507—15.

764. Lr 3 nk, O.: Vom Li8envverk in ^igednen. — On8ere ermlünd. 
tteimut. 13. 1933. Nr. 8.

765. Lro8t: Oie Krei88tudt Neidendurx. — 8iider 3U8 O8tpr. 1. 1933. 
8. 32—37.

766. Kie8e>vetter, ^l3x: ^.U8 dem 3lten NeukLbi^L88er. O3nri§: 
K3kem3nn 1933. 63 8. 8°. (NeinmtbU. d. Ot. bleim3tbunde8 O3N- 
2i^ 10, 1/2.)
NeudLU8en v§1. Nr. 695.
Neulcircl» vgl. Nr. 141.
Neunkuben vgl. Nr. 129.
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767. Xei 8 iKer, bl3N8: Kidden. — O8tdt. ^tonat8k. 13. 1933. 8. 671 
bis 678.
Kort^cken v§1. Kr. 123.
Odra v^1.Kr. 144.

768. 8nn§e, Lnr1: 1)28 8cköne Oliva eine Xu11ur8t3tte der Ä8ter- 
rien8er. — I)t. Orenrlnnde. 12. 1933. 8. 293—95.
V§I. 3ucb Kr. 143, 146, 167.
O8terode v§1. Kr. 313.

769. vie 8t3dt ?L88enbeim. — 8i!der 3U8 O8tpr. 1. 1933. 8.153—157.
770. Werner, K.: 2ur Oe8cluckte de8 Vorke8 ?Ller8waIde.— Idei- 

M2t-3d. Xr. beklau 1934.
771. Xleinnu, ^ermann: Ort8kremde im l'raure^ter de8 3lte8ten 

?Mauer Xirckenducke8 von 1639—1670. — ^1tpr. Oe8Lk1eLbterk. 
7. 1933. 8.51—57.

772. 8 cb 1 ickt, 08L3r: killau und d38 8nml3nd. — 08tdt. ^1on3l8b. 
14. 1933. 8.249—55.

773. H1i8ck, Albert: vie 8tndt XilllcaUen in der Kotreit von 1806 
di8 1813. — bleimnl-^b. Xr. ?iMnI1en. 1934.

774. C8 k 31 m 3 nn, V7(3ldem3rj:) Orden8k3U8 Xsxnit. (^ikit: (8e1b8t- 
ver1. 1930j.) 2 81. 8°. ä.u8: liniier 2tx. 1930.

775. ^4uk1, 3okn: Xircke und 8cbu1e im bio8pit3l8dork Xambe1t8cX 
— iViitl. d. V7e8tpr. O. V. 32. 1933. 8.74—85.

776. V7 itt, Lrn8t: 8t. Oeor§, die V^ekrkircke ru Ks8tenburx. Lerlin: 
vt. Xun8tver1. 1933. VIH, 54 8., 12 8. äbb., 9 TÄ. 8°. (Xun8t- 
vvi88. 8tudien. 14.)

777. Xo8e,^.: Xie8enburx 3I8 1deere88t3ndort.— Ideimutkul. d. Xr. 
Xo8enber§. 1934. 8.52—58.

778. Eutern, O(eor§I: 8in 8türmi8cker ^abrmnrlrt in Xöüel (1585). 
— Lrmlund mein Ideimutlund. 1933. Kr. 1. 2.

779. sintern, (Oeor§j: Vie Xökeler Xirckenbücker. — Lrmlund 
mein Ideimutlund. 1933. Kr. 9. 10.

780. Untern, O(eor§j: Xekormution und Oe^enrekormution in Xöüel. 
— Lrmlund mein bleimutlund. 1933. Kr. 11. 12.

781. Untern, (Oeor§j: 8tudt Xökel. — 8i1der 3U8 08tpr. 1. 1933. 
8.158—163.

782. V38 3^^cl8c1i1o6 von Xominten. ?Ir8§.: I4or8t X3bet§e. Xö- 
ni^8ber§: Oräke L vnrer (1933). 16 8. 8°.

783. 2ur Oe8ctlictite ^es Vorke8 Xotdaed. — Vn8er ^38urenl3n6. 
1933. Kr.2.

784. Vi^3l8c1orkk, stlelmutj: ^u8 der 8iedIun§8§e8Lkickte des 
Xirck8piel8 8ckLbienell. — tteim3tkund1. 811. 3. 1933. Kr. 17. 
8cdmirtenau v§1. Kr. 126.

785. Xo8in8ki, O. 8.: ver ?knrrer von 8cdwLi2i8tem sHiomnkikj. 
— 08tdt. ^1on3t8k. 14. 1933. 8. 398^100.

786. Vi^nrum mu6 die Oi1§edrüc1ce bei 8eclkendurx §ed3ut werden? 
(Venk8cbrikt d. Verkekr8verein8 8eekenbur§.) 1Zil8it (19311: v. ^Inu- 
derode. 7 8., 1 Xt. 8°.
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787. ^alZäorkt, Helmut: Oenen1o§i8cke8 nu8 der 8orciuitter Xir- 
cbenekronik. — ^Itpr. Oe8eklecbterk. 7. 1933. 8.12—19.

788. Lrnckvo§e1, (LuZenj: Der 8i1ber8cknt2 668 nuk^ebobenen 
K1o8ter8 8piinxborn vom d^bre 1814. — On8ere ermländ. Heimat. 
13. 1933. Nr. 1.

789. k^it^i^rntk, Otto: 8tndtpläne von 8lL!lLpönen au8 den Sati­
ren 1723 und 1724. — D. d. I<r. 8tnllupönen. 1934. 8.53—58.

790. bin § nnu, : Die V^3llkukrt8kircke in 8texmLnn8dork. Lrnun8-
ber§: Lrml. 1907. 20 8. 8°.
iLunenberx v§I. Nr. 181—184, 704, 828.

791. öoro>vik, d^rek: iVim8to o 8iedmiu brnmuck (Die 8tndt mit 
d. 7 loren. Hiornj. — i^orre. 10. 1933. 8. 44—47.

792. Die ^i8enbnkn3nl3§en in Ikorn. — XVekr u. Vollen. 1933. 
8. 464—67.

793. 63lon,k.: Krujobrn^ §eo§rniic2n^'borunin. lorun: iVl3§i8trnt 
1933. 10 8. 8°. (l)38 §eo§r. bnnd8cb3ll8bild Idorn8.j ^U8: Orieje 
1oruni3.

794. 0Iemni3, I3deu8?: Orieje 8to8unkdvv Ko8cieln^cb w l'oruniu. 
'borun: ^43§j8tr3t 1933. 45 8. 8°. (Oe8Lkickte d. kirckl. Verkält- 
ni88e in Hiorn.j ^U8: Orieje l'orunin.

795. O 6 r 8 ki, K3rol: Idi8torM polit^crnn ^oruni3 do r. 1793. lorun: 
^43§i8tr3l 1933. 63 8. 8°. (?olit. Oe8ckiLkte Hiorn8 di8 1793j. 
^.U8: Orieje 'borunm.

796. Oor8ki, Knrol: lorun vv 700 rocrnic^. bwovv: ?3N8tvvowe 
^d. K8itzLek 82kolnyck 1933. 37 8. 8°. ^korn 2um 700. 4ubre8-

797. 14 erb 8t, 8t3M8l3^v: ^oruÜ8kie ceck^ rremieälnicre. ^3r)s8 
pr2e82to8ci. lorun: Leck^ torun8kie 1933. 256 8. 8°. (Die Hior- 
ner Handwerkerinnungen in d. Vergangenkeit.j

798. bleuer, k(einko1dj: ^ur Xun8tge8cbickte und ?rob!ematik de8 
ev3n§eli8cben Kirckenbaue8 de8 18. ^3krkundert8 in den abge- 
tretenen Oebieten V^e8tpreu88en8 und ?08en8, erläutert 3N der alt- 
8tädti8cken evange1i8cben Kircbe ru Hiorn. — Ett. d. Lopperni- 
cu8-Ver. 41. 1933. 8.119—161. ^uck I)j88. ^eebn. ldocb8cb. Onn- 

1933.
799. I'dorner ldeimntbund. ^nkrbuck. (Lenrb. v. ?3ul Xollmnnn). 

1933. LerlinMuriendorl: Kollmnnn (1933). 31 8. 8°.
800. Kocr^, beon: Orieje xvexvnßtrrne lorunin do roku 1793. 

^orun: ^43§i8tr3t 1933. 113 8. 8". (Innere Oe8cb. 1doin8 bis 
1793.j ^.U8: v?ieje 'borunin.

801. be§3, V^l3d^8l3w: ^orun i okolicn vv c2383ck prredki8tor^cr- 
n^ck. I'orun: 1^3§i8tr3t 1933. 21 8. 8°. (Horn u. 8. Om§ed. in 
vor§e8ckiclitl. ^eitj. ^U8: v^ieje 'borunin.

802. boekner, ^(ntonj: 1)28 Iborner ö2lti8cke ln8titu1 und die 
mornli8Lke Leke8ti§un§ de8 Korridor8 durck ?o!en. — Volk u. 
l-eick. 9. 1933. 8.662—65.
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803. ^ankow8ki, Mons: ^ar^s äriejovv lorunia po roku 1815. 
lorun: ^a§i8trat 1933. 24 8. 8". (XbriK ä. Oe8cb. Hiorn8 nack 
1815.j ^.U8: Orieje lorunia.

804. ^1o82ynska, 3.: ?r38tary l'orun (1233—1933). >Var82awa 
1933. (Vruk. ?ol8ka ^jeänocrona). 114 8. 8°. jva8 uralte Hiorn. 
1233—1933.j

805. kietryko^ki,^.: 2 pr2e82loöci Iorun8kie§o Oecbu kreL- 
nickie^o 1331—1931. lorun 1931: vruk. 1'orun8ka. 40 8. 8°. 
^U8 ä. Ver^anKenkeit 6. Hiorner f1ei8ckerinnun§ 1331—19313 
H.U8: K8i§§a ?amiatko>va Lecku kreLnickie^o w loruniu 1331 
—1931.

806. 8tu32ew8ki, 3anu82: vrieje >vojenne lorunia oä roku 1794 
äo 1815. lorun: ^3§i8trat 1933. 22 8. 8°. lKrie§8§e8cbickte 
Hror«8 v. 3. 1794 bi8 1815.j ^.U8 vrieje lorunia.

807. 8teinborn, Otton: ?ol8koäc lorunm w üblerem 700-leciu. 
lorun 1933: vruk. kodotnicra. 15 8. 8". ^v38 ?olentum Hioill8 
in ä. ver§3n§enen 700 33bren.j

808. 8teinborn, Otton: kuck N3ukovv)s vv loruniu. I'orun (1932): 
vruk Kobotnic23. 8 8. 8°. ^vie vvi88en8cb3ktl. 8e>ve§un§ in 
Hlvrn.j ^.U8: k<3uk3 ?ol8k3. 1932, 16.

809. orun 1233—1933. vrrßciow^ inkormutor judileu820>v^. C^orun: 
?ol8k3 ^§encj3 Iele§r. 1933.) 23 8. 8°. ^dorn 1233—1933. 
^.rntl. 3ubil3UM8kükrer3

810. V^3ltz§3, 8t3ni8l3w: vrieje politycrne lorunin u 8ckMu 
K2ec2ypo8politej (1724—1793). 8lo^vem >V8t§pn. M3ä^8l3W3 
KonopL2^n8kie§o. 4'. 1. lorun 1933. XIII, 390 8. 8°. ^vie pokt. 
Oe8ckickte Hlvrn8 in ä. letzten ^eit ä. ulten ?oln. kepublik.j 
(koc^niki 7ow nuuk. >v T'oruniu. 39.)

811. Wendel, ^.: 700 Mre 8tuät Idorn. — vt. V^elt. 10. 1933. 
8. 768—72.
V§I. 3uck I^r. 322, 437, 742.

812. Ke 8 8 ler, Oerkarä: vie älte8ten cteut8ctien Familien von 1^il8it. 
t>l3cliträ§e u. 6erjclitj§un§en. — ^ltpr. Oe8ckleckterk. 7. 1933. 
8.19—26.

813. (Hialmann, W^alcleniarj): Hl8iter Oeäenkbuck. 1. C^il8it: 
8elb8tverl. 1933.) 30 8. 8°.

814. Hialmann, V^laläemarl: ^U8 1il8it8 Oe8ckickte. 3?il8it: 8elb8t- 
verl. 1933. 14 8. 8".

815. Hialmann, V^Ialclemarj: 8tac11§e8ctiicti1e IHts. — tieimat- 
3b. k. ä. Kr. l'j^it-kaAnit. 1934.
V§I. auck blr. 230.
^U8v v§I. blr. 132, 148.

816. I^ie^er, Kurt: vie älteren Kircbenbücker von väer^anzen 
(Kr. ?r. L^la-u). — ^ltpr. Oe8ckleckterk. 7. 1933. 8.26, 69. 
V^arxen v§l. blr. 682.
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817. krackvoZel, lLu§enl: vie ^ukkebunZ äe8 fr3nri8k3ner- 
K1o8ter8 in V^Lrlendurx vor 100 Satiren (1832). — Lrml. Hau» 
Ka1. 78. 1934. 8.53—64.

818. Kracken: Die Ke8tun§ V^eickselmünäe al8 Kun8txverL. — 
Vunri§ u. ä. ät. O8ten. 1933. 8.18—19.

819. Kük 1 e, 8ie§!rieä: ^eick8e1münäe. — 08tät. ^4on3t8k. 14. 1933. 
8.440—47.

820. Vie8in§, Kurt: Vie Lkolern in V^iämmnen. 1873 — em 
8ckrecken8jukr. — K§b. 1933. t4r. 240.
V^i8kiLuten v§1. I^r. 135, 140.

821. Lnßel, Oerkurä: vm äie Krone! kiläer vom Keden8ive§e ä. 
evnn§. Kircken§emeinäe ^ittenduix. ^.18 Ke8t8ckriit rur Qlocken- 
weike Kr8§. (^tzbrreLno) 1933 (: Krie8ener 2t§.) 45 8. 8°.

822. 14 ü 1 ke, Albert: ^U8 äem kunäe V^odn8äork. — kleimnt-^b. Kr. 
Kurten8tein. 1934.

823 600Mri§e8 u b i I ä u m äer 8t3ät V^ormäitt. Köni§8ber§: Kibzi 
1912. 4 8., 24 13k. 8°.
V§1. 3uck KIr. 549.

XI. LevöllcerunZsZesckickte.
Allgemeines.

Vgl. dir. 65. 103, 111, 137, 154, 177, 209, 272, 296, 357.

824 -Mpreuki8cke Oe8ck1eckterkunäe. Mütter ä. Verein8 k. 
?3mi1ienkor8ck. in 08t- u. V?e8tpr. 7. Köni§8ber§: 08tpr. 
veimntver!., Vei1i§endei1 in Komm. 1933. 96 8. 8°.

825. K1u§e, Hllreä: Oer O8tpreuki8cke iV1en8ck. — Vn8ere I4eim3l. 
15. 1933. 8.121—23.

826. 8cku1tr, ^rveä: Kini§e8 Qrunä8ätr1icke8 rur Ka88enkunäe 
08tpreu6en8. — Ver 08tpr. krrieker. 64. 1933. 8. 422—24.

827. Quttreit, Lmi1 ^oksnne8: vie Ko1oni83tion83rbeit äe8 veut- 
8cken Orc1en8 in ?reu88en. 14eili§enbei1: O8tpr. I4eim3tverl. 1933. 
39 8. 8°.

828. 8e§e88er v. krune§§, tt(3N8j ^wrectitl: 8ckiveirer im 
Veut8ckoräen8lanä. vie 8ckweirerk3tme 3U8 ä. 8ckl3ckt bei 
1*3nnender§ (Orünvv3l6) 1410. ö38e1 1933: Lirkb3U8er. 23 8. 4°. 
^U8: 8cbxvei2er ^rckiv 1. tternläik. 47. 1933.

829. Nerrmnnn, fritr 14.: ^1tpreu6i8cke Ko1oni83tion. vie Linnen- 
Koloni83üon äe8 OroOen Kurkür8ten u. 8einer >i3ckkol§er. — 
08tät. i^on3t8k. 13. 1933. 8.687—90.

830. Link, ttermnnn: ?i3l2i8cke Siedler in 08tpreu6en. — ?kä1r. 
^4u8eum. 1927. 8.171 k.

831. Krücke, L.: ^.18 äie 8ckiv3ben unter äem ^.Ken kritr N3ck 
V^e8tpreuken ro§en. — O8tät. ^1on3t8k. 14. 1933. 8. 494—502.

832. 14errmunn, kritr H.: vie 8ieälun§8urbeit krieärick8 äe8 
OroOen. — O8tät. ^4onat8k. 14. 1933. 8.281—87.
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833. Oei8tkirt, Mann Oonr36: Die ^.uknnkme 6er 83l2burger 
Lmigr3nten in Li8en3ck bei ibrer Vurckrei8e im Mre 1732. bleu 
Ki8§. v. Lrn8t 8cküier. l^3nul6r. Li8en3cb: 8ck3ker (1931). 48 8. 8°.

834. Oo 1 lud, tternmnn: 8t3mmbuck 6er O8tpreu6i8cben 83lrdurger. 
Oumbinnen: O8tpr. 83lrbur§erverem, Luckb. 6. O8tpr. ?rov. Verb, 
f. Inn. b1i88ion in König8derg in Komm. 1934. 217 8. 8°.

835. »3rbrucker, Otto: 83lrburger ?3milienkor8ckung. — Del 
O8tpr. Lrrieber. 64. 1933. 8.604—5.

836 Der 83lrburger. Mitteilungen 6e8 O8tpreu6i8cben 83kburger- 
verein8. (8ckrittl.: ttun686örkker.) blr. 49—52. (In8terdurg
1933 : 08t6t. Völlig.) 4°.

837. 83 br Kicb3r6: V38 Veut8cbtum in ?o!en. — 83kr: Volk jen- 
8eit8 6er Orenren. 1933. 8.125—205.

838. 8 run 8, Orl Oeorg: Veut8cktum3kr3gen im ndgetretenea?O8en 
un6 We8tpreu88en. — 8run8: Oe8. 8ekritten 2. A4in6erbeitenkr3ge. 
1933. 8.254—82.

839. Oei8ler, W3lter: vie Lnt6eut8cbung 6er Levölkerung 6e8 
Korri6or8. — 08t6t. bl3tur>v3rt. 5. 1933. 8.65—75.

840. Oei 8 ler, W3lter: Die 8pr3cben- un6 bl3tion3lit3tenverb3ltni88e 
3N 6en 6eut8cken O8tgrenren un6 ikre V3r8tellung. Kritik u. 
Kicktig8te11ung 6. 8pett8cken K3rte. Ootk3: ?ertke8 1933. 76 8. 
4°. (?eterm3NN8 Vlitteil. Lrg. bi. 217.)

841. blorn, Werner: O8tpreu88en8 Veut8cktum im 8piegel 6er poli- 
1i8cben WMen 1921—1933. V3nrig: V3nriger Verl.-Oe8. 1933. 
28 8. 8°. (08tl3n6-8or8ckungen. 3.)

842. 14 o r n, Werner: Die 8ort8ckritte 6er 8nt6eut8cbung in We8t- 
preuKen. — Vn8ere K1eim3t. 15. 1933. 8.219—20.

843. I4orn, Werner: Vie 8ort8ckritte 6er Lnt6eut8ckung in We8t- 
preuKen un6 ?O8en. — Oeogr. Wocken8cbr. 1. 1933. 8.793—97.

844. 3eLow3, Knrimiern: Vie 8evö!kerung8- un6 Wirt8ck3kt8ver- 
K3ltni88e im ne8tlicken ?olen. 2u K3U8ckning'8 8uck: „Vie Lnt- 
6eut8ckung We8tpreu88en8 u. ?o8en8." V3nrig: l'ovv. prryj3cio1 
N3uki i 82tuki 1933. 191 8. 8°.

845. vie k3ge un8erer 6eut8eben Volk8geno88en in 6er I6eim3t. 
2. ^ull. ^blebstj 8eibl. 8erlin: Keieb8verb. 6. beim3ttr. O8t- u. 
We8tpreu6en 1932. 19 8. 8°. (Keick8verb. 6. beim3ttr. 08t- u. 
We8tpreu6en. 83mmlung v. ^ukkl3rung8- u. Werdem3teri3l. 5.)

846. Vlontkort, venri 6e: 8'Evolution 6u poloni8me en ?ru88e 
orient3le. ?3ri8: Oebetkner L Wolkk 1933. 154 8. 8°.

847. Uontiort, blenri 6e: ke p388e 6e8 peuple8 6e 13 L3ltique 
Orient3le. — lVlontkort: Ke8 nouve3ux Lt3t8 6e l3 L3ltique. ?3N8 
1933. 8.5—38.

848. bl36obnik, ^4.: bliemcy vvojexvo62t>v3cb 23cko6nicb w 
ävvietle 8pi8u 1u6no8ci 2. r. 1931 ^vie Veut8cken in 6. >ve8tl. Woj- 
vvo68ck3kten im 1-iekte 6. Volk823klung von 1931). — 8tr3Lnic3 
23cko6ni3. 12. 1933. 8. 33—44.
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849. Die NutionuUtätenverbältni^e im Xorridor§ebiet. 
(Von) k. Vi?. — ver beimuttreue 08t- u. >Ve8tpreu6e. 13. 1933. 
dir. 10.

850. ko 2 w 6 j 8to8unkoxv nurodoxvoäcioxvycb N3 2iemi3cb 23ckodnicb 
xv olrre8ie powojennz^m. (Von) ^1. K. ^vie Lntxvicldun§ 6. blutio- 
N3lit3tenverk3ltni88e in 6. >Ve8t§ebieten in d. dl3cklcrie§82eitj. — 
8tr32nic3 23cdodni3. 12. 1933. 8.16—32.

851. 8 eid 1 er, Die völki8cben Verk3ltni88e in O8tpreuKen. — vt. 
V^elt. 8. 1931. 8.303—9.

852. Vo 1 r, Vi^ilkelmj: 6evölkerun§ und 8pr3cbe in >Ve8tpreu6en und 
?O8en 3uk Orund der Volk823klun§ von 1910. 1 : 600 000. Ve- 
recknet u. §e2eicbnet v. selber. ^Heip2i§: Oeo§r. 8em. d. vniv. 
1933.) 50x61,5 cm ^urbendr.j

853. Ke88ler, Qerburd: ^1tpreuKi8cbe humiden in den „^knen- 
tukeln berühmter Veut8cker". — ^ltpr. Qe8ck1eckterk. 7. 1933. 
8.1—11.

854. Kleinnu, Idermunn: 2^ur ^ircbenbuckkr3§e. — ^1tpr. Oe- 
8ck1eckterk. 7. 1933. 8.77—80.

L. Oesckickte einzelner Personen und Familien.

855. d 3 m, K^eindurdl: ?o1i2eiprü8ident ^bexx. 6eitr3§ 2. Oe8ck. 
d. vorm3r2licken Hiber3li8mu8 in ?reuken. — ^ltpr. horsck. 10. 
1933. 8.304—23.

856. ör3tt8koven, Otto: Vorbildliche Kultururbeit in O8tpreuken. 
^um 60. Oeburt8t3§ von hduurd ^nder8on. — O8tdt. lV1on3t8k. 
14. 1933. 8.356—58.

857. Leyer, Houi8: Oe8ckicbte der 3U8 83l2bur§ 3U8§exv3nderten, 
8eit 1732 in O8tpreu6en 3N8388i§en humide ke^er. ^den8lein 
1932. 87 §e2.Ll. 4°. ^38ck.-8ckr. uuto§r.)

858. kie8ke, hmil: deben8erinnerun§en. ^.18 ^48. §edr. Köni§8ber§ 
(: Kie8lie) 1933. 47 8. 8°.
hutker von Kraun8cdxveix v§1. I>lr. 157.

859. O3N8e: ver er8te Oberpr38ident der Oren2M3rlc ?08en-^e8t- 
preuken Friedrich von küloxvj. — Oren2M3rk. bleimntbll. 9. 1933. 
8. 7—28.

860. (8ckmit2, ld3N8 ^3kob:) Oberpr38ident von 6ü1oxv und die 
1deim3tkor8Lkun§. — Oren2mürk. ldeimutbll. 9. 1933. 8.29—31. 
^ck3tiu8 2U vokna v§l. blr. 319.

861. ^iitteilun§en 3U8 dem Heden de8 6eldm3r8Lk3ll8 Oruken 
Friedrich 2u vokna. ^.18 1^8. §edr. öerlin 1873. 256 8. 8°.

862. >lieboroxv8ki, ?3ul: Vie 8eli§e vorotdea von ?reu88en, ikr 
Idei1i§8precbun§8pro2e88 und ikre Verekrun§ di8 in un8ere ^eit. 
Vre8l3u: O8tdt. Verl. ^N8t. 1933. 244 8. 8°.
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863. 8 traub , Karl Mly: Laut Lecbter. — O8tät. ^onat8k. 13. 1933. 
8. 696—98.
Hermann Lrkcbbier v§1. >Ir. 61.
^ermann Ooetr v§1. I^r. 721.

864. 8ckumacber, Lruno: Otto Lrieärick von äer Oroeben unä 
äie Oroeben-Kapelle in iV!arien>veräer. — O8tät. ^1onat8k. 14. 
1933. 8.108—116.

865. blip 1 er, Lranr: ^um ^.näenken an ^närea8 8tani8lau8 v. Llatten, 
8i8ckok von Lrmlanä. 8raun8ber§: Mckert 1887. 36 8. 8°. H.U8: 
P38toralb1. L Lrml. 19. 1887.

866. Loratreuter, Kurt: Line ^ukerun§ Llerdart8 über Knut, 
ble§e! unä Otto Lrieärick Oruppe. — i^itt. cj. Ver. k. 6. Oe8cb. v. 
O8t-u. V(^e8tpr. 7. 1933. 8.49—51.

867. Kanne8, )oackim. ver ^ul8tie§ äe8 jungen Neräer. 5 Ki8t. 
8kirren. Köni§8ber§: Orale L vnrer (1933). 80 8. 8°. (O8t- 
preuOen-Lücker. 13.)

868. Ne^kinx, Lrieärick: klein Leben unä wirken. ^mbo88klän§e e. 
Praktiken 3U8 Van2i§8 klauern v. ibm 8e1b8t er^äklt. klit e. Vorxv. 
v. Oar1 Lan§e. LerKn: 8ck1ielken-Ver1. (1933). 208 8. 8".
kalter von Hippe! v§1. KIr. 266.

869 ttak1we§, Werner: K. v. Nöwel, ein van^iZer Wlitürmnler. 
— klitt. ä. >Ve8tpr. O. V. 32. 1933. 8. 85—89.
L. p. blokkmann v§1. KIr. 721.

870. Vmin8ki, ^orek: 1om382 Kreter i je^o Ikeatrum virtutum 
V. 8t3ni8l3i No8ii. Lwo^v 1932. 47 8. 8°. ^U8: Oollectanea Ikeo- 
1o§ica.

871. 3 eben 8, ^.0.: Lin verA688ener Patriot. ^U8 äem Leben äe8 
Kaukm3nn8 u. Klitbe§rünäer8 äer L1bin§er Inäu8trie ^u§u8t Lrieä- 
rick 4eben8. — Llbin^er W. 11. 1933. 8.257-61.

872. äebramcryk, Martin: Va8 Oe8cklecbt Mramer^ uu8 Lin- 
äen8ee (Vupken) unä Or. K08M8K0. — Lleimat§1ocken. 1933. I^Ir. 3.

873. Lri8e, ^äok: ^lexanäer ^unx. Line mono^r. 8tuäie al8 veitr. 
2. Oe8ckickte ä. iäeak8ti8ck-eläelrti8cken Literatur in ä. Nitte ä. 
19. äk8. ?ki1. Vi88. bleiäelber§ (1932) 1933. 100 8. 8°.

874. ^näeraon, Lä.: i^eue Kantbi1äni88e. — Mtt. ä. Ver. k. ä. 
Oe8ck. v. O8t- u. V^e8tpr. 8. 1933. 8.26—29.

875. 8ckütr, Lritr: Immanuel Kant, 8tuäio8U8 pki1o8opkiae, in 
äuät8cken. — Kant8tuäien. 37. 1932. 8. 227—29.

876. iV! icke 1 i 8: Kant — k4au8lekrer in äuät8cben? — Kant8tuäien. 
38. 1933. 8. 492—93.
VA. auck blr. 866.

877. 8euber1ick, Lrick: ^lackrickten über äen letzten balti8cken 
Kant. — ^1tpr. Oe8ck1eckterL. 7. 1933. 8. 67—69.

878. 8ckmiä, Lernbarä: vie Lamibe von Kober8keim. — ^1tpr. 
Oe8cb1eckterk. 7. 1933. 8.80—84.

879. 8racbvo§e1, ^Lu§en1: 2^um 460. Oeburt8ta§ un8ere8 k<iko- 
laua Koppernikll8. — LIn8ere ermlänä. t4eimat. 13. 1933. >lr. 2.
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880. KrnckvoAel, Lu^en: >ttkol2U8 Koppermkug un6 625 Lrm- 
Inn6. — O28 k^ri8cke 1621k u. 6. ?ri8cke t4ekrun§. 1933. 8. 52—61.

881. 8rackvo§e1, ^Ou§en1: Koppernikll8 in 6er 82^6. — Lrm1. 
tt2U8k2l. 78. 1934. 8.31—40.

882. LrnckvoAel, L^u§enj: 2^ur Kopperaiku8kor8ckun§. — ^8. 
k.O.LrmI. 25. 1933. 8.237—45.

883. 8ckm2uck, 142N8: Die Kückkekr 6e8 Koppeivikll8 2U8 It2lien 
im Mre 1503. — ^8. k. O. Lrml. 25. 1933. 8. 225—33.

884. 2inner, L.: ^ikol2U8 Koppernick un6 6ie 8onnenukr 
Mocl2xvek. — ^iitt. 2. Oe8ck. 6. ^e6e2in, 6. ^2turxvi88. u. 6. 
lecknik. 32. 1933. 8.304—6.
V§1. 2uck >ir. 679.
^4ick2e1 Kückmei8ter v§1. d4r. 162.

885. 8cku1r, 02r1: Mck2e1 ^ilientkal, ^2Ai8ter un6 ?k2rrer 6er 
^1t8ta6t, 2l8 Vertei6i§er 6er 3'o6e88tr2ke. Lin Ku1turbi16 2U8 6. 
18. 3skrkun6ert. — i^itt. 6. Ver. 1. 6. Oe8ck. v. 08t- u. V^e8tpr. 7. 
1933. 8.51—54.

886. Untern, Oeorg: Oie k^2milie Matern in K2UN2U un6 Noppen 
im Lrm1un6. (I^ö6e1:) 8elb8tver1. 1933. 23. 8. 8°.

887. U ü N e r , Helmut: VbMium Ue^er f. — ^.Itpr. for8ck. 10. 1933. 
8.1—4.

888. ? e c k t e r , ?uu1: ^§ne8 ^iexel. Ome preu88i8cke fruu. Lerlin: 
1^run68berA-Ver1. (1933). 65 8. 8°. (Oie 6eut8cke Innerlickkeit.)

889. Oüntker, Ku6olk: ^§ne8 ^liexel. — vt. Vo1k8tum. 15. 1933. 
8. 28—35.

890. ? niexv 8 ki, M26i8l2xv: Kr^g^tok Oe1e8tyn iV1ron§owju82. 1764 
—1855. K8iß§2 p2miHtkoxv2. O62Ü8K: l'oxv. ?rr^j. I^2uki i 8r:tuki 
xv O62Ü8KU 1933. 378 8. 8°. (0. 0. ^ronxoviu8.j 
Otto ^icolai v§1. t<r. 721.

891. Werner, K.: 1258—1933. 675 ^kre O8tpreu6i8cke8 Oe8ck1eckt 
lvon perbanätl. — tleimut.sb. Kr. XVekl2u 1934.
Heinrick von ?Iauen v§I. I^r. 161.

892. Loeni§k, ^n6re28: Ke§in2 krotmann un6 6ie Kon§re§2tion 
6er 8ckxve8tern von 6er K1. Kntknrinn. 8r2un8ber§: I4er6er 1933. 
56. 8°.

893. Luckkolr, frnnr: 2ur Oe8ckickte 6er fnmilie kLätke-8ck2l- 
me^. — Vn8ere ermlün6. tteimnt. 13. 1933. k4r. 10. 11.

894. ?2cti2u, ^oti2nne8: Oie kadnenküliier — ein 82lrbur§er Oe- 
8ck1eckt? — ^rck. k. 8ippenkor8ck. 10. 1933. 8.10—12.

895. Kükne, V^nlter: Knrl Kogelllcranr. Lin Oe6enkbl2tt ru 8. Ein­
treten in 6. O8tpreuk. Oei8te8leben vor 100 3^kren. — Oei8te8- 
kultur. 42. 1933. 8.223—28.
t4erm2nn von 8alr2 v§I. k<r. 156.

896. Ve8ckreibun§ 6er 50Mri§en Vien8t-^ube1keier 6e8 K§1. 
I^2n6r2tk8 un6 I^2n68ck2kt8-Oirektor8 ... von 8cliLu. ^iokrun§en: 
Lückerm2§22!jn 1. ?reuken (1836). 25 8. 8°.
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897. 8ckettler, kalter: kalter von äer P33K. /^U8 ä. Kinäkeit eise8 
Köni§8ber§er8. Köni§8ber§: Oräte L Onrer (1933). 146 8. 8°. 
(O8tpreu88en-öücker. 16.)

898. (8prun§, Karl:) Ex von 8cbenkenäork. lieben u. pieäer ä. 
Preikeit8äickter8.1il8it: Vücker8tube am ttoben l'or 1933. 16 8. 8".

899. Ik 31m 3 nn, W3läem3r: Vom KleinEätkinä rum Peicb8kerolä. 
^1t68 u. Neue8 von ^3X von 8ckenkenäork u. 8. pltern. (Iil8it: 
8e1b8tver1. 1933.) 14 8. 8°.

900. A4etkner, ^rtkur: Dr. meä. 3ok3nn 03brie1 8cdmieät, * I)3N- 
6. 4. 1662, f Iäe1m8teät 18. 8. 1686. — Et. ä. We8tpr. O. V. 

32. 1933. 8.12—14.
Ikeoäor von 8cdün v§I. ^r. 177, 178.

901. p3U8ckenberAer, Völker: P388enmerkm3le 8ckopenkLuers 
unä 8einer näkeren Verwanäten. — Volk u. P3886. 8. 1933. 
8.209—16.

902. Puck 8, p.: 8ckulr3t l)r. ?3u1 8ckulr rum Oeä3cktni8. — Ver. 
ä. we8tpr. bot3N.-roo1. Ver. 55. 1933. 8. XII—XVIII.

903. p 3 kowit 2, lKonr3ch: 2um Oeä3cktni8 ^rtkur 8e1ixo. — ver. 
ä. vve8tpr. bot3n.-2ool. Ver. 55. 1933. 8. IX—XI.

904. 2um Oeäenken 3N 8en3tor 3. v. Or. Iäerm3nn 8trunk, Vor- 
8it2enäer äe8 Veut8cken Iäeim3lbunäe8 v3nri§ unä äe8 P3näe8- 
verd3näe8 v3N2i§ äe8 Verein8 I. ä. Veul8cbtum im ^U8l3näe, §e- 
8torben in p)3N2i§ 3m 6. Pedru3r 1933. v3N2i§, verUn: 8tilke 
(1933). 15 8. 8°. (08tät. ^1on3t8kekte. piten keil. 7.)

905. Xe^8er, prick: läermnnn 8trunk unä äie äeukcke P3näe8- 
Ae8ckickte. — ^1tpr. Por8ck. 10. 1933. 8.197—204.
Hiomallik v^I. I^r. 785.
I^ikol3U8 VON 3'üvxen V§I. i^r. 372.

906. W3ntock-Pekovv8ki, pr3N2 v.: Ver8uck einer Oe8cbicdte 
äer 3U8 äen p3näen Vütovv unä p3uenbur§ in Pommern 8t3mmen- 
äen ^äel8Ae8ckIeckter v. Wantock, v. 8typ, v. Wr>cr unä v. Oynr- 
Peko>v8ki. (I^eb8tj I^3cktr3§ v. Wilkelm v. W3ntock-Pekovv8ki. 
verlin: 8t3r§3rät 1887—1921. 8°.
Puk38 Watrenroäe v§I. I^r. 368, 374.

907. V^xclewski, 8t3ni8l3vv: pumi^tnik 8t3ni3t3W3 >V§cIevv8kie§o, by- 
Ie§o proke8or3 §imn32jöw Ltie1min8kie§o i Lkojnickie§o. 2e 
8lowem W8tßpnem ^1kon83 iVl3nkoxv8kie§o. pelplin: ?ie1§r2ym 
1933. 92 8. 8°. (prinnerun§en.j

908. 3 eni 8 ck, prick: Pin unbekannter 3u§enä3uk83tr ^3ck3ri38 
V^erner5. — pupkorion. 34. 1933. 8. 413—37.

909 Kr 3 u 8 e, Lruno ?3ul: Prn8t V^ieckert. Pin vickter O8täeut8cber 
Präe. — O8tät. En3t8k. 13. 1933. 8. 693—96.

910. tte1Imer8, Oerb.: ^okannn Vi^olkk — ikr ^Veräen unä ikr 
Werk. — 08tät. i^on3t8k. 13. 1933. 8. 654—58.

911. ^(3ck3u, 3ok3NN68): Der ^äel äe8 Ornken Vorck von Wnrten- 
bur§. — ^eimntxlocken. 1933. bir. 1.

912. Wot8cbke, l'keoäor: Pin Lriet äe8 ^Körner Xonke88or8 
Lernecke. — vt. >vi88. ^8. I. Polen. 25. 1933. 8.227.
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